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Hinweis für den Leser

Die vorliegende neue Ausgabe der Textsammlung erfolgt nach dem
Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai 1999. In ihr
sind daher die Bestimmungen enthalten, die mit diesem Vertrag in
den Vertrag über die Europäische Union und in den Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft eingefügt wurden. Diese
Ausgabe betrifft Band I, der die derzeit geltenden Texte enthält und
aus zwei Teilen besteht (Band II enthält die vollständige Sammlung
der grundlegenden Vertragstexte sowie die Rechtsakte über die ein-
zelnen Beitritte zur Gemeinschaft).

Teil I enthält im wesentlichen die konsolidierten Fassungen des
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft in ihrer Fassung nach den Än-
derungen durch den Vertrag von Amsterdam, sowohl die sachlichen
Änderungen als auch die Vereinfachung. Beide Verträge sind ferner
gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Vertrags von Amsterdam umnu-
meriert worden; zur Vereinfachung für den Gebrauch finden sich
die alten Nummern jeweils in Klammern, wobei die Übereinstim-
mungstabelle im Anhang zum Vertrag zugrunde gelegt wurde; des-
gleichen wird am Seitenende jeweils auf die durch den Vertrag von
Amsterdam neu eingefügten Texte hingewiesen.

Teil I enthält außerdem eine Anzahl häufig benötigter Texte. Teil II
enthält die übrigen geltenden Rechtstexte, wozu der EGKS- und der
EAG-Vertrag gehören, und zwar ebenfalls in ihrer aufgrund des
Inkrafttretens des Vertrags von Amsterdam geänderten Fassung.
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Der vorliegende Teil ist in sechs Abschnitte untergliedert:

� Vertrag über die Europäische Union (konsolidierte Fassung);

� Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (konsoli-
dierte Fassung);

� Protokolle;

� Erklärungen;

� andere Verträge und Rechtsakte;

� interinstitutionelle Rechtsakte.

Die Abschnitte über die Protokolle und Erklärungen stellen insofern
eine Neuerung da, als darin die Texte aus mehreren Verträgen zu-
sammengefaßt sind. Das Auffinden jeder der sechs Abschnitte wird
durch Auskerbungen erleichtert.

Die vorliegende Ausgabe wurde am 1. September 1999 fertigge-
stellt. Sie erscheint in spanischer, dänischer, deutscher, griechischer,
englischer, französischer, irischer, italienischer, niederländischer,
portugiesischer, finnischer und schwedischer Sprache (*).

Die Textsammlung stellt lediglich ein Dokumentationsmittel dar, für
das die Gemeinschaftsorgane keine Gewähr übernehmen.

(*) Castellano, dansk, Deutsch, ellinika, English, français, gaeilge, italiano, nederlands,
português, suomi, svenska.
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Abkürzungen

Abkürzungen in den Fußnoten

AA DK/IRL/VK

BA AB DK/IRL/VK

AB GR

AB SP/PORT

AB Ö/FIN/SW

BA AB Ö/FIN/SW

Fusionsvertrag

EEA

Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen
der Verträge — Beitritt des Königreichs Dänemark, Ir-
lands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland zu den Europäischen Gemeinschaften
(ABl. L 73 vom 27.3.1972)

Beschluß des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom
1. Januar 1973 zur Anpassung der Dokumente betreffend
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zu den Europäischen Ge-
meinschaften
(ABl. L 2 vom 1.1.1973)

Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen
der Verträge — Beitritt der Republik Griechenland zu den
Europäischen Gemeinschaften
(ABl. L 291 vom 19.11.1979)

Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen
der Verträge — Beitritt des Königreichs Spanien und der
Portugiesischen Republik zu den Europäischen Gemein-
schaften
(ABl. L 302 vom 15.11.1985)

Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen
der Verträge — Beitritt der Republik Österreich, der Re-
publik Finland und des Königreichs Schweden zur Euro-
päischen Union
(ABl. C 241 vom 29.8.1994)

Beschluß des Rates der Europäischen Union vom 1. Januar
1995 zur Anpassung der Dokumente betreffend den Beitritt
neuer Mitgliedstaaten zur Europäischen Union
(ABl. L 1 vom 1.1.1995)

Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer
gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten
(ABl. 152 vom 13.7.1967)

Akt über die Wahl der
Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments

Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der
Abgeordneten des Europäischen Parlaments
(ABl. L 278 vom 8.10.1976)

Einheitliche Europäische Akte
(ABl. L 169 vom 29.6.1987)
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ABl. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Grönland-Vertrag

EUV

Vertrag von Amsterdam

Vertrag zur Änderung
bestimmter Haushalts-
vorschriften

Vertrag zur Änderung bestimmter Haushaltsvorschriften der
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
und des Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates
und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften
(ABl. L 2 vom 2.1.1971)

Protokoll Nr. 1 zur AB
DK/IRL/VK

Protokoll Nr. 1 über die Satzung der Europäischen Inve-
stitionsbank im Anhang zu der Akte über die Beitrittsbe-
dingungen und die Anpassungen der Verträge
(ABl. L 73 vom 27.3.1972)

Vertrag zur Änderung
bestimmter Finanzvor-
schriften

Vertrag zur Änderung bestimmter Finanzvorschriften der
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
und des Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates
und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften
(ABl. L 359 vom 31.12.1977)

Vertrag zur Änderung
des Protokolls über die
Satzung der Bank

Vertrag zur Änderung bestimmter Vorschriften des Proto-
kolls über die Satzung der Europäischen Investitionsbank
(ABl. L 91 vom 6.4.1978)

Vertrag zur Änderung der Verträge zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaften bezüglich Grönlands
(ABl. L 29 vom 1.2.1985)

Vertrag über die Europäische Union
(ABl. C 191 vom 29.7.1992)

Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über
die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusam-
menhängender Rechtsakte, unterzeichnet in Amsterdam am
2. Oktober 1997
(ABl. C 340 vom 10.11.1997)
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1. VERTRAG

ÜBER

DIE EUROPÄISCHE UNION

Konsolidierte Fassung



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



13

Inhalt

Präambel 15

Titel I — Gemeinsame Bestimmungen 19

27

29

31

33

47

59

Titel VIII — Schlußbestimmungen 63

Titel II — Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im
Hinblick auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Titel III — Bestimmungen zur Änderung des Vertrags über
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl

Titel IV — Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft

Titel V — Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik

Titel VI — Bestimmungen über die polizeiliche und justi-
tielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Titel VII — Bestimmungen über eine verstärkte Zusammen-
arbeit



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



15

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN

VON DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK, SEINE MAJESTÄT DER KÖ-

NIG VON SPANIEN, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER

PRÄSIDENT IRLANDS, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, SEI-

NE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, IHRE MA-

JESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, DER PRÄSIDENT DER PORTUGIE-

SISCHEN REPUBLIK, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN

KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

ENTSCHLOSSEN, den mit der Gründung der Europäischen Gemein-
schaften eingeleiteten Prozeß der europäischen Integration auf eine
neue Stufe zu heben,

EINGEDENK der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung
des europäischen Kontinents und der Notwendigkeit, feste Grund-
lagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen,

IN BESTÄTIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Frei-
heit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit,

IN BESTÄTIGUNG der Bedeutung, die sie den sozialen Grundrechten
beimessen, wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin unter-
zeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschafts-
charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 fest-
gelegt sind,

IN DEM WUNSCH, die Solidarität zwischen ihren V ölkern unter Ach-
tung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken,

IN DEM WUNSCH, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe
weiter zu stärken, damit diese in die Lage versetzt werden, die ih-
nen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen institutionellen
Rahmen besser wahrzunehmen,
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ENTSCHLOSSEN, die Stärkung und die Konvergenz ihrer Volkswirt-
schaften herbeizuführen und eine Wirtschafts- und Währungsunion
zu errichten, die im Einklang mit diesem Vertrag eine einheitliche,
stabile Währung einschließt,

IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Bin-
nenmarkts sowie der Stärkung des Zusammenhalts und des Um-
weltschutzes den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer V öl-
ker unter Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen
Entwicklung zu fördern und Politiken zu verfolgen, die gewähr-
leisten, daß Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration mit
parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten einhergehen,

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staats-
angehörigen ihrer Länder einzuführen,

ENTSCHLOSSEN, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu
verfolgen, wozu nach Maßgabe des Artikels 17 auch die schritt-
weise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört,
die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, und so die
Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Si-
cherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung
der Sicherheit ihrer Bürger durch den Aufbau eines Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts nach Maßgabe der Bestimmun-
gen dieses Vertrags zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, den Prozeß der Schaffung einer immer engeren
Union der V ölker Europas, in der die Entscheidungen entsprechend
dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden,
weiterzuführen,

IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden müssen, um die
europäische Integration voranzutreiben,

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Union zu gründen; sie haben
zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER:

Mark EYSKENS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,

Philippe MAYSTADT, Minister der Finanzen;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK:

Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister für auswärtige Angelegenheiten,

Anders FOGH RASMUSSEN, Minister für Wirtschaft;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Hans-Dietrich GENSCHER, Bundesminister des Auswärtigen,

Theodor W AIGEL, Bundesminister der Finanzen;

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK:

Antonios SAMARAS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,

Efthymios CHRISTODOULOU, Minister für Wirtschaft;

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN:

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Minister für auswärtige Angele-
genheiten,

Carlos SOLCHAGA CATALÁN, Minister für Wirtschaft und Finanzen;

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK:

Roland DUMAS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,

Pierre BÉRÉGOVOY, Minister für Wirtschaft, Finanzen und Haus-
halt;

DER PRÄSIDENT IRLANDS:

Gerard COLLINS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,

Bertie AHERN, Minister der Finanzen;
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DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK:

Gianni DE MICHELIS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Guido CARLI, Schatzminister;

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG:

Jacques F. POOS, Vizepremierminister, Minister für auswärtige
Angelegenheiten,
Jean-Claude JUNCKER, Minister der Finanzen;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE:

Hans VAN DEN BROEK, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Willem KOK, Minister der Finanzen;

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK:

João de Deus PINHEIRO, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Jorge BRAGA DE MACEDO, Minister der Finanzen;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS-

BRITANNIEN UND NORDIRLAND:

Rt. Hon. Douglas HURD, Minister für auswärtige Angelegenheiten
und Commonwealth-Fragen,
Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary im Schatzamt.

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen
Vollmachten wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:
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TITEL I

Gemeinsame Bestimmungen
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Artikel 1 (ex-Artikel A)

Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN unter-
einander eine EUROPÄISCHE UNION, im folgenden als ,,Union“
bezeichnet.

Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer
immer engeren Union der V ölker Europas dar, in der die Ent-
scheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah getroffen
werden.

Grundlage der Union sind die Europäischen Gemeinschaften, er-
gänzt durch die mit diesem Vertrag eingeführten Politiken und For-
men der Zusammenarbeit. Aufgabe der Union ist es, die Beziehun-
gen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren V ölkern
kohärent und solidarisch zu gestalten.

Artikel 2 (ex-Artikel B)

Die Union setzt sich folgende Ziele:

— die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und
eines hohen Beschäftigungsniveaus sowie die Herbeiführung ei-
ner ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung, insbesondere
durch Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen, durch Stär-
kung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und
durch Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion, die auf
längere Sicht auch eine einheitliche Währung nach Maßgabe
dieses Vertrags umfaßt;

— die Behauptung ihrer Identität auf internationaler Ebene, insbe-
sondere durch eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,
wozu nach Maßgabe des Artikels 17 auch die schrittweise Fest-
legung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu
einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte;
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— die Stärkung des Schutzes der Rechte und Interessen der An-
gehörigen ihrer Mitgliedstaaten durch Einführung einer Unions-
bürgerschaft;

— die Erhaltung und Weiterentwicklung der Union als Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem in Verbindung
mit geeigneten Maßnahmen in bezug auf die Kontrollen an den
Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung
und Bekämpfung der Kriminalität der freie Personenverkehr ge-
währleistet ist;

— die volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und sei-
ne Weiterentwicklung, wobei geprüft wird, inwieweit die durch
diesen Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zusam-
menarbeit mit dem Ziel zu revidieren sind, die Wirksamkeit der
Mechanismen und Organe der Gemeinschaft sicherzustellen.

Die Ziele der Union werden nach Maßgabe dieses Vertrags ent-
sprechend den darin enthaltenen Bedingungen und der darin vorge-
sehenen Zeitfolge unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, wie es
in Artikel 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft bestimmt ist, verwirklicht.

Artikel 3 (ex-Artikel C)

Die Union verfügt über einen einheitlichen institutionellen Rahmen,
der die Kohärenz und Kontinuität der Maßnahmen zur Erreichung
ihrer Ziele unter gleichzeitiger Wahrung und Weiterentwicklung des
gemeinschaftlichen Besitzstands sicherstellt.

Die Union achtet insbesondere auf die Kohärenz aller von ihr er-
griffenen außenpolitischen Maßnahmen im Rahmen ihrer Außen-,
Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik. Der Rat und die
Kommission sind für diese Kohärenz verantwortlich und arbeiten zu
diesem Zweck zusammen. Sie stellen jeweils in ihrem Zuständig-
keitsbereich die Durchführung der betreffenden Politiken sicher.
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Artikel 4 (ex-Artikel D)

Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung er-
forderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvor-
stellungen für diese Entwicklung fest.

Im Europäischen Rat kommen die Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten sowie der Präsident der Kommission zusammen. Sie
werden von den Ministern für auswärtige Angelegenheiten der Mit-
gliedstaaten und einem Mitglied der Kommission unterstützt. Der
Europäische Rat tritt mindestens zweimal jährlich unter dem Vorsitz
des Staats- oder Regierungschefs des Mitgliedstaats zusammen, der
im Rat den Vorsitz innehat.

Der Europäische Rat erstattet dem Europäischen Parlament nach je-
der Tagung Bericht und legt ihm alljährlich einen schriftlichen Be-
richt über die Fortschritte der Union vor.

Artikel 5 (ex-Artikel E)

Das Europäische Parlament, der Rat, die Kommission, der Gerichts-
hof und der Rechnungshof üben ihre Befugnisse nach Maßgabe und
im Sinne der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaften sowie der nachfolgenden Verträge und Akte zu deren Än-
derung oder Ergänzung einerseits und der übrigen Bestimmungen
des vorliegenden Vertrags andererseits aus.

Artikel 6 (ex-Artikel F)

(1) Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der De-
mokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten so-
wie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitglied-
staaten gemeinsam.

(2) Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der am 4. No-
vember 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind
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und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschafts-
rechts ergeben.

(3) Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten.

(4) Die Union stattet sich mit den Mitteln aus, die zum Erreichen
ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind.

Artikel 7 (ex-Artikel F.1)

(1) Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der
Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments
kann der Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und Regie-
rungschefs tagt, einstimmig feststellen, daß eine schwerwiegende
und anhaltende Verletzung von in Artikel 6 Absatz 1 genannten
Grundsätzen durch einen Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er die Re-
gierung des betroffenen Mitgliedstaats zu einer Stellungnahme auf-
gefordert hat.

(2) Wurde eine solche Feststellung getroffen, so kann der Rat mit
qualifizierter Mehrheit beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen,
die sich aus der Anwendung dieses Vertrags auf den betroffenen
Mitgliedstaat herleiten, einschließlich der Stimmrechte des Vertreters
der Regierung dieses Mitgliedstaats im Rat. Dabei berücksichtigt er
die möglichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die
Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer Personen.

Die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des be-
troffenen Mitgliedstaats sind für diesen auf jeden Fall weiterhin ver-
bindlich.

(3) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter
Mehrheit beschließen, nach Absatz 2 getroffene Maßnahmen ab-
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zuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage, die zur Verhängung
dieser Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten sind.

(4) Für die Zwecke dieses Artikels handelt der Rat ohne Berück-
sichtigung der Stimme des Vertreters der Regierung des betroffenen
Mitgliedstaats. Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertre-
tenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen von Beschlüssen
nach Absatz 1 nicht entgegen. Als qualifizierte Mehrheit gilt der-
selbe Anteil der gewogenen Stimmen der betreffenden Mitglieder
des Rates, der in Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft festgelegt ist.

Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 2 ausge-
setzt werden.

(5) Für die Zwecke dieses Artikels beschließt das Europäische
Parlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder.
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TITEL II

Bestimmungen zur Änderung
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
im Hinblick auf die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft

Artikel 8 (ex-Artikel G)

(nicht wiedergegeben)

(Siehe konsolidierte Fassung des EG-Vertrags, S. 69)
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TITEL III

Bestimmungen zur Änderung
des Vertrags über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft

für Kohle und Stahl

Artikel 9 (ex-Artikel H)

(nicht wiedergegeben)

(Siehe geänderte Fassung des EGKS-Vertrags, Teil II)
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TITEL IV

Bestimmungen zur Änderung
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Atomgemeinschaft

Artikel 10 (ex-Artikel I)

(nicht wiedergegeben)

(Siehe geänderte Fassung des EAG-Vertrags, Teil II)
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TITEL V (*)

Bestimmungen
über die Gemeinsame

Außen- und Sicherheitspolitik

(*) Titel umstrukturiert durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 11 (ex-Artikel J.1)

(1) Die Union erarbeitet und verwirklicht eine Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik, die sich auf alle Bereiche der Außen-
und Sicherheitspolitik erstreckt und folgendes zum Ziel hat:

— die Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Inter-
essen, der Unabhängigkeit und der Unversehrtheit der Union im
Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio-
nen;

— die Stärkung der Sicherheit der Union in allen ihren Formen;

— die Wahrung des Friedens und die Stärkung der internationalen
Sicherheit entsprechend den Grundsätzen der Charta der Verein-
ten Nationen sowie den Prinzipien der Schlußakte von Helsinki
und den Zielen der Charta von Paris, einschließlich derjenigen,
welche die Außengrenzen betreffen;

— die Förderung der internationalen Zusammenarbeit;

— die Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechts-
staatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten.

(2) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheits-
politik der Union aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität
und der gegenseitigen Solidarität.

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige poli-
tische Solidarität zu stärken und weiterzuentwickeln. Sie enthalten
sich jeder Handlung, die den Interessen der Union zuwiderläuft oder
ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Bezie-
hungen schaden könnte.

Der Rat trägt für die Einhaltung dieser Grundsätze Sorge.
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Artikel 12 (ex-Artikel J.2)

Die Union verfolgt die in Artikel 11 aufgeführten Ziele durch

— Bestimmung der Grundsätze und der allgemeinen Leitlinien für
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,

— Beschlüsse über gemeinsame Strategien,

— Annahme gemeinsamer Aktionen,

— Annahme gemeinsamer Standpunkte,

— Ausbau der regelmäßigen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten
bei der Führung ihrer Politik.

Artikel 13 (ex-Artikel J.3)

(1) Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und die all-
gemeinen Leitlinien der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspolitischen Bezügen.

(2) Der Europäische Rat beschließt gemeinsame Strategien, die in
Bereichen, in denen wichtige gemeinsame Interessen der Mitglied-
staaten bestehen, von der Union durchzuführen sind.

In den gemeinsamen Strategien sind jeweils Zielsetzung, Dauer und
die von der Union und den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Mittel
anzugeben.

(3) Der Rat trifft die für die Festlegung und Durchführung der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik erforderlichen Ent-
scheidungen auf der Grundlage der vom Europäischen Rat festge-
legten allgemeinen Leitlinien.
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Der Rat empfiehlt dem Europäischen Rat gemeinsame Strategien
und führt diese durch, indem er insbesondere gemeinsame Aktionen
und gemeinsame Standpunkte annimmt.

Der Rat trägt für ein einheitliches, kohärentes und wirksames Vor-
gehen der Union Sorge.

Artikel 14 (ex-Artikel J.4)

(1) Der Rat nimmt gemeinsame Aktionen an. Gemeinsame Ak-
tionen betreffen spezifische Situationen, in denen eine operative Ak-
tion der Union für notwendig erachtet wird. In den gemeinsamen
Aktionen sind ihre Ziele, ihr Umfang, die der Union zur Verfügung
zu stellenden Mittel sowie die Bedingungen und erforderlichenfalls
der Zeitraum für ihre Durchführung festgelegt.

(2) Tritt eine Änderung der Umstände mit erheblichen Auswirkun-
gen auf eine Angelegenheit ein, die Gegenstand einer gemeinsamen
Aktion ist, so überprüft der Rat die Grundsätze und Ziele dieser
Aktion und trifft die erforderlichen Entscheidungen. Solange der Rat
keinen Beschluß gefaßt hat, bleibt die gemeinsame Aktion bestehen.

(3) Die gemeinsamen Aktionen sind für die Mitgliedstaaten bei
ihren Stellungnahmen und ihrem Vorgehen bindend.

(4) Der Rat kann die Kommission ersuchen, ihm geeignete
Vorschläge betreffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspo-
litik zur Gewährleistung der Durchführung einer gemeinsamen Ak-
tion zu unterbreiten.

(5) Jede einzelstaatliche Stellungnahme oder Maßnahme, die im
Rahmen einer gemeinsamen Aktion geplant ist, wird so rechtzeitig
mitgeteilt, daß erforderlichenfalls eine vorherige Abstimmung im
Rat stattfinden kann. Die Pflicht zur vorherigen Unterrichtung gilt
nicht für Maßnahmen, die eine bloße praktische Umsetzung der
Entscheidungen des Rates auf einzelstaatlicher Ebene darstellen.

(6) Bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung der
Lage und mangels einer Entscheidung des Rates können die Mit-
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gliedstaaten unter Berücksichtigung der allgemeinen Ziele der ge-
meinsamen Aktion die erforderlichen Sofortmaßnahmen ergreifen.
Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet den Rat sofort über der-
artige Maßnahmen.

(7) Ein Mitgliedstaat befaßt den Rat, wenn sich bei der Durch-
führung einer gemeinsamen Aktion größere Schwierigkeiten erge-
ben; der Rat berät darüber und sucht nach angemessenen Lösungen.
Diese dürfen nicht im Widerspruch zu den Zielen der gemeinsamen
Aktion stehen oder ihrer Wirksamkeit schaden.

Artikel 15 (ex-Artikel J.5)

Der Rat nimmt gemeinsame Standpunkte an. In den gemeinsamen
Standpunkten wird das Konzept der Union für eine bestimmte Frage
geographischer oder thematischer Art bestimmt. Die Mitgliedstaaten
tragen dafür Sorge, daß ihre einzelstaatliche Politik mit den ge-
meinsamen Standpunkten in Einklang steht.

Artikel 16 (ex-Artikel J.6)

Zu jeder außen- und sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner
Bedeutung findet im Rat eine gegenseitige Unterrichtung und Ab-
stimmung zwischen den Mitgliedstaaten statt, damit gewährleistet
ist, daß der Einfluß der Union durch konzertiertes und konvergie-
rendes Handeln möglichst wirksam zum Tragen kommt.

Artikel 17 (ex-Artikel J.7)

(1) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfaßt sämt-
liche Fragen, welche die Sicherheit der Union betreffen, wozu auch
die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik
im Sinne des Unterabsatzes 2 gehört, die zu einer gemeinsamen
Verteidigung führen könnte, falls der Europäische Rat dies be-
schließt. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen
solchen Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften
anzunehmen.

Die Westeuropäische Union (WEU) ist integraler Bestandteil der
Entwicklung der Union; sie eröffnet der Union den Zugang zu einer
operativen Kapazität insbesondere im Zusammenhang mit Absatz 2.
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Sie unterstützt die Union bei der Festlegung der verteidigungspoli-
tischen Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
gemäß diesem Artikel. Die Union fördert daher engere institutio-
nelle Beziehungen zur WEU im Hinblick auf die Möglichkeit einer
Integration der WEU in die Union, falls der Europäische Rat dies
beschließt. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen
solchen Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften
anzunehmen.

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den be-
sonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik be-
stimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mit-
gliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantik-
vertragsorganisation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem Nordat-
lantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen
festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik
wird in einer von den Mitgliedstaaten als angemessen erachteten
Weise durch eine rüstungspolitische Zusammenarbeit zwischen ih-
nen unterstützt.

(2) Die Fragen, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird,
schließen humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhal-
tende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung
einschließlich friedensschaffender Maßnahmen ein.

(3) Die Union wird die WEU in Anspruch nehmen, um die Ent-
scheidungen und Aktionen der Union, die verteidigungspolitische
Bezüge haben, auszuarbeiten und durchzuführen.

Die Befugnis des Europäischen Rates zur Festlegung von Leitlinien
nach Artikel 13 gilt auch in bezug auf die WEU bei denjenigen
Angelegenheiten, für welche die Union die WEU in Anspruch
nimmt.

Nimmt die Union die WEU in Anspruch, um Entscheidungen der
Union über die in Absatz 2 genannten Aufgaben auszuarbeiten und
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durchzuführen, so können sich alle Mitgliedstaaten der Union in vol-
lem Umfang an den betreffenden Aufgaben beteiligen. Der Rat
trifft im Einvernehmen mit den Organen der WEU die erforderli-
chen praktischen Regelungen, damit alle Mitgliedstaaten, die sich an
den betreffenden Aufgaben beteiligen, in vollem Umfang und
gleichberechtigt an der Planung und Beschlußfassung in der WEU
teilnehmen können.

Beschlüsse mit verteidigungspolitischen Bezügen nach diesem Ab-
satz werden unbeschadet der Politiken und Verpflichtungen im Sin-
ne des Absatzes 1 Unterabsatz 3 gefaßt.

(4) Dieser Artikel steht der Entwicklung einer engeren Zusam-
menarbeit zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten auf zweiseitiger
Ebene sowie im Rahmen der WEU und der Atlantischen Allianz
nicht entgegen, soweit sie der nach diesem Titel vorgesehenen Zu-
sammenarbeit nicht zuwiderläuft und diese nicht behindert.

(5) Zur Förderung der Ziele dieses Artikels werden dessen Be-
stimmungen nach Artikel 48 überprüft.

Artikel 18 (ex-Artikel J.8)

(1) Der Vorsitz vertritt die Union in Angelegenheiten der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

(2) Der Vorsitz ist für die Durchführung der nach diesem Titel
gefaßten Beschlüsse verantwortlich; im Rahmen dieser Aufgabe legt
er grundsätzlich den Standpunkt der Union in internationalen Or-
ganisationen und auf internationalen Konferenzen dar.

(3) Der Vorsitz wird vom Generalsekretär des Rates unterstützt,
der die Aufgabe eines Hohen Vertreters für die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik wahrnimmt.
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(4) Die Kommission wird an den Aufgaben nach den Absätzen
1 und 2 in vollem Umfang beteiligt. Der Vorsitz wird gegebenen-
falls von dem Mitgliedstaat, der den nachfolgenden Vorsitz wahr-
nimmt, bei diesen Aufgaben unterstützt.

(5) Der Rat kann einen Sonderbeauftragten für besondere politi-
sche Fragen ernennen, wenn er dies für notwendig hält.

Artikel 19 (ex-Artikel J.9)

(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihr Handeln in internationa-
len Organisationen und auf internationalen Konferenzen. Sie treten
dort für die gemeinsamen Standpunkte ein.

In den internationalen Organisationen und auf internationalen Kon-
ferenzen, bei denen nicht alle Mitgliedstaaten vertreten sind, setzen
sich die dort vertretenen Mitgliedstaaten für die gemeinsamen
Standpunkte ein.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 und des Artikels 14 Absatz 3
unterrichten die Mitgliedstaaten, die in internationalen Organisatio-
nen oder auf internationalen Konferenzen vertreten sind, die dort
nicht vertretenen Mitgliedstaaten laufend über alle Fragen von ge-
meinsamem Interesse.

Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen sind, werden sich abstimmen und die übrigen Mit-
gliedstaaten in vollem Umfang unterrichten. Die Mitgliedstaaten, die
ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sind, werden sich bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unbeschadet ihrer Verantwortlichkei-
ten aufgrund der Charta der Vereinten Nationen für die Standpunkte
und Interessen der Union einsetzen.

Artikel 20 (ex-Artikel J.10)

Die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mitglied-
staaten und die Delegationen der Kommission in dritten Ländern und



42

auf internationalen Konferenzen sowie ihre Vertretungen bei inter-
nationalen Organisationen stimmen sich ab, um die Einhaltung und
Umsetzung der vom Rat angenommenen gemeinsamen Standpunkte
und gemeinsamen Aktionen zu gewährleisten.

Sie intensivieren ihre Zusammenarbeit durch Informationsaustausch,
gemeinsame Bewertungen und Beteiligung an der Durchführung des
Artikels 20 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft.

Artikel 21 (ex-Artikel J.11)

Der Vorsitz hört das Europäische Parlament zu den wichtigsten
Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik und achtet darauf, daß die Auffas-
sungen des Europäischen Parlaments gebührend berücksichtigt wer-
den. Das Europäische Parlament wird vom Vorsitz und von der
Kommission regelmäßig über die Entwicklung der Außen- und Si-
cherheitspolitik der Union unterrichtet.

Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an
den Rat richten. Einmal jährlich führt es eine Aussprache über die
Fortschritte bei der Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik.

Artikel 22 (ex-Artikel J.12)

(1) Jeder Mitgliedstaat oder die Kommission kann den Rat mit
einer Frage der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik befas-
sen und ihm Vorschläge unterbreiten.

(2) In den Fällen, in denen eine rasche Entscheidung notwendig
ist, beruft der Vorsitz von sich aus oder auf Antrag der Kommis-
sion oder eines Mitgliedstaats innerhalb von 48 Stunden, bei ab-
soluter Notwendigkeit in kürzerer Zeit, eine außerordentliche Ta-
gung des Rates ein.
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Artikel 23 (ex-Artikel J.13)

(1) Beschlüsse nach diesem Titel werden vom Rat einstimmig
gefaßt. Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mit-
gliedern steht dem Zustandekommen dieser Beschlüsse nicht ent-
gegen.

Bei einer Stimmenthaltung kann jedes Ratsmitglied zu seiner Ent-
haltung eine förmliche Erklärung im Sinne dieses Unterabsatzes ab-
geben. In diesem Fall ist es nicht verpflichtet, den Beschluß durch-
zuführen, akzeptiert jedoch, daß der Beschluß für die Union
bindend ist. Im Geiste gegenseitiger Solidarität unterläßt der betref-
fende Mitgliedstaat alles, was dem auf diesem Beschluß beruhenden
Vorgehen der Union zuwiderlaufen oder es behindern könnte, und
die anderen Mitgliedstaaten respektieren seinen Standpunkt. Verfü-
gen die Mitglieder des Rates, die sich auf diese Weise enthalten,
über mehr als ein Drittel der nach Artikel 205 Absatz 2 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewogenen
Stimmen, so wird der Beschluß nicht angenommen.

(2) Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat mit qualifizier-
ter Mehrheit, wenn er

— auf der Grundlage einer gemeinsamen Strategie gemeinsame Ak-
tionen oder gemeinsame Standpunkte annimmt oder andere
Beschlüsse faßt,

— einen Beschluß zur Durchführung einer gemeinsamen Aktion
oder eines gemeinsamen Standpunkts faßt.

Erklärt ein Mitglied des Rates, daß es aus wichtigen Gründen der
nationalen Politik, die es auch nennen muß, die Absicht hat, einen
mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden Beschluß abzulehnen, so
erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit
verlangen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an den
Europäischen Rat verwiesen wird.

Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden nach Artikel 205
Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
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schaft gewogen. Beschlüsse kommen mit einer Mindeststimmenzahl
von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens
zehn Mitgliedern umfassen.

Dieser Absatz gilt nicht für Beschlüsse mit militärischen oder ver-
teidigungspolitischen Bezügen.

(3) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder.

Artikel 24 (ex-Artikel J.14)

Ist zur Durchführung dieses Titels der Abschluß einer Übereinkunft
mit einem oder mehreren Staaten oder mit internationalen Organi-
sationen erforderlich, so kann der Rat den Vorsitz, der gegebenen-
falls von der Kommission unterstützt wird, durch einstimmigen
Beschluß ermächtigen, zu diesem Zweck Verhandlungen aufzuneh-
men. Solche Übereinkünfte werden vom Rat auf der Grundlage ei-
nes einstimmigen Beschlusses auf Empfehlung des Vorsitzes ge-
schlossen. Ein Mitgliedstaat, dessen Vertreter im Rat erklärt, daß in
seinem Land bestimmte verfassungsrechtliche Vorschriften eingehal-
ten werden müssen, ist durch eine solche Übereinkunft nicht ge-
bunden; die anderen Mitglieder des Rates können übereinkommen,
daß die Übereinkunft für sie vorläufig gilt.

Dieser Artikel gilt auch für Angelegenheiten des Titels VI.

Artikel 25 (ex-Artikel J.15)

Unbeschadet des Artikels 207 des Vertrags zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft verfolgt ein Politisches Komitee die inter-
nationale Lage in den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik und trägt auf Ersuchen des Rates oder von sich aus
durch an den Rat gerichtete Stellungnahmen zur Festlegung der Po-
litiken bei. Ferner überwacht es die Durchführung vereinbarter Po-
litiken; dies gilt unbeschadet der Zuständigkeiten des Vorsitzes und
der Kommission.
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Artikel 26 (ex-Artikel J.16)

Der Generalsekretär des Rates und Hohe Vertreter für die Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik unterstützt den Rat in Angele-
genheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, indem er
insbesondere zur Formulierung, Vorbereitung und Durchführung po-
litischer Entscheidungen beiträgt und gegebenenfalls auf Ersuchen
des Vorsitzes im Namen des Rates den politischen Dialog mit Drit-
ten führt.

Artikel 27 (ex-Artikel J.17)

Die Kommission wird in vollem Umfang an den Arbeiten im Be-
reich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beteiligt.

Artikel 28 (ex-Artikel J.18)

(1) Die Artikel 189, 190, 196 bis 199, 203, 204, 206 bis 209,
213 bis 219, 255 und 290 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft finden auf die Bestimmungen über die in
diesem Titel genannten Bereiche Anwendung.

(2) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestim-
mungen über die in diesem Titel genannten Bereiche entstehen, ge-
hen zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften.

(3) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durch-
führung dieser Bestimmungen gehen ebenfalls zu Lasten des Haus-
halts der Europäischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der Ausga-
ben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungs-
politischen Bezügen und von Fällen, in denen der Rat einstimmig
etwas anderes beschließt.

In Fällen, in denen die Ausgaben nicht zu Lasten des Haushalts der
Europäischen Gemeinschaften gehen, gehen sie nach dem Brutto-
sozialprodukt-Schlüssel zu Lasten der Mitgliedstaaten, sofern der
Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt. Die Mitgliedstaaten,
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deren Vertreter im Rat eine förmliche Erklärung nach Artikel 23
Absatz 1 Unterabsatz 2 abgegeben haben, sind nicht verpflichtet,
zur Finanzierung von Ausgaben für Maßnahmen mit militärischen
oder verteidigungspolitischen Bezügen beizutragen.

(4) Das im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
vorgesehene Haushaltsverfahren findet auf die Ausgaben Anwen-
dung, die zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften
gehen.
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TITEL VI (*)

Bestimmungen über
die polizeiliche und justitielle

Zusammenarbeit in Strafsachen

(*) Titel umstrukturiert durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 29 (ex-Artikel K.1)

Unbeschadet der Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft verfolgt
die Union das Ziel, den Bürgern in einem Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten,
indem sie ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten im Be-
reich der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsa-
chen entwickelt sowie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verhütet
und bekämpft.

Dieses Ziel wird erreicht durch die Verhütung und Bekämpfung der
— organisierten oder nichtorganisierten — Kriminalität, insbesondere
des Terrorismus, des Menschenhandels und der Straftaten gegenüber
Kindern, des illegalen Drogen- und Waffenhandels, der Bestechung
und Bestechlichkeit sowie des Betrugs im Wege einer

— engeren Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und anderer zustän-
diger Behörden in den Mitgliedstaaten, sowohl unmittelbar als
auch unter Einschaltung des Europäischen Polizeiamts (Europol),
nach den Artikeln 30 und 32;

— engeren Zusammenarbeit der Justizbehörden sowie anderer zu-
ständiger Behörden der Mitgliedstaaten nach Artikel 31 Buch-
staben a bis d und Artikel 32;

— Annäherung der Strafvorschriften der Mitgliedstaaten nach Arti-
kel 31 Buchstabe e, soweit dies erforderlich ist.

Artikel 30 (ex-Artikel K.2)

(1) Das gemeinsame Vorgehen im Bereich der polizeilichen Zu-
sammenarbeit schließt ein:

a) die operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden ein-
schließlich der Polizei, des Zolls und anderer spezialisierter
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Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Verhütung
von Straftaten sowie ihrer Aufdeckung und Ermittlung;

b) das Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austau-
schen sachdienlicher Informationen, einschließlich Informationen
der Strafverfolgungsbehörden zu Meldungen über verdächtige fi-
nanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschaltung von Eu-
ropol, wobei die entsprechenden Vorschriften über den Schutz
personenbezogener Daten zu beachten sind;

c) die Zusammenarbeit sowie gemeinsame Initiativen in den Berei-
chen Aus- und Weiterbildung, Austausch von Verbindungsbeam-
ten, Abordnungen, Einsatz von Ausrüstungsgegenständen und kri-
minaltechnische Forschung;

d) die gemeinsame Bewertung einzelner Ermittlungstechniken in be-
zug auf die Aufdeckung schwerwiegender Formen der organi-
sierten Kriminalität.

(2) Der Rat fördert die Zusammenarbeit durch Europol und geht
innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Am-
sterdam insbesondere wie folgt vor:

a) Er ermöglicht es Europol, die Vorbereitung spezifischer Ermitt-
lungsmaßnahmen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten,
einschließlich operativer Aktionen gemeinsamer Teams mit Ver-
tretern von Europol in unterstützender Funktion, zu erleichtern
und zu unterstützen und die Koordinierung und Durchführung
solcher Ermittlungsmaßnahmen zu fördern;

b) er legt Maßnahmen fest, die es zum einen Europol ermöglichen,
sich an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit dem
Ersuchen zu wenden, Ermittlungen in speziellen Fällen vorzu-
nehmen und zu koordinieren, und die es zum anderen gestatten,
spezifisches Fachwissen zu entwickeln, das den Mitgliedstaaten
zu deren Unterstützung bei Ermittlungen in Fällen organisierter
Kriminalität zur Verfügung gestellt werden kann;
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c) er fördert Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen Beam-
ten der Strafverfolgungs-/Ermittlungsbehörden, deren Spezialge-
biet die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist und die
eng mit Europol zusammenarbeiten;

d) er richtet ein Netz für Forschung, Dokumentation und Statistik
über die grenzüberschreitende Kriminalität ein.

Artikel 31 (ex-Artikel K.3)

Das gemeinsame Vorgehen im Bereich der justitiellen Zusammen-
arbeit in Strafsachen schließt ein:

a) die Erleichterung und Beschleunigung der Zusammenarbeit zwi-
schen den zuständigen Ministerien und den Justizbehörden oder
entsprechenden Behörden der Mitgliedstaaten bei Gerichtsverfah-
ren und der Vollstreckung von Entscheidungen;

b) die Erleichterung der Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten;

c) die Gewährleistung der Vereinbarkeit der jeweils geltenden
Vorschriften der Mitgliedstaaten untereinander, soweit dies zur
Verbesserung dieser Zusammenarbeit erforderlich ist;

d) die Vermeidung von Kompetenzkonflikten zwischen Mitglied-
staaten;

e) die schrittweise Annahme von Maßnahmen zur Festlegung von
Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer
Handlungen und die Strafen in den Bereichen organisierte Kri-
minalität, Terrorismus und illegaler Drogenhandel.

Artikel 32 (ex-Artikel K.4)

Der Rat legt fest, unter welchen Bedingungen und innerhalb wel-
cher Grenzen die in den Artikeln 30 und 31 genannten zuständigen
Behörden im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in Verbin-
dung und in Absprache mit dessen Behörden tätig werden dürfen.
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Artikel 33 (ex-Artikel K.5)

Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der
Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und den Schutz der inneren Sicherheit.

Artikel 34 (ex-Artikel K.6)

(1) In den Bereichen dieses Titels unterrichten und konsultieren
die Mitgliedstaaten einander im Rat, um ihr Vorgehen zu koordi-
nieren. Sie begründen hierfür eine Zusammenarbeit zwischen ihren
zuständigen Verwaltungsstellen.

(2) Der Rat ergreift Maßnahmen und fördert in der geeigneten
Form und nach den geeigneten Verfahren, die in diesem Titel fest-
gelegt sind, eine Zusammenarbeit, die den Zielen der Union dient.
Hierzu kann er auf Initiative eines Mitgliedstaats oder der Kom-
mission einstimmig

a) gemeinsame Standpunkte annehmen, durch die das Vorgehen der
Union in einer gegebenen Frage bestimmt wird;

b) Rahmenbeschlüsse zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten annehmen. Rahmenbe-
schlüsse sind für die Mitgliedstaaten hinsichtlich des zu erreichen-
den Ziels verbindlich, überlassen jedoch den innerstaatlichen Stel-
len die Wahl der Form und der Mittel. Sie sind nicht unmit-
telbar wirksam;

c) Beschlüsse für jeden anderen Zweck annehmen, der mit den Zie-
len dieses Titels in Einklang steht, mit Ausnahme von
Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten. Diese Beschlüsse sind verbind-
lich und nicht unmittelbar wirksam; der Rat nimmt mit qualifi-
zierter Mehrheit Maßnahmen an, die zur Durchführung dieser
Beschlüsse auf Unionsebene erforderlich sind;

d) Übereinkommen erstellen, die er den Mitgliedstaaten zur Annah-
me gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften empfiehlt.
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Die Mitgliedstaaten leiten die entsprechenden Verfahren inner-
halb einer vom Rat gesetzten Frist ein.

Sofern in den Übereinkommen nichts anderes vorgesehen ist, tre-
ten sie, sobald sie von mindestens der Hälfte der Mitgliedstaaten 
angenommen wurden, für diese Mitgliedstaaten in Kraft. 
Maßnahmen zur Durchführung der Übereinkommen werden im 
Rat mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Vertragsparteien an-
genommen.

(3) Ist für einen Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit er-
forderlich, so werden die Stimmen der Mitglieder nach Artikel 205
Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft gewogen; Beschlüsse kommen mit einer Mindeststimmenzahl
von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens
zehn Mitgliedern umfassen.

(4) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder.

Artikel 35 (ex-Artikel K.7)

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entscheidet
unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen im Wege der
Vorabentscheidung über die Gültigkeit und die Auslegung der Rah-
menbeschlüsse und Beschlüsse, über die Auslegung der Überein-
kommen nach diesem Titel und über die Gültigkeit und die Aus-
legung der dazugehörigen Durchführungsmaßnahmen.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann durch eine bei der Unterzeichnung
des Vertrags von Amsterdam oder zu jedem späteren Zeitpunkt ab-
gegebene Erklärung die Zuständigkeit des Gerichtshofs für Vor-
abentscheidungen nach Absatz 1 anerkennen.



54

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Erklärung nach Absatz 2 abgibt,
bestimmt, daß

a) entweder jedes seiner Gerichte, dessen Entscheidungen selbst
nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts ange-
fochten werden können, eine Frage, die sich in einem schwe-
benden Verfahren stellt und die sich auf die Gültigkeit oder die
Auslegung eines Rechtsakts nach Absatz 1 bezieht, dem Ge-
richtshof zur Vorabentscheidung vorlegen kann, wenn es eine
Entscheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich
hält,

b) oder jedes seiner Gerichte eine Frage, die sich in einem
schwebenden Verfahren stellt und die sich auf die Gültigkeit
oder die Auslegung eines Rechtsakts nach Absatz 1 bezieht, dem
Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorlegen kann, wenn es eine
Entscheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich
hält.

(4) Jeder Mitgliedstaat kann unabhängig davon, ob er eine Er-
klärung nach Absatz 2 abgegeben hat oder nicht, beim Gerichtshof
in Verfahren nach Absatz 1 Schriftsätze einreichen oder schriftliche
Erklärungen abgeben.

(5) Der Gerichtshof ist nicht zuständig für die Überprüfung der
Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei
oder anderer Strafverfolgungsbehörden eines Mitgliedstaats oder der
Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inne-
ren Sicherheit.

(6) Der Gerichtshof ist für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit
der Rahmenbeschlüsse und Beschlüsse bei Klagen zuständig, die ein
Mitgliedstaat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Verlet-
zung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Vertrags
oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm
oder wegen Ermessensmißbrauchs erhebt. Das in diesem Absatz
vorgesehene Gerichtsverfahren ist binnen zwei Monaten nach Ver-
öffentlichung der Maßnahme einzuleiten.

(7) Der Gerichtshof ist für Entscheidungen über alle Streitigkeiten
zwischen Mitgliedstaaten bezüglich der Auslegung oder der Anwen-
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dung der nach Artikel 34 Absatz 2 angenommenen Rechtsakte zu-
ständig, die der Rat nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nach seiner Befassung durch eines seiner Mitglieder beilegen kann.
Ferner ist der Gerichtshof für Entscheidungen über alle Streitigkei-
ten zwischen Mitgliedstaaten und der Kommission bezüglich der
Auslegung oder der Anwendung der nach Artikel 34 Absatz 2
Buchstabe d erstellten Übereinkommen zuständig.

Artikel 36 (ex-Artikel K.8)

(1) Es wird ein aus hohen Beamten bestehender Koordinierungs-
ausschuß eingesetzt. Zusätzlich zu seiner Koordinierungstätigkeit hat
er die Aufgabe,

— auf Ersuchen des Rates oder von sich aus Stellungnahmen an
den Rat zu richten;

— unbeschadet des Artikels 207 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft zur Vorbereitung der Arbeiten des
Rates in den in Artikel 29 genannten Bereichen beizutragen.

(2) Die Kommission wird in vollem Umfang an den Arbeiten in
den in diesem Titel genannten Bereichen beteiligt.

Artikel 37 (ex-Artikel K.9)

Die Mitgliedstaaten vertreten in internationalen Organisationen und
auf internationalen Konferenzen, bei denen sie vertreten sind, die im
Rahmen dieses Titels angenommenen gemeinsamen Standpunkte.

Die Artikel 18 und 19 sind sinngemäß auf die unter diesen Titel
fallenden Angelegenheiten anzuwenden.

Artikel 38 (ex-Artikel K.10)

In Übereinkünften nach Artikel 24 können Angelegenheiten geregelt
werden, die unter diesen Titel fallen.
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Artikel 39 (ex-Artikel K.11)

(1) Der Rat hört das Europäische Parlament, bevor er eine
Maßnahme nach Artikel 34 Absatz 2 Buchstaben b, c und d an-
nimmt. Das Europäische Parlament gibt seine Stellungnahme inner-
halb einer Frist ab, die der Rat festsetzen kann und die mindestens
drei Monate beträgt. Ergeht innerhalb dieser Frist keine Stellung-
nahme, so kann der Rat beschließen.

(2) Der Vorsitz und die Kommission unterrichten das Europäische
Parlament regelmäßig über die in den Bereichen dieses Titels durch-
geführten Arbeiten.

(3) Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlun-
gen an den Rat richten. Einmal jährlich führt es eine Aussprache
über die Fortschritte in den in diesem Titel genannten Bereichen.

Artikel 40 (ex-Artikel K.12)

(1) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine
verstärkte Zusammenarbeit zu begründen, können vorbehaltlich der
Artikel 43 und 44 ermächtigt werden, die in den Verträgen vor-
gesehenen Organe, Verfahren und Mechanismen in Anspruch zu
nehmen, sofern die beabsichtigte Zusammenarbeit

a) die Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft sowie die in
diesem Titel festgelegten Ziele wahrt,

b) zum Ziel hat, daß die Union sich rascher zu einem Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts entwickeln kann.

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 wird vom Rat, der mit qua-
lifizierter Mehrheit beschließt, auf Antrag der betreffenden Mit-
gliedstaaten erteilt, nachdem die Kommission ersucht wurde, hierzu
Stellung zu nehmen; der Antrag wird auch dem Europäischen Par-
lament zugeleitet.

Erklärt ein Mitglied des Rates, daß es aus wichtigen Gründen der
nationalen Politik, die es auch nennen muß, die Absicht hat, eine
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mit qualifizierter Mehrheit zu erteilende Ermächtigung abzulehnen,
so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter Mehr-
heit verlangen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an
den Europäischen Rat verwiesen wird.

Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden nach Artikel 205
Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft gewogen. Beschlüsse kommen mit einer Mindeststimmenzahl
von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens
zehn Mitgliedern umfassen.

(3) Jeder Mitgliedstaat, der sich der Zusammenarbeit nach diesem
Artikel anschließen will, teilt dem Rat und der Kommission seine
Absicht mit; die Kommission legt dem Rat binnen drei Monaten
nach Eingang der Mitteilung eine Stellungnahme dazu vor, der ge-
gebenenfalls eine Empfehlung für die spezifischen Regelungen bei-
gefügt ist, die sie für notwendig hält, damit sich der Mitgliedstaat
der betreffenden Zusammenarbeit anschließen kann. Innerhalb von
vier Monaten vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet entschei-
det der Rat über den Antrag und über die spezifischen Regelungen,
die er für notwendig hält. Die Entscheidung gilt als angenommen,
es sei denn, der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit, sie zu-
rückzustellen; in diesem Fall gibt der Rat die Gründe für seinen
Beschluß an und setzt eine Frist für dessen Überprüfung. Für die
Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat nach Maßgabe des Arti-
kels 44.

(4) Die Artikel 29 bis 41 gelten für die verstärkte Zusammenar-
beit nach diesem Artikel, es sei denn, daß in diesem Artikel und
in den Artikeln 43 und 44 etwas anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft über die Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäi-
schen Gemeinschaften und die Ausübung dieser Zuständigkeit fin-
den auf die Absätze 1, 2 und 3 Anwendung.

(5) Dieser Artikel läßt die Bestimmungen des Protokolls zur Ein-
beziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäi-
schen Union unberührt.
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Artikel 41 (ex-Artikel K.13)

(1) Die Artikel 189, 190, 195, 196 bis 199, 203, 204, Artikel
205 Absatz 3 sowie die Artikel 206 bis 209, 213 bis 219, 255 und
290 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fin-
den auf die Bestimmungen über die in diesem Titel genannten Be-
reiche Anwendung.

(2) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestim-
mungen über die in diesem Titel genannten Bereiche entstehen, ge-
hen zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften.

(3) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durch-
führung dieser Bestimmungen gehen ebenfalls zu Lasten des Haus-
halts der Europäischen Gemeinschaften, mit Ausnahme von Fällen,
in denen der Rat einstimmig etwas anderes beschließt. In Fällen, in
denen die Ausgaben nicht zu Lasten des Haushalts der Europäi-
schen Gemeinschaften gehen, gehen sie nach dem Bruttosozialpro-
dukt-Schlüssel zu Lasten der Mitgliedstaaten, sofern der Rat nicht
einstimmig etwas anderes beschließt.

(4) Das im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
vorgesehene Haushaltsverfahren findet auf die Ausgaben Anwen-
dung, die zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften
gehen.

Artikel 42 (ex-Artikel K.14)

Der Rat kann auf Initiative der Kommission oder eines Mitglied-
staats und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig
beschließen, daß Maßnahmen in den in Artikel 29 genannten Be-
reichen unter Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft fallen, und gleichzeitig das entsprechende Abstim-
mungsverfahren festlegen. Er empfiehlt den Mitgliedstaaten, diesen
Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzuneh-
men.
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TITEL VII (*)

Bestimmungen über eine
verstärkte Zusammenarbeit

(*) Neuer Titel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 43 (ex-Artikel K.15)

(1) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine
verstärkte Zusammenarbeit zu begründen, können die in diesem
Vertrag und im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft vorgesehenen Organe, Verfahren und Mechanismen in An-
spruch nehmen, sofern die Zusammenarbeit

a) darauf ausgerichtet ist, die Ziele der Union zu fördern und ihre
Interessen zu schützen und ihnen zu dienen;

b) die Grundsätze der genannten Verträge und den einheitlichen
institutionellen Rahmen der Union beachtet;

c) nur als letztes Mittel herangezogen wird, wenn die Ziele der ge-
nannten Verträge mit den darin festgelegten einschlägigen Ver-
fahren nicht erreicht werden konnten;

d) mindestens die Mehrheit der Mitgliedstaaten betrifft;

e) den Besitzstand der Gemeinschaft und die nach Maßgabe der
sonstigen Bestimmungen der genannten Verträge getroffenen
Maßnahmen nicht beeinträchtigt;

f) die Zuständigkeiten, Rechte, Pflichten und Interessen der nicht an
der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten nicht beeinträch-
tigt;

g) allen Mitgliedstaaten offensteht und es ihnen gestattet, sich der
Zusammenarbeit jederzeit anzuschließen, sofern sie dem Grund-
beschluß und den in jenem Rahmen bereits gefaßten Beschlüssen
nachkommen;

h) je nach Bereich den spezifischen zusätzlichen Kriterien nach
Artikel 11 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
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meinschaft und Artikel 40 dieses Vertrags genügt und vom Rat
nach den darin festgelegten Verfahren genehmigt wird.

(2) Die Mitgliedstaaten wenden, soweit sie betroffen sind, die
Rechtsakte und Beschlüsse an, die für die Durchführung der Zu-
sammenarbeit, an der sie sich beteiligen, angenommen wurden. Die
Mitgliedstaaten, die sich an dieser Zusammenarbeit nicht beteiligen,
stehen deren Durchführung durch die daran beteiligten Mitgliedstaa-
ten nicht im Wege.

Artikel 44 (ex-Artikel K.16)

(1) Für die Annahme der Rechtsakte und Beschlüsse, die für die
Durchführung der Zusammenarbeit nach Artikel 43 erforderlich
sind, gelten die einschlägigen institutionellen Bestimmungen dieses
Vertrags und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft. Alle Mitglieder des Rates können an den Beratungen
teilnehmen, jedoch nehmen nur die Vertreter der an der Zusam-
menarbeit beteiligten Mitgliedstaaten an der Beschlußfassung teil.
Als qualifizierte Mehrheit gilt derselbe Anteil der gewogenen Stim-
men der betreffenden Mitglieder des Rates, der in Artikel 205 Ab-
satz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
festgelegt ist. Die Einstimmigkeit bezieht sich allein auf die be-
troffenen Mitglieder des Rates.

(2) Die sich aus der Durchführung der Zusammenarbeit ergeben-
den Ausgaben, mit Ausnahme der Verwaltungskosten der Organe,
werden von den beteiligten Mitgliedstaaten finanziert, sofern der Rat
nicht einstimmig etwas anderes beschließt.

Artikel 45 (ex-Artikel K.17)

Der Rat und die Kommission unterrichten das Europäische Parla-
ment regelmäßig über die Entwicklung der durch diesen Titel be-
gründeten verstärkten Zusammenarbeit.
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TITEL VIII

Schlußbestimmungen
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Artikel 46 (ex-Artikel L)

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Atomgemeinschaft betreffend die Zuständigkeit
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die Aus-
übung dieser Zuständigkeit gelten nur für folgende Bestimmungen
dieses Vertrags:

a) die Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemein-
schaft;

b) die Bestimmungen des Titels VI nach Maßgabe des Artikels 35;

c) die Bestimmungen des Titels VII nach Maßgabe des Artikels 11
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und
des Artikels 40 dieses Vertrags;

d) Artikel 6 Absatz 2 in bezug auf Handlungen der Organe, sofern
der Gerichtshof im Rahmen der Verträge zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften und im Rahmen dieses Vertrags
zuständig ist;

e) die Artikel 46 bis 53.

Artikel 47 (ex-Artikel M)

Vorbehaltlich der Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick
auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags
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über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomge-
meinschaft sowie dieser Schlußbestimmungen läßt der vorliegende
Vertrag die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaf-
ten sowie die nachfolgenden Verträge und Akte zur Änderung oder
Ergänzung der genannten Verträge unberührt.

Artikel 48 (ex-Artikel N)

Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kommission kann dem
Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge, auf denen die Union be-
ruht, vorlegen.

Gibt der Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und ge-
gebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme zugunsten des Zu-
sammentritts einer Konferenz von Vertretern der Regierungen der
Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates ein-
berufen, um die an den genannten Verträgen vorzunehmenden Än-
derungen zu vereinbaren. Bei institutionellen Änderungen im Wäh-
rungsbereich wird auch die Europäische Zentralbank gehört.

Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitglied-
staaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert
worden sind.

Artikel 49 (ex-Artikel O)

Jeder europäische Staat, der die in Artikel 6 Absatz 1 genannten
Grundsätze achtet, kann beantragen, Mitglied der Union zu werden.
Er richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt einstimmig
nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Euro-
päischen Parlaments, das mit der absoluten Mehrheit seiner Mit-
glieder beschließt.

Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforder-
lich werdenden Anpassungen der Verträge, auf denen die Union be-
ruht, werden durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten
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und dem antragstellenden Staat geregelt. Das Abkommen bedarf der
Ratifikation durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungs-
rechtlichen Vorschriften.

Artikel 50 (ex-Artikel P)

(1) Die Artikel 2 bis 7 und 10 bis 19 des am 8. April 1965 in
Brüssel unterzeichneten Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen
Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften werden aufgehoben.

(2) Artikel 2, Artikel 3 Absatz 2 und Titel III der am 17. Fe-
bruar 1986 in Luxemburg und am 28. Februar 1986 in Den Haag
unterzeichneten Einheitlichen Europäischen Akte werden aufgeho-
ben.

Artikel 51 (ex-Artikel Q)

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.

Artikel 52 (ex-Artikel R)

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Ver-
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen
Republik hinterlegt.

(2) Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 1993 in Kraft, sofern alle
Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind, oder andernfalls am
ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde
folgenden Monats.

Artikel 53 (ex-Artikel S)

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, engli-
scher, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländi-
scher, portugiesischer und spanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder
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Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Re-
gierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte
Abschrift.

Nach dem Beitrittsvertrag von 1994 ist der Wortlaut dieses Vertrags
auch in finnischer und schwedischer Sprache verbindlich.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre
Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundert-
zweiundneunzig.

Mark EYSKENS Philippe MAYSTADT

Uffe ELLEMANN-JENSEN Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER Theodor W AIGEL

Antonios SAMARAS Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Roland DUMAS Pierre BÉRÉGOVOY

Gerard COLLINS Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS Guido CARLI

Jacques F. POOS Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK Willem KOK

João de Deus PINHEIRO Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD Francis MAUDE
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER BUN-

DESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPU-

BLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IHRE KÖNIGLICHE

HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖ-

NIGIN DER NIEDERLANDE (1)

IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer engeren Zu-
sammenschluß der europäischen V ölker zu schaffen,

ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt ihrer Länder zu sichern, indem sie die Europa
trennenden Schranken beseitigen,

IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäfti-
gungsbedingungen ihrer V ölker als wesentliches Ziel anzustreben,

IN DER ERKENNTNIS, daß zur Beseitigung der bestehenden Hindernis-
se ein einverständliches Vorgehen erforderlich ist, um eine bestän-
dige Wirtschaftsausweitung, einen ausgewogenen Handelsverkehr
und einen redlichen Wettbewerb zu gewährleisten,

IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren har-
monische Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwischen
einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Gebiete
verringern,

IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fort-
schreitenden Beseitigung der Beschränkungen im zwischenstaatli-
chen Wirtschaftsverkehr beizutragen,

IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen
Ländern zu bekräftigen, und in dem Wunsch, entsprechend den
Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen den Wohlstand der
überseeischen Länder zu fördern,

(1) Seit dem ursprünglichen Vertragsschluß sind Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft geworden: das Königreich Dänemark, die Griechische Republik, das Kö-
nigreich Spanien, Irland, die Republik Österreich, die Portugiesische Republik, die
Republik Finnland, das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich
Großbritannien und Nordirland.
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ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskräfte
Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen, und mit der Auf-
forderung an die anderen V ölker Europas, die sich zu dem gleichen
hohen Ziel bekennen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen,

ENTSCHLOSSEN, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch
ständige Weiterbildung auf einen möglichst hohen Wissensstand ih-
rer V ölker hinzuwirken,

HABEN BESCHLOSSEN, eine EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT zu
gründen; sie haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten er-
nannt:

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER:

Herrn Paul Henri SPAAK, Minister für Auswärtige Angelegenhei-
ten,
Baron J. Ch. SNOY ET D’OPPUERS, Generalsekretär des Wirtschafts-
ministeriums, Leiter der belgischen Delegation bei der Regie-
rungskonferenz;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Herrn Dr. Konrad ADENAUER, Bundeskanzler,
Herrn Professor Dr. Walter HALLSTEIN, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amtes;

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK:

Herrn Christian PINEAU, Minister für Auswärtige Angelegenheiten,
Herrn Maurice FAURE, Staatssekretär für Auswärtige Angelegen-
heiten;

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK:

Herrn Antonio SEGNI, Ministerpräsident,
Herrn Professor Gaetano MARTINO, Minister für Auswärtige An-
gelegenheiten;
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IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG:

Herrn Joseph BECH, Staatsminister, Minister für Auswärtige An-
gelegenheiten,
Herrn Lambert SCHAUS, Botschafter, Leiter der luxemburgischen
Delegation bei der Regierungskonferenz;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE:

Herrn Joseph LUNS, Minister für Auswärtige Angelegenheiten,
Herrn J. LINTHORST HOMAN, Leiter der niederländischen Delega-
tion bei der Regierungskonferenz.

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen
Vollmachten wie folgt übereingekommen:
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ERSTER TEIL

GRUNDSÄTZE
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Artikel 1 (ex-Artikel 1)

Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN unter-
einander eine EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT.

Artikel 2 (ex-Artikel 2)

Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Ge-
meinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Währungsunion so-
wie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 4 genannten
gemeinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemein-
schaft eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung
des Wirtschaftslebens, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein ho-
hes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und
Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum, einen hohen
Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschafts-
leistungen, ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der
Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqua-
lität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die So-
lidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.

Artikel 3 (ex-Artikel 3)

(1) Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2
umfaßt nach Maßgabe dieses Vertrags und der darin vorgesehenen
Zeitfolge:

a) das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen Beschränkungen bei
der Ein- und Ausfuhr von Waren sowie aller sonstigen
Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten;

b) eine gemeinsame Handelspolitik;
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c) einen Binnenmarkt, der durch die Beseitigung der Hindernisse
für den freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehr zwischen den Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist;

d) Maßnahmen hinsichtlich der Einreise und des Personenverkehrs
nach Titel IV;

e) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der Landwirtschaft und
der Fischerei;

f) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet des Verkehrs;

g) ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor
Verfälschungen schützt;

h) die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, soweit
dies für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes erforder-
lich ist;

i) die Förderung der Koordinierung der Beschäftigungspolitik der
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verstärkung ihrer Wirksam-
keit durch die Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungs-
strategie;

j) eine Sozialpolitik mit einem Europäischen Sozialfonds;

k) die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts;

l) eine Politik auf dem Gebiet der Umwelt;

m) die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Ge-
meinschaft;

n) die Förderung der Forschung und technologischen Entwicklung;

o) die Förderung des Auf- und Ausbaus transeuropäischer Netze;
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p) einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Gesundheitsschutz-
niveaus;

q) einen Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden allgemeinen und
beruflichen Bildung sowie zur Entfaltung des Kulturlebens in
den Mitgliedstaaten;

r) eine Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit;

s) die Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete,
um den Handelsverkehr zu steigern und die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung durch gemeinsame Bemühungen zu fördern;

t) einen Beitrag zur Verbesserung des Verbraucherschutzes;

u) Maßnahmen in den Bereichen Energie, Katastrophenschutz und
Fremdenverkehr.

(2) Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die
Gemeinschaft darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die
Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern.

Artikel 4 (ex-Artikel 3 a)

(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft im
Sinne des Artikels 2 umfaßt nach Maßgabe dieses Vertrags und der
darin vorgesehenen Zeitfolge die Einführung einer Wirtschaftspoli-
tik, die auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer
Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb verpflichtet ist.

(2) Parallel dazu umfaßt diese Tätigkeit nach Maßgabe dieses
Vertrags und der darin vorgesehenen Zeitfolge und Verfahren die
unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse im Hinblick auf die
Einführung einer einheitlichen Währung, der ECU, sowie die Fest-
legung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechsel-
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kurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen
und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in
der Gemeinschaft unter Beachtung des Grundsatzes einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen sollen.

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft
setzt die Einhaltung der folgenden richtungweisenden Grundsätze
voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre
Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungs-
bilanz.

Artikel 5 (ex-Artikel 3 b)

Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in diesem
Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig.

In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fal-
len, wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tä-
tig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer
Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können.

Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das für die
Erreichung der Ziele dieses Vertrags erforderliche Maß hinaus.

Artikel 6 (ex-Artikel 3 c) (*)

Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung
und Durchführung der in Artikel 3 genannten Gemeinschaftspoliti-
ken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung einbezogen werden.

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 7 (ex-Artikel 4)

(1) Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben werden durch
folgende Organe wahrgenommen:

— ein EUROPÄISCHES PARLAMENT,

— einen RAT,

— eine KOMMISSION,

— einen GERICHTSHOF,

— einen RECHNUNGSHOF.

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zu-
gewiesenen Befugnisse.

(2) Der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts-
und Sozialausschuß sowie einem Ausschuß der Regionen mit be-
ratender Aufgabe unterstützt.

Artikel 8 (ex-Artikel 4 a)

Nach den in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren werden ein
Europäisches System der Zentralbanken (im folgenden als ,,ESZB“
bezeichnet) und eine Europäische Zentralbank (im folgenden als
,,EZB“ bezeichnet) geschaffen, die nach Maßgabe der Befugnisse
handeln, die ihnen in diesem Vertrag und der beigefügten Satzung
des ESZB und der EZB (im folgenden als ,,Satzung des ESZB“
bezeichnet) zugewiesen werden.

Artikel 9 (ex-Artikel 4 b)

Es wird eine Europäische Investitionsbank errichtet, die nach
Maßgabe der Befugnisse handelt, die ihr in diesem Vertrag und der
beigefügten Satzung zugewiesen werden.
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Artikel 10 (ex-Artikel 5)

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner
oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus
diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Gemeinschaft
ergeben. Sie erleichtern dieser die Erfüllung ihrer Aufgabe.

Sie unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung der
Ziele dieses Vertrags gefährden könnten.

Artikel 11 (ex-Artikel 5 a) (*)

(1) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine
verstärkte Zusammenarbeit zu begründen, können vorbehaltlich der
Artikel 43 und 44 des Vertrags über die Europäische Union er-
mächtigt werden, die in diesem Vertrag vorgesehenen Organe, Ver-
fahren und Mechanismen in Anspruch zu nehmen, sofern die beab-
sichtigte Zusammenarbeit

a) keine in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fal-
lenden Bereiche betrifft;

b) die Gemeinschaftspolitiken, -aktionen oder -programme nicht
beeinträchtigt;

c) nicht die Unionsbürgerschaft betrifft und auch keine Diskrimi-
nierung zwischen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten bedeutet;

d) die der Gemeinschaft durch diesen Vertrag zugewiesenen Befug-
nisse nicht überschreitet und

e) keine Diskriminierung oder Beschränkung des Handels zwischen
den Mitgliedstaaten darstellt und die Wettbewerbsbedingungen
zwischen diesen nicht verzerrt.

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 wird vom Rat mit qualifi-
zierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments erteilt.

Erklärt ein Mitglied des Rates, daß es aus wichtigen Gründen der
nationalen Politik, die es auch nennen muß, die Absicht hat, eine
mit qualifizierter Mehrheit zu erteilende Ermächtigung abzulehnen,
so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter Mehr-
heit verlangen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an
den in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs ta-
genden Rat verwiesen wird.

Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, eine verstärkte Zusammenar-
beit nach Absatz 1 zu begründen, können einen Antrag an die
Kommission richten, die dem Rat einen entsprechenden Vorschlag
vorlegen kann. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so un-
terrichtet sie die betroffenen Mitgliedstaaten und gibt ihre Gründe
dafür an.

(3) Jeder Mitgliedstaat, der sich der Zusammenarbeit nach diesem
Artikel anschließen will, teilt dem Rat und der Kommission seine
Absicht mit; die Kommission legt dem Rat binnen drei Monaten
nach Eingang der Mitteilung eine Stellungnahme dazu vor. Inner-
halb von vier Monaten vom Tag der Mitteilung an gerechnet be-
schließt die Kommission über den Antrag und über die spezifischen
Regelungen, die sie gegebenenfalls für notwendig hält.

(4) Die für die Durchführung der Tätigkeiten im Rahmen der Zu-
sammenarbeit erforderlichen Rechtsakte und Beschlüsse unterliegen
allen einschlägigen Bestimmungen dieses Vertrags, sofern in diesem
Artikel und in den Artikeln 43 und 44 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union nichts anderes bestimmt ist.

(5) Dieser Artikel läßt das Protokoll zur Einbeziehung des Schen-
gen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union unberührt.
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Artikel 12 (ex-Artikel 6)

Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses Vertrags ist in sei-
nem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit verboten.

Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 251 Regelungen für
das Verbot solcher Diskriminierungen treffen.

Artikel 13 (ex-Artikel 6 a) (*)

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der
Rat im Rahmen der durch den Vertrag auf die Gemeinschaft über-
tragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vor-
kehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Ge-
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung zu bekämpfen.

Artikel 14 (ex-Artikel 7 a)

(1) Die Gemeinschaft trifft die erforderlichen Maßnahmen, um bis
zum 31. Dezember 1992 gemäß dem vorliegenden Artikel, den Arti-
keln 15 und 26, Artikel 47 Absatz 2 und den Artikeln 49, 80, 93
und 95 unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags
den Binnenmarkt schrittweise zu verwirklichen.

(2) Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengrenzen, in
dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags gewährleistet ist.

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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(3) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission die Leitlinien und Bedingungen fest, die erforderlich
sind, um in allen betroffenen Sektoren einen ausgewogenen Fort-
schritt zu gewährleisten.

Artikel 15 (ex-Artikel 7 c)

Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirklichung der Ziele
des Artikels 14 berücksichtigt die Kommission den Umfang der
Anstrengungen, die einigen Volkswirtschaften mit unterschiedlichem
Entwicklungsstand im Zuge der Errichtung des Binnenmarkts ab-
verlangt werden, und kann geeignete Bestimmungen vorschlagen.

Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmeregelungen,
so müssen sie vorübergehender Art sein und dürfen das Funktio-
nieren des Gemeinsamen Marktes so wenig wie möglich stören.

Artikel 16 (ex-Artikel 7 d) (*)

Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht des Stel-
lenwerts, den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, sowie ih-
rer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen Zu-
sammenhalts tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im
Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich dieses
Vertrags dafür Sorge, daß die Grundsätze und Bedingungen für das
Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, daß sie ihren Auf-
gaben nachkommen können.

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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ZWEITER TEIL

DIE UNIONSBÜRGERSCHAFT
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Artikel 17 (ex-Artikel 8)

(1) Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist,
wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unions-
bürgerschaft ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber
nicht.

(2) Die Unionsbürger haben die in diesem Vertrag vorgesehenen
Rechte und Pflichten.

Artikel 18 (ex-Artikel 8 a)

(1) Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den
Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Be-
dingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.

(2) Der Rat kann Vorschriften erlassen, mit denen die Ausübung
der Rechte nach Absatz 1 erleichtert wird; sofern in diesem Vertrag
nichts anderes bestimmt ist, beschließt er gemäß dem Verfahren des
Artikels 251. Der Rat beschließt im Rahmen dieses Verfahrens ein-
stimmig.

Artikel 19 (ex-Artikel 8 b)

(1) Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, des-
sen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in
dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei
Kommunalwahlen, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie
für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. Dieses Recht
wird vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat einstim-
mig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Eu-
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ropäischen Parlaments festgelegt werden; in diesen können Ausnah-
meregelungen vorgesehen werden, wenn dies aufgrund besonderer
Probleme eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist.

(2) Unbeschadet des Artikels 190 Absatz 4 und der Bestimmun-
gen zu dessen Durchführung besitzt jeder Unionsbürger mit Wohn-
sitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht be-
sitzt, in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das
aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen
Parlament, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die
Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. Dieses Recht wird
vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat einstimmig auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments festgelegt werden; in diesen können Ausnahmeregelun-
gen vorgesehen werden, wenn dies aufgrund besonderer Probleme
eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist.

Artikel 20 (ex-Artikel 8 c)

Jeder Unionsbürger genießt im Hoheitsgebiet eines dritten Landes,
in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, nicht
vertreten ist, den diplomatischen und konsularischen Schutz eines
jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsange-
hörige dieses Staates. Die Mitgliedstaaten vereinbaren die notwen-
digen Regeln und leiten die für diesen Schutz erforderlichen inter-
nationalen Verhandlungen ein.

Artikel 21 (ex-Artikel 8 d)

Jeder Unionsbürger besitzt das Petitionsrecht beim Europäischen
Parlament nach Artikel 194.

Jeder Unionsbürger kann sich an den nach Artikel 195 eingesetzten
Bürgerbeauftragten wenden.

Jeder Unionsbürger kann sich schriftlich in einer der in Artikel 314
genannten Sprachen an jedes Organ oder an jede Einrichtung wen-
den, die in dem vorliegenden Artikel oder in Artikel 7 genannt
sind, und eine Antwort in derselben Sprache erhalten.
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Artikel 22 (ex-Artikel 8 e)

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat
und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß alle drei Jahre über die
Anwendung dieses Teiles Bericht. In dem Bericht wird der Fort-
entwicklung der Union Rechnung getragen.

Auf dieser Grundlage kann der Rat unbeschadet der anderen Be-
stimmungen dieses Vertrags zur Ergänzung der in diesem Teil vor-
gesehenen Rechte einstimmig auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments Bestimmungen erlas-
sen, die er den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfas-
sungsrechtlichen Vorschriften empfiehlt.
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DRITTER TEIL

DIE POLITIKEN DER GEMEINSCHAFT
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TITEL I

Der freie Warenverkehr
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Artikel 23 (ex-Artikel 9)

(1) Grundlage der Gemeinschaft ist eine Zollunion, die sich auf
den gesamten Warenaustausch erstreckt; sie umfaßt das Verbot,
zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben
gleicher Wirkung zu erheben, sowie die Einführung eines Gemein-
samen Zolltarifs gegenüber dritten Ländern.

(2) Artikel 25 und Kapitel 2 dieses Titels gelten für die aus den
Mitgliedstaaten stammenden Waren sowie für diejenigen Waren aus
dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im freien Verkehr
befinden.

Artikel 24 (ex-Artikel 10)

Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befindlich gelten dieje-
nigen Waren aus dritten Ländern, für die in dem betreffenden Mit-
gliedstaat die Einfuhr-Förmlichkeiten erfüllt sowie die vorgeschrie-
benen Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz
oder teilweise rückvergütet worden sind.

KAPITEL 1

DIE ZOLLUNION

Artikel 25 (ex-Artikel 12)

Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind zwi-
schen den Mitgliedstaaten verboten. Dieses Verbot gilt auch für
Finanzzölle.
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Artikel 26 (ex-Artikel 28)

Der Rat legt die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission fest.

Artikel 27 (ex-Artikel 29)

Bei der Ausübung der ihr aufgrund dieses Kapitels übertragenen
Aufgaben geht die Kommission von folgenden Gesichtspunkten aus:

a) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen den Mitglieds-
taaten und dritten Ländern zu fördern;

b) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Ge-
meinschaft, soweit diese Entwicklung zu einer Zunahme der
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führt;

c) dem Versorgungsbedarf der Gemeinschaft an Rohstoffen und
Halbfertigwaren; hierbei achtet die Kommission darauf, zwischen
den Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen für Fertigwaren
nicht zu verfälschen;

d) der Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im Wirtschaftsleben der
Mitgliedstaaten zu vermeiden und eine rationelle Entwicklung
der Erzeugung sowie eine Ausweitung des Verbrauchs innerhalb
der Gemeinschaft zu gewährleisten.
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KAPITEL 2

VERBOT VON MENGENMÄSSIGEN
BESCHRÄNKUNGEN ZWISCHEN DEN

MITGLIEDSTAATEN

Artikel 28 (ex-Artikel 30)

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen glei-
cher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Artikel 29 (ex-Artikel 34)

Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen glei-
cher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Artikel 30 (ex-Artikel 36)

Die Bestimmungen der Artikel 28 und 29 stehen Einfuhr-, Ausfuhr-
und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die
aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit,
zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren
oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, ge-
schichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder
Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

Artikel 31 (ex-Artikel 37)

(1) Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Handelsmonopole
derart um, daß jede Diskriminierung in den Versorgungs- und Ab-
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satzbedingungen zwischen den Angehörigen der Mitgliedstaaten aus-
geschlossen ist.

Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein Mitglied-
staat unmittelbar oder mittelbar die Einfuhr oder die Ausfuhr zwi-
schen den Mitgliedstaaten rechtlich oder tatsächlich kontrolliert,
lenkt oder merklich beeinflußt. Er gilt auch für die von einem Staat
auf andere Rechtsträger übertragenen Monopole.

(2) Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maßnahme, die den
in Absatz 1 genannten Grundsätzen widerspricht oder die Tragweite
der Artikel über das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen Be-
schränkungen zwischen den Mitgliedstaaten einengt.

(3) Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine Regelung zur
Erleichterung des Absatzes oder der Verwertung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse verbunden, so sollen bei der Anwendung dieses Arti-
kels gleichwertige Sicherheiten für die Beschäftigung und Lebens-
haltung der betreffenden Erzeuger gewährleistet werden.
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TITEL II

Die Landwirtschaft
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Artikel 32 (ex-Artikel 38)

(1) Der Gemeinsame Markt umfaßt auch die Landwirtschaft und
den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Unter landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen sind die Erzeugnisse des Bodens, der
Viehzucht und der Fischerei sowie die mit diesen in unmittelbarem
Zusammenhang stehenden Erzeugnisse der ersten Verarbeitungsstufe
zu verstehen.

(2) Die Vorschriften für die Errichtung des Gemeinsamen Mark-
tes finden auf die landwirtschaftlichen Erzeugnisse Anwendung, so-
weit in den Artikeln 33 bis 38 nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) Die Erzeugnisse, für welche die Artikel 33 bis 38 gelten, sind
in der diesem Vertrag als Anhang I beigefügten Liste aufgeführt.

(4) Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des gemeinsa-
men Marktes für landwirtschaftliche Erzeugnisse muß die Gestal-
tung einer gemeinsamen Agrarpolitik Hand in Hand gehen.

Artikel 33 (ex-Artikel 39)

(1) Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es:

a) die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des tech-
nischen Fortschritts, Rationalisierung der landwirtschaftlichen Er-
zeugung und den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren,
insbesondere der Arbeitskräfte, zu steigern;

b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbeson-
dere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der
Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemessene Lebenshal-
tung zu gewährleisten;

c) die Märkte zu stabilisieren;
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d) die Versorgung sicherzustellen;

e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen
Sorge zu tragen.

(2) Bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und der
hierfür anzuwendenden besonderen Methoden ist folgendes zu be-
rücksichtigen:

a) die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die
sich aus dem sozialen Aufbau der Landwirtschaft und den struk-
turellen und naturbedingten Unterschieden der verschiedenen
landwirtschaftlichen Gebiete ergibt;

b) die Notwendigkeit, die geeigneten Anpassungen stufenweise
durchzuführen;

c) die Tatsache, daß die Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten ei-
nen mit der gesamten Volkswirtschaft eng verflochtenen Wirt-
schaftsbereich darstellt.

Artikel 34 (ex-Artikel 40)

(1) Um die Ziele des Artikels 33 zu erreichen, wird eine ge-
meinsame Organisation der Agrarmärkte geschaffen.

Diese besteht je nach Erzeugnis aus einer der folgenden Organisa-
tionsformen:

a) gemeinsame Wettbewerbsregeln;

b) bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen
Marktordnungen;

c) eine europäische Marktordnung.

(2) Die nach Absatz 1 gestaltete gemeinsame Organisation kann
alle zur Durchführung des Artikels 33 erforderlichen Maßnahmen
einschließen, insbesondere Preisregelungen, Beihilfen für die Erzeu-
gung und die Verteilung der verschiedenen Erzeugnisse, Einlage-
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rungs- und Ausgleichsmaßnahmen, gemeinsame Einrichtungen zur
Stabilisierung der Ein- oder Ausfuhr.

Die gemeinsame Organisation hat sich auf die Verfolgung der Ziele
des Artikels 33 zu beschränken und jede Diskriminierung zwischen
Erzeugern oder Verbrauchern innerhalb der Gemeinschaft auszu-
schließen.

Eine etwaige gemeinsame Preispolitik muß auf gemeinsamen
Grundsätzen und einheitlichen Berechnungsmethoden beruhen.

(3) Um der in Absatz 1 genannten gemeinsamen Organisation die
Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen, können ein oder mehrere
Ausrichtungs- oder Garantiefonds für die Landwirtschaft geschaffen
werden.

Artikel 35 (ex-Artikel 41)

Um die Ziele des Artikels 33 zu erreichen, können im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik folgende Maßnahmen vorgesehen werden:

a) eine wirksame Koordinierung der Bestrebungen auf dem Gebiet
der Berufsausbildung, der Forschung und der Verbreitung land-
wirtschaftlicher Fachkenntnisse; hierbei können Vorhaben oder
Einrichtungen gemeinsam finanziert werden;

b) gemeinsame Maßnahmen zur Förderung des Verbrauchs be-
stimmter Erzeugnisse.

Artikel 36 (ex-Artikel 42)

Das Kapitel über die Wettbewerbsregeln findet auf die Produktion
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Handel mit diesen nur in-
soweit Anwendung, als der Rat dies unter Berücksichtigung der
Ziele des Artikels 33 im Rahmen des Artikels 37 Absätze 2 und 3
und gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bestimmt.
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Der Rat kann insbesondere genehmigen, daß Beihilfen gewährt wer-
den

a) zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle oder naturge-
gebene Bedingungen benachteiligt sind, oder

b) im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme.

Artikel 37 (ex-Artikel 43)

(1) Zur Erarbeitung der Grundlinien für eine gemeinsame Agrar-
politik beruft die Kommission unmittelbar nach Inkrafttreten dieses
Vertrags eine Konferenz der Mitgliedstaaten ein, um einen Ver-
gleich ihrer Agrarpolitik, insbesondere durch Gegenüberstellung ih-
rer Produktionsmöglichkeiten und ihres Bedarfs, vorzunehmen.

(2) Unter Berücksichtigung der Arbeiten der in Absatz 1 vorge-
sehenen Konferenz legt die Kommission nach Anhörung des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten
dieses Vertrags zur Gestaltung und Durchführung der gemeinsamen
Agrarpolitik Vorschläge vor, welche unter anderem die Ablösung
der einzelstaatlichen Marktordnungen durch eine der in Artikel 34
Absatz 1 vorgesehenen gemeinsamen Organisationsformen sowie die
Durchführung der in diesem Titel bezeichneten Maßnahmen vorse-
hen.

Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang der in die-
sem Titel aufgeführten landwirtschaftlichen Fragen Rechnung tragen.

Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Verord-
nungen, Richtlinien oder Entscheidungen, unbeschadet seiner etwai-
gen Empfehlungen.

(3) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die einzelstaatlichen
Marktordnungen nach Maßgabe des Absatzes 2 durch die in Artikel
34 Absatz 1 vorgesehene gemeinsame Organisation ersetzen,
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a) wenn sie den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese Maßnahme
ausgesprochen haben und eine eigene Marktordnung für die in
Betracht kommende Erzeugung besitzen, gleichwertige Sicherhei-
ten für die Beschäftigung und Lebenshaltung der betreffenden
Erzeuger bietet; hierbei sind die im Zeitablauf möglichen An-
passungen und erforderlichen Spezialisierungen zu berücksichti-
gen, und

b) wenn die gemeinsame Organisation für den Handelsverkehr in-
nerhalb der Gemeinschaft Bedingungen sicherstellt, die denen ei-
nes Binnenmarkts entsprechen.

(4) Wird eine gemeinsame Organisation für bestimmte Rohstoffe
geschaffen, bevor eine gemeinsame Organisation für die entspre-
chenden weiterverarbeiteten Erzeugnisse besteht, so können die be-
treffenden Rohstoffe aus Ländern außerhalb der Gemeinschaft ein-
geführt werden, wenn sie für weiterverarbeitete Erzeugnisse
verwendet werden, die zur Ausfuhr nach dritten Ländern bestimmt
sind.

Artikel 38 (ex-Artikel 46)

Besteht in einem Mitgliedstaat für ein Erzeugnis eine innerstaatliche
Marktordnung oder Regelung gleicher Wirkung und wird dadurch
eine gleichartige Erzeugung in einem anderen Mitgliedstaat in ihrer
Wettbewerbslage beeinträchtigt, so erheben die Mitgliedstaaten bei
der Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses aus dem Mitgliedstaat, in
dem die genannte Marktordnung oder Regelung besteht, eine Aus-
gleichsabgabe, es sei denn, daß dieser Mitgliedstaat eine Ausgleichs-
abgabe bei der Ausfuhr erhebt.

Die Kommission setzt diese Abgaben in der zur Wiederherstellung
des Gleichgewichts erforderlichen Höhe fest; sie kann auch andere
Maßnahmen genehmigen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie
festlegt.
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TITEL III

Die Freizügigkeit,
der freie Dienstleistungs-

und Kapitalverkehr
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KAPITEL 1

DIE ARBEITSKRÄFTE

Artikel 39 (ex-Artikel 48)

(1) Innerhalb der Gemeinschaft ist die Freizügigkeit der Arbeit-
nehmer gewährleistet.

(2) Sie umfaßt die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit
beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der
Mitgliedstaaten in bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und son-
stige Arbeitsbedingungen.

(3) Sie gibt — vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen
Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkun-
gen — den Arbeitnehmern das Recht,

a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben;

b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei
zu bewegen;

c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für
die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben;

d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats unter Bedingungen zu verbleiben, welche die
Kommission in Durchführungsverordnungen festlegt.

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung
in der öffentlichen Verwaltung.
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Artikel 40 (ex-Artikel 49)

Der Rat trifft gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach An-
hörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses durch Richtlinien
oder Verordnungen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 39 herzustellen,
insbesondere

a) durch Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit zwischen den
einzelstaatlichen Arbeitsverwaltungen;

b) durch die Beseitigung der Verwaltungsverfahren und -praktiken
sowie der für den Zugang zu verfügbaren Arbeitsplätzen vor-
geschriebenen Fristen, die sich aus innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen
Übereinkünften ergeben und deren Beibehaltung die Herstellung
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer hindert;

c) durch die Beseitigung aller Fristen und sonstigen Beschränkun-
gen, die in innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwi-
schen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften vorge-
sehen sind und die den Arbeitnehmern der anderen Mitgliedstaa-
ten für die freie Wahl des Arbeitsplatzes andere Bedingungen als
den inländischen Arbeitnehmern auferlegen;

d) durch die Schaffung geeigneter Verfahren für die Zusammenfüh-
rung und den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem
Arbeitsmarkt zu Bedingungen, die eine ernstliche Gefährdung der
Lebenshaltung und des Beschäftigungsstands in einzelnen Gebie-
ten und Industrien ausschließen.

Artikel 41 (ex-Artikel 50)

Die Mitgliedstaaten fördern den Austausch junger Arbeitskräfte im
Rahmen eines gemeinsamen Programms.

Artikel 42 (ex-Artikel 51)

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 die auf
dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die Herstellung der Freizü-
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gigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen; zu diesem
Zweck führt er insbesondere ein System ein, welches aus- und ein-
wandernden Arbeitnehmern und deren anspruchsberechtigten Ange-
hörigen folgendes sichert:

a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften berücksichtigten Zeiten für den Erwerb
und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die
Berechnung der Leistungen;

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheits-
gebieten der Mitgliedstaaten wohnen.

Der Rat beschließt im Rahmen des Verfahrens des Artikels 251
einstimmig.

KAPITEL 2

DAS NIEDERLASSUNGSRECHT

Artikel 43 (ex-Artikel 52)

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen
eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats
sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. Das
gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung von Agenturen,
Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften durch Angehörige
eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats an-
sässig sind.

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfaßt die Nie-
derlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbständiger Er-
werbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unterneh-
men, insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 48
Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine ei-
genen Angehörigen.
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Artikel 44 (ex-Artikel 54)

(1) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien
zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für eine bestimmte
Tätigkeit.

(2) Der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die ih-
nen aufgrund der obigen Bestimmungen übertragen sind, indem sie
insbesondere

a) im allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang behandeln,
bei denen die Niederlassungsfreiheit die Entwicklung der Pro-
duktion und des Handels in besonderer Weise fördert;

b) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Verwaltun-
gen der Mitgliedstaaten sicherstellen, um sich über die besondere
Lage auf den verschiedenen Tätigkeitsgebieten innerhalb der Ge-
meinschaft zu unterrichten;

c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen
den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften abgeleiteten
Verwaltungsverfahren und -praktiken ausschalten, deren Beibe-
haltung der Niederlassungsfreiheit entgegensteht;

d) dafür Sorge tragen, daß Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats, die
im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats beschäftigt sind,
dort verbleiben und eine selbständige Tätigkeit unter denselben
Voraussetzungen ausüben können, die sie erfüllen müßten, wenn
sie in diesen Staat erst zu dem Zeitpunkt einreisen würden, in
dem sie diese Tätigkeit aufzunehmen beabsichtigen;

e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats durch Angehörige eines anderen Mitglied-
staats ermöglichen, soweit hierdurch die Grundsätze des Artikels 33
Absatz 2 nicht beeinträchtigt werden;

f) veranlassen, daß bei jedem in Betracht kommenden Wirtschafts-
zweig die Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit in bezug auf
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die Voraussetzungen für die Errichtung von Agenturen, Zweig-
niederlassungen und Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats sowie für den Eintritt des Personals der Hauptnie-
derlassung in ihre Leitungs- oder Überwachungsorgane schritt-
weise aufgehoben werden;

g) soweit erforderlich die Schutzbestimmungen koordinieren, die in
den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 48
Absatz 2 im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vor-
geschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu
gestalten;

h) sicherstellen, daß die Bedingungen für die Niederlassung nicht
durch Beihilfen der Mitgliedstaaten verfälscht werden.

Artikel 45 (ex-Artikel 55)

Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise
mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, findet dieses
Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine Anwendung.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission beschließen, daß dieses Kapitel auf bestimmte Tätigkeiten
keine Anwendung findet.

Artikel 46 (ex-Artikel 56)

(1) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen
Maßnahmen beeinträchtigen nicht die Anwendbarkeit der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung für Ausländer
vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit gerechtfertigt sind.

(2) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 Richt-
linien für die Koordinierung der genannten Vorschriften.
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Artikel 47 (ex-Artikel 57)

(1) Um die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten zu
erleichtern, erläßt der Rat nach dem Verfahren des Artikels 251
Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prü-
fungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise.

(2) Zu dem gleichen Zweck erläßt der Rat gemäß dem Verfahren
des Artikels 251 Richtlinien zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Aufnahme und
Ausübung selbständiger Tätigkeiten. Der Rat beschließt im Rahmen
des Verfahrens des Artikels 251 einstimmig über Richtlinien, deren
Durchführung in mindestens einem Mitgliedstaat eine Änderung
bestehender gesetzlicher Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich
der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang natürlicher
Personen zum Beruf umfaßt. Im übrigen beschließt der Rat mit qua-
lifizierter Mehrheit.

(3) Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für die ärzt-
lichen, arztähnlichen und pharmazeutischen Berufe setzt die Koor-
dinierung der Bedingungen für die Ausübung dieser Berufe in den
einzelnen Mitgliedstaaten voraus.

Artikel 48 (ex-Artikel 58)

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechts-
vorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ih-
ren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Haupt-
niederlassung innerhalb der Gemeinschaft haben, den natürlichen
Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind.

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts
und des Handelsrechts einschließlich der Genossenschaften und die
sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts
mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen.
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KAPITEL 3

DIENSTLEISTUNGEN

Artikel 49 (ex-Artikel 59)

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb
der Gemeinschaft für Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem
anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen des Leistungsemp-
fängers ansässig sind, sind nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen verboten.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission beschließen, daß dieses Kapitel auch auf Erbringer von
Dienstleistungen Anwendung findet, welche die Staatsangehörigkeit
eines dritten Landes besitzen und innerhalb der Gemeinschaft an-
sässig sind.

Artikel 50 (ex-Artikel 60)

Dienstleistungen im Sinne dieses Vertrags sind Leistungen, die in
der Regel gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den
Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über
die Freizügigkeit der Personen unterliegen.

Als Dienstleistungen gelten insbesondere:

a) gewerbliche Tätigkeiten,

b) kaufmännische Tätigkeiten,

c) handwerkliche Tätigkeiten,

d) freiberufliche Tätigkeiten.

Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann der
Leistende zwecks Erbringung seiner Leistungen seine Tätigkeit vor-
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übergehend in dem Staat ausüben, in dem die Leistung erbracht
wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Staat für
seine eigenen Angehörigen vorschreibt.

Artikel 51 (ex-Artikel 61)

(1) Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des
Verkehrs gelten die Bestimmungen des Titels über den Verkehr.

(2) Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr verbundenen
Dienstleistungen der Banken und Versicherungen wird im Einklang
mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs durchgeführt.

Artikel 52 (ex-Artikel 63)

(1) Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses und des Europäischen Parlaments Richtlinien zur Liberali-
sierung einer bestimmten Dienstleistung.

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Richtlinien sind im allgemei-
nen mit Vorrang diejenigen Dienstleistungen zu berücksichtigen,
welche die Produktionskosten unmittelbar beeinflussen oder deren
Liberalisierung zur Förderung des Warenverkehrs beiträgt.

Artikel 53 (ex-Artikel 64)

Die Mitgliedstaaten sind bereit, über das Ausmaß der Liberalisie-
rung der Dienstleistungen, zu dem sie aufgrund der Richtlinien
gemäß Artikel 52 Absatz 1 verpflichtet sind, hinauszugehen, falls
ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des betreffenden
Wirtschaftszweigs dies zulassen.

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die betref-
fenden Staaten.
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Artikel 54 (ex-Artikel 65)

Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs
nicht aufgehoben sind, wendet sie jeder Mitgliedstaat ohne Unter-
scheidung nach Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsort auf alle in
Artikel 49 Absatz 1 bezeichneten Erbringer von Dienstleistungen an.

Artikel 55 (ex-Artikel 66)

Die Bestimmungen der Artikel 45 bis 48 finden auf das in diesem
Kapitel geregelte Sachgebiet Anwendung.

KAPITEL 4

DER KAPITAL- UND ZAHLUNGSVERKEHR

Artikel 56 (ex-Artikel 73 b)

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle
Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten
sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten.

(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle
Beschränkungen des Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten
sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten.

Artikel 57 (ex-Artikel 73 c)

(1) Artikel 56 berührt nicht die Anwendung derjenigen Beschrän-
kungen auf dritte Länder, die am 31. Dezember 1993 aufgrund ein-
zelstaatlicher oder gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften für den Ka-
pitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang mit
Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der
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Niederlassung, der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder der
Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten bestehen.

(2) Unbeschadet der anderen Kapitel dieses Vertrags sowie seiner
Bemühungen um eine möglichst weitgehende Verwirklichung des
Zieles eines freien Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten
und dritten Ländern kann der Rat auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit Maßnahmen für den Kapitalverkehr mit
dritten Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen ein-
schließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpa-
pieren zu den Kapitalmärkten beschließen. Maßnahmen nach diesem
Absatz, die im Rahmen des Gemeinschaftsrechts für die Liberali-
sierung des Kapitalverkehrs mit dritten Ländern einen Rückschritt
darstellen, bedürfen der Einstimmigkeit.

Artikel 58 (ex-Artikel 73 d)

(1) Artikel 56 berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten,

a) die einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts anzuwenden, die
Steuerpflichtige mit unterschiedlichem Wohnort oder Kapitalan-
lageort unterschiedlich behandeln,

b) die unerläßlichen Maßnahmen zu treffen, um Zuwiderhandlungen
gegen innerstaatliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften, ins-
besondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und der Aufsicht
über Finanzinstitute, zu verhindern, sowie Meldeverfahren für
den Kapitalverkehr zwecks administrativer oder statistischer In-
formation vorzusehen oder Maßnahmen zu ergreifen, die aus
Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt
sind.

(2) Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendbarkeit von Be-
schränkungen des Niederlassungsrechts, die mit diesem Vertrag
vereinbar sind.
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und
Verfahren dürfen weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung
noch eine verschleierte Beschränkung des freien Kapital- und Zah-
lungsverkehrs im Sinne des Artikels 56 darstellen.

Artikel 59 (ex-Artikel 73 f)

Falls Kapitalbewegungen nach oder aus dritten Ländern unter
außergewöhnlichen Umständen das Funktionieren der Wirtschafts-
und Währungsunion schwerwiegend stören oder zu stören drohen,
kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Anhörung der EZB gegenüber dritten Ländern
Schutzmaßnahmen mit einer Geltungsdauer von höchstens sechs
Monaten treffen, wenn diese unbedingt erforderlich sind.

Artikel 60 (ex-Artikel 73 g)

(1) Falls ein Tätigwerden der Gemeinschaft in den in Artikel 301
vorgesehenen Fällen für erforderlich erachtet wird, kann der Rat
nach dem Verfahren des Artikels 301 die notwendigen Sofort-
maßnahmen auf dem Gebiet des Kapital- und Zahlungsverkehrs mit
den betroffenen dritten Ländern ergreifen.

(2) Solange der Rat keine Maßnahmen nach Absatz 1 ergriffen
hat, kann jeder Mitgliedstaat unbeschadet des Artikels 297 bei Vor-
liegen schwerwiegender politischer Umstände aus Gründen der Dring-
lichkeit gegenüber dritten Ländern einseitige Maßnahmen auf dem
Gebiet des Kapital- und Zahlungsverkehrs treffen. Die Kommission
und die anderen Mitgliedstaaten sind über diese Maßnahmen spä-
testens bei deren Inkrafttreten zu unterrichten.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission entscheiden, daß der betreffende Mitgliedstaat diese
Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat. Der Präsident des Ra-
tes unterrichtet das Europäische Parlament über die betreffenden
Entscheidungen des Rates.
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TITEL IV (*)

Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken
betreffend den freien Personenverkehr

(*) Neuer Titel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 61 (ex-Artikel 73 i)

Zum schrittweisen Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts erläßt der Rat

a) innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des
Vertrags von Amsterdam Maßnahmen zur Gewährleistung des
freien Personenverkehrs nach Artikel 14 in Verbindung mit unmit-
telbar damit zusammenhängenden flankierenden Maßnahmen in be-
zug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, Asyl und Einwan-
derung nach Artikel 62 Nummern 2 und 3, Artikel 63 Nummer 1
Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a sowie Maßnahmen zur
Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität nach Artikel 31
Buchstabe e des Vertrags über die Europäische Union;

b) sonstige Maßnahmen in den Bereichen Asyl, Einwanderung und
Schutz der Rechte von Staatsangehörigen dritter Länder nach Arti-
kel 63;

c) Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivil-
sachen nach Artikel 65;

d) geeignete Maßnahmen zur Förderung und Verstärkung der Zusam-
menarbeit der Verwaltungen nach Artikel 66;

e) Maßnahmen im Bereich der polizeilichen und justitiellen Zusam-
menarbeit in Strafsachen, die durch die Verhütung und Bekämpfung
der Kriminalität in der Union nach dem Vertrag über die Europäi-
sche Union auf ein hohes Maß an Sicherheit abzielen.
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Artikel 62 (ex-Artikel 73 j)

Der Rat beschließt nach dem Verfahren des Artikels 67 innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Am-
sterdam

1. Maßnahmen, die nach Artikel 14 sicherstellen, daß Personen,
seien es Bürger der Union oder Staatsangehörige dritter Länder,
beim Überschreiten der Binnengrenzen nicht kontrolliert werden;

2. Maßnahmen bezüglich des Überschreitens der Außengrenzen der
Mitgliedstaaten, mit denen folgendes festgelegt wird:

2. a) Normen und Verfahren, die von den Mitgliedstaaten bei der
Durchführung der Personenkontrollen an diesen Grenzen ein-
zuhalten sind;

2. b) Vorschriften über Visa für geplante Aufenthalte von höchstens
drei Monaten einschließlich

2. b) iii) der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim
Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums
sein müssen, sowie der Drittländer, deren Staatsangehö-
rige von dieser Visumpflicht befreit sind;

2. b) iii) der Verfahren und Voraussetzungen für die Visumertei-
lung durch die Mitgliedstaaten;

2. b) iii) der einheitlichen Visumgestaltung;

2. b) iv) der Vorschriften für ein einheitliches Visum.

3. Maßnahmen zur Festlegung der Bedingungen, unter denen Staats-
angehörige dritter Länder im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
während eines Aufenthalts von höchstens drei Monaten Reise-
freiheit genießen.
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Artikel 63 (ex-Artikel 73 k)

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 67 innerhalb ei-
nes Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von
Amsterdam

1. in Übereinstimmung mit dem Genfer Abkommen vom 28. Juli
1951 und dem Protokoll vom 31. Januar 1967 über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge sowie einschlägigen anderen Verträgen
Asylmaßnahmen in folgenden Bereichen:

1. a) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats,
der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist, den ein
Staatsangehöriger eines dritten Landes in einem Mitgliedstaat
gestellt hat;

1. b) Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den
Mitgliedstaaten;

1. c) Mindestnormen für die Anerkennung von Staatsangehörigen
dritter Länder als Flüchtlinge;

1. d) Mindestnormen für die Verfahren in den Mitgliedstaaten zur
Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft;

2. Maßnahmen in bezug auf Flüchtlinge und vertriebene Personen in
folgenden Bereichen:

2. a) Mindestnormen für den vorübergehenden Schutz von vertrie-
benen Personen aus dritten Ländern, die nicht in ihr Her-
kunftsland zurückkehren können, und von Personen, die an-
derweitig internationalen Schutz benötigen;

2. b) Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen,
die mit der Aufnahme von Flüchtlingen und vertriebenen Per-
sonen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf
die Mitgliedstaaten;
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3. einwanderungspolitische Maßnahmen in folgenden Bereichen:

3. a) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen für
die Verfahren zur Erteilung von Visa für einen langfristigen
Aufenthalt und Aufenthaltstiteln, einschließlich solcher zur Fa-
milienzusammenführung, durch die Mitgliedstaaten;

3. b) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließlich
der Rückführung solcher Personen, die sich illegal in einem
Mitgliedstaat aufhalten;

4. Maßnahmen zur Festlegung der Rechte und der Bedingungen,
aufgrund deren sich Staatsangehörige dritter Länder, die sich
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, in anderen Mit-
gliedstaaten aufhalten dürfen.

Maßnahmen, die vom Rat nach den Nummern 3 und 4 beschlossen
worden sind, hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, in den betreffen-
den Bereichen innerstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder ein-
zuführen, die mit diesem Vertrag und mit internationalen Überein-
künften vereinbar sind.

Der vorgenannte Fünfjahreszeitraum gilt nicht für nach Nummer 2
Buchstabe b, Nummer 3 Buchstabe a und Nummer 4 zu beschließende
Maßnahmen.

Artikel 64 (ex-Artikel 73 l)

(1) Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten
der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und den Schutz der inneren Sicherheit.

(2) Sehen sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten einer Notlage auf-
grund eines plötzlichen Zustroms von Staatsangehörigen dritter Länder
gegenüber, so kann der Rat unbeschadet des Absatzes 1 auf Vorschlag
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit zugunsten der betreffenden



133

Mitgliedstaaten vorläufige Maßnahmen mit einer Geltungsdauer von
höchstens sechs Monaten beschließen.

Artikel 65 (ex-Artikel 73 m)

Die Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivil-
sachen mit grenzüberschreitenden Bezügen, die, soweit sie für das rei-
bungslose Funktionieren des Binnenmarktes erforderlich sind, nach
Artikel 67 zu treffen sind, schließen ein:

a) Verbesserung und Vereinfachung

a) — des Systems für die grenzüberschreitende Zustellung gerichtli-
cher und außergerichtlicher Schriftstücke;

a) — der Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln;

a) — der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und außer-
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

b) Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden
Kollisionsnormen und Vorschriften zur Vermeidung von Kompe-
tenzkonflikten;

c) Beseitigung der Hindernisse für eine reibungslose Abwicklung von
Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbar-
keit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfah-
rensvorschriften.

Artikel 66 (ex-Artikel 73 n)

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 67 Maßnahmen,
um die Zusammenarbeit zwischen den entsprechenden Dienststellen
der Behörden der Mitgliedstaaten in den Bereichen dieses Titels sowie
die Zusammenarbeit zwischen diesen Dienststellen und der Kommis-
sion zu gewährleisten.
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Artikel 67 (ex-Artikel 73 o)

(1) Der Rat handelt während eines Übergangszeitraums von fünf
Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam einstimmig auf
Vorschlag der Kommission oder auf Initiative eines Mitgliedstaats und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

(2) Nach Ablauf dieser fünf Jahre

— handelt der Rat auf der Grundlage von Vorschlägen der Kommis-
sion; die Kommission prüft jeden Antrag eines Mitgliedstaats, wo-
nach sie dem Rat einen Vorschlag unterbreiten soll;

— faßt der Rat einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parla-
ments einen Beschluß, wonach auf alle Bereiche oder Teile der Be-
reiche, die unter diesen Titel fallen, das Verfahren des Artikels 251
anzuwenden ist und die Bestimmungen über die Zuständigkeit des
Gerichtshofs angepaßt werden.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden die in Artikel 62
Nummer 2 Buchstabe b Ziffern i und iii genannten Maßnahmen vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Amsterdam an vom Rat
mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen.

(4) Abweichend von Absatz 2 werden die in Artikel 62 Nummer 2
Buchstabe b Ziffern ii und iv genannten Maßnahmen nach Ablauf von
fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam vom Rat
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 beschlossen.

Artikel 68 (ex-Artikel 73 p)

(1) Artikel 234 findet auf diesen Titel unter folgenden Umständen 
und Bedingungen Anwendung: Wird eine Frage der Auslegung dieses
Titels sowie der Gültigkeit oder Auslegung von auf diesen Titel ge-
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stützten Rechtsakten der Organe der Gemeinschaft in einem schwe-
benden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen
Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatli-
chen Rechts angefochten werden können, so legt dieses Gericht dem
Gerichtshof die Frage zur Entscheidung vor, wenn es eine Entschei-
dung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich hält.

(2) In jedem Fall ist der Gerichtshof nicht für Entscheidungen über
Maßnahmen oder Beschlüsse nach Artikel 62 Nummer 1 zuständig, die
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der in-
neren Sicherheit betreffen.

(3) Der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat können dem Ge-
richtshof eine Frage der Auslegung dieses Titels oder von auf diesen
Titel gestützten Rechtsakten der Organe der Gemeinschaft zur Ent-
scheidung vorlegen. Die Entscheidung, die der Gerichtshof auf dieses
Ersuchen hin fällt, gilt nicht für Urteile von Gerichten der Mitglied-
staaten, die rechtskräftig geworden sind.

Artikel 69 (ex-Artikel 73 q)

Für die Anwendung dieses Titels gelten unbeschadet des Protokolls
über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 14 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte Kö-
nigreich und auf Irland die Bestimmungen des Protokolls über die Po-
sition des Vereinigten Königreichs und Irlands und des Protokolls über
die Position Dänemarks.



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



137

TITEL V (ex-Titel IV)

Der Verkehr
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Artikel 70 (ex-Artikel 74)

Auf dem in diesem Titel geregelten Sachgebiet verfolgen die Mit-
gliedstaaten die Ziele dieses Vertrags im Rahmen einer gemeinsamen
Verkehrspolitik.

Artikel 71 (ex-Artikel 75)

(1) Zur Durchführung des Artikels 70 wird der Rat unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten des Verkehrs gemäß dem Verfahren des
Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses sowie des Ausschusses der Regionen

a) für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats oder für den Durchgangsverkehr durch das Ho-
heitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsame Regeln
aufstellen;

b) für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr inner-
halb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind, die Be-
dingungen festlegen;

c) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erlassen;

d) alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften erlassen.

(2) Abweichend von dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren wer-
den die Vorschriften über die Grundsätze der Verkehrsordnung, deren
Anwendung die Lebenshaltung und die Beschäftigungslage in be-
stimmten Gebieten sowie den Betrieb der Verkehrseinrichtungen ernst-
lich beeinträchtigen könnte, vom Rat auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts-
und Sozialausschusses einstimmig erlassen; dabei berücksichtigt er die
Notwendigkeit einer Anpassung an die sich aus der Errichtung des Ge-
meinsamen Marktes ergebende wirtschaftliche Entwicklung.
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Artikel 72 (ex-Artikel 76)

Bis zum Erlaß der in Artikel 71 Absatz 1 genannten Vorschriften darf
ein Mitgliedstaat die verschiedenen, am 1. Januar 1958 oder, im Falle
später beigetretener Staaten, zum Zeitpunkt ihres Beitritts auf diesem
Gebiet geltenden Vorschriften in ihren unmittelbaren oder mittelbaren
Auswirkungen auf die Verkehrsunternehmer anderer Mitgliedstaaten
im Vergleich zu den inländischen Verkehrsunternehmern nicht un-
günstiger gestalten, es sei denn, daß der Rat einstimmig etwas anderes
billigt.

Artikel 73 (ex-Artikel 77)

Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen
der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit
dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen
entsprechen.

Artikel 74 (ex-Artikel 78)

Jede Maßnahme auf dem Gebiet der Beförderungsentgelte und -bedin-
gungen, die im Rahmen dieses Vertrags getroffen wird, hat der wirt-
schaftlichen Lage der Verkehrsunternehmer Rechnung zu tragen.

Artikel 75 (ex-Artikel 79)

(1) Im Verkehr innerhalb der Gemeinschaft werden die Diskrimi-
nierungen beseitigt, die darin bestehen, daß ein Verkehrsunternehmer
in denselben Verkehrsverbindungen für die gleichen Güter je nach ih-
rem Herkunfts- oder Bestimmungsland unterschiedliche Frachten und
Beförderungsbedingungen anwendet.

(2) Absatz 1 schließt sonstige Maßnahmen nicht aus, die der Rat
gemäß Artikel 71 Absatz 1 treffen kann.

(3) Der Rat trifft mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
eine Regelung zur Durchführung des Absatzes 1.
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Er kann insbesondere die erforderlichen Vorschriften erlassen, um es
den Organen der Gemeinschaft zu ermöglichen, für die Beachtung des
Absatzes 1 Sorge zu tragen, und um den Verkehrsnutzern die Vorteile
dieser Bestimmung voll zukommen zu lassen.

(4) Die Kommission prüft von sich aus oder auf Antrag eines Mit-
gliedstaats die Diskriminierungsfälle des Absatzes 1 und erläßt nach
Beratung mit jedem in Betracht kommenden Mitgliedstaat die erfor-
derlichen Entscheidungen im Rahmen der gemäß Absatz 3 getroffenen
Regelung.

Artikel 76 (ex-Artikel 80)

(1) Im Verkehr innerhalb der Gemeinschaft sind die von einem Mit-
gliedstaat auferlegten Frachten und Beförderungsbedingungen verbo-
ten, die in irgendeiner Weise der Unterstützung oder dem Schutz eines
oder mehrerer bestimmter Unternehmen oder Industrien dienen, es sei
denn, daß die Kommission die Genehmigung hierzu erteilt.

(2) Die Kommission prüft von sich aus oder auf Antrag eines Mit-
gliedstaats die in Absatz 1 bezeichneten Frachten und Beförderungs-
bedingungen; hierbei berücksichtigt sie insbesondere sowohl die Er-
fordernisse einer angemessenen Standortpolitik, die Bedürfnisse der
unterentwickelten Gebiete und die Probleme der durch politische Um-
stände schwer betroffenen Gebiete als auch die Auswirkungen dieser
Frachten und Beförderungsbedingungen auf den Wettbewerb zwischen
den Verkehrsarten.

Die Kommission erläßt die erforderlichen Entscheidungen nach Bera-
tung mit jedem in Betracht kommenden Mitgliedstaat.

(3) Das in Absatz 1 genannte Verbot trifft nicht die Wettbewerbs-
tarife.

Artikel 77 (ex-Artikel 81)

Die Abgaben oder Gebühren, die ein Verkehrsunternehmer neben den
Frachten beim Grenzübergang in Rechnung stellt, dürfen unter Be-
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rücksichtigung der hierdurch tatsächlich verursachten Kosten eine an-
gemessene Höhe nicht übersteigen.

Die Mitgliedstaaten werden bemüht sein, diese Kosten schrittweise zu
verringern.

Die Kommission kann zur Durchführung dieses Artikels Empfehlungen
an die Mitgliedstaaten richten.

Artikel 78 (ex-Artikel 82)

Die Bestimmungen dieses Titels stehen Maßnahmen in der Bundesre-
publik Deutschland nicht entgegen, soweit sie erforderlich sind, um die
wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, die der Wirtschaft bestimm-
ter, von der Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesre-
publik aus dieser Teilung entstehen.

Artikel 79 (ex-Artikel 83)

Bei der Kommission wird ein beratender Ausschuß gebildet; er besteht
aus Sachverständigen, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten er-
nannt werden. Die Kommission hört den Ausschuß je nach Bedarf in
Verkehrsfragen an; die Befugnisse des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses bleiben unberührt.

Artikel 80 (ex-Artikel 84)

(1) Dieser Titel gilt für die Beförderungen im Eisenbahn-, Straßen-
und Binnenschiffsverkehr.

(2) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit darüber entscheiden,
ob, inwieweit und nach welchen Verfahren geeignete Vorschriften für 
die Seeschiffahrt und Luftfahrt zu erlassen sind.

Die Verfahrensvorschriften des Artikels 71 finden Anwendung.
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TITEL VI (ex-Titel V)

Gemeinsame Regeln betreffend Wettbewerb, 
Steuerfragen und Angleichung

der Rechtsvorschriften
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KAPITEL 1

WETTBEWERBSREGELN

Abschnitt 1

Vorschriften für Unternehmen

Artikel 81 (ex-Artikel 85)

(1) Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind alle
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unterneh-
mensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen,
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeig-
net sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des
Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder be-
wirken, insbesondere

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufs-
preise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der
technischen Entwicklung oder der Investitionen;

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen 
Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbe-
werb benachteiligt werden;
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e) die an den Abschluß von Verträgen geknüpfte Bedingung, daß die
Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sach-
lich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegen-
stand stehen.

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Be-
schlüsse sind nichtig.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar
erklärt werden auf

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Un-
ternehmen,

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmens-
vereinigungen,

— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von sol-
chen,

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entste-
henden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -vertei-
lung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fort-
schritts beitragen, ohne daß den beteiligten Unternehmen

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser
Ziele nicht unerläßlich sind, oder

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der be-
treffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

Artikel 82 (ex-Artikel 86)

Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten ist die
mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem 
Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch
ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den
Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.
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Dieser Mißbrauch kann insbesondere in folgendem bestehen:

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemesse-
nen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedin-
gungen;

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der techni-
schen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen
Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbe-
werb benachteiligt werden;

d) der an den Abschluß von Verträgen geknüpften Bedingung, daß die
Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sach-
lich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegen-
stand stehen.

Artikel 83 (ex-Artikel 87)

(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Ver-
wirklichung der in den Artikeln 81 und 82 niedergelegten Grundsätze
werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbe-
sondere:

a) die Beachtung der in Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 82 genannten
Verbote durch die Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern
zu gewährleisten;

b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 81 Absatz 3 festzu-
legen; dabei ist dem Erfordernis einer wirksamen Überwachung bei
möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen;

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 81 und 82 für 
die einzelnen Wirtschaftszweige näher zu bestimmen;

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofs bei der An-
wendung der in diesem Absatz vorgesehenen Vorschriften gegen-
einander abzugrenzen;
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e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften ei-
nerseits und den in diesem Abschnitt enthaltenen oder aufgrund die-
ses Artikels getroffenen Bestimmungen andererseits festzulegen.

Artikel 84 (ex-Artikel 88)

Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 83 erlassenen Vorschriften
entscheiden die Behörden der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren
eigenen Rechtsvorschriften und den Bestimmungen der Artikel 81, ins-
besondere Absatz 3, und 82 über die Zulässigkeit von Vereinbarungen,
Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen sowie
über die mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf
dem Gemeinsamen Markt.

Artikel 85 (ex-Artikel 89)

(1) Unbeschadet des Artikels 84 achtet die Kommission auf die Ver-
wirklichung der in den Artikeln 81 und 82 niedergelegten Grundsätze.
Sie untersucht auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von Amts wegen
in Verbindung mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die
ihr Amtshilfe zu leisten haben, die Fälle, in denen Zuwiderhandlungen
gegen diese Grundsätze vermutet werden. Stellt sie eine Zuwiderhand-
lung fest, so schlägt sie geeignete Mittel vor, um diese abzustellen.

(2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die Kom-
mission in einer mit Gründen versehenen Entscheidung die Fest-
stellung, daß eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt. Sie kann die
Entscheidung veröffentlichen und die Mitgliedstaaten ermächtigen,
die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen, deren Bedingungen
und Einzelheiten sie festlegt.

Artikel 86 (ex-Artikel 90)

(1) Die Mitgliedstaaten werden in bezug auf öffentliche Unterneh-
men und auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche 
Rechte gewähren, keine diesem Vertrag und insbesondere dessen Arti-
keln 12 und 81 bis 89 widersprechende Maßnahmen treffen oder bei-
behalten.

(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines Fi-
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nanzmonopols haben, gelten die Vorschriften dieses Vertrags, insbe-
sondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vor-
schriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe
rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des Handels-
verkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem
Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft.

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und
richtet erforderlichenfalls geeignete Richtlinien oder Entscheidungen
an die Mitgliedstaaten.

Abschnitt 2

Staatliche Beihilfen

Artikel 87 (ex-Artikel 92)

(1) Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich wel-
cher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen
drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Han-
del zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

(2) Mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind:

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Dis-
kriminierung nach der Herkunft der Waren gewährt werden;

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastro-
phen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind;

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutsch-
lands betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit
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sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaft-
lichen Nachteile erforderlich sind.

(3) Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar können angesehen
werden:

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Ge-
bieten, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder
eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht;

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem eu-
ropäischem Interesse oder zur Behebung einer beträchtlichen Stö-
rung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats;

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschafts-
zweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen
nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zu-
widerläuft;

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kultu-
rellen Erbes, soweit sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen
in der Gemeinschaft nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch eine Entscheidung
mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission be-
stimmt.

Artikel 88 (ex-Artikel 93)

(1) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten die in diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie
schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, welche die fort-
schreitende Entwicklung und das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes erfordern.

(2) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine
Frist zur Äußerung gesetzt hat, daß eine von einem Staat oder aus staat-
lichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nach
Artikel 87 unvereinbar ist oder daß sie mißbräuchlich angewandt wird,
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so entscheidet sie, daß der betreffende Staat sie binnen einer von ihr
bestimmten Frist aufzuheben oder umzugestalten hat.

Kommt der betreffende Staat dieser Entscheidung innerhalb der fest-
gesetzten Frist nicht nach, so kann die Kommission oder jeder betrof-
fene Staat in Abweichung von den Artikeln 226 und 227 den Gerichts-
hof unmittelbar anrufen.

Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats entscheiden,
daß eine von diesem Staat gewährte oder geplante Beihilfe in Abwei-
chung von Artikel 87 oder von den nach Artikel 89 erlassenen Ver-
ordnungen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar gilt, wenn
außergewöhnliche Umstände eine solche Entscheidung rechtfertigen.
Hat die Kommission bezüglich dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 die-
ses Absatzes vorgesehene Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der
Antrag des betreffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses Ver-
fahrens, bis der Rat sich geäußert hat.

Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so
entscheidet die Kommission.

(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder
Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, daß sie sich
dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, daß ein derartiges Vorhaben
nach Artikel 87 mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist, so leitet
sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der be-
treffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durch-
führen, bevor die Kommission eine abschließende Entscheidung erlas-
sen hat.

Artikel 89 (ex-Artikel 94)

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit alle zweckdienli-
chen Durchführungsverordnungen zu den Artikeln 87 und 88 erlassen
und insbesondere die Bedingungen für die Anwendung des Artikels 88
Absatz 3 sowie diejenigen Arten von Beihilfen festlegen, die von die-
sem Verfahren ausgenommen sind.
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KAPITEL 2

STEUERLICHE VORSCHRIFTEN

Artikel 90 (ex-Artikel 95)

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten
weder unmittelbar noch mittelbar höhere inländische Abgaben gleich
welcher Art, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mit-
telbar zu tragen haben.

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten
keine inländischen Abgaben, die geeignet sind, andere Produktionen
mittelbar zu schützen.

Artikel 91 (ex-Artikel 96)

Werden Waren in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausgeführt, so
darf die Rückvergütung für inländische Abgaben nicht höher sein als
die auf die ausgeführten Waren mittelbar oder unmittelbar erhobenen
inländischen Abgaben.

Artikel 92 (ex-Artikel 98)

Für Abgaben außer Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben und sonstigen
indirekten Steuern sind Entlastungen und Rückvergütungen bei der
Ausfuhr nach anderen Mitgliedstaaten sowie Ausgleichsabgaben bei
der Einfuhr aus den Mitgliedstaaten nur zulässig, soweit der Rat sie
vorher mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission für
eine begrenzte Frist genehmigt hat.



153

Artikel 93 (ex-Artikel 99)

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses
einstimmig die Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige
indirekte Steuern, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung
und das Funktionieren des Binnenmarktes innerhalb der in Artikel 14
gesetzten Frist notwendig ist.

KAPITEL 3

ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN

Artikel 94 (ex-Artikel 100)

Der Rat erläßt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und So-
zialausschusses Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf
die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes aus-
wirken.

Artikel 95 (ex-Artikel 100 a)

(1) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt
abweichend von Artikel 94 für die Verwirklichung der Ziele des
Artikels 14 die nachstehende Regelung. Der Rat erläßt gemäß dem
Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die
Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand
haben.
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(2) Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die
Bestimmungen über die Freizügigkeit und die Bestimmungen über die
Rechte und Interessen der Arbeitnehmer.

(3) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den
Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucher-
schutz von einem hohen Schutzniveau aus und berücksichtigt dabei ins-
besondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Ent-
wicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das Eu-
ropäische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls an.

(4) Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat oder die Kommission
eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen hat, für erforderlich, einzel-
staatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erforder-
nisse im Sinne des Artikels 30 oder in bezug auf den Schutz der Ar-
beitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er diese
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommis-
sion mit.

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ein Mitgliedstaat, der es nach
dem Erlaß einer Harmonisierungsmaßnahme durch den Rat oder die
Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt
oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für die-
sen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlaß der Harmonisierungs-
maßnahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen Bestim-
mungen sowie die Gründe für ihre Einführung der Kommission mit.

(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mit-
teilungen nach den Absätzen 4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen
Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat,
ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine ver-
schleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten dar-
stellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarktes behindern.

Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine Entscheidung,
so gelten die in den Absätzen 4 und 5 genannten einzelstaatlichen Be-
stimmungen als gebilligt.
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Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachver-
halts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für die menschliche Gesund-
heit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, daß der in die-
sem Absatz genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren Zeit-
raum von bis zu sechs Monaten verlängert wird.

(7) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der
Harmonisierungsmaßnahme abweichende einzelstaatliche Bestimmun-
gen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommission unver-
züglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt.

(8) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Ge-
genstand von Harmonisierungsmaßnahmen war, ein spezielles Gesund-
heitsproblem auf, so teilt er dies der Kommission mit, die dann um-
gehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen vorschlägt.

(9) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 226 und 227
kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmit-
telbar anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung
ist, daß ein anderer Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen
Befugnisse mißbraucht.

(10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeig-
neten Fällen mit einer Schutzklausel verbunden, welche die Mitglied-
staaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 30 genann-
ten nichtwirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die
einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen.

Artikel 96 (ex-Artikel 101)

Stellt die Kommission fest, daß vorhandene Unterschiede in den
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten die Wettbe-
werbsbedingungen auf dem Gemeinsamen Markt verfälschen und da-
durch eine Verzerrung hervorrufen, die zu beseitigen ist, so tritt sie mit
den betreffenden Mitgliedstaaten in Beratungen ein.

Führen diese Beratungen nicht zur Beseitigung dieser Verzerrung, so
erläßt der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommis-
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sion die erforderlichen Richtlinien. Die Kommission und der Rat kön-
nen alle sonstigen, in diesem Vertrag vorgesehenen zweckdienlichen
Maßnahmen treffen.

Artikel 97 (ex-Artikel 102)

(1) Ist zu befürchten, daß der Erlaß oder die Änderung einer Rechts-
oder Verwaltungsvorschrift eine Verzerrung im Sinne des Artikels 96
verursacht, so setzt sich der Mitgliedstaat, der diese Maßnahme beab-
sichtigt, mit der Kommission ins Benehmen. Diese empfiehlt nach Be-
ratung mit den Mitgliedstaaten den beteiligten Staaten die zur Ver-
meidung dieser Verzerrung geeigneten Maßnahmen.

(2) Kommt der Staat, der innerstaatliche Vorschriften erlassen oder
ändern will, der an ihn gerichteten Empfehlung der Kommission nicht
nach, so kann nicht gemäß Artikel 96 verlangt werden, daß die anderen
Mitgliedstaaten ihre innerstaatlichen Vorschriften ändern, um die Ver-
zerrung zu beseitigen. Verursacht ein Mitgliedstaat, der die Empfeh-
lung der Kommission außer acht läßt, eine Verzerrung lediglich zu sei-
nem eigenen Nachteil, so findet Artikel 96 keine Anwendung.
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TITEL VII (ex-Titel VI)

Die Wirtschafts- und Währungspolitik
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KAPITEL 1

DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK

Artikel 98 (ex-Artikel 102 a)

Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so aus, daß sie im
Rahmen der in Artikel 99 Absatz 2 genannten Grundzüge zur Ver-
wirklichung der Ziele der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 bei-
tragen. Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft handeln im Einklang
mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbe-
werb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird,
und halten sich dabei an die in Artikel 4 genannten Grundsätze.

Artikel 99 (ex-Artikel 103)

(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine
Angelegenheit von gemeinsamem Interesse und koordinieren sie im
Rat nach Maßgabe des Artikels 98.

(2) Der Rat erstellt mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der
Kommission einen Entwurf für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und erstattet dem Europäi-
schen Rat hierüber Bericht.

Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses Berichtes des
Rates eine Schlußfolgerung zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft.

Auf der Grundlage dieser Schlußfolgerung verabschiedet der Rat mit 
qualifizierter Mehrheit eine Empfehlung, in der diese Grundzüge dar-
gelegt werden. Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament über
seine Empfehlung.
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(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine
dauerhafte Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten
zu gewährleisten, überwacht der Rat anhand von Berichten der Kom-
mission die wirtschaftliche Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in
der Gemeinschaft sowie die Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit
den in Absatz 2 genannten Grundzügen und nimmt in regelmäßigen
Abständen eine Gesamtbewertung vor.

Zum Zwecke dieser multilateralen Überwachung übermitteln die Mit-
gliedstaaten der Kommission Angaben zu wichtigen einzelstaatlichen
Maßnahmen auf dem Gebiet ihrer Wirtschaftspolitik sowie weitere von
ihnen für erforderlich erachtete Angaben.

(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, daß
die Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2
genannten Grundzügen vereinbar ist oder das ordnungsgemäße Funk-
tionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so
kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kom-
mission die erforderlichen Empfehlungen an den betreffenden Mit-
gliedstaat richten. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vor-
schlag der Kommission beschließen, seine Empfehlungen zu ver-
öffentlichen.

Der Präsident des Rates und die Kommission erstatten dem Europäi-
schen Parlament über die Ergebnisse der multilateralen Überwachung Be-
richt. Der Präsident des Rates kann ersucht werden, vor dem zu-
ständigen Ausschuß des Europäischen Parlaments zu erscheinen, wenn
der Rat seine Empfehlungen veröffentlicht hat.

(5) Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 252 die Einzel-
heiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung im Sinne der
Absätze 3 und 4 festlegen.

Artikel 100 (ex-Artikel 103 a)

(1) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission unbeschadet der
sonstigen in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren einstimmig über
die der Wirtschaftslage angemessenen Maßnahmen entscheiden, ins-
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besondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit be-
stimmten Waren auftreten.

(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse, die
sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder
von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht, so kann der Rat
einstimmig auf Vorschlag der Kommission beschließen, dem betref-
fenden Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen
Beistand der Gemeinschaft zu gewähren. Sind die gravierenden
Schwierigkeiten auf Naturkatastrophen zurückzuführen, so beschließt
der Rat mit qualifizierter Mehrheit. Der Präsident des Rates unterrichtet
das Europäische Parlament über den Beschluß.

Artikel 101 (ex-Artikel 104)

(1) Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder
den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im folgenden als ,,nationale
Zentralbanken“ bezeichnet) für Organe oder Einrichtungen der Ge-
meinschaft, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörper-
schaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen
der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb
von Schuldtiteln von diesen durch die EZB oder die nationalen Zen-
tralbanken.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Kreditinsti-
tute in öffentlichem Eigentum; diese werden von der jeweiligen natio-
nalen Zentralbank und der EZB, was die Bereitstellung von Zentral-
bankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behandelt.

Artikel 102 (ex-Artikel 104 a)

(1) Maßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen Gründen getrof-
fen werden und einen bevorrechtigten Zugang der Organe und Ein-
richtungen der Gemeinschaft, der Zentralregierungen, der regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder
öffentlicher Unternehmen der Mitgliedstaaten zu den Finanzinstituten
schaffen, sind verboten.
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(2) Der Rat legt vor dem 1. Januar 1994 nach dem Verfahren des
Artikels 252 die Begriffsbestimmungen für die Anwendung des in Ab-
satz 1 vorgesehenen Verbots fest.

Artikel 103 (ex-Artikel 104 b)

(1) Die Gemeinschaft haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zen-
tralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften
oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von Mit-
gliedstaaten und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt
unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemein-
same Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Ein Mitgliedstaat
haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der re-
gionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-
rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen
Rechts oder öffentlicher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und
tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der
gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung
eines bestimmten Vorhabens.

(2) Der Rat kann erforderlichenfalls nach dem Verfahren des Arti-
kels 252 Definitionen für die Anwendung der in Artikel 101 und in
diesem Artikel vorgesehenen Verbote näher bestimmen.

Artikel 104 (ex-Artikel 104 c)

(1) Die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öffentliche Defizite.

(2) Die Kommission überwacht die Entwicklung der Haushaltslage
und der Höhe des öffentlichen Schuldenstands in den Mitgliedstaaten
im Hinblick auf die Feststellung schwerwiegender Fehler. Insbesondere
prüft sie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand von zwei Kri-
terien, nämlich daran,

a) ob das Verhältnis des geplanten oder tatsächlichen öffentlichen De-
fizits zum Bruttoinlandsprodukt einen bestimmten Referenzwert
überschreitet, es sei denn, daß

a) — entweder das Verhältnis erheblich und laufend zurückgegangen
ist und einen Wert in der Nähe des Referenzwerts erreicht hat
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a) — oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend
überschritten wird und das Verhältnis in der Nähe des Refe-
renzwerts bleibt,

b) ob das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum Brutto-
inlandsprodukt einen bestimmten Referenzwert überschreitet, es
sei denn, daß das Verhältnis hinreichend rückläufig ist und sich
rasch genug dem Referenzwert nähert.

Die Referenzwerte werden in einem diesem Vertrag beigefügten Pro-
tokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit im einzelnen
festgelegt.

(3) Erfüllt ein Mitgliedstaat keines oder nur eines dieser Kriterien,
so erstellt die Kommission einen Bericht. In diesem Bericht wird be-
rücksichtigt, ob das öffentliche Defizit die öffentlichen Ausgaben für
Investitionen übertrifft; berücksichtigt werden ferner alle sonstigen
einschlägigen Faktoren, einschließlich der mittelfristigen Wirtschafts-
und Haushaltslage des Mitgliedstaats.

Die Kommission kann ferner einen Bericht erstellen, wenn sie un-
geachtet der Erfüllung der Kriterien der Auffassung ist, daß in einem
Mitgliedstaat die Gefahr eines übermäßigen Defizits besteht.

(4) Der Ausschuß nach Artikel 114 gibt eine Stellungnahme zu dem
Bericht der Kommission ab.

(5) Ist die Kommission der Auffassung, daß in einem Mitgliedstaat
ein übermäßiges Defizit besteht oder sich ergeben könnte, so legt sie
dem Rat eine Stellungnahme vor.

(6) Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung 
der Kommission und unter Berücksichtigung der Bemerkungen, die der
betreffende Mitgliedstaat gegebenenfalls abzugeben wünscht, nach Prü-
fung der Gesamtlage, ob ein übermäßiges Defizit besteht.

(7) Wird nach Absatz 6 ein übermäßiges Defizit festgestellt, so rich-
tet der Rat an den betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen mit dem
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Ziel, dieser Lage innerhalb einer bestimmten Frist abzuhelfen. Vorbe-
haltlich des Absatzes 8 werden diese Empfehlungen nicht veröffent-
licht.

(8) Stellt der Rat fest, daß seine Empfehlungen innerhalb der ge-
setzten Frist keine wirksamen Maßnahmen ausgelöst haben, so kann er
seine Empfehlungen veröffentlichen.

(9) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen des Rates weiterhin
nicht Folge leistet, kann der Rat beschließen, den Mitgliedstaat mit der
Maßgabe in Verzug zu setzen, innerhalb einer bestimmten Frist
Maßnahmen für den nach Auffassung des Rates zur Sanierung erfor-
derlichen Defizitabbau zu treffen.

Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden Mitgliedstaat ersuchen,
nach einem konkreten Zeitplan Berichte vorzulegen, um die Anpas-
sungsbemühungen des Mitgliedstaats überprüfen zu können.

(10) Das Recht auf Klageerhebung nach den Artikeln 226 und 227
kann im Rahmen der Absätze 1 bis 9 dieses Artikels nicht ausgeübt
werden.

(11) Solange ein Mitgliedstaat einen Beschluß nach Absatz 9 nicht
befolgt, kann der Rat beschließen, eine oder mehrere der nachstehenden
Maßnahmen anzuwenden oder gegebenenfalls zu verschärfen, nämlich

— von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, vor der Emission
von Schuldverschreibungen und sonstigen Wertpapieren vom Rat
näher zu bezeichnende zusätzliche Angaben zu veröffentlichen,

— die Europäische Investitionsbank ersuchen, ihre Darlehenspolitik
gegenüber dem Mitgliedstaat zu überprüfen,

— von dem Mitgliedstaat verlangen, eine unverzinsliche Einlage in
angemessener Höhe bei der Gemeinschaft zu hinterlegen, bis das
übermäßige Defizit nach Ansicht des Rates korrigiert worden ist,

— Geldbußen in angemessener Höhe verhängen.
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Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament von
den Beschlüssen.

(12) Der Rat hebt einige oder sämtliche Entscheidungen nach den
Absätzen 6 bis 9 und 11 so weit auf, wie das übermäßige Defizit in
dem betreffenden Mitgliedstaat nach Ansicht des Rates korrigiert wor-
den ist. Hat der Rat zuvor Empfehlungen veröffentlicht, so stellt er,
sobald die Entscheidung nach Absatz 8 aufgehoben worden ist, in einer
öffentlichen Erklärung fest, daß in dem betreffenden Mitgliedstaat kein
übermäßiges Defizit mehr besteht.

(13) Die Beschlußfassung des Rates nach den Absätzen 7 bis 9 so-
wie 11 und 12 erfolgt auf Empfehlung der Kommission mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der gemäß Artikel 205 Absatz 2 gewogenen
Stimmen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme der Stimmen des Vertre-
ters des betroffenen Mitgliedstaats.

(14) Weitere Bestimmungen über die Durchführung des in diesem
Artikel beschriebenen Verfahrens sind in dem diesem Vertrag beige-
fügten Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit
enthalten.

Der Rat verabschiedet einstimmig auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments sowie der EZB die geeig-
neten Bestimmungen, die sodann das genannte Protokoll ablösen.

Der Rat beschließt vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen dieses
Absatzes vor dem 1. Januar 1994 mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Par-
laments nähere Einzelheiten und Begriffsbestimmungen für die Durch-
führung des genannten Protokolls.
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KAPITEL 2

DIE WÄHRUNGSPOLITIK

Artikel 105 (ex-Artikel 105)

(1) Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu ge-
währleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preis-
stabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschafts-
politik in der Gemeinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2
festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen. Das ESZB handelt im
Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert
wird, und hält sich dabei an die in Artikel 4 genannten Grundsätze.

(2) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen darin,

— die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen,

— Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 111 durchzuführen,

— die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und
zu verwalten,

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern.

(3) Absatz 2 dritter Gedankenstrich berührt nicht die Haltung und 
Verwaltung von Arbeitsguthaben in Fremdwährungen durch die Re-
gierungen der Mitgliedstaaten.

(4) Die EZB wird gehört

— zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemeinschaft im Zustän-
digkeitsbereich der EZB,
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— von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvor-
schriften im Zuständigkeitsbereich der EZB, und zwar innerhalb
der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 107 Absatz 6 festlegt.

Die EZB kann gegenüber den zuständigen Organen und Einrichtungen
der Gemeinschaft und gegenüber den nationalen Behörden Stellung-
nahmen zu in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen abgeben.

(5) Das ESZB trägt zur reibungslosen Durchführung der von den
zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kredit-
institute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen
bei.

(6) Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag der
Kommission nach Anhörung der EZB und nach Zustimmung des Eu-
ropäischen Parlaments der EZB besondere Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute
mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen übertragen.

Artikel 106 (ex-Artikel 105 a)

(1) Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Bank-
noten innerhalb der Gemeinschaft zu genehmigen. Die EZB und die
nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe von Banknoten berechtigt.
Die von der EZB und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen
Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Gemeinschaft als
gesetzliches Zahlungsmittel gelten.

(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Münzen,
wobei der Umfang dieser Ausgabe der Genehmigung durch die EZB
bedarf. Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 252 und nach
Anhörung der EZB Maßnahmen erlassen, um die Stückelung und die
technischen Merkmale aller für den Umlauf bestimmten Münzen so
weit zu harmonisieren, wie dies für deren reibungslosen Umlauf in-
nerhalb der Gemeinschaft erforderlich ist.
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Artikel 107 (ex-Artikel 106)

(1) Das ESZB besteht aus der EZB und den nationalen Zentralban-
ken.

(2) Die EZB besitzt Rechtspersönlichkeit.

(3) Das ESZB wird von den Beschlußorganen der EZB, nämlich
dem EZB-Rat und dem Direktorium, geleitet.

(4) Die Satzung des ESZB ist in einem diesem Vertrag beigefügten
Protokoll festgelegt.

(5) Der Rat kann die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24,
26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1. a und 36 der Satzung des ESZB ent-
weder mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der EZB nach An-
hörung der Kommission oder einstimmig auf Vorschlag der Kommis-
sion nach Anhörung der EZB ändern. Die Zustimmung des
Europäischen Parlaments ist dabei jeweils erforderlich.

(6) Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit entweder auf Vor-
schlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments
und der EZB oder auf Empfehlung der EZB und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments und der Kommission die in den Artikeln 4,
5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 der Satzung des ESZB ge-
nannten Bestimmungen.

Artikel 108 (ex-Artikel 107)

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diesen Vertrag und die Satzung 
des ESZB übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder
die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer
Beschlußorgane Weisungen von Organen oder Einrichtungen der Ge-
meinschaft, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen ein-
holen oder entgegennehmen. Die Organe und Einrichtungen der Ge-
meinschaft sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten
sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, die Mit-
glieder der Beschlußorgane der EZB oder der nationalen Zentralbanken
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
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Artikel 109 (ex-Artikel 108)

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, daß spätestens zum Zeitpunkt der
Errichtung des ESZB seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften ein-
schließlich der Satzung seiner Zentralbank mit diesem Vertrag sowie
mit der Satzung des ESZB im Einklang stehen.

Artikel 110 (ex-Artikel 108 a)

(1) Zur Erfüllung der dem ESZB übertragenen Aufgaben werden
von der EZB gemäß diesem Vertrag und unter den in der Satzung des
ESZB vorgesehenen Bedingungen

— Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Erfüllung der in Arti-
kel 3.1 erster Gedankenstrich, Artikel 19.1, Artikel 22 oder Artikel
25.2 der Satzung des ESZB festgelegten Aufgaben erforderlich ist;
sie erläßt Verordnungen ferner in den Fällen, die in den Rechtsak-
ten des Rates nach Artikel 107 Absatz 6 vorgesehen werden,

— Entscheidungen erlassen, die zur Erfüllung der dem ESZB nach
diesem Vertrag und der Satzung des ESZB übertragenen Aufgaben
erforderlich sind,

— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.

(2) Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren
Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich.

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich,
an die sie gerichtet ist.

Die Artikel 253, 254 und 256 des Vertrags gelten für die Verordnungen
und Entscheidungen der EZB.

Die EZB kann die Veröffentlichung ihrer Entscheidungen, Empfehlun-
gen und Stellungnahmen beschließen.
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(3) Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat
nach dem Verfahren des Artikels 107 Absatz 6 festlegt, ist die EZB
befugt, Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die sich
aus ihren Verordnungen und Entscheidungen ergeben, mit Geldbußen
oder in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Zwangsgeldern zu be-
legen.

Artikel 111 (ex-Artikel 109)

(1) Abweichend von Artikel 300 kann der Rat einstimmig auf Emp-
fehlung der EZB oder der Kommission und nach Anhörung der EZB
in dem Bemühen, zu einem mit dem Ziel der Preisstabilität im Ein-
klang stehenden Konsens zu gelangen, nach Anhörung des Europäischen
Parlaments gemäß den in Absatz 3 für die Festlegung von Modalitäten
vorgesehenen Verfahren förmliche Vereinbarungen über ein Wechsel-
kurssystem für die ECU gegenüber Drittlandswährungen treffen. Der
Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der EZB oder der
Kommission und nach Anhörung der EZB in dem Bemühen, zu einem
mit dem Ziel der Preisstabilität im Einklang stehenden Konsens zu ge-
langen, die ECU-Leitkurse innerhalb des Wechselkurssystems fest-
legen, ändern oder aufgeben. Der Präsident des Rates unterrichtet
das Europäische Parlament von der Festlegung, Änderung oder
Aufgabe der ECU-Leitkurse.

(2) Besteht gegenüber einer oder mehreren Drittlandswährungen
kein Wechselkurssystem nach Absatz 1, so kann der Rat mit qualifi-
zierter Mehrheit entweder auf Empfehlung der Kommission und nach
Anhörung der EZB oder auf Empfehlung der EZB allgemeine Orien-
tierungen für die Wechselkurspolitik gegenüber diesen Währungen
aufstellen. Diese allgemeinen Orientierungen dürfen das vorrangige
Ziel des ESZB, die Preisstabilität zu gewährleisten, nicht beeinträch-
tigen.

(3) Wenn von der Gemeinschaft mit einem oder mehreren Staaten
oder internationalen Organisationen Vereinbarungen im Zusammen-
hang mit Währungsfragen oder Devisenregelungen auszuhandeln sind,
beschließt der Rat abweichend von Artikel 300 mit qualifizierter Mehr-
heit auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der EZB die
Modalitäten für die Aushandlung und den Abschluß solcher Verein-
barungen. Mit diesen Modalitäten wird gewährleistet, daß die Gemein-
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schaft einen einheitlichen Standpunkt vertritt. Die Kommission wird an
den Verhandlungen in vollem Umfang beteiligt.

Die nach diesem Absatz getroffenen Vereinbarungen sind für die Or-
gane der Gemeinschaft, die EZB und die Mitgliedstaaten verbindlich.

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 1 befindet der Rat auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung der EZB mit qualifizierter Mehrheit
über den Standpunkt der Gemeinschaft auf internationaler Ebene zu
Fragen, die von besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion sind, sowie einstimmig über ihre Vertretung unter Einhal-
tung der in den Artikeln 99 und 105 vorgesehenen Zuständigkeitsver-
teilung.

(5) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, unbeschadet der Gemein-
schaftszuständigkeit und der Gemeinschaftsvereinbarungen über die
Wirtschafts- und Währungsunion in internationalen Gremien Verhand-
lungen zu führen und internationale Vereinbarungen zu treffen.

KAPITEL 3

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 112 (ex-Artikel 109 a)

(1) Der EZB-Rat besteht aus den Mitgliedern des Direktoriums der
EZB und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken.

(2) a) Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizeprä-
sidenten und vier weiteren Mitgliedern.

(2) b) Der Präsident, der Vizepräsident und die weiteren Mitglieder
des Direktoriums werden von den Regierungen der Mitglied-
staaten auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs auf
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Empfehlung des Rates, der hierzu das Europäische Parlament
und den EZB-Rat anhört, aus dem Kreis der in Währungs-
oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen Persönlichkei-
ten einvernehmlich ausgewählt und ernannt.

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht 
zulässig.

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder 
des Direktoriums werden.

Artikel 113 (ex-Artikel 109 b)

(1) Der Präsident des Rates und ein Mitglied der Kommission kön-
nen ohne Stimmrecht an den Sitzungen des EZB-Rates teilnehmen.

Der Präsident des Rates kann dem EZB-Rat einen Antrag zur Beratung
vorlegen.

(2) Der Präsident der EZB wird zur Teilnahme an den Tagungen des
Rates eingeladen, wenn dieser Fragen im Zusammenhang mit den Zie-
len und Aufgaben des ESZB erörtert.

(3) Die EZB unterbreitet dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission sowie auch dem Europäischen Rat einen Jahresbericht
über die Tätigkeit des ESZB und die Geld- und Währungspolitik im
vergangenen und im laufenden Jahr. Der Präsident der EZB legt den
Bericht dem Rat und dem Europäischen Parlament vor, das auf dieser
Grundlage eine allgemeine Aussprache durchführen kann.

Der Präsident der EZB und die anderen Mitglieder des Direktoriums
können auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder auf ihre Ini-
tiative hin von den zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parla-
ments gehört werden.
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Artikel 114 (ex-Artikel 109 c)

(1) Um die Koordinierung der Politiken der Mitgliedstaaten in dem
für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Umfang zu för-
dern, wird ein Beratender Währungsausschuß eingesetzt.

Dieser hat die Aufgabe,

— die Währungs- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Ge-
meinschaft sowie den allgemeinen Zahlungsverkehr der Mitglied-
staaten zu beobachten und dem Rat und der Kommission regel-
mäßig darüber Bericht zu erstatten;

— auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von sich aus
Stellungnahmen an diese Organe abzugeben;

— unbeschadet des Artikels 207 an der Vorbereitung der in Arti-
kel 59, Artikel 60, Artikel 99 Absätze 2, 3, 4 und 5, Artikel 100,
Artikel 102, Artikel 103, Artikel 104, Artikel 116 Absatz 2, Artikel
117 Absatz 6, Artikel 119, Artikel 120, Artikel 121 Absatz 2
sowie Artikel 122 Absatz 1 genannten Arbeiten des Rates
mitzuwirken;

— mindestens einmal jährlich die Lage hinsichtlich des Kapitalver-
kehrs und der Freiheit des Zahlungsverkehrs, wie sie sich aus der 
Anwendung dieses Vertrags und der Maßnahmen des Rates erge-
ben, zu prüfen; die Prüfung erstreckt sich auf alle Maßnahmen im
Zusammenhang mit dem Kapital- und Zahlungsverkehr; der Aus-
schuß erstattet der Kommission und dem Rat Bericht über das Er-
gebnis dieser Prüfung.

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission ernennen zwei Mitglieder
des Währungsausschusses.

(2) Mit Beginn der dritten Stufe wird ein Wirtschafts- und Finanz-
ausschuß eingesetzt. Der in Absatz 1 vorgesehene Währungsausschuß
wird aufgelöst.
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Der Wirtschafts- und Finanzausschuß hat die Aufgabe,

— auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von sich aus
Stellungnahmen an diese Organe abzugeben;

— die Wirtschafts- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Ge-
meinschaft zu beobachten und dem Rat und der Kommission re-
gelmäßig darüber Bericht zu erstatten, insbesondere über die finan-
ziellen Beziehungen zu dritten Ländern und internationalen
Einrichtungen;

— unbeschadet des Artikels 207 an der Vorbereitung der in Arti-
kel 59, Artikel 60, Artikel 99 Absätze 2, 3, 4 und 5, Artikel 100, Arti-
kel 102, Artikel 103, Artikel 104, Artikel 105 Absatz 6, Artikel 106
Absatz 2, Artikel 107 Absätze 5 und 6, Artikel 111, Artikel 119,
Artikel 120 Absätze 2 und 3, Artikel 122 Absatz 2, Artikel 123
Absätze 4 und 5 genannten Arbeiten des Rates mitzuwirken und
die sonstigen ihm vom Rat übertragenen Beratungsaufgaben und
vorbereitenden Arbeiten auszuführen;

— mindestens einmal jährlich die Lage hinsichtlich des Kapitalver-
kehrs und der Freiheit des Zahlungsverkehrs, wie sie sich aus der
Anwendung dieses Vertrags und der Maßnahmen des Rates erge-
ben, zu prüfen; die Prüfung erstreckt sich auf alle Maßnahmen im
Zusammenhang mit dem Kapital- und Zahlungsverkehr; der Aus-
schuß erstattet der Kommission und dem Rat Bericht über das Er-
gebnis dieser Prüfung.

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission und die EZB ernennen je-
weils höchstens zwei Mitglieder des Ausschusses.

(3) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Anhörung der EZB und des in diesem Artikel ge-
nannten Ausschusses im einzelnen fest, wie sich der Wirtschafts- und
Finanzausschuß zusammensetzt. Der Präsident des Rates unterrichtet
das Europäische Parlament über diesen Beschluß.

(4) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnah-
meregelung nach den Artikeln 122 und 123 gilt, hat der Ausschuß zu-
sätzlich zu den in Absatz 2 beschriebenen Aufgaben die Währungs-
und Finanzlage sowie den allgemeinen Zahlungsverkehr der betreffen-
den Mitgliedstaaten zu beobachten und dem Rat und der Kommission
regelmäßig darüber Bericht zu erstatten.
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Artikel 115 (ex-Artikel 109 d)

Bei Fragen, die in den Geltungsbereich von Artikel 99 Absatz 4, Arti-
kel 104 mit Ausnahme von Absatz 14, Artikel 111, Artikel 121, Arti-
kel 122 und Artikel 123 Absätze 4 und 5 fallen, kann der Rat oder ein
Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, je nach Zweckmäßigkeit eine
Empfehlung oder einen Vorschlag zu unterbreiten. Die Kommission
prüft dieses Ersuchen und unterbreitet dem Rat umgehend ihre
Schlußfolgerungen.

KAPITEL 4

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 116 (ex-Artikel 109 e)

(1) Die zweite Stufe für die Verwirklichung der Wirtschafts- und
Währungsunion beginnt am 1. Januar 1994.

(2) Vor diesem Zeitpunkt wird

a) jeder Mitgliedstaat

a) — soweit erforderlich, geeignete Maßnahmen erlassen, um die
Beachtung der Verbote sicherzustellen, die in Artikel 56 sowie
Artikel 101 und Artikel 102 Absatz 1 niedergelegt sind;

a) — erforderlichenfalls im Hinblick auf die unter Buchstabe b vor-
gesehene Bewertung mehrjährige Programme festlegen, die die
für die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion
notwendige dauerhafte Konvergenz, insbesondere hinsichtlich
der Preisstabilität und gesunder öffentlicher Finanzen, gewähr-
leisten sollen;

b) der Rat auf der Grundlage eines Berichtes der Kommission die
Fortschritte bei der Konvergenz im Wirtschafts- und Währungsbe-
reich, insbesondere hinsichtlich der Preisstabilität und gesunder öf-
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fentlicher Finanzen, sowie bei der Umsetzung der gemeinschaftli-
chen Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt bewerten.

(3) Artikel 101, Artikel 102 Absatz 1, Artikel 103 Absatz 1 und
Artikel 104 mit Ausnahme der Absätze 1, 9, 11 und 14 gelten ab Be-
ginn der zweiten Stufe.

Artikel 100 Absatz 2, Artikel 104 Absätze 1, 9 und 11, Artikel 105,
Artikel 106, Artikel 108, Artikel 111, Artikel 112, Artikel 113 und
Artikel 114 Absätze 2 und 4 gelten ab Beginn der dritten Stufe.

(4) In der zweiten Stufe sind die Mitgliedstaaten bemüht, über-
mäßige öffentliche Defizite zu vermeiden.

(5) In der zweiten Stufe leitet jeder Mitgliedstaat, soweit angezeigt,
nach Artikel 109 das Verfahren ein, mit dem die Unabhängigkeit seiner
Zentralbank herbeigeführt wird.

Artikel 117 (ex-Artikel 109 f)

(1) Zu Beginn der zweiten Stufe wird ein Europäisches Währungs-
institut (im folgenden als ,,EWI“ bezeichnet) errichtet und nimmt sei-
ne Tätigkeit auf; es besitzt Rechtspersönlichkeit und wird von einem
Rat geleitet und verwaltet; dieser besteht aus einem Präsidenten und
den Präsidenten der nationalen Zentralbanken, von denen einer zum
Vizepräsidenten bestellt wird.

Der Präsident wird von den Regierungen der Mitgliedstaaten auf der
Ebene der Staats- und Regierungschefs auf Empfehlung des Rates des
EWI und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Rates
einvernehmlich ernannt. Der Präsident wird aus dem Kreis der in Wäh-
rungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten
ausgewählt. Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Präsi-
dent des EWI sein. Der Rat des EWI ernennt den Vizepräsidenten.

Die Satzung des EWI ist in einem diesem Vertrag beigefügten Proto-
koll festgelegt.
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(2) Das EWI hat die Aufgabe,

— die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentralbanken zu
verstärken;

— die Koordinierung der Geldpolitiken der Mitgliedstaaten mit dem
Ziel zu verstärken, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten;

— das Funktionieren des Europäischen Währungssystems zu über-
wachen;

— Konsultationen zu Fragen durchzuführen, die in die Zuständigkeit
der nationalen Zentralbanken fallen und die Stabilität der Finanz-
institute und -märkte berühren;

— die Aufgaben des Europäischen Fonds für währungspolitische Zu-
sammenarbeit, der aufgelöst wird, zu übernehmen; die Einzelheiten
der Auflösung werden in der Satzung des EWI festgelegt;

— die Verwendung der ECU zu erleichtern und deren Entwicklung
einschließlich des reibungslosen Funktionierens des ECU-Verrech-
nungssystems zu überwachen.

(3) Bei der Vorbereitung der dritten Stufe hat das EWI die Aufgabe,

— die Instrumente und Verfahren zu entwickeln, die zur Durchführung
einer einheitlichen Geld- und Währungspolitik in der dritten Stufe
erforderlich sind;

— bei Bedarf die Harmonisierung der Bestimmungen und Gepflogen-
heiten auf dem Gebiet der Erhebung, Zusammenstellung und Wei-
tergabe statistischer Daten in seinem Zuständigkeitsbereich zu för-
dern;

— die Regeln für die Geschäfte der nationalen Zentralbanken im Rah-
men des ESZB auszuarbeiten;

— die Effizienz des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs zu för-
dern;

— die technischen Vorarbeiten für die ECU-Banknoten zu überwa-
chen.
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Das EWI legt bis zum 31. Dezember 1996 in regulatorischer, organi-
satorischer und logistischer Hinsicht den Rahmen fest, den das ESZB
zur Erfüllung seiner Aufgaben in der dritten Stufe benötigt. Dieser wird
der EZB zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zur Beschlußfassung unter-
breitet.

(4) Das EWI kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder
seines Rates

— Stellungnahmen oder Empfehlungen zu der allgemeinen Orientie-
rung der Geld- und der Wechselkurspolitik der einzelnen Mitglied-
staaten sowie zu deren diesbezüglichen Maßnahmen abgeben;

— den Regierungen und dem Rat Stellungnahmen oder Empfehlungen
zu Maßnahmen unterbreiten, die die interne oder externe Wäh-
rungssituation in der Gemeinschaft und insbesondere das Funktio-
nieren des Europäischen Währungssystems beeinflussen könnten;

— den Währungsbehörden der Mitgliedstaaten Empfehlungen zur
Durchführung ihrer Währungspolitik geben.

(5) Das EWI kann einstimmig beschließen, seine Stellungnahmen
und Empfehlungen zu veröffentlichen.

(6) Das EWI wird vom Rat zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der
Gemeinschaft in seinem Zuständigkeitsbereich angehört.

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach An-
hörung des Europäischen Parlaments und des EWI festlegt, wird das
EWI von den Behörden der Mitgliedstaaten zu allen Entwürfen für
Rechtsvorschriften in seinem Zuständigkeitsbereich angehört.

(7) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö-
rung des Europäischen Parlaments und des EWI diesem durch einstim-
migen Beschluß weitere Aufgaben im Rahmen der Vorbereitung der
dritten Stufe übertragen.
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(8) In den Fällen, in denen dieser Vertrag eine beratende Funktion
für die EZB vorsieht, ist vor der Errichtung der EZB unter dieser das
EWI zu verstehen.

(9) Für die Dauer der zweiten Stufe bezeichnet der Ausdruck ,,EZB“
in den Artikeln 230, 232, 233, 234, 237 und 288 das EWI.

Artikel 118 (ex-Artikel 109 g)

Die Zusammensetzung des ECU-Währungskorbs wird nicht geändert.

Mit Beginn der dritten Stufe wird der Wert der ECU nach Artikel 123
Absatz 4 unwiderruflich festgesetzt.

Artikel 119 (ex-Artikel 109 h)

(1) Ist ein Mitgliedstaat hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz von
Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht, die sich entweder
aus einem Ungleichgewicht seiner Gesamtzahlungsbilanz oder aus
der Art der ihm zur Verfügung stehenden Devisen ergeben, und sind
diese Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionieren des
Gemeinsamen Marktes oder die schrittweise Verwirklichung der
gemeinsamen Handelspolitik zu gefährden, so prüft die Kommission
unverzüglich die Lage dieses Staates sowie die Maßnahmen, die er
getroffen hat oder unter Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden
Mittel nach diesem Vertrag treffen kann. Die Kommission gibt die
Maßnahmen an, die sie dem betreffenden Staat empfiehlt.

Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat ergriffenen und die von der
Kommission angeregten Maßnahmen als unzureichend, die aufgetre-
tenen oder drohenden Schwierigkeiten zu beheben, so empfiehlt die
Kommission dem Rat nach Anhörung des in Artikel 114 bezeichneten
Ausschusses einen gegenseitigen Beistand und die dafür geeigneten
Methoden.

Die Kommission unterrichtet den Rat regelmäßig über die Lage und
ihre Entwicklung.
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(2) Der Rat gewährt den gegenseitigen Beistand mit qualifizierter
Mehrheit; er erläßt Richtlinien oder Entscheidungen, welche die Be-
dingungen und Einzelheiten hierfür festlegen. Der gegenseitige Bei-
stand kann insbesondere erfolgen

a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen internationalen Or-
ganisationen, an die sich die Mitgliedstaaten wenden können;

b) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verlagerungen von
Handelsströmen zu vermeiden, falls der in Schwierigkeiten befind-
liche Staat mengenmäßige Beschränkungen gegenüber dritten Län-
dern beibehält oder wieder einführt;

c) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Höhe seitens an-
derer Mitgliedstaaten; hierzu ist ihr Einverständnis erforderlich.

(3) Stimmt der Rat dem von der Kommission empfohlenen gegen-
seitigen Beistand nicht zu oder sind der gewährte Beistand und die ge-
troffenen Maßnahmen unzureichend, so ermächtigt die Kommission 
den in Schwierigkeiten befindlichen Staat, Schutzmaßnahmen zu tref-
fen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit diese Ermächtigung aufheben
und die Bedingungen und Einzelheiten ändern.

(4) Unbeschadet des Artikels 122 Absatz 6 endet die Geltungsdauer
dieses Artikels zum Zeitpunkt des Beginns der dritten Stufe.

Artikel 120 (ex-Artikel 109 i)

(1) Gerät ein Mitgliedstaat in eine plötzliche Zahlungsbilanzkrise
und wird eine Entscheidung im Sinne des Artikels 119 Absatz 2 nicht
unverzüglich getroffen, so kann der betreffende Staat vorsorglich die
erforderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie dürfen nur ein Min-
destmaß an Störungen im Funktionieren des Gemeinsamen Marktes
hervorrufen und nicht über das zur Behebung der plötzlich aufgetre-
tenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Ausmaß hinausgehen.

(2) Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden über
die Schutzmaßnahmen spätestens bei deren Inkrafttreten unterrichtet.
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Die Kommission kann dem Rat den gegenseitigen Beistand nach Arti-
kel 119 empfehlen.

(3) Nach Stellungnahme der Kommission und nach Anhörung des
in Artikel 114 bezeichneten Ausschusses kann der Rat mit qualifizierter
Mehrheit entscheiden, daß der betreffende Staat diese Schutz-
maßnahmen zu ändern, auszusetzen oder aufzuheben hat.

(4) Unbeschadet des Artikels 122 Absatz 6 endet die Geltungsdauer
dieses Artikels zum Zeitpunkt des Beginns der dritten Stufe.

Artikel 121 (ex-Artikel 109 j)

(1) Die Kommission und das EWI berichten dem Rat, inwieweit die
Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungs-
union ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. In ihren Be-
richten wird auch die Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten einschließlich der
Satzung der jeweiligen nationalen Zentralbank mit Artikel 108 und
Artikel 109 dieses Vertrags sowie der Satzung des ESZB vereinbar
sind. Ferner wird darin geprüft, ob ein hoher Grad an dauerhafter Kon-
vergenz erreicht ist; Maßstab hierfür ist, ob die einzelnen Mitglied-
staaten folgende Kriterien erfüllen:

— Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich aus ei-
ner Inflationsrate, die der Inflationsrate jener — höchstens drei —
Mitgliedstaaten nahekommt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität
das beste Ergebnis erzielt haben;

— eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersicht-
lich aus einer öffentlichen Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit
im Sinne des Artikels 104 Absatz 6;

— Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanis-
mus des Europäischen Währungssystems seit mindestens zwei Jah-
ren ohne Abwertung gegenüber der Währung eines anderen Mit-
gliedstaats;
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— Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat erreichten Konvergenz
und seiner Teilnahme am Wechselkursmechanismus des Europäi-
schen Währungssystems, die im Niveau der langfristigen Zinssätze
zum Ausdruck kommt.

Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils erforderliche
Dauer ihrer Einhaltung sind in einem diesem Vertrag beigefügten Pro-
tokoll näher festgelegt. Die Berichte der Kommission und des EWI be-
rücksichtigen auch die Entwicklung der ECU, die Ergebnisse bei der
Integration der Märkte, den Stand und die Entwicklung der Leistungs-
bilanzen, die Entwicklung bei den Lohnstückkosten und andere Preis-
indizes.

(2) Der Rat beurteilt auf der Grundlage dieser Berichte auf Empfeh-
lung der Kommission mit qualifizierter Mehrheit,

— ob die einzelnen Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen 
für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen,

— ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen Voraus-
setzungen für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllt,

und empfiehlt seine Feststellungen dem Rat, der in der Zusammenset-
zung der Staats- und Regierungschefs tagt. Das Europäische Parlament
wird angehört und leitet seine Stellungnahme dem Rat in der Zusam-
mensetzung der Staats- und Regierungschefs zu.

(3) Unter gebührender Berücksichtigung der Berichte nach Absatz 1
sowie der Stellungnahme des Europäischen Parlaments nach Absatz 2
verfährt der Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und Regie-
rungschefs tagt, spätestens am 31. Dezember 1996 mit qualifizierter
Mehrheit wie folgt:

— er entscheidet auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Emp-
fehlungen des Rates, ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die not-
wendigen Voraussetzungen für die Einführung einer einheitlichen
Währung erfüllt;

— er entscheidet, ob es für die Gemeinschaft zweckmäßig ist, in die
dritte Stufe einzutreten;
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sofern dies der Fall ist,

— bestimmt er den Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe.

(4) Ist bis Ende 1997 der Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe
nicht festgelegt worden, so beginnt die dritte Stufe am 1. Januar 1999.
Vor dem 1. Juli 1998 bestätigt der Rat, der in der Zusammensetzung
der Staats- und Regierungschefs tagt, nach einer Wiederholung des in
den Absätzen 1 und 2 — mit Ausnahme von Absatz 2 zweiter Gedan-
kenstrich — vorgesehenen Verfahrens unter Berücksichtigung der Be-
richte nach Absatz 1 sowie der Stellungnahme des Europäischen Par-
laments mit qualifizierter Mehrheit auf der Grundlage der
Empfehlungen des Rates nach Absatz 2, welche Mitgliedstaaten die
notwendigen Voraussetzungen für die Einführung einer einheitlichen
Währung erfüllen.

Artikel 122 (ex-Artikel 109 k)

(1) Falls der Zeitpunkt nach Artikel 121 Absatz 3 bestimmt wurde,
entscheidet der Rat auf der Grundlage der in Artikel 121 Absatz 2 ge-
nannten Empfehlungen mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der
Kommission, ob — und gegebenenfalls welchen — Mitgliedstaaten
eine Ausnahmeregelung im Sinne des Absatzes 3 gewährt wird. Die
betreffenden Mitgliedstaaten werden in diesem Vertrag als ,,Mitglieds-
taaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt“ bezeichnet.

Falls der Rat nach Artikel 121 Absatz 4 bestätigt hat, welche Mit-
gliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung einer
einheitlichen Währung erfüllen, wird den Mitgliedstaaten, die die Vor-
aussetzungen nicht erfüllen, eine Ausnahmeregelung im Sinne des Ab-
satzes 3 gewährt. Die betreffenden Mitgliedstaaten werden in diesem
Vertrag ebenfalls als ,,Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung
gilt“ bezeichnet.

(2) Mindestens einmal alle zwei Jahre bzw. auf Antrag eines Mit-
gliedstaats, für den eine Ausnahmeregelung gilt, berichten die Kom-
mission und die EZB dem Rat nach dem Verfahren des Artikels 121
Absatz 1. Der Rat entscheidet nach Anhörung des Europäischen Par-
laments und nach Aussprache im Rat, der in der Zusammensetzung der
Staats- und Regierungschefs tagt, auf Vorschlag der Kommission mit



184

qualifizierter Mehrheit, welche der Mitgliedstaaten, für die eine Aus-
nahmeregelung gilt, die auf den Kriterien des Artikels 121 Absatz 1
beruhenden Voraussetzungen erfüllen, und hebt die Ausnahmeregelun-
gen der betreffenden Mitgliedstaaten auf.

(3) Eine Ausnahmeregelung nach Absatz 1 hat zur Folge, daß die
nachstehenden Artikel für den betreffenden Mitgliedstaat nicht gelten:
Artikel 104 Absätze 9 und 11, Artikel 105 Absätze 1, 2, 3 und 5, Arti-
kel 106, Artikel 110, Artikel 111 sowie Artikel 112 Absatz 2 Buch-
stabe b. Der Ausschluß des betreffenden Mitgliedstaats und seiner
Zentralbank von den Rechten und Verpflichtungen im Rahmen des
ESZB wird in Kapitel IX der Satzung des ESZB geregelt.

(4) In Artikel 105 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 106, Artikel 110, Arti-
kel 111 sowie Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe b bezeichnet der Aus-
druck ,,Mitgliedstaaten“ die Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahme-
regelung gilt.

(5) Das Stimmrecht der Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmere-
gelung gilt, ruht bei Beschlüssen des Rates gemäß den in Absatz 3
genannten Artikeln. In diesem Fall gelten abweichend von Artikel 205
und Artikel 250 Absatz 1 zwei Drittel der gemäß Artikel 205 Absatz
2 gewogenen Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten, für die keine
Ausnahmeregelung gilt, als qualifizierte Mehrheit; ist für die Änderung
eines Rechtsakts Einstimmigkeit vorgeschrieben, so ist die Einstim-
migkeit dieser Mitgliedstaaten erforderlich.

(6) Artikel 119 und Artikel 120 finden weiterhin auf Mitgliedstaaten
Anwendung, für die eine Ausnahmeregelung gilt.

Artikel 123 (ex-Artikel 109 l)

(1) Unmittelbar nach dem gemäß Artikel 121 Absatz 3 gefaßten
Beschluß über den Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe bzw. un-
mittelbar nach dem 1. Juli 1998

— verabschiedet der Rat die in Artikel 107 Absatz 6 genannten Be-
stimmungen;
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— ernennen die Regierungen der Mitgliedstaaten, für die keine Aus-
nahmeregelung gilt, nach dem Verfahren des Artikels 50 der
Satzung des ESZB den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die
weiteren Mitglieder des Direktoriums der EZB. Bestehen für Mit-
gliedstaaten Ausnahmeregelungen, so kann sich das Direktorium
aus weniger Mitgliedern als in Artikel 11.1 der Satzung des ESZB
vorgesehen zusammensetzen; auf keinen Fall darf es jedoch aus
weniger als vier Mitgliedern bestehen.

Unmittelbar nach Ernennung des Direktoriums werden das ESZB und
die EZB errichtet und von diesen Vorkehrungen für die Aufnahme ihrer
vollen Tätigkeit im Sinne dieses Vertrags und der Satzung des ESZB
getroffen. Sie nehmen ihre Befugnisse ab dem ersten Tag der dritten
Stufe in vollem Umfang wahr.

(2) Unmittelbar nach Errichtung der EZB übernimmt diese erfor-
derlichenfalls die Aufgaben des EWI. Dieses wird nach Errichtung der
EZB liquidiert; die entsprechenden Einzelheiten der Liquidation wer-
den in der Satzung des EWI geregelt.

(3) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnah-
meregelung gilt, wird unbeschadet des Artikels 107 Absatz 3 der in
Artikel 45 der Satzung des ESZB bezeichnete Erweiterte Rat der EZB
als drittes Beschlußorgan der EZB errichtet.

(4) Am ersten Tag der dritten Stufe nimmt der Rat aufgrund eines
einstimmigen Beschlusses der Mitgliedstaaten, für die keine Ausnah-
meregelung gilt, auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
der EZB die Umrechnungskurse, auf die ihre Währungen unwiderruf-
lich festgelegt werden, sowie die unwiderruflich festen Kurse, zu denen
diese Währungen durch die ECU ersetzt werden, an und wird die ECU
zu einer eigenständigen Währung. Diese Maßnahme ändert als solche
nicht den Außenwert der ECU. Der Rat trifft ferner nach dem gleichen
Verfahren alle sonstigen Maßnahmen, die für die rasche Einführung
der ECU als einheitlicher Währung dieser Mitgliedstaaten erforderlich
sind.

(5) Wird nach dem Verfahren des Artikels 122 Absatz 2 beschlos-
sen, eine Ausnahmeregelung aufzuheben, so legt der Rat aufgrund ei-
nes einstimmigen Beschlusses der Mitgliedstaaten, für die keine Aus-
nahmeregelung gilt, und des betreffenden Mitgliedstaats auf Vorschlag
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der Kommission und nach Anhörung der EZB den Kurs, zu dem dessen
Währung durch die ECU ersetzt wird, fest und ergreift die sonstigen
erforderlichen Maßnahmen zur Einführung der ECU als einheitliche
Währung in dem betreffenden Mitgliedstaat.

Artikel 124 (ex-Artikel 109 m)

(1) Bis zum Beginn der dritten Stufe behandelt jeder Mitgliedstaat
seine Wechselkurspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem In-
teresse. Er berücksichtigt dabei die Erfahrungen, die bei der Zusam-
menarbeit im Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS) und
bei der Entwicklung der ECU gesammelt worden sind, und respektiert
die bestehenden Zuständigkeiten.

(2) Mit Beginn der dritten Stufe sind die Bestimmungen des Ab-
satzes 1 auf die Wechselkurspolitik eines Mitgliedstaats, für den eine
Ausnahmeregelung gilt, für die Dauer dieser Ausnahmeregelung sinn-
gemäß anzuwenden.
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TITEL VIII (*)

Beschäftigung

(*) Neuer Titel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 125 (ex-Artikel 109 n)

Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft arbeiten nach diesem Ti-
tel auf die Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie
und insbesondere auf die Förderung der Qualifizierung, Ausbildung
und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie der Fähigkeit der
Arbeitsmärkte hin, auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wan-
dels zu reagieren, um die Ziele des Artikels 2 des Vertrags über
die Europäische Union und des Artikels 2 des vorliegenden Ver-
trags zu erreichen.

Artikel 126 (ex-Artikel 109 o)

(1) Die Mitgliedstaaten tragen durch ihre Beschäftigungspolitik
im Einklang mit den nach Artikel 99 Absatz 2 verabschiedeten
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Ge-
meinschaft zur Erreichung der in Artikel 125 genannten Ziele bei.

(2) Die Mitgliedstaaten betrachten die Förderung der Beschäfti-
gung als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse und stimmen
ihre diesbezüglichen Tätigkeiten nach Maßgabe des Artikels 128 im
Rat aufeinander ab, wobei die einzelstaatlichen Gepflogenheiten in
bezug auf die Verantwortung der Sozialpartner berücksichtigt wer-
den.

Artikel 127 (ex-Artikel 109 p)

(1) Die Gemeinschaft trägt zu einem hohen Beschäftigungsniveau
bei, indem sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
fördert und deren Maßnahmen in diesem Bereich unterstützt und er-
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forderlichenfalls ergänzt. Hierbei wird die Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten beachtet.

(2) Das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus wird bei der
Festlegung und Durchführung der Gemeinschaftspolitiken und
-maßnahmen berücksichtigt.

Artikel 128 (ex-Artikel 109 q)

(1) Anhand eines gemeinsamen Jahresberichts des Rates und der
Kommission prüft der Europäische Rat jährlich die Beschäftigungs-
lage in der Gemeinschaft und nimmt hierzu Schlußfolgerungen an.

(2) Anhand der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates legt
der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Eu-
ropäischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses, des
Ausschusses der Regionen und des in Artikel 130 genannten Be-
schäftigungsausschusses jährlich mit qualifizierter Mehrheit Leitli-
nien fest, welche die Mitgliedstaaten in ihrer Beschäftigungspolitik
berücksichtigen. Diese Leitlinien müssen mit den nach Artikel 99
Absatz 2 verabschiedeten Grundzügen in Einklang stehen.

(3) Jeder Mitgliedstaat übermittelt dem Rat und der Kommission
jährlich einen Bericht über die wichtigsten Maßnahmen, die er zur
Durchführung seiner Beschäftigungspolitik im Lichte der beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien nach Absatz 2 getroffen hat.

(4) Anhand der in Absatz 3 genannten Berichte und nach Stel-
lungnahme des Beschäftigungsausschusses unterzieht der Rat die
Durchführung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten im
Lichte der beschäftigungspolitischen Leitlinien jährlich einer Prü-
fung. Der Rat kann dabei auf Empfehlung der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten,
wenn er dies aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung für angebracht
hält.
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(5) Auf der Grundlage der Ergebnisse der genannten Prüfung er-
stellen der Rat und die Kommission einen gemeinsamen Jahresbe-
richt für den Europäischen Rat über die Beschäftigungslage in der
Gemeinschaft und über die Umsetzung der beschäftigungspolitischen
Leitlinien.

Artikel 129 (ex-Artikel 109 r)

Der Rat kann gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach An-
hörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Aus-
schusses der Regionen Anreizmaßnahmen zur Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Unterstützung ihrer
Beschäftigungsmaßnahmen durch Initiativen beschließen, die darauf
abzielen, den Austausch von Informationen und bewährten Verfah-
ren zu entwickeln, vergleichende Analysen und Gutachten bereit-
zustellen sowie innovative Ansätze zu fördern und Erfahrungen zu
bewerten, und zwar insbesondere durch den Rückgriff auf Pilotvor-
haben.

Diese Maßnahmen schließen keinerlei Harmonisierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ein.

Artikel 130 (ex-Artikel 109 s)

Der Rat setzt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einen
Beschäftigungsausschuß mit beratender Funktion zur Förderung der
Koordinierung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik der Mit-
gliedstaaten ein. Der Ausschuß hat folgende Aufgaben:

— Er verfolgt die Beschäftigungslage und die Beschäftigungspolitik
in den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft;

— er gibt unbeschadet des Artikels 207 auf Ersuchen des Rates
oder der Kommission oder von sich aus Stellungnahmen ab und
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trägt zur Vorbereitung der in Artikel 128 genannten Beratungen
des Rates bei.

Bei der Erfüllung seines Auftrags hört der Ausschuß die Sozial-
partner.

Jeder Mitgliedstaat und die Kommission entsenden zwei Mitglieder
in den Ausschuß.
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TITEL IX (ex-Titel VII)

Gemeinsame Handelspolitik



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



195

Artikel 131 (ex-Artikel 110)

Durch die Schaffung einer Zollunion beabsichtigen die Mitglied-
staaten, im gemeinsamen Interesse zur harmonischen Entwicklung
des Welthandels, zur schrittweisen Beseitigung der Beschränkungen
im internationalen Handelsverkehr und zum Abbau der Zollschran-
ken beizutragen.

Bei der gemeinsamen Handelspolitik werden die günstigen Auswir-
kungen berücksichtigt, welche die Abschaffung der Zölle zwischen
den Mitgliedstaaten auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen dieser Staaten haben kann.

Artikel 132 (ex-Artikel 112)

(1) Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten im Rahmen anderer
internationaler Organisationen eingegangenen Verpflichtungen wer-
den die Systeme der von den Mitgliedstaaten für die Ausfuhr nach
dritten Ländern gewährten Beihilfen schrittweise vereinheitlicht, so-
weit dies erforderlich ist, um eine Verfälschung des Wettbewerbs
zwischen den Unternehmen der Gemeinschaft zu vermeiden.

Auf Vorschlag der Kommission erläßt der Rat die hierzu erforder-
lichen Richtlinien mit qualifizierter Mehrheit.

(2) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für die Rück-
vergütung von Zöllen oder Abgaben gleicher Wirkung sowie von
indirekten Abgaben, einschließlich der Umsatzsteuer, der Verbrauchs-
abgaben und der sonstigen indirekten Steuern bei der Ausfuhr einer
Ware eines Mitgliedstaats nach einem dritten Land, soweit derartige
Rückvergütungen nicht höher sind als die Belastungen, welche die
ausgeführten Waren unmittelbar oder mittelbar treffen.
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Artikel 133 (ex-Artikel 113)

(1) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen
Grundsätzen gestaltet; dies gilt insbesondere für die Änderung von
Zollsätzen, den Abschluß von Zoll- und Handelsabkommen, die Ver-
einheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik
und die handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall
von Dumping und Subventionen.

(2) Die Kommission unterbreitet dem Rat Vorschläge für die
Durchführung der gemeinsamen Handelspolitik.

(3) Sind mit einem oder mehreren Staaten oder internationalen
Organisationen Abkommen auszuhandeln, so legt die Kommission
dem Rat Empfehlungen vor; dieser ermächtigt die Kommission zur
Einleitung der erforderlichen Verhandlungen.

Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit ei-
nem zu ihrer Unterstützung vom Rat bestellten besonderen Aus-
schuß nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann.

Die einschlägigen Bestimmungen des Artikels 300 finden Anwen-
dung.

(4) Bei der Ausübung der ihm in diesem Artikel übertragenen
Befugnisse beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit.

(5) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach An-
hörung des Europäischen Parlaments durch einstimmigen Beschluß
die Anwendung der Absätze 1 bis 4 auf internationale Verhandlun-
gen und Übereinkünfte über Dienstleistungen und Rechte des gei-
stigen Eigentums ausdehnen, soweit sie durch diese Absätze nicht
erfaßt sind.

Artikel 134 (ex-Artikel 115)

Um sicherzustellen, daß die Durchführung der von den Mitglied-
staaten im Einklang mit diesem Vertrag getroffenen handelspoliti-
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schen Maßnahmen nicht durch Verlagerungen von Handelsströmen
verhindert wird, oder wenn Unterschiede zwischen diesen Maß-
nahmen zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einem oder meh-
reren Staaten führen, empfiehlt die Kommission die Methoden für
die erforderliche Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Genügt dies
nicht, so kann sie die Mitgliedstaaten ermächtigen, die notwendigen
Schutzmaßnahmen zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten
sie festlegt.

Im Dringlichkeitsfall ersuchen die Mitgliedstaaten die Kommission,
die umgehend entscheidet, um die Ermächtigung, selbst die erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, und setzen sodann die anderen
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. Die Kommission kann jederzeit
entscheiden, daß die betreffenden Mitgliedstaaten diese Maßnahmen
zu ändern oder aufzuheben haben.

Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die das Funk-
tionieren des Gemeinsamen Marktes am wenigsten stören.
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TITEL X (*)

Zusammenarbeit im Zollwesen

(*) Neuer Titel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 135 (ex-Artikel 116)

Der Rat trifft im Rahmen des Geltungsbereichs dieses Vertrags
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 Maßnahmen zum Ausbau
der Zusammenarbeit im Zollwesen zwischen den Mitgliedstaaten so-
wie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. Die An-
wendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechts-
pflege bleiben von diesen Maßnahmen unberührt.
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TITEL XI (ex-Titel VIII)

Sozialpolitik, allgemeine
und berufliche Bildung

und Jugend
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KAPITEL 1 (*)

SOZIALVORSCHRIFTEN

Artikel 136 (ex-Artikel 117)

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der
sozialen Grundrechte, wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin
unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemein-
schaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989
festgelegt sind, folgende Ziele: die Förderung der Beschäftigung, die
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf
dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen, einen
angemessenen sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die Entwick-
lung des Arbeitskräftepotentials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes
Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen.

Zu diesem Zweck führen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten
Maßnahmen durch, die der Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogen-
heiten, insbesondere in den vertraglichen Beziehungen, sowie der
Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Ge-
meinschaft zu erhalten, Rechnung tragen.

Sie sind der Auffassung, daß sich eine solche Entwicklung sowohl
aus dem eine Abstimmung der Sozialordnungen begünstigenden
Wirken des Gemeinsamen Marktes als auch aus den in diesem Ver-
trag vorgesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung ihrer
Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergeben wird.

(*) Kapitel 1 umstrukturiert durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 137 (ex-Artikel 118)

(1) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 136 unterstützt und
ergänzt die Gemeinschaft die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf fol-
genden Gebieten:

— Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der
Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer,

— Arbeitsbedingungen,

— Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,

— berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenz-
ten Personen, unbeschadet des Artikels 150,

— Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeits-
markt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz.

(2) Zu diesem Zweck kann der Rat unter Berücksichtigung der in
den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und tech-
nischen Regelungen durch Richtlinien Mindestvorschriften erlassen,
die schrittweise anzuwenden sind. Diese Richtlinien sollen keine
verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vor-
schreiben, die der Gründung und Entwicklung von kleinen und
mittleren Unternehmen entgegenstehen.

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Aus-
schusses der Regionen.

Der Rat kann zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung gemäß diesem
Verfahren Maßnahmen annehmen, die dazu bestimmt sind, die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch Initiativen zu för-
dern, die die Verbesserung des Wissensstandes, die Entwicklung des
Austausches von Informationen und bewährten Verfahren, die För-
derung innovativer Ansätze und die Bewertung von Erfahrungen
zum Ziel haben.
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(3) In folgenden Bereichen beschließt der Rat dagegen einstim-
mig auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäi-
schen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie
des Ausschusses der Regionen:

— soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,

— Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags,

— Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberinteressen, einschließlich der Mitbestimmung, vorbe-
haltlich des Absatzes 6,

— Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder,
die sich rechtmäßig im Gebiet der Gemeinschaft aufhalten,

— finanzielle Beiträge zur Förderung der Beschäftigung und zur
Schaffung von Arbeitsplätzen, und zwar unbeschadet der Be-
stimmungen über den Sozialfonds.

(4) Ein Mitgliedstaat kann den Sozialpartnern auf deren gemein-
samen Antrag die Durchführung von aufgrund der Absätze 2 und 3
angenommenen Richtlinien übertragen.

In diesem Fall vergewissert sich der Mitgliedstaat, daß die Sozial-
partner spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Richtlinie nach
Artikel 249 umgesetzt sein muß, im Weg einer Vereinbarung die
erforderlichen Vorkehrungen getroffen haben; dabei hat der Mit-
gliedstaat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um jederzeit
gewährleisten zu können, daß die durch diese Richtlinie vorge-
schriebenen Ergebnisse erzielt werden.

(5) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen hin-
dern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen
beizubehalten oder zu treffen, die mit diesem Vertrag vereinbar
sind.



208

(6) Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitions-
recht, das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht.

Artikel 138 (ex-Artikel 118 a)

(1) Die Kommission hat die Aufgabe, die Anhörung der Sozial-
partner auf Gemeinschaftsebene zu fördern, und erläßt alle zweck-
dienlichen Maßnahmen, um den Dialog zwischen den Sozialpartnern
zu erleichtern, wobei sie für Ausgewogenheit bei der Unterstützung
der Parteien sorgt.

(2) Zu diesem Zweck hört die Kommission vor Unterbreitung
von Vorschlägen im Bereich der Sozialpolitik die Sozialpartner zu
der Frage, wie eine Gemeinschaftsaktion gegebenenfalls ausgerichtet
werden sollte.

(3) Hält die Kommission nach dieser Anhörung eine Gemein-
schaftsmaßnahme für zweckmäßig, so hört sie die Sozialpartner zum
Inhalt des in Aussicht genommenen Vorschlags. Die Sozialpartner
übermitteln der Kommission eine Stellungnahme oder gegebenen-
falls eine Empfehlung.

(4) Bei dieser Anhörung können die Sozialpartner der Kommis-
sion mitteilen, daß sie den Prozeß nach Artikel 139 in Gang setzen
wollen. Die Dauer des Verfahrens darf höchstens neun Monate be-
tragen, sofern die betroffenen Sozialpartner und die Kommission
nicht gemeinsam eine Verlängerung beschließen.

Artikel 139 (ex-Artikel 118 b)

(1) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschafts-
ebene kann, falls sie es wünschen, zur Herstellung vertraglicher Be-
ziehungen, einschließlich des Abschlusses von Vereinbarungen, füh-
ren.

(2) Die Durchführung der auf Gemeinschaftsebene geschlossenen
Vereinbarungen erfolgt entweder nach den jeweiligen Verfahren und
Gepflogenheiten der Sozialpartner und der Mitgliedstaaten oder 
— in den durch Artikel 137 erfaßten Bereichen — auf gemeinsamen
Antrag der Unterzeichnerparteien durch einen Beschluß des Rates
auf Vorschlag der Kommission.
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Sofern nicht die betreffende Vereinbarung eine oder mehrere Be-
stimmungen betreffend einen der in Artikel 137 Absatz 3 genannten
Bereiche enthält und somit ein einstimmiger Beschluß erforderlich
ist, beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit.

Artikel 140 (ex-Artikel 118 c)

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags fördert
die Kommission im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Arti-
kels 136 die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und er-
leichtert die Abstimmung ihres Vorgehens in allen unter dieses Ka-
pitel fallenden Bereichen der Sozialpolitik, insbesondere auf dem
Gebiet

— der Beschäftigung,

— des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,

— der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,

— der sozialen Sicherheit,

— der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten,

— des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit,

— des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung mit
den Mitgliedstaaten durch Untersuchungen, Stellungnahmen und die
Vorbereitung von Beratungen tätig, gleichviel ob es sich um in-
nerstaatliche oder um internationalen Organisationen gestellte Pro-
bleme handelt.
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Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stellungnahmen
hört die Kommission den Wirtschafts- und Sozialausschuß.

Artikel 141 (ex-Artikel 119)

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des
gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleich-
wertiger Arbeit sicher.

(2) Unter ,,Entgelt“ im Sinne dieses Artikels sind die üblichen
Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen Ver-
gütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des Dienst-
verhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar
oder in Sachleistungen zahlt.

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts bedeutet,

a) daß das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit
aufgrund der gleichen Maßeinheit festgesetzt wird,

b) daß für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem
Arbeitsplatz gleich ist.

(3) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes
der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, einschließlich des
Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger
Arbeit.

(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen
Gleichstellung von Männern und Frauen im Arbeitsleben hindert der
Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, zur
Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Ge-
schlechts oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benach-



211

teiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische Vergünstigungen
beizubehalten oder zu beschließen.

Artikel 142 (ex-Artikel 119 a)

Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, die bestehende Gleichwertigkeit
der Ordnungen über die bezahlte Freizeit beizubehalten.

Artikel 143 (ex-Artikel 120)

Die Kommission erstellt jährlich einen Bericht über den Stand der
Verwirklichung der in Artikel 136 genannten Ziele sowie über die
demographische Lage in der Gemeinschaft. Sie übermittelt diesen
Bericht dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuß.

Das Europäische Parlament kann die Kommission um Berichte zu
Einzelproblemen ersuchen, welche die soziale Lage betreffen.

Artikel 144 (ex-Artikel 121)

Nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses kann der
Rat einstimmig der Kommission Aufgaben übertragen, welche die
Durchführung gemeinsamer Maßnahmen insbesondere auf dem Ge-
biet der sozialen Sicherheit der in den Artikeln 39 bis 42 erwähnten
aus- oder einwandernden Arbeitskräfte betreffen.

Artikel 145 (ex-Artikel 122)

Der Jahresbericht der Kommission an das Europäische Parlament
hat stets ein besonderes Kapitel über die Entwicklung der sozialen
Lage in der Gemeinschaft zu enthalten.
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Das Europäische Parlament kann die Kommission auffordern, Be-
richte über besondere, die soziale Lage betreffende Fragen auszuar-
beiten.

KAPITEL 2

DER EUROPÄISCHE SOZIALFONDS

Artikel 146 (ex-Artikel 123)

Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im Binnen-
markt zu verbessern und damit zur Hebung der Lebenshaltung bei-
zutragen, wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein Eu-
ropäischer Sozialfonds errichtet, dessen Ziel es ist, innerhalb der
Gemeinschaft die berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und
berufliche Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern sowie die Anpas-
sung an die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen
der Produktionssysteme insbesondere durch berufliche Bildung und
Umschulung zu erleichtern.

Artikel 147 (ex-Artikel 124)

Die Verwaltung des Fonds obliegt der Kommission.

Die Kommission wird hierbei von einem Ausschuß unterstützt, der
aus Vertretern der Regierungen sowie der Arbeitgeber- und der Ar-
beitnehmerverbände besteht; den Vorsitz führt ein Mitglied der
Kommission.

Artikel 148 (ex-Artikel 125)

Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Aus-
schusses der Regionen die den Europäischen Sozialfonds betreffen-
den Durchführungsbeschlüsse.
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KAPITEL 3

ALLGEMEINE UND BERUFLICHE
BILDUNG UND JUGEND

Artikel 149 (ex-Artikel 126)

(1) Die Gemeinschaft trägt zur Entwicklung einer qualitativ
hochstehenden Bildung dadurch bei, daß sie die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der
Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mit-
gliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungs-
systems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderli-
chenfalls unterstützt und ergänzt.

(2) Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele:

— Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen,
insbesondere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der
Mitgliedstaaten;

— Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden, auch
durch die Förderung der akademischen Anerkennung der Diplo-
me und Studienzeiten;

— Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrich-
tungen;

— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über ge-
meinsame Probleme im Rahmen der Bildungssysteme der Mit-
gliedstaaten;

— Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Aus-
tauschs sozialpädagogischer Betreuer;

— Förderung der Entwicklung der Fernlehre.
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(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusam-
menarbeit mit dritten Ländern und den für den Bildungsbereich zu-
ständigen internationalen Organisationen, insbesondere dem Europa-
rat.

(4) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels
erläßt der Rat

— gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Re-
gionen Fördermaßnahmen unter Ausschluß jeglicher Harmonisie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten;

— mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission Emp-
fehlungen.

Artikel 150 (ex-Artikel 127)

(1) Die Gemeinschaft führt eine Politik der beruflichen Bildung,
welche die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung
der Verantwortung der Mitgliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der
beruflichen Bildung unterstützt und ergänzt.

(2) Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele:

— Erleichterung der Anpassung an die industriellen Wandlungspro-
zesse, insbesondere durch berufliche Bildung und Umschulung;

— Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung
zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung und Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt;

— Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung sowie
Förderung der Mobilität der Ausbilder und der in beruflicher
Bildung befindlichen Personen, insbesondere der Jugendlichen;
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— Förderung der Zusammenarbeit in Fragen der beruflichen Bil-
dung zwischen Unterrichtsanstalten und Unternehmen;

— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über ge-
meinsame Probleme im Rahmen der Berufsbildungssysteme der
Mitgliedstaaten.

(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusam-
menarbeit mit dritten Ländern und den für die berufliche Bildung
zuständigen internationalen Organisationen.

(4) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des
Ausschusses der Regionen Maßnahmen, die zur Verwirklichung der
Ziele dieses Artikels beitragen, unter Ausschluß jeglicher Harmo-
nisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten.
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TITEL XII (ex-Titel IX)

Kultur
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Artikel 151 (ex-Artikel 128)

(1) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Entfaltung der
Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und re-
gionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsa-
men kulturellen Erbes.

(2) Die Gemeinschaft fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt er-
forderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen:

— Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Ge-
schichte der europäischen V ölker,

— Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer
Bedeutung,

— nichtkommerzieller Kulturaustausch,

— künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im au-
diovisuellen Bereich.

(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusam-
menarbeit mit dritten Ländern und den für den Kulturbereich zu-
ständigen internationalen Organisationen, insbesondere mit dem Eu-
roparat.

(4) Die Gemeinschaft trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer
Bestimmungen dieses Vertrags den kulturellen Aspekten Rechnung,
insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kultu-
ren.
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(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels
erläßt der Rat

— gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des
Ausschusses der Regionen Fördermaßnahmen unter Ausschluß
jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten. Der Rat beschließt im Rahmen des Ver-
fahrens des Artikels 251 einstimmig;

— einstimmig auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen.
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TITEL XIII (ex-Titel X)

Gesundheitswesen



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



223

Artikel 152 (ex-Artikel 129)

(1) Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschafts-
politiken und -maßnahmen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau
sichergestellt.

Die Tätigkeit der Gemeinschaft ergänzt die Politik der Mitglied-
staaten und ist auf die Verbesserung der Gesundheit der Bevölke-
rung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung
von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit ge-
richtet. Sie umfaßt die Bekämpfung der weitverbreiteten schweren
Krankheiten; dabei werden die Erforschung der Ursachen, der Über-
tragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie die Gesund-
heitsinformation und -erziehung gefördert.

Die Gemeinschaft ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur
Verringerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden ein-
schließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen.

(2) Die Gemeinschaft fördert die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten in den in diesem Artikel genannten Bereichen und
unterstützt erforderlichenfalls deren Tätigkeit.

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit
der Kommission ihre Politiken und Programme in den in Absatz 1
genannten Bereichen. Die Kommission kann in enger Verbindung
mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koor-
dinierung förderlich sind.

(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusam-
menarbeit mit dritten Ländern und den für das Gesundheitswesen
zuständigen internationalen Organisationen.

(4) Der Rat trägt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des
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Ausschusses der Regionen mit folgenden Maßnahmen zur Verwirk-
lichung der Ziele dieses Artikels bei:

a) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards für Organe und Substanzen menschlichen Ursprungs sowie
für Blut und Blutderivate; diese Maßnahmen hindern die Mit-
gliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehal-
ten oder einzuführen;

b) abweichend von Artikel 37 Maßnahmen in den Bereichen Ve-
terinärwesen und Pflanzenschutz, die unmittelbar den Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel haben;

c) Fördermaßnahmen, die den Schutz und die Verbesserung der
menschlichen Gesundheit zum Ziel haben, unter Ausschluß jeg-
licher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten.

Der Rat kann ferner mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission für die in diesem Artikel genannten Zwecke Empfeh-
lungen erlassen.

(5) Bei der Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Gesund-
heit der Bevölkerung wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten
für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische
Versorgung in vollem Umfang gewahrt. Insbesondere lassen die
Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a die einzelstaatlichen Re-
gelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von
Organen und Blut unberührt.
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TITEL XIV (ex-Titel XI)

Verbraucherschutz
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Artikel 153 (ex-Artikel 129 a)

(1) Zur Förderung der Interessen der Verbraucher und zur Ge-
währleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus leistet die Ge-
meinschaft einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit
und der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher sowie zur För-
derung ihres Rechtes auf Information, Erziehung und Bildung von
Vereinigungen zur Wahrung ihrer Interessen.

(2) Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der
Festlegung und Durchführung der anderen Gemeinschaftspolitiken
und -maßnahmen Rechnung getragen.

(3) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Erreichung der in
Absatz 1 genannten Ziele durch

a) Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung des Bin-
nenmarkts nach Artikel 95 erläßt;

b) Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der
Politik der Mitgliedstaaten.

(4) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die
Maßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe b.

(5) Die nach Absatz 4 beschlossenen Maßnahmen hindern die
einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen
beizubehalten oder zu ergreifen. Diese Maßnahmen müssen mit die-
sem Vertrag vereinbar sein. Sie werden der Kommission mitgeteilt.
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TITEL XV (ex-Titel XII)

Transeuropäische Netze
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Artikel 154 (ex-Artikel 129 b)

(1) Um einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Artikel
14 und 158 zu leisten und den Bürgern der Union, den Wirt-
schaftsbeteiligten sowie den regionalen und lokalen Gebietskörper-
schaften in vollem Umfang die Vorteile zugute kommen zu lassen,
die sich aus der Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen er-
geben, trägt die Gemeinschaft zum Auf- und Ausbau transeuropäi-
scher Netze in den Bereichen der Verkehrs-, Telekommunikations-
und Energieinfrastruktur bei.

(2) Die Tätigkeit der Gemeinschaft zielt im Rahmen eines Sy-
stems offener und wettbewerbsorientierter Märkte auf die Förderung
des Verbunds und der Interoperabilität der einzelstaatlichen Netze
sowie des Zugangs zu diesen Netzen ab. Sie trägt insbesondere der
Notwendigkeit Rechnung, insulare, eingeschlossene und am Rande
gelegene Gebiete mit den zentralen Gebieten der Gemeinschaft zu
verbinden.

Artikel 155 (ex-Artikel 129 c)

(1) Zur Erreichung der Ziele des Artikels 154 geht die Gemein-
schaft wie folgt vor:

— Sie stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die Ziele, die
Prioritäten und die Grundzüge der im Bereich der transeuro-
päischen Netze in Betracht gezogenen Aktionen erfaßt werden;
in diesen Leitlinien werden Vorhaben von gemeinsamem Inter-
esse ausgewiesen;

— sie führt jede Aktion durch, die sich gegebenenfalls als notwen-
dig erweist, um die Interoperabilität der Netze zu gewährleisten,
insbesondere im Bereich der Harmonisierung der technischen
Normen;

— sie kann von den Mitgliedstaaten unterstützte Vorhaben von ge-
meinsamem Interesse, die im Rahmen der Leitlinien gemäß dem
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ersten Gedankenstrich ausgewiesen sind, insbesondere in Form
von Durchführbarkeitsstudien, Anleihebürgschaften oder Zinszu-
schüssen unterstützen; die Gemeinschaft kann auch über den nach
Artikel 161 errichteten Kohäsionsfonds zu spezifischen Verkehr-
sinfrastrukturvorhaben in den Mitgliedstaaten finanziell beitra-
gen.

Die Gemeinschaft berücksichtigt bei ihren Maßnahmen die potenti-
elle wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Vorhaben.

(2) Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander in Verbindung
mit der Kommission die einzelstaatlichen Politiken, die sich erheb-
lich auf die Verwirklichung der Ziele des Artikels 154 auswirken
können. Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung
förderlich sind.

(3) Die Gemeinschaft kann beschließen, mit dritten Ländern zur
Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse sowie zur Si-
cherstellung der Interoperabilität der Netze zusammenzuarbeiten.

Artikel 156 (ex-Artikel 129 d)

Die Leitlinien und die übrigen Maßnahmen nach Artikel 155 Ab-
satz 1 werden vom Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des
Ausschusses der Regionen festgelegt.

Leitlinien und Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die das Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats betreffen, bedürfen der Billigung des
betroffenen Mitgliedstaats.
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TITEL XVI (ex-Titel XIII)

Industrie



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



235

Artikel 157 (ex-Artikel 130)

(1) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß
die notwendigen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie der Gemeinschaft gewährleistet sind.

Zu diesem Zweck zielt ihre Tätigkeit entsprechend einem System
offener und wettbewerbsorientierter Märkte auf folgendes ab:

— Erleichterung der Anpassung der Industrie an die strukturellen
Veränderungen;

— Förderung eines für die Initiative und Weiterentwicklung der
Unternehmen in der gesamten Gemeinschaft, insbesondere der
kleinen und mittleren Unternehmen, günstigen Umfelds;

— Förderung eines für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen
günstigen Umfelds;

— Förderung einer besseren Nutzung des industriellen Potentials
der Politik in den Bereichen Innovation, Forschung und tech-
nologische Entwicklung.

(2) Die Mitgliedstaaten konsultieren einander in Verbindung mit
der Kommission und koordinieren, soweit erforderlich, ihre
Maßnahmen. Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die
dieser Koordinierung förderlich sind.

(3) Die Gemeinschaft trägt durch die Politik und die Maßnahmen,
die sie aufgrund anderer Bestimmungen dieses Vertrags durchführt,
zur Erreichung der Ziele des Absatzes 1 bei. Der Rat kann auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig
spezifische Maßnahmen zur Unterstützung der in den Mitgliedstaa-
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ten durchgeführten Maßnahmen im Hinblick auf die Verwirklichung
der Ziele des Absatzes 1 beschließen.

Dieser Titel bietet keine Grundlage dafür, daß die Gemeinschaft ir-
gendeine Maßnahme einführt, die zu Wettbewerbsverzerrungen füh-
ren könnte.
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TITEL XVII (ex-Titel XIV)

Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt
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Artikel 158 (ex-Artikel 130 a)

Die Gemeinschaft entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur
Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, um
eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu för-
dern.

Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschie-
de im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den
Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete oder Inseln,
einschließlich der ländlichen Gebiete, zu verringern.

Artikel 159 (ex-Artikel 130 b)

Die Mitgliedstaaten führen und koordinieren ihre Wirtschaftspolitik
in der Weise, daß auch die in Artikel 158 genannten Ziele erreicht
werden. Die Festlegung und Durchführung der Politiken und Aktio-
nen der Gemeinschaft sowie die Errichtung des Binnenmarkts be-
rücksichtigen die Ziele des Artikels 158 und tragen zu deren Ver-
wirklichung bei. Die Gemeinschaft unterstützt auch diese
Bemühungen durch die Politik, die sie mit Hilfe der Strukturfonds
(Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft — Abteilung Ausrichtung, Europäischer Sozialfonds, Europäi-
scher Fonds für regionale Entwicklung), der Europäischen Investi-
tionsbank und der sonstigen vorhandenen Finanzierungsinstrumente
führt.

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat,
dem Wirtschafts- und Sozialausschuß und dem Ausschuß der Re-
gionen alle drei Jahre Bericht über die Fortschritte bei der Ver-
wirklichung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und
über die Art und Weise, in der die in diesem Artikel vorgesehenen
Mittel hierzu beigetragen haben. Diesem Bericht werden erforderli-
chenfalls entsprechende Vorschläge beigefügt.

Falls sich spezifische Aktionen außerhalb der Fonds und unbescha-
det der im Rahmen der anderen Politiken der Gemeinschaft be-
schlossenen Maßnahmen als erforderlich erweisen, so können sie vom
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Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Euro-
päischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und
des Ausschusses der Regionen einstimmig beschlossen werden.

Artikel 160 (ex-Artikel 130 c)

Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ist es,
durch Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturellen An-
passung der rückständigen Gebiete und an der Umstellung der In-
dustriegebiete mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich der
wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft bei-
zutragen.

Artikel 161 (ex-Artikel 130 d)

Unbeschadet des Artikels 162 legt der Rat auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments sowie
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des
Ausschusses der Regionen einstimmig die Aufgaben, die vorrangi-
gen Ziele und die Organisation der Strukturfonds fest, was ihre
Neuordnung einschließen kann. Nach demselben Verfahren legt der
Rat ferner die für die Fonds geltenden allgemeinen Regeln sowie
die Bestimmungen fest, die zur Gewährleistung einer wirksamen Ar-
beitsweise und zur Koordinierung der Fonds sowohl untereinander
als auch mit den anderen vorhandenen Finanzierungsinstrumenten
erforderlich sind.

Ein vom Rat nach demselben Verfahren errichteter Kohäsionsfonds
trägt zu Vorhaben in den Bereichen Umwelt und transeuropäische
Netze auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur finanziell bei.

Artikel 162 (ex-Artikel 130 e)

Die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung betreffenden
Durchführungsbeschlüsse werden vom Rat gemäß dem Verfahren
des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses sowie des Ausschusses der Regionen gefaßt.
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Für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung, und den Europäischen So-
zialfonds sind die Artikel 37 bzw. 148 weiterhin anwendbar.
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TITEL XVIII (ex-Titel XV)

Forschung und technologische Entwicklung
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Artikel 163 (ex-Artikel 130 f)

(1) Die Gemeinschaft hat zum Ziel, die wissenschaftlichen und
technologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft zu stär-
ken und die Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit
zu fördern sowie alle Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die
aufgrund anderer Kapitel dieses Vertrags für erforderlich gehalten
werden.

(2) In diesem Sinne unterstützt sie in der gesamten Gemeinschaft
die Unternehmen — einschließlich der kleinen und mittleren Unter-
nehmen —, die Forschungszentren und die Hochschulen bei ihren
Bemühungen auf dem Gebiet der Forschung und technologischen
Entwicklung von hoher Qualität; sie fördert ihre Zusammenarbeits-
bestrebungen, damit die Unternehmen vor allem die Möglichkeiten
des Binnenmarkts voll nutzen können, und zwar insbesondere durch
Öffnen des einzelstaatlichen öffentlichen Auftragswesens, Festlegung
gemeinsamer Normen und Beseitigung der dieser Zusammenarbeit
entgegenstehenden rechtlichen und steuerlichen Hindernisse.

(3) Alle Maßnahmen der Gemeinschaft aufgrund dieses Vertrags
auf dem Gebiet der Forschung und der technologischen Entwick-
lung, einschließlich der Demonstrationsvorhaben, werden nach
Maßgabe dieses Titels beschlossen und durchgeführt.

Artikel 164 (ex-Artikel 130 g)

Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Gemeinschaft folgende
Maßnahmen, welche die in den Mitgliedstaaten durchgeführten Ak-
tionen ergänzen:

a) Durchführung von Programmen für Forschung, technologische
Entwicklung und Demonstration unter Förderung der Zusammen-
arbeit mit und zwischen Unternehmen, Forschungszentren und
Hochschulen;
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b) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und inter-
nationalen Organisationen auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration;

c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tätigkeiten auf
dem Gebiet der gemeinschaftlichen Forschung, technologischen
Entwicklung und Demonstration;

d) Förderung der Ausbildung und der Mobilität der Forscher aus
der Gemeinschaft.

Artikel 165 (ex-Artikel 130 h)

(1) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung und der technologischen
Entwicklung, um die Kohärenz der einzelstaatlichen Politiken und
der Politik der Gemeinschaft sicherzustellen.

(2) Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die der Koordinierung nach
Absatz 1 förderlich sind.

Artikel 166 (ex-Artikel 130 i)

(1) Der Rat stellt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein mehr-
jähriges Rahmenprogramm auf, in dem alle Aktionen der Gemein-
schaft zusammengefaßt werden.

In dem Rahmenprogramm werden

— die wissenschaftlichen und technologischen Ziele, die mit den
Maßnahmen nach Artikel 164 erreicht werden sollen, sowie die
jeweiligen Prioritäten festgelegt;

— die Grundzüge dieser Maßnahmen angegeben;
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— der Gesamthöchstbetrag und die Einzelheiten der finanziellen
Beteiligung der Gemeinschaft am Rahmenprogramm sowie die
jeweiligen Anteile der vorgesehenen Maßnahmen festgelegt.

(2) Das Rahmenprogramm wird je nach Entwicklung der Lage
angepaßt oder ergänzt.

(3) Die Durchführung des Rahmenprogramms erfolgt durch spe-
zifische Programme, die innerhalb einer jeden Aktion entwickelt
werden. In jedem spezifischen Programm werden die Einzelheiten
seiner Durchführung, seine Laufzeit und die für notwendig erach-
teten Mittel festgelegt. Die Summe der in den spezifischen Pro-
grammen für notwendig erachteten Beträge darf den für das Rah-
menprogramm und für jede Aktion festgesetzten Gesamthöchstbetrag
nicht überschreiten.

(4) Die spezifischen Programme werden vom Rat mit qualifizier-
ter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses beschlossen.

Artikel 167 (ex-Artikel 130 j)

Zur Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms legt der Rat
folgendes fest:

— die Regeln für die Beteiligung der Unternehmen, der For-
schungszentren und der Hochschulen;

— die Regeln für die Verbreitung der Forschungsergebnisse.

Artikel 168 (ex-Artikel 130 k)

Bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms können
Zusatzprogramme beschlossen werden, an denen nur bestimmte Mit-
gliedstaaten teilnehmen, die sie vorbehaltlich einer etwaigen Betei-
ligung der Gemeinschaft auch finanzieren.
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Der Rat legt die Regeln für die Zusatzprogramme fest, insbesondere
hinsichtlich der Verbreitung der Kenntnisse und des Zugangs an-
derer Mitgliedstaaten.

Artikel 169 (ex-Artikel 130 l)

Die Gemeinschaft kann im Einvernehmen mit den betreffenden Mit-
gliedstaaten bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenpro-
gramms eine Beteiligung an Forschungs- und Entwicklungsprogram-
men mehrerer Mitgliedstaaten, einschließlich der Beteiligung an den
zu ihrer Durchführung geschaffenen Strukturen, vorsehen.

Artikel 170 (ex-Artikel 130 m)

Die Gemeinschaft kann bei der Durchführung des mehrjährigen
Rahmenprogramms eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der ge-
meinschaftlichen Forschung, technologischen Entwicklung und De-
monstration mit dritten Ländern oder internationalen Organisationen
vorsehen.

Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit können Gegenstand von
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und den betreffenden dritten
Parteien sein, die nach Artikel 300 ausgehandelt und geschlossen
werden.

Artikel 171 (ex-Artikel 130 n)

Die Gemeinschaft kann gemeinsame Unternehmen gründen oder an-
dere Strukturen schaffen, die für die ordnungsgemäße Durchführung
der Programme für gemeinschaftliche Forschung, technologische
Entwicklung und Demonstration erforderlich sind.

Artikel 172 (ex-Artikel 130 o)

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses mit qualifizierter Mehrheit die in Artikel 171 vorgesehenen
Bestimmungen fest.
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Der Rat legt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach An-
hörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die in den Artikeln
167, 168 und 169 vorgesehenen Bestimmungen fest. Für die Ver-
abschiedung der Zusatzprogramme ist die Zustimmung der daran
beteiligten Mitgliedstaaten erforderlich.

Artikel 173 (ex-Artikel 130 p)

Zu Beginn jedes Jahres unterbreitet die Kommission dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat einen Bericht. Dieser Bericht er-
streckt sich insbesondere auf die Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Forschung und technologischen Entwicklung und der Verbreitung
der Ergebnisse dieser Tätigkeiten während des Vorjahres sowie auf
das Arbeitsprogramm des laufenden Jahres.
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TITEL XIX (ex-Titel XVI)

Umwelt
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Artikel 174 (ex-Artikel 130 r)

(1) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft trägt zur Verfolgung der
nachstehenden Ziele bei:

— Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer
Qualität;

— Schutz der menschlichen Gesundheit;

— umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressour-
cen;

— Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Be-
wältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme.

(2) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regio-
nen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht
auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem
Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ur-
sprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip.

Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umwelt-
schutzes entsprechenden Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls
eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten ermächtigt werden,
aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Gründen vor-
läufige Maßnahmen zu treffen, die einem gemeinschaftlichen Kon-
trollverfahren unterliegen.
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(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die
Gemeinschaft

— die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten;

— die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Ge-
meinschaft;

— die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw.
eines Nichttätigwerdens;

— die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft
insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen.

(4) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rah-
men ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten Ländern und den zu-
ständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelhei-
ten der Zusammenarbeit der Gemeinschaft können Gegenstand von
Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien
sein, die nach Artikel 300 ausgehandelt und geschlossen werden.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in
internationalen Gremien zu verhandeln und internationale Abkom-
men zu schließen.

Artikel 175 (ex-Artikel 130 s)

(1) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie
des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der Gemein-
schaft zur Erreichung der in Artikel 174 genannten Ziele.

(2) Abweichend von dem Beschlußverfahren des Absatzes 1 und
unbeschadet des Artikels 95 erläßt der Rat auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des
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Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Re-
gionen einstimmig

— Vorschriften überwiegend steuerlicher Art,

— Maßnahmen im Bereich der Raumordnung, der Bodennutzung
— mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung und allgemeiner
Maßnahmen — sowie der Bewirtschaftung der Wasserressourcen,

— Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen
verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner
Energieversorgung erheblich berühren.

Der Rat kann nach dem Verfahren des Unterabsatzes 1 festlegen,
in welchen der in diesem Absatz genannten Bereiche mit qualifi-
zierter Mehrheit beschlossen wird.

(3) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie
des Ausschusses der Regionen in anderen Bereichen allgemeine Ak-
tionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele festgelegt werden.

Der Rat legt nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 die zur Durchführung
dieser Programme erforderlichen Maßnahmen fest.

(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen gemeinschaftlicher Art
tragen die Mitgliedstaaten für die Finanzierung und Durchführung
der Umweltpolitik Sorge.

(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig
hohen Kosten für die Behörden eines Mitgliedstaats verbunden ist,
sieht der Rat unbeschadet des Verursacherprinzips in dem Rechtsakt
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zur Annahme dieser Maßnahme geeignete Bestimmungen in folgen-
der Form vor:

— vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder

— eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 161 errich-
teten Kohäsionsfonds.

Artikel 176 (ex-Artikel 130 t)

Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund des Artikels 175 getroffen
werden, hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, verstärkte
Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Die betreffenden
Maßnahmen müssen mit diesem Vertrag vereinbar sein. Sie werden
der Kommission notifiziert.
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TITEL XX (ex-Titel XVII)

Entwicklungszusammenarbeit
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Artikel 177 (ex-Artikel 130 u)

(1) Die Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwick-
lungszusammenarbeit, die eine Ergänzung der entsprechenden Politik
der Mitgliedstaaten darstellt, fördert

— die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Ent-
wicklungsländer, insbesondere der am meisten benachteiligten
Entwicklungsländer;

— die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungs-
länder in die Weltwirtschaft;

— die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern.

(2) Die Politik der Gemeinschaft in diesem Bereich trägt dazu
bei, das allgemeine Ziel einer Fortentwicklung und Festigung der
Demokratie und des Rechtsstaats sowie das Ziel der Wahrung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verfolgen.

(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten kommen den im
Rahmen der Vereinten Nationen und anderer zuständiger internatio-
naler Organisationen gegebenen Zusagen nach und berücksichtigen
die in diesem Rahmen gebilligten Zielsetzungen.

Artikel 178 (ex-Artikel 130 v)

Die Gemeinschaft berücksichtigt die Ziele des Artikels 177 bei den
von ihr verfolgten Politiken, welche die Entwicklungsländer berüh-
ren können.
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Artikel 179 (ex-Artikel 130 w)

(1) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags erläßt
der Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 251 die zur Verfolgung
der Ziele des Artikels 177 erforderlichen Maßnahmen. Diese
Maßnahmen können die Form von Mehrjahresprogrammen anneh-
men.

(2) Die Europäische Investitionsbank trägt nach Maßgabe ihrer
Satzung zur Durchführung der Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1
bei.

(3) Dieser Artikel berührt nicht die Zusammenarbeit mit den Län-
dern Afrikas, des karibischen Raumes und des Pazifischen Ozeans
im Rahmen des AKP-EG-Abkommens.

Artikel 180 (ex-Artikel 130 x)

(1) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre
Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit und stim-
men ihre Hilfsprogramme, auch in internationalen Organisationen
und auf internationalen Konferenzen, ab. Sie können gemeinsame
Maßnahmen ergreifen. Die Mitgliedstaaten tragen erforderlichenfalls
zur Durchführung der Hilfsprogramme der Gemeinschaft bei.

(2) Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die der in
Absatz 1 genannten Koordinierung förderlich sind.

Artikel 181 (ex-Artikel 130 y)

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer
jeweiligen Befugnisse mit dritten Ländern und den zuständigen in-
ternationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der Zu-
sammenarbeit der Gemeinschaft können Gegenstand von Abkommen
zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien sein, die nach
Artikel 300 ausgehandelt und geschlossen werden.
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Absatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in in-
ternationalen Gremien zu verhandeln und internationale Abkommen
zu schließen.
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VIERTER TEIL

DIE ASSOZIIERUNG
DER ÜBERSEEISCHEN

LÄNDER UND HOHEITSGEBIETE
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Artikel 182 (ex-Artikel 131)

Die Mitgliedstaaten kommen überein, die außereuropäischen Länder
und Hoheitsgebiete, die mit Dänemark, Frankreich, den Niederlan-
den und dem Vereinigten Königreich besondere Beziehungen unter-
halten, der Gemeinschaft zu assoziieren. Diese Länder und Hoheits-
gebiete, im folgenden als ,,Länder und Hoheitsgebiete“ bezeichnet,
sind in Anhang II zu diesem Vertrag aufgeführt.

Ziel der Assoziierung ist die Förderung der wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung der Länder und Hoheitsgebiete und die Her-
stellung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der
gesamten Gemeinschaft.

Entsprechend den in der Präambel dieses Vertrags aufgestellten
Grundsätzen soll die Assoziierung in erster Linie den Interessen der
Einwohner dieser Länder und Hoheitsgebiete dienen und ihren
Wohlstand fördern, um sie der von ihnen erstrebten wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Entwicklung entgegenzuführen.

Artikel 183 (ex-Artikel 132)

Mit der Assoziierung werden folgende Zwecke verfolgt:

1. Die Mitgliedstaaten wenden auf ihren Handelsverkehr mit den
Ländern und Hoheitsgebieten das System an, das sie aufgrund
dieses Vertrags untereinander anwenden.

2. Jedes Land oder Hoheitsgebiet wendet auf seinen Handelsver-
kehr mit den Mitgliedstaaten und den anderen Ländern und
Hoheitsgebieten das System an, das es auf den europäischen
Staat anwendet, mit dem es besondere Beziehungen unterhält.

3. Die Mitgliedstaaten beteiligen sich an den Investitionen, wel-
che die fortschreitende Entwicklung dieser Länder und Ho-
heitsgebiete erfordert.



266

4. Bei Ausschreibungen und Lieferungen für Investitionen, die
von der Gemeinschaft finanziert werden, steht die Beteiligung
zu gleichen Bedingungen allen natürlichen und juristischen
Personen offen, welche die Staatsangehörigkeit der Mitglied-
staaten oder der Länder oder Hoheitsgebiete besitzen.

5. Soweit aufgrund des Artikels 187 nicht Sonderregelungen ge-
troffen werden, gelten zwischen den Mitgliedstaaten und den
Ländern und Hoheitsgebieten für das Niederlassungsrecht ihrer
Staatsangehörigen und Gesellschaften die Bestimmungen und
Verfahrensregeln des Kapitels Niederlassungsfreiheit, und zwar
unter Ausschluß jeder Diskriminierung.

Artikel 184 (ex-Artikel 133)

(1) Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Ländern und Ho-
heitsgebieten in die Mitgliedstaaten sind verboten; dies geschieht
nach Maßgabe des in diesem Vertrag vorgesehenen Verbots von
Zöllen zwischen den Mitgliedstaaten.

(2) In jedem Land und Hoheitsgebiet sind Zölle bei der Einfuhr
von Waren aus den Mitgliedstaaten und den anderen Ländern und
Hoheitsgebieten nach Maßgabe des Artikels 25 verboten.

(3) Die Länder und Hoheitsgebiete können jedoch Zölle erheben,
die den Erfordernissen ihrer Entwicklung und Industrialisierung
entsprechen oder als Finanzzölle der Finanzierung ihres Haushalts
dienen.

Die in Unterabsatz 1 genannten Zölle dürfen nicht höher sein als
diejenigen, die für die Einfuhr von Waren aus dem Mitgliedstaat
gelten, mit dem das entsprechende Land oder Hoheitsgebiet beson-
dere Beziehungen unterhält.

(4) Absatz 2 gilt nicht für die Länder und Hoheitsgebiete, die
aufgrund besonderer internationaler Verpflichtungen bereits einen
nichtdiskriminierenden Zolltarif anwenden.
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(5) Die Festlegung oder Änderung der Zollsätze für Waren, die
in die Länder und Hoheitsgebiete eingeführt werden, darf weder
rechtlich noch tatsächlich zu einer mittelbaren oder unmittelbaren
Diskriminierung zwischen den Einfuhren aus den einzelnen Mit-
gliedstaaten führen.

Artikel 185 (ex-Artikel 134)

Ist die Höhe der Zollsätze, die bei der Einfuhr in ein Land oder
Hoheitsgebiet für Waren aus einem dritten Land gelten, bei An-
wendung des Artikels 184 Absatz 1 geeignet, Verkehrsverlagerun-
gen zum Nachteil eines Mitgliedstaats hervorzurufen, so kann dieser
die Kommission ersuchen, den anderen Mitgliedstaaten die erfor-
derlichen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen.

Artikel 186 (ex-Artikel 135)

Vorbehaltlich der Bestimmungen über die Volksgesundheit und die
öffentliche Sicherheit und Ordnung wird die Freizügigkeit der Ar-
beitskräfte aus den Ländern und Hoheitsgebieten in den Mitglied-
staaten und der Arbeitskräfte aus den Mitgliedstaaten in den Ländern
und Hoheitsgebieten durch später zu schließende Abkommen gere-
gelt; diese bedürfen der einstimmigen Billigung aller Mitgliedstaa-
ten.

Artikel 187 (ex-Artikel 136)

Der Rat legt aufgrund der im Rahmen der Assoziierung der Länder
und Hoheitsgebiete an die Gemeinschaft erzielten Ergebnisse und
der Grundsätze dieses Vertrags die Bestimmungen über die Einzel-
heiten und das Verfahren für die Assoziierung der Länder und Ho-
heitsgebiete an die Gemeinschaft einstimmig fest.
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Artikel 188 (ex-Artikel 136 a)

Die Artikel 182 bis 187 sind auf Grönland anwendbar, vorbehaltlich
der spezifischen Bestimmungen für Grönland in dem Protokoll über
die Sonderregelung für Grönland im Anhang zu diesem Vertrag.
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FÜNFTER TEIL

DIE ORGANE
DER GEMEINSCHAFT
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TITEL I

Vorschriften über die Organe
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KAPITEL 1

DIE ORGANE

Abschnitt 1

Das Europäische Parlament

Artikel 189 (ex-Artikel 137)

Das Europäische Parlament besteht aus Vertretern der V ölker der in
der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten; es übt die Be-
fugnisse aus, die ihm nach diesem Vertrag zustehen.

Die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments darf 700
nicht überschreiten.

Artikel 190 (ex-Artikel 138)

(1) Die Abgeordneten der V ölker der in der Gemeinschaft ver-
einigten Staaten im Europäischen Parlament werden in allgemeiner
unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten
wird wie folgt festgesetzt:

Belgien  .............................. 25
Dänemark  .......................... 16
Deutschland  ...................... 99
Griechenland  ..................... 25
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Spanien  ............................. 64
Frankreich  ......................... 87
Irland  ................................. 15
Italien  ................................ 87
Luxemburg  ........................ 6
Niederlande  ....................... 31
Österreich  .......................... 21
Portugal  ............................. 25
Finnland  ............................ 16
Schweden  .......................... 22
Vereinigtes Königreich  .... 87

Wird dieser Absatz geändert, so muß durch die Zahl der in jedem
Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten eine angemessene Vertretung
der V ölker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten
gewährleistet sein.

(3) Die Abgeordneten werden auf fünf Jahre gewählt.

(4) Das Europäische Parlament arbeitet einen Entwurf für allge-
meine unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in
allen Mitgliedstaaten oder im Einklang mit den allen Mitgliedstaaten
gemeinsamen Grundsätzen aus.

Der Rat erläßt nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, die
mit der Mehrheit seiner Mitglieder erteilt wird, einstimmig die ent-
sprechenden Bestimmungen und empfiehlt sie den Mitgliedstaaten
zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.

(5) Das Europäische Parlament legt nach Anhörung der Kommis-
sion und mit Zustimmung des Rates, der einstimmig beschließt, die
Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Wahrnehmung
der Aufgaben seiner Mitglieder fest.

Artikel 191 (ex-Artikel 138 a)

Politische Parteien auf europäischer Ebene sind wichtig als Faktor
der Integration in der Union. Sie tragen dazu bei, ein europäisches
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Bewußtsein herauszubilden und den politischen Willen der Bürger
der Union zum Ausdruck zu bringen.

Artikel 192 (ex-Artikel 138 b)

Das Europäische Parlament ist an dem Prozeß, der zur Annahme
der Gemeinschaftsakte führt, in dem in diesem Vertrag vorgesehe-
nen Umfang durch die Ausübung seiner Befugnisse im Rahmen der
Verfahren der Artikel 251 und 252 sowie durch die Erteilung seiner
Zustimmung oder die Abgabe von Stellungnahmen beteiligt.

Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder
die Kommission auffordern, geeignete Vorschläge zu Fragen zu un-
terbreiten, die nach seiner Auffassung die Ausarbeitung eines Ge-
meinschaftsakts zur Durchführung dieses Vertrags erfordern.

Artikel 193 (ex-Artikel 138 c)

Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung seiner Aufgaben
auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Einsetzung eines
nichtständigen Untersuchungsausschusses beschließen, der unbescha-
det der Befugnisse, die anderen Organen oder Institutionen durch
diesen Vertrag übertragen sind, behauptete Verstöße gegen das Ge-
meinschaftsrecht oder Mißstände bei der Anwendung desselben
prüft; dies gilt nicht, wenn ein Gericht mit den behaupteten Sach-
verhalten befaßt ist, solange das Gerichtsverfahren nicht abge-
schlossen ist.

Mit der Vorlage seines Berichtes hört der nichtständige Untersu-
chungsausschuß auf zu bestehen.

Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts werden
vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der Kommission im
gegenseitigen Einvernehmen festgelegt.
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Artikel 194 (ex-Artikel 138 d)

Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder juristische Per-
son mit Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat
kann allein oder zusammen mit anderen Bürgern oder Personen in
Angelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche der Gemeinschaft fal-
len und die ihn oder sie unmittelbar betreffen, eine Petition an das
Europäische Parlament richten.

Artikel 195 (ex-Artikel 138 e)

(1) Das Europäische Parlament ernennt einen Bürgerbeauftragten,
der befugt ist, Beschwerden von jedem Bürger der Union oder von
jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnort oder sat-
zungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Mißstände bei der
Tätigkeit der Organe oder Institutionen der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz in Aus-
übung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen.

Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auftrags von sich
aus oder aufgrund von Beschwerden, die ihm unmittelbar oder über
ein Mitglied des Europäischen Parlaments zugehen, Untersuchungen
durch, die er für gerechtfertigt hält; dies gilt nicht, wenn die be-
haupteten Sachverhalte Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind
oder waren. Hat der Bürgerbeauftragte einen Mißstand festgestellt,
so befaßt er das betreffende Organ, das über eine Frist von drei
Monaten verfügt, um ihm seine Stellungnahme zu übermitteln. Der
Bürgerbeauftragte legt anschließend dem Europäischen Parlament
und dem betreffenden Organ einen Bericht vor. Der Beschwerde-
führer wird über das Ergebnis dieser Untersuchungen unterrichtet.

Der Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parlament jährlich ei-
nen Bericht über die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor.

(2) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des Europäischen
Parlaments für die Dauer der Wahlperiode ernannt. Wiederernen-
nung ist zulässig.
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Der Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Europäischen Parlaments
vom Gerichtshof seines Amtes enthoben werden, wenn er die Vor-
aussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder
eine schwere Verfehlung begangen hat.

(3) Der Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger Unabhängig-
keit aus. Er darf bei der Erfüllung seiner Pflichten von keiner Stelle
Anweisungen anfordern oder entgegennehmen. Der Bürgerbeauftrag-
te darf während seiner Amtszeit keine andere entgeltliche oder
unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben.

(4) Das Europäische Parlament legt nach Stellungnahme der
Kommission und nach mit qualifizierter Mehrheit erteilter Zustim-
mung des Rates die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für
die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten fest.

Artikel 196 (ex-Artikel 139)

Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode ab. Es
tritt, ohne daß es einer Einberufung bedarf, am zweiten Dienstag
des Monats März zusammen.

Das Europäische Parlament kann auf Antrag der Mehrheit seiner
Mitglieder sowie auf Antrag des Rates oder der Kommission zu ei-
ner außerordentlichen Sitzungsperiode zusammentreten.

Artikel 197 (ex-Artikel 140)

Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsiden-
ten und sein Präsidium.

Die Mitglieder der Kommission können an allen Sitzungen teilneh-
men und müssen auf ihren Antrag im Namen der Kommission je-
derzeit gehört werden.

Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr
vom Europäischen Parlament oder von dessen Mitgliedern gestellten
Fragen.

Der Rat wird nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung vom Euro-
päischen Parlament jederzeit gehört.
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Artikel 198 (ex-Artikel 141)

Soweit dieser Vertrag nicht etwas anderes bestimmt, beschließt das
Europäische Parlament mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.

Die Geschäftsordnung legt die Beschlußfähigkeit fest.

Artikel 199 (ex-Artikel 142)

Das Europäische Parlament gibt sich seine Geschäftsordnung; hierzu
sind die Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich.

Die Verhandlungsniederschriften des Europäischen Parlaments wer-
den nach den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung veröffentlicht.

Artikel 200 (ex-Artikel 143)

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den jähr-
lichen Gesamtbericht, der ihm von der Kommission vorgelegt wird.

Artikel 201 (ex-Artikel 144)

Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Mißtrauensantrag
eingebracht, so darf das Europäische Parlament nicht vor Ablauf
von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in offener Ab-
stimmung darüber entscheiden.

Wird der Mißtrauensantrag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit der Mitglieder des Eu-
ropäischen Parlaments angenommen, so müssen die Mitglieder der
Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen. Sie führen die lau-
fenden Geschäfte bis zur Ernennung ihrer Nachfolger gemäß Artikel
214 weiter. In diesem Fall endet die Amtszeit der als Nachfolger
ernannten Mitglieder der Kommission zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Amtszeit der geschlossen zur Amtsniederlegung verpflichteten
Mitglieder der Kommission geendet hätte.
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Abschnitt 2

Der Rat

Artikel 202 (ex-Artikel 145)

Zur Verwirklichung der Ziele und nach Maßgabe dieses Vertrags

— sorgt der Rat für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten;

— besitzt der Rat eine Entscheidungsbefugnis;

— überträgt der Rat der Kommission in den von ihm angenom-
menen Rechtsakten die Befugnisse zur Durchführung der
Vorschriften, die er erläßt. Der Rat kann bestimmte Modalitäten
für die Ausübung dieser Befugnisse festlegen. Er kann sich in
spezifischen Fällen außerdem vorbehalten, Durchführungsbefug-
nisse selbst auszuüben. Die obengenannten Modalitäten müssen
den Grundsätzen und Regeln entsprechen, die der Rat auf
Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Euro-
päischen Parlaments vorher einstimmig festgelegt hat.

Artikel 203 (ex-Artikel 146)

Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Mi-
nisterebene, der befugt ist, für die Regierung des Mitgliedstaats ver-
bindlich zu handeln.

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten nacheinander für
je sechs Monate wahrgenommen; die Reihenfolge wird vom Rat
einstimmig beschlossen.
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Artikel 204 (ex-Artikel 147)

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Entschluß oder
auf Antrag eines seiner Mitglieder oder der Kommission einberufen.

Artikel 205 (ex-Artikel 148)

(1) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, be-
schließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

(2) Ist zu einem Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit er-
forderlich, so werden die Stimmen der Mitglieder wie folgt gewo-
gen:

Belgien  .............................. 5
Dänemark  .......................... 3
Deutschland  ...................... 10
Griechenland  ..................... 5
Spanien  ............................. 8
Frankreich  ......................... 10
Irland  ................................. 3
Italien  ................................ 10
Luxemburg  ........................ 2
Niederlande  ....................... 5
Österreich  .......................... 4
Portugal  ............................. 5
Finnland  ............................ 3
Schweden  .......................... 4
Vereinigtes Königreich  .... 10

Beschlüsse kommen zustande mit einer Mindeststimmenzahl von

— zweiundsechzig Stimmen in den Fällen, in denen die Beschlüsse
nach diesem Vertrag auf Vorschlag der Kommission zu fassen
sind;

— zweiundsechzig Stimmen, welche die Zustimmung von minde-
stens zehn Mitgliedern umfassen, in allen anderen Fällen.
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(3) Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mit-
gliedern steht dem Zustandekommen von Beschlüssen des Rates, zu
denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegen.

Artikel 206 (ex-Artikel 150)

Jedes Mitglied kann sich das Stimmrecht höchstens eines anderen
Mitglieds übertragen lassen.

Artikel 207 (ex-Artikel 151)

(1) Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretern der Mit-
gliedstaaten zusammensetzt, hat die Aufgabe, die Arbeiten des Rates
vorzubereiten und die ihm vom Rat übertragenen Aufträge auszu-
führen. Der Ausschuß kann in Fällen, die in der Geschäftsordnung
des Rates festgelegt sind, Verfahrensbeschlüsse fassen.

(2) Der Rat wird von einem Generalsekretariat unterstützt, das ei-
nem Generalsekretär und Hohen Vertreter für die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik untersteht; diesem steht ein Stellver-
tretender Generalsekretär zur Seite, der für die organisatorische Lei-
tung des Generalsekretariats verantwortlich ist. Der Generalsekretär
und der Stellvertretende Generalsekretär werden vom Rat durch
einstimmigen Beschluß ernannt.

Der Rat entscheidet über die Organisation des Generalsekretariats.

(3) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Rat legt zur Anwendung des Artikels 255 Absatz 3 in seiner
Geschäftsordnung die Bedingungen fest, unter denen die Öffentlich-
keit Zugang zu Dokumenten des Rates erhält. Für die Zwecke die-
ses Absatzes bestimmt der Rat die Fälle, in denen davon auszu-
gehen ist, daß er als Gesetzgeber tätig wird, damit in solchen Fällen
umfassenderer Zugang zu den Dokumenten gewährt werden kann,
gleichzeitig aber die Wirksamkeit des Beschlußfassungsverfahrens
gewahrt bleibt. In jedem Fall werden, wenn der Rat als Gesetzgeber
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tätig wird, die Abstimmungsergebnisse sowie die Erklärungen zur
Stimmabgabe und die Protokollerklärungen veröffentlicht.

Artikel 208 (ex-Artikel 152)

Der Rat kann die Kommission auffordern, die nach seiner Ansicht
zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten Untersuchun-
gen vorzunehmen und ihm entsprechende Vorschläge zu unterbrei-
ten.

Artikel 209 (ex-Artikel 153)

Der Rat regelt nach Stellungnahme der Kommission die rechtliche
Stellung der in diesem Vertrag vorgesehenen Ausschüsse.

Artikel 210 (ex-Artikel 154)

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, Vergütungen
und Ruhegehälter für den Präsidenten und die Mitglieder der Kom-
mission sowie für den Präsidenten, die Richter, die Generalanwälte
und den Kanzler des Gerichtshofs fest. Er setzt mit derselben Mehr-
heit alle sonstigen als Entgelt gezahlten Vergütungen fest.

Abschnitt 3

Die Kommission

Artikel 211 (ex-Artikel 155)

Um das ordnungsgemäße Funktionieren und die Entwicklung des
Gemeinsamen Marktes zu gewährleisten, erfüllt die Kommission fol-
gende Aufgaben:

— für die Anwendung dieses Vertrags sowie der von den Organen
aufgrund dieses Vertrags getroffenen Bestimmungen Sorge zu
tragen;
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— Empfehlungen oder Stellungnahmen auf den in diesem Vertrag
bezeichneten Gebieten abzugeben, soweit der Vertrag dies aus-
drücklich vorsieht oder soweit sie es für notwendig erachtet;

— nach Maßgabe dieses Vertrags in eigener Zuständigkeit Ent-
scheidungen zu treffen und am Zustandekommen der Handlungen
des Rates und des Europäischen Parlaments mitzuwirken;

— die Befugnisse auszuüben, die ihr der Rat zur Durchführung der
von ihm erlassenen Vorschriften überträgt.

Artikel 212 (ex-Artikel 156)

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar spätestens einen
Monat vor Beginn der Sitzungsperiode des Europäischen Parla-
ments, einen Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaften.

Artikel 213 (ex-Artikel 157)

(1) Die Kommission besteht aus zwanzig Mitgliedern, die auf-
grund ihrer allgemeinen Befähigung ausgewählt werden und volle
Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müssen.

Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom Rat einstimmig
geändert werden.

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder der
Kommission sein.

Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger jedes Mit-
gliedstaats angehören, jedoch dürfen nicht mehr als zwei Mitglieder
der Kommission dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen.

(2) Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätigkeit in voller
Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaften aus.
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Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer
Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entge-
gennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren
Aufgaben unvereinbar ist. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, die-
sen Grundsatz zu achten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der
Kommission bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.

Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer Amtszeit kei-
ne andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben.
Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche
Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amts-
tätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen,
insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder
Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend
zu sein. Werden diese Pflichten verletzt, so kann der Gerichtshof
auf Antrag des Rates oder der Kommission das Mitglied je nach
Lage des Falles gemäß Artikel 216 seines Amtes entheben oder ihm
seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer Stelle gewährte
Vergünstigungen aberkennen.

Artikel 214 (ex-Artikel 158)

(1) Die Mitglieder der Kommission werden, gegebenenfalls vor-
behaltlich des Artikels 201, nach dem Verfahren des Absatzes 2 für
eine Amtszeit von fünf Jahren ernannt.

Wiederernennung ist zulässig.

(2) Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im gegensei-
tigen Einvernehmen die Persönlichkeit, die sie zum Präsidenten der
Kommission zu ernennen beabsichtigen; diese Benennung bedarf der
Zustimmung des Europäischen Parlaments.

Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im Einvernehmen
mit dem designierten Präsidenten die übrigen Persönlichkeiten, die
sie zu Mitgliedern der Kommission zu ernennen beabsichtigen.
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Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kommission, die auf
diese Weise benannt worden sind, stellen sich als Kollegium einem
Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments. Nach Zustimmung
des Europäischen Parlaments werden der Präsident und die übrigen
Mitglieder der Kommission von den Regierungen der Mitgliedstaa-
ten im gegenseitigen Einvernehmen ernannt.

Artikel 215 (ex-Artikel 159)

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von Todes-
fällen endet das Amt eines Mitglieds der Kommission durch Rück-
tritt oder Amtsenthebung.

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit
von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einver-
nehmen ein neues Mitglied ernannt. Der Rat kann einstimmig ent-
scheiden, für diese Zeit einen Nachfolger nicht zu ernennen.

Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Präsidenten wird für die
verbleibende Amtszeit ein Nachfolger ernannt. Für die Ersetzung
findet das Verfahren des Artikels 214 Absatz 2 Anwendung.

Außer im Fall der Amtsenthebung nach Artikel 216 bleiben die
Mitglieder der Kommission bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im
Amt.

Artikel 216 (ex-Artikel 160)

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen für die
Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Ver-
fehlung begangen hat, kann auf Antrag des Rates oder der Kom-
mission durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden.

Artikel 217 (ex-Artikel 161)

Die Kommission kann aus ihrer Mitte einen oder zwei Vizepräsi-
denten ernennen.
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Artikel 218 (ex-Artikel 162)

(1) Der Rat und die Kommission ziehen einander zu Rate und
regeln einvernehmlich die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit.

(2) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr ord-
nungsgemäßes Arbeiten und das ihrer Dienststellen nach Maßgabe
dieses Vertrags zu gewährleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung
dieser Geschäftsordnung.

Artikel 219 (ex-Artikel 163)

Die Kommission übt ihre Tätigkeit unter der politischen Führung
ihres Präsidenten aus.

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehrheit der in
Artikel 213 bestimmten Anzahl ihrer Mitglieder gefaßt.

Die Kommission kann nur dann wirksam tagen, wenn die in ihrer
Geschäftsordnung festgesetzte Anzahl von Mitgliedern anwesend ist.

Abschnitt 4

Der Gerichtshof

Artikel 220 (ex-Artikel 164)

Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung
und Anwendung dieses Vertrags.
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Artikel 221 (ex-Artikel 165)

Der Gerichtshof besteht aus fünfzehn Richtern.

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Er kann jedoch aus seiner
Mitte Kammern mit je drei, fünf oder sieben Richtern bilden, die
bestimmte vorbereitende Aufgaben erledigen oder bestimmte Grup-
pen von Rechtssachen entscheiden; hierfür gelten die Vorschriften
einer besonderen Regelung.

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen, wenn ein Mitgliedstaat oder
ein Organ der Gemeinschaft als Partei des Verfahrens dies verlangt.

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl der
Richter erhöhen und die erforderlichen Anpassungen der Absätze 2
und 3 und des Artikels 223 Absatz 2 vornehmen.

Artikel 222 (ex-Artikel 166)

Der Gerichtshof wird von acht Generalanwälten unterstützt. Für die
Zeit vom 1. Januar 1995 bis zum 6. Oktober 2000 wird jedoch ein
neunter Generalanwalt ernannt.

Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und Unabhängig-
keit begründete Schlußanträge zu den dem Gerichtshof unterbreite-
ten Rechtssachen öffentlich zu stellen, um den Gerichtshof bei der
Erfüllung seiner in Artikel 220 bestimmten Aufgabe zu unterstützen.

Auf Antrag des Gerichtshofs kann der Rat einstimmig die Zahl der
Generalanwälte erhöhen und die erforderlichen Anpassungen des
Artikels 223 Absatz 3 vornehmen.
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Artikel 223 (ex-Artikel 167)

Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszuwäh-
len, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem Staat
die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Be-
fähigung sind; sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten
im gegenseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt.

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Richterstellen
statt. Sie betrifft abwechselnd acht und sieben Richter.

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Stellen der
Generalanwälte statt. Sie betrifft jedesmal vier Generalanwälte.

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist
zulässig.

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichts-
hofs für die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 224 (ex-Artikel 168)

Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stel-
lung.

Artikel 225 (ex-Artikel 168 a)

(1) Dem Gerichtshof wird ein Gericht beigeordnet, das für Ent-
scheidungen über einzelne, nach Absatz 2 festgelegte Gruppen von
Klagen im ersten Rechtszug zuständig ist und gegen dessen Ent-
scheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim
Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt werden kann. Das
Gericht erster Instanz ist nicht für Vorabentscheidungen nach Arti-
kel 234 zuständig.

(2) Auf Antrag des Gerichtshofs und nach Anhörung des Eu-
ropäischen Parlaments und der Kommission legt der Rat einstimmig
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die Gruppen von Klagen im Sinne des Absatzes 1 und die Zusam-
mensetzung des Gerichts erster Instanz fest und beschließt die An-
passungen und ergänzenden Bestimmungen, die in bezug auf die
Satzung des Gerichtshofs notwendig werden. Wenn der Rat nichts
anderes beschließt, finden die den Gerichtshof betreffenden Bestim-
mungen dieses Vertrags und insbesondere die Bestimmungen des
Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs auf das Gericht erster
Instanz Anwendung.

(3) Zu Mitgliedern des Gerichts erster Instanz sind Personen aus-
zuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die
Befähigung zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen; sie
werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen
Einvernehmen für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Ge-
richt teilweise neu besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender
Mitglieder ist zulässig.

(4) Das Gericht erster Instanz erläßt seine Verfahrensordnung im
Einvernehmen mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der einstimmigen
Genehmigung des Rates.

Artikel 226 (ex-Artikel 169)

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine
Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen, so gibt sie eine mit
Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; sie hat dem Staat zu-
vor Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kom-
mission gesetzten Frist nicht nach, so kann die Kommission den
Gerichtshof anrufen.

Artikel 227 (ex-Artikel 170)

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof anrufen, wenn er der Auf-
fassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung
aus diesem Vertrag verstoßen hat.
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Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der
Verpflichtungen aus diesem Vertrag gegen einen anderen Staat Kla-
ge erhebt, muß er die Kommission damit befassen.

Die Kommission erläßt eine mit Gründen versehene Stellungnahme;
sie gibt den beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu schriftlicher
und mündlicher Äußerung in einem kontradiktorischen Verfahren.

Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in
dem ein entsprechender Antrag gestellt wurde, keine Stellungnahme
ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellungnahme vor dem Ge-
richtshof geklagt werden.

Artikel 228 (ex-Artikel 171)

(1) Stellt der Gerichtshof fest, daß ein Mitgliedstaat gegen eine
Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen hat, so hat dieser Staat
die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichts-
hofs ergeben.

(2) Hat nach Auffassung der Kommission der betreffende Mit-
gliedstaat diese Maßnahmen nicht ergriffen, so gibt sie, nachdem sie
ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat, eine mit Gründen ver-
sehene Stellungnahme ab, in der sie aufführt, in welchen Punkten
der betreffende Mitgliedstaat dem Urteil des Gerichtshofs nicht
nachgekommen ist.

Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem
Urteil des Gerichtshofs ergeben, nicht innerhalb der von der Kom-
mission gesetzten Frist getroffen, so kann die Kommission den Ge-
richtshof anrufen. Hierbei benennt sie die Höhe des von dem be-
treffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangs-
gelds, die sie den Umständen nach für angemessen hält.

Stellt der Gerichtshof fest, daß der betreffende Mitgliedstaat seinem
Urteil nicht nachgekommen ist, so kann er die Zahlung eines Pau-
schalbetrags oder Zwangsgelds verhängen.

Dieses Verfahren läßt den Artikel 227 unberührt.
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Artikel 229 (ex-Artikel 172)

Aufgrund dieses Vertrags vom Europäischen Parlament und vom
Rat gemeinsam sowie vom Rat erlassene Verordnungen können hin-
sichtlich der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen dem Gerichts-
hof eine Zuständigkeit übertragen, welche die Befugnis zu un-
beschränkter Ermessensnachprüfung und zur Änderung oder
Verhängung solcher Maßnahmen umfaßt.

Artikel 230 (ex-Artikel 173)

Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der gemeinsamen
Handlungen des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der
Handlungen des Rates, der Kommission und der EZB, soweit es
sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der
Handlungen des Europäischen Parlaments mit Rechtswirkung gegen-
über Dritten.

Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zuständig, die ein
Mitgliedstaat, der Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit,
Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Ver-
trags oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechts-
norm oder wegen Ermessensmißbrauchs erhebt.

Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig
für Klagen des Europäischen Parlaments, des Rechnungshofs und
der EZB, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen.

Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen Vor-
aussetzungen gegen die an sie ergangenen Entscheidungen sowie
gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, die, obwohl sie als
Verordnung oder als eine an eine andere Person gerichtete Ent-
scheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen.

Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Mo-
naten zu erheben; diese Frist läuft je nach Lage des Falles von der
Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den
Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem
der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat.
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Artikel 231 (ex-Artikel 174)

Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof die angefochtene
Handlung für nichtig.

Erklärt der Gerichtshof eine Verordnung für nichtig, so bezeichnet
er, falls er dies für notwendig hält, diejenigen ihrer Wirkungen, die
als fortgeltend zu betrachten sind.

Artikel 232 (ex-Artikel 175)

Unterläßt es das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommis-
sion unter Verletzung dieses Vertrags, einen Beschluß zu fassen, so
können die Mitgliedstaaten und die anderen Organe der Gemein-
schaft beim Gerichtshof Klage auf Feststellung dieser Vertragsver-
letzung erheben.

Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ
zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden. Hat es binnen zwei
Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so
kann die Klage innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten
erhoben werden.

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Ab-
sätze 1 und 2 vor dem Gerichtshof Beschwerde darüber führen, daß
ein Organ der Gemeinschaft es unterlassen hat, einen anderen Akt
als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten.

Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig
für Klagen, die von der EZB in ihrem Zuständigkeitsbereich erho-
ben oder gegen sie angestrengt werden.

Artikel 233 (ex-Artikel 176)

Das oder die Organe, denen das für nichtig erklärte Handeln zur
Last fällt oder deren Untätigkeit als vertragswidrig erklärt worden
ist, haben die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergebenden
Maßnahmen zu ergreifen.
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Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die
sich aus der Anwendung des Artikels 288 Absatz 2 ergeben.

Dieser Artikel gilt auch für die EZB.

Artikel 234 (ex-Artikel 177)

Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabentscheidung

a) über die Auslegung dieses Vertrags,

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Or-
gane der Gemeinschaft und der EZB,

c) über die Auslegung der Satzungen der durch den Rat geschaf-
fenen Einrichtungen, soweit diese Satzungen dies vorsehen.

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats ge-
stellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlaß
seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Ge-
richtshof zur Entscheidung vorlegen.

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei ei-
nem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst
nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefoch-
ten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Ge-
richtshofs verpflichtet.

Artikel 235 (ex-Artikel 178)

Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Artikel 288 Ab-
satz 2 vorgesehenen Schadensersatz zuständig.
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Artikel 236 (ex-Artikel 179)

Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen der Gemeinschaft
und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe
der Bedingungen zuständig, die im Statut der Beamten festgelegt
sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für die Bedien-
steten ergeben.

Artikel 237 (ex-Artikel 180)

Der Gerichtshof ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
zuständig in Streitsachen über

a) die Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus der
Satzung der Europäischen Investitionsbank. Der Verwaltungsrat
der Bank besitzt hierbei die der Kommission in Artikel 226
übertragenen Befugnisse;

b) die Beschlüsse des Rates der Gouverneure der Europäischen In-
vestitionsbank. Jeder Mitgliedstaat, die Kommission und der Ver-
waltungsrat der Bank können hierzu nach Maßgabe des Artikels
230 Klage erheben;

c) die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Investi-
tionsbank. Diese können nach Maßgabe des Artikels 230 nur von
Mitgliedstaaten oder der Kommission und lediglich wegen Ver-
letzung der Formvorschriften des Artikels 21 Absätze 2 und
5 bis 7 der Satzung der Investitionsbank angefochten werden;

d) die Erfüllung der sich aus diesem Vertrag und der Satzung des
ESZB ergebenden Verpflichtungen durch die nationalen Zentral-
banken. Der Rat der EZB besitzt hierbei gegenüber den natio-
nalen Zentralbanken die Befugnisse, die der Kommission in Arti-
kel 226 gegenüber den Mitgliedstaaten eingeräumt werden. Stellt
der Gerichtshof fest, daß eine nationale Zentralbank gegen eine
Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen hat, so hat diese
Bank die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des
Gerichtshofs ergeben.
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Artikel 238 (ex-Artikel 181)

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklau-
sel zuständig, die in einem von der Gemeinschaft oder für ihre
Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtli-
chen Vertrag enthalten ist.

Artikel 239 (ex-Artikel 182)

Der Gerichtshof ist für jede mit dem Gegenstand dieses Vertrags in
Zusammenhang stehende Streitigkeit zwischen Mitgliedstaaten zu-
ständig, wenn diese bei ihm aufgrund eines Schiedsvertrags anhän-
gig gemacht wird.

Artikel 240 (ex-Artikel 183)

Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofs aufgrund dieses Ver-
trags besteht, sind Streitsachen, bei denen die Gemeinschaft Partei
ist, der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte nicht entzogen.

Artikel 241 (ex-Artikel 184)

Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 230 Absatz 5 genannten Frist
kann jede Partei in einem Rechtsstreit, bei dem es auf die Geltung
einer vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam erlas-
senen Verordnung oder einer Verordnung des Rates, der Kommis-
sion oder der EZB ankommt, vor dem Gerichtshof die Unanwend-
barkeit dieser Verordnung aus den in Artikel 230 Absatz 2
genannten Gründen geltend machen.

Artikel 242 (ex-Artikel 185)

Klagen bei dem Gerichtshof haben keine aufschiebende Wirkung.
Der Gerichtshof kann jedoch, wenn er dies den Umständen nach für
nötig hält, die Durchführung der angefochtenen Handlung aussetzen.
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Artikel 243 (ex-Artikel 186)

Der Gerichtshof kann in den bei ihm anhängigen Sachen die er-
forderlichen einstweiligen Anordnungen treffen.

Artikel 244 (ex-Artikel 187)

Die Urteile des Gerichtshofs sind gemäß Artikel 256 vollstreckbar.

Artikel 245 (ex-Artikel 188)

Die Satzung des Gerichtshofs wird in einem besonderen Protokoll
festgelegt.

Der Rat kann auf Antrag des Gerichtshofs und nach Anhörung der
Kommission und des Europäischen Parlaments einstimmig die Be-
stimmungen des Titels III der Satzung ändern.

Der Gerichtshof erläßt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der
einstimmigen Genehmigung des Rates.

Abschnitt 5

Der Rechnungshof

Artikel 246 (ex-Artikel 188 a)

Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung wahr.
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Artikel 247 (ex-Artikel 188 b)

(1) Der Rechnungshof besteht aus fünfzehn Mitgliedern.

(2) Zu Mitgliedern des Rechnungshofs sind Persönlichkeiten aus-
zuwählen, die in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen ange-
hören oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders
geeignet sind. Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten.

(3) Die Mitglieder des Rechnungshofs werden vom Rat nach
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig auf sechs Jahre
ernannt.

Die Mitglieder des Rechnungshofs können wiederernannt werden.

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofs für
drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Die Mitglieder des Rechnungshofs üben ihre Tätigkeit in vol-
ler Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus.

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer
Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entge-
gennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren
Aufgaben unvereinbar ist.

(5) Die Mitglieder des Rechnungshofs dürfen während ihrer
Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätig-
keit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf
ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu
erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätig-
keiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zu-
rückhaltend zu sein.
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(6) Abgesehen von regelmäßigen Neubesetzungen und von To-
desfällen endet das Amt eines Mitglieds des Rechnungshofs durch
Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß
Absatz 7.

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit
ein Nachfolger ernannt.

Außer im Fall der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des Rech-
nungshofs bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt.

(7) Ein Mitglied des Rechnungshofs kann nur dann seines Am-
tes enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer
Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn
der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofs feststellt, daß es
nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nach-
kommt.

(8) Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Beschäftigungs-
bedingungen für den Präsidenten und die Mitglieder des Rechnungs-
hofs fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehäl-
ter. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt ge-
zahlten Vergütungen fest.

(9) Die für die Richter des Gerichtshofs geltenden Bestimmun-
gen des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Euro-
päischen Gemeinschaften gelten auch für die Mitglieder des Rech-
nungshofs.

Artikel 248 (ex-Artikel 188 c)

(1) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen
und Ausgaben der Gemeinschaft. Er prüft ebenfalls die Rechnung
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über alle Einnahmen und Ausgaben jeder von der Gemeinschaft
geschaffenen Einrichtung, soweit der Gründungsakt dies nicht
ausschließt.

Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat
eine Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung so-
wie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegen-
den Vorgänge vor, die im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht wird.

(2) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungs-
mäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben und überzeugt sich von
der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Dabei berichtet er ins-
besondere über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten.

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen und
der Zahlungen der Einnahmen an die Gemeinschaft.

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen und
der Zahlungen.

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des betreffen-
den Haushaltsjahrs durchgeführt werden.

(3) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und er-
forderlichenfalls an Ort und Stelle bei den anderen Organen der Ge-
meinschaft, in den Räumlichkeiten der Einrichtungen, die Einnah-
men oder Ausgaben für Rechnung der Gemeinschaft verwalten,
sowie der natürlichen und juristischen Personen, die Zahlungen aus
dem Haushalt erhalten, und in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die
Prüfung in den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den ein-
zelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht
über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen
einzelstaatlichen Dienststellen. Der Rechnungshof und die einzel-
staatlichen Rechnungsprüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer
Unabhängigkeit vertrauensvoll zusammen. Diese Organe oder
Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie an der Prüfung
teilzunehmen beabsichtigen.
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Die anderen Organe der Gemeinschaft, die Einrichtungen, die Ein-
nahmen oder Ausgaben für Rechnung der Gemeinschaft verwalten,
die natürlichen oder juristischen Personen, die Zahlungen aus dem
Haushalt erhalten, und die einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsor-
gane oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit
verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen übermitteln
dem Rechnungshof auf dessen Antrag die für die Erfüllung seiner
Aufgabe erforderlichen Unterlagen oder Informationen.

Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der
Europäischen Investitionsbank im Zusammenhang mit deren Tätig-
keit bei der Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben der Ge-
meinschaft werden in einer Vereinbarung zwischen dem Rechnungs-
hof, der Bank und der Kommission geregelt. Der Rechnungshof hat
auch dann Recht auf Zugang zu den Informationen, die für die Prü-
fung der von der Bank verwalteten Einnahmen und Ausgaben der
Gemeinschaft erforderlich sind, wenn eine entsprechende Vereinba-
rung nicht besteht.

(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines jeden Haus-
haltsjahrs einen Jahresbericht. Dieser Bericht wird den anderen Or-
ganen der Gemeinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften zusammen mit den Antworten dieser Organe
auf die Bemerkungen des Rechnungshofs veröffentlicht.

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu be-
sonderen Fragen vorlegen, insbesondere in Form von Sonderberich-
ten, und auf Antrag eines der anderen Organe der Gemeinschaft
Stellungnahmen abgeben.

Er nimmt seine jährlichen Berichte, Sonderberichte oder Stellung-
nahmen mit der Mehrheit seiner Mitglieder an.

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der Kon-
trolle der Ausführung des Haushaltsplans.
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KAPITEL 2

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN
FÜR MEHRERE ORGANE

Artikel 249 (ex-Artikel 189)

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrags
erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemeinsam, der Rat
und die Kommission Verordnungen, Richtlinien und Entscheidun-
gen, sprechen Empfehlungen aus oder geben Stellungnahmen ab.

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Tei-
len verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird,
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überläßt jedoch
den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel.

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbind-
lich, die sie bezeichnet.

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich.

Artikel 250 (ex-Artikel 189 a)

(1) Wird der Rat kraft dieses Vertrags auf Vorschlag der Kom-
mission tätig, so kann er vorbehaltlich des Artikels 251 Absätze 4
und 5 Änderungen dieses Vorschlags nur einstimmig beschließen.

(2) Solange ein Beschluß des Rates nicht ergangen ist, kann die
Kommission ihren Vorschlag jederzeit im Verlauf der Verfahren zur
Annahme eines Rechtsakts der Gemeinschaft ändern.
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Artikel 251 (ex-Artikel 189 b)

(1) Wird in diesem Vertrag hinsichtlich der Annahme eines Rechts-
akts auf diesen Artikel Bezug genommen, so gilt das nachstehende
Verfahren.

(2) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament
und dem Rat einen Vorschlag.

Nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments verfährt der Rat
mit qualifizierter Mehrheit wie folgt:

— Billigt er alle in der Stellungnahme des Europäischen Parlaments
enthaltenen Abänderungen, so kann er den vorgeschlagenen
Rechtsakt in der abgeänderten Fassung erlassen;

— schlägt das Europäische Parlament keine Abänderungen vor, so
kann er den vorgeschlagenen Rechtsakt erlassen;

— anderenfalls legt er einen gemeinsamen Standpunkt fest und
übermittelt ihn dem Europäischen Parlament. Der Rat unterrich-
tet das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über die
Gründe, aus denen er seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt
hat. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament in
allen Einzelheiten über ihren Standpunkt.

Hat das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach der Über-
mittlung

a) den gemeinsamen Standpunkt gebilligt oder keinen Beschluß
gefaßt, so gilt der betreffende Rechtsakt als entsprechend diesem
gemeinsamen Standpunkt erlassen;

b) den gemeinsamen Standpunkt mit der absoluten Mehrheit seiner
Mitglieder abgelehnt, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als
nicht erlassen;

c) mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an
dem gemeinsamen Standpunkt vorgeschlagen, so wird die ab-
geänderte Fassung dem Rat und der Kommission zugeleitet; die
Kommission gibt eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen
ab.
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(3) Billigt der Rat mit qualifizierter Mehrheit binnen drei Mo-
naten nach Eingang der Abänderungen des Europäischen Parlaments
alle diese Abänderungen, so gilt der betreffende Rechtsakt als in
der so abgeänderten Fassung des gemeinsamen Standpunkts erlas-
sen; über Abänderungen, zu denen die Kommission eine ablehnende
Stellungnahme abgegeben hat, beschließt der Rat jedoch einstimmig.
Billigt der Rat nicht alle Abänderungen, so beruft der Präsident des
Rates im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Europäischen Par-
laments binnen sechs Wochen den Vermittlungsausschuß ein.

(4) Der Vermittlungsausschuß, der aus den Mitgliedern des Rates
oder deren Vertretern und ebenso vielen Vertretern des Europäi-
schen Parlaments besteht, hat die Aufgabe, mit der qualifizierten
Mehrheit der Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der
Mehrheit der Vertreter des Europäischen Parlaments eine Einigung
über einen gemeinsamen Entwurf zu erzielen. Die Kommission
nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und er-
greift alle erforderlichen Initiativen, um auf eine Annäherung der
Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates hinzuwir-
ken. Der Vermittlungsausschuß befaßt sich hierbei mit dem ge-
meinsamen Standpunkt auf der Grundlage der vom Europäischen
Parlament vorgeschlagenen Abänderungen.

(5) Billigt der Vermittlungsausschuß binnen sechs Wochen nach
seiner Einberufung einen gemeinsamen Entwurf, so verfügen das
Europäische Parlament und der Rat ab dieser Billigung über eine
Frist von sechs Wochen, um den betreffenden Rechtsakt entspre-
chend dem gemeinsamen Entwurf zu erlassen, wobei im Europäi-
schen Parlament die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen
und im Rat die qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. Nimmt eines
der beiden Organe den vorgeschlagenen Rechtsakt nicht innerhalb
dieser Frist an, so gilt er als nicht erlassen.

(6) Billigt der Vermittlungsausschuß keinen gemeinsamen Ent-
wurf, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen.

(7) Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei Monaten
bzw. sechs Wochen werden auf Initiative des Europäischen Parla-
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ments oder des Rates um höchstens einen Monat bzw. zwei Wo-
chen verlängert.

Artikel 252 (ex-Artikel 189 c)

Wird in diesem Vertrag hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts
auf diesen Artikel Bezug genommen, so gilt folgendes Verfahren:

a) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments
einen gemeinsamen Standpunkt fest.

b) Der gemeinsame Standpunkt des Rates wird dem Europäischen
Parlament zugeleitet. Der Rat und die Kommission unterrichten
das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über die Grün-
de, aus denen der Rat seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt 
hat, sowie über den Standpunkt der Kommission.

Hat das Europäische Parlament diesen gemeinsamen Standpunkt 
binnen drei Monaten nach der Übermittlung gebilligt oder hat es
sich innerhalb dieser Frist nicht geäußert, so erläßt der Rat den 
betreffenden Rechtsakt endgültig entsprechend dem gemeinsamen 
Standpunkt.

c) Das Europäische Parlament kann innerhalb der unter Buchstabe b
vorgesehenen Dreimonatsfrist mit der absoluten Mehrheit sei-
ner Mitglieder Abänderungen an dem gemeinsamen Standpunkt
des Rates vorschlagen. Es kann ferner den gemeinsamen Stand-
punkt des Rates mit der gleichen Mehrheit ablehnen. Das Er-
gebnis der Beratungen wird dem Rat und der Kommission zu-
geleitet.

Hat das Europäische Parlament den gemeinsamen Standpunkt des
Rates abgelehnt, so kann der Rat in zweiter Lesung nur einstim-
mig beschließen.

d) Die Kommission überprüft innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat den Vorschlag, aufgrund dessen der Rat seinen gemeinsamen
Standpunkt festgelegt hat, unter Berücksichtigung der vom Eu-
ropäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen.
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d) Die Kommission übermittelt dem Rat zusammen mit dem von ihr
überprüften Vorschlag die von ihr nicht übernommenen Abände-
rungen des Europäischen Parlaments und nimmt dazu Stellung. Der
Rat kann diese Abänderungen einstimmig annehmen.

e) Der Rat verabschiedet mit qualifizierter Mehrheit den von der Kom-
mission überprüften Vorschlag.

Der Rat kann den von der Kommission überprüften Vorschlag nur 
einstimmig ändern.

f) In den unter den Buchstaben c, d und e genannten Fällen muß der
Rat binnen drei Monaten beschließen. Ergeht innerhalb dieser Frist
kein Beschluß, so gilt der Vorschlag der Kommission als nicht an-
genommen.

g) Die unter den Buchstaben b und f genannten Fristen können im ge-
genseitigen Einvernehmen zwischen dem Europäischen Parlament
und dem Rat um höchstens einen Monat verlängert werden.

Artikel 253 (ex-Artikel 190)

Die Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, die vom Euro-
päischen Parlament und vom Rat gemeinsam oder vom Rat oder von
der Kommission angenommen werden, sind mit Gründen zu versehen
und nehmen auf die Vorschläge oder Stellungnahmen Bezug, die nach
diesem Vertrag eingeholt werden müssen.

Artikel 254 (ex-Artikel 191)

(1) Die nach dem Verfahren des Artikels 251 angenommenen Ver-
ordnungen, Richtlinien und Entscheidungen werden vom Präsidenten
des Europäischen Parlaments und vom Präsidenten des Rates unter-
zeichnet und im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröf-
fentlicht. Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder an-
dernfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
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(2) Die Verordnungen des Rates und der Kommission sowie die an
alle Mitgliedstaaten gerichteten Richtlinien dieser Organe werden im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Sie treten
zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder andernfalls am zwan-
zigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

(3) Die anderen Richtlinien sowie die Entscheidungen werden den-
jenigen, für die sie bestimmt sind, bekanntgegeben und werden durch
diese Bekanntgabe wirksam.

Artikel 255 (ex-Artikel 191 a) (*)

(1) Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person
mit Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zu-
gang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der
Kommission vorbehaltlich der Grundsätze und Bedingungen, die nach
den Absätzen 2 und 3 festzulegen sind.

(2) Die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffentlicher oder
privater Interessen geltenden Einschränkungen für die Ausübung dieses
Rechts auf Zugang zu Dokumenten werden vom Rat binnen zwei Jah-
ren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam gemäß dem Ver-
fahren des Artikels 251 festgelegt.

(3) Jedes der vorgenannten Organe legt in seiner Geschäftsordnung
Sonderbestimmungen hinsichtlich des Zugangs zu seinen Dokumenten
fest.

Artikel 256 (ex-Artikel 192)

Die Entscheidungen des Rates oder der Kommission, die eine Zahlung
auferlegen, sind vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegenüber Staaten.

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilpro-
zeßrechts des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Voll-
streckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die
Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen Behörde erteilt,

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu diesem Zweck bestimmt
und der Kommission und dem Gerichtshof benennt.

Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betrei-
benden Partei erfüllt, so kann diese die Zwangsvollstreckung nach in-
nerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zuständige Stelle unmit-
telbar anruft.

Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Ge-
richtshofs ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die einzelstaatlichen
Rechtsprechungsorgane zuständig.

KAPITEL 3

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS

Artikel 257 (ex-Artikel 193)

Es wird ein Wirtschafts- und Sozialausschuß mit beratender Aufgabe
errichtet.

Der Ausschuß besteht aus Vertretern der verschiedenen Gruppen des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens, insbesondere der Erzeuger, der
Landwirte, der Verkehrsunternehmer, der Arbeitnehmer, der Kaufleute
und Handwerker, der freien Berufe und der Allgemeinheit.

Artikel 258 (ex-Artikel 194)

Die Zahl der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses wird
wie folgt festgesetzt:

Belgien  ............................... 12
Dänemark  ........................... 9
Deutschland  ....................... 24
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Griechenland  ...................... 12
Spanien  .............................. 21
Frankreich  .......................... 24
Irland  .................................. 9
Italien  ................................. 24
Luxemburg  ......................... 6
Niederlande  ........................ 12
Österreich  ........................... 12
Portugal  .............................. 12
Finnland  ............................. 9
Schweden  ........................... 12
Vereinigtes Königreich  ...... 24

Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Rat durch einstimmigen
Beschluß auf vier Jahre ernannt. Wiederernennung ist zulässig.

Die Mitglieder des Ausschusses sind an keine Weisungen gebunden.
Sie üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen
Wohl der Gemeinschaft aus.

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Vergütungen für die Mit-
glieder des Ausschusses fest.

Artikel 259 (ex-Artikel 195)

(1) Zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses legt jeder Mit-
gliedstaat dem Rat eine Liste vor, die doppelt so viele Kandidaten ent-
hält, wie seinen Staatsangehörigen Sitze zugewiesen sind.

Die Zusammensetzung des Ausschusses muß der Notwendigkeit Rech-
nung tragen, den verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und so-
zialen Lebens eine angemessene Vertretung zu sichern.

(2) Der Rat hört die Kommission. Er kann die Meinung der
maßgeblichen europäischen Organisationen der verschiedenen Zweige
des Wirtschafts- und Soziallebens einholen, die an der Tätigkeit der
Gemeinschaft interessiert sind.



309

Artikel 260 (ex-Artikel 196)

Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Prä-
sidium auf zwei Jahre.

Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf Antrag des Rates oder
der Kommission einberufen. Er kann auch von sich aus zusammentre-
ten.

Artikel 261 (ex-Artikel 197)

Der Ausschuß umfaßt fachliche Gruppen für die Hauptsachgebiete die-
ses Vertrags.

Die fachlichen Gruppen werden im Rahmen des allgemeinen Zustän-
digkeitsbereichs des Ausschusses tätig. Sie können nicht unabhängig
vom Ausschuß gehört werden.

Innerhalb des Ausschusses können ferner Unterausschüsse eingesetzt
werden; diese haben über bestimmte Fragen oder auf bestimmten Ge-
bieten Entwürfe von Stellungnahmen zur Beratung im Ausschuß aus-
zuarbeiten.

Die Geschäftsordnung bestimmt die Art und Weise der Zusammenset-
zung und regelt die Zuständigkeit der fachlichen Gruppen und Unter-
ausschüsse.

Artikel 262 (ex-Artikel 198)

Der Ausschuß muß vom Rat oder der Kommission in den in diesem
Vertrag vorgesehenen Fällen gehört werden. Er kann von diesen Or-
ganen in allen Fällen gehört werden, in denen diese es für zweckmäßig
erachten. Er kann von sich aus eine Stellungnahme in den Fällen ab-
geben, in denen er dies für zweckmäßig erachtet.

Wenn der Rat oder die Kommission es für notwendig erachten, setzen
sie dem Ausschuß für die Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist; die-
se beträgt mindestens einen Monat, vom Eingang der Mitteilung beim
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Präsidenten des Ausschusses an gerechnet. Nach Ablauf der Frist kann
das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt bleiben.

Die Stellungnahmen des Ausschusses und der zuständigen fachlichen
Gruppe sowie ein Bericht über die Beratungen werden dem Rat und
der Kommission übermittelt.

Der Ausschuß kann vom Europäischen Parlament gehört werden.

KAPITEL 4

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN

Artikel 263 (ex-Artikel 198 a)

Es wird ein beratender Ausschuß aus Vertretern der regionalen und lo-
kalen Gebietskörperschaften, nachstehend ,,Ausschuß der Regionen“
genannt, errichtet.

Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses der Regionen wird wie folgt
festgesetzt:

Belgien  ............................... 12
Dänemark  ........................... 9
Deutschland  ....................... 24
Griechenland  ...................... 12
Spanien  .............................. 21
Frankreich  .......................... 24
Irland  .................................. 9
Italien  ................................. 24
Luxemburg  ......................... 6
Niederlande  ........................ 12
Österreich  ........................... 12
Portugal  .............................. 12
Finnland  ............................. 9
Schweden  ........................... 12
Vereinigtes Königreich  ...... 24
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Die Mitglieder des Ausschusses sowie eine gleiche Anzahl von Stell-
vertretern werden vom Rat auf Vorschlag der jeweiligen Mitgliedstaa-
ten durch einstimmigen Beschluß auf vier Jahre ernannt. Wiederernen-
nung ist zulässig. Ein Mitglied des Ausschusses darf nicht gleichzeitig
Mitglied des Europäischen Parlaments sein.

Die Mitglieder des Ausschusses sind an keine Weisungen gebunden.
Sie üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen
Wohl der Gemeinschaft aus.

Artikel 264 (ex-Artikel 198 b)

Der Ausschuß der Regionen wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten
und sein Präsidium auf zwei Jahre.

Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf Antrag des Rates oder
der Kommission einberufen. Er kann auch von sich aus zusammentre-
ten.

Artikel 265 (ex-Artikel 198 c)

Der Ausschuß der Regionen wird vom Rat oder von der Kommission
in den in diesem Vertrag vorgesehenen Fällen und in allen anderen Fäl-
len gehört, in denen eines dieser beiden Organe dies für zweckmäßig
erachtet, insbesondere in Fällen, welche die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit betreffen.

Wenn der Rat oder die Kommission es für notwendig erachten, setzen
sie dem Ausschuß für die Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist; die-
se beträgt mindestens einen Monat, vom Eingang der diesbezüglichen
Mitteilung beim Präsidenten des Ausschusses an gerechnet. Nach
Ablauf der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt
bleiben.

Wird der Wirtschafts- und Sozialausschuß nach Artikel 262 gehört, so
wird der Ausschuß der Regionen vom Rat oder von der Kommission
über dieses Ersuchen um Stellungnahme unterrichtet. Der Ausschuß
der Regionen kann, wenn er der Auffassung ist, daß spezifische regio-
nale Interessen berührt werden, eine entsprechende Stellungnahme ab-
geben.
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Der Ausschuß der Regionen kann vom Europäischen Parlament gehört
werden.

Er kann, wenn er dies für zweckdienlich erachtet, von sich aus eine
Stellungnahme abgeben.

Die Stellungnahme des Ausschusses sowie ein Bericht über die Bera-
tungen werden dem Rat und der Kommission übermittelt.

KAPITEL 5

DIE EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

Artikel 266 (ex-Artikel 198 d)

Die Europäische Investitionsbank besitzt Rechtspersönlichkeit.

Mitglieder der Europäischen Investitionsbank sind die Mitgliedstaaten.

Die Satzung der Europäischen Investitionsbank ist diesem Vertrag als
Protokoll beigefügt.

Artikel 267 (ex-Artikel 198 e)

Aufgabe der Europäischen Investitionsbank ist es, zu einer ausgewo-
genen und reibungslosen Entwicklung des Gemeinsamen Marktes im
Interesse der Gemeinschaft beizutragen; hierbei bedient sie sich des
Kapitalmarktes sowie ihrer eigenen Mittel. In diesem Sinne erleichtert
sie ohne Verfolgung eines Erwerbszwecks durch Gewährung von Dar-
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lehen und Bürgschaften die Finanzierung der nachstehend bezeichneten
Vorhaben in allen Wirtschaftszweigen:

a) Vorhaben zur Erschließung der weniger entwickelten Gebiete;

b) Vorhaben zur Modernisierung oder Umstellung von Unternehmen
oder zur Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten, die sich aus der
schrittweisen Errichtung des Gemeinsamen Marktes ergeben und
wegen ihres Umfangs oder ihrer Art mit den in den einzelnen Mit-
gliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht vollständig finanziert wer-
den können;

c) Vorhaben von gemeinsamem Interesse für mehrere Mitgliedstaaten,
die wegen ihres Umfangs oder ihrer Art mit den in den einzelnen
Mitgliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht vollständig finanziert
werden können.

In Erfüllung ihrer Aufgabe erleichtert die Bank die Finanzierung von
Investitionsprogrammen in Verbindung mit der Unterstützung aus den
Strukturfonds und anderen Finanzierungsinstrumenten der Gemein-
schaft.
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TITEL II

Finanzvorschriften
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Artikel 268 (ex-Artikel 199)

Alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft einschließlich der-
jenigen des Europäischen Sozialfonds werden für jedes Haushaltsjahr
veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt.

Die für die Organe anfallenden Verwaltungsausgaben im Zusammen-
hang mit den die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres betreffenden Be-
stimmungen des Vertrags über die Europäische Union gehen zu Lasten
des Haushalts. Die aufgrund der Durchführung dieser Bestimmungen
entstehenden operativen Ausgaben können unter den in diesen Bestim-
mungen vorgesehenen Voraussetzungen dem Haushalt angelastet wer-
den.

Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Artikel 269 (ex-Artikel 201)

Der Haushalt wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollständig
aus Eigenmitteln finanziert.

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments einstimmig die Bestimmungen über das Sy-
stem der Eigenmittel der Gemeinschaft fest und empfiehlt sie den
Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen
Vorschriften.

Artikel 270 (ex-Artikel 201 a)

Damit die Haushaltsdisziplin gewährleistet wird, unterbreitet die Kom-
mission keine Vorschläge für Rechtsakte der Gemeinschaft, ändert
nicht ihre Vorschläge und erläßt keine Durchführungsmaßnahme, die
erhebliche Auswirkungen auf den Haushaltsplan haben könnte, ohne
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die Gewähr zu bieten, daß der betreffende Vorschlag bzw. die betref-
fende Maßnahme im Rahmen der Eigenmittel der Gemeinschaft finan-
ziert werden kann, die sich aufgrund der vom Rat nach Artikel 269
festgelegten Bestimmungen ergeben.

Artikel 271 (ex-Artikel 202)

Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haus-
haltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel 279 festgelegte Haushalts-
ordnung nicht etwas anderes bestimmt.

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 279 erlassenen Vorschriften
dürfen die nicht für Personalausgaben vorgesehenen Mittel, die bis zum
Ende der Durchführungszeit eines Haushaltsplans nicht verbraucht
worden sind, lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen wer-
den.

Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in denen die
Ausgaben nach Art oder Bestimmung zusammengefaßt sind; soweit er-
forderlich, werden die Kapitel nach der gemäß Artikel 279 festgelegten
Haushaltsordnung unterteilt.

Die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommis-
sion und des Gerichtshofs werden unbeschadet einer besonderen Re-
gelung für bestimmte gemeinsame Ausgaben in gesonderten Teilen des
Haushaltsplans aufgeführt.

Artikel 272 (ex-Artikel 203)

(1) Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De-
zember.

(2) Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus-
haltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese
Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushaltsplan zusammen.
Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende Voranschläge ent-
halten kann.

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den Ansatz
der Ausgaben.
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(3) Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts-
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre-
chenden Haushaltsjahr vorausgeht.

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den anderen
beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorentwurf ab-
weichen will.

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter Mehr-
heit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu.

(4) Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parlament
spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem entsprechen-
den Haushaltsjahr vorausgeht.

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Haushalts-
plans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder abzuändern und
mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen dem Rat Än-
derungen dieses Entwurfs in bezug auf die Ausgaben vorzuschlagen,
die sich zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrags
erlassenen Rechtsakten ergeben.

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen nach Vor-
lage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung erteilt, so ist
der Haushaltsplan endgültig festgestellt. Hat es innerhalb dieser Frist
den Entwurf des Haushaltsplans weder abgeändert noch Änderungen
dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als endgültig festgestellt.

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abänderungen
vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der Entwurf
des Haushaltsplans mit den entsprechenden Abänderungen oder Än-
derungsvorschlägen dem Rat zugeleitet.

(5) Nachdem der Rat über den Entwurf des Haushaltsplans mit der
Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Organen
beraten hat, beschließt er unter folgenden Bedingungen:

a) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der vom Europäischen
Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern;
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b) hinsichtlich der Änderungsvorschläge:

b) — Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Ände-
rung nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben
eines Organs, und zwar insbesondere deswegen, weil die daraus
erwachsende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine
oder mehrere vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird,
die eine entsprechende Senkung der Ausgaben bewirken, so
kann der Rat diesen Änderungsvorschlag mit qualifizierter
Mehrheit ablehnen. Ergeht kein Ablehnungsbeschluß, so ist der
Änderungsvorschlag angenommen;

b) — führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Ände-
rung zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines
Organs, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Än-
derungsvorschlag annehmen. Ergeht kein Annahmebeschluß, so
ist der Änderungsvorschlag abgelehnt;

b) — hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden Unterabsätze
einen Änderungsvorschlag abgelehnt, so kann er mit qualifi-
zierter Mehrheit entweder den im Entwurf des Haushaltsplans
stehenden Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag fest-
setzen.

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maßgabe der vom Rat an-
genommenen Änderungsvorschläge geändert.

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des
Haushaltsplans keine der vom Europäischen Parlament vorgenomme-
nen Abänderungen geändert und sind die Änderungsvorschläge des Eu-
ropäischen Parlaments angenommen worden, so gilt der Haushaltsplan
als endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem Europäischen Parlament
mit, daß er keine der Abänderungen geändert hat und daß die Ände-
rungsvorschläge angenommen worden sind.

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom Euro-
päischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert oder sind
die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments abgelehnt oder
geändert worden, so wird der geänderte Entwurf des Haushaltsplans
erneut dem Europäischen Parlament zugeleitet. Der Rat legt dem Eu-
ropäischen Parlament das Ergebnis seiner Beratung dar.
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(6) Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Behand-
lung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, kann binnen fünfzehn
Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans mit der Mehrheit
der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der abgegebenen
Stimmen die vom Rat an den Abänderungen des Europäischen Parla-
ments vorgenommenen Änderungen ändern oder ablehnen und stellt
demzufolge den Haushaltsplan fest. Hat das Europäische Parlament in-
nerhalb dieser Frist keinen Beschluß gefaßt, so gilt der Haushaltsplan
als endgültig festgestellt.

(7) Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsi-
dent des Europäischen Parlaments fest, daß der Haushaltsplan endgül-
tig festgestellt ist.

(8) Das Europäische Parlament kann jedoch mit der Mehrheit der
Stimmen seiner Mitglieder und mit zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen aus wichtigen Gründen den Entwurf des Haushaltsplans
ablehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs verlangen.

(9) Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder
den aufgrund des Vertrags erlassenen Rechtsakten ergeben, wird jedes
Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen Ausgaben des
laufenden Haushaltsjahres erhöht werden können.

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses für Wirt-
schaftspolitik diesen Höchstsatz fest, der sich aus

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttosozialpro-
dukts in der Gemeinschaft,

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der Mit-
gliedstaaten

und

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letzten
Haushaltsjahres

ergibt.

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Gemeinschaft
mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren vorbehaltlich
der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhalten.
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Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder
den aufgrund des Vertrags erlassenen Rechtsakten ergeben, der Erhö-
hungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf des Haushalts-
plans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes, so kann das Eu-
ropäische Parlament in Ausübung seines Abänderungsrechts den
Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte des Höchstsatzes
erhöhen.

Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission der An-
sicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften eine Überschreitung des
nach dem Verfahren dieses Absatzes aufgestellten Satzes erforderlich
machen, so kann in Übereinstimmung zwischen dem Rat und dem Eu-
ropäischen Parlament ein neuer Satz festgelegt werden; der Rat ent-
scheidet mit qualifizierter Mehrheit, das Europäische Parlament mit der
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der ab-
gegebenen Stimmen.

(10) Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Be-
fugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrags und der auf-
grund des Vertrags erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der Vor-
schriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Ausgleich
von Einnahmen und Ausgaben betreffen.

Artikel 273 (ex-Artikel 204)

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch nicht ver-
abschiedet, so können nach der gemäß Artikel 279 festgelegten Haus-
haltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige Untergliederung mo-
natliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels der im abgelaufenen
Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen werden; die Kom-
mission darf jedoch monatlich höchstens über ein Zwölftel der Mittel
verfügen, die in dem in Vorbereitung befindlichen Entwurf des Haus-
haltsplans vorgesehen sind.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der sonstigen
Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die über dieses
Zwölftel hinausgehen.

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem
Vertrag oder den aufgrund des Vertrags erlassenen Rechtsakten erge-
ben, so leitet der Rat ihn unverzüglich dem Europäischen Parlament
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zu; das Europäische Parlament kann binnen dreißig Tagen mit der
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der ab-
gegebenen Stimmen einen abweichenden Beschluß über diese Ausga-
ben hinsichtlich des Teils fassen, der über das in Absatz 1 genannte
Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des Ratsbeschlusses ist bis zu einer
Entscheidung des Europäischen Parlaments ausgesetzt. Hat das Euro-
päische Parlament nicht innerhalb der genannten Frist anders als der
Rat entschieden, so gilt der Beschluß des Rates als endgültig erlassen.

In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden die zur Durchführung
dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen betreffend die Mittel vor-
gesehen.

Artikel 274 (ex-Artikel 205)

Die Kommission führt den Haushaltsplan gemäß der nach Artikel 279
festgelegten Haushaltsordnung in eigener Verantwortung und im Rah-
men der zugewiesenen Mittel entsprechend dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung aus. Die Mitgliedstaaten arbeiten
mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, daß die Mittel
nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ver-
wendet werden.

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vornahme ihrer Aus-
gaben wird in der Haushaltsordnung im einzelnen geregelt.

Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 279 festgelegten Haus-
haltsordnung Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Untergliederung
zu Untergliederung übertragen.

Artikel 275 (ex-Artikel 205 a)

Die Kommission legt dem Rat und dem Europäischen Parlament jähr-
lich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres für die Rech-
nungsvorgänge des Haushaltsplans vor. Sie übermittelt ihnen ferner
eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Gemeinschaft.
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Artikel 276 (ex-Artikel 206)

(1) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit
beschließt, erteilt das Europäische Parlament der Kommission Ent-
lastung zur Ausführung des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüft es
nach dem Rat die in Artikel 275 genannte Rechnung und Übersicht
sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs zusammen mit den Ant-
worten der kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die in Arti-
kel 248 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte Zuverlässigkeitserklärung und
die einschlägigen Sonderberichte des Rechnungshofs.

(2) Das Europäische Parlament kann vor der Entlastung der Kom-
mission sowie auch zu anderen Zwecken im Zusammenhang mit der
Ausübung ihrer Haushaltsbefugnisse die Kommission auffordern, Aus-
kunft über die Vornahme der Ausgaben oder die Arbeitsweise der Fi-
nanzkontrollsysteme zu erteilen. Die Kommission legt dem Europäi-
schen Parlament auf dessen Ersuchen alle notwendigen Informationen
vor.

(3) Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um
den Bemerkungen in den Entlastungsbeschlüssen und anderen Bemer-
kungen des Europäischen Parlaments zur Vornahme der Ausgaben so-
wie den Erläuterungen, die den Entlastungsempfehlungen des Rates
beigefügt sind, nachzukommen.

Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des Rates erstattet die
Kommission Bericht über die Maßnahmen, die aufgrund dieser Be-
merkungen und Erläuterungen getroffen wurden, insbesondere über die
Weisungen, die den für die Ausführung des Haushaltsplans zuständigen
Dienststellen erteilt worden sind. Diese Berichte sind auch dem Rech-
nungshof zuzuleiten.

Artikel 277 (ex-Artikel 207)

Der Haushaltsplan wird in der Rechnungseinheit aufgestellt, die in der
gemäß Artikel 279 festgelegten Haushaltsordnung bestimmt wird.
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Artikel 278 (ex-Artikel 208)

Die Kommission kann vorbehaltlich der Unterrichtung der zuständigen
Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten ihre Guthaben in der Wäh-
rung eines dieser Staaten in die Währung eines anderen Mitgliedstaats
transferieren, soweit dies erforderlich ist, um diese Guthaben für die in
diesem Vertrag vorgesehenen Zwecke zu verwenden. Besitzt die Kom-
mission verfügbare oder flüssige Guthaben in der benötigten Währung,
so vermeidet sie soweit möglich derartige Transferierungen.

Die Kommission verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über die von diesem
bezeichnete Behörde. Bei der Durchführung ihrer Finanzgeschäfte
nimmt sie die Notenbank des betreffenden Mitgliedstaats oder ein an-
deres von diesem genehmigtes Finanzinstitut in Anspruch.

Artikel 279 (ex-Artikel 209)

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach An-
hörung des Europäischen Parlaments und Stellungnahme des Rech-
nungshofs folgendes fest:

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung und Rech-
nungsprüfung im einzelnen geregelt werden;

b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen die Haushaltsein-
nahmen, die in der Regelung über die Eigenmittel der Gemein-
schaften vorgesehen sind, der Kommission zur Verfügung gestellt
werden, sowie die Maßnahmen, die zu treffen sind, um gegebenen-
falls die erforderlichen Kassenmittel bereitzustellen;

c) die Vorschriften über die Verantwortung der Finanzkontrolleure, der
anweisungsbefugten Personen und der Rechnungsführer sowie die
entsprechenden Kontrollmaßnahmen.
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Artikel 280 (ex-Artikel 209 a)

(1) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten bekämpfen Betrüge-
reien und sonstige gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft
gerichtete rechtswidrige Handlungen mit Maßnahmen nach diesem
Artikel, die abschreckend sind und in den Mitgliedstaaten einen effek-
tiven Schutz bewirken.

(2) Zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanzi-
ellen Interessen der Gemeinschaft richten, ergreifen die Mitgliedstaaten
die gleichen Maßnahmen, die sie auch zur Bekämpfung von Betrüge-
reien ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen rich-
ten.

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der sonstigen Ver-
tragsbestimmungen ihre Tätigkeit zum Schutz der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft vor Betrügereien. Sie sorgen zu diesem Zweck
zusammen mit der Kommission für eine enge, regelmäßige Zusam-
menarbeit zwischen den zuständigen Behörden.

(4) Zur Gewährleistung eines effektiven und gleichwertigen Schut-
zes in den Mitgliedstaaten beschließt der Rat gemäß dem Verfahren des
Artikels 251 nach Anhörung des Rechnungshofs die erforderlichen
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Betrügereien, die
sich gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten. Die
Anwendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechts-
pflege bleiben von diesen Maßnahmen unberührt.

(5) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaa-
ten dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich einen Bericht
über die Maßnahmen vor, die zur Durchführung dieses Artikels ge-
troffen wurden.
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Artikel 281 (ex-Artikel 210)

Die Gemeinschaft besitzt Rechtspersönlichkeit.

Artikel 282 (ex-Artikel 211)

Die Gemeinschaft besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen
Rechtsvorschriften zuerkannt ist; sie kann insbesondere bewegliches
und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor Ge-
richt stehen. Zu diesem Zweck wird sie von der Kommission vertreten.

Artikel 283 (ex-Artikel 212) (*)

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der
anderen beteiligten Organe mit qualifizierter Mehrheit das Statut der
Beamten der Europäischen Gemeinschaften und die Beschäftigungs-
bedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften.

Artikel 284 (ex-Artikel 213)

Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben kann die Kommission
alle erforderlichen Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nach-
prüfungen vornehmen; der Rahmen und die nähere Maßgabe hierfür
werden vom Rat gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags festgelegt.

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam. Dieser Artikel enthält die
unveränderten Bestimmungen des Artikels 24 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags zur
Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften vom 8. April 1965.
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Artikel 285 (ex-Artikel 213 a) (*)

(1) Unbeschadet des Artikels 5 des Protokolls über die Satzung des
Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zen-
tralbank beschließt der Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 251
Maßnahmen für die Erstellung von Statistiken, wenn dies für die
Durchführung der Tätigkeiten der Gemeinschaft erforderlich ist.

(2) Die Erstellung der Gemeinschaftsstatistiken erfolgt unter Wah-
rung der Unparteilichkeit, der Zuverlässigkeit, der Objektivität, der
wissenschaftlichen Unabhängigkeit, der Kostenwirksamkeit und der
statistischen Geheimhaltung; der Wirtschaft dürfen dadurch keine über-
mäßigen Belastungen entstehen.

Artikel 286 (ex-Artikel 213 b) (*)

(1) Ab 1. Januar 1999 finden die Rechtsakte der Gemeinschaft über
den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und dem freien Verkehr solcher Daten auf die durch diesen
Vertrag oder auf der Grundlage dieses Vertrags errichteten Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft Anwendung.

(2) Vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt beschließt der Rat
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 die Errichtung einer unabhän-
gigen Kontrollinstanz, die für die Überwachung der Anwendung sol-
cher Rechtsakte der Gemeinschaft auf die Organe und Einrichtungen
der Gemeinschaft verantwortlich ist, und erläßt erforderlichenfalls an-
dere einschlägige Bestimmungen.

Artikel 287 (ex-Artikel 214)

Die Mitglieder der Organe der Gemeinschaft, die Mitglieder der Aus-
schüsse sowie die Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemein-
schaft sind verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Aus-

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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künfte, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht
preiszugeben; dies gilt insbesondere für Auskünfte über Unternehmen
sowie deren Geschäftsbeziehungen oder Kostenelemente.

Artikel 288 (ex-Artikel 215)

Die vertragliche Haftung der Gemeinschaft bestimmt sich nach dem
Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist.

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Gemeinschaft
den durch ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amts-
tätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsät-
zen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.

Absatz 2 gilt in gleicher Weise für den durch die EZB oder ihre Be-
diensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden.

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Gemeinschaft
bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie gel-
tenden Beschäftigungsbedingungen.

Artikel 289 (ex-Artikel 216)

Der Sitz der Organe der Gemeinschaft wird im Einvernehmen zwischen
den Regierungen der Mitgliedstaaten bestimmt.

Artikel 290 (ex-Artikel 217)

Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Gemeinschaft wird
unbeschadet der Verfahrensordnung des Gerichtshofs vom Rat ein-
stimmig getroffen.
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Artikel 291 (ex-Artikel 218) (*)

Die Gemeinschaft genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur
Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen
nach Maßgabe des Protokolls vom 8. April 1965 über die Vorrechte
und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften. Dasselbe gilt für
die Europäische Zentralbank, das Europäische Währungsinstitut und
die Europäische Investitionsbank.

Artikel 292 (ex-Artikel 219)

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die Ausle-
gung oder Anwendung dieses Vertrags nicht anders als hierin vorge-
sehen zu regeln.

Artikel 293 (ex-Artikel 220)

Soweit erforderlich, leiten die Mitgliedstaaten untereinander Verhand-
lungen ein, um zugunsten ihrer Staatsangehörigen folgendes sicherzu-
stellen:

— den Schutz der Personen sowie den Genuß und den Schutz der
Rechte zu den Bedingungen, die jeder Staat seinen eigenen An-
gehörigen einräumt,

— die Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der Gemein-
schaft,

— die gegenseitige Anerkennung der Gesellschaften im Sinne des
Artikels 48 Absatz 2, die Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit bei
Verlegung des Sitzes von einem Staat in einen anderen und die Mög-
lichkeit der Verschmelzung von Gesellschaften, die den Rechts-
vorschriften verschiedener Mitgliedstaaten unterstehen,

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam. Dieser Artikel enthält die
angepaßten Bestimmungen des Artikels 28 Absatz 1 des Vertrags zur Einsetzung eines
gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemein-
schaften vom 8. April 1965.
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— die Vereinfachung der Förmlichkeiten für die gegenseitige Aner-
kennung und Vollstreckung richterlicher Entscheidungen und
Schiedssprüche.

Artikel 294 (ex-Artikel 221)

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags stellen die
Mitgliedstaaten die Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten hin-
sichtlich ihrer Beteiligung am Kapital von Gesellschaften im Sinne des
Artikels 48 den eigenen Staatsangehörigen gleich.

Artikel 295 (ex-Artikel 222)

Dieser Vertrag läßt die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten unberührt.

Artikel 296 (ex-Artikel 223)

(1) Die Vorschriften dieses Vertrags stehen folgenden Bestimmun-
gen nicht entgegen:

a) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, deren
Preisgabe seines Erachtens seinen wesentlichen Sicherheitsinteres-
sen widerspricht;

b) jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die seines
Erachtens für die Wahrung seiner wesentlichen Sicherheitsinteres-
sen erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung von Waffen, Mu-
nition und Kriegsmaterial oder den Handel damit betreffen; diese
Maßnahmen dürfen auf dem Gemeinsamen Markt die Wettbewerbs-
bedingungen hinsichtlich der nicht eigens für militärische Zwecke
bestimmten Waren nicht beeinträchtigen.

(2) Der Rat kann die von ihm am 15. April 1958 festgelegte Liste
der Waren, auf die Absatz 1 Buchstabe b Anwendung findet, einstim-
mig auf Vorschlag der Kommission ändern.
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Artikel 297 (ex-Artikel 224)

Die Mitgliedstaaten setzen sich miteinander ins Benehmen, um durch
gemeinsames Vorgehen zu verhindern, daß das Funktionieren des Ge-
meinsamen Marktes durch Maßnahmen beeinträchtigt wird, die ein
Mitgliedstaat bei einer schwerwiegenden innerstaatlichen Störung der
öffentlichen Ordnung, im Kriegsfall, bei einer ernsten, eine Kriegsge-
fahr darstellenden internationalen Spannung oder in Erfüllung der
Verpflichtungen trifft, die er im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des
Friedens und der internationalen Sicherheit übernommen hat.

Artikel 298 (ex-Artikel 225)

Werden auf dem Gemeinsamen Markt die Wettbewerbsbedingungen
durch Maßnahmen aufgrund der Artikel 296 und 297 verfälscht, so
prüft die Kommission gemeinsam mit dem beteiligten Staat, wie diese
Maßnahmen den Vorschriften dieses Vertrags angepaßt werden kön-
nen.

In Abweichung von dem in den Artikeln 226 und 227 vorgesehenen
Verfahren kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof
unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auffas-
sung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat die in den Artikeln 296 und 297
vorgesehenen Befugnisse mißbraucht. Der Gerichtshof entscheidet un-
ter Ausschluß der Öffentlichkeit.

Artikel 299 (ex-Artikel 227)

(1) Dieser Vertrag gilt für das Königreich Belgien, das Königreich
Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Griechische Republik,
das Königreich Spanien, die Französische Republik, Irland, die Italie-
nische Republik, das Großherzogtum Luxemburg, das Königreich der
Niederlande, die Republik Österreich, die Portugiesische Republik, die
Republik Finnland, das Königreich Schweden und das Vereinigte Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland.

(2) Dieser Vertrag gilt für die französischen überseeischen Depar-
tements, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln.
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Unter Berücksichtigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaft-
lichen Lage der französischen überseeischen Departements, der Azo-
ren, Madeiras und der Kanarischen Inseln, die durch die Faktoren Ab-
gelegenheit, Insellage, geringe Größe, schwierige Relief- und
Klimabedingungen und wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen we-
nigen Erzeugnissen erschwert wird, die als ständige Gegebenheiten und
durch ihr Zusammenwirken die Entwicklung schwer beeinträchtigen,
beschließt der Rat jedoch auf Vorschlag der Kommission nach Anhö-
rung des Europäischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit spezifi-
sche Maßnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen
für die Anwendung dieses Vertrags auf die genannten Gebiete, ein-
schließlich gemeinsamer Politiken, festzulegen.

Bei Beschlüssen über die in Unterabsatz 2 genannten entsprechenden
Maßnahmen berücksichtigt der Rat Bereiche wie Zoll- und Handels-
politik, Steuerpolitik, Freizonen, Agrar- und Fischereipolitik, die Be-
dingungen für die Versorgung mit Rohstoffen und grundlegenden Ver-
brauchsgütern, staatliche Beihilfen sowie die Bedingungen für den
Zugang zu den Strukturfonds und zu den horizontalen Gemeinschafts-
programmen.

Der Rat beschließt die in Unterabsatz 2 genannten Maßnahmen unter
Berücksichtigung der besonderen Merkmale und Zwänge der Gebiete
in äußerster Randlage, ohne dabei die Integrität und Kohärenz der ge-
meinschaftlichen Rechtsordnung, die auch den Binnenmarkt und die
gemeinsamen Politiken umfaßt, auszuhöhlen.

(3) Für die in Anhang II zu diesem Vertrag aufgeführten überseei-
schen Länder und Hoheitsgebiete gilt das besondere Assoziierungs-
system, das im Vierten Teil dieses Vertrags festgelegt ist.

Dieser Vertrag findet keine Anwendung auf die überseeischen Länder
und Hoheitsgebiete, die besondere Beziehungen zum Vereinigten Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland unterhalten und die in dem ge-
nannten Anhang nicht aufgeführt sind.

(4) Dieser Vertrag findet auf die europäischen Hoheitsgebiete An-
wendung, deren auswärtige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt.
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(5) Dieser Vertrag findet entsprechend den Bestimmungen des Pro-
tokolls Nr. 2 zur Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden auf
die Ålandinseln Anwendung.

(6) Abweichend von den vorstehenden Absätzen gilt:

a) Dieser Vertrag findet auf die Färöer keine Anwendung.

b) Dieser Vertrag findet auf die Hoheitszonen des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland auf Zypern keine Anwen-
dung.

c) Dieser Vertrag findet auf die Kanalinseln und die Insel Man nur
insoweit Anwendung, als dies erforderlich ist, um die Anwendung
der Regelung sicherzustellen, die in dem am 22. Januar 1972 un-
terzeichneten Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europäischen Atom-
gemeinschaft für diese Inseln vorgesehen ist.

Artikel 300 (ex-Artikel 228)

(1) Soweit dieser Vertrag den Abschluß von Abkommen zwischen
der Gemeinschaft und einem oder mehreren Staaten oder internatio-
nalen Organisationen vorsieht, legt die Kommission dem Rat Empfeh-
lungen vor; dieser ermächtigt die Kommission zur Einleitung der
erforderlichen Verhandlungen. Die Kommission führt diese Verhand-
lungen im Benehmen mit den zu ihrer Unterstützung vom Rat bestell-
ten besonderen Ausschüssen nach Maßgabe der Richtlinie, die ihr der
Rat erteilen kann.

Bei der Ausübung der ihm in diesem Absatz übertragenen Zuständig-
keiten beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, außer in den Fäl-
len des Absatzes 2 Unterabsatz 1, in denen er einstimmig beschließt.

(2) Vorbehaltlich der Zuständigkeiten, welche die Kommission auf
diesem Gebiet besitzt, werden die Unterzeichnung, mit der ein Be-
schluß über die vorläufige Anwendung vor dem Inkrafttreten einherge-
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hen kann, sowie der Abschluß der Abkommen vom Rat mit qualifi-
zierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission beschlossen. Der Rat
beschließt einstimmig, wenn das Abkommen einen Bereich betrifft, in
dem für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit vorgesehen
ist, sowie im Fall der in Artikel 310 genannten Abkommen.

Abweichend von Absatz 3 gelten diese Verfahren auch für Beschlüsse
zur Aussetzung der Anwendung eines Abkommens oder zur Festlegung
von Standpunkten, die im Namen der Gemeinschaft in einem durch ein
Abkommen nach Artikel 310 eingesetzten Gremium zu vertreten sind,
sobald dieses Gremium rechtswirksame Beschlüsse — mit Ausnahme
von Beschlüssen zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen
Rahmens des betreffenden Abkommens — zu fassen hat.

Das Europäische Parlament wird über alle nach diesem Absatz gefaßten
Beschlüsse über die vorläufige Anwendung oder die Aussetzung eines
Abkommens oder Festlegung des Standpunkts, den die Gemeinschaft
in einem durch ein Abkommen nach Artikel 310 eingesetzten Gremium
vertritt, unverzüglich und umfassend unterrichtet.

(3) Mit Ausnahme der Abkommen im Sinne des Artikels 133 Ab-
satz 3 schließt der Rat die Abkommen nach Anhörung des Europäi-
schen Parlaments, und zwar auch in den Fällen, in denen das Abkom-
men einen Bereich betrifft, bei dem für die Annahme interner Vor-
schriften das Verfahren des Artikels 251 oder des Artikels 252
anzuwenden ist. Das Europäische Parlament gibt seine Stellungnahme
innerhalb einer Frist ab, die der Rat entsprechend der Dring-
lichkeit festlegen kann. Ergeht innerhalb dieser Frist keine Stel-
lungnahme, so kann der Rat einen Beschluß fassen.

Abweichend von Unterabsatz 1 bedarf der Abschluß von Abkommen
im Sinne des Artikels 310 sowie sonstiger Abkommen, die durch Ein-
führung von Zusammenarbeitsverfahren einen besonderen institutio-
nellen Rahmen schaffen, von Abkommen mit erheblichen finanziellen
Folgen für die Gemeinschaft und von Abkommen, die eine Änderung
eines nach dem Verfahren des Artikels 251 angenommenen Rechtsakts
bedingen, der Zustimmung des Europäischen Parlaments.

Der Rat und das Europäische Parlament können in dringenden Fällen
eine Frist für die Zustimmung vereinbaren.
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(4) Abweichend von Absatz 2 kann der Rat die Kommission bei
Abschluß eines Abkommens ermächtigen, Änderungen, die nach jenem
Abkommen im Weg eines vereinfachten Verfahrens oder durch ein
durch das Abkommen geschaffenes Organ anzunehmen sind, im Na-
men der Gemeinschaft zu billigen; der Rat kann diese Ermächtigung
gegebenenfalls mit besonderen Bedingungen verbinden.

(5) Beabsichtigt der Rat, ein Abkommen zu schließen, das Ände-
rungen dieses Vertrags bedingt, so sind diese Änderungen zuvor nach
dem Verfahren des Artikels 48 des Vertrags über die Europäische
Union anzunehmen.

(6) Der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat kann ein Gut-
achten des Gerichtshofs über die Vereinbarkeit eines geplanten Ab-
kommens mit diesem Vertrag einholen. Ist dieses Gutachten ablehnend,
so kann das Abkommen nur nach Maßgabe des Artikels 48 des Ver-
trags über die Europäische Union in Kraft treten.

(7) Die nach Maßgabe dieses Artikels geschlossenen Abkommen
sind für die Organe der Gemeinschaft und für die Mitgliedstaaten ver-
bindlich.

Artikel 301 (ex-Artikel 228 a)

Ist in gemeinsamen Standpunkten oder gemeinsamen Aktionen, die
nach den Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union be-
treffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik angenommen
worden sind, ein Tätigwerden der Gemeinschaft vorgesehen, um die
Wirtschaftsbeziehungen zu einem oder mehreren dritten Ländern aus-
zusetzen, einzuschränken oder vollständig einzustellen, so trifft der Rat
die erforderlichen Sofortmaßnahmen; der Rat beschließt auf Vorschlag
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit.

Artikel 302 (ex-Artikel 229)

Die Kommission unterhält alle zweckdienlichen Beziehungen zu den
Organen der Vereinten Nationen und ihrer Fachorganisationen.

Sie unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu allen
internationalen Organisationen.
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Artikel 303 (ex-Artikel 230)

Die Gemeinschaft führt jede zweckdienliche Zusammenarbeit mit dem
Europarat herbei.

Artikel 304 (ex-Artikel 231)

Die Gemeinschaft führt ein enges Zusammenwirken mit der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung herbei; die
Einzelheiten werden im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt.

Artikel 305 (ex-Artikel 232)

(1) Dieser Vertrag ändert nicht die Bestimmungen des Vertrags über
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ins-
besondere hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten,
der Befugnisse der Organe dieser Gemeinschaft und der Vorschriften
des genannten Vertrags für das Funktionieren des gemeinsamen Mark-
tes für Kohle und Stahl.

(2) Dieser Vertrag beeinträchtigt nicht die Vorschriften des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft.

Artikel 306 (ex-Artikel 233)

Dieser Vertrag steht dem Bestehen und der Durchführung der regio-
nalen Zusammenschlüsse zwischen Belgien und Luxemburg sowie
zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden nicht entgegen,
soweit die Ziele dieser Zusammenschlüsse durch Anwendung dieses
Vertrags nicht erreicht sind.

Artikel 307 (ex-Artikel 234)

Die Rechte und Pflichten aus Übereinkünften, die vor dem 1. Januar
1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, vor dem Zeitpunkt
ihres Beitritts zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten einerseits
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und einem oder mehreren dritten Ländern andererseits geschlossen
wurden, werden durch diesen Vertrag nicht berührt.

Soweit diese Übereinkünfte mit diesem Vertrag nicht vereinbar sind,
wenden der oder die betreffenden Mitgliedstaaten alle geeigneten Mit-
tel an, um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beheben. Erforder-
lichenfalls leisten die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck einander Hilfe;
sie nehmen gegebenenfalls eine gemeinsame Haltung ein.

Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Übereinkünfte tragen die
Mitgliedstaaten dem Umstand Rechnung, daß die in diesem Vertrag
von jedem Mitgliedstaat gewährten Vorteile Bestandteil der Errichtung
der Gemeinschaft sind und daher in untrennbarem Zusammenhang ste-
hen mit der Schaffung gemeinsamer Organe, der Übertragung von Zu-
ständigkeiten auf diese und der Gewährung der gleichen Vorteile durch
alle anderen Mitgliedstaaten.

Artikel 308 (ex-Artikel 235)

Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich, um im Rah-
men des Gemeinsamen Marktes eines ihrer Ziele zu verwirklichen, und
sind in diesem Vertrag die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vor-
gesehen, so erläßt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments die geeigneten
Vorschriften.

Artikel 309 (ex-Artikel 236) (*)

(1) Wurde die Aussetzung der Stimmrechte des Vertreters der Re-
gierung eines Mitgliedstaats nach Artikel 7 Absatz 2 des Vertrags über
die Europäische Union beschlossen, so gilt die Aussetzung dieser
Stimmrechte auch in bezug auf diesen Vertrag.

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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(2) Darüber hinaus kann der Rat, wenn nach Artikel 7 Absatz 1 des
Vertrags über die Europäische Union eine schwerwiegende und anhal-
tende Verletzung von in Artikel 6 Absatz 1 jenes Vertrags genannten
Grundsätzen festgestellt worden ist, mit qualifizierter Mehrheit be-
schließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung
dieses Vertrags auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten. Dabei be-
rücksichtigt er die möglichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung
auf die Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer Personen.

Die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des betrof-
fenen Mitgliedstaats sind für diesen auf jeden Fall weiterhin verbind-
lich.

(3) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter
Mehrheit beschließen, nach Absatz 2 getroffene Maßnahmen abzuän-
dern oder aufzuheben, wenn in der Lage, die zur Verhängung dieser
Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten sind.

(4) Bei Beschlüssen nach den Absätzen 2 und 3 handelt der Rat ohne
Berücksichtigung der Stimmen des Vertreters der Regierung des be-
troffenen Mitgliedstaats. Abweichend von Artikel 205 Absatz 2 gilt als
qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen Stimmen der be-
treffenden Mitglieder des Rates, der in Artikel 205 Absatz 2 festgelegt
ist.

Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 1 ausgesetzt
werden. In solchen Fällen wird ein Beschluß, der Einstimmigkeit er-
fordert, ohne die Stimme des Vertreters der Regierung des betroffenen
Mitgliedstaats angenommen.

Artikel 310 (ex-Artikel 238)

Die Gemeinschaft kann mit einem oder mehreren Staaten oder einer
oder mehreren internationalen Organisationen Abkommen schließen,
die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, ge-
meinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren herstellen.
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Artikel 311 (ex-Artikel 239)

Die diesem Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen der Mitgliedstaa-
ten beigefügten Protokolle sind Bestandteil dieses Vertrags.

Artikel 312 (ex-Artikel 240)

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.
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Artikel 313 (ex-Artikel 247)

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Vertragspar-
teien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifika-
tionsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen Republik
hinterlegt.

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten
Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. Findet diese Hinter-
legung weniger als fünfzehn Tage vor Beginn des folgenden Monats
statt, so tritt der Vertrag am ersten Tag des zweiten Monats nach dieser
Hinterlegung in Kraft.

Artikel 314 (ex-Artikel 248)

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in deutscher, französischer, italie-
nischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Regierung der
Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der Regierung jedes
anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift.

Nach den Beitrittsverträgen ist der Wortlaut dieses Vertrags auch in
dänischer, englischer, finnischer, griechischer, irischer, portugiesischer,
schwedischer und spanischer Sprache verbindlich.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre
Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.
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Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundert-
siebenundfünfzig.

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D’OPPUERS

ADENAUER HALLSTEIN

PINEAU M. FAURE

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO

BECH Lambert SCHAUS

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
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ANHANG I

LISTE
zu Artikel 32 dieses Vertrags

KAPITEL 1 Lebende Tiere

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

05.04

05.15

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

— 1 —
Nummer des

Brüsseler
Zolltarifschemas

— 2 —

Warenbezeichnung

Fleisch und genießbarer Schlachtabfall

Fische, Krebstiere und Weichtiere

Milch und Milcherzeugnisse, Vogeleier; natürlicher
Honig

Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als
Fischen, ganz oder geteilt

Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt
noch inbegriffen; nicht lebende Tiere des Kapitels 1
oder 3, ungenießbar

Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels

Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernäh-
rungszwecken verwendet werden

Genießbare Früchte, Schalen von Zitrusfrüchten oder
von Melonen

Kaffee, Tee und Gewürze, ausgenommen Mate (Position
09.03)
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KAPITEL 10 Getreide

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

ex 13.03

KAPITEL 15

15.01

15.02

15.03

15.04

15.07

15.12

15.13

— 1 —
Nummer des

Brüsseler
Zolltarifschemas

— 2 —

Warenbezeichnung

Müllereierzeugniss, Malz; Stärke; Kleber, Inulin

Ölsaaten und ölhaltige Früchte; verschiedene Samen
und Früchte; Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilge-
brauch, Stroh und Futter

Pektin

Schweineschmalz; Geflügelfett, ausgepreßt oder aus-
geschmolzen

Talg von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder aus-
geschmolzen, einschließlich Premier Jus

Schmalzstearin; Oleostearin; Schmalzöl, Oleomargarine
und Talgöl, weder emulgiert, vermischt noch anders ver-
arbeitet

Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren, auch
raffiniert

Fette pflanzliche Öle, flüssig oder fest, roh, gereinigt
oder raffiniert

Tierische und pflanzliche Fette und Öle, gehärtet, auch
raffiniert, jedoch nicht weiter verarbeitet

Margarine, Kunstspeisefett und andere genießbare ver-
arbeitete Fette
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15.17

KAPITEL 16

KAPITEL 17

17.01

17.02

17.03

17.05 (*)

KAPITEL 18

18.01

18.02

KAPITEL 20

KAPITEL 22

22.04

22.05

— 1 —
Nummer des

Brüsseler
Zolltarifschemas

— 2 —

Warenbezeichnung

Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder
von tierischen oder pflanzlichen Wachsen

Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren und
Weichtieren

Rüben- und Rohrzucker, fest

Andere Zucker; Sirupe; Kunsthonig, auch mit natürli-
chem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karame-
lisiert

Melassen, auch entfärbt

Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder gefärbt
(einschließlich Vanille- und Vanillinzucker), ausgenom-
men Fruchtsäfte mit beliebigem Zusatz von Zucker

Kakaobohnen, auch Bruch, roh oder geröstet

Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall

Zubereitungen von Gemüse, Küchenkräutern, Früchten
und anderen Pflanzen oder Pflanzenteilen

Traubenmost, teilweise vergoren, auch ohne Alkohol
stummgemacht

Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stumm-
gemachter Most aus frischen Weintrauben

(*) Position eingefügt gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 7 a des Rates der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft vom 18. Dezember 1959 (ABl. 7 vom 30.1.1961, S. 71/61).
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22.07

22.10 (*) Speiseessig

KAPITEL 23

KAPITEL 24
24.01 Tabak, unverarbeitet; Tabakabfälle

KAPITEL 45
45.01

KAPITEL 54
54.01

KAPITEL 57
57.01

— 1 —
Nummer des

Brüsseler
Zolltarifschemas

— 2 —

Warenbezeichnung

Apfelwein, Birnenwein, Met und andere gegorene Ge-
tränke

ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)

Äthylalkohol und Sprit, vergällt und unvergällt, mit ei-
nem beliebigen Äthylalkoholgehalt, hergestellt aus land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, die in Anhang I des Ver-
trags aufgeführt sind (ausgenommen Branntwein, Likör
und andere alkoholische Getränke, zusammengesetzte
alkoholische Zubereitungen — Essenzen — zur Her-
stellung von Getränken)

Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; zu-
bereitetes Futter

Naturkork, unbearbeitet, und Korkabfälle; Korkschrot,
Korkmehl

Flachs, roh, geröstet, geschwungen, gehechelt oder an-
ders bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Ab-
fälle (einschließlich Reißspinnstoff)

Hanf (Cannabis sativa), roh, geröstet, geschwungen, ge-
hechelt oder anders bearbeitet, jedoch nicht versponnen;
Werg und Abfälle (einschließlich Reißspinn-
stoff)

(*) Position eingefügt gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 7 a des Rates der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft vom 18. Dezember 1959 (ABl. 7 vom 30.1.1961, S. 71/61).
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ANHANG II

ÜBERSEEISCHE LÄNDER UND HOHEITSGEBIETE

auf welche der Vierte Teil des Vertrags Anwendung findet

— Grönland,

— Neukaledonien und Nebengebiete,

— Französisch-Polynesien,

— Französische Süd- und Antarktisgebiete,

— Wallis und Futuna,

— Mayotte,

— St. Pierre und Miquelon,

— Aruba,

— Niederländische Antillen:

— � Bonaire,

— � Curaçao,

— � Saba,

— � Sint Eustatius,

— � Sint Maarten,
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— Anguilla,

— Kaimaninseln,

— Falklandinseln,

— Südgeorgien und südliche Sandwichinseln,

— Montserrat,

— Pitcairn,

— St. Helena und Nebengebiete,

— Britisches Antarktis-Territorium,

— Britisches Territorium im Indischen Ozean,

— Turks- und Caicosinseln,

— Britische Jungferninseln,

— Bermuda.
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Protokoll

zum Vertrag über die Europäische Union
und zu den Verträgen zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaften

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und der Europäischen Atomgemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
über die Europäische Union und den Verträgen zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften beigefügt wird:

Der Vertrag über die Europäische Union, die Verträge zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaften sowie die Verträge und
Akte zur Änderung oder Ergänzung der genannten Verträge berüh-
ren nicht die Anwendung des Artikels 40.3.3 der irischen Verfas-
sung in Irland.
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Protokoll

über die Organe im Hinblick auf die
Erweiterung der Europäischen Union

Ursprung: Vertrag von Amsterdam.

Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und der Europäischen Atomgemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag über die Europäische Union und den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaften beigefügt sind:

Artikel 1

Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten Erweiterung der Union
an gehört der Kommission ungeachtet des Artikels 213 Absatz 1
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des
Artikels 23 Absatz 1 des Vertrags über die Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des Artikels 149
Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomge-
meinschaft ein Staatsangehöriger je Mitgliedstaat an, sofern zu die-
sem Zeitpunkt die Stimmenwägung im Rat — sei es durch Neu-
wägung oder durch Einführung einer doppelten Mehrheit — in einer
für alle Mitgliedstaaten annehmbaren Weise geändert worden ist; zu
berücksichtigen sind dabei alle hierfür bedeutsamen Sachverhalte,
insbesondere die Frage eines Ausgleichs für jene Mitgliedstaaten,
welche die Möglichkeit aufgeben, ein zweites Mitglied der Kom-
mission zu benennen.

Artikel 2

Spätestens ein Jahr vor dem Zeitpunkt, zu dem die Zahl der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 20 überschreiten wird, wird
eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
einberufen, um die Bestimmungen der Verträge betreffend die Zu-
sammensetzung und die Arbeitsweise der Organe umfassend zu
überprüfen.
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Protokoll

über die Festlegung der Sitze der Organe und
bestimmter Einrichtungen und Dienststellen

der Europäischen Gemeinschaften sowie
des Sitzes von Europol

Ursprung: Vertrag von Amsterdam.

Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und der Europäischen Atomgemeinschaft.
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DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN —

GESTÜTZT auf Artikel 289 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, Artikel 77 des Vertrags über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und Artikel
189 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemein-
schaft,

GESTÜTZT auf den Vertrag über die Europäische Union,

EINGEDENK UND IN BESTÄTIGUNG des Beschlusses vom 8. April 1965,
jedoch unbeschadet der Beschlüsse über den Sitz künftiger Organe,
Einrichtungen und Dienststellen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag über die Europäische Union und den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaften beigefügt sind:

Einziger Artikel

a) Das Europäische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg; dort
finden die 12 monatlichen Plenartagungen einschließlich der
Haushaltstagung statt. Zusätzliche Plenartagungen finden in Brüs-
sel statt. Die Ausschüsse des Europäischen Parlaments treten in
Brüssel zusammen. Das Generalsekretariat des Europäischen Par-
laments und dessen Dienststellen verbleiben in Luxemburg.

b) Der Rat hat seinen Sitz in Brüssel. In den Monaten April, Juni
und Oktober hält der Rat seine Tagungen in Luxemburg ab.

c) Die Kommission hat ihren Sitz in Brüssel. Die in den Artikeln
7, 8 und 9 des Beschlusses vom 8. April 1965 aufgeführten
Dienststellen sind in Luxemburg untergebracht.
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d) Der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz haben ihren Sitz
in Luxemburg.

e) Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg.

f) Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seinen Sitz in Brüssel.

g) Der Ausschuß der Regionen hat seinen Sitz in Brüssel.

h) Die Europäische Investitionsbank hat ihren Sitz in Luxemburg.

i) Das Europäische Währungsinstitut und die Europäische Zentral-
bank haben ihren Sitz in Frankfurt.

j) Das Europäische Polizeiamt (Europol) hat seinen Sitz in Den
Haag.
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Protokoll

über die Rolle der einzelstaatlichen
Parlamente in der Europäischen Union

Ursprung: Vertrag von Amsterdam.

Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und der Europäischen Atomgemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

EINGEDENK dessen, daß die Kontrolle der jeweiligen Regierungen
durch die einzelstaatlichen Parlamente hinsichtlich der Tätigkeiten
der Union Sache der besonderen verfassungsrechtlichen Gestaltung
und Praxis jedes Mitgliedstaats ist,

IN DEM WUNSCH jedoch, eine stärkere Beteiligung der einzelstaatli-
chen Parlamente an den Tätigkeiten der Europäischen Union zu för-
dern und ihnen bessere Möglichkeiten zu geben, sich zu Fragen, die
für sie von besonderem Interesse sein können, zu äußern —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag über die Europäische Union und den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaften beigefügt sind:

I. UNTERRICHTUNG DER PARLAMENTE DER MITGLIED-
STAATEN

1. Alle Konsultationsdokumente der Kommission (Grün- und
Weißbücher sowie Mitteilungen) werden den Parlamenten der Mit-
gliedstaaten unverzüglich zugeleitet.

2. Die Vorschläge der Kommission für Akte der Gesetzgebung,
wie sie vom Rat nach Artikel 207 Absatz 3 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft festgelegt werden, werden
rechtzeitig zur Verfügung gestellt, so daß die Regierung jedes Mit-
gliedstaats dafür Sorge tragen kann, daß ihr einzelstaatliches Par-
lament sie gegebenenfalls erhält.

3. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Vorschlag für einen
Rechtsakt oder ein Vorschlag für eine Maßnahme nach Titel VI des
Vertrags über die Europäische Union dem Europäischen Parlament
und dem Rat in allen Sprachen von der Kommission unterbreitet
wird, und dem Zeitpunkt, zu dem er zur Beschlußfassung entweder
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zur Annahme als Rechtsakt oder zur Festlegung eines gemeinsamen
Standpunkts nach Artikel 251 oder Artikel 252 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf die Tagesordnung des
Rates gesetzt wird, liegt ein Zeitraum von sechs Wochen, außer in
dringenden Fällen, die in dem Rechtsakt oder gemeinsamen Stand-
punkt zu begründen sind.

II. KONFERENZ DER EUROPA-AUSSCHÜSSE

4. Die am 16./17. November 1989 in Paris gegründete Konferenz
der Europa-Ausschüsse, im folgenden als ,,COSAC“ bezeichnet,
kann jeden ihr zweckmäßig erscheinenden Beitrag für die Organe
der Europäischen Union leisten, und zwar insbesondere auf der
Grundlage von Entwürfen für Rechtstexte, deren Übermittlung an
die COSAC von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten in
Anbetracht der behandelten Frage gegebenenfalls einvernehmlich
beschlossen wird.

5. Die COSAC kann Vorschläge oder Initiativen im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts prüfen, die möglicherweise unmittelbare Auswir-
kungen auf die Rechte und Freiheiten des einzelnen nach sich zie-
hen. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission wer-
den über die von der COSAC nach dieser Nummer geleisteten
Beiträge unterrichtet.

6. Die COSAC kann dem Europäischen Parlament, dem Rat und
der Kommission jeden ihr zweckmäßig erscheinenden Beitrag über
die Gesetzgebungstätigkeiten der Union, insbesondere hinsichtlich
der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, des Raums der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts sowie der die Grundrechte betreffen-
den Fragen vorlegen.

7. Die Beiträge der COSAC binden in keiner Weise die einzel-
staatlichen Parlamente und präjudizieren in keiner Weise deren
Standpunkt.
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B — Protokoll zu den Verträgen zur
Gründung der Europäischen

Gemeinschaften
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Protokoll

über die Satzung des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaft

Ursprung: Vertrag von Rom.

Protokoll zu den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN DES VERTRAGS ZUR GRÜNDUNG DER

EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT,

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 245 dieses Vertrags vorgesehene
Satzung des Gerichtshofs festzulegen,

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft als Anhang bei-
gefügt sind:

Artikel 1

Für die Errichtung und die Tätigkeit des durch Artikel 7 dieses
Vertrags geschaffenen Gerichtshofs gelten die Bestimmungen dieses
Vertrags und dieser Satzung.

TITEL I

DIE RICHTER UND DIE GENERALANWÄLTE

Artikel 2

Jeder Richter leistet vor Aufnahme seiner Amtstätigkeit in öffent-
licher Sitzung den Eid, sein Amt unparteiisch und gewissenhaft aus-
zuüben und das Beratungsgeheimnis zu wahren.

Artikel 3

Die Richter sind keiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Hinsichtlich ih-
rer in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, ein-
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schließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, steht
ihnen diese Befreiung auch nach Abschluß ihrer Amtstätigkeit zu.

Der Gerichtshof kann die Befreiung durch Plenarentscheidung auf-
heben.

Wird nach Aufhebung der Befreiung ein Strafverfahren gegen einen
Richter eingeleitet, so darf dieser in jedem Mitgliedstaat nur vor ein
Gericht gestellt werden, das für Verfahren gegen Richter der höch-
sten Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig ist.

Die Artikel 12 bis 15 und 18 des Protokolls über die Vorrechte
und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften finden auf die
Richter, die Generalanwälte, den Kanzler und die Hilfsberichterstat-
ter des Gerichtshofs Anwendung; die Bestimmungen der Absätze 1
bis 3 betreffend die Befreiung der Richter von der Gerichtsbarkeit
bleiben hiervon unberührt.

Artikel 4

Die Richter dürfen weder ein politisches Amt noch ein Amt in der
Verwaltung ausüben.

Sie dürfen keine entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit aus-
üben, es sei denn, daß der Rat ausnahmsweise von dieser Vor-
schrift Befreiung erteilt.

Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche
Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amts-
tätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen,
insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder
Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend
zu sein.

Im Zweifelsfalle entscheidet der Gerichtshof.

Artikel 5

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von Todes-
fällen endet das Amt eines Richters durch Rücktritt.
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Bei Rücktritt eines Richters ist das Rücktrittsschreiben an den Prä-
sidenten des Gerichtshofs zur Weiterleitung an den Präsidenten des
Rates zu richten. Mit der Benachrichtigung des letzteren wird der
Sitz frei.

Mit Ausnahme der Fälle, in denen Artikel 6 Anwendung findet,
bleibt jeder Richter bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers im Amt.

Artikel 6

Ein Richter kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner Ru-
hegehaltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle gewährter Vergün-
stigungen für verlustig erklärt werden, wenn er nach einstimmigem
Urteil der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs nicht mehr
die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich aus seinem
Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. Der Be-
troffene wirkt bei der Beschlußfassung nicht mit.

Der Kanzler bringt den Präsidenten des Europäischen Parlaments
und der Kommission die Entscheidung des Gerichtshofs zur Kennt-
nis und übermittelt sie dem Präsidenten des Rates.

Wird durch eine solche Entscheidung ein Richter seines Amtes ent-
hoben, so wird sein Sitz mit der Benachrichtigung des Präsidenten
des Rates frei.

Artikel 7

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner Amtszeit, so wird
es für die verbleibende Amtszeit neu besetzt.

Artikel 8

Die Artikel 2 bis 7 finden auf die Generalanwälte Anwendung.
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TITEL II

ORGANISATION

Artikel 9

Der Kanzler leistet vor dem Gerichtshof den Eid, sein Amt unpar-
teiisch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu
wahren.

Artikel 10

Der Gerichtshof regelt die Vertretung des Kanzlers für den Fall sei-
ner Verhinderung.

Artikel 11

Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete beige-
geben, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. Sie
unterstehen dem Kanzler unter Aufsicht des Präsidenten.

Artikel 12

Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag des Ge-
richtshofs die Ernennung von Hilfsberichterstattern vorsehen und
ihre Stellung bestimmen. Die Hilfsberichterstatter können nach
Maßgabe der Verfahrensordnung berufen werden, an der Bearbei-
tung der beim Gerichtshof anhängigen Sachen teilzunehmen und mit
dem Berichterstatter zusammenzuarbeiten.

Zu Hilfsberichterstattern sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede
Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die erforderlichen juristi-
schen Befähigungsnachweise erbringen; sie werden vom Rat er-
nannt. Sie leisten vor dem Gerichtshof den Eid, ihr Amt unpar-
teiisch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu
wahren.
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Artikel 13

Die Richter, die Generalanwälte und der Kanzler sind verpflichtet,
am Sitz des Gerichtshofs zu wohnen.

Artikel 14

Der Gerichtshof übt seine Tätigkeit ständig aus. Die Dauer der Ge-
richtsferien wird vom Gerichtshof unter Berücksichtigung der
dienstlichen Erfordernisse festgesetzt.

Artikel 15

Der Gerichtshof kann nur in der Besetzung mit einer ungeraden
Zahl von Richtern rechtswirksam entscheiden. Die in Vollsitzungen
getroffenen Entscheidungen des Gerichtshofs sind gültig, wenn
neun Richter anwesend sind. Die Entscheidungen der Kammern mit
drei oder fünf Richtern sind nur dann gültig, wenn sie von drei
Richtern getroffen werden. Die Entscheidungen der Kammern mit
sieben Richtern sind nur dann gültig, wenn sie von fünf Richtern
getroffen werden. Bei Verhinderung eines Richters einer Kammer
kann nach Maßgabe der Verfahrensordnung ein Richter einer an-
deren Kammer herangezogen werden.

Artikel 16

Die Richter und Generalanwälte dürfen nicht an der Erledigung ei-
ner Sache teilnehmen, in der sie vorher als Bevollmächtigte, Bei-
stände oder Anwälte einer der Parteien tätig gewesen sind oder über
die zu befinden sie als Mitglied eines Gerichtes, eines Untersu-
chungsausschusses oder in anderer Eigenschaft berufen waren.

Glaubt ein Richter oder Generalanwalt, bei der Entscheidung oder
Untersuchung einer bestimmten Sache aus einem besonderen Grund
nicht mitwirken zu können, so macht er davon dem Präsidenten
Mitteilung. Hält der Präsident die Teilnahme eines Richters oder
Generalanwalts an der Verhandlung oder Entscheidung einer be-
stimmten Sache aus einem besonderen Grund für unangebracht, so
setzt er diesen hiervon in Kenntnis.
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Ergibt sich bei der Anwendung dieses Artikels eine Schwierigkeit,
so entscheidet der Gerichtshof.

Eine Partei kann den Antrag auf Änderung der Zusammensetzung
des Gerichtshofs oder einer seiner Kammern weder mit der Staats-
angehörigkeit eines Richters noch damit begründen, daß dem Ge-
richtshof oder einer seiner Kammern kein Richter ihrer Staatsan-
gehörigkeit angehört.

TITEL III

VERFAHREN

Artikel 17

Die Staaten sowie die Organe der Gemeinschaft werden vor dem
Gerichtshof durch einen Bevollmächtigten vertreten, der für jede Sa-
che bestellt wird; der Bevollmächtigte kann sich der Hilfe eines
Beistands oder eines Anwalts bedienen, der in einem Mitgliedstaat
zugelassen ist.

Die anderen Parteien müssen durch einen Anwalt vertreten sein, der
in einem Mitgliedstaat zugelassen ist.

Die vor dem Gerichtshof auftretenden Bevollmächtigten, Beistände
und Anwälte genießen nach Maßgabe der Verfahrensordnung die
zur unabhängigen Ausübung ihrer Aufgaben erforderlichen Rechte
und Sicherheiten.

Der Gerichtshof hat nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung ge-
genüber den vor ihm auftretenden Beiständen und Anwälten die den
Gerichten üblicherweise zuerkannten Befugnisse.

Hochschullehrer, die Angehörige von Mitgliedstaaten sind, deren
Rechtsordnung ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer Partei
aufzutreten, haben vor dem Gerichtshof die durch diesen Artikel
den Anwälten eingeräumte Rechtsstellung.

KORRIGENDUM
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Artikel 18

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schriftliches
und ein mündliches Verfahren.

Das schriftliche Verfahren umfaßt die Übermittlung der Klage-
schriften, Schriftsätze, Klagebeantwortungen und Erklärungen und
gegebenenfalls der Repliken sowie aller zur Unterstützung vorgeleg-
ten Belegstücke und Urkunden oder ihrer beglaubigten Abschriften
an die Parteien sowie an diejenigen Organe der Gemeinschaft, deren
Entscheidungen Gegenstand des Verfahrens sind.

Die Übermittlung obliegt dem Kanzler in der Reihenfolge und in-
nerhalb der Fristen, welche die Verfahrensordnung bestimmt.

Das mündliche Verfahren umfaßt die Verlesung des von einem Be-
richterstatter vorgelegten Berichtes, die Anhörung der Bevollmäch-
tigten, Beistände und Anwälte und der Schlußanträge des General-
anwalts durch den Gerichtshof sowie gegebenenfalls die Verneh-
mung von Zeugen und Sachverständigen.

Artikel 19

Die Klageerhebung bei dem Gerichtshof erfolgt durch Einreichung
einer an den Kanzler zu richtenden Klageschrift. Die Klageschrift
muß Namen und Wohnsitz des Klägers, die Stellung des Unter-
zeichnenden, die Partei, gegen welche die Klage erhoben wird, und
den Streitgegenstand angeben sowie die Anträge und eine kurze
Darstellung der Klagegründe enthalten.

Ihr ist gegebenenfalls der Wortlaut des Aktes beizufügen, dessen
Nichtigerklärung beantragt wird, oder in dem in Artikel 232 dieses
Vertrags geregelten Fall eine Unterlage, aus der sich der Zeitpunkt
der in dem genannten Artikel vorgesehenen Aufforderung ergibt.
Sind der Klageschrift diese Unterlagen nicht beigefügt, so fordert
der Kanzler den Kläger auf, sie innerhalb einer angemessenen Frist
beizubringen; die Klage kann nicht deshalb zurückgewiesen werden,
weil die Beibringung erst nach Ablauf der für die Klageerhebung
vorgeschriebenen Frist erfolgt.

Artikel 18

Artikel 19

KORRIGENDUM
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Artikel 20

In den in Artikel 234 dieses Vertrags geregelten Fällen obliegt es
dem Gericht des Mitgliedstaats, das ein Verfahren aussetzt und den
Gerichtshof anruft, diese Entscheidung dem Gerichtshof zu über-
mitteln. Der Kanzler des Gerichtshofs stellt diese Entscheidung den
beteiligten Parteien, den Mitgliedstaaten und der Kommission zu
und außerdem dem Rat, sofern die Gültigkeit oder Auslegung einer
Handlung des Rates streitig ist.

Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung können die Parteien,
die Mitgliedstaaten, die Kommission und gegebenenfalls der Rat
beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder schriftliche Erklärun-
gen abgeben.

Artikel 21

Der Gerichtshof kann von den Parteien die Vorlage aller Urkunden
und die Erteilung aller Auskünfte verlangen, die er für wünschens-
wert hält. Im Falle einer Weigerung stellt der Gerichtshof diese aus-
drücklich fest.

Der Gerichtshof kann ferner von den Mitgliedstaaten und den Or-
ganen, die nicht Parteien in einem Rechtsstreit sind, alle Auskünfte
verlangen, die er für die Regelung dieses Rechtsstreits als erfor-
derlich erachtet.

Artikel 22

Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Personengemeinschaften,
Dienststellen, Ausschüsse oder Einrichtungen seiner Wahl mit der
Abgabe von Gutachten betrauen.

Artikel 23

Zeugen können nach Maßgabe der Verfahrensordnung vernommen
werden.

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

KORRIGENDUM
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Artikel 24

Nach Maßgabe der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof gegen-
über ausbleibenden Zeugen die den Gerichten allgemein zuerkann-
ten Befugnisse ausüben und Geldbußen verhängen.

Artikel 25

Zeugen und Sachverständige können unter Benutzung der in der
Verfahrensordnung vorgeschriebenen Eidesformel oder in der in der
Rechtsordnung ihres Landes vorgesehenen Weise eidlich vernom-
men werden.

Artikel 26

Der Gerichtshof kann anordnen, daß ein Zeuge oder Sachverstän-
diger von dem Gericht seines Wohnsitzes vernommen wird.

Diese Anordnung ist gemäß den Bestimmungen der Verfahrensord-
nung zur Ausführung an das zuständige Gericht zu richten. Die in
Ausführung des Rechtshilfeersuchens abgefaßten Schriftstücke wer-
den dem Gerichtshof nach denselben Bestimmungen übermittelt.

Der Gerichtshof übernimmt die anfallenden Auslagen; er erlegt sie
gegebenenfalls den Parteien auf.

Artikel 27

Jeder Mitgliedstaat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen oder
Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zu-
ständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Gerichts-
hofs verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten.

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

KORRIGENDUM



Bitt
e 

ko
ns

ul
tie

re
n 

Si
e 

da
s K

or
rig

en
du

m

392

Artikel 28

Die Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, daß der Gerichtshof
von Amts wegen oder auf Antrag der Parteien aus wichtigen Grün-
den anders beschließt.

Artikel 29

Der Gerichtshof kann während der Verhandlung Sachverständige,
Zeugen sowie die Parteien selbst vernehmen. Für die letzteren kön-
nen jedoch nur ihre bevollmächtigten Vertreter mündlich verhan-
deln.

Artikel 30

Über jede mündliche Verhandlung ist ein vom Präsidenten und vom
Kanzler zu unterschreibendes Protokoll aufzunehmen.

Artikel 31

Die Terminliste wird vom Präsidenten festgelegt.

Artikel 32

Die Beratungen des Gerichtshofs sind und bleiben geheim.

Artikel 33

Die Urteile sind mit Gründen zu versehen. Sie enthalten die Namen
der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben.

Artikel 34

Die Urteile sind vom Präsidenten und vom Kanzler zu unterschrei-
ben. Sie werden in öffentlicher Sitzung verlesen.

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

KORRIGENDUM
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Artikel 35

Der Gerichtshof entscheidet über die Kosten.

Artikel 36

Der Präsident des Gerichtshofs kann nach einem abgekürzten Ver-
fahren, das erforderlichenfalls von einzelnen Bestimmungen dieser
Satzung abweichen kann und in der Verfahrensordnung geregelt ist,
über Anträge auf Aussetzung gemäß Artikel 242 dieses Vertrags,
auf Erlaß einstweiliger Anordnungen gemäß Artikel 243 oder auf
Aussetzung der Zwangsvollstreckung gemäß Artikel 256 Absatz 4
entscheiden.

Bei Verhinderung des Präsidenten wird dieser durch einen anderen
Richter nach Maßgabe der Verfahrensordnung vertreten.

Die von dem Präsidenten oder seinem Vertreter getroffene Anord-
nung stellt eine einstweilige Regelung dar und greift der Entschei-
dung des Gerichtshofs in der Hauptsache nicht vor.

Artikel 37

Die Mitgliedstaaten und die Organe der Gemeinschaft können einem
bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten.

Dasselbe gilt für alle anderen Personen, die ein berechtigtes Inter-
esse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhängigen Rechts-
streits glaubhaft machen; ausgenommen davon sind Rechtsstreitig-
keiten zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Organen der Gemeins-
chaft oder zwischen Mitgliedstaaten und Organen der Gemeinschaft.

Mit den aufgrund des Beitritts gestellten Anträgen können nur die
Anträge einer Partei unterstützt werden.

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

KORRIGENDUM
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Artikel 38

Stellt der ordnungsmäßig geladene Beklagte keine schriftlichen An-
träge, so ergeht gegen ihn Versäumnisurteil. Gegen dieses Urteil
kann binnen einem Monat nach Zustellung Einspruch eingelegt wer-
den. Der Einspruch hat keine Aussetzung der Vollstreckung aus
dem Versäumnisurteil zur Folge, es sei denn, daß der Gerichtshof
anders beschließt.

Artikel 39

Mitgliedstaaten, Organe der Gemeinschaft und alle sonstigen natür-
lichen und juristischen Personen können nach Maßgabe der Verfah-
rensordnung in den dort genannten Fällen Drittwiderspruch gegen
ein Urteil erheben, wenn dieses Urteil ihre Rechte beeinträchtigt
und in einem Rechtsstreit erlassen worden ist, an dem sie nicht teil-
genommen haben.

Artikel 40

Bestehen Zweifel über Sinn und Tragweite eines Urteils, so ist der
Gerichtshof zuständig, dieses Urteil auf Antrag einer Partei oder ei-
nes Organs der Gemeinschaft auszulegen, wenn diese ein berechtig-
tes Interesse hieran glaubhaft machen.

Artikel 41

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof nur
dann beantragt werden, wenn eine Tatsache von entscheidender Be-
deutung bekannt wird, die vor Verkündung des Urteils dem Ge-
richtshof und der die Wiederaufnahme beantragenden Partei unbe-
kannt war.

Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch eine Entscheidung des
Gerichtshofs eröffnet, die das Vorliegen der neuen Tatsache aus-
drücklich feststellt, ihr die für die Eröffnung des Wiederaufnah-
meverfahrens erforderlichen Merkmale zuerkennt und deshalb den
Antrag für zulässig erklärt.

Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlaß des Urteils kann kein
Wiederaufnahmeantrag mehr gestellt werden.

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41
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Artikel 42

In der Verfahrensordnung sind besondere, den Entfernungen Rech-
nung tragende Fristen festzulegen.

Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, wenn
der Betroffene nachweist, daß ein Zufall oder ein Fall höherer Ge-
walt vorliegt.

Artikel 43

Die aus außervertraglicher Haftung der Gemeinschaft hergeleiteten
Ansprüche verjähren in fünf Jahren nach Eintritt des Ereignisses,
das ihnen zugrunde liegt. Die Verjährung wird durch Einreichung
der Klageschrift beim Gerichtshof oder dadurch unterbrochen, daß
der Geschädigte seinen Anspruch vorher gegenüber dem zuständigen
Organ der Gemeinschaft geltend macht. In letzterem Fall muß die
Klage innerhalb der in Artikel 230 vorgesehenen Frist von zwei
Monaten erhoben werden; gegebenenfalls findet Artikel 232 Absatz 2
Anwendung.

TITEL IV (*)

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Artikel 44

Die Artikel 2 bis 8 und die Artikel 13 bis 16 dieser Satzung finden
auf das Gericht und dessen Mitglieder entsprechende Anwendung.
Der Eid gemäß Artikel 2 wird vor dem Gerichtshof geleistet; die
in den Artikeln 3, 4 und 6 genannten Entscheidungen trifft der Ge-
richtshof nach Stellungnahme des Gerichts.

(*) Eingefügt durch Artikel 7 des Beschlusses des Rates vom 24. Oktober 1988 zur
Errichtung eines Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (ABl.
L 319 vom 25.11.1988, S. 1). Wortlaut des Beschlusses siehe Teil II.

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44
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Bitt
e 

ko
ns

ul
tie

re
n 

Si
e 

da
s K

or
rig

en
du

m

396

Artikel 45

Das Gericht ernennt einen Kanzler und bestimmt dessen Stellung.
Die Artikel 9, 10 und 13 dieser Satzung finden auf den Kanzler
des Gerichts entsprechende Anwendung.

Der Präsident des Gerichtshofs und der Präsident des Gerichts le-
gen einvernehmlich fest, in welcher Weise Beamte und sonstige Be-
dienstete, die dem Gerichtshof beigegeben sind, dem Gericht Dien-
ste leisten, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen.
Einzelne Beamte oder sonstige Bedienstete unterstehen dem Kanzler
des Gerichts unter Aufsicht des Präsidenten des Gerichts.

Artikel 46

Das Verfahren vor dem Gericht bestimmt sich nach Titel III dieser
Satzung; Artikel 20 ist gegenstandslos.

Das Verfahren wird, soweit dies erforderlich ist, durch die nach
Maßgabe von Artikel 225 Absatz 4 des Vertrags erlassene Ver-
fahrensordnung im einzelnen geregelt und ergänzt.

Abweichend von Artikel 18 Absatz 4 dieser Satzung kann der Ge-
neralanwalt seine begründeten Schlußanträge schriftlich stellen.

Artikel 47

Wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an das Ge-
richt gerichtet sind, irrtümlich beim Kanzler des Gerichtshofs ein-
gereicht, so übermittelt dieser sie unverzüglich an den Kanzler des
Gerichts; wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an
den Gerichtshof gerichtet sind, irrtümlich beim Kanzler des Gerichts
eingereicht, so übermittelt dieser sie unverzüglich an den Kanzler
des Gerichtshofs.

Stellt das Gericht fest, daß es für eine Klage nicht zuständig ist,
die in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt, so verweist es den
Rechtsstreit an den Gerichtshof; stellt der Gerichtshof fest, daß eine

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47
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Klage in die Zuständigkeit des Gerichts fällt, so verweist er den
Rechtsstreit an das Gericht, das sich dann nicht für unzuständig er-
klären kann.

Sind bei dem Gerichtshof und dem Gericht Rechtssachen anhängig,
die den gleichen Gegenstand haben, die gleiche Auslegungsfrage
aufwerfen oder die Gültigkeit desselben Rechtsaktes betreffen, so
kann das Gericht nach Anhörung der Parteien das Verfahren bis
zum Erlaß des Urteils des Gerichtshofs aussetzen. Handelt es sich
um Klagen auf Nichtigerklärung desselben Rechtsaktes, so kann
sich das Gericht ferner für nicht zuständig erklären, damit der Ge-
richtshof über diese Klagen entscheidet. In den in diesem Absatz
genannten Fällen kann auch der Gerichtshof die Aussetzung des bei
ihm anhängigen Verfahrens beschließen; in diesem Fall wird das
Verfahren vor dem Gericht fortgeführt.

Artikel 48

Der Kanzler des Gerichts übermittelt jeder Partei sowie allen Mit-
gliedstaaten und den Gemeinschaftsorganen, auch wenn diese vor
dem Gericht der Rechtssache nicht als Streithelfer beigetreten sind,
die Endentscheidungen des Gerichts und die Entscheidungen, die
über einen Teil des Streitgegenstands ergangen sind oder die einen
Zwischenstreit beenden, der eine Einrede wegen Unzuständigkeit
oder Unzulässigkeit zum Gegenstand hat.

Artikel 49

Gegen die Endentscheidungen des Gerichts und gegen die Ent-
scheidungen, die über einen Teil des Streitgegenstands ergangen
sind oder die einen Zwischenstreit beenden, der eine Einrede der
Unzuständigkeit oder Unzulässigkeit zum Gegenstand hat, kann ein
Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden; die Rechtsmittel-
frist beträgt zwei Monate und beginnt mit der Zustellung der an-
gefochtenen Entscheidung.

Dieses Rechtsmittel kann von einer Partei eingelegt werden, die mit
ihren Anträgen ganz oder teilweise unterlegen ist. Andere Streithel-
fer als Mitgliedstaaten oder Gemeinschaftsorgane können dieses
Rechtsmittel jedoch nur dann einlegen, wenn die Entscheidung des
Gerichts sie unmittelbar berührt.

Artikel 48

Artikel 49
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Mit Ausnahme von Fällen, die sich auf Streitsachen zwischen der
Gemeinschaft und ihren Bediensteten beziehen, kann dieses Rechts-
mittel auch von den Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftsorganen
eingelegt werden, die dem Rechtsstreit vor dem Gericht nicht bei-
getreten sind. In diesem Fall befinden sie sich in derselben Stellung
wie Mitgliedstaaten und Organe, die dem Rechtsstreit im ersten
Rechtszug beigetreten sind.

Artikel 50

Wird ein Antrag auf Zulassung als Streithelfer von dem Gericht ab-
gelehnt, so kann der Antragsteller binnen zwei Wochen nach Zu-
stellung der ablehnenden Entscheidung ein Rechtsmittel beim
Gerichtshof einlegen.

Gegen die aufgrund der Artikel 242, 243 und des Artikels 256 Ab-
satz 4 des Vertrags ergangenen Entscheidungen des Gerichts kön-
nen die Parteien des Verfahrens binnen zwei Monaten nach Zu-
stellung ein Rechtsmittel beim Gerichtshof einlegen.

Die Entscheidung über das gemäß den Absätzen 1 und 2 des vor-
liegenden Artikels eingelegte Rechtsmittel ergeht nach Maßgabe des
Artikels 36 dieser Satzung.

Artikel 51

Das beim Gerichtshof eingelegte Rechtsmittel ist auf Rechtsfragen
beschränkt. Es kann nur auf die Unzuständigkeit des Gerichts, auf
einen Verfahrensfehler, durch den die Interessen des Rechtsmittel-
führers beeinträchtigt werden, sowie auf eine Verletzung des Ge-
meinschaftsrechts durch das Gericht gestützt werden.

Ein Rechtsmittel nur gegen die Kostenentscheidung oder gegen die
Kostenfestsetzung ist unzulässig.

Artikel 50

Artikel 51
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Artikel 52

Wird gegen eine Entscheidung des Gerichts ein Rechtsmittel ein-
gelegt, so besteht das Verfahren vor dem Gerichtshof aus einem
schriftlichen und einem mündlichen Verfahren. Unter den in der
Verfahrensordnung festgelegten Voraussetzungen kann der Gerichts-
hof nach Anhörung des Generalanwalts und der Parteien ohne
mündliches Verfahren entscheiden.

Artikel 53

Unbeschadet der Artikel 242 und 243 des Vertrags haben Rechts-
mittel keine aufschiebende Wirkung.

Abweichend von Artikel 244 des Vertrags werden die Entschei-
dungen des Gerichts, in denen eine Verordnung für nichtig erklärt
wird, erst nach Ablauf der in Artikel 49 Absatz 1 dieser Satzung
vorgesehenen Frist oder, wenn innerhalb dieser Frist ein Rechts-
mittel eingelegt worden ist, nach dessen Zurückweisung wirksam;
ein Beteiligter kann jedoch gemäß den Artikeln 242 und 243 des
Vertrags beim Gerichtshof die Aussetzung der Wirkungen der für
nichtig erklärten Verordnung oder sonstige einstweilige Anordnun-
gen beantragen.

Artikel 54

Ist das Rechtsmittel begründet, so hebt der Gerichtshof die Ent-
scheidung des Gerichts auf. Er kann sodann den Rechtsstreit selbst
endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder
die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

Im Falle der Zurückverweisung ist das Gericht an die rechtliche
Beurteilung in der Entscheidung des Gerichtshofs gebunden.

Ist das von einem Mitgliedstaat oder einem Gemeinschaftsorgan, die
dem Rechtsstreit vor dem Gericht nicht beigetreten sind, eingelegte
Rechtsmittel begründet, so kann der Gerichtshof, falls er dies für
notwendig hält, diejenigen Wirkungen der aufgehobenen Entschei-
dung des Gerichts bezeichnen, die für die Parteien des Rechtsstreits
als fortgeltend zu betrachten sind.

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54
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Artikel 55

Die in Artikel 245 dieses Vertrags vorgesehene Verfahrensordnung
des Gerichtshofs enthält außer den nach dieser Satzung zu erlas-
senden Bestimmungen alle sonstigen Vorschriften, die für die An-
wendung dieser Satzung und erforderlichenfalls für ihre Ergänzung
notwendig sind.

Artikel 56

Durch einstimmigen Beschluß kann der Rat die Bestimmungen die-
ser Satzung ergänzen, um sie den Notwendigkeiten anzupassen, die
sich aus den gemäß Artikel 221 Absatz 4 dieses Vertrags getrof-
fenen Maßnahmen ergeben.

Artikel 57 (*)

(*) Artikel aufgehoben durch den Vertrag von Amsterdam.

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

KORRIGENDUM
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C — Protokolle zum Vertrag
über die Europäische Union und

zum Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft
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Protokoll

zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands
in den Rahmen der Europäischen Union

Ursprung: Vertrag von Amsterdam.

Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —
ANGESICHTS dessen, daß die von einigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union am 14. Juni 1985 und am 19. Juni 1990 in Schen-
gen unterzeichneten Übereinkommen betreffend den schrittweisen
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen sowie damit
zusammenhängende Übereinkommen und die auf deren Grundlage
erlassenen Regelungen darauf abzielen, die europäische Integration
zu vertiefen und insbesondere der Europäischen Union die Möglich-
keit zu geben, sich schneller zu einem Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts zu entwickeln,
IN DEM WUNSCH, die genannten Übereinkommen und Regelungen in
den Rahmen der Europäischen Union einzubeziehen,
IN BEKRÄFTIGUNG dessen, daß die Bestimmungen des Schengen-Be-
sitzstands nur in dem Maße anwendbar sind, in dem sie mit den
Rechtsvorschriften der Europäischen Union und der Gemeinschaft
vereinbar sind,
MIT RÜCKSICHT auf die besondere Position Dänemarks,
MIT RÜCKSICHT darauf, daß Irland und das Vereinigte Königreich
Großbritannien und Nordirland nicht Vertragsparteien der genannten
Übereinkommen sind und diese nicht unterzeichnet haben, daß es
diesen Mitgliedstaaten jedoch ermöglicht werden sollte, einzelne
oder alle Bestimmungen dieser Übereinkommen anzunehmen,
IN DER ERKENNTNIS, daß es infolgedessen erforderlich ist, auf die im
Vertrag über die Europäische Union und im Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft enthaltenen Bestimmungen über eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen einigen Mitgliedstaaten zurück-
zugreifen, und daß diese Bestimmungen nur als letztes Mittel ge-
nutzt werden sollten,
MIT RÜCKSICHT darauf, daß es notwendig ist, ein besonderes Ver-
hältnis zur Republik Island und zum Königreich Norwegen aufrecht-
zuerhalten, nachdem diese beiden Staaten ihre Absicht bekräftigt
haben, sich durch die obengenannten Bestimmungen auf der Grund-
lage des am 19. Dezember 1996 in Luxemburg unterzeichneten
Übereinkommens zu binden —
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SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag über die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind:

Artikel 1

Das Königreich Belgien, das Königreich Dänemark, die Bundesre-
publik Deutschland, die Griechische Republik, das Königreich Spa-
nien, die Französische Republik, die Italienische Republik, das
Großherzogtum Luxemburg, das Königreich der Niederlande, die
Republik Österreich, die Portugiesische Republik, die Republik
Finnland und das Königreich Schweden als Unterzeichner der
Schengener Übereinkommen werden ermächtigt, untereinander eine
verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen dieser Übereinkommen und
damit zusammenhängender Bestimmungen, die im Anhang zu die-
sem Protokoll aufgeführt sind — im folgenden als ,,Schengen-Be-
sitzstand“ bezeichnet —, zu begründen. Diese Zusammenarbeit er-
folgt innerhalb des institutionellen und rechtlichen Rahmens der
Europäischen Union und unter Beachtung der einschlägigen Bestim-
mungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

Artikel 2

(1) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Am-
sterdam ist der Schengen-Besitzstand, der auch die vor diesem Zeit-
punkt erlassenen Beschlüsse des durch die Schengener Übereinkom-
men eingesetzten Exekutivausschusses umfaßt, unbeschadet des Ab-
satzes 2 dieses Artikels für die in Artikel 1 aufgeführten dreizehn
Mitgliedstaaten sofort anwendbar. Ab demselben Zeitpunkt wird der
Rat an die Stelle des genannten Exekutivausschusses treten.

Der Rat trifft durch einstimmigen Beschluß seiner in Artikel 1 ge-
nannten Mitglieder alle Maßnahmen, die für die Durchführung die-
ses Absatzes erforderlich sind. Der Rat legt einstimmig gemäß den
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einschlägigen Bestimmungen der Verträge die Rechtsgrundlage für
jede Bestimmung und jeden Beschluß fest, die den Schengen-Be-
sitzstand bilden.

Hinsichtlich solcher Bestimmungen und Beschlüsse nimmt der Ge-
richtshof der Europäischen Gemeinschaften im Einklang mit dieser
Festlegung die Zuständigkeit wahr, die ihm nach den einschlägigen
geltenden Bestimmungen der Verträge zukommt. Der Gerichtshof ist
keinesfalls zuständig für Maßnahmen oder Beschlüsse, die die Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inne-
ren Sicherheit betreffen.

Solange die genannten Maßnahmen nicht getroffen worden sind,
gelten die Bestimmungen und Beschlüsse, die den Schengen-Be-
sitzstand bilden, unbeschadet des Artikels 5 Absatz 2 als Rechtsak-
te, die auf Titel VI des Vertrags über die Europäische Union ge-
stützt sind.

(2) Absatz 1 gilt für diejenigen Mitgliedstaaten, die Protokolle
über den Beitritt zu den Schengener Übereinkommen unterzeichnet
haben, jeweils ab dem Zeitpunkt, der vom Rat mit einstimmigem
Beschluß seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder festgelegt wird,
sofern die Bedingungen für den Beitritt eines dieser Staaten zum
Schengen-Besitzstand nicht schon vor Inkrafttreten des Vertrags von
Amsterdam erfüllt sind.

Artikel 3

Im Anschluß an die Festlegung nach Artikel 2 Absatz 1 Unterab-
satz 2 behält Dänemark in bezug auf diejenigen Teile des Schen-
gen-Besitzstands, für die Titel IV des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft als Rechtsgrundlage festgelegt ist, diesel-
ben Rechte und Pflichten im Verhältnis zu den übrigen Unterzeich-
nern der Schengener Übereinkommen wie vor dieser Festlegung.

In bezug auf diejenigen Teile des Schengen-Besitzstands, für die Ti-
tel VI des Vertrags über die Europäische Union als Rechtsgrundlage
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festgelegt ist, behält Dänemark dieselben Rechte und Pflichten wie
die übrigen Unterzeichner der Schengener Übereinkommen.

Artikel 4

Irland und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordir-
land, die durch den Schengen-Besitzstand nicht gebunden sind, kön-
nen jederzeit beantragen, daß einzelne oder alle Bestimmungen die-
ses Besitzstands auch auf sie Anwendung finden sollen.

Der Rat beschließt einstimmig über einen solchen Antrag, wobei die
Einstimmigkeit mit den Stimmen seiner in Artikel 1 genannten Mit-
glieder und der Stimme des Vertreters der Regierung des betreffen-
den Staates zustandekommt.

Artikel 5

(1) Vorschläge und Initiativen auf der Grundlage des Schengen-
Besitzstands unterliegen den einschlägigen Bestimmungen der Ver-
träge.

In diesem Zusammenhang gilt, sofern Irland oder das Vereinigte
Königreich oder beide Länder dem Präsidenten des Rates nicht in-
nerhalb eines vertretbaren Zeitraums schriftlich mitgeteilt haben, daß
sie sich beteiligen möchten, die Ermächtigung nach Artikel 11 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Artikel
40 des Vertrags über die Europäische Union gegenüber den in Arti-
kel 1 genannten Mitgliedstaaten sowie gegenüber Irland oder dem
Vereinigten Königreich als erteilt, sofern eines dieser beiden Länder
sich in den betreffenden Bereichen der Zusammenarbeit beteiligen
möchte.

(2) Die einschlägigen Bestimmungen der Verträge nach Absatz 1
Unterabsatz 1 finden auch dann Anwendung, wenn der Rat die in
Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Maßnahmen nicht
beschlossen hat.

Artikel 6

Die Republik Island und das Königreich Norwegen werden bei der
Durchführung des Schengen-Besitzstands und bei seiner weiteren
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Entwicklung auf der Grundlage des am 19. Dezember 1996 in Lu-
xemburg unterzeichneten Übereinkommens assoziiert. Die entspre-
chenden Verfahren hierfür werden in einem Übereinkommen mit
diesen Staaten festgelegt, das vom Rat mit einstimmigem Beschluß
seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder geschlossen wird. Das
Übereinkommen enthält auch Bestimmungen über den Beitrag Is-
lands und Norwegens zu etwaigen finanziellen Folgen der Durch-
führung dieses Protokolls.

Mit Island und Norwegen schließt der Rat mit einstimmigem
Beschluß ein gesondertes Übereinkommen zur Festlegung der Rech-
te und Pflichten zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland einerseits und Island und Norwegen
andererseits in den für diese Staaten geltenden Bereichen des
Schengen-Besitzstands.

Artikel 7

Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit die Einzelheiten der
Eingliederung des Schengen-Sekretariats in das Generalsekretariat
des Rates.

Artikel 8

Bei den Verhandlungen über die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in
die Europäische Union gelten der Schengen-Besitzstand und weitere
Maßnahmen, welche die Organe im Rahmen seines Anwendungs-
bereichs getroffen haben, als ein Besitzstand, der von allen Staaten,
die Beitrittskandidaten sind, vollständig zu übernehmen ist.

ANHANG

SCHENGEN-BESITZSTAND

1. Das am 14. Juni 1985 in Schengen unterzeichnete Übereinkom-
men zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirt-
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schaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französi-
schen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrol-
len an den gemeinsamen Grenzen.

2. Das am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichnete Übereinkom-
men zwischen dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik
Deutschland, der Französischen Republik, dem Großherzogtum
Luxemburg und dem Königreich der Niederlande zur Durchfüh-
rung des am 14. Juni 1985 in Schengen unterzeichneten Über-
einkommens betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen
an den gemeinsamen Grenzen mit der dazugehörigen Schlußakte
und den dazu abgegebenen gemeinsamen Erklärungen.

3. Die Beitrittsprotokolle und -übereinkommen zu dem Übereinkom-
men von 1985 und dem Durchführungsübereinkommen von
1990, die mit Italien (unterzeichnet am 27. November 1990 in
Paris), Spanien und Portugal (unterzeichnet am 25. Juni 1991 in
Bonn), Griechenland (unterzeichnet am 6. November 1992 in
Madrid), Österreich (unterzeichnet am 28. April 1995 in Brüssel)
sowie Dänemark, Finnland und Schweden (unterzeichnet am
19. Dezember 1996 in Luxemburg) geschlossen wurden, mit den
dazugehörigen Schlußakten und Erklärungen.

4. Beschlüsse und Erklärungen des aufgrund des Durchführungs-
übereinkommens von 1990 eingesetzten Exekutivausschusses so-
wie Rechtsakte zur Durchführung des Übereinkommens, die von
den Organen erlassen worden sind, denen der Exekutivausschuß
Entscheidungsbefugnisse übertragen hat.
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Protokoll

über die Anwendung bestimmter Aspekte
des Artikels 14 (ex-Artikel 7 a) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
auf das Vereinigte Königreich und auf Irland

Ursprung: Vertrag von Amsterdam.

Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, bestimmte das Vereinigte Königreich und Irland
betreffende Fragen zu regeln,

IM HINBLICK darauf, daß seit vielen Jahren zwischen dem Vereinig-
ten Königreich und Irland besondere Reiseregelungen bestehen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag
über die Europäische Union beigefügt sind:

Artikel 1

Das Vereinigte Königreich darf ungeachtet des Artikels 14 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, anderer Bestim-
mungen jenes Vertrags oder des Vertrags über die Europäische
Union, im Rahmen dieser Verträge beschlossener Maßnahmen oder
von der Gemeinschaft oder der Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten mit einem oder mehreren Drittstaaten geschlossener interna-
tionaler Übereinkünfte an seinen Grenzen mit anderen Mitgliedstaa-
ten bei Personen, die in das Vereinigte Königreich einreisen wollen,
Kontrollen durchführen, die nach seiner Auffassung erforderlich sind

a) zur Überprüfung des Rechts auf Einreise in das Vereinigte Kö-
nigreich bei Staatsangehörigen von Staaten, die Vertragsparteien
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind,
und ihren unterhaltsberechtigten Angehörigen, welche die ihnen
nach dem Gemeinschaftsrecht zustehenden Rechte wahrnehmen,
sowie bei Staatsangehörigen anderer Staaten, denen solche Rech-
te aufgrund einer Übereinkunft zustehen, an die das Vereinigte
Königreich gebunden ist, und

b) zur Entscheidung darüber, ob anderen Personen die Genehmi-
gung zur Einreise in das Vereinigte Königreich erteilt wird.
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Artikel 14 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft oder die anderen Bestimmungen jenes Vertrags oder des Ver-
trags über die Europäische Union oder die im Rahmen dieser Ver-
träge beschlossenen Maßnahmen berühren in keiner Weise das
Recht des Vereinigten Königreichs, solche Kontrollen ein- oder
durchzuführen. Wird im vorliegenden Artikel auf das Vereinigte
Königreich Bezug genommen, so gilt diese Bezugnahme auch für
die Gebiete, für deren Außenbeziehungen das Vereinigte Königreich
verantwortlich ist.

Artikel 2

Das Vereinigte Königreich und Irland können weiterhin untereinan-
der Regelungen über den freien Personenverkehr zwischen ihren
Hoheitsgebieten (,,einheitliches Reisegebiet“) treffen, sofern die
Rechte der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a dieses Protokolls ge-
nannten Personen in vollem Umfang gewahrt bleiben. Dementspre-
chend findet, solange sie solche Regelungen beibehalten, Artikel 1
dieses Protokolls unter denselben Bedingungen und Voraussetzungen
wie im Falle des Vereinigten Königreichs auf Irland Anwendung.
Artikel 14 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft oder andere Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags
über die Europäische Union oder im Rahmen dieser Verträge be-
schlossene Maßnahmen berühren diese Regelungen in keiner Weise.

Artikel 3

Die übrigen Mitgliedstaaten dürfen an ihren Grenzen oder an allen
Orten, an denen ihr Hoheitsgebiet betreten werden kann, solche
Kontrollen bei Personen durchführen, die aus dem Vereinigten Kö-
nigreich oder aus Gebieten, deren Außenbeziehungen für die in
Artikel 1 dieses Protokolls genannten Zwecke in seiner Verantwor-
tung liegen, oder aber, solange Artikel 1 dieses Protokolls für Irland
gilt, aus Irland in ihr Hoheitsgebiet einreisen wollen.

Artikel 14 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft oder andere Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags
über die Europäische Union oder im Rahmen dieser Verträge be-
schlossene Maßnahmen berühren in keiner Weise das Recht der
übrigen Mitgliedstaaten, solche Kontrollen ein- oder durchzuführen.
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Protokoll

über die Position
des Vereinigten Königreichs

und Irlands

Ursprung: Vertrag von Amsterdam.

Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, bestimmte das Vereinigte Königreich und Irland
betreffende Fragen zu regeln,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Protokolls über die Anwendung be-
stimmter Aspekte des Artikels 14 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte Königreich und auf
Irland —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag
über die Europäische Union beigefügt sind:

Artikel 1

Vorbehaltlich des Artikels 3 beteiligen sich das Vereinigte König-
reich und Irland nicht an der Annahme von Maßnahmen durch den
Rat, die nach Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft vorgeschlagen werden. Abweichend von Artikel 205
Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft gilt als qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen
Stimmen der Mitglieder des Rates, der in dem genannten Artikel
205 Absatz 2 festgelegt ist. Für Beschlüsse des Rates, die einstim-
mig angenommen werden müssen, ist die Zustimmung der Mitglie-
der des Rates mit Ausnahme der Vertreter der Regierungen des Ver-
einigten Königreichs und Irlands erforderlich.

Artikel 2

Entsprechend Artikel 1 und vorbehaltlich der Artikel 3, 4 und 6
sind Vorschriften des Titels IV des Vertrags zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, nach jenem Titel beschlossene
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Maßnahmen, Vorschriften internationaler Übereinkünfte, die von der
Gemeinschaft nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Ent-
scheidungen des Gerichtshofs, in denen solche Vorschriften oder
Maßnahmen ausgelegt werden, für das Vereinigte Königreich oder
Irland nicht bindend oder anwendbar; und diese Vorschriften,
Maßnahmen oder Entscheidungen berühren in keiner Weise die Zu-
ständigkeiten, Rechte und Pflichten dieser Staaten; ebensowenig be-
rühren diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen in ir-
gendeiner Weise den gemeinschaftlichen Besitzstand oder sind sie
Teil des Gemeinschaftsrechts, soweit sie auf das Vereinigte König-
reich und Irland Anwendung finden.

Artikel 3

(1) Das Vereinigte Königreich oder Irland kann dem Präsidenten
des Rates innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage eines Vor-
schlags oder einer Initiative gemäß Titel IV des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft beim Rat schriftlich mitteilen,
daß es sich an der Annahme und Anwendung der betreffenden
Maßnahme beteiligen möchte, was dem betreffenden Staat daraufhin
gestattet ist. Abweichend von Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gilt als qualifizierte Mehr-
heit derselbe Anteil der gewogenen Stimmen der Mitglieder des Rates,
der in dem genannten Artikel 205 Absatz 2 festgelegt ist.

Für Beschlüsse des Rates, die einstimmig angenommen werden
müssen, ist die Zustimmung aller Mitglieder des Rates mit Aus-
nahme der Mitglieder, die keine solche Mitteilung gemacht haben,
erforderlich. Eine nach diesem Absatz beschlossene Maßnahme ist
für alle an der Annahme beteiligten Mitgliedstaaten bindend.

(2) Kann eine Maßnahme nach Absatz 1 nicht innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums mit Beteiligung des Vereinigten Königreichs
oder Irlands angenommen werden, so kann der Rat die betreffende
Maßnahme nach Artikel 1 ohne Beteiligung des Vereinigten Königreichs
oder Irlands annehmen. In diesem Fall findet Artikel 2 Anwendung.

Artikel 4

Das Vereinigte Königreich oder Irland kann nach der Annahme ei-
ner Maßnahme gemäß Titel IV des Vertrags zur Gründung der Eu-
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ropäischen Gemeinschaft durch den Rat dem Rat und der Kom-
mission jederzeit mitteilen, daß es die Maßnahme anzunehmen
wünscht. In diesem Fall findet das in Artikel 11 Absatz 3 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorgesehene
Verfahren sinngemäß Anwendung.

Artikel 5

Ein Mitgliedstaat, der durch eine nach Titel IV des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft beschlossene Maßnahme
nicht gebunden ist, hat außer den für die Organe sich ergebenden
Verwaltungskosten keine finanziellen Folgen dieser Maßnahme zu
tragen.

Artikel 6

In Fällen, in denen nach diesem Protokoll das Vereinigte König-
reich oder Irland durch eine vom Rat nach Titel IV des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beschlossene
Maßnahme gebunden ist, gelten hinsichtlich dieser Maßnahme für
den betreffenden Staat die einschlägigen Bestimmungen des ge-
nannten Vertrags, einschließlich des Artikels 68.

Artikel 7

Die Artikel 3 und 4 berühren nicht das Protokoll über die Einbe-
ziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäi-
schen Union.

Artikel 8

Irland kann dem Präsidenten des Rates schriftlich mitteilen, daß die-
ses Protokoll nicht mehr für Irland gelten soll. In diesem Fall gelten
für Irland die üblichen Vertragsbestimmungen.
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Protokoll

über die Position Dänemarks

Ursprung: Vertrag von Amsterdam.

Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

UNTER BERUFUNG auf den Beschluß der am 12. Dezember 1992 in
Edinburgh im Europäischen Rat vereinigten Staats- und Regierungs-
chefs zu bestimmten von Dänemark aufgeworfenen Problemen be-
treffend den Vertrag über die Europäische Union,

IN KENNTNIS der in dem Beschluß von Edinburgh festgelegten Hal-
tung Dänemarks in bezug auf die Unionsbürgerschaft, die Wirt-
schafts- und Währungsunion sowie auf die Verteidigungspolitik und
die Bereiche Justiz und Inneres,

EINGEDENK des Artikels 3 des Protokolls über die Einbeziehung des
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag
über die Europäische Union beigefügt sind:

TEIL I

Artikel 1

Dänemark beteiligt sich nicht an der Annahme von Maßnahmen
durch den Rat, die nach Titel IV des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft vorgeschlagen werden. Abweichend von
Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft gilt als qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der ge-
wogenen Stimmen der Mitglieder des Rates, der in dem genannten
Artikel 205 Absatz 2 festgelegt ist. Für Beschlüsse des Rates, die
einstimmig angenommen werden müssen, ist die Zustimmung der
Mitglieder des Rates mit Ausnahme des Vertreters der Regierung
Dänemarks erforderlich.
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Artikel 2

Vorschriften des Titels IV des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, nach jenem Titel beschlossene Maßnahmen,
Vorschriften internationaler Übereinkünfte, die von der Gemein-
schaft nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Entscheidungen
des Gerichtshofs, in denen solche Vorschriften oder Maßnahmen
ausgelegt werden, sind für Dänemark nicht bindend oder anwend-
bar; und diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen be-
rühren in keiner Weise die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten
Dänemarks; ebensowenig berühren diese Vorschriften, Maßnahmen
oder Entscheidungen in irgendeiner Weise den gemeinschaftlichen
Besitzstand oder sind sie Teil des Gemeinschaftsrechts, soweit sie
auf Dänemark Anwendung finden.

Artikel 3

Dänemark hat außer den für die Organe sich ergebenden Verwal-
tungskosten keine finanziellen Folgen von Maßnahmen nach Artikel 1
zu tragen.

Artikel 4

Die Artikel 1, 2 und 3 finden keine Anwendung auf Maßnahmen
zur Bestimmung derjenigen Drittländer, deren Staatsangehörige beim
Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten im Besitz eines
Visums sein müssen, sowie auf Maßnahmen zur einheitlichen Vi-
sumgestaltung.

Artikel 5

(1) Dänemark beschließt innerhalb von sechs Monaten, nachdem
der Rat über einen Vorschlag oder eine Initiative zur Ergänzung des
Schengen-Besitzstands nach den Bestimmungen des Titels IV des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beschlossen
hat, ob es diesen Beschluß in einzelstaatliches Recht umsetzt. Faßt
es einen solchen Beschluß, so begründet dieser eine Verpflichtung
nach dem V ölkerrecht zwischen Dänemark und den übrigen Mit-
gliedstaaten, die in Artikel 1 des Protokolls über die Einbeziehung
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des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union
genannt sind, sowie gegenüber Irland oder dem Vereinigten König-
reich, falls diese Mitgliedstaaten an den betreffenden Bereichen der
Zusammenarbeit teilnehmen.

(2) Beschließt Dänemark, einen Beschluß des Rates nach Absatz 1
nicht umzusetzen, so werden die Mitgliedstaaten, die in Artikel 1
des Protokolls über die Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in
den Rahmen der Europäischen Union genannt sind, prüfen, welche
Maßnahmen zu treffen sind.

TEIL II

Artikel 6

Hinsichtlich der vom Rat im Bereich des Artikels 13 Absatz 1 und
des Artikels 17 des Vertrags über die Europäische Union angenom-
menen Maßnahmen beteiligt sich Dänemark nicht an der Ausarbei-
tung und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der
Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben; es wird allerdings
die Mitgliedstaaten auch nicht an der Entwicklung einer engeren
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet hindern. Dänemark nimmt daher
nicht an der Annahme dieser Maßnahmen teil. Dänemark ist nicht
verpflichtet, zur Finanzierung operativer Ausgaben beizutragen, die
als Folge solcher Maßnahmen anfallen.

TEIL III

Artikel 7

Dänemark kann den übrigen Mitgliedstaaten im Einklang mit seinen
verfassungsrechtlichen Vorschriften jederzeit mitteilen, daß es von
diesem Protokoll insgesamt oder zum Teil keinen Gebrauch mehr
machen will. In diesem Fall wird Dänemark sämtliche im Rahmen
der Europäischen Union getroffenen einschlägigen Maßnahmen, die
bis dahin in Kraft getreten sind, in vollem Umfang anwenden.
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D — Protokoll zum Vertrag
über die Europäische Union



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



429

Protokoll

zu Artikel 17 (ex-Artikel J.7) des Vertrags
über die Europäische Union

Ursprung: Vertrag von Amsterdam.
Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, den Artikel 17 Absatz 1 Unter-
absatz 2 und Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union
in vollem Umfang umzusetzen,

IN ANBETRACHT der Tatsache, daß die Politik der Union nach Arti-
kel 17 den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten nicht berührt, die Verpflich-
tungen einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in
der NATO verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag achtet
und mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik vereinbar ist —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
über die Europäische Union beigefügt ist:

Die Europäische Union erarbeitet binnen eines Jahres nach Inkraft-
treten des Vertrags von Amsterdam zusammen mit der Westeuro-
päischen Union Regelungen für eine verstärkte Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Union und der Westeuropäischen Union.
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E — Protokolle zum Vertrag
zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft
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Protokoll

über die Satzung
der Europäischen Investitionsbank

Ursprung: Vertrag von Rom.
Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN,

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 266 dieses Vertrags vorgesehene
Satzung der Europäischen Investitionsbank festzulegen,

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die diesem
Vertrag als Anhang beigefügt sind:

Artikel 1

Die durch Artikel 266 dieses Vertrags gegründete Europäische In-
vestitionsbank, im folgenden als ,,Bank“ bezeichnet, wird entspre-
chend diesem Vertrag und dieser Satzung errichtet; sie übt ihre
Aufgaben und ihre Tätigkeit nach Maßgabe dieser Übereinkünfte
aus.

Der Sitz der Bank wird im gegenseitigen Einvernehmen der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten festgelegt.

Artikel 2

Die Aufgabe der Bank ist in Artikel 267 dieses Vertrags bestimmt.

Artikel 3

Nach Artikel 266 dieses Vertrags sind Mitglieder der Bank:

— das Königreich Belgien,

— das Königreich Dänemark,

— die Bundesrepublik Deutschland,

— die Griechische Republik,
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— das Königreich Spanien,

— die Französische Republik,

— Irland,

— die Italienische Republik,

— das Großherzogtum Luxemburg,

— das Königreich der Niederlande,

— die Republik Österreich,

— die Portugiesische Republik,

— die Republik Finnland,

— das Königreich Schweden,

— das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland.

Artikel 4

(1) Die Bank wird mit einem Kapital von 62 013 Millionen ECU
ausgestattet, das von den Mitgliedstaaten in folgender Höhe ge-
zeichnet wird:

— Deutschland  ....................... 11 017 450 000

— Frankreich  .......................... 11 017 450 000

— Italien  ................................. 11 017 450 000

— Vereinigtes Königreich ...... 11 017 450 000

— Spanien  .............................. 4 049 856 000
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— Belgien ................................ 3 053 960 000

— Niederlande  .......................

— Schweden ............................

— Dänemark  ..........................

— Österreich  ..........................

— Finnland  .............................

— Griechenland  .....................

— Portugal  .............................

— Irland  .................................

— Luxemburg  ........................

Die Rechnungseinheit wird in der gleichen Weise wie die von den
Europäischen Gemeinschaften verwendete ECU definiert. (*) Der
Rat der Gouverneure kann auf Vorschlag des Verwaltungsrates ein-
stimmig die Definition der Rechnungseinheit ändern. (**)

Die Mitgliedstaaten haften nur bis zur Höhe ihres Anteils am ge-
zeichneten und nicht eingezahlten Kapital.

(2) Bei Aufnahme eines neuen Mitglieds erhöht sich das gezeich-
nete Kapital entsprechend dem Beitrag des neuen Mitglieds.

(3) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig über eine Erhö-
hung des gezeichneten Kapitals entscheiden.

3 053 960 000

2 026 000 000

1 546 308 000

1 516 000 000

871 000 000

828 380 000

533 844 000

386 576 000

77 316 000

*(*) Absatz 1 Unterabsatz 2 geändert gemäß Beschluß des Rates der Gouverneure vom
13. Mai 1981 (ABl. L 311 vom 30.10.1981).

(**) Absatz 1 Unterabsatz 2 ergänzt gemäß Artikel 1 des Vertrags zur Änderung des
Protokolls über die Satzung der Bank.
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(4) Der Anteil am gezeichneten Kapital kann weder abgetreten
noch verpfändet noch gepfändet werden.

Artikel 5

(1) Das gezeichnete Kapital wird von den Mitgliedstaaten in
Höhe von durchschnittlich 7,50162895 v. H. der in Artikel 4 Ab-
satz 1 festgesetzten Beträge eingezahlt. (*)

(2) Im Falle einer Erhöhung des gezeichneten Kapitals setzt der
Rat der Gouverneure einstimmig den einzuzahlenden Hundertsatz
sowie die Art und Weise der Einzahlung fest. (**)

(3) Der Verwaltungsrat kann die Zahlung des restlichen gezeich-
neten Kapitals verlangen, soweit dies erforderlich wird, um den
Verpflichtungen der Bank gegenüber ihren Anleihegebern nachzu-
kommen.

Die Zahlung erfolgt im Verhältnis zu den Anteilen der Mitglied-
staaten am gezeichneten Kapital und in den Währungen, deren die
Bank zur Erfüllung dieser Verpflichtungen bedarf. (***)

Artikel 6

(1) Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag des Verwaltungsrats entscheiden, daß die Mitgliedstaaten
der Bank verzinsliche Sonderdarlehen gewähren, wenn und soweit
die Bank diese zur Finanzierung bestimmter Vorhaben benötigt und
der Verwaltungsrat nachweist, daß die Bank nicht in der Lage ist,

**(*) Absatz 1 geändert gemäß Beschluß des Rates der Gouverneure vom 11. Juni
1990 (ABl. L 377 vom 31.12.1990).

*(**) Absatz 2 in der Fassung von Artikel 3 des Protokolls Nr. 1 zur AB DK/IRL/VK.
(***) Absatz 3 in der Fassung von Artikel 3 des Protokolls Nr. 1 zur AB DK/IRL/VK.



441

die erforderlichen Mittel auf den Kapitalmärkten zu Bedingungen zu
beschaffen, die der Art und dem Gegenstand der zu finanzierenden
Vorhaben angemessen sind.

(2) Die Sonderdarlehen dürfen erst mit Beginn des vierten Jahres
nach Inkrafttreten dieses Vertrags angefordert werden. Sie dürfen
insgesamt 400 Millionen Rechnungseinheiten und jährlich 100 Mil-
lionen Rechnungseinheiten nicht überschreiten.

(3) Die Laufzeit der Sonderdarlehen wird nach der Laufzeit der
Darlehen oder Bürgschaften festgesetzt, welche die Bank mittels
dieser Sonderdarlehen zu gewähren beabsichtigt; sie darf 20 Jahre
nicht überschreiten. Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsrates eine Entscheidung
über die vorzeitige Rückzahlung der Sonderdarlehen erlassen.

(4) Die Sonderdarlehen sind zu 4 v. H. jährlich verzinslich, es
sei denn, daß durch eine Entscheidung des Rates der Gouverneure
unter Berücksichtigung der Entwicklung und der Höhe der Zinssätze
auf den Kapitalmärkten ein anderer Zinssatz bestimmt wird.

(5) Die Sonderdarlehen werden von den Mitgliedstaaten nach
dem Verhältnis ihrer Anteile am gezeichneten Kapital gewährt; sie
werden binnen sechs Monaten nach Anforderung in Landeswährung
eingezahlt.

(6) Im Falle der Liquidation der Bank werden die Sonderdarlehen
der Mitgliedstaaten erst nach Begleichung der übrigen Schulden der
Bank zurückgezahlt.

Artikel 7 (*)

(1) Sinkt der Wert der Währung eines Mitgliedstaats gegenüber
der in Artikel 4 bestimmten Rechnungseinheit, so gleicht dieser
Staat den Betrag des von ihm in seiner Währung eingezahlten Ka-

(*) Artikel geändert gemäß Artikel 3 des Protokolls Nr. 1 zur AB GR.
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pitalanteils im Verhältnis zu der eingetretenen Änderung des Wertes
durch eine zusätzliche Zahlung an die Bank aus.

(2) Steigt der Wert der Währung eines Mitgliedstaats gegenüber
der in Artikel 4 bestimmten Rechnungseinheit, so gleicht die Bank
den Betrag des von diesem Staat in seiner Währung eingezahlten
Kapitalanteils im Verhältnis zu der eingetretenen Änderung des
Wertes durch eine Rückzahlung an diesen Staat aus.

(3) Im Sinne dieses Artikels entspricht der Wert der Währung ei-
nes Mitgliedstaats gegenüber der in Artikel 4 bestimmten Rech-
nungseinheit dem auf der Grundlage der Marktkurse ermittelten
Umrechnungskurs zwischen dieser Rechnungseinheit und dieser
Währung.

(4) Der Rat der Gouverneure kann auf Vorschlag des Verwal-
tungsrats einstimmig die Methode der Umrechnung von in Rech-
nungseinheiten ausgedrückten Beträgen in Landeswährungen und
umgekehrt ändern.

Er kann ferner auf Vorschlag des Verwaltungsrates einstimmig die
Modalitäten für den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Kapi-
talausgleich festlegen; die Ausgleichszahlungen müssen mindestens
einmal jährlich geleistet werden.

Artikel 8

Die Bank wird von einem Rat der Gouverneure, einem Verwal-
tungsrat und einem Direktorium verwaltet und geleitet.

Artikel 9

(1) Der Rat der Gouverneure besteht aus den von den Mitglied-
staaten benannten Ministern.

(2) Er erläßt die allgemeinen Richtlinien für die Kreditpolitik der
Bank, insbesondere hinsichtlich der Ziele, die bei der schrittweisen
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Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes jeweils anzustreben sind.

Er achtet auf die Durchführung dieser Richtlinien.

(3) Er hat ferner folgende Befugnisse:

a) Er entscheidet über die Erhöhung des gezeichneten Kapitals
gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2; (*)

b) er übt die in Artikel 6 in bezug auf die Sonderdarlehen vorge-
sehenen Befugnisse aus;

c) er übt die in den Artikeln 11 und 13 für die Ernennung und
Amtsenthebung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Di-
rektoriums sowie die in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 vor-
gesehenen Befugnisse aus; (*)

d) er erteilt die Ausnahmegenehmigung gemäß Artikel 18 Absatz 1;

e) er genehmigt den vom Verwaltungsrat ausgearbeiteten Jahresbe-
richt;

f) er genehmigt die Jahresbilanz und die Ertragsrechnung;

g) er nimmt die in den Artikeln 4, 7, 14, 17, 26 und 27 vorge-
sehenen Befugnisse und Obliegenheiten wahr; (**)

h) er genehmigt die Geschäftsordnung der Bank.

(4) Der Rat der Gouverneure ist im Rahmen dieses Vertrags und
dieser Satzung befugt, einstimmig alle Entscheidungen über die
Einstellung der Tätigkeit der Bank und ihre etwaige Liquidation zu
treffen.

*(*) Buchstaben a und c geändert gemäß Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 zur AB
DK/IRL/VK.

(**) Buchstabe g geändert gemäß Artikel 3 des Vertrags zur Änderung des Protokolls
über die Satzung der Bank.
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Artikel 10

Soweit in dieser Satzung nichts Gegenteiliges bestimmt ist, werden
die Entscheidungen des Rates der Gouverneure mit der Mehrheit
seiner Mitglieder gefaßt. Diese Mehrheit muß mindestens 50 v. H.
des gezeichneten Kapitals vertreten. Der Rat der Gouverneure
stimmt nach den in Artikel 205 dieses Vertrags vorgesehenen Be-
stimmungen ab.

Artikel 11

(1) Der Verwaltungsrat hat die ausschließliche Entscheidungsbe-
fugnis für die Gewährung von Darlehen und Bürgschaften sowie die
Aufnahme von Anleihen; er setzt die Darlehenszinssätze und Bürg-
schaftsprovisionen fest; er sorgt für die ordnungsmäßige Verwaltung
der Bank; er gewährleistet, daß die Führung der Geschäfte der Bank
mit den Bestimmungen dieses Vertrags und dieser Satzung sowie
mit den allgemeinen Richtlinien des Rates der Gouverneure im
Einklang steht.

Am Ende des Geschäftsjahres hat er dem Rat der Gouverneure ei-
nen Bericht vorzulegen und ihn, nachdem er genehmigt ist, zu ver-
öffentlichen.

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus 25 ordentlichen und 13 stell-
vertretenden Mitgliedern.

Die ordentlichen Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der
Gouverneure wie folgt bestellt:

— drei ordentliche Mitglieder, die von der Bundesrepublik
Deutschland benannt werden;

— drei ordentliche Mitglieder, die von der Französischen Republik
benannt werden;

— drei ordentliche Mitglieder, die von der Italienischen Republik
benannt werden;

— drei ordentliche Mitglieder, die vom Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland benannt werden;

— zwei ordentliche Mitglieder, die vom Königreich Spanien be-
nannt werden;
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— ein ordentliches Mitglied, das vom Königreich Belgien benannt
wird;

— ein ordentliches Mitglied, das vom Königreich Dänemark be-
nannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das von der Griechischen Republik
benannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das von Irland benannt wird;
— ein ordentliches Mitglied, das vom Großherzogtum Luxemburg

benannt wird;
— ein ordentliches Mitglied, das vom Königreich der Niederlande

benannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das von der Republik Österreich be-
nannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das von der Portugiesischen Republik
benannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das von der Republik Finnland be-
nannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das vom Königreich Schweden be-
nannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das von der Kommission benannt
wird.

Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der
Gouverneure wie folgt bestellt:
— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Bundesrepublik

Deutschland benannt werden;
— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Französischen Re-

publik benannt werden;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Italienischen Re-
publik benannt werden;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland benannt werden;

— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich Spanien und
von der Portugiesischen Republik im gegenseitigen Einverneh-
men benannt wird;



446

— ein stellvertretendes Mitglied, das von den Benelux-Ländern im
gegenseitigen Einvernehmen benannt wird;

— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich Dänemark,
von der Griechischen Republik und von Irland im gegenseitigen
Einvernehmen benannt wird;

— ein stellvertretendes Mitglied, das von der Republik Österreich,
der Republik Finnland und dem Königreich Schweden im ge-
genseitigen Einvernehmen benannt wird;

— ein stellvertretendes Mitglied, das von der Kommission benannt
wird.

Die Wiederbestellung der ordentlichen Mitglieder und der stellver-
tretenden Mitglieder ist zulässig.

Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen des Ver-
waltungsrates teilnehmen. Die von einem Staat oder von mehreren
Staaten im gegenseitigen Einvernehmen oder von der Kommission
benannten stellvertretenden Mitglieder können die von diesem Staat
oder von einem dieser Staaten oder von der Kommission benannten
ordentlichen Mitglieder vertreten. Sie sind stimmberechtigt, wenn
sie ein oder mehrere ordentliche Mitglieder vertreten oder wenn ih-
nen das Stimmrecht hierzu nach Artikel 12 Absatz 1 übertragen
worden ist.

Bei den Sitzungen des Verwaltungsrates führt der Präsident des Di-
rektoriums oder bei seiner Verhinderung ein Vizepräsident den Vor-
sitz; der Vorsitzende nimmt an Abstimmungen nicht teil.

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden Persönlichkeiten be-
stellt, die jede Gewähr für Unabhängigkeit und Befähigung bieten.
Sie sind nur der Bank verantwortlich.

(3) Ein ordentliches Mitglied kann nur dann seines Amtes ent-
hoben werden, wenn es die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben
erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt; in diesem Falle
kann der Rat der Gouverneure mit qualifizierter Mehrheit seine
Amtsenthebung verfügen.

Wird ein Jahresbericht nicht genehmigt, so hat dies den Rücktritt
des Verwaltungsrates zur Folge.
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(4) Sitze, die durch Todesfall, freiwilligen Rücktritt, Amtsenthe-
bung oder Gesamtrücktritt frei werden, sind nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 neu zu besetzen. Außer den allgemeinen Neubestellungen
sind frei werdende Sitze für die verbleibende Amtszeit neu zu be-
setzen.

(5) Der Rat der Gouverneure bestimmt die Vergütung der Mit-
glieder des Verwaltungsrates. Er stellt einstimmig fest, welche Tä-
tigkeiten mit dem Amt eines ordentlichen oder stellvertretenden
Mitglieds unvereinbar sind.

Artikel 12

(1) Jedes ordentliche Mitglied verfügt im Verwaltungsrat über
eine Stimme. Es kann sein Stimmrecht ohne Einschränkung gemäß
den in der Geschäftsordnung der Bank festzulegenden Regeln über-
tragen.

(2) Soweit in dieser Satzung nicht etwas Gegenteiliges bestimmt
ist, werden die Entscheidungen des Verwaltungsrates mit der ein-
fachen Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder getroffen. Für
die qualifizierte Mehrheit sind 17 Stimmen erforderlich.

Artikel 13

(1) Das Direktorium besteht aus einem Präsidenten und sechs Vi-
zepräsidenten, die vom Rat der Gouverneure auf Vorschlag des Ver-
waltungsrates für sechs Jahre bestellt werden. Ihre Wiederbestellung
ist zulässig.

Der Rat der Gouverneure kann einstimmig die Zahl der Mitglieder
des Direktoriums ändern.

(2) Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag des Verwaltungsrates, der mit qualifizierter Mehrheit
beschließt, die Amtsenthebung der Mitglieder des Direktoriums
anordnen.
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(3) Das Direktorium nimmt unter der Aufsicht des Präsidenten
und der Kontrolle des Verwaltungsrates die laufenden Geschäfte der
Bank wahr.

Es bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrates vor, insbeson-
dere hinsichtlich der Aufnahme von Anleihen sowie der Gewährung
von Darlehen und Bürgschaften; es sorgt für die Durchführung die-
ser Entscheidungen.

(4) Die Stellungnahmen des Direktoriums zu beantragten Darle-
hen und Bürgschaften sowie zu geplanten Anleihen werden mit
Mehrheit beschlossen.

(5) Der Rat der Gouverneure setzt die Vergütung der Mitglieder
des Direktoriums fest und bestimmt, welche Tätigkeiten mit ihrem
Amt unvereinbar sind.

(6) Die Bank wird gerichtlich und außergerichtlich vom Präsiden-
ten oder bei seiner Verhinderung von einem Vizepräsidenten ver-
treten.

(7) Der Präsident ist der Vorgesetzte der Bediensteten der Bank.
Er stellt sie ein und entläßt sie. Bei der Auswahl des Personals ist
nicht nur die persönliche Eignung und die berufliche Befähigung zu
berücksichtigen, sondern auch auf eine angemessene Beteiligung
von Staatsangehörigen der einzelnen Mitgliedstaaten zu achten.

(8) Das Direktorium und das Personal der Bank sind nur dieser
verantwortlich und üben ihre Ämter unabhängig aus.

Artikel 14

(1) Ein Ausschuß, der aus drei vom Rat der Gouverneure auf-
grund ihrer Befähigung ernannten Mitgliedern besteht, prüft jährlich
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte und der Bücher der Bank.

(2) Er stellt fest, ob die Bilanz und die Ertragsrechnung den Ge-
schäftsbüchern entsprechen und auf der Aktiv- und Passivseite die
Geschäftslage der Bank richtig wiedergeben.
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Artikel 15

Die Bank verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über die von diesem be-
zeichnete Behörde. Bei der Durchführung ihrer Finanzgeschäfte
nimmt sie die Notenbank des betreffenden Mitgliedstaats oder an-
dere von diesem genehmigte Finanzinstitute in Anspruch.

Artikel 16

(1) Die Bank arbeitet mit allen in ähnlichen Bereichen tätigen in-
ternationalen Organisationen zusammen.

(2) Die Bank nimmt zu den Bank- und Finanzinstituten der Län-
der, auf die sie ihre Geschäftstätigkeit erstreckt, alle der Zusam-
menarbeit dienlichen Beziehungen auf.

Artikel 17

Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder der Kommission oder von
Amts wegen nimmt der Rat der Gouverneure die Auslegung oder
Ergänzung seiner nach Artikel 9 dieser Satzung erlassenen Richtli-
nien gemäß den für ihren Erlaß maßgebenden Bestimmungen vor.

Artikel 18

(1) Im Rahmen der ihr in Artikel 267 dieses Vertrags gestellten
Aufgabe gewährt die Bank ihren Mitgliedern oder privaten oder öf-
fentlichen Unternehmen Darlehen für Investitionsvorhaben, die in
den europäischen Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten durchzuführen
sind, soweit Mittel aus anderen Quellen zu angemessenen Bedin-
gungen nicht zur Verfügung stehen.

Die Bank kann auf Vorschlag des Verwaltungsrates durch eine vom
Rat der Gouverneure einstimmig erteilte Ausnahmegenehmigung
auch Darlehen für Investitionsvorhaben gewähren, die ganz oder
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teilweise außerhalb der europäischen Hoheitsgebiete der Mitglied-
staaten durchzuführen sind.

(2) Die Gewährung von Darlehen wird soweit wie möglich von
dem Einsatz auch anderer Finanzierungsmittel abhängig gemacht.

(3) Wird einem Unternehmen oder einer Körperschaft — mit
Ausnahme der Mitgliedstaaten — ein Darlehen gewährt, so macht
die Bank dies entweder von einer Bürgschaft des Mitgliedstaats, in
dessen Hoheitsgebiet das Vorhaben verwirklicht wird, oder von an-
deren ausreichenden Bürgschaften abhängig.

(4) Die Bank kann Bürgschaften für Anleihen übernehmen, die
von öffentlichen oder privaten Unternehmen oder von Körperschaf-
ten für die Durchführung der in Artikel 267 dieses Vertrags be-
zeichneten Vorhaben aufgenommen werden.

(5) Die jeweils ausstehenden Darlehen und Bürgschaften der
Bank dürfen insgesamt 250 v. H. des gezeichneten Kapitals nicht
überschreiten.

(6) Die Bank sichert sich gegen das Wechselrisiko, indem sie die
Darlehens- und Bürgschaftsverträge mit den ihres Erachtens geeig-
neten Klauseln versieht.

Artikel 19

(1) Die Darlehenszinssätze und Bürgschaftsprovisionen der Bank
werden den jeweiligen Bedingungen des Kapitalmarkts angepaßt
und so bemessen, daß die Bank aus den Erträgen ihre Verpflich-
tungen erfüllen, ihre Kosten decken und gemäß Artikel 24 einen
Reservefonds bilden kann.

(2) Die Bank gewährt keine Zinsermäßigungen. Läßt die Eigenart
des zu finanzierenden Vorhabens eine Zinsermäßigung angezeigt
erscheinen, so kann der betreffende Mitgliedstaat oder eine dritte
Stelle Zinsvergütungen gewähren, soweit die Gewährung mit Artikel
87 dieses Vertrags vereinbar ist.
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Artikel 20

Bei ihren Darlehens- und Bürgschaftsgeschäften beachtet die Bank
folgende Grundsätze:

1. Sie achtet auf die wirtschaftlich zweckmäßigste Verwendung
ihrer Mittel im Interesse der Gemeinschaft.

Sie darf nur dann Darlehen gewähren oder Bürgschaft leisten,

a) wenn der Zinsen- und Tilgungsdienst bei Vorhaben von Produk-
tionsunternehmen aus deren Erträgnissen und bei sonstigen Vor-
haben durch eine entsprechende Verpflichtung des Staates, in
dem das Vorhaben durchgeführt wird, oder auf andere Weise si-
chergestellt ist und

b) wenn die Durchführung des Vorhabens zu einer Steigerung der
volkswirtschaftlichen Produktivität im allgemeinen beiträgt und
die Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes fördert.

2. Sie darf weder Beteiligungen an Unternehmen erwerben noch
Verantwortung bei deren Geschäftsführung übernehmen, es sei denn,
daß dies für die Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich ist, um die
Rückzahlung der von ihr ausgeliehenen Mittel zu sichern.

3. Sie kann ihre Forderungen auf dem Kapitalmarkt abtreten und
von ihren Darlehensnehmern die Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen oder anderen Wertpapieren verlangen.

4. Weder die Bank noch die Mitgliedstaaten dürfen Bedingungen
vorschreiben, nach denen Beträge aus ihren Darlehen in einem be-
stimmten Mitgliedstaat ausgegeben werden müssen.

5. Sie kann die Gewährung von Darlehen davon abhängig ma-
chen, daß internationale Ausschreibungen stattfinden.
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6. Sie darf ein Vorhaben weder finanzieren noch zu seiner Fi-
nanzierung beitragen, wenn der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsge-
biet es durchgeführt werden soll, Einspruch erhebt.

Artikel 21

(1) Darlehens- und Bürgschaftsanträge können der Bank entweder
über die Kommission oder über denjenigen Mitgliedstaat zugeleitet
werden, in dessen Hoheitsgebiet das Vorhaben durchgeführt wird.
Darlehens- und Bürgschaftsanträge können von Unternehmen auch
unmittelbar bei der Bank eingereicht werden.

(2) Werden der Bank Anträge über die Kommission zugeleitet, so
sind sie dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Vorhaben
durchgeführt wird, zur Stellungnahme vorzulegen. Werden sie der
Bank über einen Staat zugeleitet, so sind sie der Kommission zur
Stellungnahme vorzulegen. Werden sie von einem Unternehmen un-
mittelbar eingereicht, so sind sie dem betreffenden Mitgliedstaat und
der Kommission vorzulegen.

Die betreffenden Mitgliedstaaten und die Kommission haben eine
Frist von zwei Monaten zur Abgabe ihrer Stellungnahme. Ist diese
Frist verstrichen, so kann die Bank das betreffende Vorhaben als
genehmigt betrachten.

(3) Der Verwaltungsrat beschließt über die ihm vom Direktorium
vorgelegten Darlehens- und Bürgschaftsanträge.

(4) Das Direktorium prüft, ob die ihm vorgelegten Darlehens-
und Bürgschaftsanträge den Bestimmungen dieser Satzung, insbe-
sondere des Artikels 20, entsprechen. Spricht sich das Direktorium
für die Gewährung des Darlehens oder der Bürgschaft aus, so legt
es den Vertragsentwurf dem Verwaltungsrat vor; es kann seine po-
sitive Stellungnahme von Voraussetzungen abhängig machen, die es
als wesentlich erachtet. Spricht sich das Direktorium gegen die Ge-
währung des Darlehens oder der Bürgschaft aus, so unterbreitet es
die Unterlagen mit seiner Stellungnahme dem Verwaltungsrat.
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(5) Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums kann der
Verwaltungsrat das Darlehen oder die Bürgschaft nur einstimmig
gewähren.

(6) Bei einer negativen Stellungnahme der Kommission kann der
Verwaltungsrat das Darlehen oder die Bürgschaft nur einstimmig
gewähren; bei dieser Abstimmung enthält sich das von der Kom-
mission benannte Mitglied des Verwaltungsrates der Stimme.

(7) Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums und der
Kommission darf der Verwaltungsrat das Darlehen oder die Bürg-
schaft nicht gewähren.

Artikel 22

(1) Die Bank nimmt die zur Durchführung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Anleihen auf den internationalen Kapitalmärkten auf.

(2) Die Bank kann auf dem Kapitalmarkt eines Mitgliedstaats
Anleihen entweder nach den dort für Inlandsemissionen geltenden
Rechtsvorschriften oder, in Ermangelung solcher Vorschriften, auf-
grund einer entsprechenden Fühlungnahme und Vereinbarung mit
dem betreffenden Staat aufnehmen.

Die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats können ihre Zustimmung
nur dann versagen, wenn auf dem Kapitalmarkt dieses Staates ernst-
liche Störungen zu befürchten sind.

Artikel 23

(1) Die Bank kann die verfügbaren Mittel, die sie nicht unmit-
telbar zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen benötigt, in folgender
Weise verwenden:

a) Sie kann Anlagen auf den Geldmärkten vornehmen;
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b) vorbehaltlich des Artikels 20 Absatz 2 kann sie die von ihr
selbst oder ihren Darlehensnehmern ausgegebenen Wertpapiere
kaufen oder verkaufen;

c) sie kann alle sonstigen in ihren Aufgabenbereich fallenden Fi-
nanzgeschäfte vornehmen.

(2) Unbeschadet des Artikels 25 befaßt sich die Bank bei der
Handhabung ihrer Anlagen nur mit solchen Devisenarbitragen, die
für die Durchführung ihrer Darlehensverträge oder die Erfüllung ih-
rer Verpflichtungen aus den von ihr aufgenommenen Anleihen oder
gewährten Bürgschaften unmittelbar erforderlich sind.

(3) Auf den in diesem Artikel genannten Gebieten handelt die
Bank im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden oder der No-
tenbank des betreffenden Mitgliedstaats.

Artikel 24

(1) Es wird schrittweise ein Reservefonds bis zum Höchstbetrag
von 10 v. H. des gezeichneten Kapitals gebildet. Der Verwaltungs-
rat kann die Bildung zusätzlicher Rücklagen beschließen, wenn die
Verbindlichkeiten der Bank es rechtfertigen. Solange der Reserve-
fonds noch nicht in voller Höhe gebildet ist, sind an ihn abzufüh-
ren:

a) die Zinserträge der Darlehen, welche die Bank aus den nach
Artikel 5 von den Mitgliedstaaten einzuzahlenden Beträgen ge-
währt hat,

b) die Zinserträge der Darlehen, welche die Bank aus den Rück-
zahlungen der unter Buchstabe a bezeichneten Darlehen gewährt
hat,

soweit diese Zinserträge nicht zur Erfüllung der Verpflichtungen
und zur Deckung der Kosten der Bank benötigt werden.
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(2) Die Mittel des Reservefonds sind so anzulegen, daß sie je-
derzeit entsprechend dem Zweck des Fonds eingesetzt werden kön-
nen.

Artikel 25

(1) Die Bank ist jederzeit ermächtigt, ihre Guthaben in der Wäh-
rung eines Mitgliedstaats in die Währung eines anderen Mitglied-
staats zu transferieren, um die Geschäfte durchzuführen, die der ihr
in Artikel 267 dieses Vertrags und in Artikel 23 dieser Satzung
gestellten Aufgabe entsprechen. Besitzt die Bank flüssige oder ver-
fügbare Mittel in der von ihr benötigten Währung, so vermeidet sie,
soweit möglich, derartige Transferierungen.

(2) Die Bank kann ihre Guthaben in der Währung eines Mit-
gliedstaats nur mit dessen Zustimmung in die Währung dritter Län-
der konvertieren.

(3) Die Bank kann über die in Gold oder in konvertierbarer Wäh-
rung eingezahlten Kapitalbeträge sowie über die auf dritten Märkten
aufgenommenen Devisen frei verfügen.

(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den Schuldnern der
Bank die erforderlichen Devisenbeträge zur Rückzahlung von Ka-
pital sowie zur Zahlung von Zinsen für Darlehen und Provisionen
für Bürgschaften zur Verfügung zu stellen, welche die Bank für die
Durchführung von Vorhaben im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
gewährt hat.

Artikel 26

Kommt ein Mitgliedstaat seinen Mitgliedspflichten aus dieser Sat-
zung, insbesondere der Pflicht zur Einzahlung seines Anteils oder
seiner Sonderdarlehen oder zur Bedienung in Anspruch genommener
Darlehen nicht nach, so kann die Gewährung von Darlehen oder
Bürgschaften an diesen Staat oder seine Angehörigen durch eine mit
qualifizierter Mehrheit gefaßte Entscheidung des Rates der Gouver-
neure ausgesetzt werden.
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Diese Entscheidung befreit den Mitgliedstaat oder seine Angehöri-
gen nicht von ihren Verpflichtungen gegenüber der Bank.

Artikel 27

(1) Entscheidet der Rat der Gouverneure, daß die Tätigkeit der
Bank einzustellen ist, so wird der gesamte Geschäftsbetrieb unver-
züglich beendet; ausgenommen sind lediglich Amtshandlungen, die
zur ordnungsmäßigen Verwertung, Sicherstellung und Erhaltung der
Vermögenswerte sowie zur Regelung der Verbindlichkeiten notwen-
dig sind.

(2) Im Falle der Liquidation bestellt der Rat der Gouverneure die
Liquidatoren und erteilt ihnen Weisungen zur Durchführung der Li-
quidation.

Artikel 28

(1) Die Bank besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach des-
sen Rechtsvorschriften zuerkannt wird; sie kann insbesondere be-
wegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern
sowie vor Gericht stehen.

[Siehe auch Artikel 9 Absatz 4 des Vertrags von Amsterdam, der
wie folgt lautet:

Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vor-
rechte und Befreiungen unter den in dem in Absatz 5 genannten
Protokoll festgelegten Bedingungen. Dasselbe gilt für die Euro-
päische Zentralbank, das Europäische Währungsinstitut und die
Europäische Investitionsbank.]
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(2) Das Vermögen der Bank kann in keiner Form beschlagnahmt
oder enteignet werden.

Artikel 29

Über Rechtsstreitigkeiten zwischen der Bank einerseits und ihren
Gläubigern, Kreditnehmern oder dritten Personen andererseits ent-
scheiden die zuständigen Gerichte der einzelnen Staaten vorbehalt-
lich der Zuständigkeiten, die dem Gerichtshof zuerkannt sind.

Die Bank begründet in jedem Mitgliedstaat einen Gerichtsstand der
Niederlassung. Sie kann in Verträgen einen besonderen Gerichts-
stand bestimmen oder ein Schiedsverfahren vorsehen.

Das Vermögen und die Guthaben der Bank können nur auf gericht-
liche Anordnung beschlagnahmt oder der Zwangsvollstreckung un-
terworfen werden.

Artikel 30 (*)

(1) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig beschließen, einen
Europäischen Investitionsfonds mit eigener Rechtspersönlichkeit und
finanzieller Autonomie zu errichten, zu dessen Gründungsmitglie-
dern die Bank gehört.

(2) Der Rat der Gouverneure beschließt die Satzung des Euro-
päischen Investitionsfonds einstimmig. In dieser Satzung werden
insbesondere Ziele, Aufbau, Kapital, Mitgliedschaft, finanzielle Mit-
tel, Interventionsmöglichkeiten, Prüfungsverfahren sowie die Bezie-
hungen zwischen den Organen der Bank und denen des Fonds fest-
gelegt.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 20 Absatz 2 ist
die Bank berechtigt, sich an der Verwaltung des Fonds zu beteili-

(*) Artikel 30 eingefügt durch den Rechtsakt zur Änderung des Protokolls über die
Satzung der Europäischen Investitionsbank, mit dem der Rat der Gouverneure zur
Errichtung eines Europäischen Investitionsfonds ermächtigt wird; diese Änderung ist
am 1. Mai 1994 in Kraft getreten.
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gen und zum gezeichneten Kapital des Fonds bis zur Höhe des vom
Rat der Gouverneure auf einstimmigen Beschluß festgelegten Be-
trags beizutragen.

(4) Die Europäische Gemeinschaft kann Mitglied des Fonds wer-
den und sich an seinem gezeichneten Kapital beteiligen. An den
Zielen des Fonds interessierte Finanzinstitute können zur Mitglied-
schaft eingeladen werden.

(5) Das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften gilt für den Fonds, die Mitglieder der
Fondsorgane in Ausübung ihrer einschlägigen Aufgaben sowie für
das Fondspersonal.

Der Fonds ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben
anläßlich der Erhöhungen seines Kapitals sowie von den verschie-
denen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem er
seinen Sitz hat, verbunden sind. Desgleichen werden bei seiner et-
waigen Auflösung oder Liquidation keine Abgaben erhoben. Ferner
unterliegt die Tätigkeit des Fonds und seiner Organe, soweit sie
nach Maßgabe der Satzung ausgeübt wird, nicht der Umsatzsteuer.

Dividenden, Kapitalerträge oder andere Einkommen aus dem Fonds,
auf die die Mitglieder außer der Europäischen Gemeinschaft und die
Bank Anspruch haben, unterliegen indessen den einschlägigen
Steuerbestimmungen.

(6) Der Gerichtshof ist innerhalb der nachstehend festgelegten
Grenzen für Streitfälle zuständig, die Maßnahmen von Fondsorganen
betreffen. Klagen gegen derartige Maßnahmen können von jedem
Mitglied des Fonds in dieser Eigenschaft oder von den Mitglied-
staaten nach Artikel 230 dieses Vertrags erhoben werden.

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundert-
siebenundfünfzig.
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Protokoll

betreffend den Erwerb
von Immobilien

in Dänemark

Ursprung: Vertrag von Maastricht.
Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betreffend
Dänemark zu regeln —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt wird:

Ungeachtet des Vertrags kann Dänemark seine geltenden Rechts-
vorschriften für den Erwerb von Zweitwohnungen beibehalten.
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Protokoll

zu Artikel 141 (ex-Artikel 119) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Ursprung: Vertrag von Maastricht.
Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt wird:

Im Sinne des Artikels 141 gelten Leistungen aufgrund eines betrieb-
lichen Systems der sozialen Sicherheit nicht als Entgelt, sofern und
soweit sie auf Beschäftigungszeiten vor dem 17. Mai 1990 zurück-
geführt werden können, außer im Fall von Arbeitnehmern oder de-
ren anspruchsberechtigten Angehörigen, die vor diesem Zeitpunkt
eine Klage bei Gericht oder ein gleichwertiges Verfahren nach gel-
tendem einzelstaatlichen Recht anhängig gemacht haben.
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Protokoll

über die Satzung
des Europäischen Systems

der Zentralbanken und
der Europäischen Zentralbank

Ursprung: Vertrag von Maastricht.
Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 8 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft vorgesehene Satzung des Europäischen
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank
festzulegen,

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind.

KAPITEL I

ERRICHTUNG DES ESZB

Artikel 1

Das Europäische System der Zentralbanken

1.1. Das Europäische System der Zentralbanken (,,ESZB“) und
die Europäische Zentralbank (,,EZB“) werden gemäß Artikel 8 die-
ses Vertrags errichtet; sie nehmen ihre Aufgaben und ihre Tätigkeit
nach Maßgabe dieses Vertrags und dieser Satzung wahr.

1.2. Das ESZB besteht nach Artikel 107 Absatz 1 dieses Vertrags
aus der EZB und den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (,,nationale
Zentralbanken“). Das Luxemburgische Währungsinstitut wird die
Zentralbank Luxemburgs sein.
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KAPITEL II

ZIELE UND AUFGABEN DES ESZB

Artikel 2

Ziele

Nach Artikel 105 Absatz 1 dieses Vertrags ist es das vorrangige
Ziel des ESZB, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies
ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, un-
terstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Ge-
meinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2 dieses Vertrags
festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen. Das ESZB handelt
im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen
gefördert wird, und hält sich dabei an die in Artikel 4 dieses Ver-
trags genannten Grundsätze.

Artikel 3

Aufgaben

3.1. Nach Artikel 105 Absatz 2 dieses Vertrags bestehen die
grundlegenden Aufgaben des ESZB darin,

— die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen,

— Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 111 dieses Vertrags
durchzuführen,

— die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten
und zu verwalten,

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern.



471

3.2. Nach Artikel 105 Absatz 3 dieses Vertrags berührt Artikel
3.1 dritter Gedankenstrich nicht die Haltung und Verwaltung von
Arbeitsguthaben in Fremdwährungen durch die Regierungen der
Mitgliedstaaten.

3.3. Das ESZB trägt nach Artikel 105 Absatz 5 dieses Vertrags
zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden
auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Sta-
bilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen bei.

Artikel 4

Beratende Funktionen

Nach Artikel 105 Absatz 4 dieses Vertrags

a) wird die EZB gehört

a) — zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemeinschaft im
Zuständigkeitsbereich der EZB;

a) — von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechts-
vorschriften im Zuständigkeitsbereich der EZB, und zwar in-
nerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat
nach dem Verfahren des Artikels 42 festlegt;

b) kann die EZB gegenüber den zuständigen Organen und Einrich-
tungen der Gemeinschaft und gegenüber den nationalen Behör-
den Stellungnahmen zu in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden
Fragen abgeben.

Artikel 5

Erhebung von statistischen Daten

5.1. Zur Wahrnehmung der Aufgaben des ESZB holt die EZB
mit Unterstützung der nationalen Zentralbanken die erforderlichen
statistischen Daten entweder von den zuständigen nationalen Be-
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hörden oder unmittelbar von den Wirtschaftssubjekten ein. Zu die-
sem Zweck arbeitet sie mit den Organen und Einrichtungen der Ge-
meinschaft und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder
dritter Länder sowie mit internationalen Organisationen zusammen.

5.2. Die in Artikel 5.1 bezeichneten Aufgaben werden so weit
wie möglich von den nationalen Zentralbanken ausgeführt.

5.3. Soweit erforderlich, fördert die EZB die Harmonisierung der
Bestimmungen und Gepflogenheiten auf dem Gebiet der Erhebung,
Zusammenstellung und Weitergabe von statistischen Daten in den
in ihre Zuständigkeit fallenden Bereichen.

5.4. Der Kreis der berichtspflichtigen natürlichen und juristischen
Personen, die Bestimmungen über die Vertraulichkeit sowie die
geeigneten Vorkehrungen zu ihrer Durchsetzung werden vom Rat
nach dem Verfahren des Artikels 42 festgelegt.

Artikel 6

Internationale Zusammenarbeit

6.1. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, die die dem
ESZB übertragenen Aufgaben betrifft, entscheidet die EZB, wie das
ESZB vertreten wird.

6.2. Die EZB und, soweit diese zustimmt, die nationalen Zen-
tralbanken sind befugt, sich an internationalen Währungseinrichtun-
gen zu beteiligen.

6.3. Die Artikel 6.1 und 6.2 finden unbeschadet des Artikels 111
Absatz 4 dieses Vertrags Anwendung.
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KAPITEL III

ORGANISATION DES ESZB

Artikel 7

Unabhängigkeit

Nach Artikel 108 dieses Vertrags darf bei der Wahrnehmung der
ihnen durch diesen Vertrag und diese Satzung übertragenen Befug-
nisse, Aufgaben und Pflichten weder die EZB noch eine nationale
Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlußorgane Weisungen von
Organen oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Regierungen der
Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen.
Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die Regie-
rungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu
beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Beschlußorgane
der EZB oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben zu beeinflussen.

Artikel 8

Allgemeiner Grundsatz

Das ESZB wird von den Beschlußorganen der EZB geleitet.

Artikel 9

Die Europäische Zentralbank

9.1. Die EZB, die nach Artikel 107 Absatz 2 dieses Vertrags mit
Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, besitzt in jedem Mitgliedstaat
die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen
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Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; sie kann ins-
besondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und
veräußern sowie vor Gericht stehen.

9.2. Die EZB stellt sicher, daß die dem ESZB nach Artikel 105
Absätze 2, 3 und 5 dieses Vertrags übertragenen Aufgaben entweder
durch ihre eigene Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung oder
durch die nationalen Zentralbanken nach den Artikeln 12.1 und 14
erfüllt werden.

9.3. Die Beschlußorgane der EZB sind nach Artikel 107 Absatz 3
dieses Vertrags der EZB-Rat und das Direktorium.

Artikel 10

Der EZB-Rat

10.1. Nach Artikel 112 Absatz 1 dieses Vertrags besteht der
EZB-Rat aus den Mitgliedern des Direktoriums der EZB und den
Präsidenten der nationalen Zentralbanken.

10.2. Vorbehaltlich des Artikels 10.3 sind nur die persönlich an-
wesenden Mitglieder des EZB-Rates stimmberechtigt. Abweichend
von dieser Bestimmung kann in der in Artikel 12.3 genannten Ge-
schäftsordnung vorgesehen werden, daß Mitglieder des EZB-Rates
im Wege einer Telekonferenz an der Abstimmung teilnehmen kön-
nen. In der Geschäftsordnung wird ferner vorgesehen, daß ein für
längere Zeit an der Stimmabgabe verhindertes Mitglied einen Stell-
vertreter als Mitglied des EZB-Rates benennen kann.

Vorbehaltlich der Artikel 10.3 und 11.3 hat jedes Mitglied des
EZB-Rates eine Stimme. Soweit in dieser Satzung nichts anderes
bestimmt ist, beschließt der EZB-Rat mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag.

Der EZB-Rat ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner
Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen. Ist der EZB-Rat nicht
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beschlußfähig, so kann der Präsident eine außerordentliche Sitzung
einberufen, bei der für die Beschlußfähigkeit die Mindestteilnah-
mequote nicht erforderlich ist.

10.3. Für alle Beschlüsse im Rahmen der Artikel 28, 29, 30, 32,
33 und 51 werden die Stimmen im EZB-Rat nach den Anteilen der
nationalen Zentralbanken am gezeichneten Kapital der EZB gewo-
gen. Die Stimmen der Mitglieder des Direktoriums werden mit Null
gewogen. Ein Beschluß, der die qualifizierte Mehrheit der Stimmen
erfordert, gilt als angenommen, wenn die abgegebenen Ja-Stimmen
mindestens zwei Drittel des gezeichneten Kapitals der EZB und
mindestens die Hälfte der Anteilseigner vertreten. Bei Verhinderung
eines Präsidenten einer nationalen Zentralbank kann dieser einen
Stellvertreter zur Abgabe seiner gewogenen Stimme benennen.

10.4. Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind vertraulich. Der
EZB-Rat kann beschließen, das Ergebnis seiner Beratungen zu ver-
öffentlichen.

10.5. Der EZB-Rat tritt mindestens zehnmal im Jahr zusammen.

Artikel 11

Das Direktorium

11.1. Nach Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe a dieses Vertrags
besteht das Direktorium aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten
und vier weiteren Mitgliedern.

Die Mitglieder erfüllen ihre Pflichten hauptamtlich. Ein Mitglied
darf weder entgeltlich noch unentgeltlich einer anderen Beschäfti-
gung nachgehen, es sei denn, der EZB-Rat erteilt hierzu ausnahms-
weise seine Zustimmung.

11.2. Nach Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe b dieses Vertrags
werden der Präsident, der Vizepräsident und die weiteren Mitglieder
des Direktoriums von den Regierungen der Mitgliedstaaten auf der
Ebene der Staats- und Regierungschefs auf Empfehlung des Rates,
der hierzu das Europäische Parlament und den EZB-Rat anhört, aus
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dem Kreis der in Währungs- oder Bankfragen anerkannten und er-
fahrenen Persönlichkeiten einvernehmlich ausgewählt und ernannt.

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht zuläs-
sig.

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder des Di-
rektoriums sein.

11.3. Die Beschäftigungsbedingungen für die Mitglieder des Di-
rektoriums, insbesondere ihre Gehälter und Ruhegehälter sowie an-
dere Leistungen der sozialen Sicherheit, sind Gegenstand von Ver-
trägen mit der EZB und werden vom EZB-Rat auf Vorschlag eines
Ausschusses festgelegt, der aus drei vom EZB-Rat und drei vom
Rat ernannten Mitgliedern besteht. Die Mitglieder des Direktoriums
haben in den in diesem Absatz bezeichneten Angelegenheiten kein
Stimmrecht.

11.4. Ein Mitglied des Direktoriums, das die Voraussetzungen für
die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere
Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des EZB-Rates oder des
Direktoriums durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden.

11.5. Jedes persönlich anwesende Mitglied des Direktoriums ist
berechtigt, an Abstimmungen teilzunehmen, und hat zu diesem
Zweck eine Stimme. Soweit nichts anderes bestimmt ist, beschließt
das Direktorium mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den
Ausschlag. Die Abstimmungsmodalitäten werden in der in Artikel
12.3 bezeichneten Geschäftsordnung geregelt.

11.6. Das Direktorium führt die laufenden Geschäfte der EZB.

11.7. Freiwerdende Sitze im Direktorium sind durch Ernennung
eines neuen Mitglieds nach Artikel 11.2 zu besetzen.
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Artikel 12

Aufgaben der Beschlußorgane

12.1. Der EZB-Rat erläßt die Leitlinien und Entscheidungen, die
notwendig sind, um die Erfüllung der dem ESZB nach diesem Ver-
trag und dieser Satzung übertragenen Aufgaben zu gewährleisten.
Der EZB-Rat legt die Geldpolitik der Gemeinschaft fest, gegebe-
nenfalls einschließlich von Entscheidungen in bezug auf geldpoliti-
sche Zwischenziele, Leitzinssätze und die Bereitstellung von Zen-
tralbankgeld im ESZB, und erläßt die für ihre Ausführung notwen-
digen Leitlinien.

Das Direktorium führt die Geldpolitik gemäß den Leitlinien und
Entscheidungen des EZB-Rates aus. Es erteilt hierzu den nationalen
Zentralbanken die erforderlichen Weisungen. Ferner können dem
Direktorium durch Beschluß des EZB-Rates bestimmte Befugnisse
übertragen werden.

Unbeschadet dieses Artikels nimmt die EZB die nationalen Zen-
tralbanken zur Durchführung von Geschäften, die zu den Aufgaben
des ESZB gehören, in Anspruch, soweit dies möglich und sachge-
recht erscheint.

12.2. Die Vorbereitung der Sitzungen des EZB-Rates obliegt dem
Direktorium.

12.3. Der EZB-Rat beschließt eine Geschäftsordnung, die die in-
terne Organisation der EZB und ihrer Beschlußorgane regelt.

12.4. Der EZB-Rat nimmt die in Artikel 4 genannten beratenden
Funktionen wahr.

12.5. Der EZB-Rat trifft die Entscheidungen nach Artikel 6.
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Artikel 13

Der Präsident

13.1. Den Vorsitz im EZB-Rat und im Direktorium der EZB
führt der Präsident oder, bei seiner Verhinderung, der Vizepräsident.

13.2. Unbeschadet des Artikels 39 vertritt der Präsident oder eine
von ihm benannte Person die EZB nach außen.

Artikel 14

Nationale Zentralbanken

14.1. Nach Artikel 109 dieses Vertrags stellt jeder Mitgliedstaat
sicher, daß spätestens zum Zeitpunkt der Errichtung des ESZB seine
innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschließlich der Satzung seiner
Zentralbank mit diesem Vertrag und dieser Satzung im Einklang
stehen.

14.2. In den Satzungen der nationalen Zentralbanken ist insbe-
sondere vorzusehen, daß die Amtszeit des Präsidenten der jeweili-
gen nationalen Zentralbank mindestens fünf Jahre beträgt.

Der Präsident einer nationalen Zentralbank kann aus seinem Amt
nur entlassen werden, wenn er die Voraussetzungen für die Aus-
übung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung
begangen hat. Gegen eine entsprechende Entscheidung kann der be-
treffende Präsident einer nationalen Zentralbank oder der EZB-Rat
wegen Verletzung dieses Vertrags oder einer bei seiner Durchfüh-
rung anzuwendenden Rechtsnorm den Gerichtshof anrufen. Solche
Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben; diese Frist läuft je
nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Ent-
scheidung, ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermangelung des-
sen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Ent-
scheidung Kenntnis erlangt hat.

14.3. Die nationalen Zentralbanken sind integraler Bestandteil des
ESZB und handeln gemäß den Leitlinien und Weisungen der EZB.
Der EZB-Rat trifft die notwendigen Maßnahmen, um die Einhaltung
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der Leitlinien und Weisungen der EZB sicherzustellen, und kann
verlangen, daß ihm hierzu alle erforderlichen Informationen zur
Verfügung gestellt werden.

14.4. Die nationalen Zentralbanken können andere als die in die-
ser Satzung bezeichneten Aufgaben wahrnehmen, es sei denn, der
EZB-Rat stellt mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen
fest, daß diese Aufgaben nicht mit den Zielen und Aufgaben des
ESZB vereinbar sind. Derartige Aufgaben werden von den natio-
nalen Zentralbanken in eigener Verantwortung und auf eigene Rech-
nung wahrgenommen und gelten nicht als Aufgaben des ESZB.

Artikel 15

Berichtspflichten

15.1. Die EZB erstellt und veröffentlicht mindestens vierteljähr-
lich Berichte über die Tätigkeit des ESZB.

15.2. Ein konsolidierter Ausweis des ESZB wird wöchentlich ver-
öffentlicht.

15.3. Nach Artikel 113 Absatz 3 dieses Vertrags unterbreitet die
EZB dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission
sowie auch dem Europäischen Rat einen Jahresbericht über die Tä-
tigkeit des ESZB und die Geld- und Währungspolitik im vergan-
genen und im laufenden Jahr.

15.4. Die in diesem Artikel bezeichneten Berichte und Ausweise
werden Interessenten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Artikel 16

Banknoten

Nach Artikel 106 Absatz 1 dieses Vertrags hat der EZB-Rat das
ausschließliche Recht, die Ausgabe von Banknoten innerhalb der
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Gemeinschaft zu genehmigen. Die EZB und die nationalen Zen-
tralbanken sind zur Ausgabe von Banknoten berechtigt. Die von der
EZB und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten
sind die einzigen Banknoten, die in der Gemeinschaft als gesetzli-
ches Zahlungsmittel gelten.

Die EZB berücksichtigt so weit wie möglich die Gepflogenheiten
bei der Ausgabe und der Gestaltung von Banknoten.

KAPITEL IV

WÄHRUNGSPOLITISCHE AUFGABEN
UND OPERATIONEN DES ESZB

Artikel 17

Konten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken

Zur Durchführung ihrer Geschäfte können die EZB und die natio-
nalen Zentralbanken für Kreditinstitute, öffentliche Stellen und an-
dere Marktteilnehmer Konten eröffnen und Vermögenswerte, ein-
schließlich Schuldbuchforderungen, als Sicherheit hereinnehmen.

Artikel 18

Offenmarkt- und Kreditgeschäfte

18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben können die EZB und die nationalen Zentralbanken

— auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Gemein-
schafts- oder Drittlandswährungen lautende Forderungen und bör-
sengängige Wertpapiere sowie Edelmetalle endgültig (per Kasse
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oder Termin) oder im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen
kaufen und verkaufen oder entsprechende Darlehensgeschäfte tä-
tigen;

— Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilneh-
mern abschließen, wobei für die Darlehen ausreichende Sicher-
heiten zu stellen sind.

18.2. Die EZB stellt allgemeine Grundsätze für ihre eigenen Of-
fenmarkt- und Kreditgeschäfte und die der nationalen Zentralbanken
auf; hierzu gehören auch die Grundsätze für die Bekanntmachung
der Bedingungen, zu denen sie bereit sind, derartige Geschäfte ab-
zuschließen.

Artikel 19

Mindestreserven

19.1. Vorbehaltlich des Artikels 2 kann die EZB zur Verwirkli-
chung der geldpolitischen Ziele verlangen, daß die in den Mitglied-
staaten niedergelassenen Kreditinstitute Mindestreserven auf Konten
bei der EZB und den nationalen Zentralbanken unterhalten. Verord-
nungen über die Berechnung und Bestimmung des Mindestreserve-
solls können vom EZB-Rat erlassen werden. Bei Nichteinhaltung
kann die EZB Strafzinsen erheben und sonstige Sanktionen mit ver-
gleichbarer Wirkung verhängen.

19.2. Zum Zwecke der Anwendung dieses Artikels legt der Rat
nach dem Verfahren des Artikels 42 die Basis für die Mindestre-
serven und die höchstzulässigen Relationen zwischen diesen Min-
destreserven und ihrer Basis sowie die angemessenen Sanktionen
fest, die bei Nichteinhaltung anzuwenden sind.
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Artikel 20

Sonstige geldpolitische Instrumente

Der EZB-Rat kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen über die Anwendung anderer Instrumente der
Geldpolitik entscheiden, die er bei Beachtung des Artikels 2 für
zweckmäßig hält.

Der Rat legt nach dem Verfahren des Artikels 42 den Anwendungs-
bereich solcher Instrumente fest, wenn sie Verpflichtungen für Drit-
te mit sich bringen.

Artikel 21

Geschäfte mit öffentlichen Stellen

21.1. Nach Artikel 101 dieses Vertrags sind Überziehungs- oder
andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder den nationalen Zentral-
banken für Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Zentral-
regierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere
öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öf-
fentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten
ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von
diesen durch die EZB oder die nationalen Zentralbanken.

21.2. Die EZB und die nationalen Zentralbanken können als Fis-
kalagent für die in Artikel 21.1 bezeichneten Stellen tätig werden.

21.3. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für Kredit-
institute in öffentlichem Eigentum; diese werden von der jeweiligen
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nationalen Zentralbank und der EZB, was die Bereitstellung von
Zentralbankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behandelt.

Artikel 22

Verrechnungs- und Zahlungssysteme

Die EZB und die nationalen Zentralbanken können Einrichtungen
zur Verfügung stellen und die EZB kann Verordnungen erlassen,
um effiziente und zuverlässige Verrechnungs- und Zahlungssysteme
innerhalb der Gemeinschaft und im Verkehr mit dritten Ländern zu
gewährleisten.

Artikel 23

Geschäfte mit dritten Ländern
und internationalen Organisationen

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt,

— mit Zentralbanken und Finanzinstituten in dritten Ländern und,
soweit zweckdienlich, mit internationalen Organisationen Bezie-
hungen aufzunehmen;

— alle Arten von Devisen und Edelmetalle per Kasse und per Ter-
min zu kaufen und zu verkaufen; der Begriff ,,Devisen“ schließt
Wertpapiere und alle sonstigen Vermögenswerte, die auf belie-
bige Währungen oder Rechnungseinheiten lauten, unabhängig
von deren Ausgestaltung ein;

— die in diesem Artikel bezeichneten Vermögenswerte zu halten
und zu verwalten;

— alle Arten von Bankgeschäften, einschließlich der Aufnahme und
Gewährung von Krediten, im Verkehr mit dritten Ländern sowie
internationalen Organisationen zu tätigen.
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Artikel 24

Sonstige Geschäfte

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt, außer den
mit ihren Aufgaben verbundenen Geschäften auch Geschäfte für ih-
ren eigenen Betrieb und für ihre Bediensteten zu tätigen.

KAPITEL V

AUFSICHT

Artikel 25

Aufsicht

25.1. Die EZB kann den Rat, die Kommission und die zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten in Fragen des Geltungsbereichs
und der Anwendung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft hin-
sichtlich der Aufsicht über die Kreditinstitute sowie die Stabilität
des Finanzsystems beraten und von diesen konsultiert werden.

25.2. Aufgrund von Beschlüssen des Rates nach Artikel 105 Ab-
satz 6 dieses Vertrags kann die EZB besondere Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Aufsicht über die Kreditinstitute und sonstige
Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen wahr-
nehmen.
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KAPITEL VI

FINANZVORSCHRIFTEN DES ESZB

Artikel 26

Jahresabschlüsse

26.1. Das Geschäftsjahr der EZB und der nationalen Zentralban-
ken beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

26.2. Der Jahresabschluß der EZB wird vom Direktorium nach
den vom EZB-Rat aufgestellten Grundsätzen erstellt. Der Jahres-
abschluß wird vom EZB-Rat festgestellt und sodann veröffentlicht.

26.3. Für Analyse- und Geschäftsführungszwecke erstellt das Di-
rektorium eine konsolidierte Bilanz des ESZB, in der die zum
ESZB gehörenden Aktiva und Passiva der nationalen Zentralbanken
ausgewiesen werden.

26.4. Zur Anwendung dieses Artikels erläßt der EZB-Rat die not-
wendigen Vorschriften für die Standardisierung der buchmäßigen
Erfassung und der Meldung der Geschäfte der nationalen Zentral-
banken.

Artikel 27

Rechnungsprüfung

27.1. Die Jahresabschlüsse der EZB und der nationalen Zentral-
banken werden von unabhängigen externen Rechnungsprüfern, die
vom EZB-Rat empfohlen und vom Rat anerkannt wurden, geprüft.
Die Rechnungsprüfer sind befugt, alle Bücher und Konten der EZB
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und der nationalen Zentralbanken zu prüfen und alle Auskünfte über
deren Geschäfte zu verlangen.

27.2. Artikel 248 dieses Vertrags ist nur auf eine Prüfung der Ef-
fizienz der Verwaltung der EZB anwendbar.

Artikel 28

Kapital der EZB

28.1. Das Kapital der EZB bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit be-
trägt 5 Milliarden ECU. Das Kapital kann durch einen Beschluß des
EZB-Rates mit der in Artikel 10.3 vorgesehenen qualifizierten
Mehrheit innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die
der Rat nach dem Verfahren des Artikels 42 festlegt, erhöht wer-
den.

28.2. Die nationalen Zentralbanken sind alleinige Zeichner und
Inhaber des Kapitals der EZB. Die Zeichnung des Kapitals erfolgt
nach dem gemäß Artikel 29 festgelegten Schlüssel.

28.3. Der EZB-Rat bestimmt mit der in Artikel 10.3 vorgesehe-
nen qualifizierten Mehrheit, in welcher Höhe und welcher Form das
Kapital einzuzahlen ist.

28.4. Vorbehaltlich des Artikels 28.5 können die Anteile der na-
tionalen Zentralbanken am gezeichneten Kapital der EZB nicht
übertragen, verpfändet oder gepfändet werden.

28.5. Im Falle einer Anpassung des in Artikel 29 bezeichneten
Schlüssels sorgen die nationalen Zentralbanken durch Übertragungen
von Kapitalanteilen untereinander dafür, daß die Verteilung der Ka-
pitalanteile dem angepaßten Schlüssel entspricht. Die Bedingungen
für derartige Übertragungen werden vom EZB-Rat festgelegt.
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Artikel 29

Schlüssel für die Kapitalzeichnung

29.1. Nach Errichtung des ESZB und der EZB gemäß dem Ver-
fahren des Artikels 123 Absatz 1 dieses Vertrags wird der Schlüssel
für die Zeichnung des Kapitals der EZB festgelegt. In diesem
Schlüssel erhält jede nationale Zentralbank einen Gewichtsanteil,
der der Summe folgender Prozentsätze entspricht:

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der Bevöl-
kerung der Gemeinschaft im vorletzten Jahr vor der Errichtung
des ESZB;

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats am Bruttoin-
landsprodukt der Gemeinschaft zu Marktpreisen in den fünf Jah-
ren vor dem vorletzten Jahr vor der Errichtung des ESZB.

Die Prozentsätze werden zum nächsten Vielfachen von 0,05 Pro-
zentpunkten aufgerundet.

29.2. Die zur Anwendung dieses Artikels zu verwendenden sta-
tistischen Daten werden von der Kommission nach den Regeln be-
reitgestellt, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 42 festlegt.

29.3. Die den nationalen Zentralbanken zugeteilten Gewichtsan-
teile werden nach Errichtung des ESZB alle fünf Jahre unter sinn-
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des Artikels 29.1 angepaßt.
Der neue Schlüssel gilt jeweils vom ersten Tag des folgenden Jah-
res an.

29.4. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur An-
wendung dieses Artikels erforderlich sind.
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Artikel 30

Übertragung von Währungsreserven auf die EZB

30.1. Unbeschadet des Artikels 28 wird die EZB von den natio-
nalen Zentralbanken mit Währungsreserven, die jedoch nicht aus
Währungen der Mitgliedstaaten, ECU, IWF-Reservepositionen und
SZR gebildet werden dürfen, bis zu einem Gegenwert von 50 Mil-
liarden ECU ausgestattet. Der EZB-Rat entscheidet über den von
der EZB nach ihrer Errichtung einzufordernden Teil sowie die zu
späteren Zeitpunkten einzufordernden Beträge. Die EZB hat das
uneingeschränkte Recht, die ihr übertragenen Währungsreserven zu
halten und zu verwalten sowie für die in dieser Satzung genannten
Zwecke zu verwenden.

30.2. Die Beiträge der einzelnen nationalen Zentralbanken werden
entsprechend ihrem jeweiligen Anteil am gezeichneten Kapital der
EZB bestimmt.

30.3. Die EZB schreibt jeder nationalen Zentralbank eine ihrem
Beitrag entsprechende Forderung gut. Der EZB-Rat entscheidet über
die Denominierung und Verzinsung dieser Forderungen.

30.4. Die EZB kann nach Artikel 30.2 über den in Artikel 30.1
festgelegten Betrag hinaus innerhalb der Grenzen und unter den Be-
dingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 42 festlegt,
die Einzahlung weiterer Währungsreserven fordern.

30.5. Die EZB kann IWF-Reservepositionen und SZR halten und
verwalten sowie die Zusammenlegung solcher Aktiva vorsehen.

30.6. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur An-
wendung dieses Artikels erforderlich sind.
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Artikel 31

Währungsreserven der nationalen Zentralbanken

31.1. Die nationalen Zentralbanken sind befugt, zur Erfüllung ih-
rer Verpflichtungen gegenüber internationalen Organisationen nach
Artikel 23 Geschäfte abzuschließen.

31.2. Alle sonstigen Geschäfte mit den Währungsreserven, die
den nationalen Zentralbanken nach den in Artikel 30 genannten
Übertragungen verbleiben, sowie von Mitgliedstaaten ausgeführte
Transaktionen mit ihren Arbeitsguthaben in Fremdwährungen be-
dürfen oberhalb eines bestimmten im Rahmen des Artikels 31.3 fest-
zulegenden Betrags der Zustimmung der EZB, damit Übereinstim-
mung mit der Wechselkurs- und der Währungspolitik der Gemein-
schaft gewährleistet ist.

31.3. Der EZB-Rat erläßt Richtlinien mit dem Ziel, derartige Ge-
schäfte zu erleichtern.

Artikel 32

Verteilung der monetären Einkünfte
der nationalen Zentralbanken

32.1. Die Einkünfte, die den nationalen Zentralbanken aus der Er-
füllung der währungspolitischen Aufgaben des ESZB zufließen (im
folgenden als ,,monetäre Einkünfte“ bezeichnet), werden am Ende
eines jeden Geschäftsjahres nach diesem Artikel verteilt.

32.2. Vorbehaltlich des Artikels 32.3 entspricht der Betrag der
monetären Einkünfte einer jeden nationalen Zentralbank ihren jähr-
lichen Einkünften aus Vermögenswerten, die sie als Gegenposten
zum Bargeldumlauf und zu ihren Verbindlichkeiten aus Einlagen
der Kreditinstitute hält. Diese Vermögenswerte werden von den na-
tionalen Zentralbanken gemäß den vom EZB-Rat zu erlassenden
Richtlinien gesondert erfaßt.
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32.3. Wenn nach dem Übergang zur dritten Stufe die Bilanz-
strukturen der nationalen Zentralbanken nach Auffassung des EZB-
Rates die Anwendung des Artikels 32.2 nicht gestatten, kann der
EZB-Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen, daß die monetären
Einkünfte für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abweichend
von Artikel 32.2 nach einem anderen Verfahren bemessen werden.

32.4. Der Betrag der monetären Einkünfte einer jeden nationalen
Zentralbank vermindert sich um den Betrag etwaiger Zinsen, die
von dieser Zentralbank auf ihre Verbindlichkeiten aus Einlagen der
Kreditinstitute nach Artikel 19 gezahlt werden.

Der EZB-Rat kann beschließen, daß die nationalen Zentralbanken
für Kosten in Verbindung mit der Ausgabe von Banknoten oder un-
ter außergewöhnlichen Umständen für spezifische Verluste aus für
das ESZB unternommenen währungspolitischen Operationen ent-
schädigt werden. Die Entschädigung erfolgt in einer Form, die der
EZB-Rat für angemessen hält; diese Beträge können mit den mo-
netären Einkünften der nationalen Zentralbanken verrechnet werden.

32.5. Die Summe der monetären Einkünfte der nationalen Zen-
tralbanken wird vorbehaltlich etwaiger Beschlüsse des EZB-Rates
nach Artikel 33.2 unter den nationalen Zentralbanken entsprechend
ihren eingezahlten Anteilen am Kapital der EZB verteilt.

32.6. Die Verrechnung und den Ausgleich der Salden aus der
Verteilung der monetären Einkünfte nimmt die EZB gemäß den
Richtlinien des EZB-Rates vor.

32.7. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur An-
wendung dieses Artikels erforderlich sind.
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Artikel 33

Verteilung der Nettogewinne und Verluste der EZB

33.1. Der Nettogewinn der EZB wird in der folgenden Reihen-
folge verteilt:

a) Ein vom EZB-Rat zu bestimmender Betrag, der 20 % des Netto-
gewinns nicht übersteigen darf, wird dem allgemeinen Reserve-
fonds bis zu einer Obergrenze von 100 % des Kapitals zuge-
führt;

b) der verbleibende Nettogewinn wird an die Anteilseigner der EZB
entsprechend ihren eingezahlten Anteilen ausgeschüttet.

33.2. Falls die EZB einen Verlust erwirtschaftet, kann der Fehl-
betrag aus dem allgemeinen Reservefonds der EZB und erforderli-
chenfalls nach einem entsprechenden Beschluß des EZB-Rates aus
den monetären Einkünften des betreffenden Geschäftsjahres im
Verhältnis und bis in Höhe der Beträge gezahlt werden, die nach
Artikel 32.5 an die nationalen Zentralbanken verteilt werden.

KAPITEL VII

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 34

Rechtsakte

34.1. Nach Artikel 110 dieses Vertrags werden von der EZB

— Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Erfüllung der in
Artikel 3.1 erster Gedankenstrich, Artikel 19.1, Artikel 22 oder
Artikel 25.2 festgelegten Aufgaben erforderlich ist; sie erläßt
Verordnungen ferner in den Fällen, die in den Rechtsakten des
Rates nach Artikel 42 vorgesehen werden;
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— die Entscheidungen erlassen, die zur Erfüllung der dem ESZB
nach diesem Vertrag und dieser Satzung übertragenen Aufgaben
erforderlich sind;

— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.

34.2. Eine Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen
ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich.

Eine Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbind-
lich, an die sie gerichtet ist.

Die Artikel 253, 254 und 256 dieses Vertrags gelten für die Ver-
ordnungen und Entscheidungen der EZB.

Die EZB kann die Veröffentlichung ihrer Entscheidungen, Empfeh-
lungen und Stellungnahmen beschließen.

34.3. Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der
Rat nach dem Verfahren des Artikels 42 festlegt, ist die EZB be-
fugt, Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die sich
aus ihren Verordnungen und Entscheidungen ergeben, mit Geld-
bußen oder in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgeldern
zu belegen.

Artikel 35

Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegenheiten

35.1. Die Handlungen und Unterlassungen der EZB unterliegen in
den Fällen und unter den Bedingungen, die in diesem Vertrag vor-
gesehen sind, der Überprüfung und Auslegung durch den Gerichts-
hof. Die EZB ist in den Fällen und unter den Bedingungen, die in
diesem Vertrag vorgesehen sind, klageberechtigt.
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35.2. Über Rechtsstreitigkeiten zwischen der EZB einerseits und
ihren Gläubigern, Schuldnern oder dritten Personen andererseits
entscheiden die zuständigen Gerichte der einzelnen Staaten vorbe-
haltlich der Zuständigkeiten, die dem Gerichtshof zuerkannt sind.

35.3. Die EZB unterliegt der Haftungsregelung des Artikels 288
dieses Vertrags. Die Haftung der nationalen Zentralbanken richtet
sich nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht.

35.4. Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer
Schiedsklausel zuständig, die in einem von der EZB oder für ihre
Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtli-
chen Vertrag enthalten ist.

35.5. Für einen Beschluß der EZB, den Gerichtshof anzurufen, ist
der EZB-Rat zuständig.

35.6. Der Gerichtshof ist für Streitsachen zuständig, die die Er-
füllung der Verpflichtungen aus dieser Satzung durch eine nationale
Zentralbank betreffen. Ist die EZB der Auffassung, daß eine natio-
nale Zentralbank einer Verpflichtung aus dieser Satzung nicht nach-
gekommen ist, so legt sie in der betreffenden Sache eine mit Grün-
den versehene Stellungnahme vor, nachdem sie der nationalen
Zentralbank Gelegenheit zur Vorlage von Bemerkungen gegeben
hat. Entspricht die nationale Zentralbank nicht innerhalb der von der
EZB gesetzten Frist deren Stellungnahme, so kann die EZB den
Gerichtshof anrufen.

Artikel 36

Personal

36.1. Der EZB-Rat legt auf Vorschlag des Direktoriums die Be-
schäftigungsbedingungen für das Personal der EZB fest.

36.2. Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen der EZB
und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und unter den Be-
dingungen zuständig, die sich aus den Beschäftigungsbedingungen
ergeben.
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Artikel 37

Sitz

Vor Ende 1992 beschließen die Regierungen der Mitgliedstaaten auf
der Ebene der Staats- und Regierungschefs im gegenseitigen Ein-
vernehmen über den Sitz der EZB.

Artikel 38

Geheimhaltung

38.1. Die Mitglieder der Leitungsgremien und des Personals der
EZB und der nationalen Zentralbanken dürfen auch nach Beendi-
gung ihres Dienstverhältnisses keine der Geheimhaltungspflicht un-
terliegenden Informationen weitergeben.

38.2. Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Gemein-
schaftsvorschriften fallen, die eine Verpflichtung zur Geheimhaltung
vorsehen, finden diese Gemeinschaftsvorschriften Anwendung.

Artikel 39

Unterschriftsberechtigte

Die EZB wird Dritten gegenüber durch den Präsidenten oder zwei
Direktoriumsmitglieder oder durch die Unterschriften zweier vom
Präsidenten zur Zeichnung im Namen der EZB gehörig ermächtigter
Bediensteter der EZB rechtswirksam verpflichtet.
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Artikel 40 (*)

Vorrechte und Befreiungen

Die EZB genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Er-
füllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen
nach Maßgabe des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen
der Europäischen Gemeinschaften.

KAPITEL VIII

ÄNDERUNG DER SATZUNG UND
ERGÄNZENDE RECHTSVORSCHRIFTEN

Artikel 41

Vereinfachtes Änderungsverfahren

41.1. Nach Artikel 107 Absatz 5 dieses Vertrags kann der Rat
die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3,
32.4, 32.6, 33.1.a und 36 dieser Satzung entweder mit qualifizierter
Mehrheit auf Empfehlung der EZB nach Anhörung der Kommission
oder einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung der
EZB ändern. Die Zustimmung des Europäischen Parlaments ist da-
bei jeweils erforderlich.

41.2. Eine Empfehlung der EZB nach diesem Artikel erfordert ei-
nen einstimmigen Beschluß des EZB-Rates.

(*) In der Fassung des Artikels 6 Abschnitt III Nummer 4 des Vertrags von Amster-
dam.
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Artikel 42

Ergänzende Rechtsvorschriften

Nach Artikel 107 Absatz 6 dieses Vertrags erläßt der Rat unmit-
telbar nach dem Beschluß über den Zeitpunkt für den Beginn der
dritten Stufe mit qualifizierter Mehrheit entweder auf Vorschlag der
Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der
EZB oder auf Empfehlung der EZB nach Anhörung des Europäi-
schen Parlaments und der Kommission die in den Artikeln 4, 5.4,
19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 dieser Satzung genannten Be-
stimmungen.

KAPITEL IX

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND
SONSTIGE BESTIMMUNGEN FÜR DAS ESZB

Artikel 43

Allgemeine Bestimmungen

43.1. Eine Ausnahmeregelung nach Artikel 122 Absatz 1 dieses
Vertrags bewirkt, daß folgende Artikel dieser Satzung für den be-
treffenden Mitgliedstaat keinerlei Rechte oder Verpflichtungen ent-
stehen lassen: Artikel 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23,
26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 und 52.

43.2. Die Zentralbanken der Mitgliedstaaten, für die eine Aus-
nahmeregelung nach Artikel 122 Absatz 1 dieses Vertrags gilt, be-
halten ihre währungspolitischen Befugnisse nach innerstaatlichem
Recht.

43.3. In den Artikeln 3, 11.2, 19, 34.2 und 50 bezeichnet der
Ausdruck ,,Mitgliedstaaten“ gemäß Artikel 122 Absatz 4 dieses
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Vertrags die ,,Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung
gilt“.

43.4. In den Artikeln 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23,
27, 30, 31, 32, 33.2 und 52 dieser Satzung ist der Ausdruck ,,na-
tionale Zentralbanken“ im Sinne von ,,Zentralbanken der Mitglied-
staaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt“ zu verstehen.

43.5. In den Artikeln 10.3 und 33.1 bezeichnet der Ausdruck
,,Anteilseigner“ die ,,Zentralbanken der Mitgliedstaaten, für die kei-
ne Ausnahmeregelung gilt“.

43.6. In den Artikeln 10.3 und 30.2 ist der Ausdruck ,,gezeich-
netes Kapital der EZB“ im Sinne von ,,Kapital der EZB, das von
den Zentralbanken der Mitgliedstaaten gezeichnet wurde, für die
keine Ausnahmeregelung gilt“ zu verstehen.

Artikel 44

Vorübergehende Aufgaben der EZB

Die EZB übernimmt diejenigen Aufgaben des EWI, die infolge der
für einen oder mehrere Mitgliedstaaten geltenden Ausnahmeregelun-
gen in der dritten Stufe noch erfüllt werden müssen.

Bei der Vorbereitung der Aufhebung der Ausnahmeregelungen nach
Artikel 122 dieses Vertrags nimmt die EZB eine beratende Funk-
tion wahr.

Artikel 45

Der Erweiterte Rat der EZB

45.1. Unbeschadet des Artikels 107 Absatz 3 dieses Vertrags
wird der Erweiterte Rat als drittes Beschlußorgan der EZB einge-
setzt.

45.2. Der Erweiterte Rat besteht aus dem Präsidenten und dem
Vizepräsidenten der EZB sowie den Präsidenten der nationalen Zen-
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tralbanken. Die weiteren Mitglieder des Direktoriums können an den
Sitzungen des Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein
Stimmrecht.

45.3. Die Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates sind in Arti-
kel 47 dieser Satzung vollständig aufgeführt.

Artikel 46

Geschäftsordnung des Erweiterten Rates

46.1. Der Präsident oder bei seiner Verhinderung der Vizepräsi-
dent der EZB führt den Vorsitz im Erweiterten Rat der EZB.

46.2. Der Präsident des Rates und ein Mitglied der Kommission
können an den Sitzungen des Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen
aber kein Stimmrecht.

46.3. Der Präsident bereitet die Sitzungen des Erweiterten Rates
vor.

46.4. Abweichend von Artikel 12.3 gibt sich der Erweiterte Rat
eine Geschäftsordnung.

46.5. Das Sekretariat des Erweiterten Rates wird von der EZB
gestellt.

Artikel 47

Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates

47.1. Der Erweiterte Rat

— nimmt die in Artikel 44 aufgeführten Aufgaben wahr,

— wirkt bei der Erfüllung der Beratungsfunktionen nach den Arti-
keln 4 und 25.1 mit.
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47.2. Der Erweiterte Rat wirkt auch mit bei

— der Erhebung der statistischen Daten im Sinne von Artikel 5;

— den Berichtstätigkeiten der EZB im Sinne von Artikel 15;

— der Festlegung der erforderlichen Regeln für die Anwendung
von Artikel 26 gemäß Artikel 26.4;

— allen sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Anwendung von
Artikel 29 gemäß Artikel 29.4;

— der Festlegung der Beschäftigungsbedingungen für das Personal
der EZB gemäß Artikel 36.

47.3. Der Erweiterte Rat trägt zu den Vorarbeiten bei, die erfor-
derlich sind, um für die Währungen der Mitgliedstaaten, für die
eine Ausnahmeregelung gilt, die Wechselkurse gegenüber den Wäh-
rungen oder der einheitlichen Währung der Mitgliedstaaten, für die
keine Ausnahmeregelung gilt, gemäß Artikel 123 Absatz 5 dieses
Vertrags unwiderruflich festzulegen.

47.4. Der Erweiterte Rat wird vom Präsidenten der EZB über die
Beschlüsse des EZB-Rates unterrichtet.

Artikel 48

Übergangsbestimmungen für das Kapital der EZB

Nach Artikel 29.1 wird jeder nationalen Zentralbank ein Gewichts-
anteil in dem Schlüssel für die Zeichnung des Kapitals der EZB
zugeteilt. Abweichend von Artikel 28.3 zahlen Zentralbanken von
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, das von ihnen
gezeichnete Kapital nicht ein, es sei denn, daß der Erweiterte Rat
mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln des gezeichneten
Kapitals der EZB und zumindest der Hälfte der Anteilseigner be-
schließt, daß als Beitrag zu den Betriebskosten der EZB ein
Mindestprozentsatz eingezahlt werden muß.
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Artikel 49

Zurückgestellte Einzahlung von Kapital, Reserven
und Rückstellungen der EZB

49.1. Die Zentralbank eines Mitgliedstaats, dessen Ausnahmere-
gelung aufgehoben wurde, zahlt den von ihr gezeichneten Anteil am
Kapital der EZB im selben Verhältnis wie die Zentralbanken von
anderen Mitgliedstaaten ein, für die keine Ausnahmeregelung gilt,
und überträgt der EZB Währungsreserven gemäß Artikel 30.1. Die
Höhe der Übertragungen bestimmt sich durch Multiplikation des in
ECU zum jeweiligen Wechselkurs ausgedrückten Wertes der Wäh-
rungsreserven, die der EZB schon gemäß Artikel 30.1 übertragen
wurden, mit dem Faktor, der das Verhältnis zwischen der Anzahl
der von der betreffenden nationalen Zentralbank gezeichneten An-
teile und der Anzahl der von den anderen nationalen Zentralbanken
bereits eingezahlten Anteile ausdrückt.

49.2. Zusätzlich zu der Einzahlung nach Artikel 49.1 leistet die
betreffende Zentralbank einen Beitrag zu den Reserven der EZB
und zu den diesen Reserven gleichwertigen Rückstellungen sowie
zu dem Betrag, der gemäß dem Saldo der Gewinn-und-Verlust-
Rechnung zum 31. Dezember des Jahres vor der Aufhebung der
Ausnahmeregelung noch für die Reserven und Rückstellungen be-
reitzustellen ist. Die Höhe des zu leistenden Beitrags bestimmt sich
durch Multiplikation des in der genehmigten Bilanz der EZB aus-
gewiesenen Betrags der Reserven im Sinne der obigen Definition
mit dem Faktor, der das Verhältnis zwischen der Anzahl der von
der betreffenden Zentralbank gezeichneten Anteile und der Anzahl
der von den anderen Zentralbanken bereits eingezahlten Anteile aus-
drückt.

Artikel 50

Erstmalige Ernennung der Mitglieder des Direktoriums
Bei der Einsetzung des Direktoriums der EZB werden der Präsident,
der Vizepräsident und die weiteren Mitglieder des Direktoriums auf
Empfehlung des Rates und nach Anhörung des Europäischen Par-
laments und des Rates des EWI von den Regierungen der Mit-
gliedstaaten auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs einver-
nehmlich ernannt. Der Präsident des Direktoriums wird für acht
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Jahre ernannt. Abweichend von Artikel 11.2 werden der Vizeprä-
sident für vier Jahre und die weiteren Mitglieder des Direktoriums
für eine Amtszeit zwischen fünf und acht Jahren ernannt. Wieder-
ernennung ist in keinem Falle zulässig. Die Anzahl der Mitglieder
des Direktoriums kann geringer sein als in Artikel 11.1 vorgesehen,
darf jedoch auf keinen Fall weniger als vier betragen.

Artikel 51

Abweichung von Artikel 32

51.1. Stellt der EZB-Rat nach dem Beginn der dritten Stufe fest,
daß die Anwendung von Artikel 32 für den relativen Stand der Ein-
künfte der nationalen Zentralbanken wesentliche Änderungen zur
Folge hat, so wird der Betrag der nach Artikel 32 zu verteilenden
Einkünfte nach einem einheitlichen Prozentsatz gekürzt, der im er-
sten Geschäftsjahr nach dem Beginn der dritten Stufe 60 % nicht
übersteigen darf und in jedem darauffolgenden Geschäftsjahr um
mindestens 12 Prozentpunkte verringert wird.

51.2. Artikel 51.1 ist für höchstens fünf Geschäftsjahre nach dem
Beginn der dritten Stufe anwendbar.

Artikel 52

Umtausch von auf Gemeinschaftswährungen
lautenden Banknoten

Im Anschluß an die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse
ergreift der EZB-Rat die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzu-
stellen, daß Banknoten, die auf Währungen mit unwiderruflich fest-
gelegten Wechselkursen lauten, von den nationalen Zentralbanken
zu ihrer jeweiligen Parität umgetauscht werden.

Artikel 53

Anwendbarkeit der Übergangsbestimmungen

Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnah-
meregelung gilt, sind die Artikel 43 bis 48 anwendbar.
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Protokoll

über die Satzung
des Europäischen Währungsinstituts

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die Satzung des Europäischen Währungsinstituts
festzulegen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind.

Artikel 1

Errichtung und Name

1.1. Das Europäische Währungsinstitut (,,EWI“) wird nach Artikel
117 dieses Vertrags errichtet; es nimmt seine Aufgaben und seine
Tätigkeit nach Maßgabe dieses Vertrags und dieser Satzung wahr.

1.2. Mitglieder des EWI sind die Zentralbanken der Mitgliedstaa-
ten (,,nationale Zentralbanken“). Das Luxemburgische Währungs-
institut gilt im Sinne dieser Satzung als die Zentralbank Luxemburgs.

1.3. Der Ausschuß der Präsidenten der Zentralbanken und der Eu-
ropäische Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (,,EFWZ“)
werden nach Artikel 117 dieses Vertrags aufgelöst. Sämtliche Ak-
tiva und Passiva des EFWZ gehen automatisch auf das EWI über.

Artikel 2

Ziele

Das EWI trägt zur Schaffung der für den Übergang zur dritten Stu-
fe der Wirtschafts- und Währungsunion erforderlichen Voraus-
setzungen insbesondere dadurch bei, daß es

— die Koordinierung der Geldpolitiken mit dem Ziel verstärkt,
Preisstabilität sicherzustellen;
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— die Vorarbeiten leistet, die für die Errichtung des Europäischen
Systems der Zentralbanken (,,ESZB“) und die Verfolgung einer
einheitlichen Währungspolitik und die Schaffung einer einheit-
lichen Währung in der dritten Stufe erforderlich sind;

— die Entwicklung der ECU überwacht.

Artikel 3

Allgemeine Grundsätze

3.1. Das EWI erfüllt die ihm durch diesen Vertrag und diese Sat-
zung übertragenen Aufgaben unbeschadet der Verantwortlichkeit
der für die Geldpolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten zuständigen
Behörden.

3.2. Das EWI übt seine Tätigkeiten im Einklang mit den Zielen
und Grundsätzen aus, die in Artikel 2 der Satzung des ESZB fest-
gelegt sind.

Artikel 4

Vorrangige Aufgaben

4.1. Das EWI hat nach Artikel 117 Absatz 2 dieses Vertrags die
Aufgabe,

— die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentralbanken zu
verstärken;

— die Koordinierung der Geldpolitiken der Mitgliedstaaten mit dem
Ziel zu verstärken, die Preisstabilität sicherzustellen;

— das Funktionieren des Europäischen Währungssystems (,,EWS“)
zu überwachen;
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— Konsultationen zu Fragen durchzuführen, die in die Zuständig-
keit der nationalen Zentralbanken fallen und die Stabilität der
Finanzinstitute und -märkte berühren;

— die Aufgaben des EFWZ zu übernehmen; insbesondere erfüllt es
die in den Artikeln 6.1 bis 6.3 genannten Aufgaben;

— die Verwendung der ECU zu erleichtern und deren Entwicklung
einschließlich des reibungslosen Funktionierens des ECU-Ver-
rechnungssystems zu überwachen.

Das EWI hat ferner folgende Funktionen:

— Es führt regelmäßige Konsultationen über den geldpolitischen
Kurs und die Anwendung geldpolitischer Instrumente durch;

— es wird in der Regel im Kontext des gemeinsamen Rahmens für
die Vorabkoordinierung gehört, bevor die nationalen Währungs-
behörden geldpolitische Beschlüsse fassen.

4.2. Das EWI legt bis zum 31. Dezember 1996 in regulatorischer,
organisatorischer und logistischer Hinsicht den Rahmen fest, den
das ESZB zur Erfüllung seiner Aufgaben unter Beachtung des
Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb
in der dritten Stufe benötigt. Dieser Rahmen wird der EZB vom
Rat des EWI zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zur Beschlußfassung
unterbreitet.

In Einklang mit Artikel 117 Absatz 3 dieses Vertrags gehören zu
den diesbezüglichen Tätigkeiten des EWI insbesondere

— die Entwicklung der Instrumente und Verfahren, die zur Durch-
führung einer einheitlichen Währungspolitik in der dritten Stufe
erforderlich sind;
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— soweit erforderlich die Förderung der Harmonisierung der Be-
stimmungen und Gepflogenheiten auf dem Gebiet der Erhebung,
Zusammenstellung und Weitergabe statistischer Daten in den in
seine Zuständigkeit fallenden Bereichen;

— die Ausarbeitung der Regeln für die Geschäfte der nationalen
Zentralbanken im Rahmen des ESZB;

— die Förderung der Effizienz des grenzüberschreitenden Zahlungs-
verkehrs;

— die Überwachung der technischen Vorarbeiten für die ECU-
Banknoten.

Artikel 5

Beratende Funktionen

5.1. Der Rat des EWI kann nach Artikel 117 Absatz 4 dieses
Vertrags Stellungnahmen oder Empfehlungen zu der allgemeinen
Orientierung der Geld- und der Wechselkurspolitik sowie zu den
diesbezüglichen Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten ab-
geben. Es kann den Regierungen und dem Rat Stellungnahmen oder
Empfehlungen zu Maßnahmen unterbreiten, die die interne oder ex-
terne Währungssituation in der Gemeinschaft und insbesondere das
Funktionieren des EWS beeinflussen könnten.

5.2. Der Rat des EWI kann ferner den Währungsbehörden der
Mitgliedstaaten Empfehlungen zur Durchführung ihrer Währungs-
politik geben.

5.3. Das EWI wird nach Artikel 117 Absatz 6 dieses Vertrags
vom Rat zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemeinschaft in
seinem Zuständigkeitsbereich angehört.

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach An-
hörung des Europäischen Parlaments sowie des EWI festlegt, wird
das EWI von den Behörden der Mitgliedstaaten zu allen Entwürfen
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für Rechtsvorschriften in seinem Zuständigkeitsbereich insbesondere
im Hinblick auf Artikel 4.2 angehört.

5.4. Nach Artikel 117 Absatz 5 dieses Vertrags kann das EWI
beschließen, seine Stellungnahmen und Empfehlungen zu veröffent-
lichen.

Artikel 6

Operationelle und technische Aufgaben

6.1. Dem EWI obliegt

— die Multilateralisierung der aus den Interventionen der nationa-
len Zentralbanken in Gemeinschaftswährungen entstehenden Sal-
den und die Multilateralisierung des innergemeinschaftlichen
Saldenausgleichs;

— die Verwaltung des im Abkommen vom 13. März 1979 zwi-
schen den Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft über die Funktionsweise des Europäi-
schen Währungssystems (im folgenden als ,,EWS-Abkommen“
bezeichnet) vorgesehenen Systems der sehr kurzfristigen Finan-
zierung sowie des Systems des kurzfristigen Währungsbeistands,
das in der geänderten Fassung des Abkommens vom 9. Februar
1970 zwischen den Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgesehen ist;

— die Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 11 der Verordnung
(EWG) Nr. 1969/88 des Rates vom 24. Juni 1988 zur Einfüh-
rung eines einheitlichen Systems des mittelfristigen finanziellen
Beistands zur Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten.

6.2. Das EWI kann von den nationalen Zentralbanken Währungs-
reserven entgegennehmen und zum Zwecke der Durchführung des
EWS-Abkommens ECU als Gegenwert für diese Reserveaktiva aus-
geben. Diese ECU können vom EWI und den nationalen Zentral-
banken zum Saldenausgleich und für Geschäfte zwischen den Zen-
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tralbanken und dem EWI verwendet werden. Das EWI trifft die er-
forderlichen Verwaltungsmaßnahmen zur Durchführung dieser Be-
stimmung.

6.3. Das EWI kann den Währungsbehörden dritter Länder sowie
internationalen Währungseinrichtungen den Status eines ,,sonstigen
Halters“ von ECU verleihen und die Bedingungen festlegen, zu de-
nen ECU von sonstigen Haltern erworben, verwahrt oder verwendet
werden können.

6.4. Das EWI ist befugt, auf Ersuchen nationaler Zentralbanken
als deren Agent Währungsreserven zu halten und zu verwalten. Ge-
winne und Verluste bei diesen Reserven gehen zugunsten bzw. zu
Lasten der nationalen Zentralbank, die die Reserven einlegt. Das
EWI erfüllt diese Aufgabe auf der Grundlage bilateraler Verträge
gemäß den Vorschriften, die in einer Entscheidung des EWI fest-
gelegt sind. Diese Vorschriften stellen sicher, daß die Geschäfte mit
diesen Reserven die Währungs- und die Wechselkurspolitik der zu-
ständigen Währungsbehörden der Mitgliedstaaten nicht beeinträchti-
gen und den Zielen des EWI und dem reibungslosen Funktionieren
des Wechselkursmechanismus des EWS entsprechen.

Artikel 7

Sonstige Aufgaben

7.1. Das EWI legt dem Rat alljährlich einen Bericht über den
Stand der Vorbereitung der dritten Stufe vor. Diese Berichte ent-
halten eine Bewertung der Fortschritte auf dem Wege zur Konver-
genz innerhalb der Gemeinschaft und behandeln insbesondere die
Anpassung der geldpolitischen Instrumente und die Vorbereitung der
für die Durchführung einer einheitlichen Währungspolitik in der
dritten Stufe erforderlichen Verfahren sowie die rechtlichen Voraus-
setzungen, denen die nationalen Zentralbanken genügen müssen, um
in das ESZB einbezogen zu werden.

7.2. Aufgrund von Beschlüssen des Rates nach Artikel 117 Ab-
satz 7 dieses Vertrags kann das EWI weitere Aufgaben im Rahmen
der Vorbereitung der dritten Stufe wahrnehmen.
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Artikel 8

Unabhängigkeit

Die Mitglieder des Rates des EWI, die die Vertreter ihrer Institu-
tionen sind, handeln bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in eigener
Verantwortung. Bei der Wahrnehmung der ihm durch diesen Ver-
trag und diese Satzung übertragenen Befugnisse, Aufgaben und
Pflichten darf der Rat des EWI keinerlei Weisungen von Organen
oder Einrichtungen der Gemeinschaft oder von Regierungen der
Mitgliedstaaten einholen oder entgegennehmen. Die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die Regierungen der Mit-
gliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und
nicht zu versuchen, den Rat des EWI bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben zu beeinflussen.

Artikel 9

Verwaltung

9.1. Das EWI wird nach Artikel 117 Absatz 1 dieses Vertrags
vom Rat des EWI geleitet und verwaltet.

9.2. Der Rat des EWI besteht aus dem Präsidenten sowie den
Präsidenten der nationalen Zentralbanken, von denen einer zum Vi-
zepräsidenten bestellt wird. Ist ein Präsident einer nationalen Zen-
tralbank an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert, so kann er
einen anderen Vertreter seiner Institution benennen.

9.3. Der Präsident wird auf Empfehlung des Ausschusses der Prä-
sidenten der Zentralbanken bzw. des Rates der EWI nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und des Rates von den Regierungen
der Mitgliedstaaten auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs
einvernehmlich ernannt. Der Präsident wird aus dem Kreis der in
Währungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen Persönlich-
keiten ausgewählt. Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können
Präsident des EWI sein. Der Rat des EWI ernennt den Vizepräsi-
denten. Der Präsident und der Vizepräsident werden für eine Amts-
zeit von drei Jahren ernannt.
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9.4. Der Präsident erfüllt seine Pflichten hauptamtlich. Er darf
weder entgeltlich noch unentgeltlich einer anderen Beschäftigung
nachgehen, es sei denn, der Rat des EWI erteilt hierzu ausnahms-
weise seine Zustimmung.

9.5. Der Präsident

— bereitet die Sitzungen des Rates des EWI vor und führt bei die-
sen Sitzungen den Vorsitz;

— vertritt unbeschadet des Artikels 22 die Auffassungen des EWI
nach außen;

— ist verantwortlich für die laufende Verwaltung des EWI.

Bei Verhinderung des Präsidenten werden seine Aufgaben vom Vi-
zepräsidenten wahrgenommen.

9.6. Die Beschäftigungsbedingungen für den Präsidenten, insbe-
sondere sein Gehalt und sein Ruhegehalt sowie andere Leistungen
der sozialen Sicherheit, sind Gegenstand eines Vertrags mit dem
EWI und werden vom Rat des EWI auf Vorschlag eines Aus-
schusses festgelegt, der aus drei vom Ausschuß der Präsidenten der
Zentralbanken bzw. vom Rat des EWI sowie drei vom Rat ernann-
ten Mitgliedern besteht. Der Präsident hat in Angelegenheiten des
Satzes 1 kein Stimmrecht.

9.7. Ein Präsident, der die Voraussetzungen für die Ausübung
seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung be-
gangen hat, kann auf Antrag des Rates des EWI durch den Ge-
richtshof seines Amtes enthoben werden.

9.8. Der Rat des EWI beschließt die Geschäftsordnung des EWI.
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Artikel 10

Sitzungen des Rates des EWI und Abstimmungsverfahren

10.1. Der Rat des EWI tritt mindestens zehnmal im Jahr zusam-
men. Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind vertraulich. Der
Rat des EWI kann einstimmig beschließen, das Ergebnis seiner Be-
ratungen zu veröffentlichen.

10.2. Jedes Mitglied des Rates des EWI bzw. sein Stellvertreter
hat eine Stimme.

10.3. Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, faßt
der Rat des EWI seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit sei-
ner Mitglieder.

10.4. Für Beschlüsse im Zusammenhang mit den Artikeln 4.2,
5.4, 6.2 und 6.3 ist Einstimmigkeit der Mitglieder des Rates des
EWI erforderlich.

Für die Annahme von Stellungnahmen und Empfehlungen gemäß
den Artikeln 5.1 und 5.2, von Entscheidungen gemäß den Artikeln
6.4, 16 und 23.6 sowie der Leitlinien nach Artikel 15.3 ist eine
qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Rates
des EWI erforderlich.

Artikel 11

Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Berichtspflichten

11.1. Der Präsident des Rates und ein Mitglied der Kommission
können an den Sitzungen des Rates des EWI teilnehmen, besitzen
aber kein Stimmrecht.

11.2. Der Präsident des EWI wird zur Teilnahme an den Tagun-
gen des Rates eingeladen, wenn dieser Fragen im Zusammenhang
mit den Zielen und Aufgaben des EWI erörtert.

11.3. Das EWI erstellt zu einem in der Geschäftsordnung festzu-
legenden Zeitpunkt einen Jahresbericht über seine Tätigkeit sowie
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über die Währungs- und Finanzlage in der Gemeinschaft. Der Jah-
resbericht wird zusammen mit dem Jahresabschluß des EWI dem
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission sowie auch
dem Europäischen Rat vorgelegt.

Der Präsident des EWI kann auf Ersuchen des Europäischen Par-
laments oder auf seine Initiative hin von den zuständigen Aus-
schüssen des Europäischen Parlaments gehört werden.

11.4. Die vom EWI veröffentlichten Berichte werden Interessen-
ten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Artikel 12

Währungsbezeichnung

Die Geschäftsvorgänge des EWI werden in ECU ausgedrückt.

Artikel 13

Sitz

Vor Ende 1992 beschließen die Regierungen der Mitgliedstaaten auf
der Ebene der Staats- und Regierungschefs im gegenseitigen Ein-
vernehmen über den Sitz des EWI.

Artikel 14

Rechtsfähigkeit

Das EWI, das nach Artikel 117 Absatz 1 dieses Vertrags mit
Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, besitzt in jedem Mitgliedstaat
die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen
Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist. Es kann ins-
besondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und
veräußern sowie vor Gericht stehen.
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Artikel 15

Rechtsakte

15.1. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das EWI nach
Maßgabe dieser Satzung

— Stellungnahmen abgeben;

— Empfehlungen aussprechen;

— Leitlinien verabschieden und Entscheidungen erlassen, die je-
weils an die nationalen Zentralbanken gerichtet sind.

15.2. Die Stellungnahmen und Empfehlungen des EWI sind nicht
verbindlich.

15.3. Der Rat des EWI kann Leitlinien verabschieden, in denen
die Verfahren für die Verwirklichung der Bedingungen festgelegt
werden, die erforderlich sind, damit das ESZB in der dritten Stufe
seine Aufgaben erfüllen kann. Die Leitlinien des EWI sind nicht
verbindlich; sie werden der EZB zur Beschlußfassung vorgelegt.

15.4. Unbeschadet des Artikels 3.1 ist eine Entscheidung des
EWI in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, an die sie ge-
richtet ist. Die Artikel 253 und 254 dieses Vertrags sind auf diese
Entscheidungen anwendbar.

Artikel 16

Finanzmittel

16.1. Das EWI wird mit Eigenmitteln ausgestattet. Der Rat des
EWI legt den Umfang der Eigenmittel so fest, daß die Einkünfte
erzielt werden können, die zur Deckung der bei der Erfüllung der
Aufgaben des EWI anfallenden Ausgaben für erforderlich gehalten
werden.

16.2. Die nach Artikel 16.1 festgelegten Mittel des EWI werden
aus Beiträgen der nationalen Zentralbanken nach dem in Artikel
29.1 der Satzung des ESZB vorgesehenen Schlüssel aufgebracht und
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bei der Errichtung des EWI eingezahlt. Die für die Festlegung des
Schlüssels benötigten statistischen Angaben werden von der Kom-
mission nach Maßgabe der Bestimmungen zur Verfügung gestellt,
die der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments, des Ausschusses der Präsidenten der Zen-
tralbanken sowie des in Artikel 114 dieses Vertrags bezeichneten
Ausschusses mit qualifizierter Mehrheit beschließt.

16.3. Der Rat des EWI legt fest, in welcher Form die Beiträge
einzuzahlen sind.

Artikel 17

Jahresabschlüsse und Rechnungsprüfung

17.1. Das Haushaltsjahr des EWI beginnt am 1. Januar und endet
am 31. Dezember.

17.2. Der Rat des EWI beschließt vor Beginn eines jeden Haus-
haltsjahres den Jahreshaushaltsplan.

17.3. Der Jahresabschluß wird nach den vom Rat des EWI auf-
gestellten Grundsätzen erstellt. Der Jahresabschluß wird vom Rat
des EWI festgestellt und sodann veröffentlicht.

17.4. Der Jahresabschluß wird von unabhängigen externen Rech-
nungsprüfern, die vom Rat des EWI anerkannt wurden, geprüft. Die
Rechnungsprüfer sind befugt, alle Bücher und Konten des EWI zu
prüfen und alle Auskünfte über dessen Geschäfte zu verlangen.

Artikel 248 dieses Vertrags ist nur auf eine Prüfung der operatio-
nellen Effizienz der Finanzverwaltung des EWI anwendbar.

17.5. Ein Überschuß des EWI wird in der folgenden Reihenfolge
verteilt:

a) Ein vom Rat des EWI zu bestimmender Betrag wird dem all-
gemeinen Reservefonds des EWI zugeführt;
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b) ein verbleibender Überschuß wird nach dem in Artikel 16.2 ge-
nannten Schlüssel an die nationalen Zentralbanken ausgeschüttet.

17.6. Falls das EWI einen Verlust erwirtschaftet, wird der Fehl-
betrag aus dem allgemeinen Reservefonds des EWI gezahlt. Ein
noch verbleibender Fehlbetrag wird durch Beiträge der nationalen
Zentralbanken nach dem in Artikel 16.2 genannten Schlüssel aus-
geglichen.

Artikel 18

Personal

18.1. Der Rat des EWI legt die Beschäftigungsbedingungen für
das Personal des EWI fest.

18.2. Der Europäische Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwi-
schen dem EWI und seinen Bediensteten innerhalb der Grenzen und
unter den Bedingungen zuständig, die sich aus den Beschäftigungs-
bedingungen ergeben.

Artikel 19

Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegenheiten

19.1. Die Handlungen und Unterlassungen des EWI unterliegen in
den Fällen und unter Bedingungen, die in diesem Vertrag vorge-
sehen sind, der Überprüfung und Auslegung durch den Gerichtshof.
Das EWI ist in den Fällen und unter den Bedingungen, die in die-
sem Vertrag vorgesehen sind, klageberechtigt.

19.2. Über Rechtsstreitigkeiten zwischen dem EWI einerseits und
seinen Gläubigern, Schuldnern oder dritten Personen andererseits
entscheiden die zuständigen Gerichte der einzelnen Mitgliedstaaten
vorbehaltlich der Zuständigkeiten, die dem Gerichtshof zuerkannt
sind.

19.3. Das EWI unterliegt der Haftungsregelung des Artikels 288
dieses Vertrags.
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19.4. Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer
Schiedsklausel zuständig, die in einem vom EWI oder für seine
Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtli-
chen Vertrag enthalten ist.

19.5. Für einen Beschluß des EWI, den Gerichtshof anzurufen, ist
der Rat des EWI zuständig.

Artikel 20

Geheimhaltung

20.1. Die Mitglieder des Rates und des Personals des EWI dürfen
auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses keine der Geheim-
haltungspflicht unterliegenden Informationen weitergeben.

20.2. Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Gemein-
schaftsvorschriften fallen, die eine Verpflichtung zur Geheimhaltung
vorsehen, finden diese Gemeinschaftsvorschriften Anwendung.

Artikel 21 (*)

Vorrechte und Befreiungen

Das EWI genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Er-
füllung seiner Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen
nach Maßgabe des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen
der Europäischen Gemeinschaften.

(*) In der Fassung des Artikels 6 Abschnitt III Nummer 5 des Vertrags von Amster-
dam.
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Artikel 22

Unterschriftsberechtigte

Das EWI wird Dritten gegenüber durch den Präsidenten oder den
Vizepräsidenten oder durch die Unterschriften zweier vom Präsiden-
ten zur Zeichnung im Namen des EWI gehörig ermächtigter Be-
diensteter des EWI rechtswirksam verpflichtet.

Artikel 23

Liquidation des EWI

23.1. Nach Artikel 123 dieses Vertrags wird das EWI bei Errich-
tung der EZB liquidiert. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkei-
ten des EWI gehen dann automatisch auf die EZB über. Letztere
liquidiert das EWI gemäß diesem Artikel. Die Liquidation muß bei
Beginn der dritten Stufe abgeschlossen sein.

23.2. Der in Artikel 17 des EWS-Abkommens vorgesehene Me-
chanismus für die Schaffung von ECU gegen Einbringung von Gold
und US-Dollars wird am ersten Tag der dritten Stufe nach Artikel
20 des genannten Abkommens abgewickelt.

23.3. Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten aufgrund des
Systems der sehr kurzfristigen Finanzierung und des Systems des
kurzfristigen Währungsbeistands gemäß den in Artikel 6.1 genann-
ten Abkommen werden bis zum ersten Tag der dritten Stufe aus-
geglichen.

23.4. Alle verbleibenden Vermögenswerte des EWI werden ver-
äußert, und alle verbleibenden Verbindlichkeiten des EWI werden
ausgeglichen.

23.5. Der Erlös aus der Liquidation gemäß Artikel 23.4 wird an
die nationalen Zentralbanken nach dem in Artikel 16.2 genannten
Schlüssel verteilt.
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23.6. Der Rat des EWI kann die für die Anwendung der Artikel
23.4 und 23.5 erforderlichen Maßnahmen erlassen.

23.7. Mit Errichtung der EZB legt der Präsident des EWI sein
Amt nieder.
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Protokoll

über das Verfahren
bei einem übermäßigen Defizit

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die Einzelheiten des in Artikel 104 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannten Verfahrens
bei einem übermäßigen Defizit festzulegen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind:

Artikel 1

Die in Artikel 104 Absatz 2 dieses Vertrags genannten Referenz-
werte sind:

— 3 % für das Verhältnis zwischen dem geplanten oder tatsächli-
chen öffentlichen Defizit und dem Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen,

— 60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schulden-
stand und dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen.

Artikel 2

In Artikel 104 dieses Vertrags und in diesem Protokoll bedeutet

— ,,öffentlich“ zum Staat, d. h. zum Zentralstaat (Zentralregierung),
zu regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Sozial-
versicherungseinrichtungen gehörig, mit Ausnahme von kom-
merziellen Transaktionen, im Sinne des Europäischen Systems
volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;

— ,,Defizit“ das Finanzierungsdefizit im Sinne des Europäischen
Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;
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— ,,Investitionen“ die Brutto-Anlageinvestitionen im Sinne des Eu-
ropäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;

— ,,Schuldenstand“ den Brutto-Gesamtschuldenstand zum Nominal-
wert am Jahresende nach Konsolidierung innerhalb und zwi-
schen den einzelnen Bereichen des Staatssektors im Sinne des
ersten Gedankenstrichs.

Artikel 3

Um die Wirksamkeit des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit
zu gewährleisten, sind die Regierungen der Mitgliedstaaten im Rah-
men dieses Verfahrens für die Defizite des Staatssektors im Sinne
von Artikel 2 erster Gedankenstrich verantwortlich. Die Mitglied-
staaten gewährleisten, daß die innerstaatlichen Verfahren im Haus-
haltsbereich sie in die Lage versetzen, ihre sich aus diesem Vertrag
ergebenden Verpflichtungen in diesem Bereich zu erfüllen. Die Mit-
gliedstaaten müssen ihre geplanten und tatsächlichen Defizite und
die Höhe ihres Schuldenstands der Kommission unverzüglich und
regelmäßig mitteilen.

Artikel 4

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen
Daten werden von der Kommission zur Verfügung gestellt.
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Protokoll

über die Konvergenzkriterien
nach Artikel 121 (ex-Artikel 109 j)

des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 121 Absatz 1 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft aufgeführten Konver-
genzkriterien, welche die Gemeinschaft bei der Beschlußfassung
über den Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungs-
union leiten sollen, näher festzulegen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind.

Artikel 1

Das in Artikel 121 Absatz 1 erster Gedankenstrich dieses Vertrags
genannte Kriterium der Preisstabilität bedeutet, daß ein Mitgliedstaat
eine anhaltende Preisstabilität und eine während des letzten Jahres
vor der Prüfung gemessene durchschnittliche Inflationsrate aufwei-
sen muß, die um nicht mehr als 11/2 Prozentpunkte über der Infla-
tionsrate jener — höchstens drei — Mitgliedstaaten liegt, die auf
dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben. Die
Inflation wird anhand des Verbraucherpreisindexes auf vergleichba-
rer Grundlage unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Defini-
tionen in den einzelnen Mitgliedstaaten gemessen.

Artikel 2

Das in Artikel 121 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich dieses Vertrags
genannte Kriterium der Finanzlage der öffentlichen Hand bedeutet,
daß zum Zeitpunkt der Prüfung keine Ratsentscheidung nach Artikel
104 Absatz 6 dieses Vertrags vorliegt, wonach in dem betreffenden
Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit besteht.
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Artikel 3

Das in Artikel 121 Absatz 1 dritter Gedankenstrich dieses Vertrags
genannte Kriterium der Teilnahme am Wechselkursmechanismus des
Europäischen Währungssystems bedeutet, daß ein Mitgliedstaat die
im Rahmen des Wechselkursmechanismus des Europäischen Wäh-
rungssystems vorgesehenen normalen Bandbreiten zumindest in den
letzten zwei Jahren vor der Prüfung ohne starke Spannungen ein-
gehalten haben muß. Insbesondere darf er den bilateralen Leitkurs
seiner Währung innerhalb des gleichen Zeitraums gegenüber der
Währung eines anderen Mitgliedstaats nicht von sich aus abgewertet
haben.

Artikel 4

Das in Artikel 121 Absatz 1 vierter Gedankenstrich dieses Vertrags
genannte Kriterium der Konvergenz der Zinssätze bedeutet, daß im
Verlauf von einem Jahr vor der Prüfung in einem Mitgliedstaat der
durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz um nicht mehr als
2 Prozentpunkte über dem entsprechenden Satz in jenen — höchstens
drei — Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität
das beste Ergebnis erzielt haben. Die Zinssätze werden anhand lang-
fristiger Staatsschuldverschreibungen oder vergleichbarer Wertpapie-
re unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitionen in den
einzelnen Mitgliedstaaten gemessen.

Artikel 5

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen
Daten werden von der Kommission zur Verfügung gestellt.

Artikel 6

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und des EWI bzw. der EZB sowie des
in Artikel 114 genannten Ausschusses einstimmig geeignete Vor-
schriften zur Festlegung der Einzelheiten der in Artikel 121 dieses
Vertrags genannten Konvergenzkriterien, die dann an die Stelle
dieses Protokolls treten.
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Protokoll

betreffend Dänemark

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, gewisse besondere Probleme betreffend Dänemark
zu regeln —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind:

Artikel 14 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Sy-
stems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank berührt
nicht das Recht der Nationalbank Dänemarks, ihre derzeitigen Auf-
gaben hinsichtlich der nicht der Gemeinschaft angehörenden Teile
des Königreichs Dänemark wahrzunehmen.
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Protokoll

betreffend Portugal

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, gewisse besondere Probleme betreffend Portugal zu
regeln —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind:

1. Portugal wird hiermit ermächtigt, die den Autonomen Regio-
nen Azoren und Madeira eingeräumte Möglichkeit beizubehalten,
die zinsfreie Kreditfazilität des Banco de Portugal zu den im gel-
tenden portugiesischen Recht festgelegten Bedingungen in Anspruch
zu nehmen.

2. Portugal verpflichtet sich, nach Kräften darauf hinzuwirken, die
vorgenannte Regelung so bald wie möglich zu beenden.
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Protokoll

über den Übergang zur dritten Stufe
der Wirtschafts- und Währungsunion

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

erklären mit der Unterzeichnung der neuen Vertragsbestimmungen
über die Wirtschafts- und Währungsunion die Unumkehrbarkeit des
Übergangs der Gemeinschaft zur dritten Stufe der Wirtschafts- und
Währungsunion.

Alle Mitgliedstaaten respektieren daher unabhängig davon, ob sie
die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung einer einheit-
lichen Währung erfüllen, den Willen der Gemeinschaft, rasch in die
dritte Stufe einzutreten, und daher behindert kein Mitgliedstaat den
Eintritt in die dritte Stufe.

Falls der Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe Ende 1997
noch nicht festgelegt ist, beschleunigen die betreffenden Mitglied-
staaten, die Gemeinschaftsorgane und die sonstigen beteiligten Gre-
mien im Lauf des Jahres 1998 alle vorbereitenden Arbeiten, damit
die Gemeinschaft am 1. Januar 1999 unwiderruflich in die dritte
Stufe eintreten kann und die EZB und das ESZB zu diesem Zeit-
punkt ihre Tätigkeit in vollem Umfang aufnehmen können.

Dieses Protokoll wird dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügt.
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Protokoll

über einige Bestimmungen betreffend
das Vereinigte Königreich Großbritannien

und Nordirland

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERKENNTNIS, daß das Vereinigte Königreich nicht gezwungen
oder verpflichtet ist, ohne einen gesonderten diesbezüglichen Be-
schluß seiner Regierung und seines Parlaments in die dritte Stufe
der Wirtschafts- und Währungsunion einzutreten,

IN ANBETRACHT der Gepflogenheit der Regierung des Vereinigten
Königreichs, ihren Kreditbedarf durch Verkauf von Schuldtiteln an
den Privatsektor zu decken —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind:

1. Das Vereinigte Königreich notifiziert dem Rat, ob es den
Übergang zur dritten Stufe beabsichtigt, bevor der Rat die Beurtei-
lung nach Artikel 121 Absatz 2 dieses Vertrags vornimmt.

Sofern das Vereinigte Königreich dem Rat nicht notifiziert, daß es
zur dritten Stufe überzugehen beabsichtigt, ist es dazu nicht ver-
pflichtet.

Wird kein Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe nach Artikel
121 Absatz 3 dieses Vertrags festgelegt, so kann das Vereinigte
Königreich seine Absicht, zur dritten Stufe überzugehen, vor dem
1. Januar 1998 notifizieren.

2. Die Nummern 3 bis 9 gelten für den Fall, daß das Vereinigte
Königreich dem Rat notifiziert, daß es nicht beabsichtigt, zur dritten
Stufe überzugehen.

3. Das Vereinigte Königreich wird nicht zu der Mehrheit der
Mitgliedstaaten gezählt, welche die notwendigen Voraussetzungen
nach Artikel 121 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich und Absatz 3
erster Gedankenstrich dieses Vertrags erfüllen.
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4. Das Vereinigte Königreich behält seine Befugnisse auf dem
Gebiet der Währungspolitik nach seinem innerstaatlichen Recht.

5. Die Artikel 4 Absatz 2, 104 Absätze 1, 9 und 11, 105 Absätze
1 bis 5, 106, 108, 109, 110, 111, 112 Absätze 1 und 2 Buchstabe
b und 123 Absätze 4 und 5 dieses Vertrags gelten nicht für das
Vereinigte Königreich. In diesen Bestimmungen enthaltene Bezug-
nahmen auf die Gemeinschaft oder die Mitgliedstaaten betreffen
nicht das Vereinigte Königreich, und Bezugnahmen auf die natio-
nalen Zentralbanken betreffen nicht die Bank of England.

6. Die Artikel 116 Absatz 4, 119 und 120 dieses Vertrags gelten
auch weiterhin für das Vereinigte Königreich. Artikel 114 Absatz 4
und Artikel 124 werden so auf das Vereinigte Königreich ange-
wandt, als gelte für dieses eine Ausnahmeregelung.

7. Das Stimmrecht des Vereinigten Königreichs in bezug auf die
Rechtsakte des Rates, auf die in den unter Nummer 5 dieses Pro-
tokolls aufgeführten Artikeln Bezug genommen wird, wird ausge-
setzt. Zu diesem Zweck bleiben die gewogenen Stimmen des
Vereinigten Königreichs bei der Berechnung einer qualifizierten
Mehrheit nach Artikel 122 Absatz 5 dieses Vertrags unberücksich-
tigt.

Das Vereinigte Königreich ist ferner nicht berechtigt, sich an der
Ernennung des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der weiteren
Mitglieder des Direktoriums der EZB nach den Artikeln 112 Absatz
2 Buchstabe b und 123 Absatz 1 dieses Vertrags zu beteiligen.

8. Die Artikel 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18,
19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 und 52 des Proto-
kolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken
und der Europäischen Zentralbank (,,die Satzung“) gelten nicht für
das Vereinigte Königreich.

In diesen Artikeln enthaltene Bezugnahmen auf die Gemeinschaft
oder die Mitgliedstaaten betreffen nicht das Vereinigte Königreich,
und Bezugnahmen auf die nationalen Zentralbanken oder die An-
teilseigner betreffen nicht die Bank of England.
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In den Artikeln 10.3 und 30.2 der Satzung enthaltene Bezugnahmen
auf das ,,gezeichnete Kapital der EZB“ betreffen nicht das von der
Bank of England gezeichnete Kapital.

9. Artikel 123 Absatz 3 dieses Vertrags und die Artikel 44 bis
48 der Satzung gelten unabhängig davon, ob es Mitgliedstaaten
gibt, für die eine Ausnahmeregelung gilt, vorbehaltlich folgender
Änderungen:

a) Bezugnahmen in Artikel 44 auf die Aufgaben der EZB und des
EWI schließen auch die Aufgaben ein, die im Fall einer etwai-
gen Entscheidung des Vereinigten Königreichs, nicht zur dritten
Stufe überzugehen, in der dritten Stufe noch erfüllt werden müs-
sen.

b) Zusätzlich zu den Aufgaben nach Artikel 47 berät die EZB fer-
ner bei der Vorbereitung von Beschlüssen des Rates betreffend
das Vereinigte Königreich nach Nummer 10 Buchstaben a und
c dieses Protokolls und wirkt an deren Ausarbeitung mit.

c) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital der
EZB als Beitrag zu den EZB-Betriebskosten auf derselben
Grundlage ein wie die nationalen Zentralbanken der Mitglied-
staaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt.

10. Geht das Vereinigte Königreich nicht zur dritten Stufe über,
so kann es seine Notifikation nach Beginn dieser Stufe jederzeit än-
dern. In diesem Fall gilt folgendes:

a) Das Vereinigte Königreich hat das Recht, zur dritten Stufe über-
zugehen, sofern es die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Der
Rat entscheidet auf Antrag des Vereinigten Königreichs unter
den Bedingungen und nach dem Verfahren des Artikels 122 Ab-
satz 2 dieses Vertrags, ob das Vereinigte Königreich die not-
wendigen Voraussetzungen erfüllt.

b) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital ein,
überträgt der EZB Währungsreserven und leistet ihren Beitrag zu
den Reserven der EZB auf derselben Grundlage wie die natio-
nalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Ausnahmerege-
lung aufgehoben worden ist.
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c) Der Rat faßt unter den Bedingungen und nach dem Verfahren
des Artikels 123 Absatz 5 dieses Vertrags alle weiteren Be-
schlüsse, die erforderlich sind, um dem Vereinigten Königreich
den Übergang zur dritten Stufe zu ermöglichen.

Geht das Vereinigte Königreich nach den Bestimmungen dieser
Nummer zur dritten Stufe über, so treten die Nummern 3 bis 9
dieses Protokolls außer Kraft.

11. Unbeschadet des Artikels 101 und des Artikels 116 Absatz 3
dieses Vertrags sowie des Artikels 21.1 der Satzung kann die
Regierung des Vereinigten Königreichs ihre ,,Ways and Means“-
Fazilität bei der Bank of England beibehalten, sofern und solange
das Vereinigte Königreich nicht zur dritten Stufe übergeht.
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Protokoll

über einige Bestimmungen
betreffend Dänemark

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, einige derzeit bestehende Sonderprobleme im Ein-
klang mit den allgemeinen Zielen des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft zu regeln,

MIT RÜCKSICHT DARAUF, daß die dänische Verfassung Bestimmungen
enthält, die vor der Teilnahme Dänemarks an der dritten Stufe der
Wirtschafts- und Währungsunion in Dänemark eine Volksabstim-
mung erfordern könnten —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind:

1. Die dänische Regierung notifiziert dem Rat ihren Standpunkt
bezüglich der Teilnahme an der dritten Stufe, bevor der Rat seine
Beurteilung nach Artikel 121 Absatz 2 dieses Vertrags vornimmt.

2. Falls notifiziert wird, daß Dänemark nicht an der dritten Stufe
teilnehmen wird, gilt für Dänemark eine Freistellung. Die Freistel-
lung hat zur Folge, daß alle eine Ausnahmeregelung betreffenden
Artikel und Bestimmungen dieses Vertrags und der Satzung des
ESZB auf Dänemark Anwendung finden.

3. In diesem Fall wird Dänemark nicht zu der Mehrheit der Mit-
gliedstaaten gezählt, welche die notwendigen Voraussetzungen nach
Artikel 121 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich und Absatz 3 erster
Gedankenstrich dieses Vertrags erfüllen.
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4. Zur Aufhebung der Freistellung wird das Verfahren nach Arti-
kel 122 Absatz 2 nur dann eingeleitet, wenn Dänemark einen ent-
sprechenden Antrag stellt.

5. Nach Aufhebung der Freistellung ist dieses Protokoll nicht
mehr anwendbar.
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Protokoll

betreffend Frankreich

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



553

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, einen besonderen Punkt im Zusammenhang mit
Frankreich zu berücksichtigen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt
sind:

Frankreich behält das Recht, nach Maßgabe seiner innerstaatlichen
Rechtsvorschriften in seinen Übersee-Territorien Geldzeichen auszuge-
ben, und ist allein befugt, die Parität des CFP-Franc festzusetzen.
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Protokoll

über den wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



557

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

EINGEDENK dessen, daß sich die Union zum Ziel gesetzt hat, den
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt unter anderem durch Stär-
kung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu fördern;

UNTER HINWEIS darauf, daß in Artikel 2 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft auch die Aufgabe der Förderung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und der Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten erwähnt ist und daß die Stärkung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu den in Artikel 3
dieses Vertrags aufgeführten Tätigkeiten der Gemeinschaft gehört;

UNTER HINWEIS darauf, daß der Dritte Teil Titel XVII über den
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt insgesamt die Rechts-
grundlage für die Konsolidierung und Weiterentwicklung der Ge-
meinschaftstätigkeit im Bereich des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts, einschließlich der Schaffung eines neuen Fonds,
darstellt;

UNTER HINWEIS darauf, daß im Dritten Teil in den Titeln XV über
transeuropäische Netze und XIX über die Umwelt in Aussicht ge-
nommen ist, vor dem 31. Dezember 1993 einen Kohäsionsfonds zu
schaffen;

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß Fortschritte auf dem Weg zur Wirtschafts-
und Währungsunion zum Wirtschaftswachstum aller Mitgliedstaaten
beitragen werden;

IN ANBETRACHT dessen, daß sich die Strukturfonds der Gemeinschaft
zwischen 1987 und 1993 real verdoppeln, was hohe Transferlei-
stungen, insbesondere gemessen am BIP der weniger wohlhabenden
Mitgliedstaaten, zur Folge hat;
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IN ANBETRACHT dessen, daß die EIB erhebliche und noch steigende
Beträge zugunsten der ärmeren Gebiete ausleiht;

IN ANBETRACHT des Wunsches nach größerer Flexibilität bei den Re-
gelungen für die Zuweisungen aus den Strukturfonds;

IN ANBETRACHT des Wunsches nach einer Differenzierung der Höhe
der Gemeinschaftsbeteiligung an den Programmen und Vorhaben in
bestimmten Ländern;

ANGESICHTS des Vorschlags, dem relativen Wohlstand der Mitglied-
staaten im Rahmen des Systems der eigenen Mittel stärker Rech-
nung zu tragen —

BEKRÄFTIGEN, daß die Förderung des sozialen und wirtschaftlichen
Zusammenhalts für die umfassende Entwicklung und den dauerhaf-
ten Erfolg der Gemeinschaft wesentlich ist, und unterstreichen die
Bedeutung, die der Aufnahme des wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalts in die Artikel 2 und 3 dieses Vertrags zukommt;

BEKRÄFTIGEN ihre Überzeugung, daß die Strukturfonds bei der Errei-
chung der Gemeinschaftsziele hinsichtlich des Zusammenhalts wei-
terhin eine gewichtige Rolle zu spielen haben;

BEKRÄFTIGEN ihre Überzeugung, daß die EIB weiterhin den Großteil
ihrer Mittel für die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalts einsetzen sollte, und erklären sich bereit, den Kapital-
bedarf der EIB zu überprüfen, sobald dies für diesen Zweck not-
wendig ist;

BEKRÄFTIGEN die Notwendigkeit einer gründlichen Überprüfung der
Tätigkeit und Wirksamkeit der Strukturfonds im Jahr 1992 und die
Notwendigkeit, bei dieser Gelegenheit erneut zu prüfen, welchen
Umfang dieser Fonds in Anbetracht der Gemeinschaftsaufgaben im
Bereich des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts haben
sollte;

VEREINBAREN, daß der vor dem 31. Dezember 1993 zu schaffende
Kohäsionsfonds finanzielle Beiträge der Gemeinschaft für Vorhaben
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in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze in Mitglied-
staaten mit einem Pro-Kopf-BSP von weniger als 90 v. H. des Ge-
meinschaftsdurchschnitts bereitstellt, die ein Programm zur Erfüllung
der in Artikel 104 dieses Vertrags genannten Bedingungen der
wirtschaftlichen Konvergenz vorweisen;

BEKUNDEN ihre Absicht, ein größeres Maß an Flexibilität bei der
Zuweisung von Finanzmitteln aus den Strukturfonds für besondere
Bedürfnisse vorzusehen, die nicht von den derzeitigen Strukturfonds
abgedeckt werden;

BEKUNDEN ihre Bereitschaft, die Höhe der Gemeinschaftsbeteiligung
an Programmen und Vorhaben im Rahmen der Strukturfonds zu dif-
ferenzieren, um einen übermäßigen Anstieg der Haushaltsausgaben
in den weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten zu vermeiden;

ERKENNEN AN, daß die Fortschritte im Hinblick auf den wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalt laufend überwacht werden müs-
sen, und bekunden ihre Bereitschaft, alle dazu erforderlichen
Maßnahmen zu prüfen;

ERKLÄREN ihre Absicht, der Beitragskapazität der einzelnen Mit-
gliedstaaten im Rahmen des Systems der Eigenmittel stärker Rech-
nung zu tragen und zu prüfen, wie für die weniger wohlhabenden
Mitgliedstaaten regressive Elemente im derzeitigen System der Ei-
genmittel korrigiert werden können;

KOMMEN ÜBEREIN, dieses Protokoll dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beizufügen.
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Protokoll

über die Gewährung von Asyl
für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten

der Europäischen Union

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWÄGUNG, daß die Union nach Artikel 6 Absatz 2 des Ver-
trags über die Europäische Union die Grundrechte, wie sie in der
am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ge-
währleistet sind, achtet,

IN DER ERWÄGUNG, daß der Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften dafür zuständig ist, sicherzustellen, daß die Europäische
Gemeinschaft bei der Auslegung und Anwendung des Artikels 6
Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union die Rechts-
vorschriften einhält,

IN DER ERWÄGUNG, daß nach Artikel 49 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union jeder europäische Staat, der beantragt, Mitglied der
Union zu werden, die in Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags über die
Europäische Union genannten Grundsätze achten muß,

EINGEDENK dessen, daß Artikel 309 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft ein Verfahren für die Aussetzung be-
stimmter Rechte im Falle einer schwerwiegenden und anhaltenden
Verletzung dieser Grundsätze durch einen Mitgliedstaat vorsieht,

UNTER HINWEIS darauf, daß jeder Staatsangehörige eines Mitglied-
staats als Unionsbürger einen besonderen Status und einen beson-
deren Schutz genießt, welche die Mitgliedstaaten gemäß dem Zwei-
ten Teil des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
gewährleisten,

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß der Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft einen Raum ohne Binnengrenzen schafft und
jedem Unionsbürger das Recht gewährt, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,
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UNTER HINWEIS darauf, daß die Frage der Auslieferung von Staats-
angehörigen der Mitgliedstaaten der Union Gegenstand des Euro-
päischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957
und des aufgrund des Artikels 31 des Vertrags über die Europäische
Union geschlossenen Übereinkommens vom 27. September 1996
über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union ist,

IN DEM WUNSCH, zu verhindern, daß Asyl für andere als die vor-
gesehenen Zwecke in Anspruch genommen wird,

IN DER ERWÄGUNG, daß dieses Protokoll den Zweck und die Ziele
des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge beachtet —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind:

Einziger Artikel

In Anbetracht des Niveaus des Schutzes der Grundrechte und
Grundfreiheiten in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gel-
ten die Mitgliedstaaten füreinander für alle rechtlichen und prakti-
schen Zwecke im Zusammenhang mit Asylangelegenheiten als siche-
re Herkunftsländer. Dementsprechend darf ein Asylantrag eines
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats von einem anderen Mitglied-
staat nur berücksichtigt oder zur Bearbeitung zugelassen werden,

a) wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragstel-
ler ist, nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam Artikel
15 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten anwendet und Maßnahmen ergreift, die in seinem Ho-
heitsgebiet die in der Konvention vorgesehenen Verpflichtungen
außer Kraft setzen;

b) wenn das Verfahren des Artikels 7 Absatz 1 des Vertrags über
die Europäische Union eingeleitet worden ist und bis der Rat
diesbezüglich einen Beschluß gefaßt hat;
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c) wenn der Rat nach Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags über die
Europäische Union eine schwerwiegende und anhaltende Verlet-
zung von in Artikel 6 Absatz 1 genannten Grundsätzen durch
den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist,
festgestellt hat;

d) wenn ein Mitgliedstaat in bezug auf den Antrag eines Staatsan-
gehörigen eines anderen Mitgliedstaats einseitig einen solchen
Beschluß faßt; in diesem Fall wird der Rat umgehend unterrich-
tet; bei der Prüfung des Antrags wird von der Vermutung aus-
gegangen, daß der Antrag offensichtlich unbegründet ist, ohne
daß die Entscheidungsbefugnis des Mitgliedstaats in irgendeiner
Weise beeinträchtigt wird.
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Protokoll

über die Anwendung der Grundsätze
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen für die Anwendung der in Artikel
5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ver-
ankerten Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
festzulegen, um die Kriterien für ihre Anwendung zu präzisieren,
und die strikte Beachtung und kohärente Anwendung dieser Grund-
sätze durch alle Organe zu gewährleisten,

IN DEM WUNSCH sicherzustellen, daß Entscheidungen in der Union
so bürgernah wie möglich getroffen werden,

IN ANBETRACHT der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Ok-
tober 1993 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der
Kommission über die Verfahren zur Anwendung des Subsidiaritäts-
prinzips,

HABEN BEKRÄFTIGT, daß die Schlußfolgerungen des Europäischen Ra-
tes von Birmingham vom 16. Oktober 1992 und das vom Euro-
päischen Rat auf seiner Tagung am 11.-12. Dezember 1992 in
Edinburgh vereinbarte Gesamtkonzept für die Anwendung des Sub-
sidiaritätsprinzips weiterhin die Richtschnur für das Handeln der
Gemeinschaftsorgane sowie für die Weiterentwicklung der Anwen-
dung des Subsidiaritätsprinzips bilden werden —

SIND zu diesem Zweck über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOM-

MEN, die dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beigefügt sind:

1. Jedes Organ gewährleistet bei der Ausübung seiner Befugnisse
die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. Jedes Organ gewährleistet
ferner die Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, demzu-
folge die Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das für die
Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß hinausgehen
dürfen.
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2. Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
werden unter Beachtung der allgemeinen Bestimmungen und der
Ziele des Vertrags angewandt, insbesondere unter voller Wahrung
des gemeinschaftlichen Besitzstands und des institutionellen Gleich-
gewichts; dabei werden die vom Gerichtshof aufgestellten Grund-
sätze für das Verhältnis zwischen einzelstaatlichem Recht und Ge-
meinschaftsrecht nicht berührt, und Artikel 6 Absatz 4 des Vertrags
über die Europäische Union, wonach sich die Union mit den Mit-
teln ausstattet, ,,die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung
ihrer Politiken erforderlich sind“, sollte Rechnung getragen werden.

3. Das Subsidiaritätsprinzip stellt nicht die Befugnisse in Frage,
über die die Europäische Gemeinschaft aufgrund des Vertrags ent-
sprechend der Auslegung des Gerichtshofs verfügt. Die in Artikel 5
Absatz 2 des Vertrags genannten Kriterien gelten für Bereiche, für
die die Gemeinschaft nicht die ausschließliche Zuständigkeit besitzt.
Das Subsidiaritätsprinzip ist eine Richtschnur dafür, wie diese Be-
fugnisse auf Gemeinschaftsebene auszuüben sind. Die Subsidiarität
ist ein dynamisches Konzept und sollte unter Berücksichtigung der
im Vertrag festgelegten Ziele angewendet werden. Nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip kann die Tätigkeit der Gemeinschaft im Rahmen
ihrer Befugnisse sowohl erweitert werden, wenn die Umstände dies
erfordern, als auch eingeschränkt oder eingestellt werden, wenn sie
nicht mehr gerechtfertigt ist.

4. Jeder Vorschlag für gemeinschaftliche Rechtsvorschriften wird
begründet, um zu rechtfertigen, daß dabei die Grundsätze der Sub-
sidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden; die Fest-
stellung, daß ein Gemeinschaftsziel besser auf Gemeinschaftsebene
erreicht werden kann, muß auf qualitativen oder — soweit möglich
— auf quantitativen Kriterien beruhen.

5. Maßnahmen der Gemeinschaft sind nur gerechtfertigt, wenn
beide Bedingungen des Subsidiaritätsprinzips erfüllt sind: Die Ziele
der in Betracht gezogenen Maßnahmen können nicht ausreichend
durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Verfas-
sungsordnung erreicht werden und können daher besser durch
Maßnahmen der Gemeinschaft erreicht werden.
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Folgende Leitlinien sollten bei der Prüfung der Frage, ob die ge-
nannte Voraussetzung erfüllt ist, befolgt werden:

— Der betreffende Bereich weist transnationale Aspekte auf, die
durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt
werden können,

— alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder das Fehlen von
Gemeinschaftsmaßnahmen würden gegen die Anforderungen des
Vertrags (beispielsweise Erfordernis der Korrektur von Wettbe-
werbsverzerrungen, der Vermeidung verschleierter Handelsbe-
schränkungen oder der Stärkung des wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalts) verstoßen oder auf sonstige Weise die
Interessen der Mitgliedstaaten erheblich beeinträchtigen,

— Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene würden wegen ihres Um-
fangs oder ihrer Wirkungen im Vergleich zu Maßnahmen auf
der Ebene der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile mit sich brin-
gen.

6. Für Maßnahmen der Gemeinschaft ist eine möglichst einfache
Form zu wählen, wobei darauf geachtet werden muß, daß das Ziel
der Maßnahme in zufriedenstellender Weise erreicht wird und die
Maßnahme tatsächlich zur Anwendung gelangt. Die Rechtsetzungs-
tätigkeit der Gemeinschaft sollte über das erforderliche Maß nicht
hinausgehen. Dementsprechend wäre unter sonst gleichen Gegeben-
heiten eine Richtlinie einer Verordnung und eine Rahmenrichtlinie
einer detaillierten Maßnahme vorzuziehen. Richtlinien nach
Maßgabe des Artikels 249 des Vertrags, die für jeden Mitgliedstaat,
an den sie gerichtet sind, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels ver-
bindlich sind, überlassen den innerstaatlichen Stellen die Wahl der
Form und der Mittel.

7. Was Art und Umfang des Handelns der Gemeinschaft betrifft,
so sollte bei Maßnahmen der Gemeinschaft so viel Raum für na-
tionale Entscheidungen bleiben, wie dies im Einklang mit dem Ziel
der Maßnahme und den Anforderungen des Vertrags möglich ist.
Unter Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sollten
bewährte nationale Regelungen sowie Struktur und Funktionsweise
der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten geachtet werden. Den Mit-
gliedstaaten sollten in den Gemeinschaftsmaßnahmen Alternativen
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zur Erreichung der Ziele der Maßnahmen angeboten werden, sofern
dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen an-
gemessen und erforderlich ist.

8. Führt die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips dazu, daß ein
Tätigwerden der Gemeinschaft unterbleibt, so müssen die Mitglied-
staaten bei ihren Tätigkeiten den allgemeinen Vorschriften des
Artikels 10 des Vertrags genügen, indem sie alle geeigneten
Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag
treffen und alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung der Ziele
des Vertrags gefährden könnten, unterlassen.

9. Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte die Kommission

— vor der Unterbreitung von Vorschlägen für Rechtsvorschriften
außer im Falle besonderer Dringlichkeit oder Vertraulichkeit um-
fassende Anhörungen durchführen und in jedem geeigneten Fall
Konsultationsunterlagen veröffentlichen;

— die Sachdienlichkeit ihrer Vorschläge unter dem Aspekt des
Subsidiaritätsprinzips begründen; hierzu sind erforderlichenfalls
in der Begründung des Vorschlags ausführliche Angaben zu ma-
chen. Wird eine Gemeinschaftsmaßnahme ganz oder teilweise
aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert, so ist eine Erläute-
rung erforderlich;

— gebührend berücksichtigen, daß die finanzielle Belastung und der
Verwaltungsaufwand der Gemeinschaft, der Regierungen der
Mitgliedstaaten, der örtlichen Behörden, der Wirtschaft und der
Bürger so gering wie möglich gehalten werden und in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen müs-
sen;

— dem Europäischen Rat, dem Europäischen Parlament und dem
Rat jährlich einen Bericht über die Anwendung des Artikels 5
des Vertrags vorlegen. Dieser Jahresbericht ist auch dem Aus-
schuß der Regionen und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß
zuzuleiten.
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10. Der Europäische Rat berücksichtigt den Bericht der Kommis-
sion nach Nummer 9 vierter Gedankenstrich im Rahmen des Be-
richts über die Fortschritte der Union, den er gemäß Artikel 4 des
Vertrags über die Europäische Union dem Europäischen Parlament
vorzulegen hat.

11. Das Europäische Parlament und der Rat prüfen unter strikter
Einhaltung der geltenden Verfahren als Teil der umfassenden Prü-
fung der Kommissionsvorschläge, ob diese mit Artikel 5 des Ver-
trags im Einklang stehen. Dies gilt sowohl für den ursprünglichen
Vorschlag der Kommission als auch für vom Europäischen Parla-
ment und vom Rat in Betracht gezogene Änderungen an dem
Vorschlag.

12. Das Europäische Parlament wird im Rahmen der Anwendung
der Verfahren nach den Artikeln 251 und 252 des Vertrags durch
die Angabe der Gründe, die den Rat zur Festlegung seines ge-
meinsamen Standpunkts veranlaßt haben, über die Auffassung des
Rates hinsichtlich der Anwendung des Artikels 5 des Vertrags un-
terrichtet. Der Rat teilt dem Europäischen Parlament mit, weshalb
seiner Auffassung nach ein Kommissionsvorschlag ganz oder teil-
weise im Widerspruch zu Artikel 5 des Vertrags steht.

13. Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips wird gemäß den
Bestimmungen des Vertrags geprüft.
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Protokoll

über die Außenbeziehungen
der Mitgliedstaaten hinsichtlich

des Überschreitens der Außengrenzen

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

EINGEDENK der Notwendigkeit, daß die Mitgliedstaaten, gegebenen-
falls in Zusammenarbeit mit Drittländern, für wirksame Kontrollen
an ihren Außengrenzen sorgen —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt ist:

Die in Artikel 62 Nummer 2 Buchstabe a des Titels IV des Ver-
trags aufgenommenen Bestimmungen über Maßnahmen in bezug auf
das Überschreiten der Außengrenzen berühren nicht die Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten für die Aushandlung und den Abschluß von
Übereinkünften mit Drittländern, sofern sie mit den gemeinschaft-
lichen Rechtsvorschriften und anderen in Betracht kommenden in-
ternationalen Übereinkünften in Einklang stehen.
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Protokoll

über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
in den Mitgliedstaaten

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



581

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWÄGUNG, daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den
Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und
kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfor-
dernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren —

SIND über folgende auslegende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beige-
fügt ist:

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft berühren nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern die Finanzie-
rung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie
er von den Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und
ausgestaltet wird, dient und die Handels- und Wettbewerbsbedin-
gungen in der Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt,
das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den Erforder-
nissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung
zu tragen ist.
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Protokoll

über den Tierschutz und
das Wohlergehen der Tiere

Ursprung: Vertrag von Maastricht.

Protokoll zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH sicherzustellen, daß der Tierschutz verbessert und
das Wohlergehen der Tiere als fühlende Wesen berücksichtigt
wird —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt ist:

Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Gemeinschaft
in den Bereichen Landwirtschaft, Verkehr, Binnenmarkt und For-
schung tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten den Erfor-
dernissen des Wohlergehens der Tiere in vollem Umfang Rechnung;
sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften
und die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in bezug
auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen und das regionale Erbe.
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4. ERKLÄRUNGEN
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ERKLÄRUNG (Nr. 1)

zu den Durchführungsbefugnissen der Kommission

Die Konferenz ersucht die Gremien der Gemeinschaft, vor Inkraft-
treten der Akte die Grundsätze und Regeln festzulegen, anhand
deren die Durchführungsbefugnisse der Kommission in jedem ein-
zelnen Fall zu definieren sind.

In diesem Zusammenhang ersucht die Konferenz den Rat, für die
Ausübung der der Kommission im Rahmen des Artikels 95 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft übertragenen
Durchführungsbefugnisse insbesondere dem Verfahren des Beraten-
den Ausschusses einen maßgeblichen Platz entsprechend der
Schnelligkeit und Wirksamkeit des Entscheidungsprozesses einzu-
räumen.



602

ERKLÄRUNG (Nr. 2)

betreffend den Gerichtshof

Die Konferenz kommt überein, daß Artikel 32 d Absatz 1 des
EGKS-Vertrags, Artikel 225 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft und Artikel 140 a Absatz 1 des EAG-
Vertrags etwaigen Übertragungen gerichtlicher Zuständigkeiten nicht
vorgreift, die im Rahmen von Abkommen zwischen den Mitglied-
staaten vorgesehen werden könnten.



603

ERKLÄRUNG (Nr. 3)

zu Artikel 18 (ex-Artikel 8 a) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz möchte mit Artikel 18 den festen politischen Willen
zum Ausdruck bringen, vor dem 1. Januar 1993 die Beschlüsse zu
fassen, die zur Verwirklichung des in diesem Artikel beschriebenen
Binnenmarktes erforderlich sind, und zwar insbesondere die
Beschlüsse, die zur Ausführung des von der Kommission in dem
Weißbuch über den Binnenmarkt aufgestellten Programms notwen-
dig sind.

Die Festsetzung des Termins ,,31. Dezember 1992“ bringt keine
automatische rechtliche Wirkung mit sich.



604

ERKLÄRUNG (Nr. 4)

zu Artikel 95 (ex-Artikel 100 a) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Kommission wird bei ihren Vorschlägen nach Artikel 95 Ab-
satz 1 der Rechtsform der Richtlinie den Vorzug geben, wenn die
Angleichung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eine Änderung
gesetzlicher Vorschriften erfordert.



605

ERKLÄRUNG (Nr. 5)

zu Artikel 100 b (*) des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz ist der Ansicht, daß Artikel 20 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft aufgrund seiner allge-
meinen Tragweite auch für von der Kommission nach Artikel 100
b (*) vorzulegende Vorschläge gilt.

(*) Artikel aufgehoben durch Artikel 6 Nummer 53 des Vertrags von Amsterdam.



606

ALLGEMEINE ERKLÄRUNG (Nr. 6)

zu den Artikeln 13 bis 19
der Einheitlichen Europäischen Akte

Diese Bestimmungen berühren in keiner Weise das Recht der Mit-
gliedstaaten, diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die sie zur Kon-
trolle der Einwanderung aus dritten Ländern sowie zur Bekämpfung
von Terrorismus, Kriminalität, Drogenhandel und unerlaubtem Han-
del mit Kunstwerken und Antiquitäten für erforderlich halten.



607

ERKLÄRUNG (Nr. 7)

zu Artikel 138 (ex-Artikel 118 a) Absatz 2
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz stellt fest, daß bei der Beratung von Artikel 138 Ab-
satz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Ein-
vernehmen darüber bestand, daß die Gemeinschaft nicht beabsich-
tigt, bei der Festlegung von Mindestvorschriften zum Schutze der
Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer die Arbeitnehmer
in Klein- und Mittelbetrieben in sachlich nicht begründeter Weise
schlechterzustellen.



608

ERKLÄRUNG (Nr. 8)

zu Artikel 161 (ex-Artikel 130 d) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz verweist in diesem Zusammenhang auf die
Schlußfolgerungen des Europäischen Rates vom März 1984 in Brüs-
sel, die wie folgt lauten:

,,Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird eine signifikante
reale Aufstockung der unter Berücksichtigung der IMP für die In-
terventionen der Fonds bereitgestellten Finanzmittel vorgenommen.“



609

ERKLÄRUNG (Nr. 9)

zu Artikel 174 (ex-Artikel 130 r) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Absatz 1 dritter Gedankenstrich

Die Konferenz stellt fest, daß die Tätigkeit der Gemeinschaft auf
dem Gebiet des Umweltschutzes sich nicht störend auf die einzel-
staatliche Politik der Nutzung der Energieressourcen auswirken darf.

Absatz 5 Unterabsatz 2

Die Konferenz ist der Ansicht, daß Artikel 174 Absatz 5 Unterab-
satz 2 die sich aus dem AETR-Urteil des Gerichtshofes ergebenden
Grundsätze nicht berührt.



610

ERKLÄRUNG
DER HOHEN VERTRAGSPARTEIEN (Nr. 10)

zu Titel III der Einheitlichen Europäischen Akte

Die Hohen Vertragsparteien des Titels III über die Europäische Po-
litische Zusammenarbeit bekräftigen ihre offene Haltung gegenüber
anderen europäischen Ländern mit den gleichen Idealen und Zielen.
Sie kommen insbesondere überein, die Verbindungen zu den Mit-
gliedstaaten des Europarates und anderen demokratischen Ländern
Europas, mit denen sie freundschaftliche Beziehungen unterhalten
und eng zusammenarbeiten, zu stärken.



611

ERKLÄRUNG (Nr. 11)

zu Artikel 30 Nummer 10 Buchstabe g
der Einheitlichen Europäischen Akte

Die Konferenz ist der Ansicht, daß der Beschluß der Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten vom 8. April 1965 über die vor-
läufige Unterbringung bestimmter Organe und Dienststellen der
Gemeinschaften durch Artikel 30 Nummer 10 Buchstabe g nicht
berührt wird.



612

ERKLÄRUNG DES VORSITZES (Nr. 12)

zu der Frist, innerhalb welcher der Rat in erster
Lesung Stellung nimmt [Artikel 149 (*) Absatz 2 des

Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft]

Was die Erklärung des Europäischen Rates von Mailand anbelangt,
wonach der Rat nach Möglichkeiten suchen soll, seine Beschluß-
fassungsverfahren zu verbessern, so hat der Vorsitz die Absicht
geäußert, die betreffenden Arbeiten so bald wie möglich zu einem
Abschluß zu bringen.

(*) Aufgehoben.



613

POLITISCHE ERKLÄRUNG DER REGIERUNGEN
DER MITGLIEDSTAATEN (Nr. 13)

zur Freizügigkeit

Zur Förderung der Freizügigkeit arbeiten die Mitgliedstaaten unbe-
schadet der Befugnisse der Gemeinschaft zusammen, und zwar ins-
besondere hinsichtlich der Einreise, der Bewegungsfreiheit und des
Aufenthalts von Staatsangehörigen dritter Länder. Außerdem arbei-
ten sie bei der Bekämpfung von Terrorismus, Kriminalität, Drogen-
handel und unerlaubtem Handel mit Kunstwerken und Antiquitäten
zusammen.



614

ERKLÄRUNG DER REGIERUNG
DER GRIECHISCHEN REPUBLIK (Nr. 14)

zu Artikel 18 (ex-Artikel 8 a) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Griechenland ist der Ansicht, daß die Entwicklung gemeinschaftli-
cher Politiken und Aktionen und die Annahme von Maßnahmen auf
der Grundlage von Artikel 70 (*) Absatz 1 und Artikel 80 so er-
folgen müssen, daß empfindliche Sektoren der Wirtschaft der Mit-
gliedstaaten nicht beeinträchtigt werden.

(*) Artikel aufgehoben durch Artikel 6 Nummer 39 des Vertrags von Amsterdam.



615

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION (Nr. 15)

zu Artikel 26 (ex-Artikel 28) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Bezüglich ihrer internen Verfahren sorgt die Kommission dafür, daß
die sich aus der Änderung von Artikel 26 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft ergebenden Veränderungen
nicht zu Verzögerungen bei der Beantwortung dringender Anträge
auf Änderung oder Aussetzung der Sätze des Gemeinsamen Zoll-
tarifs führen.



616

ERKLÄRUNG
DER REGIERUNG VON IRLAND (Nr. 16)

zu Artikel 47 (ex-Artikel 57) Absatz 2 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Irland bestätigt sein Einverständnis mit einer Beschlußfassung mit
qualifizierter Mehrheit gemäß Artikel 47 Absatz 2, möchte aber
daran erinnern, daß das Versicherungsgewerbe in Irland einen be-
sonders empfindlichen Bereich darstellt und daß zum Schutz der
Versicherungsnehmer sowie zum Schutz Dritter besondere
Vereinbarungen getroffen werden mußten. In bezug auf die Har-
monisierung der Rechtsvorschriften für das Versicherungswesen geht
die irische Regierung davon aus, daß sie mit einer verständnisvollen
Haltung der Kommission und der übrigen Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft rechnen kann, falls Irland sich zu einem späteren Zeit-
punkt in einer Situation befinden sollte, in der die irische Regierung
es für erforderlich halten würde, hinsichtlich der Stellung des Ver-
sicherungsgewerbes in Irland besondere Vorkehrungen zu treffen.
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG
DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK (Nr. 17)

zu Artikel 49 (ex-Artikel 59) Absatz 2
und Artikel 80 (ex-Artikel 84) des Vertrags

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Portugal vertritt die Auffassung, daß der Übergang von der einstim-
migen Beschlußfassung zur Beschlußfassung mit qualifizierter Mehr-
heit in Artikel 49 Absatz 2 und Artikel 80, der in den Verhand-
lungen über den Beitritt Portugals zur Gemeinschaft nicht
berücksichtigt worden ist und den gemeinschaftlichen Besitzstand
wesentlich verändert, empfindliche Schlüsselsektoren der portugie-
sischen Wirtschaft nicht beeinträchtigen darf und daß geeignete spe-
zifische Übergangsmaßnahmen in allen Fällen ergriffen werden müs-
sen, in denen dies erforderlich ist, um etwaige nachteilige Folgen
für die betreffenden Sektoren zu verhindern.
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG
DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK (Nr. 18)

zu Artikel 95 (ex-Artikel 100 a) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die dänische Regierung stellt fest, daß in Fällen, in denen gemäß
Artikel 95 erlassene Harmonisierungsmaßnahmen nach Ansicht eines
Mitgliedstaats nicht höhere Erfordernisse in bezug auf die Arbeits-
umwelt oder den Umweltschutz oder im Sinne des Artikels 30 si-
cherstellen, durch Artikel 95 Absatz 4 gewährleistet wird, daß der
betreffende Mitgliedstaat einzelstaatliche Maßnahmen treffen kann.
Diese dienen der Verwirklichung der genannten Erfordernisse und
dürfen keinen verschleierten Protektionismus bedeuten.
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ERKLÄRUNG DES VORSITZES
UND DER KOMMISSION (Nr. 19)

zu den währungspolitischen Befugnissen
der Gemeinschaft

Der Vorsitz und die Kommission sind der Ansicht, daß die in den
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eingefügten
Bestimmungen über die währungspolitischen Befugnisse der Ge-
meinschaft nicht die Möglichkeit einer weiteren Entwicklung im
Rahmen der bestehenden Befugnisse präjudizieren.
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG
DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK (Nr. 20)

zur Europäischen Politischen Zusammenarbeit

Die dänische Regierung stellt fest, daß der Abschluß des Titels III
über die Zusammenarbeit in der Außenpolitik die Beteiligung
Dänemarks an der nordischen Zusammenarbeit im außenpolitischen
Bereich nicht berührt.
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B — Erklärungen zur Schlußakte des
Vertrags von Maastricht



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



Bitte
 konsu

ltie
ren

 Sie 
das 

Korri
gen

dum

623

ERKLÄRUNG (Nr. 1)

zu den Bereichen Katastrophenschutz,
Energie und Fremdenverkehr

Die Konferenz erklärt, daß die Frage der Einfügung von Titeln über
die in Artikel 3 Buchstabe t des Vertrags zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft genannten Bereiche in jenen Vertrag nach
dem Verfahren des Artikels 48 Absatz 2 des Vertrags über die
Europäische Union anhand eines Berichts geprüft wird, den die
Kommission dem Rat spätestens 1996 vorlegen wird.

Die Kommission erklärt, daß die Gemeinschaft ihre Tätigkeit in die-
sen Bereichen auf der Grundlage der bisherigen Bestimmungen der
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften fortsetzen
wird.
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ERKLÄRUNG (Nr. 2)

zur Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats

Die Konferenz erklärt, daß bei Bezugnahmen des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf die Staatsangehörigen
der Mitgliedstaaten die Frage, welchem Mitgliedstaat eine Person
angehört, allein durch Bezug auf das innerstaatliche Recht des be-
treffenden Mitgliedstaats geregelt wird. Die Mitgliedstaaten können
zur Unterrichtung in einer Erklärung gegenüber dem Vorsitz ange-
ben, wer für die Zwecke der Gemeinschaft als ihr Staatsangehöriger
anzusehen ist, und ihre Erklärung erforderlichenfalls ändern.
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ERKLÄRUNG (Nr. 3)

zum Dritten Teil Titel III und VII (ex-Titel VI)
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz erklärt, daß für die Anwendung der Bestimmungen,
die im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft im
Dritten Teil Titel III Kapitel 4 über den Kapital- und Zahlungsver-
kehr und Titel VII über die Wirtschafts- und Währungspolitik vor-
gesehen sind, unbeschadet des Artikels 121 Absätze 2, 3 und 4 und
des Artikels 122 Absatz 2 die übliche Praxis fortgeführt wird,
wonach der Rat in der Zusammensetzung der Wirtschafts- und
Finanzminister zusammentritt.
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ERKLÄRUNG (Nr. 4)

zum Dritten Teil Titel VII (ex-Titel VI) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz erklärt, daß der Präsident des Europäischen Rates die
Wirtschafts- und Finanzminister zur Teilnahme an den Tagungen
des Europäischen Rates einladen wird, wenn dieser Fragen der
Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.
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ERKLÄRUNG (Nr. 5)

zur Zusammenarbeit mit dritten Ländern
im Währungsbereich

Die Konferenz erklärt, daß die Gemeinschaft zu stabilen internatio-
nalen Währungsbeziehungen beitragen will. Zu diesem Zweck ist
die Gemeinschaft bereit, mit anderen europäischen Ländern und mit
denjenigen außereuropäischen Ländern, zu denen sie enge wirt-
schaftliche Bindungen hat, zusammenzuarbeiten.
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ERKLÄRUNG (Nr. 6)

zu den Währungsbeziehungen zur Republik
San Marino, zum Staat Vatikanstadt

und zum Fürstentum Monaco

Die Konferenz ist sich einig, daß die derzeitigen Währungsbezie-
hungen zwischen Italien und San Marino bzw. Vatikanstadt und
zwischen Frankreich und Monaco durch diesen Vertrag bis zur Ein-
führung der ECU als einheitlicher Währung der Gemeinschaft un-
berührt bleiben.

Die Gemeinschaft verpflichtet sich, die Neuaushandlung bestehender
Übereinkünfte, die durch Einführung der ECU als einheitlicher
Währung erforderlich werden können, zu erleichtern.



629

ERKLÄRUNG (Nr. 7)

zu Artikel 58 (ex-Artikel 73 d) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz bekräftigt, daß das in Artikel 58 Absatz 1 Buch-
stabe a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
erwähnte Recht der Mitgliedstaaten, die einschlägigen Vorschriften
ihres Steuerrechts anzuwenden, nur für die einschlägigen Vorschrif-
ten gilt, die Ende 1993 bestehen. Diese Erklärung betrifft jedoch
nur den Kapital- und Zahlungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten.
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ERKLÄRUNG (Nr. 8)

zu Artikel 111 (ex-Artikel 109) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz bekräftigt, daß mit dem in Artikel 111 Absatz 1 ver-
wendeten Begriff ,,förmliche Vereinbarung“ nicht eine neue Kate-
gorie internationaler Übereinkünfte im Sinne des Gemeinschafts-
rechts geschaffen werden soll.
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ERKLÄRUNG (Nr. 9)

zum Dritten Teil Titel XIX (ex-Titel XVI)
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz ist der Ansicht, daß die Gemeinschaft in Anbetracht
der zunehmenden Bedeutung, die dem Naturschutz auf einzelstaat-
licher, gemeinschaftlicher und internationaler Ebene zukommt, bei
der Ausübung ihrer Zuständigkeiten aufgrund des Dritten Teils Titel
XIX des Vertrags den spezifischen Erfordernissen in diesem Bereich
Rechnung tragen soll.
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ERKLÄRUNG (Nr. 10)

zu den Artikeln 111 (ex-Artikel 109),
174 (ex-Artikel 130 r) und 181 (ex-Artikel 130 y)

des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz vertritt die Auffassung, daß Artikel 111 Absatz 5,
Artikel 174 Absatz 4 Unterabsatz 2 und Artikel 181 nicht die
Grundsätze berühren, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs in
der AETR-Rechtssache ergeben.
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ERKLÄRUNG (Nr. 11)

zur Richtlinie vom 24. November 1988 (Emissionen)

Die Konferenz erklärt, daß Änderungen in den gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften die Ausnahmeregelungen nicht beeinträchtigen
dürfen, die Spanien und Portugal gemäß der Richtlinie des Rates
vom 24. November 1988 zur Begrenzung von Schadstoffemissionen
von Großfeuerungsanlagen in die Luft bis zum 31. Dezember 1999
zugestanden wurden.
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ERKLÄRUNG (Nr. 12)

zum Europäischen Entwicklungsfonds

Die Konferenz kommt überein, daß der Europäische Entwicklungs-
fonds im Einklang mit den bisherigen Bestimmungen weiterhin
durch einzelstaatliche Beiträge finanziert wird.
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ERKLÄRUNG (Nr. 13)

zur Rolle der einzelstaatlichen Parlamente
in der Europäischen Union

Die Konferenz hält es für wichtig, eine größere Beteiligung der ein-
zelstaatlichen Parlamente an den Tätigkeiten der Europäischen
Union zu fördern.

Zu diesem Zweck ist der Informationsaustausch zwischen den ein-
zelstaatlichen Parlamenten und dem Europäischen Parlament zu
verstärken. In diesem Zusammenhang tragen die Regierungen der
Mitgliedstaaten unter anderem dafür Sorge, daß die einzelstaatlichen
Parlamente zu ihrer Unterrichtung und gegebenenfalls zur Prüfung
rechtzeitig über die Vorschläge für Rechtsakte der Kommission ver-
fügen.

Nach Ansicht der Konferenz ist es ferner wichtig, daß die Kontakte
zwischen den einzelstaatlichen Parlamenten und dem Europäischen
Parlament insbesondere dadurch verstärkt werden, daß hierfür geeig-
nete gegenseitige Erleichterungen und regelmäßige Zusammenkünfte
zwischen Abgeordneten, die an den gleichen Fragen interessiert
sind, vorgesehen werden.
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ERKLÄRUNG (Nr. 14)

zur Konferenz der Parlamente

Die Konferenz ersucht das Europäische Parlament und die einzel-
staatlichen Parlamente, erforderlichenfalls als Konferenz der Parla-
mente (oder ,,Assises“) zusammenzutreten.

Die Konferenz der Parlamente wird unbeschadet der Zuständigkeiten
des Europäischen Parlaments und der Rechte der einzelstaatlichen
Parlamente zu wesentlichen Leitlinien der Europäischen Union ge-
hört. Der Präsident des Europäischen Rates und der Präsident der
Kommission erstatten auf jeder Tagung der Konferenz der Parla-
mente Bericht über den Stand der Union.
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ERKLÄRUNG (Nr. 15)

zur Zahl der Mitglieder der Kommission
und des Europäischen Parlaments

Die Konferenz kommt überein, die Fragen betreffend die Zahl der
Mitglieder der Kommission und der Mitglieder des Europäischen
Parlaments spätestens Ende 1992 im Hinblick auf ein Einvernehmen
zu prüfen, das es gestattet, die Rechtsgrundlage für die Festsetzung
der Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments rechtzeitig zu
den Wahlen im Jahr 1994 zu schaffen. Die Beschlüsse werden unter
anderem unter Berücksichtigung der Notwendigkeit gefaßt, die Ge-
samtmitgliederzahl des Europäischen Parlaments in einer erweiterten
Gemeinschaft festzulegen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 16)

zur Rangordnung der Rechtsakte der Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein, daß die 1996 einzuberufende Re-
gierungskonferenz prüfen wird, inwieweit es möglich ist, die Ein-
teilung der Rechtsakte der Gemeinschaft mit dem Ziel zu überprü-
fen, eine angemessene Rangordnung der verschiedenen Arten von
Normen herzustellen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 17)

zum Recht auf Zugang zu Informationen

Die Konferenz ist der Auffassung, daß die Transparenz des Be-
schlußverfahrens den demokratischen Charakter der Organe und das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Verwaltung stärkt. Die Konfe-
renz empfiehlt daher, daß die Kommission dem Rat spätestens 1993
einen Bericht über Maßnahmen vorlegt, mit denen die den Organen
vorliegenden Informationen der Öffentlichkeit besser zugänglich ge-
macht werden sollen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 18)

zu den geschätzten Folgekosten
der Vorschläge der Kommission

Die Konferenz stellt fest, daß die Kommission sich verpflichtet, bei
ihren Vorschlägen für Rechtsakte die Kosten und den Nutzen für
die Behörden der Mitgliedstaaten und sämtliche Betroffene zu be-
rücksichtigen und dazu gegebenenfalls die von ihr für erforderlich
erachteten Konsultationen vorzunehmen und ihr System zur Bewer-
tung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften auszubauen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 19)

zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts

1. Die Konferenz hebt hervor, daß es für die innere Geschlos-
senheit und die Einheit des europäischen Aufbauwerks von wesent-
licher Bedeutung ist, daß jeder Mitgliedstaat die an ihn gerichteten
Richtlinien der Gemeinschaft innerhalb der darin festgesetzten Fri-
sten vollständig und getreu in innerstaatliches Recht umsetzt.

Außerdem ist die Konferenz der Ansicht, daß es zwar Sache jedes
Mitgliedstaats ist zu bestimmen, wie die Vorschriften des Gemein-
schaftsrechts unter Berücksichtigung der Besonderheit seiner Insti-
tutionen, seiner Rechtsordnung und anderer Gegebenheiten, in jedem
Fall aber unter Beachtung des Artikels 249 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft, am besten anzuwenden sind,
es jedoch für die reibungslose Arbeit der Gemeinschaft von we-
sentlicher Bedeutung ist, daß die in den einzelnen Mitgliedstaaten
getroffenen Maßnahmen dazu führen, daß das Gemeinschaftsrecht
dort mit gleicher Wirksamkeit und Strenge Anwendung findet, wie
dies bei der Durchführung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
der Fall ist.

2. Die Konferenz fordert die Kommission auf, in Wahrnehmung
der ihr durch Artikel 211 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten darauf zu ach-
ten, daß die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nachkommen. Sie
ersucht die Kommission, für die Mitgliedstaaten und das Europäi-
sche Parlament regelmäßig einen umfassenden Bericht zu veröf-
fentlichen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 20)

zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit
der Gemeinschaftsmaßnahmen

Die Konferenz stellt fest, daß die Kommission sich verpflichtet, bei
ihren Vorschlägen voll und ganz den Umweltauswirkungen und dem
Grundsatz des nachhaltigen Wachstums Rechnung zu tragen, und
daß die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, dies bei der Durch-
führung zu tun.
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ERKLÄRUNG (Nr. 21)

zum Rechnungshof

Die Konferenz weist darauf hin, daß sie den Aufgaben, die dem
Rechnungshof in den Artikeln 246, 247, 248 und 276 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft übertragen werden,
besondere Bedeutung beimißt.

Sie ersucht die anderen Organe der Gemeinschaft, zusammen mit
dem Rechnungshof alle Mittel zu prüfen, die geeignet sind, eine
wirksamere Erfüllung seiner Aufgaben zu gewährleisten.
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ERKLÄRUNG (Nr. 22)

zum Wirtschafts- und Sozialausschuß

Die Konferenz kommt überein, daß der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuß hinsichtlich des Haushalts und der Personalverwaltung die-
selbe Unabhängigkeit genießt wie der Rechnungshof bisher.
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ERKLÄRUNG (Nr. 23)

zur Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden

Die Konferenz betont, daß zur Erreichung der in Artikel 136 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannten
Ziele eine Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft mit den
Verbänden der Wohlfahrtspflege und den Stiftungen als Trägern so-
zialer Einrichtungen und Dienste von großer Bedeutung ist.
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ERKLÄRUNG (Nr. 24)

zum Tierschutz

Die Konferenz ersucht das Europäische Parlament, den Rat und die
Kommission sowie die Mitgliedstaaten, bei der Ausarbeitung und
Durchführung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften in den Berei-
chen Gemeinsame Agrarpolitik, Verkehr, Binnenmarkt und For-
schung den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere in vollem
Umfang Rechnung zu tragen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 25)

zur Vertretung der Interessen
der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete
nach Artikel 299 (ex-Artikel 227) Absatz 3

und Absatz 6 Buchstaben a und b
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt in Anbetracht der Tatsache, daß unter
außergewöhnlichen Umständen die Interessen der Union und die In-
teressen der Länder und Hoheitsgebiete nach Artikel 299 Absatz 3
und Absatz 6 Buchstaben a und b des Vertrags divergieren können,
überein, daß der Rat sich um eine Lösung bemühen wird, die mit
dem Standpunkt der Union in Einklang steht. Für den Fall jedoch,
daß sich dies als unmöglich erweist, erklärt sich die Konferenz da-
mit einverstanden, daß der betreffende Mitgliedstaat im Interesse der
betreffenden überseeischen Länder und Hoheitsgebiete gegebenen-
falls eigenständig handelt, allerdings ohne dabei das Interesse der
Gemeinschaft zu beeinträchtigen. Dieser Mitgliedstaat macht dem
Rat und der Kommission eine Mitteilung, wenn eine derartige In-
teressendivergenz auftreten könnte, und weist, wenn sich eigenstän-
diges Handeln nicht vermeiden läßt, deutlich darauf hin, daß er im
Interesse eines der genannten überseeischen Hoheitsgebiete handelt.

Diese Erklärung gilt auch für Macau und Osttimor.
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ERKLÄRUNG (Nr. 26)

zu den Gebieten in äußerster Randlage
der Gemeinschaft

Die Konferenz erkennt an, daß die Gebiete in äußerster Randlage
der Gemeinschaft (französische überseeische Departements, Azoren
und Madeira und Kanarische Inseln) unter einem bedeutenden struk-
turellen Rückstand leiden; dieser wird durch mehrere Faktoren
(große Entfernung, Insellage, geringe Fläche, schwierige Relief- und
Klimabedingungen, wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen weni-
gen Erzeugnissen) verschärft, die als ständige Gegebenheiten und
durch ihr Zusammenwirken die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung schwer beeinträchtigen.

Sie ist der Auffassung, daß der Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft und das abgeleitete Recht für die Gebiete in
äußerster Randlage zwar ohne weiteres gelten, es jedoch möglich
bleibt, spezifische Maßnahmen zu ihren Gunsten zu erlassen, sofern
und solange ein entsprechender Bedarf im Hinblick auf die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung dieser Gebiete objektiv gegeben
ist. Diese Maßnahmen müssen sowohl auf die Vollendung des Bin-
nenmarkts als auch auf eine Anerkennung der regionalen Verhält-
nisse abzielen, damit diese Gebiete den durchschnittlichen wirt-
schaftlichen und sozialen Stand der Gemeinschaft erreichen können.
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ERKLÄRUNG (Nr. 27)

zu Streitsachen zwischen der EZB bzw. dem EWI
und deren Bediensteten

Die Konferenz hält es für richtig, daß das Gericht erster Instanz für
diese Gruppe von Klagen nach Artikel 225 des Vertrags zuständig
ist. Die Konferenz ersucht deshalb die Organe um eine entspre-
chende Anpassung der betreffenden Bestimmungen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 28)

zu den Abstimmungen im Bereich der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik

Die Konferenz kommt überein, daß die Mitgliedstaaten bei Ent-
scheidungen, die Einstimmigkeit erfordern, soweit wie möglich da-
von absehen, die Einstimmigkeit zu verhindern, sofern eine quali-
fizierte Mehrheit für die betreffende Entscheidung besteht.
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ERKLÄRUNG (Nr. 29)

zu den praktischen Einzelheiten im Bereich
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

Die Konferenz kommt überein, daß die Arbeitsteilung zwischen dem
Politischen Komitee und dem Ausschuß der Ständigen Vertreter so-
wie die praktischen Einzelheiten der Zusammenlegung des Sekre-
tariats der Politischen Zusammenarbeit mit dem Generalsekretariat
des Rates und der Zusammenarbeit zwischen dem Generalsekretariat
und der Kommission später geprüft werden.
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ERKLÄRUNG (Nr. 30)

zum Gebrauch der Sprachen im Bereich
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

Die Konferenz kommt überein, daß für den Gebrauch der Sprachen
die Sprachenregelung der Europäischen Gemeinschaften gilt.

Für den COREU-Verkehr dient die derzeitige Praxis in der Euro-
päischen Politischen Zusammenarbeit einstweilen als Anhaltspunkt.

Alle Texte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die auf
Tagungen des Europäischen Rates und des Rates vorgelegt oder an-
genommen werden, sowie alle zur Veröffentlichung bestimmten
Texte werden unverzüglich und zeitgleich in alle Amtssprachen der
Gemeinschaft übersetzt.
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ERKLÄRUNG (Nr. 31)

zur Westeuropäischen Union

Die Konferenz nimmt folgende Erklärungen zur Kenntnis:

I — ERKLÄRUNG

Belgiens, Deutschlands, Spaniens, Frankreichs, Italiens, Luxem-
burgs, der Niederlande, Portugals und des Vereinigten König-
reichs, die Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union und
gleichzeitig der Europäischen Union sind, zur Rolle der West-
europäischen Union und zu ihren Beziehungen zur Europäi-

schen Union und zur Atlantischen Allianz

Einleitung

1. Die WEU-Mitgliedstaaten stimmen darin überein, daß es not-
wendig ist, eine echte europäische Sicherheits- und Verteidigungs-
identität zu entwickeln und eine größere europäische Verantwortung
in Verteidigungsfragen zu übernehmen. Diese Identität wird durch
einen schrittweisen Prozeß mit mehreren aufeinanderfolgenden Pha-
sen angestrebt. Die WEU wird integraler Bestandteil des Prozesses
der Entwicklung der Europäischen Union sein und einen größeren
Beitrag zur Solidarität innerhalb der Atlantischen Allianz leisten.
Die WEU-Mitgliedstaaten sind sich darin einig, die Rolle der WEU
in der längerfristigen Perspektive einer mit der Politik der Atlanti-
schen Allianz zu vereinbarenden gemeinsamen Verteidigungspolitik
innerhalb der Europäischen Union, die zu gegebener Zeit zu einer
gemeinsamen Verteidigung führen könnte, zu stärken.

2. Die WEU wird als Verteidigungskomponente der Europäischen
Union und als Mittel zur Stärkung des europäischen Pfeilers der
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Atlantischen Allianz entwickelt. Zu diesem Zweck wird sie eine ge-
meinsame europäische Verteidigungspolitik formulieren und diese
durch die Weiterentwicklung ihrer operationellen Rolle konkret
durchführen.

Die WEU-Mitgliedstaaten nehmen Kenntnis von Artikel 14 des Ver-
trags über die Europäische Union betreffend die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik, der wie folgt lautet:

,,(1) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfaßt sämt-
liche Fragen, welche die Sicherheit der Europäischen Union be-
treffen, wozu auf längere Sicht auch die Festlegung einer gemein-
samen Verteidigungspolitik gehört, die zu gegebener Zeit zu einer
gemeinsamen Verteidigung führen könnte.

(2) Die Union ersucht die Westeuropäische Union (WEU), die in-
tegraler Bestandteil der Entwicklung der Europäischen Union ist,
die Entscheidungen und Aktionen der Union, die verteidigungspo-
litische Bezüge haben, auszuarbeiten und durchzuführen. Der Rat
trifft im Einvernehmen mit den Organen der WEU die erforderli-
chen praktischen Regelungen.

(3) Die Fragen, die verteidigungspolitische Bezüge haben und die
nach diesem Artikel behandelt werden, unterliegen nicht den Ver-
fahren des Artikels 13.

(4) Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den
besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik be-
stimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mit-
gliedstaaten aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der
in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik.

(5) Dieser Artikel steht der Entwicklung einer engeren Zusam-
menarbeit zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten auf zweiseitiger
Ebene sowie im Rahmen der WEU und der Atlantischen Allianz
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nicht entgegen, soweit sie der nach diesem Titel vorgesehenen Zu-
sammenarbeit nicht zuwiderläuft und diese nicht behindert.

(6) Zur Förderung des Zieles dieses Vertrags und im Hinblick
auf den Termin 1998 im Zusammenhang mit Artikel XII des Brüs-
seler Vertrags in seiner geänderten Fassung kann dieser Artikel
nach Artikel 48 Absatz 2 auf der Grundlage eines dem Europäi-
schen Rat 1996 vom Rat vorzulegenden Berichts, der eine Bewer-
tung der bis dahin erzielten Fortschritte und gesammelten Erfah-
rungen enthalten wird, revidiert werden.“

A — Beziehungen der WEU zur Europäischen Union

3. Ziel ist es, die WEU stufenweise zur Verteidigungskomponente
der Europäischen Union auszubauen. Zu diesem Zweck ist die
WEU bereit, auf Ersuchen der Europäischen Union Beschlüsse und
Aktionen der Union mit verteidigungspolitischen Implikationen zu
erarbeiten und durchzuführen.

Zu diesem Zweck ergreift die WEU folgende Maßnahmen, um enge
Arbeitsbeziehungen zur Union zu entwickeln:

— soweit angezeigt, Abstimmung der Tagungstermine und -orte
und Harmonisierung der Arbeitsweisen;

— Herbeiführung einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Rat
und dem Generalsekretariat der WEU einerseits und dem Rat
der Union und dem Generalsekretariat des Rates andererseits;

— Prüfung der Harmonisierung der Abfolge und Dauer der beiden
Präsidentschaften;

— Vereinbarung geeigneter Vorkehrungen, um sicherzustellen, daß
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß ihrer
Rolle in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wie
diese in dem Vertrag über die Europäische Union festgelegt ist,
regelmäßig über die WEU-Tätigkeiten informiert und, soweit an-
gezeigt, konsultiert wird;
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— Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Parla-
mentarischen Versammlung der WEU und dem Europäischen
Parlament.

Der WEU-Rat trifft im Einvernehmen mit den zuständigen Organen
der Europäischen Union die notwendigen praktischen Regelungen.

B — Beziehungen der WEU zur Atlantischen Allianz

4. Ziel ist es, die WEU als Mittel zur Stärkung des europäischen
Pfeilers der Atlantischen Allianz zu entwickeln. Dementsprechend
ist die WEU bereit, die engen Arbeitsbeziehungen zur Allianz wei-
terzuentwickeln und die Rolle, die Verantwortlichkeiten und die
Beiträge der Mitgliedstaaten der WEU innerhalb der Allianz zu stär-
ken. Dies wird auf der Grundlage der erforderlichen Transparenz
und Komplementarität zwischen der entstehenden europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungsidentität und der Allianz geschehen. Die
WEU wird im Einklang mit den Positionen handeln, die in der
Allianz beschlossen wurden:

— Die Mitgliedstaaten der WEU werden ihre Koordinierung in Fra-
gen der Allianz, die von erheblichem gemeinsamem Interesse
sind, verstärken, um innerhalb der WEU vereinbarte gemeinsame
Positionen in den Konsultationsprozeß der Allianz einzubringen,
welche das wesentliche Forum für Konsultationen unter ihren
Mitgliedern und für die Vereinbarung von politischen
Maßnahmen, die sich auf die Sicherheits- und Verteidigungs-
verpflichtungen der Verbündeten des Nordatlantikvertrags aus-
wirken, bleiben wird.

— Soweit notwendig, werden Tagungstermine und -orte abgestimmt
und Arbeitsweisen harmonisiert.

— Zwischen den Generalsekretariaten der WEU und der NATO
wird eine enge Zusammenarbeit herbeigeführt.
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C — Operationelle Rolle der WEU

5. Die operationelle Rolle der WEU wird durch die Prüfung und
Festlegung geeigneter Aufgaben, Strukturen und Mittel gestärkt, die
im einzelnen folgendes betreffen:

— WEU-Planungsstab;

— engere militärische Zusammenarbeit in Ergänzung der Allianz,
insbesondere auf den Gebieten der Logistik, des Transports, der
Ausbildung und der strategischen Aufklärung;

— Treffen der Generalstabschefs der WEU;

— der WEU zugeordnete militärische Einheiten.

Zu den sonstigen Vorschlägen, die weiter geprüft werden, gehören:

— verstärkte Rüstungskooperation mit dem Ziel der Schaffung
einer Europäischen Rüstungsagentur;

— Weiterentwicklung des WEU-Instituts zu einer Europäischen
Sicherheits- und Verteidigungsakademie.

Die Maßnahmen zur Stärkung der operationellen Rolle der WEU
werden in vollem Umfang mit den militärischen Vorkehrungen ver-
einbar sein, die zur Sicherung der gemeinsamen Verteidigung aller
Verbündeten erforderlich sind.

D — Weitere Maßnahmen

6. Als Folge der vorstehend dargelegten Maßnahmen und zur
Stärkung der Rolle der WEU wird der Sitz des Rates und des Ge-
neralsekretariats der WEU nach Brüssel verlegt.

7. Die Vertretung im Rat der WEU muß so geregelt sein, daß
der Rat in der Lage ist, seine Funktionen kontinuierlich gemäß Arti-



658

kel VIII des geänderten Brüsseler Vertrags auszuüben. Die Mit-
gliedstaaten können sich hierfür einer noch auszuarbeitenden Formel
des ,,doppelten Hutes“, gebildet durch die Vertreter bei der Allianz
und der Europäischen Union, bedienen.

8. Die WEU nimmt zur Kenntnis, daß die Union im Einklang
mit Artikel J.4 Absatz 6 des Vertrags über die Europäische Union (*)
betreffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik be-
schließen wird, jenen Artikel nach dem vorgesehenen Verfahren zu
überprüfen, um die Verwirklichung des darin gesetzten Zieles zu
fördern. Die WEU wird die Bestimmungen der vorliegenden Er-
klärung 1996 überprüfen. Die Überprüfung wird die Fortschritte und
Erfahrungen berücksichtigen und sich auch auf die Beziehungen
zwischen WEU und Atlantischer Allianz erstrecken.

II — ERKLÄRUNG

Belgiens, Deutschlands, Spaniens, Frankreichs, Italiens, Luxem-
burgs, der Niederlande, Portugals und des Vereinigten König-

reichs, die Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union sind

Die Mitgliedstaaten der WEU begrüßen die Entwicklung der euro-
päischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität. Angesichts der
Rolle der WEU als Verteidigungskomponente der Europäischen Union
und als Instrument zur Stärkung des europäischen Pfeilers der At-
lantischen Allianz sind sie entschlossen, die Beziehungen zwischen
der WEU und den übrigen europäischen Staaten im Namen der Sta-
bilität und der Sicherheit in Europa auf eine neue Grundlage zu
stellen. In diesem Sinne schlagen sie folgendes vor:

,,Die Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, werden
eingeladen, der WEU zu den nach Artikel XI des Brüsseler Ver-
trags in seiner geänderten Fassung zu vereinbarenden Bedingungen
beizutreten oder, falls sie dies wünschen, Beobachter zu werden.
Gleichzeitig werden die übrigen europäischen Mitgliedstaaten der
NATO eingeladen, assoziierte Mitglieder der WEU nach Modalitä-

(*) EUV-Artikel in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam.
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ten zu werden, die es ihnen ermöglichen, an den Tätigkeiten der
WEU voll teilzunehmen.“

Die Mitgliedstaaten der WEU gehen davon aus, daß diesen Vor-
schlägen entsprechende Verträge und Abkommen vor dem
31. Dezember 1992 geschlossen sein werden.
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ERKLÄRUNG (Nr. 32)

zur Asylfrage

1. Die Konferenz kommt überein, daß der Rat im Rahmen der
Arbeiten nach den Artikeln K.1 und K.3 (*) der Bestimmungen über
die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres vorrangig
die Fragen der Asylpolitik der Mitgliedstaaten mit dem Ziel prüft,
unter Berücksichtigung des Arbeitsprogramms und des Terminplans,
die in dem vom Europäischen Rat auf der Tagung am 28. und 29.
Juni 1991 in Luxemburg erbetenen Bericht über die Asylfrage ent-
halten sind, bis Anfang 1993 eine gemeinsame Aktion zur Har-
monisierung der Aspekte dieser Politik zu beschließen.

2. In diesem Zusammenhang prüft der Rat bis Ende 1993 anhand
eines Berichts auch die Frage einer etwaigen Anwendung des Arti-
kels K.9 (*) auf diese Bereiche.

(*) EUV-Artikel in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam.
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ERKLÄRUNG (Nr. 33)

zur polizeilichen Zusammenarbeit

Die Konferenz bestätigt das Einvernehmen der Mitgliedstaaten über
die Ziele, die den von der deutschen Delegation auf der Tagung des
Europäischen Rates vom 28. und 29. Juni 1991 in Luxemburg un-
terbreiteten Vorschlägen zugrunde liegen.

Die Mitgliedstaaten kommen zunächst überein, die ihnen unterbrei-
teten Entwürfe unter Berücksichtigung des Arbeitsprogramms und
des Terminplans, die in dem vom Europäischen Rat auf der Tagung
in Luxemburg erbetenen Bericht enthalten sind, mit Vorrang zu prü-
fen, und sind bereit, die Annahme konkreter Maßnahmen in Berei-
chen, wie sie von dieser Delegation vorgeschlagen worden sind, im
Hinblick auf folgende Aufgaben auf dem Gebiet des Informations-
und Erfahrungsaustausches in Aussicht zu nehmen:

— Unterstützung der einzelstaatlichen Strafverfolgungs- und Sicher-
heitsbehörden, insbesondere bei der Koordinierung von Ermitt-
lungen und Fahndungen,

— Aufbau von Informationsdateien,

— zentrale Bewertung und Auswertung von Informationen zur
Herstellung von Lagebildern und zur Gewinnung von Ermitt-
lungsansätzen,

— Sammlung und Auswertung einzelstaatlicher Präventionskonzepte
zur Weitergabe an die Mitgliedstaaten und zur Ausarbeitung ge-
samteuropäischer Präventionsstrategien,
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— Maßnahmen im Bereich der beruflichen Fortbildung, der For-
schung, der Kriminaltechnik und des Erkennungsdienstes.

Die Mitgliedstaaten kommen überein, spätestens im Jahr 1994 an-
hand eines Berichts zu prüfen, ob diese Zusammenarbeit ausgewei-
tet werden soll.
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C — Erklärung vom 1. Mai 1992



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



665

Die Hohen Vertragsparteien des Vertrags über die Europäische
Union haben am 1. Mai 1992 in Guimarães (Portugal) folgende
Erklärung angenommen:

ERKLÄRUNG
DER HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION

Die Hohen Vertragsparteien des am 7. Februar 1992 in Maastricht
unterzeichneten Vertrags über die Europäische Union geben

nach Prüfung der Bestimmungen des Protokolls Nr. 17 zum ge-
nannten Vertrag über die Europäische Union, das diesem Vertrag
und den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
beigefügt ist,

hiermit die nachstehende Rechtsauslegung:

Es war und ist ihre Absicht, daß durch dieses Protokoll nicht die
Freiheit eingeschränkt werden soll, zwischen den Mitgliedstaaten zu
reisen oder unter Bedingungen, die vom irischen Gesetzgeber in
Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht gegebenenfalls fest-
gelegt werden, in Irland Informationen über rechtmäßig in anderen
Mitgliedstaaten angebotene Dienstleistungen zu erhalten oder ver-
fügbar zu machen.

*

Gleichzeitig erklären die Hohen Vertragsparteien feierlich, daß sie
im Falle einer künftigen Verfassungsänderung in Irland, die den Ge-
genstand des Artikels 40.3.3 der irischen Verfassung betrifft und
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nicht der vorstehend genannten Absicht der Hohen Vertragsparteien
zuwiderläuft, nach Inkrafttreten des Vertrags über die Europäische
Union eine Änderung des genannten Protokolls wohlwollend erwä-
gen werden, um seine Anwendung auf eine derartige Verfassungs-
änderung auszuweiten, falls Irland darum nachsucht.
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D — Erklärungen zur Schlußakte
des Vertrags von Amsterdam
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ERKLÄRUNG (Nr. 1)

zur Abschaffung der Todesstrafe

Unter Bezugnahme auf Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die
Europäische Union erinnert die Konferenz daran, daß das Protokoll
Nr. 6 zu der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Eu-
ropäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, das von einer großen Mehrheit der Mitgliedstaaten
unterzeichnet und ratifiziert wurde, die Abschaffung der Todesstrafe
vorsieht.

In diesem Zusammenhang stellt die Konferenz fest, daß seit der
Unterzeichnung des genannten Protokolls am 28. April 1983 die
Todesstrafe in den meisten Mitgliedstaaten der Union abgeschafft
und in keinem Mitgliedstaat angewandt worden ist.
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ERKLÄRUNG (Nr. 2)

zur verbesserten Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Union
und der Westeuropäischen Union

Im Hinblick auf eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Eu-
ropäischen Union und der Westeuropäischen Union ersucht die
Konferenz den Rat, auf die baldige Annahme geeigneter Regelungen
für die Sicherheitsüberprüfung des Personals des Generalsekretariats
des Rates hinzuwirken.
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ERKLÄRUNG (Nr. 3)

zur Westeuropäischen Union

Die Konferenz nimmt die folgende Erklärung zur Kenntnis, die vom
Ministerrat der Westeuropäischen Union am 22. Juli 1997 angenom-
men wurde:

,,ERKLÄRUNG DER WESTEUROPÄISCHEN UNION
ZUR ROLLE DER WESTEUROPÄISCHEN UNION UND

ZU IHREN BEZIEHUNGEN ZUR EUROPÄISCHEN UNION
UND ZUR ATLANTISCHEN ALLIANZ

(Übersetzung)

EINLEITUNG

1. Die Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union (WEU) haben
1991 in Maastricht übereinstimmend festgestellt, daß es notwendig
ist, eine echte europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität
(ESVI) zu entwickeln und eine größere europäische Verantwortung
in Verteidigungsfragen zu übernehmen. Im Lichte des Vertrags von
Amsterdam bekräftigen sie, daß diese Bemühungen fortgesetzt und
intensiviert werden müssen. Die WEU ist integraler Bestandteil der
Entwicklung der Europäischen Union, indem sie der Europäischen
Union Zugang zu einer operativen Kapazität insbesondere im Zu-
sammenhang mit den Petersberger Aufgaben eröffnet, und stellt
entsprechend der Pariser Erklärung und den Berliner Beschlüssen
der NATO-Minister ein entscheidendes Element für die Entwicklung
der ESVI in der Atlantischen Allianz dar.

2. An den Tagungen des Rates der WEU nehmen heute alle Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und alle europäischen Mitglie-
der der Atlantischen Allianz entsprechend ihrem jeweiligen Status



672

teil. In diesem Rat kommen die genannten Staaten auch mit den
Staaten Mittel- und Osteuropas zusammen, die durch ein Assoziie-
rungsabkommen mit der Europäischen Union verbunden und Kan-
didaten für den Beitritt sowohl zur Europäischen Union als auch zur
Atlantischen Allianz sind. Die WEU entwickelt sich somit zu einem
wirklichen Rahmen für den Dialog und die Zusammenarbeit unter
Europäern über europäische Sicherheits- und Verteidigungsfragen im
weiteren Sinne.

3. In diesem Zusammenhang nimmt die WEU Titel V des Ver-
trags über die Europäische Union über die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik zur Kenntnis und hierbei insbesondere Artikel 13
Absatz 1 und Artikel 17 sowie das Protokoll zu Artikel 17, die wie
folgt lauten:

Artikel 13 Absatz 1

,(1) Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und die all-
gemeinen Leitlinien der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik,
und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspolitischen Bezügen.‘

Artikel 17

,(1) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfaßt sämt-
liche Fragen, welche die Sicherheit der Union betreffen, wozu auch
die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik
im Sinne des Unterabsatzes 2 gehört, die zu einer gemeinsamen
Verteidigung führen könnte, falls der Europäische Rat dies be-
schließt. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen
solchen Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften
anzunehmen.

Die Westeuropäische Union (WEU) ist integraler Bestandteil der
Entwicklung der Union; sie eröffnet der Union den Zugang zu einer
operativen Kapazität insbesondere im Zusammenhang mit Absatz 2.
Sie unterstützt die Union bei der Festlegung der verteidigungspo-
litischen Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
gemäß diesem Artikel. Die Union fördert daher engere institutio-
nelle Beziehungen zur WEU im Hinblick auf die Möglichkeit einer
Integration der WEU in die Union, falls der Europäische Rat dies



673

beschließt. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen
solchen Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften
anzunehmen.

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den
besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger
Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der
Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) verwirklicht sehen, aus
dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen
festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik
wird in einer von den Mitgliedstaaten als angemessen erachteten
Weise durch eine rüstungspolitische Zusammenarbeit zwischen ihnen
unterstützt.

(2) Die Fragen, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird,
schließen humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhal-
tende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung
einschließlich friedensschaffender Maßnahmen ein.

(3) Die Union wird die WEU in Anspruch nehmen, um die Ent-
scheidungen und Aktionen der Union, die verteidigungspolitische
Bezüge haben, auszuarbeiten und durchzuführen.

Die Befugnis des Europäischen Rates zur Festlegung von Leitlinien
nach Artikel 13 gilt auch in bezug auf die WEU bei denjenigen
Angelegenheiten, für welche die Union die WEU in Anspruch
nimmt.

Nimmt die Union die WEU in Anspruch, um Entscheidungen der
Union über die in Absatz 2 genannten Aufgaben auszuarbeiten und
durchzuführen, so können sich alle Mitgliedstaaten der Union in
vollem Umfang an den betreffenden Aufgaben beteiligen. Der Rat
trifft im Einvernehmen mit den Organen der WEU die erforderli-
chen praktischen Regelungen, damit alle Mitgliedstaaten, die sich
an den betreffenden Aufgaben beteiligen, in vollem Umfang und
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gleichberechtigt an der Planung und Beschlußfassung in der WEU
teilnehmen können.

Beschlüsse mit verteidigungspolitischen Bezügen nach diesem Absatz
werden unbeschadet der Politiken und Verpflichtungen im Sinne des
Absatzes 1 Unterabsatz 3 gefaßt.

(4) Dieser Artikel steht der Entwicklung einer engeren Zusam-
menarbeit zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten auf zweiseitiger
Ebene sowie im Rahmen der WEU und der Atlantischen Allianz
nicht entgegen, soweit sie der nach diesem Titel vorgesehenen Zu-
sammenarbeit nicht zuwiderläuft und diese nicht behindert.

(5) Zur Förderung der Ziele dieses Artikels werden dessen
Bestimmungen nach Artikel 48 überprüft.‘

Protokoll zu Artikel 17

,DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, den Artikel 17 Absatz 1 Unter-
absatz 2 und Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union
in vollem Umfang umzusetzen,

IN ANBETRACHT der Tatsache, daß die Politik der Union nach Artikel
17 den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungs-
politik bestimmter Mitgliedstaaten nicht berührt, die Verpflichtungen
einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der
NATO verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag achtet und
mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik vereinbar ist —
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SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
über die Europäische Union beigefügt ist:

Die Europäische Union erarbeitet binnen eines Jahres nach In-
krafttreten des Vertrags von Amsterdam zusammen mit der West-
europäischen Union Regelungen für eine verstärkte Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Union und der Westeuropäischen
Union.‘

A. BEZIEHUNGEN DER WEU ZUR EUROPÄISCHEN UNION:
BEGLEITMASSNAHMEN ZUR UMSETZUNG DES VERTRAGS
VON AMSTERDAM

4. In der ,Erklärung zur Rolle der Westeuropäischen Union und
zu ihren Beziehungen zur Europäischen Union und zur Atlantischen
Allianz‘ vom 10. Dezember 1991 hatten es sich die Mitgliedstaaten
der WEU zum Ziel gesetzt, ,die WEU stufenweise zur Verteidi-
gungskomponente der Europäischen Union auszubauen‘. Sie bekräf-
tigen heute dieses Ziel so, wie es im Vertrag von Amsterdam dar-
gelegt wird.

5. Wenn die Europäische Union die WEU in Anspruch nimmt,
arbeitet die WEU die Entscheidungen und Aktionen der Europäi-
schen Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben, aus und
führt sie durch.

Bei der Ausarbeitung und Durchführung der Entscheidungen und
Aktionen der Europäischen Union, für die diese die WEU in
Anspruch nimmt, wird die WEU entsprechend den Leitlinien des
Europäischen Rates tätig.

Die WEU unterstützt die Europäische Union bei der Festlegung der ver-
teidigungspolitischen Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik nach Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union.

6. Die WEU bestätigt, daß sich alle Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, wenn diese die WEU in Anspruch nimmt, um Ent-
scheidungen der Europäischen Union über die in Artikel 17 Absatz 2
des Vertrags über die Europäische Union genannten Aufgaben aus-
zuarbeiten und durchzuführen, nach Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags
über die Europäische Union in vollem Umfang an den betreffenden
Aufgaben beteiligen können.
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Die WEU wird die Rolle der Beobachter bei der WEU entspre-
chend Artikel 17 Absatz 3 ausbauen und die erforderlichen prakti-
schen Regelungen treffen, damit alle Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die sich auf Ersuchen der Europäischen Union an den
von der WEU durchgeführten Aufgaben beteiligen, in vollem Um-
fang und gleichberechtigt an der Planung und Beschlußfassung in
der WEU teilnehmen können.

7. Nach dem Protokoll zu Artikel 17 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union erarbeitet die WEU zusammen mit der Europäi-
schen Union Regelungen für eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Organisationen. In diesem Zusammenhang können
bereits jetzt eine Reihe von Maßnahmen, von denen einige von der
WEU bereits geprüft werden, genannt werden, insbesondere

— Regelungen für eine bessere Koordinierung der Konsultation und
der Beschlußfassung beider Organisationen insbesondere in Kri-
sensituationen;

— gemeinsame Tagungen der zuständigen Gremien beider Organi-
sationen;

— weitestmögliche Harmonisierung der Abfolge der Präsidentschaf-
ten von WEU und Europäischer Union sowie der Verwaltungs-
regelungen und -praktiken beider Organisationen;

— enge Koordinierung der Tätigkeiten des Personals des WEU-
Generalsekretariats und des Generalsekretariats des Rates der
Europäischen Union einschließlich des Austausches und der
Abordnung von Personal;

— Regelungen, die es den zuständigen Gremien der Europäischen
Union einschließlich der Strategieplanungs- und Frühwarneinheit
ermöglichen, auf den Planungsstab, das Lagezentrum und das
Satellitenzentrum der WEU zurückzugreifen;

— soweit angebracht, Zusammenarbeit der Europäischen Union und
der WEU im Rüstungsbereich im Rahmen der Westeuropäischen
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Rüstungsgruppe (WEAG) als europäischer Instanz für die
Zusammenarbeit in Rüstungsfragen im Zusammenhang mit der
Rationalisierung des europäischen Rüstungsmarkts und mit der
Einrichtung einer Europäischen Rüstungsagentur;

— praktische Regelungen zwecks Zusammenarbeit mit der Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften, die deren Rolle im
Rahmen der GASP widerspiegeln, wie sie im Vertrag von Am-
sterdam festgelegt ist;

— Verbesserung der Geheimhaltungsregelungen mit der Europäi-
schen Union.

B. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER WEU UND DER NATO
IM RAHMEN DER ENTWICKLUNG EINER ESVI INNERHALB
DER ATLANTISCHEN ALLIANZ

8. Die Atlantische Allianz stellt weiterhin die Grundlage für die
kollektive Verteidigung im Rahmen des Nordatlantikvertrags dar.
Sie bleibt das wesentliche Forum für Konsultationen unter ihren
Mitgliedern und für die Vereinbarung von politischen Maßnahmen,
die sich auf die Sicherheits- und Verteidigungsverpflichtungen der
Verbündeten des Washingtoner Vertrags auswirken. Die Allianz hat
einen Anpassungs- und Reformprozeß begonnen, um die ganze
Bandbreite ihrer Aufgaben effizienter erfüllen zu können. Ziel die-
ses Prozesses ist es, die transatlantische Partnerschaft zu stärken und
zu erneuern, wozu auch die Entwicklung einer ESVI innerhalb der
Allianz gehört.

9. Die WEU stellt ein entscheidendes Element der Entwicklung
einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität innerhalb
der Atlantischen Allianz dar und wird sich daher weiterhin um eine
verstärkte institutionelle und praktische Zusammenarbeit mit der
NATO bemühen.

10. Neben ihrem Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung nach
Artikel 5 des Washingtoner Vertrags bzw. Artikel V des geänderten
Brüsseler Vertrags spielt die WEU auch eine aktive Rolle bei der
Konfliktverhütung und der Krisenbewältigung, wie es die Peters-
berger Erklärung vorsieht. In diesem Zusammenhang verpflichtet
sich die WEU, ihre Rolle unter Wahrung völliger Transparenz und
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unter Beachtung der Komplementarität der beiden Organisationen in
vollem Umfang wahrzunehmen.

11. Die WEU bekräftigt, daß die ESVI auf anerkannten militä-
rischen Grundsätzen beruhen wird, daß sie durch eine geeignete mi-
litärische Planung unterstützt werden wird und daß sie es möglich
machen wird, militärisch kohärente, leistungsfähige Streitkräfte zu
schaffen, die unter der politischen Kontrolle und der strategischen
Leitung der WEU operieren können.

12. Zu diesem Zweck wird die WEU ihre Zusammenarbeit mit
der NATO insbesondere in folgenden Bereichen ausbauen:

— Mechanismen für Konsultationen zwischen WEU und NATO bei
Krisen;

— aktive Teilnahme der WEU am Verteidigungsplanungsprozeß der
NATO;

— operationelle Verbindungen zwischen WEU und NATO bei der
Planung, Vorbereitung und Durchführung von Operationen, bei
denen Mittel und Kapazitäten der NATO unter der politischen
Kontrolle und der strategischen Leitung der WEU eingesetzt
werden, insbesondere

— � von der NATO in Abstimmung mit der WEU vorgenommene
militärische Planung und Übungen;

— � Ausarbeitung eines Rahmenabkommens über die Übertragung,
Überwachung und Rückführung von Mitteln und Kapazitäten
der NATO;

— � Verbindungen zwischen der WEU und der NATO im Bereich
der europäischen Kommandoregelungen.

Diese Zusammenarbeit wird sich, auch unter Berücksichtigung der
Anpassung der Allianz, ständig weiterentwickeln.

C. OPERATIONELLE ROLLE DER WEU BEI DER ENTWICK-
LUNG DER ESVI

13. Die WEU wird ihre Rolle als politisch-militärisches europäi-
sches Organ für die Krisenbewältigung ausbauen, indem sie die Mit-
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tel und Kapazitäten zum Einsatz bringt, die ihr von den WEU-
Ländern auf nationaler oder multinationaler Ebene zur Verfügung
gestellt wurden, und indem sie, gegebenenfalls, nach Maßgabe von
Vereinbarungen, die derzeit erarbeitet werden, auf die Mittel und
Kapazitäten der NATO zurückgreift. In diesem Zusammenhang wird
die WEU auch die Vereinten Nationen und die OSZE bei ihren Tä-
tigkeiten im Bereich der Krisenbewältigung unterstützen.

Die WEU wird im Rahmen des Artikels 17 des Vertrags über die
Europäische Union einen Beitrag zur schrittweisen Festlegung einer
gemeinsamen Verteidigungspolitik leisten und für deren konkrete Um-
setzung sorgen, indem sie ihre eigene operationelle Rolle ausbaut.

14. Zu diesem Zweck wird die WEU in folgenden Bereichen tätig:

— Die WEU hat Mechanismen und Verfahren für die Krisenbe-
wältigung entwickelt, die im Zuge der weiteren Erfahrungen der
WEU bei Übungen und Operationen aktualisiert werden. Die
Wahrnehmung der Petersberger Aufgaben erfordert flexible Vor-
gehensweisen, die der Vielfalt der Krisensituationen gerecht wer-
den und vorhandene Kapazitäten optimal nutzen; hierzu gehören
der Rückgriff auf ein nationales Hauptquartier, das von einem
,Rahmen-Staat‘ gestellt werden kann, auf ein der WEU zugeord-
netes multinationales Hauptquartier oder auf Mittel und Fähig-
keiten der NATO.

— Die WEU hat bereits ,Vorläufige Schlußfolgerungen betreffend
die Formulierung einer gemeinsamen europäischen Verteidi-
gungspolitik‘ ausgearbeitet, die ein erster Beitrag zu den Zielen,
dem Umfang und den Mitteln einer gemeinsamen europäischen 
Verteidigungspolitik sind.

Die WEU wird diese Arbeit fortsetzen, wobei sie sich insbe-
sondere auf die Pariser Erklärung stützen und relevante Punkte 
der Beschlüsse berücksichtigen wird, die seit der Tagung von 
Birmingham auf den Gipfel- und Ministertagungen der WEU 
und der NATO gefaßt worden sind. Sie wird sich insbesondere 
auf folgende Bereiche konzentrieren:

— � Festlegung von Grundsätzen für den Einsatz der Streitkräfte
von WEU-Staaten für Petersberg-Operationen der WEU in
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Wahrnehmung gemeinsamer europäischer Sicherheitsinteres-
sen;

— � Organisation operativer Mittel für Petersberg-Aufgaben wie
allgemeine und fallbezogene Einsatzplanung und Übungen all-
gemein und für den Einzelfall sowie Vorbereitung und Inter-
operabilität der Streitkräfte, einschließlich der Teilnahme der
WEU am Prozeß der Verteidigungsplanung der NATO, soweit
dies erforderlich ist;

— � strategische Mobilität auf der Grundlage der laufenden Ar-
beiten der WEU;

— � Aufgaben der militärischen Aufklärung, die von der Planungs-
zelle, vom Lagezentrum und vom Satellitenzentrum der WEU
wahrzunehmen sind.

— Die WEU hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die es ihr er-
möglicht haben, ihre operationelle Rolle auszubauen (Planungs-
stab, Lagezentrum, Satellitenzentrum). Die Verbesserung der
Funktionsweise der militärischen Komponenten am WEU-Sitz
und die Einrichtung eines dem Rat unterstehenden Militäraus-
schusses sollen zu einer weiteren Verstärkung der Strukturen füh-
ren, die für die erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung der
WEU-Operationen wichtig sind.

— Um den assoziierten Mitgliedern und den Beobachterstaaten eine
Teilnahme an allen Operationen zu ermöglichen, wird die WEU
auch prüfen, welche Modalitäten erforderlich sind, damit die as-
soziierten Mitglieder und Beobachterstaaten in vollem Umfang
entsprechend ihrem Status an allen WEU-Operationen teilneh-
men können.

— Die WEU erinnert daran, daß die assoziierten Mitglieder an den
Operationen, zu denen sie Beiträge leisten, sowie an den ent-
sprechenden Übungen und Planungen auf derselben Grundlage
teilnehmen wie die Vollmitglieder. Die WEU wird zudem die
Frage prüfen, wie die Beobachter bei allen Operationen, zu de-
nen sie Beiträge leisten, je nach ihrem Status möglichst weit-
reichend an der Planung und Beschlußfassung der WEU beteiligt
werden können.
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— Die WEU wird, soweit erforderlich in Abstimmung mit den zu-
ständigen Gremien, die Möglichkeiten für eine möglichst weit-
reichende Teilnahme der assoziierten Mitglieder und der Beo-
bachterstaaten an ihren Aktivitäten entsprechend ihrem Status
prüfen. Sie wird hierbei insbesondere die Aktivitäten in den Be-
reichen Rüstung, Weltraum und militärische Studien zur Sprache
bringen.

— Die WEU wird prüfen, wie sie die Beteiligung der assoziierten
Partner an einer immer größeren Zahl von Aktivitäten verstärken
kann.“
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ERKLÄRUNG (Nr. 4)

zu den Artikeln 24 (ex-Artikel J.14)
und 38 (ex-Artikel K.10) des Vertrags

über die Europäische Union

Die Bestimmungen der Artikel 24 und 38 des Vertrags über die
Europäische Union und Übereinkünfte aufgrund dieser Artikel be-
deuten keine Übertragung von Zuständigkeiten von den Mitglied-
staaten auf die Europäische Union.
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ERKLÄRUNG (Nr. 5)

zu Artikel 25 (ex-Artikel J.15) des Vertrags
über die Europäische Union

Die Konferenz kommt überein, daß die Mitgliedstaaten dafür Sorge
tragen, daß das in Artikel 25 des Vertrags über die Europäische
Union genannte Politische Komitee im Falle internationaler Krisen
oder anderer dringlicher Angelegenheiten auf der Ebene der Politi-
schen Direktoren oder ihrer Stellvertreter jederzeit sehr kurzfristig
zusammentreten kann.
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ERKLÄRUNG (Nr. 6)

zur Schaffung einer Strategieplanungs-
und Frühwarneinheit

Die Konferenz kommt wie folgt überein:

1. Im Generalsekretariat des Rates wird unter der Verantwortung
des Generalsekretärs und Hohen Vertreters für die GASP eine
Strategieplanungs- und Frühwarneinheit geschaffen. Es wird eine
angemessene Zusammenarbeit mit der Kommission eingeführt,
damit die vollständige Kohärenz mit der Außenwirtschafts- und
der Entwicklungspolitik der Union gewährleistet ist.

2. Zu den Aufgaben dieser Einheit gehört folgendes:

a) Überwachung und Analyse der Entwicklungen in den unter
die GASP fallenden Bereichen;

b) Beurteilung der außen- und sicherheitspolitischen Interessen
der Union und Ermittlung von möglichen künftigen Schwer-
punktbereichen der GASP;

c) rechtzeitige Bewertung von Ereignissen oder Situationen, die
bedeutende Auswirkungen auf die Außen- und Sicherheits-
politik der Union haben können, einschließlich potentieller
politischer Krisen, und frühzeitige Warnung vor solchen
Ereignissen oder Situationen;

d) Ausarbeitung — auf Anforderung des Rates oder des Vor-
sitzes oder von sich aus — von ausführlich begründeten Do-
kumenten über politische Optionen, die unter der Verant-
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wortung des Vorsitzes als Beitrag zur Formulierung der Po-
litik im Rat zu unterbreiten sind und die Analysen, Empfeh-
lungen und Strategien für die GASP enthalten können.

3. Die Einheit besteht aus Personal, das aus dem Generalsekreta-
riat, den Mitgliedstaaten, der Kommission und der WEU heran-
gezogen wird.

4. Jeder Mitgliedstaat oder die Kommission kann der Einheit
Vorschläge für Arbeiten unterbreiten.

5. Die Mitgliedstaaten und die Kommission unterstützen den Stra-
tegieplanungsprozeß soweit irgend möglich durch Bereitstellung
einschlägiger Informationen, auch vertraulicher Art.



686

ERKLÄRUNG (Nr. 7)

zu Artikel 30 (ex-Artikel K.2) des Vertrags
über die Europäische Union

Maßnahmen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit nach
Artikel 30 des Vertrags über die Europäische Union, einschließlich
der Tätigkeiten von Europol, unterliegen einer gerichtlichen Über-
prüfung durch die zuständigen einzelstaatlichen Stellen gemäß den
in dem jeweiligen Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften.
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ERKLÄRUNG (Nr. 8)

zu Artikel 31 (ex-Artikel K.3) Buchstabe e
des Vertrags über die Europäische Union

Die Konferenz kommt überein, daß ein Mitgliedstaat, dessen
Rechtssystem keine Mindeststrafen vorsieht, nicht aufgrund von
Artikel 31 Buchstabe e des Vertrags über die Europäische Union
verpflichtet ist, Mindeststrafen einzuführen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 9)

zu Artikel 34 (ex-Artikel K.6) Absatz 2 des Vertrags
über die Europäische Union

Die Konferenz kommt überein, daß Initiativen für Maßnahmen nach
Artikel 34 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union und
vom Rat nach jenem Absatz angenommene Rechtsakte nach den
entsprechenden Geschäftsordnungen des Rates und der Kommission
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wer-
den.
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ERKLÄRUNG (Nr. 10)

zu Artikel 35 (ex-Artikel K.7) des Vertrags
über die Europäische Union

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, daß die Mitgliedstaaten bei der
Abgabe einer Erklärung nach Artikel 35 Absatz 2 des Vertrags über
die Europäische Union sich das Recht vorbehalten können, in ihrem
innerstaatlichen Recht zu bestimmen, daß ein nationales Gericht,
dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des in-
nerstaatlichen Rechts angefochten werden können, verpflichtet ist,
den Gerichtshof anzurufen, wenn sich in einem schwebenden Ver-
fahren eine Frage über die Gültigkeit oder die Auslegung eines
Rechtsakts nach Artikel 35 Absatz 1 stellt.
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ERKLÄRUNG (Nr. 11)

zum Status der Kirchen
und weltanschaulichen Gemeinschaften

Die Europäische Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse
Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach
deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht.

Die Europäische Union achtet den Status von weltanschaulichen
Gemeinschaften in gleicher Weise.
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ERKLÄRUNG (Nr. 12)

zu Umweltverträglichkeitsprüfungen

Die Konferenz nimmt die Zusage der Kommission zur Kenntnis,
Umweltverträglichkeitsstudien zu erstellen, wenn sie Vorschläge
unterbreitet, die erhebliche Auswirkungen für die Umwelt haben
können.
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ERKLÄRUNG (Nr. 13)

zu Artikel 16 (ex-Artikel 7 d) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Der die öffentlichen Dienste betreffende Artikel 16 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft wird unter uneinge-
schränkter Beachtung der Rechtsprechung des Gerichtshofs, u. a. in
bezug auf die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Qualität und
der Dauerhaftigkeit solcher Dienste, umgesetzt.
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ERKLÄRUNG (Nr. 14)

zur Aufhebung des Artikels 44 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Aufhebung des Artikels 44 des Vertrags zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, in dem eine natürliche Präferenz zwischen
den Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Mindestpreise in der
Übergangszeit erwähnt wird, hat keine Auswirkung auf den Grund-
satz der Gemeinschaftspräferenz, wie er in der Rechtsprechung des
Gerichtshofs formuliert wurde.
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ERKLÄRUNG (Nr. 15)

zur Bewahrung des durch den Schengen-Besitzstand
gewährleisteten Maßes an Schutz und Sicherheit

Die Konferenz kommt überein, daß vom Rat zu beschließende
Maßnahmen, die zur Folge haben, daß die im Schengener Überein-
kommen von 1990 enthaltenen Bestimmungen über die Abschaffung
von Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen ersetzt werden, zu-
mindest dasselbe Maß an Schutz und Sicherheit bieten müssen wie
die genannten Bestimmungen des Schengener Übereinkommens.
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ERKLÄRUNG (Nr. 16)

zu Artikel 62 (ex-Artikel 73 j) Nummer 2
Buchstabe b des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein, daß bei der Anwendung des Artikels
62 Nummer 2 Buchstabe b des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft außenpolitische Überlegungen der Union und
der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.
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ERKLÄRUNG (Nr. 17)

zu Artikel 63 (ex-Artikel 73 k) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

In asylpolitischen Angelegenheiten werden Konsultationen mit dem
Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und an-
deren einschlägigen internationalen Organisationen aufgenommen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 18)

zu Artikel 63 (ex-Artikel 73 k) Nummer 3
Buchstabe a des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein, daß die Mitgliedstaaten in den unter
Artikel 63 Nummer 3 Buchstabe a des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft fallenden Bereichen Übereinkünfte mit
Drittländern aushandeln und schließen können, sofern diese Über-
einkünfte mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 19)

zu Artikel 64 (ex-Artikel 73 l) Absatz 1 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein, daß die Mitgliedstaaten bei der
Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten nach Artikel 64 Absatz 1 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
außenpolitische Überlegungen berücksichtigen können.
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ERKLÄRUNG (Nr. 20)

zu Artikel 65 (ex-Artikel 73 m) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Nach Artikel 65 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft beschlossene Maßnahmen hindern die Mitgliedstaaten
nicht daran, ihre Verfassungsvorschriften über Pressefreiheit und die
Freiheit der Meinungsäußerung in anderen Medien anzuwenden.
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ERKLÄRUNG (Nr. 21)

zu Artikel 67 (ex-Artikel 73 o) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein, daß der Rat die Einzelheiten des
Beschlusses nach Artikel 67 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vor Ablauf
des in Artikel 67 genannten Fünfjahreszeitraums prüfen wird, damit
er diesen Beschluß unmittelbar nach Ablauf dieses Zeitraums fassen
und anwenden kann.
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ERKLÄRUNG (Nr. 22)

zu Personen mit einer Behinderung

Die Konferenz kommt überein, daß die Organe der Gemeinschaft
bei der Ausarbeitung von Maßnahmen nach Artikel 95 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft den Bedürfnissen von
Personen mit einer Behinderung Rechnung tragen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 23)

zu den in Artikel 129 (ex-Artikel 109 r) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

genannten Anreizmaßnahmen

Die Konferenz kommt überein, daß die Anreizmaßnahmen nach
Artikel 129 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft stets folgende Angaben enthalten sollten:

— die Gründe für ihre Annahme auf der Grundlage einer objekti-
ven Beurteilung ihrer Notwendigkeit und des Vorhandenseins
eines zusätzlichen Nutzens auf Gemeinschaftsebene;

— ihre Geltungsdauer, die fünf Jahre nicht überschreiten sollte;

— die Obergrenze für ihre Finanzierung, die den Anreizcharakter
solcher Maßnahmen widerspiegeln sollte.
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ERKLÄRUNG (Nr. 24)

zu Artikel 129 (ex-Artikel 109 r) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Es gilt als vereinbart, daß Ausgaben nach Artikel 129 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft unter Rubrik 3 der
Finanziellen Vorausschau fallen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 25)

zu Artikel 137 (ex-Artikel 118) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Es gilt als vereinbart, daß Ausgaben nach Artikel 137 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft unter Rubrik 3 der
Finanziellen Vorausschau fallen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 26)

zu Artikel 137 (ex-Artikel 118) Absatz 2
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Hohen Vertragsparteien stellen fest, daß bei den Beratungen
über Artikel 137 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft Einvernehmen darüber bestand, daß die
Gemeinschaft beim Erlaß von Mindestvorschriften zum Schutz der
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beabsichtigt,
Arbeitnehmer kleiner und mittlerer Unternehmen in einer den Um-
ständen nach nicht gerechtfertigten Weise zu benachteiligen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 27)

zu Artikel 139 (ex-Artikel 118 b) Absatz 2
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Hohen Vertragsparteien erklären, daß die erste der Durchfüh-
rungsvorschriften zu den Vereinbarungen zwischen den Sozialpart-
nern auf Gemeinschaftsebene nach Artikel 139 Absatz 2 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft die Erarbeitung
des Inhalts dieser Vereinbarungen durch Tarifverhandlungen gemäß
den Regeln eines jeden Mitgliedstaats betrifft und daß diese Vor-
schrift mithin weder eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, diese
Vereinbarungen unmittelbar anzuwenden oder diesbezügliche Um-
setzungsregeln zu erarbeiten, noch eine Verpflichtung beinhaltet, zur
Erleichterung ihrer Anwendung die geltenden innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zu ändern.
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ERKLÄRUNG (Nr. 28)

zu Artikel 141 (ex-Artikel 119) Absatz 4
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Maßnahmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 141 Absatz 4 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft sollten in erster
Linie der Verbesserung der Lage der Frauen im Arbeitsleben die-
nen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 29)

zum Sport

Die Konferenz unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung des
Sports, insbesondere die Rolle, die dem Sport bei der Identitätsfin-
dung und der Begegnung der Menschen zukommt. Die Konferenz
appelliert daher an die Gremien der Europäischen Union, bei wich-
tigen, den Sport betreffenden Fragen die Sportverbände anzuhören.
In diesem Zusammenhang sollten die Besonderheiten des Amateur-
sports besonders berücksichtigt werden.
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ERKLÄRUNG (Nr. 30)

zu den Inselgebieten

Die Konferenz ist sich dessen bewußt, daß Inselgebiete unter struk-
turellen Nachteilen leiden, die mit ihrer Insellage verknüpft sind
und die als ständige Gegebenheiten ihre wirtschaftliche und soziale
Entwicklung beeinträchtigen.

Die Konferenz stellt dementsprechend fest, daß das Gemeinschafts-
recht diesen Nachteilen Rechnung tragen muß und daß — soweit
gerechtfertigt — spezielle Maßnahmen zugunsten dieser Gebiete ge-
troffen werden können, um diese zu fairen Bedingungen besser in
den Binnenmarkt einzugliedern.
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ERKLÄRUNG (Nr. 31)

zu dem Beschluß des Rates vom 13. Juli 1987

Die Konferenz fordert die Kommission auf, dem Rat bis spätestens
Ende 1998 einen Vorschlag zur Änderung des Beschlusses des Ra-
tes vom 13. Juli 1987 zur Festlegung der Modalitäten für die Aus-
übung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse
zu unterbreiten.
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ERKLÄRUNG (Nr. 32)

zur Organisation und Arbeitsweise der Kommission

Die Konferenz nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission,
rechtzeitig für die im Jahr 2000 beginnende Amtszeit eine Neuge-
staltung der Aufgaben innerhalb des Kollegiums vorzubereiten, damit
eine optimale Aufteilung zwischen herkömmlichen Ressorts und
spezifischen Aufgabenbereichen gewährleistet wird.

In diesem Zusammenhang vertritt die Konferenz die Auffassung,
daß der Präsident der Kommission sowohl bei der Zuweisung der
Aufgaben innerhalb des Kollegiums als auch bei jeder Neuordnung
dieser Aufgaben während der Amtszeit einen großen Ermessens-
spielraum haben muß.

Die Konferenz nimmt ebenfalls Kenntnis von der Absicht der Kom-
mission, gleichlaufend eine Neugliederung ihrer Dienststellen in An-
griff zu nehmen. Sie nimmt insbesondere zur Kenntnis, daß es
wünschenswert ist, einem Vizepräsidenten die Zuständigkeit für die
Außenbeziehungen zuzuweisen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 33)

zu Artikel 248 (ex-Artikel 188 c) Absatz 3
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz ersucht den Rechnungshof, die Europäische Investi-
tionsbank und die Kommission, die derzeitige Dreiervereinbarung in
Kraft zu belassen. Beantragt eine der Parteien eine Nachfolge- oder
Änderungsvereinbarung, so wird eine Übereinkunft darüber unter
Berücksichtigung der jeweiligen Interessen angestrebt.
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ERKLÄRUNG (Nr. 34)

zur Einhaltung der Fristen im Rahmen
des Mitentscheidungsverfahrens

Die Konferenz fordert das Europäische Parlament, den Rat und die
Kommission auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit si-
chergestellt ist, daß das Mitentscheidungsverfahren möglichst zügig
verläuft. Sie weist darauf hin, wie wichtig es ist, daß die in Artikel
251 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
festgelegten Fristen strikt eingehalten werden, und bekräftigt, daß
auf die in Absatz 7 jenes Artikels vorgesehene Fristverlängerung
nur zurückgegriffen werden sollte, wenn dies unbedingt erforderlich
ist. In keinem Fall sollten zwischen der zweiten Lesung im Euro-
päischen Parlament und dem Ausgang des Verfahrens im Vermitt-
lungsausschuß mehr als neun Monate verstreichen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 35)

zu Artikel 255 (ex-Artikel 191 a) Absatz 1
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein, daß die in Artikel 255 Absatz 1 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannten
Grundsätze und Bedingungen es einem Mitgliedstaat gestatten, die
Kommission oder den Rat zu ersuchen, ein aus dem betreffenden
Mitgliedstaat stammendes Dokument nicht ohne seine vorherige
Zustimmung an Dritte weiterzuleiten.
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ERKLÄRUNG (Nr. 36)

zu den überseeischen Ländern und Gebieten

Die Konferenz räumt ein, daß das besondere Assoziierungssystem
für die überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) im Vierten Teil
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für eine
Vielzahl von Ländern und Gebieten mit großer Fläche und Ein-
wohnerzahl gedacht war. Dieses System hat sich seit 1957 kaum
weiterentwickelt.

Die Konferenz stellt fest, daß es heute nur noch 20 ÜLG gibt, bei
denen es sich um weit verstreute Inseln mit insgesamt rund 900 000
Einwohnern handelt. Zudem sind die meisten ÜLG strukturell ge-
sehen weit im Rückstand, was auf die besonders ungünstigen geo-
graphischen und wirtschaftlichen Bedingungen zurückzuführen ist.
Unter diesen Umständen kann das besondere Assoziierungssystem in
der Form von 1957 den Herausforderungen der Entwicklung der
ÜLG nicht mehr gerecht werden.

Die Konferenz weist nachdrücklich darauf hin, daß das Ziel der As-
soziierung die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung der Länder und Gebiete und die Herstellung enger Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen ihnen und der gesamten Gemeinschaft
ist.

Daher fordert die Konferenz den Rat auf, dieses Assoziierungssy-
stem nach Artikel 187 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft bis Februar 2000 zu überprüfen; dabei sollen vier
Ziele verfolgt werden:

— wirksamere Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung der ÜLG;

— Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den ÜLG und
der Europäischen Union;
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— stärkere Berücksichtigung der Verschiedenheit und der Beson-
derheiten der einzelnen ÜLG, auch im Hinblick auf die Nie-
derlassungsfreiheit;

— Gewährleistung einer größeren Wirksamkeit des Finanzinstru-
ments.
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ERKLÄRUNG (Nr. 37)

zu öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten
in Deutschland

Die Konferenz nimmt die Auffassung der Kommission zur Kennt-
nis, daß die bestehenden Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft es
zulassen, Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inter-
esse, welche die in Deutschland bestehenden öffentlich-rechtlichen
Kreditinstitute erfüllen, sowie ihnen zum Ausgleich für die mit die-
sen Leistungen verbundenen Lasten gewährte Fazilitäten voll zu be-
rücksichtigen. Dabei bleibt es der Organisation dieses Mitgliedstaats
überlassen, auf welche Weise er insoweit den Gebietskörperschaften
die Erfüllung ihrer Aufgabe ermöglicht, in ihren Regionen eine flä-
chendeckende und leistungsfähige Finanzinfrastruktur zur Verfügung
zu stellen. Diese Fazilitäten dürfen die Wettbewerbsbedingungen
nicht in einem Ausmaß beeinträchtigen, das über das zur Erfüllung
der besonderen Aufgaben erforderliche Maß hinausgeht und zugleich
dem Interesse der Gemeinschaft entgegenwirkt.

Die Konferenz erinnert daran, daß der Europäische Rat die Kom-
mission ersucht hat, zu prüfen, ob es in den übrigen Mitgliedstaaten
vergleichbare Fälle gibt, auf etwaige vergleichbare Fälle dieselben
Maßstäbe anzuwenden und dem Rat in der Zusammensetzung der
Wirtschafts- und Finanzminister Bericht zu erstatten.
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ERKLÄRUNG (Nr. 38)

zu freiwilligen Diensten

Die Konferenz erkennt an, daß die freiwilligen Dienste einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklung der sozialen Solidarität leisten.

Die Gemeinschaft wird die europäische Dimension freiwilliger Ver-
einigungen fördern und dabei besonderen Wert auf den Austausch
von Informationen und Erfahrungen sowie die Mitwirkung von
Jugendlichen und älteren Menschen an freiwilliger Arbeit legen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 39)

zur redaktionellen Qualität
der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften

Die Konferenz stellt fest, daß die redaktionelle Qualität wesentliche
Voraussetzung dafür ist, daß gemeinschaftliche Rechtsvorschriften
von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden ordnungsgemäß an-
gewandt und von den Bürgern und der Wirtschaft besser verstanden
werden. Sie erinnert an die diesbezüglichen Schlußfolgerungen des
Vorsitzes des Europäischen Rates (Edinburgh, 11./12. Dezember
1992) und an die vom Rat am 8. Juni 1993 angenommene Ent-
schließung über die redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften,
C 166 vom 17.6.1993, S. 1).

Die Konferenz ist der Auffassung, daß die drei am Verfahren für
die Annahme gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften beteiligten Or-
gane, nämlich das Europäische Parlament, der Rat und die Kom-
mission, Leitlinien für die redaktionelle Qualität dieser Vorschriften
festlegen sollten. Sie weist ferner darauf hin, daß die gemeinschaft-
lichen Rechtsvorschriften zugänglicher gemacht werden sollten, und
begrüßt in dieser Hinsicht die Annahme und erste Anwendung des
beschleunigten Arbeitsverfahrens für die amtliche Kodifizierung von
Rechtstexten, das durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom
20. Dezember 1994 festgelegt wurde (Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften, C 102 vom 4.4.1996, S. 2).

Die Konferenz erklärt deshalb, daß das Europäische Parlament, der
Rat und die Kommission

— einvernehmlich Leitlinien zur Verbesserung der redaktionellen
Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften festlegen und
bei der Prüfung von Vorschlägen oder Entwürfen für gemein-
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schaftliche Rechtsakte diese Leitlinien zugrunde legen und die
internen organisatorischen Maßnahmen ergreifen sollten, die sie
für eine angemessene Durchführung der Leitlinien als erforder-
lich erachten;

— alles daran setzen sollten, um die Kodifizierung von Rechts-
texten zu beschleunigen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 40)

zu dem Verfahren beim Abschluß internationaler
Übereinkünfte durch die Europäische Gemeinschaft

für Kohle und Stahl

Der Wegfall des § 14 des Abkommens über die Übergangsbestim-
mungen im Anhang zum Vertrag über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl stellt keine Änderung der
bestehenden Praxis hinsichtlich des Verfahrens beim Abschluß in-
ternationaler Übereinkünfte durch die Europäische Gemeinschaft für
Kohle und Stahl dar.
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ERKLÄRUNG (Nr. 41)

zu den Vorschriften über die Transparenz,
den Zugang zu Dokumenten und die Bekämpfung

von Betrügereien

Die Konferenz ist der Ansicht, daß sich das Europäische Parlament,
der Rat und die Kommission, wenn sie aufgrund des Vertrags über
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
handeln, von den im Rahmen des Vertrags zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften über die Transpa-
renz, den Zugang zu Dokumenten und die Bekämpfung von Betrü-
gereien leiten lassen sollten.
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ERKLÄRUNG (Nr. 42)

über die Konsolidierung der Verträge

Die Hohen Vertragsparteien sind übereingekommen, daß die wäh-
rend dieser Regierungskonferenz begonnene technische Arbeit
möglichst zügig mit dem Ziel fortgesetzt wird, eine konsolidierte
Fassung aller einschlägigen Verträge, einschließlich des Vertrags
über die Europäische Union, vorzubereiten.

Sie sind ferner übereingekommen, daß die Endergebnisse dieser
technischen Arbeit, die unter der Verantwortung des Generalsekre-
tärs des Rates zur leichteren Orientierung veröffentlicht werden, kei-
ne Rechtswirkung haben.
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ERKLÄRUNG (Nr. 43)

zum Protokoll über die Anwendung der Grundsätze
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

Die Hohen Vertragsparteien bekräftigen zum einen die der
Schlußakte zum Vertrag über die Europäische Union beigefügte
Erklärung zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts und zum ande-
ren die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Essen, wo-
nach die administrative Durchführung des Gemeinschaftsrechts
grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungs-
rechtlichen Vorschriften bleibt. Die Aufsichts-, Kontroll- und Durch-
führungsbefugnisse der Gemeinschaftsorgane nach den Artikeln 202
und 211 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
bleiben hiervon unberührt.
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ERKLÄRUNG (Nr. 44)

zu Artikel 2 des Protokolls zur Einbeziehung
des Schengen-Besitzstands in den Rahmen

der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, daß der Rat zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Amsterdam alle er-
forderlichen Maßnahmen beschließt, die in Artikel 2 des Protokolls
zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der
Europäischen Union genannt sind. Zu diesem Zweck werden recht-
zeitig die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten eingeleitet, damit sie
vor dem genannten Zeitpunkt abgeschlossen werden können.
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ERKLÄRUNG (Nr. 45)

zu Artikel 4 des Protokolls zur Einbeziehung
des Schengen-Besitzstands in den Rahmen

der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien ersuchen den Rat, die Stellungnahme
der Kommission einzuholen, bevor er über einen von Irland und
dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland gestell-
ten Antrag nach Artikel 4 des Protokolls zur Einbeziehung des
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union ent-
scheidet, einzelne oder alle Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands auf sie anzuwenden. Ferner verpflichten sie sich, die
größtmöglichen Anstrengungen zu unternehmen, damit Irland und
das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland — wenn
sie dies wünschen — Artikel 4 des genannten Protokolls in An-
spruch nehmen können, so daß der Rat in der Lage ist, die in je-
nem Artikel genannten Beschlüsse, und zwar zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens jenes Protokolls oder zu jedem späteren Zeitpunkt, zu
fassen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 46)

zu Artikel 5 des Protokolls zur Einbeziehung
des Schengen-Besitzstands in den Rahmen

der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien übernehmen die Verpflichtung, sich
nach besten Kräften dafür einzusetzen, daß ein Vorgehen unter Be-
teiligung aller Mitgliedstaaten in den Bereichen des Schengen-Be-
sitzstands ermöglicht wird, insbesondere wenn Irland und das Ver-
einigte Königreich Großbritannien und Nordirland nach Artikel 4
des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union einzelne oder alle Bestimmungen
dieses Besitzstands übernommen haben.
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ERKLÄRUNG (Nr. 47)

zu Artikel 6 des Protokolls zur Einbeziehung
des Schengen-Besitzstands in den Rahmen

der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, alle erforderlichen
Schritte zu unternehmen, damit die in Artikel 6 des Protokolls zur
Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Euro-
päischen Union genannten Übereinkommen zu demselben Zeitpunkt
in Kraft treten können wie der Vertrag von Amsterdam.
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ERKLÄRUNG (Nr. 48)

zum Protokoll über die Gewährung von Asyl
für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten

der Europäischen Union

Das Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union berührt nicht das Recht
eines jeden Mitgliedstaats, die organisatorischen Maßnahmen zu
treffen, die er zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Genfer
Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flücht-
linge für erforderlich hält.
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ERKLÄRUNG (Nr. 49)

zu Buchstabe d des Einzigen Artikels des Protokolls
über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Die Konferenz erklärt, daß sie die Bedeutung der Entschließung der
für Einwanderung zuständigen Minister der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Gemeinschaften vom 30. November/1. Dezember 1992
über offensichtlich unbegründete Asylanträge und der Entschließung
des Rates vom 20. Juni 1995 über die Mindestgarantien für Asyl-
verfahren anerkennt, jedoch die Frage des Mißbrauchs von Asyl-
verfahren und geeigneter schneller Verfahren, die es gestatten, auf
die Prüfung offensichtlich unbegründeter Asylanträge zu verzichten,
weiter geprüft werden sollte, damit neue Verbesserungen zur Be-
schleunigung dieser Verfahren eingeführt werden können.
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ERKLÄRUNG (Nr. 50)

zum Protokoll über die Organe im Hinblick auf
die Erweiterung der Europäischen Union

Es wird vereinbart, daß die Geltungsdauer des Beschlusses des Ra-
tes vom 29. März 1994 (,,Ioannina-Kompromiß“) bis zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens der ersten Erweiterung verlängert wird und daß
bis zu diesem Zeitpunkt eine Lösung für den Sonderfall Spaniens
gefunden wird.
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ERKLÄRUNG (Nr. 51)

zu Artikel 10 des Vertrags von Amsterdam

Mit dem Vertrag von Amsterdam werden hinfällig gewordene Be-
stimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl und des Vertrags zur Gründung der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft in ihrer vor Inkrafttreten des Vertrags
von Amsterdam gültigen Fassung aufgehoben und gestrichen; einige
Bestimmungen jener Verträge wurden angepaßt und einige Bestim-
mungen des Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und
einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften
sowie des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen
der Abgeordneten des Europäischen Parlaments wurden eingefügt.
Diese Änderungen berühren nicht den gemeinschaftlichen Besitz-
stand.
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ERKLÄRUNG (Nr. 52)

Österreichs und Luxemburgs zu Kreditinstituten

Österreich und Luxemburg gehen davon aus, daß die ,,Erklärung zu
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland” auch für Kre-
ditinstitute in Österreich und Luxemburg mit vergleichbaren Orga-
nisationsformen gilt.
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ERKLÄRUNG (Nr. 53)

Dänemarks zu Artikel 42 (ex-Artikel K.14)
des Vertrags über die Europäische Union

Nach Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union ist die
Einstimmigkeit aller Mitglieder des Rates der Europäischen Union,
d. h. aller Mitgliedstaaten, für die Annahme von Beschlüssen zur
Anwendung des Titels IV des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft über Visa, Asyl, Einwanderung und andere
Politiken betreffend den freien Personenverkehr auf Maßnahmen in
den in Artikel 29 des Vertrags über die Europäische Union ge-
nannten Bereichen erforderlich. Ferner müssen einstimmig gefaßte
Beschlüsse des Rates vor ihrem Inkrafttreten in jedem Mitgliedstaat
gemäß dessen verfassungsrechtlichen Vorschriften angenommen wer-
den. In Dänemark ist für diese Annahme im Falle einer Übertra-
gung von Hoheitsrechten im Sinne der dänischen Verfassung ent-
weder die Mehrheit der Stimmen von fünf Sechsteln der Mitglieder
des Folketing oder aber sowohl die Mehrheit der Stimmen der Mit-
glieder des Folketing als auch die Mehrheit der im Rahmen einer
Volksabstimmung abgegebenen Stimmen erforderlich.
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ERKLÄRUNG (Nr. 54)

Deutschlands, Österreichs und Belgiens
zur Subsidiarität

Die Regierungen Deutschlands, Österreichs und Belgiens gehen da-
von aus, daß die Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft
gemäß dem Subsidiaritätsprinzip nicht nur die Mitgliedstaaten be-
treffen, sondern auch deren Gebietskörperschaften, soweit diese nach
nationalem Verfassungsrecht eigene gesetzgeberische Befugnisse be-
sitzen.
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ERKLÄRUNG (Nr. 55)

Irlands zu Artikel 3 des Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands

Irland erklärt, daß es beabsichtigt, sein Recht nach Artikel 3 des
Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und
Irlands, sich an der Annahme von Maßnahmen nach Titel IV des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zu beteili-
gen, so weit wahrzunehmen, wie dies mit der Aufrechterhaltung des
zwischen ihm und dem Vereinigten Königreich bestehenden ein-
heitlichen Reisegebiets vereinbar ist. Irland weist darauf hin, daß
seine Teilnahme an dem Protokoll über die Anwendung bestimmter
Aspekte des Artikels 14 des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft auf das Vereinigte Königreich und auf Irland
seinen Wunsch widerspiegelt, das zwischen ihm und dem Vereinig-
ten Königreich bestehende einheitliche Reisegebiet beizubehalten,
um ein größtmögliches Maß an Freiheit des Reiseverkehrs nach und
aus Irland zu gewährleisten.
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ERKLÄRUNG (Nr. 56)

Belgiens zum Protokoll über die Gewährung von Asyl
für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten

der Europäischen Union

Bei der Annahme des Protokolls über die Gewährung von Asyl für
Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union erklärt
Belgien, daß es gemäß seinen Verpflichtungen aus dem Genfer Ab-
kommen von 1951 und dem New Yorker Protokoll von 1967 in
Einklang mit Buchstabe d des Einzigen Artikels dieses Protokolls
jeden Asylantrag eines Staatsangehörigen eines anderen Mitglied-
staates gesondert prüfen wird.



738

ERKLÄRUNG (Nr. 57)

Belgiens, Frankreichs und Italiens zum Protokoll
über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung

der Europäischen Union

Belgien, Frankreich und Italien stellen fest, daß auf der Grundlage
der Ergebnisse der Regierungskonferenz der Vertrag von Amsterdam
nicht der vom Europäischen Rat von Madrid bekräftigten Notwen-
digkeit entspricht, wesentliche Fortschritte bei der Stärkung der
Organe zu erzielen.

Diese Länder sind der Ansicht, daß eine solche Stärkung eine uner-
läßliche Voraussetzung für den Abschluß der ersten Beitrittsver-
handlungen ist. Sie sind entschlossen, die aufgrund des Protokolls
betreffend die Zusammensetzung der Kommission und die Stim-
menwägung erforderlichen Maßnahmen zu erlassen, und vertreten
die Auffassung, daß eine erhebliche Ausweitung des Rückgriffs auf
eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit zu den wesentlichen
Elementen gehört, denen Rechnung getragen werden sollte.
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ERKLÄRUNG (Nr. 58)

Frankreichs zur Lage der überseeischen Departements
hinsichtlich des Protokolls zur Einbeziehung
des Schengen-Besitzstands in den Rahmen

der Europäischen Union

Frankreich ist der Ansicht, daß die Durchführung des Protokolls zur
Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Euro-
päischen Union nicht den geographischen Geltungsbereich des am
19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommens zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni
1985 berührt, wie er in Artikel 138 Absatz 1 jenes Übereinkom-
mens festgelegt ist.
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ERKLÄRUNG (Nr. 59)

Griechenlands zur Erklärung zum Status der Kirchen
und weltanschaulichen Gemeinschaften

Unter Bezugnahme auf die Erklärung zum Status der Kirchen und
weltanschaulichen Gemeinschaften erinnert Griechenland an die Ge-
meinsame Erklärung betreffend den Berg Athos im Anhang zur
Schlußakte des Vertrags über den Beitritt Griechenlands zu den
Europäischen Gemeinschaften.
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5. ANDERE VERTRÄGE

UND RECHTSAKTE
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Europäischen Gemeinschaften und die
Europäische Investitionsbank nach Artikel 28 des Vertrags zur Ein-
setzung des gemeinsamen Rates und der gemeinsamen Kommission
dieser Gemeinschaften im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur
Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen
genießen,

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die diesem
Vertrag als Anhang beigefügt sind:

KAPITEL I

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, LIEGENSCHAFTEN,
GUTHABEN UND GESCHÄFTE

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Artikel 1

Die Räumlichkeiten und Gebäude der Gemeinschaften sind unver-
letzlich. Sie dürfen nicht durchsucht, beschlagnahmt, eingezogen
oder enteignet werden. Die Vermögensgegenstände und Guthaben
der Gemeinschaften dürfen ohne Ermächtigung des Gerichtshofes
nicht Gegenstand von Zwangsmaßnahmen der Verwaltungsbehörden
oder Gerichte sein.

Artikel 2

Die Archive der Gemeinschaften sind unverletzlich.
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Artikel 3

Die Gemeinschaften, ihre Guthaben, Einkünfte und sonstigen Ver-
mögensgegenstände sind von jeder direkten Steuer befreit.

Die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen in allen Fällen, in de-
nen es ihnen möglich ist, geeignete Maßnahmen für den Erlaß oder
die Erstattung des Betrages der indirekten Steuern und Verkaufsab-
gaben, die in den Preisen für bewegliche oder unbewegliche Güter
inbegriffen sind, wenn die Gemeinschaften für ihren Dienstbedarf
größere Einkäufe tätigen, bei denen derartige Steuern und Abgaben
im Preis enthalten sind. Die Durchführung dieser Maßnahmen darf
jedoch den Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaften nicht verfäl-
schen.

Von den Abgaben, die lediglich die Vergütung für Leistungen ge-
meinnütziger Versorgungsbetriebe darstellen, wird keine Befreiung
gewährt.

Artikel 4

Die Gemeinschaften sind von allen Zöllen sowie Ein- und Aus-
fuhrverboten und -beschränkungen bezüglich der zu ihrem Dienst-
gebrauch bestimmten Gegenstände befreit; die in dieser Weise ein-
geführten Gegenstände dürfen im Hoheitsgebiet des Staates, in das
sie eingeführt worden sind, weder entgeltlich noch unentgeltlich ver-
äußert werden, es sei denn zu Bedingungen, welche die Regierung
dieses Staates genehmigt.

Den Gemeinschaften steht ferner für ihre Veröffentlichungen Be-
freiung von Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und -beschrän-
kungen zu.

Artikel 5

Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl darf Devisen
aller Art und Konten in jeder beliebigen Währung besitzen.
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KAPITEL II

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG UND AUSWEISE

Artikel 6

Den Organen der Gemeinschaften steht für ihre amtliche Nachrich-
tenübermittlung und die Übermittlung aller ihrer Schriftstücke im
Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats die gleiche Behandlung wie den
diplomatischen Vertretungen zu.

Der amtliche Schriftverkehr und die sonstige amtliche Nachrichten-
übermittlung der Organe der Gemeinschaften unterliegen nicht der
Zensur.

Artikel 7

(1) Die Präsidenten der Organe der Gemeinschaften können den
Mitgliedern und Bediensteten dieser Organe Ausweise ausstellen,
deren Form vom Rat bestimmt wird und die von den Behörden der
Mitgliedstaaten als gültige Reiseausweise anerkannt werden. Diese
Ausweise werden den Beamten und sonstigen Bediensteten nach
Maßgabe des Statuts der Beamten und der Beschäftigungsbedingun-
gen für die sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften ausgestellt.

Die Kommission kann Abkommen zur Anerkennung dieser Aus-
weise als im Hoheitsgebiet dritter Länder gültige Reiseausweise
schließen.

(2) Artikel 6 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl findet jedoch
weiterhin Anwendung auf diejenigen Mitglieder und Bediensteten
der Organe, die bei Inkrafttreten dieses Vertrags im Besitz des in
dem genannten Artikel vorgesehenen Ausweises sind, und zwar bis
zur Anwendung von Absatz 1.
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KAPITEL III

MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Artikel 8

Die Reise der Mitglieder des Europäischen Parlaments zum und
vom Tagungsort des Europäischen Parlaments unterliegt keinen ver-
waltungsmäßigen oder sonstigen Beschränkungen.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments erhalten bei der
Zollabfertigung und Devisenkontrolle

a) seitens ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie
hohe Beamte, die sich in offiziellem Auftrag vorübergehend ins
Ausland begeben;

b) seitens der Regierungen der anderen Mitgliedstaaten dieselben
Erleichterungen wie ausländische Regierungsvertreter mit vor-
übergehendem offiziellem Auftrag.

Artikel 9

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder
Abstimmung dürfen Mitglieder des Europäischen Parlaments weder
in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder
verfolgt werden.

Artikel 10

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parla-
ments

a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates
die den Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletzlichkeit zu,
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b) können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mit-
gliedstaats weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt werden.

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom
Tagungsort des Europäischen Parlaments.

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht gel-
tend gemacht werden; sie steht auch nicht der Befugnis des Euro-
päischen Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines seiner
Mitglieder aufzuheben.

KAPITEL IV

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN,
DIE AN DEN ARBEITEN DER ORGANE

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
TEILNEHMEN

Artikel 11

Den Vertretern der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten der Organe
der Gemeinschaften teilnehmen, sowie ihren Beratern und Sach-
verständigen stehen während der Ausübung ihrer Tätigkeit und auf
der Reise zum und vom Tagungsort die üblichen Vorrechte,
Befreiungen und Erleichterungen zu.

Dies gilt auch für die Mitglieder der beratenden Organe der Ge-
meinschaften.
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KAPITEL V

BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Artikel 12

Den Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften ste-
hen im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats ohne Rücksicht auf ihre
Staatsangehörigkeit folgende Vorrechte und Befreiungen zu:

a) Befreiung von der Gerichtsbarkeit bezüglich der von ihnen in
amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, einschließ-
lich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, jedoch
vorbehaltlich der Anwendung der Bestimmungen der Verträge
über die Vorschriften betreffend die Haftung der Beamten und
sonstigen Bediensteten gegenüber den Gemeinschaften und über
die Zuständigkeit des Gerichtshofes für Streitsachen zwischen
den Gemeinschaften und ihren Beamten sowie sonstigen Be-
diensteten. Diese Befreiung gilt auch nach Beendigung ihrer
Amtstätigkeit;

b) Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und von der Mel-
depflicht für Ausländer; das gleiche gilt für ihre Ehegatten und
die von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder;

c) die den Beamten der internationalen Organisationen üblicherwei-
se gewährten Erleichterungen auf dem Gebiet der Vorschriften
des Währungs- und Devisenrechts;

d) das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre persönlichen Ge-
brauchsgegenstände bei Antritt ihres Dienstes in das in Frage
stehende Land zollfrei einzuführen und bei Beendigung ihrer
Amtstätigkeit in diesem Land ihre Wohnungseinrichtung und ihre
persönlichen Gebrauchsgegenstände zollfrei wieder auszuführen,
vorbehaltlich der Bedingungen, welche die Regierung des Lan-
des, in dem dieses Recht ausgeübt wird, in dem einen und an-
deren Fall für erforderlich erachtet;
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e) das Recht, das zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmte Kraftfahr-
zeug, sofern es im Land ihres letzten ständigen Aufenthalts oder
in dem Land, dem sie angehören, zu den auf dem Binnenmarkt
dieses Landes geltenden Bedingungen erworben worden ist, zoll-
frei einzuführen und es zollfrei wieder auszuführen, vorbehaltlich
der Bedingungen, welche die Regierung des in Frage stehenden
Landes in dem einen und anderen Fall für erforderlich erachtet.

Artikel 13

Von den Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen, welche die Ge-
meinschaften ihren Beamten und sonstigen Bediensteten zahlen,
wird zugunsten der Gemeinschaften eine Steuer gemäß den Bestim-
mungen und dem Verfahren erhoben, die vom Rat auf Vorschlag
der Kommission festgelegt werden.

Die Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaatlichen
Steuern auf die von den Gemeinschaften gezahlten Gehälter, Löhne
und Bezüge befreit.

Artikel 14

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften, die
sich lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienst der Ge-
meinschaften im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als des
Staates niederlassen, in dem sie zur Zeit des Dienstantritts bei den
Gemeinschaften ihren steuerlichen Wohnsitz haben, werden in den
beiden genannten Staaten für die Erhebung der Einkommen-, Ver-
mögen- und Erbschaftsteuer sowie für die Anwendung der zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung zwischen den Mitgliedstaaten der
Gemeinschaften geschlossenen Abkommen so behandelt, als hätten
sie ihren früheren Wohnsitz beibehalten, sofern sich dieser in einem
Mitgliedstaat der Gemeinschaften befindet. Dies gilt auch für den
Ehegatten, soweit dieser keine eigene Berufstätigkeit ausübt, sowie
für die Kinder, die unter der Aufsicht der in diesem Artikel be-
zeichneten Personen stehen und von ihnen unterhalten werden.

Das im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaats befindliche bewegliche
Vermögen der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist in diesem
Staat von der Erbschaftsteuer befreit; für die Veranlagung dieser
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Steuer wird es vorbehaltlich der Rechte dritter Länder und der et-
waigen Anwendung internationaler Abkommen über die Doppelbe-
steuerung als in dem Staat des steuerlichen Wohnsitzes befindlich
betrachtet.

Ein lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienste anderer
internationaler Organisationen begründeter Wohnsitz bleibt bei der
Anwendung dieses Artikels unberücksichtigt.

Artikel 15

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission durch einstimmigen
Beschluß das System der Sozialleistungen für die Beamten und
sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften fest.

Artikel 16

Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommission und nach An-
hörung der anderen betroffenen Organe die Gruppen von Beamten
und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften, auf welche die
Artikel 12, 13 Absatz 2 und Artikel 14 ganz oder teilweise An-
wendung finden.

Namen, Dienstrang und -stellung sowie Anschrift der Beamten und
sonstigen Bediensteten dieser Gruppen werden den Regierungen der
Mitgliedstaaten in regelmäßigen Zeitabständen mitgeteilt.



757

KAPITEL VI

VORRECHTE UND BEFREIUNGEN
DER VERTRETUNGEN DRITTER LÄNDER,

DIE BEI DEN EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN BEGLAUBIGT SIND

Artikel 17

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Ge-
meinschaften befindet, gewährt den bei den Gemeinschaften beglau-
bigten Vertretungen dritter Länder die üblichen diplomatischen
Vorrechte und Befreiungen.

KAPITEL VII

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 18

Die Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen werden den Beam-
ten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften ausschließlich
im Interesse der Gemeinschaften gewährt.

Jedes Organ der Gemeinschaften hat die Befreiung eines Beamten
oder sonstigen Bediensteten in allen Fällen aufzuheben, in denen
dies nach seiner Auffassung den Interessen der Gemeinschaften
nicht zuwiderläuft.
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Artikel 19

Bei der Anwendung dieses Protokolls handeln die Organe der Ge-
meinschaften und die verantwortlichen Behörden der beteiligten
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen.

Artikel 20

Die Artikel 12 bis 15 und 18 finden auf die Mitglieder der Kom-
mission Anwendung.

Artikel 21

Die Artikel 12 bis 15 und 18 finden auf die Richter, die General-
anwälte, den Kanzler und die Hilfsberichterstatter des Gerichtshofes
Anwendung; die Bestimmungen des Artikels 3 der Protokolle über
die Satzung des Gerichtshofes betreffend die Befreiung der Richter
und Generalanwälte von der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unbe-
rührt.

Artikel 22

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Investitionsbank, die
Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die Vertreter der Mit-
gliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen; die Bestimmungen
des Protokolls über die Satzung der Bank bleiben hiervon unbe-
rührt.

Die Europäische Investitionsbank ist außerdem von allen Steuern
und sonstigen Abgaben anläßlich der Erhöhungen ihres Kapitals so-
wie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in
dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, verbunden sind. Desgleichen
werden bei ihrer etwaigen Auflösung und Liquidation keine Abga-
ben erhoben. Ferner unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Or-
gane, soweit sie nach Maßgabe der Satzung ausgeübt wird, nicht
der Umsatzsteuer.
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Artikel 23 (*)

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Zentralbank, die Mit-
glieder ihrer Beschlußorgane und ihre Bediensteten; die Bestim-
mungen des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems
der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank bleiben hier-
von unberührt.

Die Europäische Zentralbank ist außerdem von allen Steuern und
sonstigen Abgaben anläßlich der Erhöhungen ihres Kapitals sowie
von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem
Staat, in dem sie ihren Sitz hat, verbunden sind. Ferner unterliegt
die Tätigkeit der Bank und ihrer Beschlußorgane, soweit sie nach
Maßgabe der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken
und der Europäischen Zentralbank ausgeübt wird, nicht der Um-
satzsteuer.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für das Europäische
Währungsinstitut. Bei seiner Auflösung oder Liquidation werden
keine Abgaben erhoben.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre
Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Geschehen zu Brüssel am achten April neunzehnhundertfünfund-
sechzig.

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

(*) Artikel hinzugefügt durch Artikel 9 Absatz 5 des Vertrags von Amsterdam.
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B — Einheitliche Europäische Akte
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1. TEXT DES VERTRAGS
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN

VON DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK, SEINE MAJESTÄT DER KÖ-

NIG VON SPANIEN, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER

PRÄSIDENT IRLANDS, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, SEI-

NE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, IHRE MA-

JESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, DER PRÄSIDENT DER PORTUGIE-

SISCHEN REPUBLIK, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN

KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

VON DEM WILLEN GELEITET, das von den Verträgen zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften ausgehende Werk weiterzuführen und
die Gesamtheit der Beziehungen zwischen deren Staaten gemäß der
Feierlichen Deklaration von Stuttgart vom 19. Juni 1983 in eine
Europäische Union umzuwandeln,

GEWILLT, diese Europäische Union auf der Grundlage der nach ihren
eigenen Regeln funktionierenden Gemeinschaften einerseits und der
Europäischen Zusammenarbeit zwischen den Unterzeichnerstaaten in
der Außenpolitik andererseits zu verwirklichen und diese Union mit
den erforderlichen Aktionsmitteln auszustatten,

ENTSCHLOSSEN, gemeinsam für die Demokratie einzutreten, wobei sie
sich auf die in den Verfassungen und Gesetzen der Mitgliedstaaten,
in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten und der Europäischen Sozialcharta anerkannten
Grundrechte, insbesondere Freiheit, Gleichheit und soziale Gerech-
tigkeit, stützen,

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß der Europagedanke, die Ergebnisse in den
Bereichen der wirtschaftlichen Integration und der politischen Zu-
sammenarbeit wie auch die Notwendigkeit neuer Entwicklungen
dem Wunsch der demokratischen V ölker Europas entsprechen, für
die das in allgemeiner Wahl gewählte Europäische Parlament ein
unerläßliches Ausdrucksmittel ist,
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IN DEM BEWUSSTSEIN der Verantwortung Europas, sich darum zu be-
mühen, immer mehr mit einer Stimme zu sprechen und geschlossen
und solidarisch zu handeln, um seine gemeinsamen Interessen und
seine Unabhängigkeit wirkungsvoller zu verteidigen, sowie ganz be-
sonders für die Grundsätze der Demokratie und die Wahrung des
Rechts und der Menschenrechte, denen sie sich verpflichtet fühlen,
einzutreten, um gemäß der Verpflichtung, die sie im Rahmen der
Charta der Vereinten Nationen eingegangen sind, gemeinsam ihren
eigenen Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit zu leisten,

IN DEM FESTEN WILLEN, durch die Vertiefung der gemeinsamen Po-
litiken und die Verfolgung neuer Ziele die wirtschaftliche und so-
ziale Lage zu verbessern und das Funktionieren der Gemeinschaften
in der Weise zu verbessern, daß die Organe die Möglichkeit
erhalten, ihre Befugnisse unter Bedingungen auszuüben, die dem
gemeinschaftlichen Interesse am dienlichsten sind,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Staats- und Regierungschefs auf ihrer
Pariser Konferenz vom 19. bis 21. Oktober 1972 das Ziel einer
schrittweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion
gebilligt haben,

GESTÜTZT auf den Anhang zu den Schlußfolgerungen des Vorsitzes
des Europäischen Rates von Bremen vom 6. und 7. Juli 1978 sowie
die Entschließung des Europäischen Rates von Brüssel vom 5. De-
zember 1978 über die Errichtung des Europäischen Währungs-
systems (EWS) und damit zusammenhängende Fragen und in der
Erwägung, daß die Gemeinschaft und die Zentralbanken der
Mitgliedstaaten auf der Grundlage dieser Entschließung eine Reihe
von Maßnahmen zur Durchführung der währungspolitischen Zusam-
menarbeit getroffen haben,

HABEN BESCHLOSSEN, diese Akte zu erstellen, und haben zu diesem
Zweck als Bevollmächtigte ernannt:

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER:

Herrn Leo TINDEMANS, Minister für auswärtige Beziehungen;
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IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK:

Herrn Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister für auswärtige Angele-
genheiten;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Herrn Hans-Dietrich GENSCHER, Bundesminister des Auswärtigen;

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK:

Herrn Karolos PAPOULIAS, Minister für auswärtige Angelegen-
heiten;

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN:

Herrn Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Minister für auswärtige
Angelegenheiten;

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK:

Herrn Roland DUMAS, Minister für auswärtige Beziehungen;

DER PRÄSIDENT IRLANDS:

Herrn Peter BARRY, T.D., Minister für auswärtige Angelegen-
heiten;

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK:

Herrn Giulio ANDREOTTI, Minister für auswärtige Angelegen-
heiten;

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG:

Herrn Robert GOEBBELS, Staatssekretär im Ministerium für aus-
wärtige Angelegenheiten;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE:

Herrn Hans VAN DEN BROEK, Minister für auswärtige Angelegen-
heiten;
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DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK:

Herrn Pedro PIRES DE MIRANDA, Minister für auswärtige Ange-
legenheiten;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS-

BRITANNIEN UND NORDIRLAND:

Frau Lynda CHALKER, Staatsminister für auswärtige und Com-
monwealth-Angelegenheiten.

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen
Vollmachten wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:
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TITEL I

Gemeinsame Bestimmungen



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



771

Artikel 1

Die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Politische
Zusammenarbeit verfolgen das Ziel, gemeinsam zu konkreten
Fortschritten auf dem Wege zur Europäischen Union beizutragen.

Die Europäischen Gemeinschaften beruhen auf den Verträgen zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atom-
gemeinschaft sowie auf den nachfolgenden Verträgen und Akten zur
Änderung oder Ergänzung dieser Verträge.

Die Europäische Politische Zusammenarbeit wird durch Titel III ge-
regelt. Die Bestimmungen dieses Titels bestätigen und ergänzen die
in den Berichten von Luxemburg (1970), Kopenhagen (1973) und
London (1981) sowie in der Feierlichen Deklaration zur Europäi-
schen Union (1983) vereinbarten Verfahren und die Praktiken, die
sich nach und nach zwischen den Mitgliedstaaten herausgebildet
haben.

Artikel 2

(Aufgehoben) (*)

Artikel 3

(1) Die von nun an wie nachstehend bezeichneten Organe der
Europäischen Gemeinschaften üben ihre Befugnisse und Zuständig-

(*) Siehe Artikel 50 Absatz 2 VEU.
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keiten unter den Bedingungen und im Hinblick auf die Ziele aus,
die in den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaf-
ten und den nachfolgenden Verträgen und Akten zur Änderung oder
Ergänzung dieser Verträge sowie in Titel II vorgesehen sind.

(2) (Aufgehoben) (*)

(*) Siehe Artikel 50 Absatz 2 VEU.
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TITEL II

Bestimmungen zur Änderung
der Verträge zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaften (*)

(*) z. E.
Die mit diesem Titel vorgenommenen Änderungen sind in den Verträgen zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaften enthalten.
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TITEL III

Vertragsbestimmungen
über die Europäische Zusammenarbeit

in der Außenpolitik

(Aufgehoben) (*)

(*) Siehe Artikel 50 Absatz 2 VEU.
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TITEL IV

Allgemeine und Schlußbestimmungen
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Artikel 31

Die Bestimmungen des Vertrags über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft betreffend die
Zuständigkeit des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften
und die Ausübung dieser Zuständigkeit gelten nur für die Bestim-
mungen des Titels II und für Artikel 32, und zwar unter den glei-
chen Bedingungen wie für die Bestimmungen der genannten Ver-
träge.

Artikel 32

Vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 1, des Titels II und des Arti-
kels 31 werden die Verträge zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaften sowie die nachfolgenden Verträge und Akte zur
Änderung oder Ergänzung dieser Verträge durch die vorliegende
Akte in keiner Weise berührt.

Artikel 33

(1) Diese Akte bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Ver-
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen
Republik hinterlegt.

(2) Diese Akte tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft.

Artikel 34

Diese Akte ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer,
französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer,
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portugiesischer und spanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wort-
laut gleichermaßen verbindlich ist; sie wird im Archiv der Regie-
rung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte
Abschrift.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre
Unterschriften unter diese Einheitliche Europäische Akte gesetzt.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Februar neunzehnhundert-
sechsundachtzig und in Den Haag am achtundzwanzigsten Februar
neunzehnhundertsechsundachtzig.

Leo TINDEMANS Peter BARRY

Uffe ELLEMANN JENSEN Giulio ANDREOTTI

Hans-Dietrich GENSCHER Robert GOEBBELS

Karolos PAPOULIAS Hans VAN DEN BROEK

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Pedro PIRES DE MIRANDA

Roland DUMAS Lynda CHALKER
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2. SCHLUSSAKTE
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Die Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten,
die für den 9. September 1985 nach Luxemburg einberufen wurde,
ihre Beratungen in Luxemburg und Brüssel fortgesetzt hat, hat den
folgenden Text beschlossen:

I

Einheitliche Europäische Akte

II

Bei der Unterzeichnung dieses Textes hat die Konferenz die fol-
genden, dieser Schlußakte beigefügten Erklärungen angenommen (*):

1. Erklärung zu den Durchführungsbefugnissen der Kommission.

2. Erklärung betreffend den Gerichtshof.

3. Erklärung zu Artikel 18 (ex-Artikel 8 a) des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft.

4. Erklärung zu Artikel 95 (ex-Artikel 100 a) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

5. Erklärung zu Artikel 100 b (**) des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft.

6. Allgemeine Erklärung zu den Artikeln 13 bis 19 der Einheit-
lichen Europäischen Akte.

*(*) Der Text dieser Erklärungen ist im Teil ,,Erklärungen“, S. 587, wiedergegeben.
(**) Aufgehoben.
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7. Erklärung zu Artikel 138 (ex-Artikel 118 a) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

8. Erklärung zu Artikel 161 (ex-Artikel 130 d) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

9. Erklärung zu Artikel 174 (ex-Artikel 130 r) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

10. Erklärung der Hohen Vertragsparteien zu Titel III der Einheit-
lichen Europäischen Akte.

11. Erklärung zu Artikel 30 Nummer 10 Buchstabe g der Einheit-
lichen Europäischen Akte.

Die Konferenz hat ferner die folgenden, dieser Schlußakte beige-
fügten Erklärungen zur Kenntnis genommen:

1. Erklärung des Vorsitzes zu der Frist, innerhalb welcher der Rat
in erster Lesung Stellung nimmt [Artikel 149 (*) Absatz 2 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft].

2. Politische Erklärung der Regierungen der Mitgliedstaaten zur
Freizügigkeit.

3. Erklärung der Regierung der Griechischen Republik zu Artikel
18 (ex-Artikel 8 a) des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft.

4. Erklärung der Kommission zu Artikel 26 (ex-Artikel 28) des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

5. Erklärung der Regierung von Irland zu Artikel 47 (ex-Artikel 57)
Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft.

(*) Aufgehoben.
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6. Erklärung der Regierung der Portugiesischen Republik zu Artikel
49 (ex-Artikel 59) Absatz 2 und Artikel 80 (ex-Artikel 84) des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

7. Erklärung der Regierung des Königreichs Dänemark zu Artikel
95 (ex-Artikel 100 a) des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft.

8. Erklärung des Vorsitzes und der Kommission zu den währungs-
politischen Befugnissen der Gemeinschaft.

9. Erklärung der Regierung des Königreichs Dänemark zur Euro-
päischen Politischen Zusammenarbeit.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Februar neunzehnhundert-
sechsundachtzig und in Den Haag am achtundzwanzigsten Februar
neunzehnhundertsechsundachtzig.

Leo TINDEMANS Peter BARRY

Uffe ELLEMANN JENSEN Giulio ANDREOTTI

Hans-Dietrich GENSCHER Robert GOEBBELS

Karolos PAPOULIAS Hans VAN DEN BROEK

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Pedro PIRES DE MIRANDA

Roland DUMAS Lynda CHALKER
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C.1 — Beschluß der Vertreter
der Regierungen der Mitgliedstaaten
über die vorläufige Unterbringung

bestimmter Organe und Dienststellen
der Gemeinschaften
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DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN,

GESTÜTZT auf Artikel 37 des Vertrags zur Einsetzung eines gemein-
samen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen
Gemeinschaften,

IN DER ERWÄGUNG, daß unbeschadet der Anwendung des Artikels 77
des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl, des Artikels 289 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft, des Artikels 189 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft und des Artikels 1
Absatz 2 des Protokolls über die Satzung der Europäischen Inve-
stitionsbank bei der Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer
gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften zur
Regelung einiger besonderer Probleme des Großherzogtums Luxem-
burg als vorläufiger Arbeitsort bestimmter Organe und Dienststellen
Luxemburg festzulegen ist,

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Luxemburg, Brüssel und Straßburg bleiben vorläufige Arbeitsorte
der Organe der Gemeinschaften.

Artikel 2

Der Rat hält seine Tagungen in den Monaten April, Juni und Ok-
tober in Luxemburg ab.
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Artikel 3

Der Gerichtshof bleibt in Luxemburg.

Die Organe mit richterlichen und quasirichterlichen Aufgaben,
einschließlich der für die Durchführung der Wettbewerbsregeln zu-
ständigen Stellen, die aufgrund der Verträge zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen Ge-
meinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft oder aufgrund
von Übereinkünften im Rahmen der Gemeinschaften zwischen Mit-
gliedstaaten oder mit dritten Ländern bestehen oder noch einzurich-
ten sind, werden ebenfalls in Luxemburg untergebracht.

Artikel 4

Das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments und seine
Dienststellen bleiben in Luxemburg.

Artikel 5

Die Europäische Investitionsbank wird in Luxemburg untergebracht,
wo ihre leitenden Organe zusammentreten und ihre gesamte Tätig-
keit ausgeübt wird.

Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der derzeitigen, na-
mentlich der in Artikel 157 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft umschriebenen Tätigkeit, für eine etwaige
Ausdehnung dieser Tätigkeit auf andere Gebiete und für neue Auf-
gaben, die der Bank gegebenenfalls übertragen werden.

In Luxemburg wird eine Verbindungsstelle zwischen der Kommis-
sion und der Europäischen Investitionsbank eingerichtet, insbeson-
dere um die Geschäfte des Europäischen Entwicklungsfonds zu er-
leichtern.
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Artikel 6

Der Währungsausschuß tritt in Luxemburg und in Brüssel zusam-
men.

Artikel 7

Die für finanzielle Interventionen zuständigen Dienststellen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl werden in Luxemburg
untergebracht. Diese Dienststellen umfassen die Generaldirektion
Kredit und Investitionen sowie die mit der Erhebung der Umlage
betraute Dienststelle und die dazugehörigen Buchhaltungen.

Artikel 8

Ein Amt für amtliche Veröffentlichungen der Gemeinschaften, dem
eine gemeinsame Vertriebsstelle und eine Dienststelle für mittel-
und langfristig zu erledigende Übersetzungen angegliedert werden,
wird in Luxemburg untergebracht.

Artikel 9

Ferner werden folgende Dienststellen der Kommission in Luxem-
burg untergebracht:

a) das Statistische Amt und die Dienststelle Rechenzentrum;

b) die Dienststellen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl für Ge-
sundheitsschutz und Betriebssicherheit;

c) die Generaldirektion Verbreitung der Kenntnisse, die Direktion
Gesundheitsschutz, die Direktion Sicherheitskontrolle der Euro-
päischen Atomgemeinschaft

sowie die erforderlichen Verwaltungs- und technischen Einrichtun-
gen.
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Artikel 10

Die Regierungen der Mitgliedstaaten sind bereit, andere Gemein-
schaftseinrichtungen und -dienststellen, insbesondere auf dem Gebiet
der Finanzen, in Luxemburg unterzubringen oder dorthin zu verle-
gen, vorausgesetzt, daß ein reibungsloses Funktionieren dieser Ein-
richtungen und Dienststellen gewährleistet ist.

Zu diesem Zweck fordern sie die Kommission auf, ihnen alljährlich
einen Bericht über die Lage hinsichtlich der Unterbringung der Ge-
meinschaftseinrichtungen und -dienststellen und über die Möglich-
keiten für neue Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmung unter Be-
rücksichtigung der Notwendigkeit einer reibungslosen Tätigkeit der
Gemeinschaften vorzulegen.

Artikel 11

Um eine reibungslose Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl zu gewährleisten, wird die Kommission aufgefor-
dert, für eine schrittweise und koordinierte Verlegung der Dienst-
stellen zu sorgen und dabei die Dienststellen für die Verwaltung des
Kohle- und Stahlmarktes zuletzt zu verlegen.

Artikel 12

Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen werden die sich aus
früheren Beschlüssen der Regierungen ergebenden vorläufigen Ar-
beitsorte der Organe und Dienststellen der Europäischen Gemein-
schaften sowie die durch die Einsetzung eines gemeinsamen Rates
und einer gemeinsamen Kommission bedingte Neugruppierung der
Dienststellen von diesem Beschluß nicht berührt.

Artikel 13

Dieser Beschluß tritt am gleichen Tage in Kraft wie der Vertrag
zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen
Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
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Geschehen zu Brüssel am achten April neunzehnhundertfünfund-
sechzig.

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS
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C.2 — Im gegenseitigen
Einvernehmen gefaßter Beschluß
der Vertreter der Regierungen

der Mitgliedstaaten
über die Festlegung der Sitze
der Organe und bestimmter

Einrichtungen und Dienststellen
der Europäischen Gemeinschaften
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DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN —

gestützt auf Artikel 289 des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, Artikel 77 des Vertrags über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und Artikel 189
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft,

unter Hinweis auf den Beschluß vom 8. April 1965, und zwar un-
beschadet der darin enthaltenen Bestimmungen über den Sitz künf-
tiger Organe, Einrichtungen und Dienststellen —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

a) Das Europäische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg; dort
hält es die zwölf monatlich stattfindenden Plenartagungen ein-
schließlich der Haushaltstagung ab. Zusätzliche Plenartagungen
finden in Brüssel statt. Die Ausschüsse des Europäischen
Parlaments treten in Brüssel zusammen. Das Generalsekretariat
des Europäischen Parlaments und dessen Dienststellen verbleiben
in Luxemburg.

b) Der Rat hat seinen Sitz in Brüssel. In den Monaten April, Juni
und Oktober hält der Rat seine Tagungen in Luxemburg ab.

c) Die Kommission hat ihren Sitz in Brüssel. Die in den Artikeln
7, 8 und 9 des Beschlusses vom 8. April 1965 aufgeführten
Dienststellen sind in Luxemburg untergebracht.

d) Der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz haben ihren Sitz
in Luxemburg.

e) Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seinen Sitz in Brüssel.
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f) Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg.

g) Die Europäische Investitionsbank hat ihren Sitz in Luxemburg.

Artikel 2

Der Sitz anderer bereits bestehender oder noch zu schaffender Ein-
richtungen und Dienststellen wird von den Vertretern der Regierun-
gen der Mitgliedstaaten auf einer der nächsten Tagungen des
Europäischen Rates im gegenseitigen Einvernehmen unter
Berücksichtigung der Vorteile, die obige Bestimmungen für die be-
treffenden Mitgliedstaaten mit sich bringen, festgelegt; Mitgliedstaa-
ten, in denen derzeit keine Gemeinschaftsinstitution ihren Sitz hat,
wird dabei angemessene Priorität eingeräumt.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am heutigen Tage in Kraft.

Geschehen zu Edinburgh am zwölften Dezember neunzehnhundert-
zweiundneunzig.

Willy CLAES Uffe ELLEMANN-JENSEN

Klaus KINKEL Michel PAPAKONSTANTINOU

Javier SOLANA Roland DUMAS

David ANDREWS Emilio COLOMBO

Jacques POOS Hans VAN DEN BROEK

João de Deus PINHEIRO Douglas HURD
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ERKLÄRUNG

Die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten erklären, daß in
Anbetracht des Protokolls betreffend den Wirtschafts- und Sozial-
ausschuß und den Ausschuß der Regionen im Anhang zum Vertrag
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft der Ausschuß
der Regionen aufgrund des mit dem Wirtschafts- und Sozialaus-
schuß gemeinsamen organisatorischen Unterbaus ebenfalls seinen
Sitz in Brüssel haben wird.
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EINSEITIGE ERKLÄRUNG LUXEMBURGS

Luxemburg akzeptiert diese Lösung in einem Geist der Kompro-
mißbereitschaft. Es ist allerdings klarzustellen, daß diese Akzeptie-
rung nicht dahin gehend ausgelegt werden darf, daß sie einen Ver-
zicht auf die Bestimmungen des Beschlusses vom 8. April 1965
und die in diesem Beschluß enthaltenen Möglichkeiten beinhaltet.
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EINSEITIGE ERKLÄRUNG DER NIEDERLANDE

Die niederländische Regierung geht als selbstverständlich davon aus,
daß der Beschluß von 1965 in Anbetracht der seitdem erfolgten Er-
weiterung der Gemeinschaft sowie ihrer Organe und Einrichtungen
einer ausgewogenen und gerechten Aufteilung der Sitze dieser Or-
gane und Einrichtungen auf die Mitgliedstaaten nicht entgegenstehen
darf.
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C.3 — Einvernehmlicher Beschluß
der auf Ebene der Staats- und

Regierungschefs vereinigten Vertreter
der Regierungen der Mitgliedstaaten

über die Festlegung des Sitzes
bestimmter Einrichtungen und
Dienststellen der Europäischen

Gemeinschaften sowie des Sitzes
von Europol
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DIE AUF EBENE DER STAATS- UND REGIERUNGSCHEFS VEREINIGTEN

VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN —

gestützt auf Artikel 289 des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, Artikel 77 des Vertrags über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und Artikel 189
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom
7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und
eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungs-
netzes (1), insbesondere auf Artikel 21,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1360/90 des Rates vom
7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Stiftung für Berufs-
bildung (2), insbesondere auf Artikel 19,

gestützt auf den Beschluß vom 18. Dezember 1991, mit dem die
Kommission die Schaffung des Inspektionsbüros für Veterinär- und
Pflanzenschutzkontrollen gebilligt hat,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 302/93 des Rates vom
8. Februar 1993 zur Schaffung einer Europäischen Beobachtungs-
stelle für Drogen und Drogensucht (3), insbesondere auf Artikel 19,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates vom 22.
Juli 1993 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Ge-
nehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln
und zur Schaffung einer Europäischen Agentur für die Beurteilung
von Arzneimitteln (4), insbesondere auf Artikel 74,

(1) ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1.
(2) ABl. L 131 vom 23.5.1990, S. 1.
(3) ABl. L 36 vom 12.2.1993, S. 1.
(4) ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 1.
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in der Erwägung, daß der Europäische Rat entsprechend dem Ak-
tionsprogramm der Kommission vom 20. November 1989 über die
Einführung der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer die Einrichtungen der Agentur für Gesundheitsschutz
und Sicherheit am Arbeitsplatz vorgesehen hat,

in der Erwägung, daß im Vertrag über die Europäische Union, der
am 7. Februar 1992 unterzeichnet wurde und am 1. November 1993
in Kraft tritt, die Schaffung des Europäischen Währungsinstituts und
der Europäischen Zentralbank vorgesehen ist,

in der Erwägung, daß die Organe der Europäischen Gemeinschaften
beabsichtigen, ein Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Mar-
ken, Muster und Modelle) einzurichten,

in der Erwägung, daß gemäß den Schlußfolgerungen des Europäi-
schen Rates von Maastricht die Mitgliedstaaten beabsichtigen, ein
Übereinkommen über Europol (Europäisches Polizeiamt) zu
schließen, mit dem Europol geschaffen wird und das ferner an die
Stelle des Ministerübereinkommens vom 2. Juni 1993 über die Ein-
richtung der Europol-Drogenstelle treten wird,

in der Erwägung, daß für diese verschiedenen Einrichtungen und
Dienststellen die Sitze festzulegen sind,

unter Verweis auf die Beschlüsse vom 8. April 1965 und 12. De-
zember 1992 —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

a) Die Europäische Umweltagentur hat ihren Sitz im Gebiet von
Kopenhagen.

b) Die Europäische Stiftung für Berufsbildung hat ihren Sitz in
Turin.

c) Das Inspektionsbüro für Veterinär- und Pflanzenschutzkontrollen
wird seinen Sitz in einer irischen Stadt haben, die von der
irischen Regierung noch zu benennen ist.
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d) Die Europäische Drogenbeobachtungsstelle hat ihren Sitz in
Lissabon.

e) Die Europäische Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln
hat ihren Sitz in London.

f) Die Agentur für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeits-
platz wird ihren Sitz in einer spanischen Stadt haben, die von
der spanischen Regierung noch zu benennen ist.

g) Das Europäische Währungsinstitut und die künftige Europäische
Zentralbank werden ihren Sitz in Frankfurt haben.

h) Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle), einschließlich seiner Beschwerdekammer, wird sei-
nen Sitz in einer spanischen Stadt haben, die von der spanischen
Regierung noch zu benennen ist.

i) Europol sowie die Europol-Drogenstelle werden ihren Sitz in Den
Haag haben.

Artikel 2

Dieser Beschluß, der im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht wird, tritt am heutigen Tage in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Oktober neunzehn-
hundertdreiundneunzig.

Jean-Luc DEHAENE Albert REYNOLDS

Poul Nyrup RASMUSSEN Carlo Azeglio CIAMPI

Helmut KOHL Jacques SANTER

Andreas PAPANDREOU R. F. M. LUBBERS

Felipe GONZÁLEZ Aníbal CAVACO SILVA

François MITTERRAND John MAJOR
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ERKLÄRUNGEN

Bei der Verabschiedung des vorstehenden Beschlusses am 29. Ok-
tober 1993 haben die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
einvernehmlich folgende Erklärungen angenommen:

— Als Sitz des Europäischen Zentrums für die Förderung der Be-
rufsbildung wurde durch die Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des
Rates vom 10. Februar 1975, die auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments vom Rat ein-
stimmig angenommen wurde, Berlin festgelegt. Die Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten ersuchen die Organe der Eu-
ropäischen Gemeinschaft vorzusehen, daß Thessaloniki so bald 
wie möglich als künftiger Sitz festgelegt wird.

Die Kommission hat sich bereit erklärt, bald einen Vorschlag in 
diesem Sinne vorzulegen.

— Bei den Übersetzungdiensten der Kommission in Luxemburg
wird eine Übersetzungszentrale für die Einrichtungen der Union
geschaffen, welche die Übersetzungsdienste leistet, die für die
Arbeit der Einrichtungen und Dienststellen erforderlich sind, de-
ren Sitz mit dem vorstehenden Beschluß vom 29. Oktober 1993
festgelegt worden ist; dies betrifft nicht die Übersetzer des Eu-
ropäischen Währungsinstituts.

— Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, die Kandidatur Luxem-
burgs für den Sitz des Gemeinsamen Berufungsgerichts für Ge-
meinschaftspatente zu unterstützen, das im Protokoll über die
Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und die Rechts-
gültigkeit von Gemeinschaftspatenten im Anhang zur Vereinba-
rung über Gemeinschaftspatente vom 15. Dezember 1989 vor-
gesehen ist.

Anläßlich der Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mit-
gliedstaaten hat die Kommission bestätigt, daß sie ihre Dienststellen
mit Standort in Luxemburg auf Dauer dort unterbringen will.
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Schließlich stellten die Mitgliedstaaten fest, daß Haushaltsmittel zur
Verfügung stehen, die es der Europäischen Stiftung zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen mit Sitz in Dublin er-
möglichen, einige neue Aufgaben zu erfüllen.
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D — Akt zur Einführung
allgemeiner unmittelbarer Wahlen

der Abgeordneten
des Europäischen Parlaments

im Anhang zum Beschluß des Rates
vom 20. September 1976
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Rat

BESCHLUSS

(76/787/EGKS, EWG, Euratom)

DER RAT,

IN DER ZUSAMMENSETZUNG der Vertreter der Mitgliedstaaten und mit
Einstimmigkeit,

GESTÜTZT auf Artikel 21 Absatz 3 des Vertrags über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl,

GESTÜTZT auf Artikel 190 Absatz 4 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft,

GESTÜTZT auf Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft,

NACH KENNTNISNAHME des Entwurfs des Europäischen Parlaments,

IN DER ABSICHT, die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates vom
1. und 2. Dezember 1975 in Rom in die Tat umzusetzen, damit die
Wahl zum Europäischen Parlament zu einem einheitlichen Zeitpunkt
in den Monaten Mai-Juni 1978 abgehalten wird,

HAT DIE DIESEM BESCHLUSS beigefügten Bestimmungen erlassen,
deren Annahme nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vor-
schriften er den Mitgliedstaaten empfiehlt.

Dieser Beschluß und die ihm beigefügten Bestimmungen werden im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.
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Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretär des Rates der Eu-
ropäischen Gemeinschaften unverzüglich den Abschluß der Verfah-
ren mit, die nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschrif-
ten für die Annahme der diesem Beschluß beigefügten
Bestimmungen erforderlich sind.

Dieser Beschluß tritt am Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique
De minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

R. VAN ELSLANDE

Kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

Ivar NØRGAARD

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutsch-
land

Hans-Dietrich GENSCHER

Le ministre des affaires étrangères de la République française

Louis DE GUIRINGAUD

Der Präsident

M. VAN DER STOEL
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The Minister for Foreign Affairs of Ireland
Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

Gearóid MAC GEARAILT

Il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

Arnaldo FORLANI

Membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Jean HAMILIUS

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der
Nederlanden

L. J. BRINKHORST

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A. CROSLAND
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AKT

zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen
der Abgeordneten des Europäischen Parlaments

Artikel 1

Die Abgeordneten der V ölker der in der Gemeinschaft vereinigten
Staaten im Europäischen Parlament werden in allgemeiner unmit-
telbarer Wahl gewählt.

Artikel 2 (*)

Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten wird
wie folgt festgesetzt:

Belgien  .......................................... 25
Dänemark  ...................................... 16
Deutschland  .................................. 99
Griechenland  ................................. 25
Spanien  ......................................... 64
Frankreich  ..................................... 87
Irland  ............................................. 15
Italien  ............................................ 87
Luxemburg  .................................... 6
Niederlande  ................................... 31
Österreich  ...................................... 21
Portugal  ......................................... 25

(*) Ersetzt durch Artikel 11 der AB Ö/FIN/SW in der Fassung von Artikel 5 des BA
AB Ö/FIN/SW.
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Finnland  ........................................ 16

Schweden  ......................................

Vereinigtes Königreich  ................

Artikel 3

(1) Die Abgeordneten werden auf fünf Jahre gewählt.

(2) Diese fünfjährige Wahlperiode beginnt mit der Eröffnung der
ersten Sitzung nach jeder Wahl.

Sie wird nach Maßgabe von Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 2 ver-
längert oder verkürzt.

(3) Das Mandat eines Abgeordneten beginnt und endet zu glei-
cher Zeit wie der in Absatz 2 genannte Zeitraum.

Artikel 4

(1) Die Abgeordneten geben ihre Stimmen einzeln und persönlich
ab. Sie sind weder an Aufträge noch an Weisungen gebunden.

(2) Die Abgeordneten genießen die Vorrechte und Befreiungen,
die nach dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften im Anhang zum Vertrag zur Einsetzung
eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der
Europäischen Gemeinschaften für die Mitglieder des Europäischen
Parlaments gelten.

Artikel 5

Die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament ist vereinbar mit der
Mitgliedschaft im Parlament eines Mitgliedstaats.

22

87
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Artikel 6

(1) Die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament ist unvereinbar
mit der Eigenschaft als

— Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats;

— Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften;

— Richter, Generalanwalt oder Kanzler des Gerichtshofes der Eu-
ropäischen Gemeinschaften;

— Mitglied des Rechnungshofes der Europäischen Gemeinschaften;

— Mitglied des Beratenden Ausschusses der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl oder Mitglied des Wirtschafts-
und Sozialausschusses der Europäischen Gemeinschaft und der
Europäischen Atomgemeinschaft;

— Mitglied von Ausschüssen und Gremien, die aufgrund der Ver-
träge über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl, der Europäischen Gemeinschaft und der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft Mittel der Gemeinschaften ver-
walten oder eine dauernde unmittelbare Verwaltungsaufgabe
wahrnehmen;

— Mitglied des Verwaltungsrats oder des Direktoriums oder Be-
diensteter der Europäischen Investitionsbank;

— im aktiven Dienst stehender Beamter oder Bediensteter der
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften oder der ihnen
angegliederten fachlichen Gremien.

(2) Ferner kann jeder Mitgliedstaat nach Artikel 7 Absatz 2 in-
nerstaatlich geltende Unvereinbarkeiten festlegen.
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(3) Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, auf die im
Laufe der in Artikel 3 festgelegten fünfjährigen Wahlperiode die
Absätze 1 und 2 Anwendung finden, werden nach Artikel 12 er-
setzt.

Artikel 7

(1) Das Europäische Parlament arbeitet gemäß Artikel 21 Absatz
3 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl, Artikel 190 Absatz 4 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft und Artikel 108 Absatz 3 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft den
Entwurf eines einheitlichen Wahlverfahrens aus.

(2) Bis zum Inkrafttreten eines einheitlichen Wahlverfahrens und
vorbehaltlich der sonstigen Vorschriften dieses Akts bestimmt sich
das Wahlverfahren in jedem Mitgliedstaat nach den innerstaatlichen
Vorschriften.

Artikel 8

Bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments kann
jeder Wähler nur einmal wählen.

Artikel 9

(1) Die Wahl zum Europäischen Parlament findet zu dem von je-
dem Mitgliedstaat festgelegten Termin statt, der in einen für alle
Mitgliedstaaten gleichen Zeitraum von Donnerstagmorgen bis zu
dem unmittelbar nachfolgenden Sonntag fällt.

(2) Mit der Ermittlung des Wahlergebnisses darf erst begonnen
werden, wenn die Wahl in dem Mitgliedstaat, dessen Wähler in-
nerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums als letzte wählen, ab-
geschlossen ist.
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(3) Sollte ein Mitgliedstaat für die Wahl zum Europäischen Par-
lament eine Wahl in zwei Wahlgängen vorsehen, so muß der erste
Wahlgang in den in Absatz 1 genannten Zeitraum fallen.

Artikel 10

(1) Der in Artikel 9 Absatz 1 genannte Zeitraum wird für die
erste Wahl vom Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments
einstimmig näher bestimmt.

(2) Die folgenden Wahlen finden in dem entsprechenden Zeit-
raum des letzten Jahres der in Artikel 3 genannten fünfjährigen
Wahlperiode statt.

Erweist es sich als unmöglich, die Wahlen während dieses Zeit-
raums in der Gemeinschaft abzuhalten, so setzt der Rat nach An-
hörung des Europäischen Parlaments einstimmig einen anderen Zeit-
raum fest, der frühestens einen Monat vor und spätestens einen
Monat nach dem sich aus vorstehendem Unterabsatz ergebenden
Zeitraum liegen darf.

(3) Unbeschadet des Artikels 22 des Vertrags über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Artikels
190 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und
des Artikels 109 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft tritt das Europäische Parlament, ohne daß es ei-
ner Einberufung bedarf, am ersten Dienstag nach Ablauf eines Mo-
nats ab dem Ende des in Artikel 9 Absatz 1 genannten Zeitraums
zusammen.

(4) Die Befugnisse des scheidenden Europäischen Parlaments en-
den mit der ersten Sitzung des neuen Europäischen Parlaments.

Artikel 11

Bis zum Inkrafttreten des in Artikel 7 Absatz 1 vorgesehenen ein-
heitlichen Wahlverfahrens prüft das Europäische Parlament die Man-
date der Abgeordneten. Zu diesem Zweck nimmt das Europäische
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Parlament die von den Mitgliedstaaten amtlich bekanntgegebenen
Wahlergebnisse zur Kenntnis und befindet über die Anfechtungen,
die gegebenenfalls aufgrund der Vorschriften dieses Akts — mit
Ausnahme der innerstaatlichen Vorschriften, auf die darin verwiesen
wird — vorgebracht werden könnten.

Artikel 12

(1) Bis zum Inkrafttreten des nach Artikel 7 Absatz 1 einzufüh-
renden einheitlichen Wahlverfahrens und vorbehaltlich der sonstigen
Vorschriften dieses Akts legt jeder Mitgliedstaat für den Fall des
Freiwerdens eines Sitzes während der in Artikel 3 genannten fünf-
jährigen Wahlperiode die geeigneten Verfahren fest, um diesen Sitz
für den verbleibenden Zeitraum zu besetzen.

(2) Hat das Freiwerden seine Ursache in den in einem Mitglied-
staat geltenden innerstaatlichen Vorschriften, so unterrichtet dieser
Mitgliedstaat das Europäische Parlament hierüber, das davon Kennt-
nis nimmt.

In allen übrigen Fällen stellt das Europäische Parlament das Frei-
werden fest und unterrichtet den Mitgliedstaat hierüber.

Artikel 13

Sollte es sich als erforderlich erweisen, Maßnahmen zur Durchfüh-
rung dieses Akts zu treffen, so trifft der Rat diese Maßnahmen
einstimmig auf Vorschlag des Europäischen Parlaments und nach
Anhörung der Kommission, nachdem er sich in einem Konzertie-
rungsausschuß, dem der Rat sowie Abgeordnete des Europäischen
Parlaments angehören, um ein Einvernehmen mit dem Europäischen
Parlament bemüht hat.

Artikel 14

Artikel 21 Absätze 1 und 2 des Vertrags über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Artikel 190 Ab-
sätze 1 und 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft und Artikel 108 Absätze 1 und 2 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft treten an dem Tag
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außer Kraft, an dem das erste nach Maßgabe dieses Akts gewählte
Europäische Parlament gemäß Artikel 10 Absatz 3 zusammentritt.

Artikel 15

Dieser Akt ist in dänischer, deutscher, englischer, französischer,
irischer, italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Die Anhänge I bis III sind Bestandteil dieses Akts.

Eine Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist
diesem Akt beigefügt.

Artikel 16

Die Bestimmungen dieses Akts treten an dem ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf den Erhalt der letzten in dem Beschluß
genannten Mitteilungen folgt.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

R. VAN ELSLANDE

Ivar NØRGAARD

Hans-Dietrich GENSCHER

Louis DE GUIRINGAUD

Gearóid MAC GEARAILT

Arnaldo FORLANI

Jean HAMILIUS

L. J. BRINKHORST

A. CROSLAND
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ANHANG I

Die dänischen Behörden können die Zeitpunkte bestimmen, an de-
nen die Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments in
Grönland stattfinden.

ANHANG II

Das Vereinigte Königreich wird die Vorschriften dieses Akts nur
auf das Vereinigte Königreich anwenden.

ANHANG III

ERKLÄRUNG ZU ARTIKEL 13

In bezug auf das Verfahren, das im Konzertierungsausschuß anzu-
wenden ist, wird vereinbart, die Nummern 5, 6 und 7 des Verfah-
rens heranzuziehen, das durch die gemeinsame Erklärung des Eu-
ropäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 4. März
1975 (*) (**) festgelegt worden ist.

ERKLÄRUNG DER REGIERUNG
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß der Akt
zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des
Europäischen Parlaments auch für das Land Berlin gilt.

*(*) ABl. C 89 vom 22.4.1975.
(**) Diese gemeinsame Erklärung ist auf den Seiten 977 bis 980 dieses Bandes wie-

dergegeben.
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Mit Rücksicht auf die bestehenden Rechte und Verantwortlichkeiten
Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland und der Vereinigten Staaten von Amerika wird das Berliner
Abgeordnetenhaus die Abgeordneten für diejenigen Sitze wählen,
welche innerhalb des Kontingents der Bundesrepublik Deutschland
auf das Land Berlin entfallen.
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E — Beschluß des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen

Durchführungsbefugnisse

ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 202 dritter Gedankenstrich,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat der Kommission in den von ihm angenommenen
Rechtsakten Befugnisse zur Durchführung der von ihm erlas-
senen Vorschriften zu übertragen. Er kann für die Ausübung
dieser Befugnisse bestimmte Modalitäten festlegen und sich in
spezifischen und begründeten Fällen außerdem vorbehalten,
Durchführungsbefugnisse selbst auszuüben.

(2) Der Rat erließ den Beschluß 87/373/EWG vom 13. Juli 1987
zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der
Kommission übertragenen Durchfuhrungsbefugnisse (3). Mit
diesem Beschluß wurde eine begrenzte Zahl an Verfahren für
die Ausübung dieser Befugnisse vorgesehen.

(3) In der Erklärung Nr. 31 im Anhang zur Schlußakte der Re-
gierungskonferenz, auf der der Vertrag von Amsterdam ange-
nommen wurde, wird die Kommission aufgefordert, dem Rat
einen Vorschlag zur Änderung des Beschlusses 87/373/EWG
zu unterbreiten.

(4) Aus Gründen der Klarheit wurde es für zweckmäßiger erachtet,
den Beschluß 87/373/EWG nicht zu ändern, sondern vielmehr
durch einen neuen Beschluß zu ersetzen und ihn deshalb auf-
zuheben.

(1) ABl. C 279 vom 8.9.1998, S. 5.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
(3) ABl. L 197 vom 18.7.1987, S. 33.
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(5) Mit dem vorliegenden Beschluß wird erstens bezweckt, im In-
teresse einer größeren Kohärenz und Vorhersehbarkeit bei der
Wahl des Ausschußtyps Kriterien für die Wahl der Aus-
schußverfahren aufzustellen, bei denen es sich allerdings um un-
verbindliche Kriterien handeln soll.

(6) So sollte auf das Verwaltungsverfahren zurückgegriffen werden,
wenn es um Verwaltungsmaßnahmen geht, wie beispielsweise
Maßnahmen zur Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik oder
der gemeinsamen Fischereipolitik oder zur Durchführung von
Programmen mit erheblichen Auswirkungen auf den Haushalt.
Diese Verwaltungsmaßnahmen sollten von der Kommission
nach einem Verfahren getroffen werden, das eine Be-
schlußfassung innerhalb angemessener Fristen gewährleistet. Er-
folgt allerdings bei nicht dringenden Maßnahmen eine Befas-
sung des Rates, so sollte die Kommission im Rahmen ihres
Ermessensspielraums die Anwendung der Maßnahmen verschie-
ben.

(7) Auf das Regelungsverfahren sollte zurückgegriffen werden bei
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite, mit denen wesentliche
Bestimmungen von Basisrechtsakten angewandt werden sollen,
einschließlich Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit oder Si-
cherheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, sowie bei
Maßnahmen, mit denen bestimmte nicht wesentliche Bestim-
mungen eines Basisrechtsakts angepaßt oder aktualisiert werden
sollen. Derartige Durchführungsbestimmungen sollten nach ei-
nem effizienten Verfahren erlassen werden, bei dem das Initia-
tivrecht der Kommission im Bereich der Rechtsetzung in vol-
lem Umfang gewahrt bleibt.

(8) Auf das Beratungsverfahren sollte in all den Fällen zurückge-
griffen werden, in denen es als zweckmäßigstes Verfahren an-
gesehen wird. Das Beratungsverfahren wird weiterhin in den-
jenigen Fällen zur Anwendung gelangen, in denen es bereits
jetzt angewandt wird.

(9) Mit diesem Beschluß wird zweitens bezweckt, die Anforderun-
gen für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse zu vereinfachen sowie für eine stär-
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kere Einbeziehung des Europäischen Parlaments in denjenigen
Fällen zu sorgen, in denen der Basisrechtsakt, mit dem der
Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, nach
dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags angenommen
worden ist. Dazu wurde es als angemessen angesehen, die Zahl
der Verfahren zu begrenzen sowie die Verfahren so anzupas-
sen, daß den jeweiligen Befugnissen der beteiligten Organe
Rechnung getragen wird und insbesondere eine Berücksichti-
gung der Auffassungen des Europäischen Parlaments durch die
Kommission oder den Rat in den Fällen möglich ist, in denen
das Europäische Parlament der Meinung ist, daß der Entwurf
für eine Maßnahme, der einem Ausschuß vorliegt oder der
Vorschlag für eine Maßnahme, der dem Rat nach dem Rege-
lungsverfahren unterbreitet wurde, über die in dem Basisrechts-
akt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht.

(10) Mit diesem Beschluß wird drittens bezweckt, die Unterrich-
tung des Europäischen Parlaments zu verbessern; dazu ist vor-
gesehen, daß die Kommission das Europäische Parlament re-
gelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse unterrichtet, daß die
Kommission dem Europäischen Parlament Unterlagen zur Tä-
tigkeit der Ausschüsse übermittelt sowie das Europäische Par-
lament unterrichtet, wenn sie dem Rat Maßnahmen oder
Vorschläge für zu ergreifende Maßnahmen übermittelt.

(11) Mit diesem Beschluß wird viertens bezweckt, die Unterrich-
tung der Öffentlichkeit uber die Ausschußverfahren zu ver-
bessern und deshalb dafür zu sorgen, daß die für die Kom-
mission geltenden Grundsätze und Bedingungen für den
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten auch auf Aus-
schüsse Anwendung finden, daß eine Liste aller Ausschüsse,
die die Kommission bei der Ausübung ihrer Durchführungs-
befugnisse unterstützen, erstellt und ein Jahresbericht über die
Arbeit der Ausschüsse veröffentlicht wird und daß sämtliche
Verweise auf mit den Ausschüssen in Zusammenhang stehen-
de Dokumente, die dem Europäischen Parlament übermittelt
worden sind, in einem Verzeichnis öffentlich zugänglich ge-
macht werden.

(12) Dieser Beschluß findet keine Anwendung auf die besonderen
Ausschußverfahren im Rahmen der Durchführung der gemein-
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samen Handelspolitik und der in den Verträgen niedergelegten
Wettbewerbsvorschriften, die derzeit nicht auf den Beschluß
87/373/EWG gestützt sind —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Außer in spezifischen und begründeten Fällen, in denen der Basis-
rechtsakt dem Rat die unmittelbare Ausübung von Durchführungs-
befugnissen vorbehält, werden diese der Kommission entsprechend
den einschlägigen Bestimmungen des Basisrechtsakts übertragen. In
diesen Bestimmungen werden die Hauptbestandteile der so übertra-
genen Befugnisse festgelegt.

Sieht der Basisrechtsakt für die Annahme von Durchführungs-
maßnahmen bestimmte Verfahrensmodalitäten vor, so müssen diese
Modalitäten im Einklang mit den in den Artikeln 3, 4, 5 und 6
aufgeführten Verfahren stehen.

Artikel 2

Bei der Wahl der Verfahrensmodalitäten für die Annahme der
Durchführungsmaßnahmen werden folgende Kriterien zugrundege-
legt:

a) Verwaltungsmaßnahmen wie etwa Maßnahmen zur Umsetzung
der gemeinsamen Agrarpolitik oder der gemeinsamen Fischerei-
politik oder zur Durchführung von Programmen mit erheblichen
Auswirkungen auf den Haushalt sollten nach dem Verwaltungs-
verfahren erlassen werden.

b) Maßnahmen von allgemeiner Tragweite, mit denen wesentliche
Bestimmungen von Basisrechtsakten angewandt werden sollen,
wie Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit oder Sicherheit
von Menschen, Tieren oder Pflanzen sollten nach dem Rege-
lungsverfahren erlassen werden.

Ist in einem Basisrechtsakt vorgesehen, daß bestimmte nicht 
wesentliche Bestimmungen des Rechtsakts im Wege von Durch-
führungsverfahren angepaßt oder aktualisiert werden können, so 
sollten diese Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren erlassen
werden.
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c) Unbeschadet der Buchstaben a) und b) wird das Beratungsver-
fahren in allen Fällen angewandt, in denen es als zweck-
mäßigstes Verfahren angesehen wird.

Artikel 3

BERATUNGSVERFAHREN

(1) Die Kommission wird von einem beratenden Ausschuß un-
terstützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz
führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß ei-
nen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt —
gegebenenfalls aufgrund einer Abstimmung — seine Stellungnahme
zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende un-
ter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage fest-
setzen kann.

(3) Die Stellungnahme wird in das Protokoll des Ausschusses
aufgenommen; daruber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu
verlangen, daß sein Standpunkt im Protokoll festgehalten wird.

(4) Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stel-
lungnahme des Ausschusses. Sie unterrichtet den Ausschuß darüber,
inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

Artikel 4

VERWALTUNGSVERFAHREN

(1) Die Kommission wird von einem Verwaltungsausschuß un-
terstützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz
führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß ei-
nen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt sei-
ne Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die
der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der be-
treffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der
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Mehrheit abgegeben, die in Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags für
die Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fas-
senden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Aus-
schuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß
dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

(3) Die Kommission erläßt unbeschadet des Artikels 8
Maßnahmen, die unmittelbar gelten. Stimmen diese Maßnahmen je-
doch mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein, so wer-
den sie sofort von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In diesem
Fall kann die Kommission die Durchführung der von ihr beschlos-
senen Maßnahmen um einen Zeitraum verschieben, der in jedem
Basisrechtsakt festzulegen ist, keinesfalls aber drei Monate von der
Mitteilung an überschreiten darf.

(4) Der Rat kann innerhalb des in Absatz 3 genannten Zeitraums
mit qualifizierter Mehrheit einen anderslautenden Beschluß fassen.

Artikel 5

REGELUNGSVERFAHREN

(1) Die Kommission wird von einem Regelungsausschuß unter-
stützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und
in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß ei-
nen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt sei-
ne Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die
der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der be-
treffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der
Mehrheit abgegeben, die in Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags für
die Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fas-
senden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Aus-
schuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß
dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

(3) Die Kommission erläßt unbeschadet des Artikels 8 die beab-
sichtigten Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme des Aus-
schusses übereinstimmen.
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(4) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnah-
me des Ausschusses nicht überein oder liegt keine Stellungnahme
vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen
Vorschlag für die zu treffenden Maßnahmen und unterrichtet das
Europäische Parlament.

(5) Ist das Europäische Parlament der Auffassung, daß ein
Vorschlag, den die Kommission auf der Grundlage eines gemäß
Artikel 251 des Vertrags erlassenen Basisrechtsakts unterbreitet hat,
über die in diesem Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbe-
fugnisse hinausgeht, so unterrichtet es den Rat über seinen Stand-
punkt.

(6) Der Rat kann, gegebenenfalls in Anbetracht eines solchen et-
waigen Standpunkts, innerhalb einer Frist, die in jedem Basisrechts-
akt festzulegen ist, die keinesfalls aber drei Monate von der Be-
fassung des Rates an überschreiten darf, mit qualifizierter Mehrheit
über den Vorschlag befinden.

Hat sich der Rat innerhalb dieser Frist mit qualifizierter Mehrheit
gegen den Vorschlag ausgesprochen, so überprüft die Kommission
den Vorschlag. Die Kommission kann dem Rat einen geänderten
Vorschlag vorlegen, ihren Vorschlag erneut vorlegen oder einen
Vorschlag für einen Rechtsakt auf der Grundlage des Vertrags vor-
legen.

Hat der Rat nach Ablauf dieser Frist weder den vorgeschlagenen
Durchführungsrechtsakt erlassen noch sich gegen den Vorschlag für
die Durchführungsmaßnahmen ausgesprochen, so wird der vorge-
schlagene Durchführungsrechtsakt von der Kommission erlassen.

Artikel 6

VERFAHREN BEI SCHUTZMASSNAHMEN

Das folgende Verfahren kann angewandt werden, wenn der Kom-
mission in dem Basisrechtsakt die Befugnis übertragen wird, über
Schutzmaßnahmen zu beschließen:

a) Die Kommission teilt dem Rat und den Mitgliedstaaten jeden
Beschluß über Schutzmaßnahmen mit. Es kann vorgesehen wer-
den, daß die Kommission die Mitgliedstaaten nach jeweils fest-
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zulegenden Modalitäten konsultiert, bevor sie ihren Beschluß
faßt.

b) Jeder Mitgliedstaat kann den Rat innerhalb einer Frist, die in
dem betreffenden Basisrechtsakt festzulegen ist, mit dem Be-
schluß der Kommission befassen.

c) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb einer Frist,
die in dem betreffenden Basisrechtsakt festzulegen ist, einen an-
derslautenden Beschluß fassen. Wahlweise kann in dem Basis-
rechtsakt vorgesehen werden, daß der Rat den Beschluß der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestätigen, ändern oder
aufheben kann oder daß der Beschluß der Kommission, wenn
der Rat innerhalb der vorgenannten Frist keinen Beschluß gefaßt
hat, als aufgehoben gilt.

Artikel 7

(1) Jeder Ausschuß gibt sich auf Vorschlag seines Vorsitzenden
eine Geschäftsordnung auf der Grundlage der Standardgeschäftsord-
nung, die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröf-
fentlicht werden.

Bestehende Ausschüsse passen ihre Geschäftsordnung soweit erfor-
derlich an die Standardgeschäftsordnung an.

(2) Die für die Kommission geltenden Grundsätze und Bedingun-
gen für den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten gelten auch
für die Ausschüsse.

(3) Das Europäische Parlament wird von der Kommission regel-
mäßig über die Arbeiten der Ausschüsse unterrichtet. Zu diesem
Zweck erhält es die Tagesordnungen der Sitzungen, die den Aus-
schüssen vorgelegten Entwürfe für Maßnahmen zur Durchführung der
gemäß Artikel 251 des Vertrags erlassenen Rechtsakte sowie die
Abstimmungsergebnisse, die Kurzniederschriften über die Sitzungen
und die Listen der Behörden und Stellen, denen die Personen an-
gehören, die die Mitgliedstaaten in deren Auftrag vertreten.
Außerdem wird das Europäische Parlament regelmäßig unterrichtet,
wenn die Kommission dem Rat Maßnahmen oder Vorschläge für zu
ergreifende Maßnahmen übermittelt.

(4) Die Kommission veröffentlicht innerhalb von sechs Monaten
ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Beschluß wirksam wird, im Amts-
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blatt der Europäischen Gemeinschaften eine Liste der Ausschüsse,
die die Kommission bei der Ausübung der ihr übertragenen Durch-
führungsbefugnisse unterstützen. In dieser Liste wird oder werden
in bezug auf jeden Ausschuß jeweils der oder die Basisrechtsakt(e)
angegeben, auf dessen oder deren Grundlage der Ausschuß einge-
setzt worden ist. Vom Jahr 2000 an veröffentlicht die Kommission
überdies einen Jahresbericht über die Arbeit der Ausschüsse.

(5) Die bibliographischen Hinweise der dem Europäischen Parla-
ment gemäß Absatz 3 übermittelten Dokumente werden in einem im
Jahr 2001 von der Kommission zu erstellenden Verzeichnis öffent-
lich zugänglich gemacht.

Artikel 8

Erklärt das Europäische Parlament in einer mit Gründen versehenen
Entschließung, daß ein Entwurf für Durchführungsmaßnahmen, des-
sen Annahme beabsichtigt ist und der auf der Grundlage eines nach
dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags erlassenen Basis-
rechtsakts einem Ausschuß vorgelegt wurde, über die in dem Ba-
sisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgehen
würde, so wird dieser Entwurf von der Kommission geprüft. Die
Kommission kann unter Berücksichtigung dieser Entschließung und
unter Einhaltung der Fristen des laufenden Verfahrens dem Aus-
schuß einen neuen Entwurf für Maßnahmen unterbreiten, das Ver-
fahren fortsetzen oder dem Europäischen Parlament und dem Rat
einen Vorschlag auf der Grundlage des Vertrags vorlegen.

Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den
Ausschuß über die Maßnahmen, die sie aufgrund der Entschließung
des Europäischen Parlaments zu treffen beabsichtigt, und über die
Gründe für ihr Vorgehen.

Artikel 9

Der Beschluß 87/373/EWG wird aufgehoben.

Artikel 10

Dieser Beschluß wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften wirksam.
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Geschehen zu Luxemburg am 28. Juni 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. NAUMANN
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F — Vertrag über die Europäische
Union, unterzeichnet in Maastricht

am 7. Februar 1992
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1. TEXT DES VERTRAGS
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN

VON DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK, SEINE MAJESTÄT DER KÖ-

NIG VON SPANIEN, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER

PRÄSIDENT IRLANDS, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, SEI-

NE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, IHRE MA-

JESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, DER PRÄSIDENT DER PORTUGIE-

SISCHEN REPUBLIK, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN

KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

ENTSCHLOSSEN, den mit der Gründung der Europäischen Gemein-
schaften eingeleiteten Prozeß der europäischen Integration auf eine
neue Stufe zu heben,

EINGEDENK der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung
des europäischen Kontinents und der Notwendigkeit, feste Grund-
lagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen,

IN BESTÄTIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Frei-
heit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit,

IN DEM WUNSCH, die Solidarität zwischen ihren V ölkern unter Ach-
tung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken,

IN DEM WUNSCH, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe
weiter zu stärken, damit diese in die Lage versetzt werden, die ih-
nen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen institutionellen
Rahmen besser wahrzunehmen,

ENTSCHLOSSEN, die Stärkung und die Konvergenz ihrer Volkswirt-
schaften herbeizuführen und eine Wirtschafts- und Währungsunion
zu errichten, die im Einklang mit diesem Vertrag eine einheitliche,
stabile Währung einschließt,
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IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnen-
markts sowie der Stärkung des Zusammenhalts und des Umwelt-
schutzes den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer V ölker
zu fördern und Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, daß Fort-
schritte bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fort-
schritten auf anderen Gebieten einhergehen,

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staats-
angehörigen ihrer Länder einzuführen,

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu
verfolgen, wozu auf längere Sicht auch die Festlegung einer ge-
meinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu gegebener Zeit zu
einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, und so die Identität
und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit und
Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern,

IN BEKRÄFTIGUNG ihres Ziels, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger
Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger durch die Einfügung von
Bestimmungen über Justiz und Inneres in diesen Vertrag zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, den Prozeß der Schaffung einer immer engeren
Union der V ölker Europas, in der die Entscheidungen entsprechend
dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden,
weiterzuführen,

IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden müssen, um die
europäische Integration voranzutreiben,

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Union zu gründen; sie haben
zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER:

Mark EYSKENS, Minister für auswärtige Angelegenheiten;
Philippe MAYSTADT, Minister der Finanzen;
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IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK:

Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister für auswärtige Angelegenheiten;
Anders FOGH RASMUSSEN, Minister für Wirtschaft;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Hans-Dietrich GENSCHER, Bundesminister des Auswärtigen;
Theodor W AIGEL, Bundesminister der Finanzen;

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK:

Antonios SAMARAS, Minister für auswärtige Angelegenheiten;
Efthymios CHRISTODOULOU, Minister für Wirtschaft;

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN:

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Minister für auswärtige Angele-
genheiten;
Carlos SOLCHAGA CATALÁN, Minister für Wirtschaft und Finan-
zen;

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK:

Roland DUMAS, Minister für auswärtige Angelegenheiten;
Pierre BÉRÉGOVOY, Minister für Wirtschaft, Finanzen und Haus-
halt;

DER PRÄSIDENT IRLANDS:

Gerard COLLINS, Minister für auswärtige Angelegenheiten;
Bertie AHERN, Minister der Finanzen;

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK:

Gianni DE MICHELIS, Minister für auswärtige Angelegenheiten;
Guido CARLI, Schatzminister;
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SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG:

Jacques F. POOS, Vizepremierminister, Minister für auswärtige
Angelegenheiten;
Jean-Claude JUNCKER, Minister der Finanzen;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE:

Hans VAN DEN BROEK, Minister für auswärtige Angelegenheiten;
Willem KOK, Minister der Finanzen;

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK:

João de Deus PINHEIRO, Minister für auswärtige Angelegenheiten;
Jorge BRAGA DE MACEDO, Minister der Finanzen;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS-

BRITANNIEN UND NORDIRLAND:

Rt. Hon. Douglas HURD, Minister für auswärtige Angelegenhei-
ten und Commonwealth-Fragen;
Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary im Schatzamt.

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen
Vollmachten wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:
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TITEL I

Gemeinsame Bestimmungen

(Siehe konsolidierte Fassung des EUV, S. 11)



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



849

TITEL II

Bestimmungen zur Änderung des Vertrags
zur Gründung der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft

(Siehe konsolidierte Fassung des EGV, S. 69)
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TITEL III

Bestimmungen zur Änderung des Vertrags
über die Gründung der Europäischen

Gemeinschaft für Kohle und Stahl

(Siehe geänderte Fassung des EGKS-Vertrags, Teil II)
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TITEL IV

Bestimmungen zur Änderung
des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Atomgemeinschaft

(Siehe geänderte Fassung des EAG-Vertrags, Teil II)
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TITEL V

Bestimmungen über die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik

(Siehe konsolidierte Fassung des EUV, S. 11)
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TITEL VI

Bestimmungen über die Zusammenarbeit
in den Bereichen Justiz und Inneres

(Siehe konsolidierte Fassung des EUV, S. 11)
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TITEL VII

Schlußbestimmungen
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Artikel 46

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Atomgemeinschaft betreffend die Zuständigkeit
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die Aus-
übung dieser Zuständigkeit gelten nur für folgende Bestimmungen
dieses Vertrags:

a) die Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemein-
schaft;

b) Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c Unterabsatz 3 (*);

c) die Artikel 46 bis 53.

Artikel 47

Vorbehaltlich der Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick
auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomge-
meinschaft sowie dieser Schlußbestimmungen läßt der vorliegende
Vertrag die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaf-
ten sowie die nachfolgenden Verträge und Akte zur Änderung oder
Ergänzung der genannten Verträge unberührt.

(*) EUV-Artikel in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam.
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Artikel 48

(1) Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kommission kann
dem Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge, auf denen die Union
beruht, vorlegen.

Gibt der Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und
gegebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme zugunsten des
Zusammentritts einer Konferenz von Vertretern der Regierungen
der Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates
einberufen, um die an den genannten Verträgen vorzunehmenden
Änderungen zu vereinbaren. Bei institutionellen Änderungen im
Währungsbereich wird auch die Europäische Zentralbank gehört.

Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitglied-
staaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert
worden sind.

(2) Im Jahr 1996 wird eine Konferenz der Vertreter der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten einberufen, um die Bestimmungen dieses
Vertrags, für die eine Revision vorgesehen ist, in Übereinstimmung
mit den Zielen der Artikel 1 und 2 zu prüfen.

Artikel 49

Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der Union zu
werden. Er richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein-
stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des
Europäischen Parlaments, das mit der absoluten Mehrheit seiner
Mitglieder beschließt.

Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforder-
lich werdenden Anpassungen der Verträge, auf denen die Union be-
ruht, werden durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten
und dem antragstellenden Staat geregelt. Das Abkommen bedarf der
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Ratifikation durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungs-
rechtlichen Vorschriften.

Artikel 50

(1) Die Artikel 2 bis 7 und 10 bis 19 des am 8. April 1965 in
Brüssel unterzeichneten Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen
Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften werden aufgehoben.

(2) Artikel 2, Artikel 3 Absatz 2 und Titel III der am 17. Fe-
bruar 1986 in Luxemburg und am 28. Februar 1986 in Den Haag
unterzeichneten Einheitlichen Europäischen Akte werden aufgeho-
ben.

Artikel 51

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.

Artikel 52

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Ver-
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen
Republik hinterlegt.

(2) Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 1993 in Kraft, sofern alle
Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind, oder andernfalls am
ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde
folgenden Monats.

Artikel 53

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, engli-
scher, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländi-
scher, portugiesischer und spanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Re-
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gierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte
Abschrift.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre
Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundert-
zweiundneunzig.

Mark EYSKENS Philippe MAYSTADT

Uffe ELLEMANN-JENSEN Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER Theodor W AIGEL

Antonios SAMARAS Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Roland DUMAS Pierre BÉRÉGOVOY

Gerard COLLINS Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS Guido CARLI

Jacques F. POOS Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK Willem KOK

João de Deus PINHEIRO Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD Francis MAUDE
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2. SCHLUSSAKTE
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1. Die KONFERENZEN DER VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MIT-

GLIEDSTAATEN, die am 15. Dezember 1990 in Rom einberufen wur-
den, um im gegenseitigen Einvernehmen die Änderungen zu be-
schließen, die an dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Verwirklichung der
Politischen Union und im Hinblick auf die Schlußphasen der Wirt-
schafts- und Währungsunion vorzunehmen sind, sowie die Konfe-
renzen, die am 3. Februar 1992 in Brüssel einberufen wurden, um
an den Verträgen über die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl und zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft die Änderungen vorzunehmen, die sich aus den
für den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft vorgesehenen Änderungen ergeben, haben folgende Texte
beschlossen:

I — Vertrag über die Europäische Union

II — Protokolle (*)

1. Protokoll betreffend den Erwerb von Immobilien in Dänemark

2. Protokoll zu Artikel 141 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft

3. Protokoll über die Satzung des Europäischen Systems der Zen-
tralbanken und der Europäischen Zentralbank

4. Protokoll über die Satzung des Europäischen Währungsinstituts

5. Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit

6. Protokoll über die Konvergenzkriterien nach Artikel 121 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

(*) Der Text dieser Protokolle ist im Teil ,,Protokolle“, S. 355, wiedergegeben.
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7. Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Vorrechte und
Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften

8. Protokoll betreffend Dänemark

9. Protokoll betreffend Portugal

10. Protokoll über den Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts-
und Währungsunion

11. Protokoll über einige Bestimmungen betreffend das Vereinigte
Königreich Großbritannien und Nordirland

12. Protokoll über einige Bestimmungen betreffend Dänemark

13. Protokoll betreffend Frankreich

14. Protokoll über die Sozialpolitik, dem ein Abkommen zwischen
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit Aus-
nahme des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland über die Sozialpolitik beigefügt ist, welchem zwei Er-
klärungen beigefügt sind

15. Protokoll über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt

16. Protokoll betreffend den Wirtschafts- und Sozialausschuß und
den Ausschuß der Regionen

17. Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zu den
Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften

Die Konferenzen sind übereingekommen, daß die in den vorstehen-
den Nummern 1 bis 16 genannten Protokolle dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt werden und
daß das in vorstehender Nummer 17 genannte Protokoll dem Ver-
trag über die Europäische Union und den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaften beigefügt wird.
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2. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Texte haben die
Konferenzen die nachstehend aufgeführten Erklärungen angenom-
men, die dieser Schlußakte beigefügt sind.

III — Erklärungen (*)

1. Erklärung zu den Bereichen Katastrophenschutz, Energie und
Fremdenverkehr

2. Erklärung zur Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats

3. Erklärung zum Dritten Teil Titel III und VII des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft

4. Erklärung zum Dritten Teil Titel VII des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft

5. Erklärung zur Zusammenarbeit mit dritten Ländern im Wäh-
rungsbereich

6. Erklärung zu den Währungsbeziehungen zur Republik San
Marino, zum Staat Vatikanstadt und zum Fürstentum Monaco

7. Erklärung zu Artikel 58 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft

8. Erklärung zu Artikel 111 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft

9. Erklärung zum Dritten Teil Titel XIX des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft

10. Erklärung zu den Artikeln 111, 174 und 181 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft

(*) Der Text dieser Erklärungen ist im Teil ,,Erklärungen“, S. 587, wiedergegeben.



870

11. Erklärung zur Richtlinie vom 24. November 1988 (Emissionen)

12. Erklärung zum Europäischen Entwicklungsfonds

13. Erklärung zur Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der
Europäischen Union

14. Erklärung zur Konferenz der Parlamente

15. Erklärung zur Zahl der Mitglieder der Kommission und des
Europäischen Parlaments

16. Erklärung zur Rangordnung der Rechtsakte der Gemeinschaft

17. Erklärung zum Recht auf Zugang zu Informationen

18. Erklärung zu den geschätzten Folgekosten der Vorschläge der
Kommission

19. Erklärung zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts

20. Erklärung zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit der
Gemeinschaftsmaßnahmen

21. Erklärung zum Rechnungshof

22. Erklärung zum Wirtschafts- und Sozialausschuß

23. Erklärung zur Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden

24. Erklärung zum Tierschutz

25. Erklärung zur Vertretung der Interessen der überseeischen Län-
der und Hoheitsgebiete nach Artikel 299 Absatz 3 und Absatz
5 Buchstaben a und b des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft
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26. Erklärung zu den Gebieten in äußerster Randlage der Gemein-
schaft

27. Erklärung zu den Abstimmungen im Bereich der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik

28. Erklärung zu den praktischen Einzelheiten im Bereich der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

29. Erklärung zum Gebrauch der Sprachen im Bereich der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik

30. Erklärung zur Westeuropäischen Union

31. Erklärung zur Asylfrage

32. Erklärung zur polizeilichen Zusammenarbeit

33. Erklärung zu Streitsachen zwischen der EZB bzw. dem EWI
und deren Bediensteten

Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundert-
zweiundneunzig.
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G — Dänemark und der Vertrag
über die Europäische Union (*)

(*) Europäischer Rat, Edinburgh, 11. und 12. Dezember 1992. Schlußfolgerungen des
Vorsitzes, Teil B.
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Der Europäische Rat hat daran erinnert, daß der in Maastricht un-
terzeichnete Vertrag erst dann in Kraft treten kann, wenn alle zwölf
Mitgliedstaaten ihn gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften
ratifiziert haben; er hat die Bedeutung eines möglichst baldigen
Abschlusses des Prozesses entsprechend Artikel 52 des Vertrags
ohne Neuverhandlungen des bestehenden Textes bekräftigt.

Der Europäische Rat hat zur Kenntnis genommen, daß Dänemark
den Mitgliedstaaten am 30. Oktober ein Dokument mit dem Titel
,,Dänemark in Europa“ vorgelegt hat, in dem folgende Punkte als
besonders wichtig hervorgehoben werden:

— die verteidigungspolitische Dimension,

— die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion,

— die Unionsbürgerschaft,

— die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres,

— Offenheit und Transparenz des Beschlußfassungsprozesses der
Gemeinschaft,

— effektive Anwendung des Subsidiaritätsprinzips,

— Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit.

Der Europäische Rat hat sich vor diesem Hintergrund auf folgende
Absprachen verständigt, die voll mit dem Vertrag vereinbar sind,
den Anliegen Dänemarks Rechnung tragen sollen und daher aus-
schließlich für Dänemark gelten, nicht aber für andere jetzige oder
künftige Mitgliedstaaten:
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a) Beschluß zu bestimmten von Dänemark aufgeworfenen Proble-
men betreffend den Vertrag über die Europäische Union (An-
lage 1). Dieser Beschluß wird am Tag des Inkrafttretens des
Vertrags über die Europäische Union wirksam;

b) Erklärungen in Anlage 2.

Der Europäische Rat hat außerdem die einseitigen Erklärungen in
Anlage 3 zur Kenntnis genommen, die in Verbindung mit der Ra-
tifikation des Vertrags über die Europäische Union durch Dänemark
abgegeben werden sollen.
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ANLAGE 1

BESCHLUSS DER IM EUROPÄISCHEN RAT
VEREINIGTEN STAATS- UND

REGIERUNGSCHEFS ZU BESTIMMTEN VON
DÄNEMARK AUFGEWORFENEN PROBLEMEN

BETREFFEND DEN VERTRAG
ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION

Die im Europäischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs
der Unterzeichnerstaaten des Vertrags über die Europäische Union,
in dessen Rahmen unabhängige und souveräne Staaten aus freien
Stücken beschlossen haben, im Einklang mit den bestehenden Ver-
trägen einige ihrer Befugnisse gemeinsam auszuüben —

— in dem Wunsch, derzeit namentlich für Dänemark bestehende
Sonderprobleme, die in dem von Dänemark vorgelegten Me-
morandum ,,Dänemark in Europa“ vom 30. Oktober 1992 auf-
geworfen wurden, im Einklang mit dem Vertrag über die
Europäische Union zu regeln,

— in Anbetracht der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates
von Edinburgh zur Subsidiarität und zur Transparenz,

— in Kenntnis der Erklärungen des Europäischen Rates von Edin-
burgh zu Dänemark,

— nach Kenntnisnahme von den einseitigen Erklärungen, die
Dänemark bei dieser Gelegenheit abgegeben hat und die seiner
Ratifikationsurkunde beigefügt werden,

— in Kenntnis dessen, daß Dänemark nicht die Absicht hat, die
nachstehenden Bestimmungen in der Weise anzuwenden, daß
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eine engere Zusammenarbeit und gemeinsames Handeln der Mit-
gliedstaaten im Einklang mit dem Vertrag und im Rahmen der
Union und ihrer Ziele dadurch verhindert werden —

haben sich auf folgenden Beschluß geeinigt:

ABSCHNITT A

Unionsbürgerschaft

Mit den im Zweiten Teil des Vertrags über die Europäische Union
enthaltenen Bestimmungen über die Unionsbürgerschaft werden den
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten die in diesem Teil aufgeführ-
ten zusätzlichen Rechte und der dort spezifizierte zusätzliche Schutz
gewährt. Die betreffenden Bestimmungen treten in keiner Weise an
die Stelle der nationalen Staatsbürgerschaft. Die Frage, ob eine Per-
son die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, wird einzig
und allein auf der Grundlage des innerstaatlichen Rechts des be-
treffenden Mitgliedstaats geregelt.

ABSCHNITT B

Wirtschafts- und Währungsunion

(1) Gemäß dem Protokoll über einige Bestimmungen betreffend
Dänemark im Anhang zu dem Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft hat Dänemark das Recht, dem Rat der Euro-
päischen Gemeinschaften seinen Standpunkt bezüglich der Teilnah-
me an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion zu no-
tifizieren. Dänemark hat notifiziert, daß es nicht an der dritten Stufe
teilnehmen wird. Diese Notifizierung wird mit Inkrafttreten dieses
Beschlusses wirksam.

(2) Folglich wird Dänemark nicht an der einheitlichen Währung
teilnehmen, es wird nicht an Regeln für die Wirtschaftspolitik ge-
bunden sein, die nur für die an der dritten Stufe der Wirtschafts-
und Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten gelten, und es
wird seine bestehenden Befugnisse auf dem Gebiet der Geld- und
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Währungspolitik entsprechend seinen innerstaatlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, einschließlich der Befugnisse der National-
bank Dänemarks auf dem Gebiet der Geld- und Währungspolitik,
behalten.

(3) Dänemark wird an der zweiten Stufe der Wirtschafts- und
Währungsunion in vollem Umfang teilnehmen und sich weiterhin an
der Zusammenarbeit im Rahmen des EWS beteiligen.

ABSCHNITT C

Verteidigungspolitik

Die Staats- und Regierungschefs nehmen zur Kenntnis, daß Däne-
mark auf Einladung der Westeuropäischen Union (WEU) bei dieser
Organisation nunmehr einen Beobachterstatus einnimmt. Sie nehmen
außerdem zur Kenntnis, daß der Vertrag über die Europäische
Union Dänemark in keiner Weise dazu verpflichtet, der WEU bei-
zutreten. Dänemark beteiligt sich demgemäß nicht an der Ausar-
beitung und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der
Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben, wird allerdings die
Mitgliedstaaten auch nicht an der Entwicklung einer engeren Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet hindern.

ABSCHNITT D

Bereiche Justiz und Inneres

Dänemark wird an der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und
Inneres auf der Grundlage des Titels VI des Vertrags über die Eu-
ropäische Union uneingeschränkt teilnehmen.
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ABSCHNITT E

Schlußbestimmungen

(1) Dieser Beschluß wird am Tag des Inkrafttretens des Vertrags
über die Europäische Union wirksam; seine Geltungsdauer bestimmt
sich nach Artikel 51 und Artikel 48 Absatz 2 dieses Vertrags.

(2) Dänemark kann den übrigen Mitgliedstaaten in Übereinstim-
mung mit seinen verfassungsrechtlichen Erfordernissen jederzeit mit-
teilen, daß es von diesem Beschluß oder von Teilen dieses Be-
schlusses keinen Gebrauch mehr machen will. In diesem Fall wird
Dänemark sämtliche im Rahmen der Europäischen Union getroffe-
nen Maßnahmen, die bis dahin in Kraft getreten sind, in vollem
Umfang anwenden.
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ANLAGE 2

ERKLÄRUNGEN DES EUROPÄISCHEN RATES

ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE SOZIAL-,
VERBRAUCHER- UND UMWELTPOLITIK
SOWIE DIE EINKOMMENSVERTEILUNG

1. Der Vertrag über die Europäische Union hindert die Mitglied-
staaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder
zu treffen, die mit dem EG-Vertrag vereinbar sind, und zwar

— im Bereich der Arbeitsbedingungen und der Sozialpolitik (Arti-
kel 138 Absatz 3 EG-Vertrag und Artikel 2 Absatz 5 des zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit
Ausnahme des Vereinigten Königreichs geschlossenen Abkom-
mens über die Sozialpolitik),

— mit dem Ziel, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu erreichen
(Artikel 153 Absatz 3 EG-Vertrag),

— um Umweltschutzziele zu verfolgen (Artikel 176 EG-Vertrag).

2. Die Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union
einschließlich der Bestimmungen über die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion erlauben es jedem Mitgliedstaat, seine eigene Einkom-
mensverteilungspolitik zu verfolgen und Sozialleistungen beizube-
halten oder zu verbessern.
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ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE VERTEIDIGUNG

Der Europäische Rat nimmt zur Kenntnis, daß Dänemark in jedem
Fall, in dem es um die Ausarbeitung und Durchführung von Be-
schlüssen und Maßnahmen der Union mit verteidigungspolitischen
Bezügen geht, auf sein Recht auf Ausübung des Vorsitzes der
Union verzichtet. Es gelten die normalen Regeln für die Ersetzung
des Präsidenten im Falle seiner Verhinderung. Diese Regeln gelten
auch in bezug auf die Vertretung der Union in internationalen
Organisationen, bei internationalen Konferenzen und gegenüber
Drittländern.
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ANLAGE 3

EINSEITIGE ERKLÄRUNGEN DÄNEMARKS,
DIE DER DÄNISCHEN

RATIFIKATIONSURKUNDE ZUM VERTRAG
ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION

BEIZUFÜGEN SIND UND VON DEN ÜBRIGEN
ELF MITGLIEDSTAATEN ZUR KENNTNIS

GENOMMEN WERDEN

ERKLÄRUNG ZUR UNIONSBÜRGERSCHAFT

1. Die Unionsbürgerschaft ist ein politischer und rechtlicher Be-
griff, der sich vom Begriff der Staatsangehörigkeit im Sinne der
Verfassung des Königreichs Dänemark und im Sinne des dänischen
Rechtssystems grundlegend unterscheidet. Der Vertrag über die
Europäische Union sieht weder implizite noch ausdrücklich eine
Verpflichtung zur Schaffung einer Unionsbürgerschaft im Sinne
der Staatsangehörigkeit eines Nationalstaats vor. Die Frage einer
Teilnahme Dänemarks an entsprechenden Entwicklungen stellt sich
daher nicht.

2. Die Unionsbürgerschaft an sich gibt einem Staatsangehörigen
eines anderen Mitgliedstaats keinerlei Anrecht auf den Erwerb der
dänischen Staatsangehörigkeit oder auf den Erwerb von Rechten,
Pflichten, Vorrechten oder Vorteilen, die aufgrund der verfassungs-
rechtlichen, gesetzlichen und administrativen Vorschriften Däne-
marks mit der dänischen Staatsangehörigkeit verbunden sind. Dä-
nemark wird alle spezifischen Rechte, die im Vertrag für die
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten ausdrücklich vorgesehen sind,
in vollem Umfang beachten.

3. Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft genießen gemäß Artikel 19 des EG-Vertrags in Dä-
nemark das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen.
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Dänemark beabsichtigt, Rechtsvorschriften zu erlassen, wonach Staats-
angehörigen anderer Mitgliedstaaten rechtzeitig vor den nächsten
Wahlen im Jahr 1994 das aktive und passive Wahlrecht bei den
Wahlen zum Europäischen Parlament gewährt wird. Dänemark ist
nicht gewillt hinzunehmen, daß die ausführlichen Regelungen nach
den Absätzen 1 und 2 des genannten Artikels gegebenenfalls zu Re-
geln führen, die die in Dänemark bereits gewährten diesbezüglichen
Rechte einschränken.

4. Unbeschadet der anderen Bestimmungen des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist nach Artikel 22 dieses
Vertrags für die Annahme einer Bestimmung zur Stärkung oder zur
Erweiterung der im Zweiten Teil des EG-Vertrags festgelegten
Rechte die Zustimmung aller Mitglieder des Rates der Europäischen
Gemeinschaften, d. h. aller Mitgliedstaaten, erforderlich. Außerdem
muß jedweder einstimmige Beschluß des Rates vor seinem Inkraft-
treten in jedem Mitgliedstaat nach dessen verfassungsrechtlichen
Vorschriften angenommen werden. In Dänemark ist im Falle einer
Souveränitätsübertragung im Sinne der dänischen Verfassung für
eine solche Annahme entweder eine Mehrheit von 5/6 der Mitglieder
des Folketing oder aber sowohl die Mehrheit der Mitglieder des
Folketing als auch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei
einem Volksentscheid erforderlich.

ERKLÄRUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT
IN DEN BEREICHEN JUSTIZ UND INNERES

Gemäß Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union ist für
die Annahme eines Beschlusses über die Anwendung von Artikel
100 c (*) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft auf Maßnahmen in den in Artikel K.1 Nummern 1 bis 6 (**)
genannten Bereichen die Zustimmung aller Mitglieder des Rates der
Europäischen Union, d. h. aller Mitgliedstaaten, erforderlich.
Außerdem muß jedweder einstimmige Beschluß des Rates vor sei-

*(*) Aufgehoben.
(**) EUV-Artikel in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam.
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nem Inkrafttreten in jedem Mitgliedstaat nach dessen verfassungs-
rechtlichen Vorschriften angenommen werden. In Dänemark ist im
Falle einer Souveränitätsübertragung im Sinne der dänischen Ver-
fassung für eine solche Annahme entweder eine Mehrheit von 5/6

der Mitglieder des Folketing oder aber sowohl die Mehrheit der
Mitglieder des Folketing als auch die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen bei einem Volksentscheid erforderlich.

SCHLUSSERKLÄRUNG

Der vorstehende Beschluß und die vorstehenden Erklärungen sind
eine Antwort auf das Ergebnis des dänischen Referendums vom
2. Juni 1992 über die Ratifikation des Maastrichter Vertrags. Soweit
Dänemark betroffen ist, sind die Ziele dieses Vertrags in den vier
in den Abschnitten A bis D des Beschlusses genannten Bereichen
im Lichte dieser Texte zu sehen, die mit dem Vertrag vereinbar
sind und dessen Ziele nicht in Frage stellen.



Se
ite

 m
it 

Abs
ich

t l
ee

r 
ge

las
se

n



887

H — Beschluß des Rates
vom 31. Oktober 1994

über das System der Eigenmittel
der Europäischen Gemeinschaften

ABl. L 293 vom 12.11.1994, S. 9.
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DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 269,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 173,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch den Beschluß 88/376/EWG, Euratom des Rates vom 24. Juni
1988 über das System der Eigenmittel der Gemeinschaften (4) ist
die Zusammensetzung der Eigenmittel erweitert und verändert wor-
den; dies erfolgte zum einen durch die Begrenzung der Bemes-
sungsgrundlage für die Mehrwertsteuer (MwSt.)-Eigenmittel auf 
55 % des jährlichen Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen (BSP)
unter Beibehaltung eines Höchstabrufsatzes von 1,4 % und zum
anderen durch die Einführung einer zusätzlichen Einnahme, die sich
nach dem Gesamtbetrag des BSP der Mitgliedstaaten bemißt.

Der Europäische Rat ist auf seiner Tagung vom 11. und 12. De-
zember 1992 in Edinburgh zu bestimmten Schlußfolgerungen ge-
langt.

Die Gemeinschaften müssen über angemessene Einnahmen für die
Finanzierung ihrer Politiken verfügen.

(1) ABl. C 300 vom 6.11.1993, S. 17.
(2) ABl. C 61 vom 28.2.1994, S. 105.
(3) ABl. C 52 vom 19.2.1994, S. 1.
(4) ABl. L 185 vom 15.7.1988, S. 24.
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Gemäß den genannten Schlußfolgerungen können die Gemeinschaf-
ten bis 1999 über einen maximalen Eigenmittelbetrag in Höhe von
1,27 % des gesamten BSP der Mitgliedstaaten verfügen.

Damit diese Obergrenze eingehalten wird, darf der Gesamtbetrag
der den Gemeinschaften im Zeitraum von 1995 bis 1999 zur Ver-
fügung stehenden Eigenmittel in keinem Jahr einen bestimmten Pro-
zentsatz des Gesamtbetrags der BSP der Mitgliedstaaten für das be-
treffende Jahr übersteigen.

Für die Mittel für Verpflichtungen wird eine Obergrenze von 
1,335 % der BSP der Mitgliedstaaten festgesetzt; es ist sicherzu-
stellen, daß die Entwicklung der Mittel für Verpflichtungen und der
Mittel für Zahlungen geordnet verläuft.

Die genannten Obergrenzen sollten so lange gelten, bis dieser
Beschluß geändert wird.

Um entsprechend dem Protokoll über den wirtschaftlichen und so-
zialen Zusammenhalt, das dem Vertrag über die Europäische Union
beigefügt ist, der Beitragskapazität der einzelnen Mitgliedstaaten im
System der Eigenmittel Rechnung zu tragen und für die weniger
wohlhabenden Mitgliedstaaten die regressiven Elemente im derzei-
tigen System der Eigenmittel zu korrigieren, ist eine erneute Än-
derung der Regeln für die Finanzierung der Gemeinschaften vor-
zunehmen:

— Der auf die einheitliche MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage
jedes Mitgliedstaats anzuwendende einheitliche Satz wird im
Zeitraum von 1995 bis 1999 in gleichen Schritten von 1,4 % auf
1,0 % reduziert;

— die MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage der Mitgliedstaaten,
deren Pro-Kopf-BSP im Jahr 1991 weniger als 90 % des Ge-
meinschaftsdurchschnitts betrug — d. h. Griechenland, Spanien,
Irland und Portugal —, wird ab 1995 auf 50 % ihres BSP be-
grenzt, und die MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage für die
übrigen Mitgliedstaaten wird im Zeitraum 1995 bis 1999 in glei-
chen Schritten von 55 % auf 50 % reduziert.
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Der Europäische Rat hat sich mehrfach mit der Frage der Korrektur
der Haushaltsungleichgewichte beschäftigt, insbesondere auf seiner
Tagung vom 25. und 26. Juni 1984.

Der Europäische Rat vom 11. und 12. Dezember 1992 hat die im
Beschluß 88/376/EWG, Euratom festgelegte Berechnungsformel für
die Korrektur der Haushaltsungleichgewichte bestätigt.

Es ist darauf zu achten, daß die Haushaltsungleichgewichte so kor-
rigiert werden, daß die für die Politiken der Gemeinschaft verfüg-
baren Eigenmittel nicht angegriffen werden.

Für die Währungsreserve, im folgenden ,,EAGFL-Währungsreserve“
genannt, sind spezifische Bestimmungen erlassen worden.

Gemäß den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates sind im
Haushalt zwei Reserven einzurichten, nämlich die Reserve zur Fi-
nanzierung des Kreditgarantiefonds und die Reserve für Soforthilfen
zugunsten von Drittländern. Für diese beiden Reserven sind eben-
falls spezifische Bestimmungen zu erlassen.

Die Kommission legt vor Ende des Jahres 1999 einen Bericht über
das Funktionieren des Systems vor, der auch eine Überprüfung der
dem Vereinigten Königreich zugestandenen Korrektur der Haus-
haltsungleichgewichte umfaßt. Sie legt ferner, ebenfalls bis Ende
des Jahres 1999, einen Bericht über die Ergebnisse einer Studie vor,
in der die Möglichkeiten für die Schaffung einer neuen Eigenmit-
telquelle sowie die Modalitäten für die Einführung eines festen ein-
heitlichen Satzes für die MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage
untersucht werden.

Es sollten Bestimmungen vorgesehen werden, die den Übergang
von dem durch den Beschluß 88/376/EWG, Euratom eingeführten
System zu dem sich aus dem vorliegenden Beschluß ergebenden
System gewährleisten.

Der Europäische Rat hat vorgesehen, daß der vorliegende Beschluß
zum 1. Januar 1995 wirksam wird —
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HAT FOLGENDE BESTIMMUNGEN FESTGELEGT, DIE ER DEN MITGLIED-

STAATEN ZUR ANNAHME EMPFIEHLT:

Artikel 1

Den Gemeinschaften werden zur Finanzierung ihres Haushalts nach
Maßgabe der folgenden Artikel Eigenmittel zugewiesen.

Der Haushalt der Gemeinschaften wird, unbeschadet der sonstigen
Einnahmen, vollständig aus Eigenmitteln der Gemeinschaften finan-
ziert.

Artikel 2

(1) Folgende Einnahmen stellen in den Haushalt der Gemein-
schaften einzusetzende Eigenmittel dar:

a) Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder Ausgleichsbeträge, zusätz-
liche Teilbeträge und andere Abgaben auf den Warenverkehr mit
Nichtmitgliedstaaten, die von den Gemeinschaftsorganen im Rah-
men der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt worden sind oder
noch eingeführt werden, sowie Abgaben, die im Rahmen der ge-
meinsamen Marktorganisation für Zucker vorgesehen sind;

b) Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs und andere Zölle auf den Wa-
renverkehr mit Nichtmitgliedstaaten, die von den Gemeinschafts-
organen eingeführt worden sind oder noch eingeführt werden,
sowie Zölle auf die unter den Vertrag über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden Er-
zeugnisse;

c) Einnahmen, die sich aus der Anwendung eines für alle Mit-
gliedstaaten einheitlichen Satzes auf die nach Gemeinschafts-
vorschriften bestimmte einheitliche MwSt.-Eigenmittelbemes-
sungsgrundlage eines jeden Mitgliedstaats ergeben. Zur
Anwendung dieses Beschlusses darf jedoch die Bemessungs-
grundlage der Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BSP im Jahr 1991
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weniger als 90 % des Gemeinschaftsdurchschnitts betrug, von
1995 an 50 % ihres BSP nicht übersteigen; für die übrigen Mit-
gliedstaaten gilt folgende Begrenzung der Bemessungsgrundlage
in % ihres BSP:

c) — 54 % im Jahr 1995,

c) — 53 % im Jahr 1996,

c) — 52 % im Jahr 1997,

c) — 51 % im Jahr 1998,

c) — 50 % im Jahr 1999.

c) Der für alle Mitgliedstaaten für 1999 vorgesehene Begrenzungs-
satz von 50 % ihres BSP gilt so lange, bis dieser Beschluß geän-
dert wird;

d) Einnahmen, die sich ergeben aus der Anwendung eines im Rah-
men des Haushaltsverfahrens unter Berücksichtigung aller übri-
gen Einnahmen festzulegenden Satzes auf den Gesamtbetrag des
BSP aller Mitgliedstaaten, das nach gemeinschaftlichen Regeln
entsprechend der Richtlinie 89/130/EWG (1) festgesetzt wird.

(2) In den Haushalt der Gemeinschaften einzusetzende Eigenmit-
tel sind ferner Einnahmen aus sonstigen, gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft im Rahmen einer
gemeinsamen Politik eingeführten Abgaben, sofern das Verfahren
des Artikels 269 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft oder des Artikels 173 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft durchgeführt worden ist.

(3) Die Mitgliedstaaten behalten von den Zahlungen gemäß Ab-
satz 1 Buchstaben a und b 10 % für Erhebungskosten ein.

(1) ABl. L 49 vom 21.2.1989, S. 26.
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(4) Der in Absatz 1 Buchstabe c genannte einheitliche Satz ent-
spricht einem Betrag, der sich dadurch ergibt, daß

a) ein Satz von

a) 1,32 % im Jahr 1995,

a) 1,24 % im Jahr 1996,

a) 1,16 % im Jahr 1997,

a) 1,08 % im Jahr 1998,

a) 1,00 % im Jahr 1999

a) auf die MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage für die Mit-
gliedstaaten angewendet wird. Der für 1999 vorgesehene Satz
von 1,00 % gilt so lange, bis dieser Beschluß geändert wird;

b) der Bruttobetrag des in Artikel 4 Nummer 2 genannten Refe-
renzausgleichsbetrags abgezogen wird. Der Bruttobetrag ist der
Betrag der Ausgleichszahlung, der wegen der Nichtbeteiligung
des Vereinigten Königreichs an der Finanzierung seines eigenen
Ausgleichs und der Senkung des Anteils der Bundesrepublik
Deutschland um ein Drittel entsprechend angepaßt wird. Er wird
so berechnet, als würde der Referenzausgleichsbetrag von den
Mitgliedstaaten nach ihren gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe
c bestimmten MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlagen finanziert.

(5) Der nach Absatz 1 Buchstabe d festgelegte Satz ist auf das
BSP der einzelnen Mitgliedstaaten anwendbar.

(6) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des Haushaltsjahres noch
nicht verabschiedet worden, so bleiben der einheitliche MwSt.-
Eigenmittelsatz und der auf die zuvor festgesetzten BSP der Mit-
gliedstaaten anzuwendende Satz unbeschadet der Bestimmungen, die
im Zusammenhang mit der Schaffung der EAGFL-Währungsreserve,
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der Reserve zur Finanzierung des Kreditgarantiefonds und der Re-
serve für Soforthilfen zugunsten von Drittländern gemäß Artikel 8
Absatz 2 erlassen werden, bis zum Inkrafttreten der neuen Sätze
gültig.

(7) BSP im Sinne dieses Beschlusses ist das Bruttosozialprodukt
des jeweiligen Jahres zu Marktpreisen.

Artikel 3

(1) Die Gesamtobergrenze der Eigenmittel der Gemeinschaften
wird für die Zahlungsermächtigung auf 1,27 % des BSP der Mit-
gliedstaaten festgelegt.

Der Gesamtbetrag der Eigenmittel der Gemeinschaften darf im Zeit-
raum 1995 bis 1999 in keinem Jahr die nachstehenden Prozentsätze
der BSP der Mitgliedstaaten für das betreffende Jahr übersteigen:

— 1995: 1,21 %,

— 1996: 1,22 %,

— 1997: 1,24 %,

— 1998: 1,26 %,

— 1999: 1,27 %.

(2) Die Mittel für Verpflichtungen, die im Zeitraum 1995 bis
1999 in den Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften eingesetzt
werden, müssen eine geordnete Entwicklung aufweisen, die zu ei-
nem Gesamtvolumen führt, das 1,335 % der BSP der Mitgliedstaa-
ten im Jahr 1999 nicht übersteigt. Es ist für ein geordnetes Ver-
hältnis zwischen den Mitteln für Verpflichtungen und den Mitteln
für Zahlungen zu sorgen, um zu gewährleisten, daß sie miteinander
vereinbar sind und daß die in Absatz 1 für die folgenden Jahre ge-
nannten Obergrenzen eingehalten werden können.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Gesamtobergrenzen
gelten so lange, bis dieser Beschluß geändert wird.
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Artikel 4

Es wird eine Korrektur der Haushaltsungleichgewichte zugunsten
des Vereinigten Königreichs angewandt. Diese Korrektur besteht aus
einem Grundbetrag und einem Anpassungsbetrag. Durch die
Anwendung des Anpassungsbetrags wird der Grundbetrag an einen
Referenzausgleichsbetrag angepaßt.

1. Der Grundbetrag wird wie folgt bestimmt:

a) Es wird die sich im vorhergehenden Haushaltsjahr ergeben-
de Differenz berechnet zwischen:

1. a) — dem prozentualen Anteil des Vereinigten Königreichs an
der Summe der Zahlungen gemäß Artikel 2 Absatz 1
Buchstaben c und d, die während des betreffenden Haus-
haltsjahres geleistet worden wären, einschließlich der
Anpassungen des einheitlichen Satzes für frühere Haus-
haltsjahre,

und

1. a) — dem prozentualen Anteil des Vereinigten Königreichs an
den aufteilbaren Gesamtausgaben;

b) der so ermittelte Differenzbetrag wird auf die aufteilbaren
Gesamtausgaben angewandt;

c) das Ergebnis wird mit 0,66 multipliziert.

2. Der Referenzausgleichsbetrag ist der Korrekturbetrag, der sich
ergibt aus der Anwendung der nachstehenden Buchstaben a, b
und c, korrigiert um die Auswirkung, die sich für das Verei-
nigte Königreich aus der Begrenzung der MwSt.-Eigenmittel-
bemessungsgrundlage und den Zahlungen gemäß Artikel 2 Ab-
satz 1 Buchstabe d ergibt.
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Der Referenzausgleichsbetrag wird wie folgt errechnet:

a) Es wird die sich im vorhergehenden Haushaltsjahr ergebende
Differenz berechnet zwischen:

a) — dem prozentualen Anteil des Vereinigten Königreichs an
den gesamten MwSt.-Eigenmittelzahlungen, die während
des betreffenden Haushaltsjahres geleistet worden wären,
einschließlich der Anpassungen für frühere Haushaltsjah-
re, hinsichtlich der Beträge, die durch die in Artikel 2
Absatz 1 Buchstaben c und d genannten Einnahmen fi-
nanziert werden, wenn der einheitliche Satz auf die nicht-
begrenzten Bemessungsgrundlagen angewandt worden 
wäre,

und

a) — dem prozentualen Anteil des Vereinigten Königreichs an
den aufteilbaren Gesamtausgaben;

b) der so ermittelte Differenzbetrag wird auf die aufteilbaren
Gesamtausgaben angewandt;

c) das Ergebnis wird mit 0,66 multipliziert;

d) die Zahlungen des Vereinigten Königreichs gemäß Nummer
1 Buchstabe a erster Gedankenstrich werden von den Zah-
lungen gemäß Buchstabe a erster Gedankenstrich dieses
Unterabsatzes abgezogen;

e) der gemäß Buchstabe d ermittelte Betrag wird von dem
gemäß Buchstabe c errechneten Betrag abgezogen.

3. Der Grundbetrag wird so angepaßt, daß er dem Referenzaus-
gleichsbetrag entspricht.

Artikel 5

(1) Der Korrekturbetrag wird von den übrigen Mitgliedstaaten
nach den folgenden Modalitäten finanziert:
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Die Aufteilung des zu finanzierenden Betrags wird zunächst nach
dem jeweiligen Anteil der Mitgliedstaaten an den Zahlungen gemäß
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d — unter Ausschluß des Vereinigten
Königreichs — berechnet; sodann wird er in der Weise angepaßt,
daß der Anteil der Bundesrepublik Deutschland auf zwei Drittel des
sich aus dieser Berechnung ergebenden Anteils begrenzt ist.

(2) Die Ausgleichszahlung an das Vereinigte Königreich wird mit
seinen Zahlungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c und d
verrechnet. Die von den übrigen Mitgliedstaaten zu tragende Fi-
nanzlast kommt zu deren jeweiligen Zahlungen gemäß Artikel 2
Absatz 1 Buchstaben c und d hinzu.

(3) Die Kommission nimmt die zur Anwendung von Artikel 4
und dieses Artikels erforderlichen Berechnungen vor.

(4) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des Haushaltsjahres noch
nicht verabschiedet, so bleiben die im letzten endgültig festgestell-
ten Haushaltsplan eingesetzte Ausgleichszahlung an das Vereinigte
Königreich und der dafür von den übrigen Mitgliedstaaten aufzu-
bringende Betrag anwendbar.

Artikel 6

Die Einnahmen gemäß Artikel 2 dienen unterschiedslos der Finan-
zierung aller im Haushaltsplan ausgewiesenen Ausgaben. Die Ein-
nahmen, die zur vollständigen oder teilweisen Deckung der in den
Haushaltsplan eingesetzten drei Reserven — der EAGFL-Währungs-
reserve, der Reserve zur Finanzierung des Kreditgarantiefonds und
der Reserve für Soforthilfen zugunsten von Drittländern — erfor-
derlich sind, werden erst dann bei den Mitgliedstaaten abgerufen,
wenn diese Reserven in Anspruch genommen werden. Die Bestim-
mungen für die Funktionsweise dieser Reserven werden erforderli-
chenfalls gemäß Artikel 8 Absatz 2 erlassen.

Absatz 1 greift der Behandlung der Beiträge, die einige Mitglied-
staaten zu den in Artikel 169 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft vorgesehenen Zusatzprogrammen leisten,
nicht vor.
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Artikel 7

Ein etwaiger Mehrbetrag der Einnahmen der Gemeinschaften ge-
genüber den tatsächlichen Gesamtausgaben im Verlauf eines Haus-
haltsjahres wird auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Etwaige Mehrbeträge, die bei einer Übertragung von Mitteln von
Kapiteln des EAGFL, Abteilung Garantie, nach der Währungsreser-
ve anfallen, oder Mehrbeträge des Garantiefonds im Zusammenhang
mit außenpolitischen Maßnahmen, die dem Einnahmenansatz des
Haushalts hinzugerechnet werden, werden als Eigenmittelbeträge an-
gesehen.

Artikel 8

(1) Die Eigenmittel der Gemeinschaften gemäß Artikel 2 Absatz
1 Buchstaben a und b werden von den Mitgliedstaaten nach den
innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erhoben, die
gegebenenfalls den Erfordernissen der Gemeinschaftsregelung anzu-
passen sind. Die Kommission nimmt in regelmäßigen Abständen
eine Prüfung der einzelstaatlichen Bestimmungen vor, die ihr von
den Mitgliedstaaten mitgeteilt werden, teilt den Mitgliedstaaten die
Anpassungen mit, die sie zur Gewährleistung ihrer Übereinstim-
mung mit den Gemeinschaftsvorschriften für notwendig hält, und
erstattet der Haushaltsbehörde Bericht. Die Mitgliedstaaten stellen
die Mittel nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis d der Kom-
mission zur Verfügung.

(2) Unbeschadet der in Artikel 248 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft vorgesehenen Rechnungsprüfung
und der Prüfungen der Übereinstimmung und der Ordnungs-
mäßigkeit — diese Rechnungsprüfung und diese Prüfungen erstrek-
ken sich im wesentlichen auf die Zuverlässigkeit und Effizienz der
einzelstaatlichen Systeme und Verfahren zur Ermittlung der Grund-
lage für die MwSt.- und BSP-Eigenmittel — und unbeschadet der
Kontrollmaßnahmen gemäß Artikel 279 Buchstabe c des genannten
Vertrags erläßt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig die zur Durch-
führung dieses Beschlusses erforderlichen Vorschriften sowie die
Vorschriften über die Kontrolle der Erhebung der Einnahmen gemäß
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den Artikeln 2 und 5 und Vorschriften darüber, wie diese Einnah-
men der Kommission zur Verfügung zu stellen und wann sie ab-
zuführen sind.

Artikel 9

Der Mechanismus, wonach Griechenland bis 1985 gemäß Artikel
127 der Beitrittsakte von 1979 sowie Spanien und Portugal bis
1991 gemäß den Artikeln 187 und 374 der Beitrittsakte von 1985
ein degressiver Teil der als Eigenmittel aus der MwSt. oder als
Finanzbeiträge auf der Grundlage des BSP gezahlten Beträge er-
stattet wird, ist auf die MwSt.-Eigenmittel und auf die BSP-Eigen-
mittel gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c und d dieses Be-
schlusses anzuwenden. Er ist ferner auf die Zahlungen dieser
letzteren beiden Mitgliedstaaten aufgrund von Artikel 5 Absatz 2
dieses Beschlusses anzuwenden. Hinsichtlich dieser letztgenannten
Zahlungen gilt derjenige Erstattungssatz, der für das Jahr angewandt
wurde, für das der Korrekturbetrag gewährt wird.

Artikel 10

Die Kommission unterbreitet vor Ablauf des Jahres 1999 einen Be-
richt über das Funktionieren des mit diesem Beschluß eingeführten
Systems, der auch eine Überprüfung der dem Vereinigten König-
reich zugestandenen Korrektur der Haushaltsungleichgewichte
umfaßt. Sie legt ferner bis Ende des Jahres 1999 einen Bericht über
die Ergebnisse einer Studie vor, in der die Möglichkeiten für die
Schaffung einer neuen Eigenmittelquelle sowie die Modalitäten für
die Einführung eines festen einheitlichen Satzes für die MwSt.-
Eigenmittelbemessungsgrundlage untersucht werden.

Artikel 11

(1) Dieser Beschluß wird den Mitgliedstaaten vom Generalsekre-
tär des Rates bekanntgegeben und im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht.
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Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretär des Rates unverzüg-
lich den Abschluß der Verfahren mit, die nach ihren verfassungs-
rechtlichen Vorschriften zur Annahme dieses Beschlusses erforder-
lich sind.

Dieser Beschluß tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
den Monat des Eingangs der letzten Mitteilung gemäß Unterabsatz
2 folgt. Er wird zum 1. Januar 1995 wirksam.

(2) a) Vorbehaltlich des Buchstabens b wird der Beschluß
88/376/EWG, Euratom zum 1. Januar 1995 aufgehoben.
Verweise auf den Beschluß 70/243/EGKS, EWG, Euratom
des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der Fi-
nanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der
Gemeinschaften (1), den Beschluß 85/257/EWG, Euratom
des Rates vom 7. Mai 1985 über das System der eigenen
Mittel der Gemeinschaften (2) oder den Beschluß
88/376/EWG, Euratom sind als Verweise auf den vorliegen-
den Beschluß zu verstehen.

(2) b) Artikel 3 des Beschlusses 85/257/EWG, Euratom ist wei-
terhin bei der Berechnung und der Anpassung der Einnah-
men anzuwenden, die sich für das Haushaltsjahr 1987 und
die vorangegangenen Haushaltsjahre aus der Anwendung
von Sätzen auf die einheitlich ohne Begrenzung festgelegte
MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage ergeben.

Die Artikel 2, 4 und 5 des Beschlusses 88/376/EWG, Euratom sind
weiterhin bei der Berechnung und der Anpassung der Einnahmen,
die sich aus der Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten einheit-
lichen Satzes auf die einheitlich festgelegte, auf 55 % des BSP je-
des Mitgliedstaats begrenzte MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrund-
lage ergeben, sowie bei der Berechnung der Korrektur der Haus-
haltsungleichgewichte zugunsten des Vereinigten Königreichs für die
Haushaltsjahre 1988 bis 1994 anzuwenden. Ist Artikel 2 Absatz 7

(1) ABl. L 94 vom 28.4.1970, S. 19.
(2) ABl. L 128 vom 14.5.1985, S. 15. Beschluß aufgehoben durch den Beschluß

88/376/EWG, Euratom.
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des genannten Beschlusses anzuwenden, so werden bei den Berech-
nungen, die für den betreffenden Mitgliedstaat nach dem vorliegen-
den Absatz anzustellen sind, anstelle der MwSt.-Eigenmittelzahlun-
gen Finanzbeiträge zugrunde gelegt; diese Regelung gilt ferner für
die Zahlungen zur Anpassung der Berichtigungsbeträge für frühere
Haushaltsjahre.

Geschehen zu Luxemburg am 31. Oktober 1994.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K. KINKEL
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I — Beschluß des Rates
vom 1. Januar 1995

zur Festlegung der Reihenfolge
für die Wahrnehmung des Vorsitzes

im Rat

ABl. L 1 vom 1.1.1995, S. 220.
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DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbesondere auf Artikel 27 Ab-
satz 2,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 203 Absatz 2,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 139,

in der Erwägung, daß durch Artikel 12 der Akte im Anhang zum
Vertrag über den Beitritt des Königreichs Norwegen, der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden
zur Europäischen Union die vorgenannten Vorschriften dahin gehend
angepaßt wurden, daß der Rat nunmehr die Reihenfolge festlegt, in
der der Vorsitz im Rat nacheinander von den Mitgliedstaaten wahr-
genommen wird —

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Der Vorsitz im Rat wird wie folgt wahrgenommen:

— im ersten Halbjahr 1995 von Frankreich,

— im zweiten Halbjahr 1995 von Spanien,

— in den darauffolgenden Halbjahren von den folgenden Mitglied-
staaten nacheinander in folgender Reihenfolge: Italien, Irland, den
Niederlanden, Luxemburg, dem Vereinigten Königreich, Öster-
reich, Deutschland, Finnland, Portugal, Frankreich, Schweden,
Belgien, Spanien, Dänemark, Griechenland.
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(2) Der Rat kann auf Vorschlag der betreffenden Mitgliedstaaten
einstimmig beschließen, daß ein Mitgliedstaat den Vorsitz in einer
anderen als der sich aus obiger Reihenfolge ergebenden Periode
ausübt.

Artikel 2

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 1. Januar 1995.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. JUPPÉ
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J — Vertrag von Amsterdam
zur Änderung des Vertrags

über die Europäische Union,
der Verträge zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaften
sowie einiger damit

zusammenhängender Rechtsakte

ABl. C 340 vom 10.11.1997, S. 1.
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1. TEXT DES VERTRAGS
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK,

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK,

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN,

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,

DIE KOMMISSION, DIE NACH ARTIKEL 14 DER VERFASSUNG IRLANDS

ERMÄCHTIGT IST, DIE BEFUGNISSE UND AUFGABEN DES PRÄSIDENTEN

IRLANDS WAHRZUNEHMEN UND AUSZUÜBEN,

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH,

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK FINNLAND,

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SCHWEDEN,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS-

BRITANNIEN UND NORDIRLAND
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HABEN BESCHLOSSEN, den Vertrag über die Europäische Union, die
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie
einige damit zusammenhängende Rechtsakte zu ändern,

und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER:

Herrn Erik DERYCKE,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK:

Herrn Niels Helveg PETERSEN,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Dr. Klaus KINKEL,
Bundesminister des Auswärtigen
und Stellvertreter des Bundeskanzlers;

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK:

Herrn Theodoros PANGALOS,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN:

Herrn Abel MATUTES JUAN,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK:

Herrn Hubert VÉDRINE,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;
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DIE KOMMISSION, DIE NACH ARTIKEL 14 DER VERFASSUNG IRLANDS

ERMÄCHTIGT IST, DIE BEFUGNISSE UND AUFGABEN DES PRÄSIDENTEN

IRLANDS WAHRZUNEHMEN UND AUSZUÜBEN:

Herrn Raphael P. BURKE,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK:

Herrn Lamberto DINI,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG:

Herrn Jacques F. POOS,
Vizepremierminister,
Minister für auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und
Zusammenarbeit;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE:

Herrn Hans VAN MIERLO,
Stellvertretender Ministerpräsident
und Minister für auswärtige Angelegenheiten;

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH:

Herrn Wolfgang SCHÜSSEL,
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten
und Vizekanzler;

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK:

Herrn Jaime GAMA,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;



914

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK FINNLAND:

Frau Tarja HALONEN,
Ministerin für auswärtige Angelegenheiten;

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SCHWEDEN:

Frau Lena HJELM-W ALLÉN,
Ministerin für auswärtige Angelegenheiten;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS-

BRITANNIEN UND NORDIRLAND:

Herrn Douglas HENDERSON,
Staatsminister,
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Common-
wealth-Fragen;

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen
Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
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I — SACHLICHE ÄNDERUNGEN (*)

(*) Die in diesem Teil vorgenommenen Änderungen sind in den konsolidierten
Fassungen des EUV und des EGV enthalten.
Die Änderungen des EGKS- und des EAG-Vertrags sind in die Fassungen dieser 
Verträge in Teil II eingefügt worden.
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II — VEREINFACHUNG (*)

(*) Die in diesem Teil vorgenommenen Änderungen sind in der konsolidierten Fassung 
des EGV enthalten.
Die Änderungen des EGKS- und des EAG-Vertrags sind in die Fassungen dieser 
Verträge in Teil II eingefügt worden.
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Artikel 9

(1) Unbeschadet der nachfolgenden Absätze, mit denen die we-
sentlichen Elemente ihrer Bestimmungen beibehalten werden sollen,
werden das Abkommen vom 25. März 1957 über gemeinsame
Organe für die Europäischen Gemeinschaften und der Vertrag vom
8. April 1965 zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer
gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, jedoch
mit Ausnahme des in Absatz 5 genannten Protokolls, aufgehoben.

(2) Die dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission,
dem Gerichtshof und dem Rechnungshof durch den Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft, den Vertrag über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und
den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
übertragenen Zuständigkeiten werden durch gemeinsame Organe un-
ter den in den genannten Verträgen sowie in diesem Artikel jeweils
vorgesehenen Bedingungen ausgeübt.

Die dem Wirtschafts- und Sozialausschuß durch den Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft und den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft übertragenen Aufgaben werden unter
den in den genannten Verträgen jeweils vorgesehenen Bedingungen
durch einen gemeinsamen Ausschuß ausgeübt. Die Bestimmungen der
Artikel 257 und 261 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft finden auf diesen Ausschuß Anwendung.

(3) Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Ge-
meinschaften gehören der einzigen Verwaltung dieser Gemeinschaften
an; auf sie finden die nach Artikel 283 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft erlassenen Bestimmungen Anwendung.

(4) Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte
und Befreiungen unter den in dem in Absatz 5 genannten Protokoll fest-
gelegten Bedingungen. Dasselbe gilt für die Europäische Zentralbank, das
Europäische Währungsinstitut und die Europäische Investitionsbank.
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(5) In das Protokoll vom 8. April 1965 über die Vorrechte und
Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften wird ein Artikel 23
entsprechend dem Protokoll zur Änderung des genannten Protokolls
eingefügt; dieser Artikel hat folgende Fassung:

,,Artikel 23

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Zentralbank, die
Mitglieder ihrer Beschlußorgane und ihre Bediensteten; die
Bestimmungen des Protokolls über die Satzung des Europäi-
schen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zen-
tralbank bleiben hiervon unberührt.

Die Europäische Zentralbank ist außerdem von allen Steuern
und sonstigen Abgaben anläßlich der Erhöhungen ihres Kapi-
tals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die
hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, verbunden
sind. Ferner unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Be-
schlußorgane, soweit sie nach Maßgabe der Satzung des
Europäischen Systems der Zentralbanken und der Euro-
päischen Zentralbank ausgeübt wird, nicht der Umsatzsteuer.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für das Europäi-
sche Währungsinstitut. Bei seiner Auflösung oder Liquidation
werden keine Abgaben erhoben.“

(6) Die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Gemein-
schaft, die Verwaltungsausgaben der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl und die betreffenden Einnahmen sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben der Europäischen Atomgemeinschaft mit
Ausnahme derjenigen der Versorgungsagentur und der gemeinsamen
Unternehmen werden unter den in den jeweiligen Verträgen zur
Gründung dieser drei Gemeinschaften festgelegten Bedingungen in
den Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften eingesetzt.
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(7) Unbeschadet der Anwendung des Artikels 216 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Artikels 77 des
Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl, des Artikels 189 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft und des Artikels 1 Absatz 2 des
Protokolls über die Satzung der Europäischen Investitionsbank er-
lassen die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten im gegen-
seitigen Einvernehmen die Vorschriften, die zur Regelung einiger
besonderer Probleme des Großherzogtums Luxemburg erforderlich
sind, welche sich aus der Einsetzung eines gemeinsamen Rates und
einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften
ergeben.

Artikel 10

(1) Die in diesem Teil vorgenommenen Aufhebungen und Strei-
chungen hinfällig gewordener Bestimmungen des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft in
ihrer vor Inkrafttreten dieses Vertrags von Amsterdam gültigen Fas-
sung und die entsprechende Anpassung einiger ihrer Bestimmungen
lassen sowohl die Rechtswirkungen der Bestimmungen jener Ver-
träge, insbesondere die Rechtswirkungen aus den darin enthaltenen
Fristen, als auch die Rechtswirkungen der Beitrittsverträge unbe-
rührt.

(2) Die Rechtswirkungen der geltenden Rechtsakte, die auf der
Grundlage jener Verträge erlassen wurden, bleiben unberührt.

(3) Dasselbe gilt für die Aufhebung des Abkommens vom 25.
März 1957 über gemeinsame Organe für die Europäischen Gemein-
schaften und für die Aufhebung des Vertrags vom 8. April 1965
zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen
Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
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Artikel 11

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Atomgemeinschaft betreffend die Zuständigkeit
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die Aus-
übung dieser Zuständigkeit gelten für diesen Teil und für das in
Artikel 9 Absatz 5 genannte Protokoll über Vorrechte und Befreiun-
gen.
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III — ALLGEMEINE UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
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Artikel 12

(1) Die Artikel, Titel und Abschnitte des Vertrags über die Eu-
ropäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, in der Fassung der Bestimmungen dieses Vertrags,
werden entsprechend den Übereinstimmungstabellen im Anhang zu
diesem Vertrag umnumeriert; dieser Anhang ist Bestandteil dieses
Vertrags.

(2) Die Querverweisungen auf andere Artikel, Titel und Ab-
schnitte im Vertrag über die Europäische Union und im Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie die Querverwei-
sungen zwischen ihnen werden entsprechend angepaßt. Dasselbe gilt
für die Bezugnahmen auf diese Verträge in den anderen Gemein-
schaftsverträgen.

(3) Die in anderen Rechtsinstrumenten oder Rechtsakten enthal-
tenen Verweisungen auf Artikel, Titel und Abschnitte der in Absatz
2 genannten Verträge sind als Verweisungen auf die nach Absatz
1 umnumerierten Artikel, Titel und Abschnitte zu lesen; die Ver-
weisungen auf die Absätze jener Artikel sind als Verweisungen auf
die in einigen Bestimmungen des Artikels 6 umnumerierten Absätze
zu lesen.

(4) Die in anderen Rechtsinstrumenten oder Rechtsakten enthal-
tenen Verweisungen auf Absätze der in den Artikeln 7 und 8 be-
zeichneten Artikel der Verträge sind als Verweisungen auf diese in
einigen Bestimmungen der genannten Artikel 7 und 8 umnumerier-
ten Absätze zu lesen.

Artikel 13

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.
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Artikel 14

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Ver-
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen
Republik hinterlegt.

(2) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des zweiten auf die Hin-
terlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in
Kraft.

Artikel 15

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, eng-
lischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer,
niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Spra-
che abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist;
die Urschrift wird im Archiv der Regierung der Italienischen
Republik hinterlegt; diese übermittelt der Regierung jedes anderen
Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el
presente Tratado.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskre-
vet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre
Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Eις πί στωση των ανωτέρω, οι υπογεγραµµένοι πληρεξούσιοι
υπέγπαψαν την παρούσα Συνϑήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed
this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs
signatures au bas du présent traité.
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Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis
an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro
firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun hand-
tekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as
suas assinaturas no presente Tratado.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekir-
joittaneet tämän sopimuksen.

Til bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat
detta fördrag.

Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa
y siete.

Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og
syvoghalvfems.

Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundert-
siebenundneunzig.

’Εγινε στο ’Αµστερνταµ, στις δύο Οκτωβρíου του έτους χíλια
εννιακóσια ενενήντα εππά.

Done at Amsterdam this second day of October in the year one
thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l’an mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.

Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair
sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht.
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Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zeven-
ennegentig.

Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e no-
venta e sete.

Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksän-
sataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la
Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région
wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Ge-
west, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemein-
schaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft,
die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.
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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρóεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατíας

Por Su Majestad el Rey de España



930

Pour le Président de la République française

Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhun-
reacht na hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na
hÉireann a oibriú agus a chomhlíonadh

For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of
Ireland to exercise and perform the powers and functions of the
President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana
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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa
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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Hans Majestät Konungen av Sverige

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Irerland
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IV — ANHANG

ÜBEREINSTIMMUNGSTABELLEN
GEMÄSS ARTIKEL 12 DES VERTRAGS

VON AMSTERDAM
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A. Vertrag über die Europäische Union

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL I TITEL I
Artikel A Artikel 1
Artikel B Artikel 2
Artikel C Artikel 3
Artikel D Artikel 4
Artikel E Artikel 5
Artikel F Artikel 6
Artikel F.1 (*) Artikel 7

TITEL II TITEL II
Artikel G Artikel 8

TITEL III TITEL III
Artikel H Artikel 9

TITEL IV TITEL IV
Artikel I Artikel 10

TITEL V (**) TITEL V
Artikel J.1 Artikel 11

*(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
(**) Titel umstrukturiert durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel J.2 Artikel 12
Artikel J.3 Artikel 13
Artikel J.4 Artikel 14
Artikel J.5 Artikel 15
Artikel J.6 Artikel 16
Artikel J.7 Artikel 17
Artikel J.8 Artikel 18
Artikel J.9 Artikel 19
Artikel J.10 Artikel 20
Artikel J.11 Artikel 21
Artikel J.12 Artikel 22
Artikel J.13 Artikel 23
Artikel J.14 Artikel 24
Artikel J.15 Artikel 25
Artikel J.16 Artikel 26
Artikel J.17 Artikel 27
Artikel J.18 Artikel 28

TITEL VI (*) TITEL VI
Artikel K.1 Artikel 29
Artikel K.2 Artikel 30
Artikel K.3 Artikel 31
Artikel K.4 Artikel 32
Artikel K.5 Artikel 33
Artikel K.6 Artikel 34
Artikel K.7 Artikel 35
Artikel K.8 Artikel 36
Artikel K.9 Artikel 37
Artikel K.10 Artikel 38
Artikel K.11 Artikel 39
Artikel K.12 Artikel 40
Artikel K.13 Artikel 41
Artikel K.14 Artikel 42

(*) Titel umstrukturiert durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL VI a (*) TITEL VII
Artikel K.15 Artikel 43
Artikel K.16 Artikel 44
Artikel K.17 Artikel 45

TITEL VII TITEL VIII
Artikel L Artikel 46
Artikel M Artikel 47
Artikel N Artikel 48
Artikel O Artikel 49
Artikel P Artikel 50
Artikel Q Artikel 51
Artikel R Artikel 52
Artikel S Artikel 53

B. Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

ERSTER TEIL ERSTER TEIL
Artikel 1 Artikel 1
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3 Artikel 3
Artikel 3 a Artikel 4
Artikel 3 b Artikel 5
Artikel 3 c (**) Artikel 6
Artikel 4 Artikel 7

*(*) Neuer Titel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
(**) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 4 a Artikel 8
Artikel 4 b Artikel 9
Artikel 5 Artikel 10
Artikel 5 a (*) Artikel 11
Artikel 6 Artikel 12
Artikel 6 a (*) Artikel 13
Artikel 7 (aufgehoben) —
Artikel 7 a Artikel 14
Artikel 7 b (aufgehoben) —
Artikel 7 c Artikel 15
Artikel 7 d (*) Artikel 16

ZWEITER TEIL ZWEITER TEIL
Artikel 8 Artikel 17
Artikel 8 a Artikel 18
Artikel 8 b Artikel 19
Artikel 8 c Artikel 20
Artikel 8 d Artikel 21
Artikel 8 e Artikel 22

DRITTER TEIL DRITTER TEIL
TITEL I TITEL I

Artikel 9 Artikel 23
Artikel 10 Artikel 24
Artikel 11 (aufgehoben) —

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

KAPITEL 1 KAPITEL 1
—

Artikel 12 Artikel 25
Artikel 13 (aufgehoben) —
Artikel 14 (aufgehoben) —
Artikel 15 (aufgehoben) —
Artikel 16 (aufgehoben) —
Artikel 17 (aufgehoben) —

—

Artikel 18 (aufgehoben) —
Artikel 19 (aufgehoben) —
Artikel 20 (aufgehoben) —
Artikel 21 (aufgehoben) —
Artikel 22 (aufgehoben) —
Artikel 23 (aufgehoben) —
Artikel 24 (aufgehoben) —
Artikel 25 (aufgehoben) —
Artikel 26 (aufgehoben) —
Artikel 27 (aufgehoben) —
Artikel 28 Artikel 26
Artikel 29 Artikel 27

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 30 Artikel 28
Artikel 31 (aufgehoben) —
Artikel 32 (aufgehoben) —
Artikel 33 (aufgehoben) —
Artikel 34 Artikel 29
Artikel 35 (aufgehoben) —
Artikel 36 Artikel 30
Artikel 37 Artikel 31

Abschnitt 1
(gestrichen)

Abschnitt 2
(gestrichen)
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL II TITEL II
Artikel 38 Artikel 32
Artikel 39 Artikel 33
Artikel 40 Artikel 34
Artikel 41 Artikel 35
Artikel 42 Artikel 36
Artikel 43 Artikel 37
Artikel 44 (aufgehoben) —
Artikel 45 (aufgehoben) —
Artikel 46 Artikel 38
Artikel 47 (aufgehoben) —

TITEL III TITEL III
KAPITEL 1 KAPITEL 1

Artikel 48 Artikel 39
Artikel 49 Artikel 40
Artikel 50 Artikel 41
Artikel 51 Artikel 42

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 52 Artikel 43
Artikel 53 (aufgehoben) —
Artikel 54 Artikel 44
Artikel 55 Artikel 45
Artikel 56 Artikel 46
Artikel 57 Artikel 47
Artikel 58 Artikel 48

KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 59 Artikel 49
Artikel 60 Artikel 50
Artikel 61 Artikel 51
Artikel 62 (aufgehoben) —
Artikel 63 Artikel 52
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 64 Artikel 53
Artikel 65 Artikel 54
Artikel 66 Artikel 55

KAPITEL 4 KAPITEL 4
Artikel 67 (aufgehoben) —
Artikel 68 (aufgehoben) —
Artikel 69 (aufgehoben) —
Artikel 70 (aufgehoben) —
Artikel 71 (aufgehoben) —
Artikel 72 (aufgehoben) —
Artikel 73 (aufgehoben) —
Artikel 73 a (aufgehoben) —
Artikel 73 b Artikel 56
Artikel 73 c Artikel 57
Artikel 73 d Artikel 58
Artikel 73 e (aufgehoben) —
Artikel 73 f Artikel 59
Artikel 73 g Artikel 60
Artikel 73 h (aufgehoben) —

TITEL III a (*) TITEL IV
Artikel 73 i Artikel 61
Artikel 73 j Artikel 62
Artikel 73 k Artikel 63
Artikel 73 l Artikel 64
Artikel 73 m Artikel 65
Artikel 73 n Artikel 66
Artikel 73 o Artikel 67
Artikel 73 p Artikel 68
Artikel 73 q Artikel 69

(*) Neuer Titel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL IV TITEL V
Artikel 74 Artikel 70
Artikel 75 Artikel 71
Artikel 76 Artikel 72
Artikel 77 Artikel 73
Artikel 78 Artikel 74
Artikel 79 Artikel 75
Artikel 80 Artikel 76
Artikel 81 Artikel 77
Artikel 82 Artikel 78
Artikel 83 Artikel 79
Artikel 84 Artikel 80

TITEL V TITEL VI
KAPITEL 1 KAPITEL 1
Abschnitt 1 Abschnitt 1

Artikel 85 Artikel 81
Artikel 86 Artikel 82
Artikel 87 Artikel 83
Artikel 88 Artikel 84
Artikel 89 Artikel 85
Artikel 90 Artikel 86

Abschnitt 2 (gestrichen) —
Artikel 91 (aufgehoben) —

Abschnitt 3 Abschnitt 2
Artikel 92 Artikel 87
Artikel 93 Artikel 88
Artikel 94 Artikel 89

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 95 Artikel 90
Artikel 96 Artikel 91
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 97 (aufgehoben) —
Artikel 98 Artikel 92
Artikel 99 Artikel 93

KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 100 Artikel 94
Artikel 100 a Artikel 95
Artikel 100 b (aufgehoben) —
Artikel 100 c (aufgehoben) —
Artikel 100 d (aufgehoben) —
Artikel 101 Artikel 96
Artikel 102 Artikel 97

TITEL VI TITEL VII
KAPITEL 1 KAPITEL 1

Artikel 102 a Artikel 98
Artikel 103 Artikel 99
Artikel 103 a Artikel 100
Artikel 104 Artikel 101
Artikel 104 a Artikel 102
Artikel 104 b Artikel 103
Artikel 104 c Artikel 104

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 105 Artikel 105
Artikel 105 a Artikel 106
Artikel 106 Artikel 107
Artikel 107 Artikel 108
Artikel 108 Artikel 109
Artikel 108 a Artikel 110
Artikel 109 Artikel 111

KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 109 a Artikel 112
Artikel 109 b Artikel 113
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 109 c Artikel 114
Artikel 109 d Artikel 115

KAPITEL 4 KAPITEL 4
Artikel 109 e Artikel 116
Artikel 109 f Artikel 117
Artikel 109 g Artikel 118
Artikel 109 h Artikel 119
Artikel 109 i Artikel 120
Artikel 109 j Artikel 121
Artikel 109 k Artikel 122
Artikel 109 l Artikel 123
Artikel 109 m Artikel 124

TITEL VI a (*) TITEL VIII
Artikel 109 n Artikel 125
Artikel 109 o Artikel 126
Artikel 109 p Artikel 127
Artikel 109 q Artikel 128
Artikel 109 r Artikel 129
Artikel 109 s Artikel 130

TITEL VII TITEL IX
Artikel 110 Artikel 131
Artikel 111 (aufgehoben) —
Artikel 112 Artikel 132
Artikel 113 Artikel 133
Artikel 114 (aufgehoben) —
Artikel 115 Artikel 134

(*) Neuer Titel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL VII a (*) TITEL X
Artikel 116 Artikel 135

TITEL VIII TITEL XI
KAPITEL 1 (**) KAPITEL 1

Artikel 117 Artikel 136
Artikel 118 Artikel 137
Artikel 118 a Artikel 138
Artikel 118 b Artikel 139
Artikel 118 c Artikel 140
Artikel 119 Artikel 141
Artikel 119 a Artikel 142
Artikel 120 Artikel 143
Artikel 121 Artikel 144
Artikel 122 Artikel 145

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 123 Artikel 146
Artikel 124 Artikel 147
Artikel 125 Artikel 148

KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 126 Artikel 149
Artikel 127 Artikel 150

TITEL IX TITEL XII
Artikel 128 Artikel 151

*(*) Neuer Titel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
(**) Kapitel 1 umstrukturiert durch den Vertrag von Amsterdam.



946

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL X TITEL XIII
Artikel 129 Artikel 152

TITEL XI TITEL XIV
Artikel 129 a Artikel 153

TITEL XII TITEL XV
Artikel 129 b Artikel 154
Artikel 129 c Artikel 155
Artikel 129 d Artikel 156

TITEL XIII TITEL XVI
Artikel 130 Artikel 157

TITEL XIV TITEL XVII
Artikel 130 a Artikel 158
Artikel 130 b Artikel 159
Artikel 130 c Artikel 160
Artikel 130 d Artikel 161
Artikel 130 e Artikel 162

TITEL XV TITEL XVIII
Artikel 130 f Artikel 163
Artikel 130 g Artikel 164
Artikel 130 h Artikel 165
Artikel 130 i Artikel 166
Artikel 130 j Artikel 167
Artikel 130 k Artikel 168
Artikel 130 l Artikel 169
Artikel 130 m Artikel 170
Artikel 130 n Artikel 171
Artikel 130 o Artikel 172
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 130 p Artikel 173
Artikel 130 q (aufgehoben) —

TITEL XVI TITEL XIX
Artikel 130 r Artikel 174
Artikel 130 s Artikel 175
Artikel 130 t Artikel 176

TITEL XVII TITEL XX
Artikel 130 u Artikel 177
Artikel 130 v Artikel 178
Artikel 130 w Artikel 179
Artikel 130 x Artikel 180
Artikel 130 y Artikel 181

VIERTER TEIL VIERTER TEIL
Artikel 131 Artikel 182
Artikel 132 Artikel 183
Artikel 133 Artikel 184
Artikel 134 Artikel 185
Artikel 135 Artikel 186
Artikel 136 Artikel 187
Artikel 136 a Artikel 188

FÜNFTER TEIL FÜNFTER TEIL
TITEL I TITEL I

KAPITEL 1 KAPITEL 1
Abschnitt 1 Abschnitt 1

Artikel 137 Artikel 189
Artikel 138 Artikel 190
Artikel 138 a Artikel 191
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 138 b Artikel 192
Artikel 138 c Artikel 193
Artikel 138 d Artikel 194
Artikel 138 e Artikel 195
Artikel 139 Artikel 196
Artikel 140 Artikel 197
Artikel 141 Artikel 198
Artikel 142 Artikel 199
Artikel 143 Artikel 200
Artikel 144 Artikel 201

Abschnitt 2 Abschnitt 2
Artikel 145 Artikel 202
Artikel 146 Artikel 203
Artikel 147 Artikel 204
Artikel 148 Artikel 205
Artikel 149 (aufgehoben) —
Artikel 150 Artikel 206
Artikel 151 Artikel 207
Artikel 152 Artikel 208
Artikel 153 Artikel 209
Artikel 154 Artikel 210

Abschnitt 3 Abschnitt 3
Artikel 155 Artikel 211
Artikel 156 Artikel 212
Artikel 157 Artikel 213
Artikel 158 Artikel 214
Artikel 159 Artikel 215
Artikel 160 Artikel 216
Artikel 161 Artikel 217
Artikel 162 Artikel 218
Artikel 163 Artikel 219

Abschnitt 4 Abschnitt 4
Artikel 164 Artikel 220



949

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 165 Artikel 221
Artikel 166 Artikel 222
Artikel 167 Artikel 223
Artikel 168 Artikel 224
Artikel 168 a Artikel 225
Artikel 169 Artikel 226
Artikel 170 Artikel 227
Artikel 171 Artikel 228
Artikel 172 Artikel 229
Artikel 173 Artikel 230
Artikel 174 Artikel 231
Artikel 175 Artikel 232
Artikel 176 Artikel 233
Artikel 177 Artikel 234
Artikel 178 Artikel 235
Artikel 179 Artikel 236
Artikel 180 Artikel 237
Artikel 181 Artikel 238
Artikel 182 Artikel 239
Artikel 183 Artikel 240
Artikel 184 Artikel 241
Artikel 185 Artikel 242
Artikel 186 Artikel 243
Artikel 187 Artikel 244
Artikel 188 Artikel 245

Abschnitt 5 Abschnitt 5
Artikel 188 a Artikel 246
Artikel 188 b Artikel 247
Artikel 188 c Artikel 248

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 189 Artikel 249
Artikel 189 a Artikel 250
Artikel 189 b Artikel 251
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 189 c Artikel 252
Artikel 190 Artikel 253
Artikel 191 Artikel 254
Artikel 191 a (*) Artikel 255
Artikel 192 Artikel 256

KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 193 Artikel 257
Artikel 194 Artikel 258
Artikel 195 Artikel 259
Artikel 196 Artikel 260
Artikel 197 Artikel 261
Artikel 198 Artikel 262

KAPITEL 4 KAPITEL 4
Artikel 198 a Artikel 263
Artikel 198 b Artikel 264
Artikel 198 c Artikel 265

KAPITEL 5 KAPITEL 5
Artikel 198 d Artikel 266
Artikel 198 e Artikel 267

TITEL II TITEL II
Artikel 199 Artikel 268
Artikel 200 (aufgehoben) —
Artikel 201 Artikel 269
Artikel 201 a Artikel 270
Artikel 202 Artikel 271
Artikel 203 Artikel 272
Artikel 204 Artikel 273

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 205 Artikel 274
Artikel 205 a Artikel 275
Artikel 206 Artikel 276
Artikel 206 a (aufgehoben) —
Artikel 207 Artikel 277
Artikel 208 Artikel 278
Artikel 209 Artikel 279
Artikel 209 a Artikel 280

SECHSTER TEIL SECHSTER TEIL
Artikel 210 Artikel 281
Artikel 211 Artikel 282
Artikel 212 (*) Artikel 283
Artikel 213 Artikel 284
Artikel 213 a (*) Artikel 285
Artikel 213 b (*) Artikel 286
Artikel 214 Artikel 287
Artikel 215 Artikel 288
Artikel 216 Artikel 289
Artikel 217 Artikel 290
Artikel 218 (*) Artikel 291
Artikel 219 Artikel 292
Artikel 220 Artikel 293
Artikel 221 Artikel 294
Artikel 222 Artikel 295
Artikel 223 Artikel 296
Artikel 224 Artikel 297
Artikel 225 Artikel 298
Artikel 226 (aufgehoben) —
Artikel 227 Artikel 299
Artikel 228 Artikel 300

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 228 a Artikel 301
Artikel 229 Artikel 302
Artikel 230 Artikel 303
Artikel 231 Artikel 304
Artikel 232 Artikel 305
Artikel 233 Artikel 306
Artikel 234 Artikel 307
Artikel 235 Artikel 308
Artikel 236 (*) Artikel 309
Artikel 237 (aufgehoben) —
Artikel 238 Artikel 310
Artikel 239 Artikel 311
Artikel 240 Artikel 312
Artikel 241 (aufgehoben) —
Artikel 242 (aufgehoben) —
Artikel 243 (aufgehoben) —
Artikel 244 (aufgehoben) —
Artikel 245 (aufgehoben) —
Artikel 246 (aufgehoben) —

SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 247 Artikel 313
Artikel 248 Artikel 314

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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2. SCHLUSSAKTE
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Die KONFERENZ DER VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAA-

TEN, die am neunundzwanzigsten März neunzehnhundertsechsund-
neunzig in Turin einberufen wurde, um im gegenseitigen Einver-
nehmen die Änderungen zu beschließen, die an dem Vertrag über
die Europäische Union, den Verträgen zur Gründung der Europäis-
chen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl bzw. der Europäischen Atomgemeinschaft sowie einigen damit
zusammenhängenden Rechtsakten vorzunehmen sind, hat folgende
Texte angenommen:

I — Den Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags
über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit
zusammenhängender Rechtsakte

II — Protokolle (*)

A. Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union

A. 1. Protokoll zu Artikel 17 (ex-Artikel J.7) des Vertrags über
die Europäische Union

B. Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union und zum
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

A. 2. Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in
den Rahmen der Europäischen Union

A. 3. Protokoll über die Anwendung bestimmter Aspekte des Arti-
kels 14 (ex-Artikel 7 a) des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte Königreich
und auf Irland

A. 4. Protokoll über die Position des Vereinigten Königreichs und
Irlands

(*) Der Text dieser Protokolle ist im Teil ,,Protokolle“, S. 355, wiedergegeben.
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A. 5. Protokoll über die Position Dänemarks

C. Protokolle zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft

A. 6. Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehö-
rige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union

A. 7. Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsi-
diarität und der Verhältnismäßigkeit

A. 8. Protokoll über die Außenbeziehungen der Mitgliedstaaten
hinsichtlich des Überschreitens der Außengrenzen

A. 9. Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den
Mitgliedstaaten

A. 10. Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der
Tiere

D. Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union und zu den
Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft

A. 11. Protokoll über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung
der Europäischen Union

A. 12. Protokoll über die Festlegung der Sitze der Organe und be-
stimmter Einrichtungen und Dienststellen der Europäischen
Gemeinschaften sowie des Sitzes von Europol

A. 13. Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in
der Europäischen Union



957

III — Erklärungen (*)

Die Konferenz hat die folgenden dieser Schlußakte beigefügten
Erklärungen angenommen:

1. Erklärung zur Abschaffung der Todesstrafe

2. Erklärung zur verbesserten Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Union und der Westeuropäischen Union

3. Erklärung zur Westeuropäischen Union

4. Erklärung zu den Artikeln 24 (ex-Artikel J.14) und 38 (ex-Arti-
kel K.10) des Vertrags über die Europäische Union

5. Erklärung zu Artikel 25 (ex-Artikel J.15) des Vertrags über die
Europäische Union

6. Erklärung zur Schaffung einer Strategieplanungs- und Frühwarn-
einheit

7. Erklärung zu Artikel 30 (ex-Artikel K.2) des Vertrags über die
Europäische Union

8. Erklärung zu Artikel 31 (ex-Artikel K.3) Buchstabe e des Ver-
trags über die Europäische Union

9. Erklärung zu Artikel 34 (ex-Artikel K.6) Absatz 2 des Vertrags
über die Europäische Union

10. Erklärung zu Artikel 35 (ex-Artikel K.7) des Vertrags über die
Europäische Union

11. Erklärung zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Ge-
meinschaften

(*) Der Text dieser Erklärungen ist im Teil ,,Erklärungen“, S. 587, wiedergegeben.
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12. Erklärung zu Umweltverträglichkeitsprüfungen

13. Erklärung zu Artikel 16 (ex-Artikel 7 d) des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft

14. Erklärung zur Aufhebung des Artikels 44 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft

15. Erklärung zur Bewahrung des durch den Schengen-Besitzstand
gewährleisteten Maßes an Schutz und Sicherheit

16. Erklärung zu Artikel 62 (ex-Artikel 73 j) Nummer 2 Buchstabe
b des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

17. Erklärung zu Artikel 63 (ex-Artikel 73 k) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft

18. Erklärung zu Artikel 63 (ex-Artikel 73 k) Nummer 3 Buchstabe
a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

19. Erklärung zu Artikel 64 (ex-Artikel 73 l) Absatz 1 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

20. Erklärung zu Artikel 65 (ex-Artikel 73 m) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft

21. Erklärung zu Artikel 67 (ex-Artikel 73 o) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft

22. Erklärung zu Personen mit einer Behinderung

23. Erklärung zu den in Artikel 129 (ex-Artikel 109 r) des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannten An-
reizmaßnahmen

24. Erklärung zu Artikel 129 (ex-Artikel 109 r) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft
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25. Erklärung zu Artikel 137 (ex-Artikel 118) des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft

26. Erklärung zu Artikel 137 (ex-Artikel 118) Absatz 2 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

27. Erklärung zu Artikel 139 (ex-Artikel 118 b) Absatz 2 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

28. Erklärung zu Artikel 141 (ex-Artikel 119) Absatz 4 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

29. Erklärung zum Sport

30. Erklärung zu den Inselgebieten

31. Erklärung zu dem Beschluß des Rates vom 13. Juli 1987

32. Erklärung zur Organisation und Arbeitsweise der Kommission

33. Erklärung zu Artikel 248 (ex-Artikel 188 c) Absatz 3 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

34. Erklärung zur Einhaltung der Fristen im Rahmen des Mitent-
scheidungsverfahrens

35. Erklärung zu Artikel 255 (ex-Artikel 191 a) Absatz 1 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

36. Erklärung zu den überseeischen Ländern und Gebieten

37. Erklärung zu öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutsch-
land

38. Erklärung zu freiwilligen Diensten
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39. Erklärung zur redaktionellen Qualität der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften

40. Erklärung zu dem Verfahren beim Abschluß internationaler
Übereinkünfte durch die Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl

41. Erklärung zu den Vorschriften über die Transparenz, den Zu-
gang zu Dokumenten und die Bekämpfung von Betrügereien

42. Erklärung über die Konsolidierung der Verträge

43. Erklärung zum Protokoll über die Anwendung der Grundsätze
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

44. Erklärung zu Artikel 2 des Protokolls zur Einbeziehung des
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union

45. Erklärung zu Artikel 4 des Protokolls zur Einbeziehung des
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union

46. Erklärung zu Artikel 5 des Protokolls zur Einbeziehung des
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union

47. Erklärung zu Artikel 6 des Protokolls zur Einbeziehung des
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union

48. Erklärung zum Protokoll über die Gewährung von Asyl für
Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union

49. Erklärung zu Buchstabe d des Einzigen Artikels des Protokolls
über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union

50. Erklärung zum Protokoll über die Organe im Hinblick auf die
Erweiterung der Europäischen Union

51. Erklärung zu Artikel 10 des Vertrags von Amsterdam
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Die Konferenz hat ferner die folgenden dieser Schlußakte beigefüg-
ten Erklärungen zur Kenntnis genommen:

1. Erklärung Österreichs und Luxemburgs zu Kreditinstituten

2. Erklärung Dänemarks zu Artikel 42 (ex-Artikel K.14) des Ver-
trags über die Europäische Union

3. Erklärung Deutschlands, Österreichs und Belgiens zur Subsidia-
rität

4. Erklärung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands

5. Erklärung Belgiens zum Protokoll über die Gewährung von Asyl
für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union

6. Erklärung Belgiens, Frankreichs und Italiens zum Protokoll über
die Organe im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen
Union

7. Erklärung Frankreichs zur Lage der überseeischen Departements
hinsichtlich des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-
Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union

8. Erklärung Griechenlands zur Erklärung zum Status der Kirchen
und weltanschaulichen Gemeinschaften

Die Konferenz ist schließlich übereingekommen, dieser Schlußakte
den Wortlaut des Vertrags über die Europäische Union und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fas-
sung der von der Konferenz vorgenommenen Änderungen als Illu-
stration beizufügen.
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Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa
y siete.

Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og
syvoghalvfems.

Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundert-
siebenundneunzig.

’Εγινε στο ’Αµστερνταµ, στις δύο Οκτωβρíου του έτους χíλια
εννιακóσια ενενήντα εππά.

Done at Amsterdam this second day of October in the year one
thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l’an mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.

Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair
sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht.

Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zeven-
ennegentig.

Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e no-
venta e sete.

Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksän-
sataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju.
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la
Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région
wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Ge-
west, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemein-
schaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft,
die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρóεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατíας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française
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Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhun-
reacht na hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán
na hÉireann a oibriú agus a chomhlíonadh

For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of
Ireland to exercise and perform the powers and functions of the
President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
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För Hans Majestät Konungen av Sverige

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Irerland
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3. PROTOKOLL
ÜBER DIE UNTERZEICHNUNG

des Vertrags von Amsterdam zur Änderung
des Vertrags über die Europäische Union,

der Verträge zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaften sowie einiger damit

zusammenhängender Rechtsakte
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Die Bevollmächtigten des Königreichs Belgien, des Königreichs Dä-
nemark, der Bundesrepublik Deutschland, der Griechischen Repu-
blik, des Königreichs Spanien, der Französischen Republik, Irlands,
der Italienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg, des
Königreichs der Niederlande, der Republik Österreich, der Portugie-
sischen Republik, der Republik Finnland, des Königreichs Schweden
sowie des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nord-
irland haben am 2. Oktober 1997 in Amsterdam den Vertrag von
Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union,
der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie
einiger damit zusammenhängender Rechtsakte unterzeichnet.

Bei dieser Gelegenheit versah der Bevollmächtigte des Königreichs
Belgien seine Unterschrift mit folgendem Zusatz:

,,Diese Unterzeichnung verpflichtet auch die französische Ge-
meinschaft, die flämische Gemeinschaft, die deutschsprachige
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region
und die Region Brüssel-Hauptstadt.“

Der Bevollmächtigte des Königreichs Belgien erklärte, daß es das
Königreich Belgien als solches ist, das in allen Fällen in bezug auf
die Gesamtheit seines Hoheitsgebietes durch die Bestimmungen des
Vertrags von Amsterdam gebunden sein wird und daß einzig und
allein dem Königreich als solchem die volle Verantwortung für die
Einhaltung der im Rahmen dieses Vertrags eingegangenen Ver-
pflichtungen zukommt.
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Die Bevollmächtigten der anderen Unterzeichnerstaaten haben dies
zur Kenntnis genommen.

Geschehen zu Luxemburg am 22. Oktober 1997.

Der Präsident der Regierungskonferenz

(gez.) Jacques POOS

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, Sekretär
der Regierungskonferenz

(gez.) Jürgen TRUMPF
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4. ERKLÄRUNGEN

zu Artikel 35 (ex-Artikel K.7)
des Vertrags über die Europäische Union

in der Fassung des Vertrags von Amsterdam
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Bei der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam am 2. Ok-
tober 1997 hat die Italienische Republik, die Verwahrer des Ver-
trags ist, folgende Erklärungen gemäß Artikel 35 des Vertrags über
die Europäische Union in der Fassung des Vertrags von Amsterdam
entgegengenommen:

,,Bei der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam haben
folgende Mitgliedstaaten erklärt, die Zuständigkeit des Ge-
richtshofs der Europäischen Gemeinschaften entsprechend
Artikel 35 Absätze 2 und 3 anzuerkennen:

das Königreich Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, die
Griechische Republik, das Großherzogtum Luxemburg und
die Republik Österreich entsprechend Absatz 3 Buchstabe b.

Mit der obigen Erklärung behalten sich das Königreich Bel-
gien, die Bundesrepublik Deutschland, das Großherzogtum
Luxemburg und die Republik Österreich das Recht vor, in ih-
rem innerstaatlichen Recht zu bestimmen, daß ein nationales
Gericht, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechts-
mitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden kön-
nen, verpflichtet ist, den Gerichtshof anzurufen, wenn sich in
einem schwebenden Verfahren eine Frage über die Gültigkeit
oder die Auslegung eines Rechtsakts nach Artikel 35 Ab-
satz 1 stellt.“

Ferner hat das Königreich der Niederlande erklärt, daß die Nieder-
lande die Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften im Sinne des obengenannten Artikels 35 anerkennen. Die
Regierung des Königreichs der Niederlande prüft derzeit noch
gemäß Artikel 35 Absatz 3, ob die Möglichkeit der Anrufung des
Gerichtshofs anderen als den Gerichten eingeräumt werden kann,
deren Entscheidungen nicht mehr angefochten werden können.
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6. INTERINSTITUTIONELLE

RECHTSAKTE (*)

(*) In diesem Abschnitt sind zur Information einige Erklärungen und Interinstitutionelle
Vereinbarungen abgedruckt.

Die Texte unter
C, F, G, H und I wurden gestrichen 

und durch den Text der Seiten 1047 bis 1088 ersetzt.
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A — Gemeinsame Erklärung
des Europäischen Parlaments,

des Rates und der Kommission
vom 4. März 1975

über die Einführung
eines Konzertierungsverfahrens

ABl. C 89 vom 22.4.1975.
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT UND DIE KOMMISSION —

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

Ab 1. Januar 1975 wird der Haushalt der Gemeinschaft vollständig
aus eigenen Mitteln der Gemeinschaft finanziert.

Für die Durchführung dieser Regelung wird das Europäische Par-
lament mit erweiterten Haushaltsbefugnissen ausgestattet.

Die Erweiterung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parla-
ments muß mit einer wirksamen Beteiligung dieses Organs an dem
Verfahren der Ausarbeitung und Annahme der Entscheidungen ver-
bunden sein, die für den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften
wichtige Ausgaben oder Einnahmen nach sich ziehen —

KOMMEN WIE FOLGT ÜBEREIN:

1. Es wird ein Konzertierungsverfahren zwischen dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat unter aktiver Mitwirkung der Kom-
mission eingeführt.

2. Das Verfahren kann für die gemeinschaftlichen Rechtsakte von
allgemeiner Tragweite angewandt werden, die ins Gewicht fallende
finanzielle Auswirkungen haben und deren Erlaß nicht schon auf-
grund früherer Rechtsakte geboten ist.

3. Die Kommission gibt bei der Vorlage eines Vorschlags an, ob
der betreffende Rechtsakt nach ihrer Ansicht Gegenstand des Kon-
zertierungsverfahrens sein könnte. Das Europäische Parlament kann
bei Abgabe seiner Stellungnahme die Eröffnung dieses Verfahrens
verlangen; auch der Rat ist hierzu befugt.

4. Das Verfahren wird eingeleitet, wenn die in Absatz 2 vorge-
sehenen Kriterien gegeben sind und wenn der Rat beabsichtigt, von
der Stellungnahme des Europäischen Parlaments abzuweichen.
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5. Die Konzertierung findet in einem ,,Konzertierungsausschuß“
statt, der sich aus dem Rat und Vertretern des Europäischen Par-
laments zusammensetzt. Die Kommission nimmt an den Arbeiten
des Konzertierungsausschusses teil.

6. Ziel des Verfahrens ist es, Einvernehmen zwischen dem
Europäischen Parlament und dem Rat herbeizuführen.

Das Verfahren sollte normalerweise höchstens drei Monate dauern,
ausgenommen Fälle, in denen der betreffende Rechtsakt vor einem
bestimmten Zeitpunkt genehmigt werden muß oder in denen drin-
gende Gründe vorliegen; in diesen Fällen kann der Rat eine ange-
messene Frist festlegen.

7. Wenn eine hinreichende Annäherung der Standpunkte der bei-
den Organe erreicht ist, kann das Europäische Parlament eine neue
Stellungnahme abgeben; danach beschließt der Rat endgültig.

Geschehen zu Brüssel am 4. März 1975.

Für das Parlament Für den Rat Für die Kommission

C. BERKHOUWER G. FITZGERALD François-Xavier ORTOLI
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B — Gemeinsame Erklärung
des Europäischen Parlaments,

des Rates und der Kommission
vom 5. April 1977

über die Grundrechte

ABl. C 103 vom 27.4.1977.
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT UND DIE KOMMISSION —

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

Die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften be-
ruhen auf dem Grundsatz der Achtung des Rechts.

Dieses Recht umfaßt, wie vom Gerichtshof anerkannt wurde, außer
den Vorschriften der Verträge und des abgeleiteten Gemeinschafts-
rechts die allgemeinen Rechtsgrundsätze und insbesondere die
Grundrechte, Prinzipien und Rechte, die die Grundlage des Verfas-
sungsrechts der Mitgliedstaaten bilden.

Insbesondere sind alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien der am
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konven-
tion zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten —

HABEN FOLGENDE ERKLÄRUNG VERABSCHIEDET:

1. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission un-
terstreichen die vorrangige Bedeutung, die sie der Achtung der
Grundrechte beimessen, wie sie insbesondere aus den Verfassungen
der Mitgliedstaaten sowie aus der Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten hervorgehen.

2. Bei der Ausübung ihrer Befugnisse und bei der Verfolgung der
Ziele der Europäischen Gemeinschaften beachten sie diese Rechte
und werden dies auch in Zukunft tun.

Geschehen zu Luxemburg am fünften April neunzehnhundertsieben-
undsiebzig.

Für das Parlament Für den Rat Für die Kommission

E. COLOMBO D. OWEN R. JENKINS
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C — Gemeinsame Erklärung
des Europäischen Parlaments,

des Rates und der Kommission
vom 30. Juni 1982

über verschiedene Maßnahmen
zur Gewährleistung einer besseren

Abwicklung des Haushaltsverfahrens

ABl. C 194 vom 28.7.1982.
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT UND DIE KOMMISSION —

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

Das ordnungsgemäße Funktionieren der Gemeinschaften erfordert
eine ausgewogene Zusammenarbeit zwischen den Organen.

Es empfiehlt sich, unter Wahrung der in den Verträgen festgelegten
Kompetenzen der einzelnen Organe der Gemeinschaften im gemein-
samen Einvernehmen verschiedene Maßnahmen zur Gewährleistung
einer besseren Abwicklung des Haushaltsverfahrens gemäß Artikel
78 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl, Artikel 272 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 177 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft zu treffen —

KOMMEN WIE FOLGT ÜBEREIN:

I — KLASSIFIZIERUNG DER AUSGABEN

1. Kriterien

Im Lichte dieser Vereinbarung und der von der Kommission für
den ordentlichen Haushalt 1982 vorgeschlagenen Klassifizierung der
Ausgaben verstehen die Organe unter obligatorischen Ausgaben die-
jenigen Ausgaben, die die Haushaltsbehörde in den Haushaltsplan
einsetzen muß, um die Gemeinschaft in die Lage zu versetzen, ih-
ren sich aus den Verträgen oder den aufgrund der Verträge ergan-
genen Rechtsakten ergebenden Verpflichtungen innerhalb und
außerhalb der Gemeinschaft nachzukommen.
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2. Anwendung auf der Grundlage der vorliegenden Vereinbarung

Die Klassifizierung der Haushaltslinien erfolgt nach Maßgabe der
Anlage (*).

II — KLASSIFIZIERUNG
NEUER HAUSHALTSLINIEN ODER BEREITS

VORHANDENER HAUSHALTSLINIEN, DEREN
RECHTSGRUNDLAGE GEÄNDERT WURDE

1. Ausgehend von den in Punkt I dieser Erklärung enthaltenen
Angaben erfolgt die Klassifizierung neuer Haushaltslinien und der
entsprechenden Ausgaben auf Vorschlag der Kommission im
gemeinsamen Einvernehmen der beiden Organe, die die Haushalts-
behörde bilden.

2. Der Vorentwurf des Haushaltsplans beinhaltet einen mit Grün-
den versehenen Vorschlag für die Klassifizierung jeder neuen Haus-
haltslinie.

3. Vermag eines der beiden Organe, die die Haushaltsbehörde bil-
den, den Klassifizierungsvorschlag der Kommission nicht zu akzep-
tieren, so wird die Meinungsverschiedenheit dem Präsidenten des
Parlaments, dem Präsidenten des Rates und dem Präsidenten der
Kommission im Rahmen einer Sitzung vorgelegt; letztere übernimmt
den Vorsitz.

4. Die Präsidenten der drei Organe bemühen sich, etwaige Mei-
nungsverschiedenheiten vor der Erstellung des Entwurfs des Haus-
haltsplans auszuräumen.

5. Der Vorsitzende des Dreiseitendialogs erstattet in der vor der
ersten Lesung durch den Rat stattfindenden Konzertierungssitzung
der Organe Bericht und interveniert erforderlichenfalls in den im
Rahmen der ersten Lesung stattfindenden Beratungen des Rates und
des Parlaments.

(*) Die Anlage ist in diesem Band nicht abgedruckt (siehe ABl. C 194 vom
28.7.1982).
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6. Die vereinbarte Klassifizierung, die bis zum Erlaß des grund-
legenden Rechtsaktes vorläufig ist, kann nach Erlaß und im Lichte
dieses Rechtsaktes im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden.

III — ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN DEN ORGANEN IM RAHMEN

DES HAUSHALTSVERFAHRENS

1. Der vor der Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplans durch
den Rat vorgesehene Meinungsaustausch über die Auffassung des
Parlaments zum Vorentwurf des Haushaltsplans der Kommission
muß so rechtzeitig stattfinden, daß der Rat den Anregungen des
Parlaments ordnungsgemäß Rechnung tragen kann.

2. a) Erweist sich im Verlauf des Haushaltsverfahrens, daß der
Abschluß des Verfahrens davon abhängen könnte, daß für
die Erhöhung der nichtobligatorischen Ausgaben in gemein-
samem Einvernehmen ein neuer Satz für die Zahlungser-
mächtigungen und/oder ein neuer Satz für die Verpflichtungs-
ermächtigungen festgesetzt werden muß — letzterer kann auf
anderem Niveau als erstgenannter festgesetzt werden —, so
treten die Präsidenten von Parlament, Rat und Kommission
unverzüglich zusammen.

2. b) Unter Berücksichtigung der gegebenen Positionen wird so-
dann alles ins Werk gesetzt, um Lösungen zu ermitteln, die
geeignet sind, die endgültige Zustimmung der beiden Orga-
ne, die die Haushaltsbehörde bilden, zu erhalten, damit die
Feststellung des Haushaltsplans vor Ende des Jahres erfolgen
kann.

2. c) Zu diesem Zweck verpflichten sich die Beteiligten, alles zu
tun, damit dieser Termin, der für das ordnungsgemäße Funk-
tionieren der Gemeinschaft von wesentlicher Bedeutung ist,
eingehalten werden kann.

3. Falls jedoch vor dem 31. Dezember keine Einigung zustande
kommt, verpflichtet sich die Haushaltsbehörde, sich weiterhin darum
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zu bemühen, daß das Haushaltsverfahren abgeschlossen und der
Haushaltsplan vor Ende Januar festgestellt wird.

4. Die Vereinbarung der beiden Organe, die die Haushaltsbehörde
bilden, über den neuen Satz legt fest, in welcher Höhe die nicht-
obligatorischen Ausgaben im Haushaltsplan festgestellt werden.

5. Die Präsidenten von Parlament, Rat und Kommission tagen bei
Bedarf und auf Antrag eines der Präsidenten, um

— die Ergebnisse der Anwendung dieser Erklärung zu beurteilen;

— die anstehenden Fragen zu prüfen, um gemeinsame Lösungs-
vorschläge vorzubereiten, die den Organen vorzulegen sind.

IV — SONSTIGE FRAGEN

1. Der ,,Spielraum“ des Parlaments — der mindestens der Hälfte
des Höchstsatzes entspricht — wird vom Entwurf des vom Rat in
erster Lesung erstellten Haushaltsplans an in Anspruch genommen,
und zwar unter Berücksichtigung etwaiger Berichtigungsschreiben zu
dem Entwurf.

2. Die Einhaltung des Höchstsatzes ist beim jährlichen Haushalts-
plan sowie dem (oder den) Berichtigungs- und/oder Nachtragshaus-
haltsplan (Haushaltsplänen) geboten. Unbeschadet der Festsetzung
eines neuen Satzes bleibt der gegebenenfalls nicht in Anspruch ge-
nommene Teil des Höchstsatzes für eine etwaige Verwendung im
Rahmen der Prüfung eines Entwurfs eines Berichtigungs- und/oder
Nachtragshaushaltsplans verfügbar.

3. a) Die in den geltenden Verordnungen festgesetzten Höchst-
beträge werden eingehalten werden.

b) Um dem Haushaltsverfahren seine wirkliche Bedeutung zu
geben, muß vermieden werden, daß Höchstbeträge auf dem
Verordnungswege festgelegt und Beträge in den Haushalts-
plan eingesetzt werden, die die tatsächlichen Ausführungs-
möglichkeiten übersteigen.
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c) Die Verwendung der in den Haushalt für neue bedeutende
Gemeinschaftsaktionen eingesetzten Mittel kann nur nach
Erlaß einer Grundverordnung erfolgen. Werden diese Mittel
in den Haushaltsplan eingesetzt, bevor ein Verordnungs-
vorschlag vorliegt, so ist die Kommission ersucht, bis spä-
testens Ende Januar einen Vorschlag vorzulegen.

Der Rat und das Parlament verpflichten sich, alles zu tun, 
damit die betreffende Verordnung spätestens Ende Mai ver-
abschiedet werden kann.

Kann die Verordnung zu diesem Termin jedoch nicht ver-
abschiedet werden, so legt die Kommission Alternativvor-
schläge (Mittelübertragungen) vor, damit die betreffenden
Mittel noch während des Haushaltsjahres verwendet werden 
können.

4. Die Organe stellen fest, daß das Verfahren für die Änderung
der Haushaltsordnung im Gange ist und daß einige der Probleme
in diesem Rahmen zur Lösung anstehen. Die Organe verpflichten
sich, alles zu tun, damit dieses Verfahren möglichst bald abge-
schlossen werden kann.

Geschehen zu Brüssel am 30. Juni 1982.

Für das Parlament Für den Rat Für die Kommission

P. DANKERT L. TINDEMANS G. THORN
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D — Gemeinsame Erklärung
des Europäischen Parlaments,

des Rates, der im Rat
vereinigten Vertreter der

Mitgliedstaaten und der Kommission
vom 11. Juni 1986 gegen Rassismus

und Fremdenfeindlichkeit

ABl. C 158 vom 25.6.1986.
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT, DIE IM RAT VEREINIGTEN

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION —

in Anbetracht der Existenz und der Zunahme der fremdenfeind-
lichen Einstellungen, Bewegungen und Gewaltakte in der Gemein-
schaft, die sich häufig gegen Zuwanderer richten;

angesichts der vorrangigen Bedeutung, die die Gemeinschaftsorgane
der Achtung der in der Gemeinsamen Erklärung vom 5. April 1977
feierlich verkündeten Grundrechte sowie dem im Vertrag von Rom
vorgesehenen Grundsatz des freien Personenverkehrs beimessen;

in der Erwägung, daß die Achtung der Menschenwürde und die Un-
terbindung der Rassendiskriminierung zum gemeinsamen kulturellen
und rechtlichen Erbe aller Mitgliedstaaten gehören;

in dem Bewußtsein des positiven Beitrags, den die Arbeitnehmer
aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Drittländern zur Entwicklung
des Mitgliedstaats ihres legalen Aufenthalts beigetragen haben und
weiterhin beitragen können, und des Vorteils hieraus für die gesam-
te Gemeinschaft —

1. verurteilen aufs schärfste alle Äußerungen von Intoleranz und
Feindseligkeit sowie die Anwendung von Gewalt gegenüber einer
Person oder einer Personengruppe wegen rassischer, religiöser,
kultureller, sozialer oder nationaler Unterschiede;

2. bekräftigen ihren Willen, die Persönlichkeit und die Würde jedes
Mitglieds der Gesellschaft zu schützen und jegliche Form der
Ausgrenzung von Ausländern abzulehnen;
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3. halten es für unbedingt notwendig, daß alle erforderlichen
Maßnahmen getroffen werden, um diesen gemeinsamen Willen in
die Tat umzusetzen;

4. sind entschlossen, die bereits unternommenen Bemühungen zum
Schutz der Persönlichkeit und der Würde jedes Mitglieds der Ge-
sellschaft fortzusetzen und jeglicher Form der Ausgrenzung von
Ausländern eine Absage zu erteilen;

5. weisen auf die Bedeutung einer angemessenen Unterrichtung und
einer Sensibilisierung aller Bürger angesichts der Gefahren des
Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit hin und heben die Not-
wendigkeit hervor, dafür zu sorgen, daß jeder Akt und jede
Form von Diskriminierung vermieden oder unterbunden wird.

Geschehen zu Straßburg am 11. Juni 1986.

P. PFLIMLIN H. VAN DEN BROEK J. DELORS

Für das
Europäische
Parlament

Für den Rat
und die im Rat

vereinigten Vertreter
der Mitgliedstaaten

Für die Kommission
der Europäischen
Gemeinschaften
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E — Interinstitutionelle Vereinbarung
vom 20. Dezember 1994 über

ein beschleunigtes Arbeitsverfahren
für die amtliche Kodifizierung

von Rechtsakten

ABl. C 102 vom 4.4.1996.
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1. Als amtliche Kodifizierung im Sinne dieses Arbeitsverfahrens
gilt ein Verfahren mit dem Ziel, die zu kodifizierenden Rechtsakte
aufzuheben und durch einen einzigen Rechtsakt zu ersetzen, der kei-
ne inhaltliche Änderung der betreffenden Rechtsakte bewirkt.

2. Die vorrangigen Bereiche, in denen eine Kodifizierung erfolgen
sollte, werden von den betroffenen drei Organen gemeinsam auf
Vorschlag der Kommission festgelegt. Die Kommission wird in ih-
rem Arbeitsprogramm festlegen, welche Kodifizierungsvorschläge sie
vorzulegen beabsichtigt.

3. Die Kommission verpflichtet sich, in ihre Kodifizierungs-
vorschläge keine inhaltlichen Änderungen an den zu kodifizierenden
Rechtsakten aufzunehmen.

4. Die beratende Gruppe aus Vertretern der Juristischen Dienste
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission prüft
den von der Kommission angenommenen Kodifizierungsvorschlag
umgehend. Sie nimmt so rasch wie möglich dazu Stellung, ob sich
der Vorschlag tatsächlich auf eine reine Kodifizierung ohne inhalt-
liche Änderungen beschränkt.

5. Der übliche Rechtsetzungsprozeß der Gemeinschaft wird
uneingeschränkt eingehalten.

6. Der Gegenstand des Kommissionsvorschlags, d. h. eine reine
Kodifizierung bestehender Rechtstexte, stellt eine rechtliche
Beschränkung dar, die jede inhaltliche Änderung durch das Euro-
päische Parlament und den Rat verbietet.

7. Der Vorschlag der Kommission wird unter sämtlichen Aspek-
ten in einem beschleunigten Verfahren im Europäischen Parlament
(Prüfung des Vorschlags durch einen einzigen Ausschuß und ver-
einfachtes Verfahren für seine Billigung) und im Rat (Prüfung
durch eine einzige Gruppe und I/A-Punkt-Verfahren im AStV und
Rat) geprüft.
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8. Falls es sich im Verlauf des Rechtsetzungsverfahrens als er-
forderlich erweisen sollte, über eine reine Kodifizierung hinauszu-
gehen und inhaltliche Änderungen vorzunehmen, so wäre es Auf-
gabe der Kommission, gegebenenfalls den oder die hierfür
erforderlichen Vorschläge zu unterbreiten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember neunzehnhundert-
vierundneunzig.

Für den Rat Für das Für die

Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

der Europäischen
Union

Europäische
Parlament

Europäische
Kommission
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F — Erklärung
des Europäischen Parlaments,

des Rates und der Kommission
vom 6. März 1995 über die Aufnahme
von Finanzvorschriften in Rechtsakte

ABl. C 120 vom 4.4.1996, S. 4.
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT UND DIE KOMMISSION —

in Erwägung nachstehender Gründe:

In der Gemeinsamen Erklärung vom 30. Juni 1982 (1) heißt es:
,,Um dem Haushaltsverfahren seine wirkliche Bedeutung zu geben,
muß vermieden werden, daß Höchstbeträge auf dem Verordnungs-
wege festgelegt und Beträge in den Haushaltsplan eingesetzt wer-
den, die die tatsächlichen Ausführungsmöglichkeiten übersteigen.“

Die das Haushaltsverfahren betreffenden Vorschriften müssen gemäß
einer der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 29. Oktober 
1993 (2) beigefügten Erklärung ,,auf der für 1996 geplanten Regie-
rungskonferenz überprüft werden, damit eine interinstitutionelle Zu-
sammenarbeit auf partnerschaftlicher Basis erreicht wird“ —

ERKLÄREN:

1. Nach dem Mitentscheidungsverfahren erlassene Rechtsakte
über Mehrjahresprogramme

Diese Rechtsakte enthalten eine Vorschrift, mit der der Gesetzgeber
den Finanzrahmen des Programms für dessen gesamte Laufzeit fest-
setzt.

Dieser Betrag bildet für die Haushaltsbehörde im Rahmen des jähr-
lichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen.

Die Haushaltsbehörde und die Kommission, letztere bei der Auf-
stellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans, verpflichten sich, von
diesem Betrag nicht abzuweichen, außer im Fall neuer objektiver
und fortdauernder Gegebenheiten, die ausdrücklich und genau dar-
zulegen sind.

(1) ABl. C 194 vom 28.7.1982, S. 1.
(2) ABl. C 331 vom 7.12.1993, S. 1.
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2. Nicht unter das Mitentscheidungsverfahren fallende Rechts-
akte über Mehrjahresprogramme

In diesen Rechtsakten wird kein ,,für notwendig erachteter Betrag“
angegeben.

Sollte der Rat die Einführung eines finanziellen Bezugsrahmens
beabsichtigen, so stellt dieser eine Absichtsbekundung des Gesetz-
gebers dar und läßt die im Vertrag festgelegten Zuständigkeiten der
Haushaltsbehörde unberührt. Dies wird in jeden Rechtsakt aufge-
nommen, der einen solchen finanziellen Bezugsrahmen enthält.

Ist im Rahmen des Konzertierungsverfahrens gemäß der Gemein-
samen Erklärung vom 4. März 1975 (1) Einvernehmen über den be-
treffenden Betrag erzielt worden, so gilt dieser als Bezugsrahmen
im Sinne von Nummer 1.

3. Der Finanzbogen gemäß Artikel 3 der Haushaltsordnung stellt
die finanzielle Umsetzung der Ziele des vorgeschlagenen Programms
dar und umfaßt einen Fälligkeitsplan für die Laufzeit des Pro-
gramms. Er wird gegebenenfalls bei der Aufstellung des Vorent-
wurfs des Haushaltsplans unter Berücksichtigung des Durchfüh-
rungsstands des Programms überprüft. Dieser revidierte Finanzbogen
wird der Haushaltsbehörde zusammen mit dem Vorentwurf des
Haushaltsplans übermittelt.

(1) ABl. C 89 vom 22.4.1975, S. 1.
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G — Gemeinsame Erklärung
vom 12. Dezember 1996

betreffend die bessere
Unterrichtung der Haushaltsbehörde

über die Fischereiabkommen

ABl. C 20 vom 20.1.1997.
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Dir Organe stimmen den nachstehenden Leitlinen zu und verpflich-
ten sich, für deren Anwendung im Rahmen der derzeitigen und
künftigen Haushaltsverfahren Sorge zu tragen.

Eingliederungsplan

1. Es werden folgende zwei Haushaltslinien für die Fischereiab-
kommen geschaffen:

a) Internationale Fischereiabkommen (B7-8000): Diese Haushalts-
linie deckt alle Beträge hinsichtlich der zu Beginn des betref-
fenden Haushaltsjahres geltenden Abkommen und deren Proto-
kolle. Die Beträge für alle neuen (oder erneuerbaren) Abkommen
werden zwar dem Posten B7-8000 zugeführt, aber in die Reserve
B0-40 eingesetzt.

b) Beitrag für internationale Organisationen (B7-8001).

2. Das Parlament und der Rat werden sich während des Ad-hoc-
Konzertierungsverfahrens, das in Anlage II Buchstabe B der Inter-
institutionellen Vereinbarung vorgesehen ist, bemühen, den in den
Haushaltslinien und in der Reserve (B0-40) zu veranschlagenden
Betrag auf der Grundlage der Vorschläge der Kommission einver-
nehmlich festzulegen.

3. Die Europäische Kommission bekräftigt, daß sie sich im Rah-
men des Verhaltenskodex verpflichtet hat, das Europäische Parla-
ment über dessen parlamentarische Ausschüsse regelmäßig von der
Vorbereitung und dem Ablauf der Verhandlungen, einschließlich der
Auswirkungen auf den Haushaltsplan, zu unterrichten.

Was den Ablauf des Rechtsetzungsprozesses im Zusammenhang mit
den Fischereiabkommen anbelangt, so verpflichten sich die drei Or-
gane, alles zu tun, damit sämtliche Verfahren so schnell wie mög-
lich durchgeführt werden können.



1012

Sollten sich die für die Fischereiabkommen vorgesehenen Mittel
(einschließlich der Reserve) als unzureichend erweisen, so übermit-
telt die Kommission der Haushaltsbehörde die erforderlichen Infor-
mationen, damit ein Gedankenaustausch in Form eines gegebenen-
falls vereinfachten Trilogs über die Ursachen für diese Lage sowie
über mögliche Maßnahmen, die gemäß den festgelegten Verfahren
anzunehmen wären, stattfinden kann. Die Kommission schlägt ge-
gebenenfalls geeignete Maßnahmen vor.

Unterrichtung

4. Die Kommission legt der Haushaltsbehörde vierteljährlich de-
taillierte Informationen über die Durchführung der laufenden Ab-
kommen und die finanzielle Vorausschau für den Rest des Jahres
vor.
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H — Interinstitutionelle
Vereinbarung

zwischen dem Europäischen
Parlament, dem Rat und der

Europäischen Kommission
vom 16. Juli 1997 über Vorschriften
zur Finanzierung der Gemeinsamen

Außen- und Sicherheitspolitik

ABl. C 286 vom 22.9.1997.
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Allgemeine Bestimmungen

A. Die operativen Ausgaben der GASP gehen zu Lasten des Haus-
halts der Europäischen Gemeinschaften, sofern der Rat nicht 
gemäß Artikel 28 (ex-Artikel J.18) des Vertrags etwas anderes 
beschließt.

B. Die GASP-Ausgaben gelten als Ausgaben, die sich nicht zwin-
gend aus dem Vertrag ergeben. Für die Ausführung der betref-
fenden Ausgaben werden jedoch vom Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission im gegenseitigen Einvernehmen 
die nachstehenden besonderen Bestimmungen festgelegt.

Finanzvorschriften

C. Anhand des Haushaltsplanvorentwurfs der Kommission verstän-
digen sich das Europäische Parlament und der Rat in jedem Jahr 
über die Höhe der operativen GASP-Ausgaben, die zu Lasten 
des Haushalts der Gemeinschaften gehen, sowie über die Auf-
schlüsselung dieses Betrags auf die verschiedenen Artikel des 
GASP-Kapitels des Haushaltsplans (zu den einzelnen Artikeln: 
siehe Vorschläge unter Buchstabe G).

Wird kein Einvernehmen erzielt, so vereinbaren das Europäische
Parlament und der Rat zumindest, den Betrag, der im vorher-
gehenden Haushaltsplan vorgesehen war, in den GASP-Haus-
haltsplan einzusetzen, sofern die Kommission nicht eine Kür-
zung dieses Betrags vorschlägt.

D. Der Gesamtbetrag der operativen GASP-Ausgaben wird in vol-
lem Umfang in ein (GASP-)Kapitel des Haushaltsplans einge-
setzt und auf die einzelnen Artikel dieses Kapitels (wie unter 
Buchstabe G vorgeschlagen) aufgeschlüsselt. Dieser Betrag soll 
den tatsächlich vorhersehbaren Mittelbedarf decken und eine an-
gemessene Marge für unvorhergesehene Aktionen bieten. Es
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werden keine Mittel in eine Reserve eingesetzt. Jeder Artikel
erfaßt bereits angenommene gemeinsame Strategien oder ge-
meinsame Aktionen, vorgesehene, aber noch nicht angenommene
Maßnahmen und alle künftigen — d. h. unvorhergesehenen —
vom Rat während des betreffenden Haushaltsjahres anzunehmen-
den Aktionen.

E. Die Kommission ist gemäß der Haushaltsordnung auf der Grund-
lage eines Beschlusses des Rates befugt, autonom Mittelüber-
tragungen von Artikel zu Artikel innerhalb eines Kapitels des 
Haushaltsplans, d. h. der Mittelausstattung für die GASP, vor-
zunehmen, so daß die Flexibilität, die für eine rasche Durchfüh-
rung der GASP-Aktionen als erforderlich gilt, gewährleistet sein 
wird.

F. Falls sich der Umfang der GASP-Haushaltsmittel während des 
Haushaltsjahres als zur Deckung der notwendigen Ausgaben un-
zureichend erweist, kommen das Europäische Parlament und der 
Rat überein, anhand eines Vorschlags der Kommission mit
Dringlichkeit eine Lösung zu ermitteln.

G. Innerhalb des GASP-Kapitels des Haushaltsplans könnten die 
Artikel, in die die GASP-Aktionen aufzunehmen sind, wie folgt 
lauten:

— Beobachtung und Organisation von Wahlen/Beteiligung an
Maßnahmen für den Übergang zur Demokratie;

— EU-Sonderbeauftragte;

— Konfliktverhütung/Maßnahmen zur Schaffung von Frieden
und Sicherheit;

— Finanzielle Unterstützung für Abrüstungsmaßnahmen;

— Beiträge zu internationalen Konferenzen;

— Sofortmaßnahmen.

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission kom-
men überein, daß der Betrag für Aktionen, der in den im
sechsten Gedankenstrich genannten Artikel eingesetzt wird, 20 %
des für das GASP-Kapitel des Haushaltsplans eingesetzten Ge-
samtbetrags nicht überschreiten darf.
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Ad-hoc-Konzertierungsverfahren

H. Es wird ein Ad-hoc-Konzertierungsverfahren geschaffen für die 
Herbeiführung eines Einvernehmens zwischen den beiden Teilen 
der Haushaltsbehörde über den obengenannten Umfang der 
GASP-Ausgaben und die Aufschlüsselung dieses Gesamtbetrags 
auf die einzelnen Artikel des GASP-Kapitels des Haushalts-
plans.

I. Dieses Verfahren wird auf Antrag des Europäischen Parlaments 
oder des Rates und vor allem dann angewendet, wenn eines 
dieser Organe vom Haushaltsplanvorentwurf der Kommission 
abzuweichen beabsichtigt.

J. Das Ad-hoc-Konzertierungsverfahren ist vor dem Zeitpunkt ab-
zuschließen, den der Rat für die Aufstellung seines Haushalts-
planentwurfs festgesetzt hat.

K. Jeder Teil der Haushaltsbehörde unternimmt die erforderlichen 
Schritte um sicherzustellen, daß die in dem Ad-hoc-Konzertie-
rungsverfahren erzielten Ergebnisse während des gesamten 
Haushaltsverfahrens beachtet werden.

Anhörung und Unterrichtung des Euopäischen Parlaments

L. Der Vorsitz des Rates hört das Europäische Parlament jährlich 
zu einem vom Rat erstellten Dokument über die Hauptaspekte 
und die grundlegenden Optionen der GASP, einschließlich der 
finanziellen Auswirkungen für den Gemeinschaftshaushalt.
Darüber hinaus unterrichtet der Vorsitz das Europäische Parla-
ment in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung und 
Durchführung der GASP-Aktionen.

M. Der Rat teilt dem Europäischen Parlament bei jedem kosten-
wirksamen Beschluß im GASP-Bereich unverzüglich und in je-
dem Einzelfall mit, wie hoch die geplanten Kosten (Finanz-
bogen), insbesondere die Kosten mit Bezug auf den zeitlichen
Rahmen, das eingesetzte Personal, die Nutzung von Räumlich-
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keiten und anderer Infrastruktur, die Transporteinrichtungen,
Ausbildungserfordernisse und Sicherheitsvorkehrungen, ver-
anschlagt werden.

N. Die Kommission unterrichtet die Haushaltsbehörde vierteljähr-
lich über die Durchführung der GASP-Aktionen und die Fi-
nanzplanung für die verbleibende Zeit des Jahres.
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I — Interinstitutionelle Vereinbarung
zwischen dem Europäischen

Parlament, dem Rat
und der Kommission

vom 13. Oktober 1998
zu den Rechtsgrundlagen und

der Ausführung des Haushaltsplans

ABl. C 344 vom 12.11.1998.
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1. Nach der Systematik des Vertrags ist zur Ausführung in bezug
auf die im Haushaltsplan für alle Gemeinschaftsaktionen ausgewie-
senen Mittel zuvor ein Basisrechtsakt zu erlassen.

Ein ,,Basisrechtsakt“ ist ein Rechtsakt des abgeleiteten Rechts, mit
dem eine Gemeinschaftsmaßnahme und die Vornahme der entspre-
chenden, im Haushaltsplan ausgewiesenen Ausgabe eine Rechts-
grundlage erhalten. Dieser Rechtsakt muß in Form einer Verord-
nung, einer Richtlinie, einer Entscheidung oder eines Beschlusses
ergehen. Empfehlungen und Stellungnahmen sowie Entschließungen
und Erklärungen stellen keine Basisrechtsakte dar.

2. Folgende Mittel können jedoch ohne Basisrechtsakt verwendet
werden, soweit die Maßnahmen, zu deren Finanzierung sie dienen,
in den gemeinschaftlichen Zuständigkeitsbereich fallen:

a) ii) Mittel für experimentelle Modellstudien, mit denen die
Durchführbarkeit und der Nutzen einer Maßnahme geprüft
werden sollen. Die entsprechenden Verpflichtungsermächti-
gungen können nur für zwei Haushaltsjahre in den Haushalts-
plan eingesetzt werden. Ihr Gesamtbetrag darf 32 Millionen
Euro nicht überschreiten.

a) ii) Mittel für vorbereitende Maßnahmen, die es ermöglichen sol-
len, Vorschläge für den Erlaß künftiger Gemeinschafts-
maßnahmen vorzubereiten. Die vorbereitenden Maßnahmen
sind Teil eines kohärenten Ansatzes und können unterschied-
liche Formen annehmen. Die entsprechenden Verpflichtungs-
ermächtigungen können nur für höchstens drei Haushaltsjahre
in den Haushaltsplan eingesetzt werden. Das Rechtsetzungs-
verfahren sollte vor Ablauf des dritten Haushaltsjahrs abge-
schlossen werden. Während des Ablaufs des Rechtsetzungs-
verfahrens muß die Mittelbindung die Merkmale der vorbe-
reitenden Maßnahme bezüglich der geplanten Maßnahmen,
der verfolgten Ziele und der Nutznießer wahren. Die Höhe
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der eingesetzten Mittel darf daher nicht der Höhe der für die
Finanzierung der endgültigen Maßnahme selbst vorgesehenen
Mittel entsprechen. Der Gesamtbetrag der betreffenden neuen
Linien darf 30 Millionen Euro je Haushaltsjahr nicht über-
schreiten, und der Gesamtbetrag der effektiv für die vor-
bereitenden Maßnahmen gebundenen Mittel darf nicht über
75 Millionen Euro hinausgehen.

b) Bei der Vorlage des Haushaltsvorentwurfs (HVE) wird die Kom-
mission einen Bericht über die unter den Ziffern i und ii ge-
nannten Maßnahmen unterbreiten, in dem das Ziel der
Maßnahme, eine Evaluierung der Ergebnisse sowie das geplante
weitere Vorgehen dargelegt sind.

b) Mittel für punktuelle — oder sogar fortlaufende — Maßnahmen,
die die Kommission aufgrund von Aufgaben durchführt, welche
sich aus anderen institutionellen Vorrechten der Kommission als
dem unter Buchstabe a genannten legislativen Initiativrecht und
aus den ihr im Vertrag unmittelbar übertragenen besonderen Zu-
ständigkeiten ergeben. Ein Verzeichnis ist im Anhang enthalten.
Es kann gegebenenfalls bei der Darstellung des HVE unter An-
gabe der betreffenden Artikel und Beträge ergänzt werden.

c) Mittel, die für das Funktionieren jedes Organs im Rahmen seiner
Selbstverwaltung bestimmt sind.

3. Diese interinstitutionelle Vereinbarung tritt am Tag ihrer Un-
terzeichnung durch die Vertreter der drei Organe in Kraft.

Sie gilt von diesem Zeitpunkt an für den weiteren Verlauf des
Haushaltsverfahrens 1999 sowie für die Haushaltspläne der nach-
folgenden Haushaltsjahre, sofern sie nicht von einem der drei Or-
gane gekündigt wird.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Oktober neunzehnhundertacht-
undneunzig.
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Por el Parlamento Europeo
For Europa-Parlamentet
Für das Europäische Parlament
Για το Ευρωπαïκó Κοινοβούλιο
For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Per il Parlamento europeo
Voor het Europees Parlement
Pelo Parlamento Europeu
Euroopan parlamentin puolesta
För Europaparlamentet

Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Για το Συµβούλιο της Ευρωπαïκής ’Ενωσης
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l’Union européenne
Per il Consiglio dell’Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
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Por la Comisión Europea
For Europa-Kommissionen
Für die Europäische Kommission
Για την Ευρωπαïκή Επιτροπή
For the European Commission
Pour la Commission européenne
Per la Commissione europea
Voor de Europese Commissie
Pelo Comissão Europeia
Euroopan komission puolesta
För Europeiska kommissionen
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ANHANG

VERZEICHNIS DER ARTIKEL DES EG- UND DES EAG-
VERTRAGS, IN DENEN DER KOMMISSION UNMITTELBAR

BESONDERE ZUSTÄNDIGKEITEN ÜBERTRAGEN WERDEN

UND DIE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN IN TEIL B
(OPERATIONELLE MITTEL) DES EINZELPLANS III —

KOMMISSION — DES HAUSHALTSPLANS HABEN KÖNNTEN

I. EG-VERTRAG (*)

Artikel 118

Artikel 118 b Sozialer Dialog

Artikel 122 Sonderberichte im Sozialbereich

Artikel 130 p

Untersuchungen, Stellungnahmen, Beratung über
soziale Fragen

Artikel 129
Absatz 2

Initiativen für eine bessere Koordinierung im
Bereich des Gesundheitsschutzes

Artikel 129 c
Absatz 2

Initiativen für eine bessere Koordinierung im
Bereich der transeuropäischen Netze

Artikel 130
Absatz 2

Initiativen für eine bessere Koordinierung im
Bereich der Industrie

Artikel 130 b
Absatz 2

Bericht über die Fortschritte bei der Verwirk-
lichung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalts

Artikel 130 h
Absatz 2

Initiativen für eine bessere Koordinierung im
Bereich der Forschung und der technologischen
Entwicklung

Bericht auf dem Gebiet der Forschung und tech-
nologischen Entwicklung

(*) EUV-Artikel in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam.
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II. EAG-VERTRAG

Versorgungspolitik

Artikel 70

Kapitel 7 Überwachung der Sicherheit

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION

zu Nummer 2 Buchstabe a Ziffer ii

Die Kommission erklärt, daß sie sich vorbehält, im Fall
außergewöhnlicher äußerer Umstände eine Überschreitung der
Gesamtobergrenze von 30 Millionen Euro vorzuschlagen.

Artikel 130 x
Absatz 2

Initiativen für eine bessere Koordinierung der
Politiken auf dem Gebiet der Entwicklungs-
zusammenarbeit

Kapitel 6
Abschnitt 5

Finanzielle Beteiligung — im Rahmen des Haus-
haltsplans — an Schürfungsvorhaben in den
Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten

Artikel 77
und folgende
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J — Interinstitutionelle Vereinbarung
vom 22. Dezember 1998

über gemeinsame Leitlinien
für die redaktionelle Qualität der

gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften

ABl. C. 73 vom 17.3.1999.
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION UND

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Erklärung (Nr. 39) zur redaktionellen Qualität der
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, die am 2. Oktober 1997 von
der Regierungskonferenz verabschiedet wurde und der Schlußakte
des Vertrags von Amsterdam beigefügt worden ist,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine klare, einfache und genaue Abfassung der gemeinschaft-
lichen Rechtsakte ist für die Transparenz der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften sowie für deren Verständlichkeit in der Öffent-
lichkeit und den Wirtschaftskreisen unerläßlich. Sie ist auch not-
wendig für eine ordnungsgemäße Durchführung und einheitliche
Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in den Mit-
gliedstaaten.

(2) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs erfordert der
Grundsatz der Rechtssicherheit, der zur gemeinschaftlichen Rechts-
ordnung gehört, daß die Rechtsakte der Gemeinschaft klar und deut-
lich sind und ihre Anwendung für die Betroffenen vorhersehbar ist.
Dieses Gebot gilt in besonderem Maß, wenn es sich um einen
Rechtsakt handelt, der finanzielle Konsequenzen haben kann und
den Betroffenen Lasten auferlegt, denn die Betroffenen müssen in
der Lage sein, den Umfang der ihnen durch diesen Rechtsakt auf-
erlegten Verpflichtungen genau zu erkennen.

(3) Es empfiehlt sich daher, einvernehmlich Leitlinien für die re-
daktionelle Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften fest-
zulegen. Diese Leitlinien sollen den Gemeinschaftsorganen bei der
Annahme von Rechtsakten sowie denjenigen innerhalb der Gemein-
schaftsorgane als Richtschnur dienen, die an der Ausarbeitung und
Abfassung von Rechtsakten beteiligt sind, gleichviel ob es sich um
die Erstellung der Erstfassung eines Textes oder um die ver-
schiedenen Änderungen handelt, die an dem Text im Laufe des
Rechtsetzungsverfahrens vorgenommen werden.
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(4) Begleitend zu diesen Leitlinien werden geeignete Maßnahmen
getroffen, um deren ordnungsgemäße Anwendung sicherzustellen,
wobei diese Maßnahmen von jedem Organ jeweils für seinen Be-
reich anzunehmen sind.

(5) Die Rolle, die die Juristischen Dienste der Organe, ein-
schließlich ihrer Rechts- und Sprachsachverständigen, bei der Ver-
besserung der redaktionellen Qualität der gemeinschaftlichen
Rechtsakte spielen, sollte verstärkt werden.

(6) Diese Leitlinien ergänzen die von den Organen bereits unter-
nommenen Bemühungen, die Zugänglichkeit und Verständlichkeit
der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften insbesondere durch die
amtliche Kodifizierung von Rechtstexten, die Neufassung und die
Vereinfachung bestehender Texte zu verbessern.

(7) Diese Leitlinien sind als ein Instrument für den internen Ge-
brauch der Organe anzusehen. Sie sind nicht rechtsverbindlich —

NEHMEN EINVERNEHMLICH FOLGENDE LEITLINIEN AN:

Allgemeine Grundsätze

1. Die gemeinschaftlichen Rechtsakte werden klar, einfach und
genau abgefaßt.

2. Bei der Abfassung der Gemeinschaftsakte wird berücksichtigt,
um welche Art von Rechtsakt es sich handelt, und insbesondere, ob
er verbindlich ist oder nicht (Verordnung, Richtlinie, Entschei-
dung/Beschluß, Empfehlung o. a.).

3. Bei der Abfassung der Akte wird berücksichtigt, auf welche
Personen sie Anwendung finden sollen, um diesen die eindeutige
Kenntnis ihrer Rechte und Pflichten zu ermöglichen, und von wem
sie durchgeführt werden sollen.

4. Die Bestimmungen der Akte werden kurz und prägnant for-
muliert, und ihr Inhalt sollte möglichst homogen sein. Allzu lange
Artikel und Sätze, unnötig komplizierte Formulierungen und der
übermäßige Gebrauch von Abkürzungen sollten vermieden werden.
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5. Während des gesamten Prozesses, der zur Annahme der Akte
führt, wird bei der Abfassung der Entwürfe dieser Akte darauf
geachtet, daß hinsichtlich Wortwahl und Satzstruktur dem mehr-
sprachigen Charakter der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
Rechnung getragen wird; spezifische Begriffe oder die spezifische
Terminologie der nationalen Rechtssysteme dürfen nur behutsam
verwendet werden.

6. Die verwendete Terminologie muß kohärent sein, und zwar ist
auf Kohärenz sowohl zwischen den Bestimmungen ein und dessel-
ben Akts als auch zwischen diesem Akt und den bereits geltenden
Akten, insbesondere denjenigen aus demselben Bereich, zu achten.

Dieselben Begriffe sind mit denselben Worten auszudrücken und
dürfen sich dabei möglichst nicht von der Bedeutung entfernen, die
sie in der Umgangssprache, der Rechtssprache oder der Fachsprache
haben.

Aufbau des Rechtsakts

7. Alle Gemeinschaftsakte von allgemeiner Art werden unter
Zugrundelegung einer Standardstruktur abgefaßt (Titel — Präambel
— verfügender Teil — gegebenenfalls Anhänge).

8. Die Titel von Akten enthalten eine möglichst knapp formu-
lierte und vollständige Bezeichnung des Gegenstands, die nicht zu
falschen Schlüssen in bezug auf den Inhalt des verfügenden Teils
führen darf. Gegebenenfalls kann dem Titel ein Kurztitel folgen.

9. Die Bezugsvermerke sollen die Rechtsgrundlage des Aktes und
die wichtigsten Verfahrensschritte bis zu seiner Annahme angeben.

10. Zweck der Erwägungsgründe ist es, die wichtigsten Bestim-
mungen des verfügenden Teils in knapper Form zu begründen, ohne
deren Wortlaut wiederzugeben oder zu paraphrasieren. Sie dürfen
keine Bestimmungen mit normativem Charakter und auch keine po-
litischen Willensbekundungen enthalten.

11. Die Erwägungsgründe werden numeriert.
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12. Der verfügende Teil eines verbindlichen Aktes darf weder
Bestimmungen ohne normativen Charakter, wie Wünsche oder po-
litische Erklärungen, noch Bestimmungen enthalten, durch die Pas-
sagen oder Artikel der Verträge wiedergegeben oder paraphrasiert
oder geltende Rechtsvorschriften bestätigt werden.

Die Akte dürfen keine Bestimmungen enthalten, in denen der Inhalt
anderer Artikel angekündigt oder der Tiel des Aktes wiederholt
wird.

13. Gegebenenfalls wird am Anfang des Aktes ein Artikel vorge-
sehen, um den Gegenstand und den Anwendungsbereich des be-
treffenden Aktes festzulegen.

14. Wenn die in dem Akt verwendeten Begriffe ihrem Gehalt
nach nicht eindeutig sind, empfiehlt es sich, die Definitionen sol-
cher Begriffe in einem einzigen Artikel am Anfang des Aktes auf-
zuführen. Diese Definitionen dürfen keine eigenständigen Regelungs-
elemente enthalten.

15. Beim Aufbau des verfügenden Teils wird so weit wie mög-
lich eine Standardstruktur (Gegenstand und Anwendungsbereich —
Definitionen — Rechte und Pflichten — Bestimmungen zur Über-
tragung von Durchführungsbefugnissen — Verfahrensvorschriften —
Durchführungsmaßnahmen — Übergangs- und Schlußbestimmungen)
eingehalten.

Der verfügende Teil wird in Artikel sowie — je nach Länge und
Komplexität — in Titel, Kapitel und Abschnitte gegliedert. Enthält
ein Artikel eine Liste, so sollte jeder einzelne Punkt dieser Liste
vorzugsweise mit einer Nummer oder einem Buchstaben statt mit
einem Gedankenstrich versehen werden.

Interne und externe Bezugnahmen

16. Bezugnahmen auf andere Akte sollten soweit wie möglich
vermieden werden. Wenn eine Bezugnahme erfolgt, so wird der Akt
oder die Bestimmung, auf den bzw. die verwiesen wird, genau be-
zeichnet. Überkreuzverweise (Bezugnahme auf einen Akt oder auf
einen Artikel, der wiederum auf die Ausgangsbestimmung verweist)
und Bezugnahmen in Kaskadenform (Bezugnahme auf eine Bestim-
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mung, die wiederum auf eine andere Bestimmung verweist) sind
ebenfalls zu vermeiden.

17. Eine Bezugnahme im verfügenden Teil eines verbindlichen
Aktes auf einen nicht verbindlichen Akt hat nicht zur Folge, daß
letzterer verbindlich wird. Wenn der Verfasser dem nicht verbind-
lichen Akt ganz oder teilweise bindende Wirkung verleihen möchte,
empfiehlt es sich, den betreffenden Wortlaut soweit wie möglich als
Teil des verbindlichen Aktes wiederzugeben.

Änderungsrechtsakte

18. Änderungen eines Aktes werden klar und deutlich formuliert.
Die Änderungen erfolgen in Form eines Textes, der sich in den zu
ändernden Akt einfügt. Vorzugsweise sind ganze Bestimmungen
(Artikel oder Untergliederungen eines Artikels) zu ersetzen und
nicht Sätze, Satzteile oder Wörter einzufügen oder zu streichen.

Ein Änderungsrechtsakt darf keine eigenständigen Sachvorschriften
enthalten, die sich nicht in den zu ändernden Akt einfügen.

19. Ein Akt, dessen Hauptzweck nicht in der Änderung eines an-
deren Aktes besteht, kann in fine Änderungen anderer Akte ent-
halten, die sich aus dem Neuerungseffekt seiner eigenen Bestim-
mungen ergeben. Handelt es sich um umfangreiche Änderungen, so
empfiehlt sich die Annahme eines gesonderten Änderungsaktes.

Schlußbestimmungen, Aufhebungsklauseln und Anhänge

20. Die Bestimmungen betreffend Termine, Fristen, Ausnahmen,
Abweichungen und Verlängerungen sowie die Übergangsbestimmun-
gen (insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen des Aktes auf be-
stehende Sachverhalte) und die Schlußbestimmungen (Inkrafttreten,
Umsetzungsfrist, Beginn und gegebenenfalls Ende der Anwendung
des Aktes) werden genau abgefaßt.

Die Bestimmungen über die Fristen für die Umsetzung und die
Anwendung der Akte sehen ein als Tag/Monat/Jahr angegebenes
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Datum vor. Bei Richtlinien werden diese Fristen so festgelegt, daß
ein angemessener Umsetzungszeitraum gewährleistet ist.

21. Überholte Akte und Bestimmungen werden ausdrücklich auf-
gehoben. Bei der Annahme eines neuen Aktes sollten Akte und
Bestimmungen, die durch diesen neuen Akt unanwendbar oder ge-
genstandslos werden, ausdrücklich aufgehoben werden.

22. Die technischen Elemente des Aktes werden in den Anhängen
aufgeführt, auf die im verfügenden Teil des Aktes einzeln Bezug
genommen wird. Die Anhänge dürfen keine neuen Rechte oder
Pflichten vorsehen, die im verfügenden Teil nicht aufgeführt sind.

Die Anhänge werden unter Zugrundelegung einer Standardstruktur
abgefaßt.

SIE VEREINBAREN FOLGENDE DURCHFÜHRUNGSMASSNAHMEN:

Die Organe treffen die internen organisatorischen Maßnahmen, die
sie für eine korrekte Anwendung dieser Leitlinien als erforderlich
erachten.

Die Organe treffen hierzu insbesondere folgende Maßnahmen:

a) Sie beauftragen ihre Juristischen Dienste, binnen eines Jahres
nach Veröffentlichung dieser Leitlinien einen gemeinsamen Leit-
faden für die Praxis auszuarbeiten, der für diejenigen Personen
bestimmt ist, die an der Abfassung von Rechtstexten mitwirken;

b) sie gestalten ihre jeweiligen internen Verfahren so, daß ihre Ju-
ristischen Dienste, einschließlich ihrer Rechts- und Sprachsach-
verständigen, rechtzeitig jeweils für das eigene Organ redaktio-
nelle Vorschläge im Hinblick auf die Anwendung dieser
Leitlinien unterbreiten können;

c) sie fördern die Einrichtung von Redaktionsstäben in ihren am
Rechtsetzungsverfahren beteiligten Einrichtungen oder Dienststel-
len;

d) sie sorgen für die Aus- und Fortbildung ihrer Beamten und son-
stigen Bediensteten auf dem Gebiet der Abfassung von Rechts-
texten, wobei vor allem die Auswirkungen der Mehrsprachigkeit
auf die redaktionelle Qualität ins Bewußtsein gerückt werden
müssen;
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e) sie fördern die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, um das
Verständnis für die besonderen Erwägungen, die es bei der Ab-
fassung der Texte zu berücksichtigen gilt, zu verbessern;

f) sie fördern die Entwicklung und Verbesserung der Hilfsmittel,
die die Informationstechnologie für die Abfassung von Rechts-
texten bietet;

g) sie setzen sich für eine gute Zusammenarbeit ihrer jeweiligen
mit der Überwachung der redaktionellen Qualität betrauten
Dienststellen ein;

h) sie beauftragen ihre Juristischen Dienste, in regelmäßigen Ab-
ständen für das jeweilige Organ einen Bericht über die gemäß
den Buchstaben a bis g getroffenen Maßnahmen zu erstellen.

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 1998.

Der Präsident Der Präsident Der Präsident

Im Namen des
Europäischen
Parlaments

Im Namen des Rates
der Europäischen

Union

Im Namen der
Kommission

der Europäischen
Gemeinschaften
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ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, daß der gemein-
schaftliche Rechtsakt von sich aus verständlich (,,self-explaining“)
sein muß und die Organe und/oder die Mitgliedstaaten daher keine
auslegenden Erklärungen annehmen dürfen.

Die Annahme auslegender Erklärungen ist in den Verträgen nicht
vorgesehen und mit dem Wesen des Gemeinschaftsrechts unverein-
bar.

ERKLÄRUNGEN DES RATES

Der Rat ist ebenso wie das Europäische Parlament der Auffassung,
daß jeder gemeinschaftliche Rechtsakt in sich verständlich sein soll-
te. Daher sollte die Annahme von auslegenden Erklärungen zu
Rechtsakten soweit wie möglich vermieden werden, und der Inhalt
etwaiger Erklärungen sollte gegebenenfalls in den Rechtsakt selbst
eingearbeitet werden.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß derartige auslegende Erklä-
rungen des gemeinschaftlichen Gesetzgebers insofern, als sie dem
betreffenden Rechtsakt nicht widersprechen und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden (so wie es in Artikel 207 Absatz 3 des
EG-Vertrags vorgesehen ist), mit dem Gemeinschaftsrecht zu
vereinbaren sind.

Der Rat hält es für wünschenswert, daß die allgemeinen Grundsätze
für die zweckgerechte Textabfassung, die sich aus den gemeinsamen
Leitlinien für die redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften ergeben, für die Abfassung der gemäß den Titeln
V und VI des Vertrags über die Europäische Union angenommenen
Rechsakte gegebenenfalls als Anregung dienen.

Der Rat ist der Auffassung, daß es zur Verbesserung der Trans-
parenz des gemeinschaflichen Entscheidungsprozesses wünschens-
wert wäre, daß die Kommission vorsieht, daß die Begründungen zu
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ihren Vorschlägen für Rechtsakte künftig mit den hierzu am besten
geeigneten Mitteln (z. B. Veröffentlichung in der Reihe C des
Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften, Bereitstellung über
elektronische Medien usw.) der breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden.

Der Rat ist der Auffassung, daß es — neben der Verabschiedung
von amtlichen Kodifizierungen von Rechtsakten durch den Gesetz-
geber — zur Verbesserung der Zugänglichkeit des Gemeinschafts-
rechts im Fall zahlreicher oder wesentlicher Änderungen angezeigt
ist, daß das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften seine Arbeiten zur nichtamtlichen Konsolidierung
von Rechtsakten intensiviert und für eine bessere Publizität dieser
Texte sorgt. Zusammen mit den anderen Organen sollte auch die
Zweckmäßigkeit etwaiger Maßnahmen geprüft werden, die darauf
abzielen, einen systematischeren Rückgriff auf Neufassungen zu
erleichtern, mit denen sich die Kodifizierung und die Änderungen
eines Rechtsakts in einem einzigen Rechtstext miteinander kombi-
nieren lassen.
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K — Gemeinsame Erklärung
vom 4. Mai 1999

zu den praktischen Modalitäten
des neuen Mitentscheidungsverfahrens

(Artikel 251 EG-Vertrag)

ABl. C 148 vom 28.5.1999, S. 1.
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0 — PRÄAMBEL

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission (nach-
stehend ,,Organe“ genannt) stellen fest, daß sich die derzeitige Pra-
xis der Kontakte zwischen dem Ratsvorsitz, der Kommission und
den Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse und/oder Berichter-
stattern des Europäischen Parlaments sowie zwischen den beiden
Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses bewährt hat. Die Organe
bekräftigen, daß diese Praxis in allen Stadien des Mitentscheidungs-
verfahrens ausgebaut werden muß. Die Organe verpflichten sich,
ihre Arbeitsmethoden im Hinblick auf eine effektive Nutzung aller
durch das neue Mitentscheidungsverfahren gebotenen Möglichkeiten
zu überprüfen.

Unter Beachtung ihrer jeweiligen Geschäftsordnungen treffen die
Organe die erforderlichen Maßnahmen zur Förderung der wechsel-
seitigen Unterrichtung über die Arbeiten im Mitentscheidungsverfah-
ren.

I — ERSTE LESUNG

1. Die Organe arbeiten im Hinblick auf eine weitestgehende An-
näherung ihrer Standpunkte loyal zusammen, damit der Rechtsakt
möglichst in erster Lesung angenommen werden kann.

2. Die Organe sorgen dafür, daß die jeweiligen Zeitpläne soweit
wie möglich koordiniert werden, damit eine kohärente und konver-
gente Durchführung der Arbeiten der ersten Lesung im Europäi-
schen Parlament und im Rat gefördert wird. Sie nehmen geeignete
Kontakte auf, um den Fortgang der Arbeiten sowie den Grad der
Übereinstimmung zu prüfen.

3. Die Kommission unterstützt die Kontakte und macht in kon-
struktiver Weise von ihrem Initiativrecht Gebrauch, um eine An-
näherung der Standpunkte des Rates und des Europäischen Parlaments
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unter Wahrung des interinstitutionellen Gleichgewichts und der ihr
durch den Vertrag übertragenen Rolle zu fördern.

II — ZWEITE LESUNG

1. In seiner Begründung legt der Rat so klar wie möglich die
Gründe dar, die ihn zur Festlegung seines gemeinsamen Stand-
punkts veranlaßt haben. In der zweiten Lesung berücksichtigt das
Europäische Parlament diese Begründung sowie die Stellungnahme
der Kommission soweit wie möglich.

2. Im Hinblick auf ein besseres Verständnis der jeweiligen Stand-
punkte und einen möglichst zügigen Abschluß des Rechtsetzungs-
verfahrens können geeignete Kontakte aufgenommen werden.

3. Die Kommission unterstützt die Kontakte und äußert ihre Mei-
nung, um eine Annäherung der Standpunkte des Rates und des Eu-
ropäischen Parlaments unter Wahrung des interinstitutionellen
Gleichgewichts und der ihr durch den Vertrag übertragenen Rolle
zu fördern.

III — VERMITTLUNG

1. Der Vermittlungsausschuß wird vom Präsidenten des Rates im
Einvernehmen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments
unter Einhaltung der Bestimmungen des Vertrags einberufen.

2. Die Kommission nimmt an den Vermittlungsarbeiten teil und
ergreift alle notwendigen Initiativen, damit eine Annäherung der
Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates herbeige-
führt werden kann. Diese Initiativen können insbesondere darin be-
stehen, daß die Kommission unter Berücksichtigung der Standpunk-
te des Rates und des Europäischen Parlaments und unter Wahrung
der ihr durch den Vertrag übertragenen Rolle Entwürfe für Kom-
promißtexte vorlegt.

3. Der Vorsitz im Ausschuß wird vom Präsidenten des Europäi-
schen Parlaments und vom Präsidenten des Rates gemeinsam wahr-
genommen.
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Die beiden Vorsitzenden führen abwechselnd den Vorsitz in den Sit-
zungen des Ausschusses.

Die Termine für die Sitzungen des Ausschusses sowie die jeweilige
Tagesordnung werden von den beiden Vorsitzenden einvernehmlich
festgelegt. Die Kommission wird zu den geplanten Terminen an-
gehört. Das Europäische Parlament und der Rat bestimmen unver-
bindlich geeignete Termine für die Vermittlungsarbeiten und setzen
die Kommission davon in Kenntnis.

Das Europäische Parlament und der Rat tragen unter Beachtung der
Bestimmungen des Vertrags über die Fristen im Rahmen des Mög-
lichen Zwängen des Terminplans Rechnung, was insbesondere für
die Zeiten gilt, in denen die Tätigkeit der Organe unterbrochen ist,
sowie für die Wahlen des Europäischen Parlaments. Die Unterbre-
chung der Tätigkeit muß jedenfalls so kurz wie möglich sein.

Der Ausschuß tagt abwechselnd in den Räumlichkeiten des Euro-
päischen Parlaments und des Rates.

4. Dem Ausschuß liegen der Vorschlag der Kommission, der ge-
meinsame Standpunkt des Rates, die vom Europäischen Parlament
vorgeschlagenen Abänderungen, die diesbezügliche Stellungnahme
der Kommission sowie ein gemeinsames Arbeitsdokument der De-
legationen des Europäischen Parlaments und des Rates vor. Die
Kommission legt ihre Stellungnahme in der Regel binnen zwei Wo-
chen nach dem offiziellen Eingang des Abstimmungsergebnisses des
Europäischen Parlaments, spätestens aber vor Beginn der Vermitt-
lungsarbeiten vor.

5. Die beiden Vorsitzenden können dem Ausschuß Texte zur
Billigung unterbreiten.

6. Einzelheiten der Abstimmung in den einzelnen Delegationen
des Vermittlungsausschusses sowie gegebenenfalls Erklärungen zur
Abstimmung in diesen Delegationen werden dem Ausschuß über-
mittelt.

7. Die Einigung über den gemeinsamen Entwurf wird in einer Sit-
zung des Vermittlungsausschusses oder anschließend durch den
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Austausch von Schreiben zwischen den beiden Vorsitzenden fest-
gestellt. Kopien dieser Schreiben werden der Kommission übermit-
telt.

8. Kommt im Ausschuß eine Einigung über einen gemeinsamen
Entwurf zustande, wird dessen Text nach einer juristisch-sprachli-
chen Überarbeitung den beiden Vorsitzenden zur Billigung unter-
breitet.

9. Die beiden Vorsitzenden übermitteln den so gebilligten ge-
meinsamen Entwurf dem Präsidenten des Europäischen Parlaments
und dem Präsidenten des Rates mit einem gemeinsam unterzeich-
neten Schreiben. Kann der Vermittlungsausschuß sich auf keinen
gemeinsamen Entwurf einigen, setzen die beiden Vorsitzenden mit
einem gemeinsam unterzeichneten Schreiben den Präsidenten des
Europäischen Parlaments und den Präsidenten des Rates davon in
Kenntnis. Diese Schreiben gelten als Protokoll. Kopien dieser
Schreiben werden der Kommission zur Information übermittelt.

10. Das Generalsekretariat des Rates und das Generalsekretariat
des Europäischen Parlaments nehmen gemeinsam, unter Mitwirkung
des Generalsekretariats der Kommission, die Sekretariatsgeschäfte
des Ausschusses wahr.

IV — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Halten es das Europäische Parlament oder der Rat für unab-
dingbar, die in Artikel 251 EG-Vertrag genannten Fristen zu ver-
längern, setzen sie den Präsidenten des jeweils anderen Organs und
die Kommission davon in Kenntnis.

2. Die Überarbeitung der Texte erfolgt in enger Zusammenarbeit
und einvernehmlich durch die Rechts- und Sprachsachverständigen
des Europäischen Parlaments und des Rates.

3. Nachdem das Europäische Parlament und der Rat den Rechts-
akt im Mitentscheidungsverfahren angenommen haben, wird der
Text dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem Prä-
sidenten des Rates sowie den Generalsekretären beider Organe zur
Unterschrift vorgelegt.
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Der so gemeinsam unterzeichnete Text wird an das Amtsblatt wei-
tergeleitet und nach Möglichkeit binnen eines Monats, jedenfalls
aber so bald wie möglich veröffentlicht.

4. Stellt ein Organ in einem Text (oder einer der Sprachfas-
sungen) einen sachlichen Fehler fest, teilt es dies den anderen Or-
ganen unverzüglich mit. Ist der entsprechende Rechtsakt noch nicht
angenommen, erstellen die Dienste der Rechts- und Sprachsach-
verständigen des Europäischen Parlaments und des Rates in enger
Zusammenarbeit das erforderliche Korrigendum. Ist er bereits an-
genommen bzw. veröffentlicht, erstellen das Europäische Parlament
und der Rat einvernehmlich eine Berichtigung nach Maßgabe ihrer
jeweiligen Verfahren.
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1) Die Seiten 388 bis 400 werden durch die nachste-
henden Seiten ersetzt:



388 Korrigendum der Textsammlung

Ergibt sich bei der Anwendung dieses Artikels eine Schwierigkeit,
so entscheidet der Gerichtshof.

Eine Partei kann den Antrag auf Änderung der Zusammensetzung
des Gerichtshofs oder einer seiner Kammern weder mit der Staats-
angehörigkeit eines Richters noch damit begründen, daß dem Ge-
richtshof oder einer seiner Kammern kein Richter ihrer Staatsan-
gehörigkeit angehört.

TITEL III

VERFAHREN

Artikel 17 (*)

Die Staaten sowie die Organe der Gemeinschaft werden vor dem
Gerichtshof durch einen Bevollmächtigten vertreten, der für jede Sa-
che bestellt wird; der Bevollmächtigte kann sich der Hilfe eines
Beistands oder eines Anwalts bedienen.

Die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten sind, und die in diesem
Abkommen genannte EFTA-Überwachungsbehörde werden in der
gleichen Weise vertreten.

Die anderen Parteien müssen durch einen Anwalt vertreten sein.

Nur ein Anwalt, der berechtigt ist, vor einem Gericht eines
Mitgliedstaats oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum aufzutreten, kann vor dem
Gerichtshof als Vertreter oder Beistand einer Partei auftreten.

Die vor dem Gerichtshof auftretenden Bevollmächtigten, Beistände
und Anwälte genießen nach Maßgabe der Verfahrensordnung die
zur unabhängigen Ausübung ihrer Aufgaben erforderlichen Rechte
und Sicherheiten.

(*) Artikel geändert durch den Beschluß 94/993/EG (ABl. L 379 vom 31.12.1994,
S. 1).
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Der Gerichtshof hat nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung ge-
genüber den vor ihm auftretenden Beiständen und Anwälten die den
Gerichten üblicherweise zuerkannten Befugnisse.

Hochschullehrer, die Angehörige von Mitgliedstaaten sind, deren
Rechtsordnung ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer Partei
aufzutreten, haben vor dem Gerichtshof die durch diesen Artikel
den Anwälten eingeräumte Rechtsstellung.

Artikel 18

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schriftliches
und ein mündliches Verfahren.

Das schriftliche Verfahren umfaßt die Übermittlung der Klage-
schriften, Schriftsätze, Klagebeantwortungen und Erklärungen und
gegebenenfalls der Repliken sowie aller zur Unterstützung vorgeleg-
ten Belegstücke und Urkunden oder ihrer beglaubigten Abschriften
an die Parteien sowie an diejenigen Organe der Gemeinschaft, deren
Entscheidungen Gegenstand des Verfahrens sind.

Die Übermittlung obliegt dem Kanzler in der Reihenfolge und in-
nerhalb der Fristen, welche die Verfahrensordnung bestimmt.

Das mündliche Verfahren umfaßt die Verlesung des von einem Be-
richterstatter vorgelegten Berichtes, die Anhörung der Bevollmäch-
tigten, Beistände und Anwälte und der Schlußanträge des General-
anwalts durch den Gerichtshof sowie gegebenenfalls die Verneh-
mung von Zeugen und Sachverständigen.

Artikel 19 (*)

Die Klageerhebung beim Gerichtshof erfolgt durch Einreichung
einer an den Kanzler zu richtenden Klageschrift. Die Klageschrift
muß Namen und Wohnsitz des Klägers, die Stellung des Unter-
zeichnenden, die Partei oder die Parteien, gegen welche die Klage
erhoben wird, und den Streitgegenstand angeben sowie die Anträge
und eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten.

(*) Artikel geändert durch den Beschluß 94/993/EG.
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Ihr ist gegebenenfalls der Wortlaut des Aktes beizufügen, dessen
Nichtigerklärung beantragt wird, oder in dem in Artikel 232 dieses
Vertrags geregelten Fall eine Unterlage, aus der sich der Zeitpunkt
der in dem genannten Artikel vorgesehenen Aufforderung ergibt.
Sind der Klageschrift diese Unterlagen nicht beigefügt, so fordert
der Kanzler den Kläger auf, sie innerhalb einer angemessenen Frist
beizubringen; die Klage kann nicht deshalb zurückgewiesen werden,
weil die Beibringung erst nach Ablauf der für die Klageerhebung
vorgeschriebenen Frist erfolgt.

Artikel 20 (*)

In den in Artikel 234 dieses Vertrags geregelten Fällen obliegt es
dem Gericht des Mitgliedstaats, das ein Verfahren aussetzt und den
Gerichtshof anruft, diese Entscheidung dem Gerichtshof zu über-
mitteln. Der Kanzler des Gerichtshofes stellt diese Entscheidung den
beteiligten Parteien, den Mitgliedstaaten und der Kommission zu
und außerdem dem Rat oder der Europäischen Zentralbank, sofern
die Gültigkeit oder Auslegung einer Handlung des Rates oder der
Europäischen Zentralbank streitig ist, sowie dem Europäischen
Parlament und dem Rat, sofern die Gültigkeit oder Auslegung einer
von diesen beiden Organen gemeinsam erlassenen Handlung streitig
ist.

Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung können die Parteien,
die Mitgliedstaaten, die Kommission und gegebenenfalls das
Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Zentralbank
beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder schriftliche
Erklärungen abgeben.

Der Kanzler des Gerichtshofes stellt die Entscheidung des Gerichts
des Mitgliedstaats darüber hinaus den Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die nicht
Mitgliedstaaten sind, und der in diesem Abkommen genannten
EFTA-Überwachungsbehörde zu, die binnen zwei Monaten nach der
Zustellung beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder schriftliche
Erklärungen abgeben können, wenn einer der Anwendungsbereiche
des Abkommens betroffen ist.

(*) Artikel geändert durch den Beschluß 94/993/EG.
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Artikel 21

Der Gerichtshof kann von den Parteien die Vorlage aller Urkunden
und die Erteilung aller Auskünfte verlangen, die er für wünschens-
wert hält. Im Falle einer Weigerung stellt der Gerichtshof diese aus-
drücklich fest.

Der Gerichtshof kann ferner von den Mitgliedstaaten und den Or-
ganen, die nicht Parteien in einem Rechtsstreit sind, alle Auskünfte
verlangen, die er für die Regelung dieses Rechtsstreits als erfor-
derlich erachtet.

Artikel 22

Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Personengemeinschaften,
Dienststellen, Ausschüsse oder Einrichtungen seiner Wahl mit der
Abgabe von Gutachten betrauen.

Artikel 23

Zeugen können nach Maßgabe der Verfahrensordnung vernommen
werden.

Artikel 24

Nach Maßgabe der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof gegen-
über ausbleibenden Zeugen die den Gerichten allgemein zuerkann-
ten Befugnisse ausüben und Geldbußen verhängen.

Artikel 25

Zeugen und Sachverständige können unter Benutzung der in der
Verfahrensordnung vorgeschriebenen Eidesformel oder in der in der
Rechtsordnung ihres Landes vorgesehenen Weise eidlich vernom-
men werden.

Artikel 26

Der Gerichtshof kann anordnen, daß ein Zeuge oder Sachverstän-
diger von dem Gericht seines Wohnsitzes vernommen wird.
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Diese Anordnung ist gemäß den Bestimmungen der Verfahrensord-
nung zur Ausführung an das zuständige Gericht zu richten. Die in
Ausführung des Rechtshilfeersuchens abgefaßten Schriftstücke wer-
den dem Gerichtshof nach denselben Bestimmungen übermittelt.

Der Gerichtshof übernimmt die anfallenden Auslagen; er erlegt sie
gegebenenfalls den Parteien auf.

Artikel 27

Jeder Mitgliedstaat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen oder
Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zu-
ständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Gerichts-
hofs verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten.

Artikel 28

Die Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, daß der Gerichtshof
von Amts wegen oder auf Antrag der Parteien aus wichtigen Grün-
den anders beschließt.

Artikel 29

Der Gerichtshof kann während der Verhandlung Sachverständige,
Zeugen sowie die Parteien selbst vernehmen. Für die letzteren kön-
nen jedoch nur ihre bevollmächtigten Vertreter mündlich verhan-
deln.

Artikel 30

Über jede mündliche Verhandlung ist ein vom Präsidenten und vom
Kanzler zu unterschreibendes Protokoll aufzunehmen.

Artikel 31

Die Terminliste wird vom Präsidenten festgelegt.
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Artikel 32

Die Beratungen des Gerichtshofs sind und bleiben geheim.

Artikel 33

Die Urteile sind mit Gründen zu versehen. Sie enthalten die Namen
der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben.

Artikel 34

Die Urteile sind vom Präsidenten und vom Kanzler zu unterschrei-
ben. Sie werden in öffentlicher Sitzung verlesen.

Artikel 35

Der Gerichtshof entscheidet über die Kosten.

Artikel 36

Der Präsident des Gerichtshofs kann nach einem abgekürzten Ver-
fahren, das erforderlichenfalls von einzelnen Bestimmungen dieser
Satzung abweichen kann und in der Verfahrensordnung geregelt ist,
über Anträge auf Aussetzung gemäß Artikel 242 dieses Vertrags,
auf Erlaß einstweiliger Anordnungen gemäß Artikel 243 oder auf
Aussetzung der Zwangsvollstreckung gemäß Artikel 256 Absatz 4
entscheiden.

Bei Verhinderung des Präsidenten wird dieser durch einen anderen
Richter nach Maßgabe der Verfahrensordnung vertreten.

Die von dem Präsidenten oder seinem Vertreter getroffene Anord-
nung stellt eine einstweilige Regelung dar und greift der Entschei-
dung des Gerichtshofs in der Hauptsache nicht vor.
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Artikel 37 (*)

Die Mitgliedstaaten und die Organe der Gemeinschaft können einem
bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten.

Dasselbe gilt für alle anderen Personen, die ein berechtigtes Inter-
esse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhängigen Rechts-
streits glaubhaft machen; ausgenommen davon sind Rechtsstreitig-
keiten zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Organen der Gemein-
schaft oder zwischen Mitgliedstaaten und Organen der Gemeinschaft.

Unbeschadet des Absatzes 2 können die Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die nicht
Mitgliedstaaten sind, und die in diesem Abkommen genannte EFTA-
Überwachungsbehörde einem bei dem Gerichtshof anhängigen
Rechtsstreit beitreten, wenn dieser einen der Anwendungsbereiche
dieses Abkommens betrifft.

Mit den aufgrund des Beitritts gestellten Anträgen können nur die
Anträge einer Partei unterstützt werden.

Artikel 38

Stellt der ordnungsmäßig geladene Beklagte keine schriftlichen An-
träge, so ergeht gegen ihn Versäumnisurteil. Gegen dieses Urteil
kann binnen einem Monat nach Zustellung Einspruch eingelegt wer-
den. Der Einspruch hat keine Aussetzung der Vollstreckung aus
dem Versäumnisurteil zur Folge, es sei denn, daß der Gerichtshof
anders beschließt.

Artikel 39

Mitgliedstaaten, Organe der Gemeinschaft und alle sonstigen natür-
lichen und juristischen Personen können nach Maßgabe der Verfah-
rensordnung in den dort genannten Fällen Drittwiderspruch gegen
ein Urteil erheben, wenn dieses Urteil ihre Rechte beeinträchtigt
und in einem Rechtsstreit erlassen worden ist, an dem sie nicht teil-
genommen haben.

(*) Artikel geändert durch den Beschluß 94/993/EG.
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Artikel 40

Bestehen Zweifel über Sinn und Tragweite eines Urteils, so ist der
Gerichtshof zuständig, dieses Urteil auf Antrag einer Partei oder ei-
nes Organs der Gemeinschaft auszulegen, wenn diese ein berechtig-
tes Interesse hieran glaubhaft machen.

Artikel 41

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof nur
dann beantragt werden, wenn eine Tatsache von entscheidender Be-
deutung bekannt wird, die vor Verkündung des Urteils dem Ge-
richtshof und der die Wiederaufnahme beantragenden Partei unbe-
kannt war.

Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch eine Entscheidung des
Gerichtshofs eröffnet, die das Vorliegen der neuen Tatsache aus-
drücklich feststellt, ihr die für die Eröffnung des Wiederaufnah-
meverfahrens erforderlichen Merkmale zuerkennt und deshalb den
Antrag für zulässig erklärt.

Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlaß des Urteils kann kein
Wiederaufnahmeantrag mehr gestellt werden.

Artikel 42

In der Verfahrensordnung sind besondere, den Entfernungen Rech-
nung tragende Fristen festzulegen.

Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, wenn
der Betroffene nachweist, daß ein Zufall oder ein Fall höherer Ge-
walt vorliegt.

Artikel 43

Die aus außervertraglicher Haftung der Gemeinschaft hergeleiteten
Ansprüche verjähren in fünf Jahren nach Eintritt des Ereignisses,
das ihnen zugrunde liegt. Die Verjährung wird durch Einreichung
der Klageschrift beim Gerichtshof oder dadurch unterbrochen, daß
der Geschädigte seinen Anspruch vorher gegenüber dem zuständigen
Organ der Gemeinschaft geltend macht. In letzterem Fall muß die
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Klage innerhalb der in Artikel 230 vorgesehenen Frist von zwei
Monaten erhoben werden; gegebenenfalls findet Artikel 232 Absatz 2
Anwendung.

TITEL IV (*)

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Artikel 44

Die Artikel 2 bis 8 und die Artikel 13 bis 16 dieser Satzung finden
auf das Gericht und dessen Mitglieder entsprechende Anwendung.
Der Eid gemäß Artikel 2 wird vor dem Gerichtshof geleistet; die
in den Artikeln 3, 4 und 6 genannten Entscheidungen trifft der Ge-
richtshof nach Stellungnahme des Gerichts.

Artikel 45

Das Gericht ernennt einen Kanzler und bestimmt dessen Stellung.
Die Artikel 9, 10 und 13 dieser Satzung finden auf den Kanzler
des Gerichts entsprechende Anwendung.

Der Präsident des Gerichtshofs und der Präsident des Gerichts le-
gen einvernehmlich fest, in welcher Weise Beamte und sonstige Be-
dienstete, die dem Gerichtshof beigegeben sind, dem Gericht Dien-
ste leisten, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen.
Einzelne Beamte oder sonstige Bedienstete unterstehen dem Kanzler
des Gerichts unter Aufsicht des Präsidenten des Gerichts.

(*) Eingefügt durch Artikel 7 des Beschlusses des Rates vom 24. Oktober 1988 zur
Errichtung eines Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (ABl.
L 319 vom 25.11.1988, S. 1). Wortlaut des Beschlusses siehe Teil II.
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Artikel 46 (*)

Das Verfahren vor dem Gericht bestimmt sich nach Titel III dieser
Satzung; Artikel 20 ist gegenstandslos.

Das Verfahren wird, soweit dies erforderlich ist, durch die nach
Maßgabe von Artikel 225 Absatz 4 des Vertrages erlassene Ver-
fahrensordnung im einzelnen geregelt und ergänzt. Die Verfah-
rensordnung kann von Artikel 37 Absatz 4 und Artikel 38 dieser
Satzung abweichen, um den Besonderheiten der Rechtsstreitigkeiten
auf dem Gebiet des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen.

Abweichend von Artikel 18 Absatz 4 dieser Satzung kann der Ge-
neralanwalt seine begründeten Schlußanträge schriftlich stellen.

Artikel 47

Wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an das Ge-
richt gerichtet sind, irrtümlich beim Kanzler des Gerichtshofs ein-
gereicht, so übermittelt dieser sie unverzüglich an den Kanzler des
Gerichts; wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an
den Gerichtshof gerichtet sind, irrtümlich beim Kanzler des Gerichts
eingereicht, so übermittelt dieser sie unverzüglich an den Kanzler
des Gerichtshofs.

Stellt das Gericht fest, daß es für eine Klage nicht zuständig ist,
die in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt, so verweist es den
Rechtsstreit an den Gerichtshof; stellt der Gerichtshof fest, daß eine
Klage in die Zuständigkeit des Gerichts fällt, so verweist er den
Rechtsstreit an das Gericht, das sich dann nicht für unzuständig er-
klären kann.

Sind bei dem Gerichtshof und dem Gericht Rechtssachen anhängig,
die den gleichen Gegenstand haben, die gleiche Auslegungsfrage
aufwerfen oder die Gültigkeit desselben Rechtsaktes betreffen, so
kann das Gericht nach Anhörung der Parteien das Verfahren bis
zum Erlaß des Urteils des Gerichtshofs aussetzen. Handelt es sich
um Klagen auf Nichtigerklärung desselben Rechtsaktes, so kann
sich das Gericht ferner für nicht zuständig erklären, damit der Ge-

(*) Artikel geändert durch den Beschluß 95/208/EG (ABl. L 131 vom 15.6.1995, S. 33).



richtshof über diese Klagen entscheidet. In den in diesem Absatz
genannten Fällen kann auch der Gerichtshof die Aussetzung des bei
ihm anhängigen Verfahrens beschließen; in diesem Fall wird das
Verfahren vor dem Gericht fortgeführt.

Artikel 48
Der Kanzler des Gerichts übermittelt jeder Partei sowie allen Mit-
gliedstaaten und den Gemeinschaftsorganen, auch wenn diese vor
dem Gericht der Rechtssache nicht als Streithelfer beigetreten sind,
die Endentscheidungen des Gerichts und die Entscheidungen, die
über einen Teil des Streitgegenstands ergangen sind oder die einen
Zwischenstreit beenden, der eine Einrede wegen Unzuständigkeit
oder Unzulässigkeit zum Gegenstand hat.

Artikel 49
Gegen die Endentscheidungen des Gerichts und gegen die Ent-
scheidungen, die über einen Teil des Streitgegenstands ergangen
sind oder die einen Zwischenstreit beenden, der eine Einrede der
Unzuständigkeit oder Unzulässigkeit zum Gegenstand hat, kann ein
Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden; die Rechtsmittel-
frist beträgt zwei Monate und beginnt mit der Zustellung der an-
gefochtenen Entscheidung.
Dieses Rechtsmittel kann von einer Partei eingelegt werden, die mit
ihren Anträgen ganz oder teilweise unterlegen ist. Andere Streithel-
fer als Mitgliedstaaten oder Gemeinschaftsorgane können dieses
Rechtsmittel jedoch nur dann einlegen, wenn die Entscheidung des
Gerichts sie unmittelbar berührt.
Mit Ausnahme von Fällen, die sich auf Streitsachen zwischen der
Gemeinschaft und ihren Bediensteten beziehen, kann dieses Rechts-
mittel auch von den Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftsorganen
eingelegt werden, die dem Rechtsstreit vor dem Gericht nicht bei-
getreten sind. In diesem Fall befinden sie sich in derselben Stellung
wie Mitgliedstaaten und Organe, die dem Rechtsstreit im ersten
Rechtszug beigetreten sind.

Artikel 50
Wird ein Antrag auf Zulassung als Streithelfer von dem Gericht ab-
gelehnt, so kann der Antragsteller binnen zwei Wochen nach Zu-
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stellung der ablehnenden Entscheidung ein Rechtsmittel beim
Gerichtshof einlegen.

Gegen die aufgrund der Artikel 242, 243 und des Artikels 256 Ab-
satz 4 des Vertrags ergangenen Entscheidungen des Gerichts kön-
nen die Parteien des Verfahrens binnen zwei Monaten nach Zu-
stellung ein Rechtsmittel beim Gerichtshof einlegen.

Die Entscheidung über das gemäß den Absätzen 1 und 2 des vor-
liegenden Artikels eingelegte Rechtsmittel ergeht nach Maßgabe des
Artikels 36 dieser Satzung.

Artikel 51

Das beim Gerichtshof eingelegte Rechtsmittel ist auf Rechtsfragen
beschränkt. Es kann nur auf die Unzuständigkeit des Gerichts, auf
einen Verfahrensfehler, durch den die Interessen des Rechtsmittel-
führers beeinträchtigt werden, sowie auf eine Verletzung des Ge-
meinschaftsrechts durch das Gericht gestützt werden.

Ein Rechtsmittel nur gegen die Kostenentscheidung oder gegen die
Kostenfestsetzung ist unzulässig.

Artikel 52

Wird gegen eine Entscheidung des Gerichts ein Rechtsmittel ein-
gelegt, so besteht das Verfahren vor dem Gerichtshof aus einem
schriftlichen und einem mündlichen Verfahren. Unter den in der
Verfahrensordnung festgelegten Voraussetzungen kann der Gerichts-
hof nach Anhörung des Generalanwalts und der Parteien ohne
mündliches Verfahren entscheiden.

Artikel 53

Unbeschadet der Artikel 242 und 243 des Vertrags haben Rechts-
mittel keine aufschiebende Wirkung.

Abweichend von Artikel 244 des Vertrags werden die Entschei-
dungen des Gerichts, in denen eine Verordnung für nichtig erklärt
wird, erst nach Ablauf der in Artikel 49 Absatz 1 dieser Satzung
vorgesehenen Frist oder, wenn innerhalb dieser Frist ein Rechts-
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mittel eingelegt worden ist, nach dessen Zurückweisung wirksam;
ein Beteiligter kann jedoch gemäß den Artikeln 242 und 243 des
Vertrags beim Gerichtshof die Aussetzung der Wirkungen der für
nichtig erklärten Verordnung oder sonstige einstweilige Anordnun-
gen beantragen.

Artikel 54

Ist das Rechtsmittel begründet, so hebt der Gerichtshof die Ent-
scheidung des Gerichts auf. Er kann sodann den Rechtsstreit selbst
endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder
die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

Im Falle der Zurückverweisung ist das Gericht an die rechtliche
Beurteilung in der Entscheidung des Gerichtshofs gebunden.

Ist das von einem Mitgliedstaat oder einem Gemeinschaftsorgan, die
dem Rechtsstreit vor dem Gericht nicht beigetreten sind, eingelegte
Rechtsmittel begründet, so kann der Gerichtshof, falls er dies für
notwendig hält, diejenigen Wirkungen der aufgehobenen Entschei-
dung des Gerichts bezeichnen, die für die Parteien des Rechtsstreits
als fortgeltend zu betrachten sind.

Artikel 55

Die in Artikel 245 dieses Vertrags vorgesehene Verfahrensordnung
des Gerichtshofs enthält außer den nach dieser Satzung zu erlas-
senden Bestimmungen alle sonstigen Vorschriften, die für die An-
wendung dieser Satzung und erforderlichenfalls für ihre Ergänzung
notwendig sind.

Artikel 56

Durch einstimmigen Beschluß kann der Rat die Bestimmungen die-
ser Satzung ergänzen, um sie den Notwendigkeiten anzupassen, die
sich aus den gemäß Artikel 221 Absatz 4 dieses Vertrags getrof-
fenen Maßnahmen ergeben.

Artikel 57 (*)
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(*) Artikel aufgehoben durch den Vertrag von Amsterdam.



2) Seite 623, „Erklärung (Nr. 1) zu den Bereichen Ka-
tastrophenschutz, Energie und Fremdenverkehr“

Statt: „die in Artikel 3 Buchstabe t des Ver-
trags ... genannten Bereiche“

muß es heißen: „die in Artikel 3 Buchstabe u des
Vertrags ... genannten Bereiche“.
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3) In Teil „6. Interinstitutionelle Rechtsakte“ (Seiten
977 ff.) werden die unter den Buchstaben C, F, G, H
und I aufgeführten Rechtsakte gestrichen. Sie werden
durch den nachstehenden Text ersetzt (neue Seiten 1047
bis 1088):
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L — Interinstitutionelle Vereinbarung
vom 6. Mai 1999

zwischen dem Europäischen
Parlament, dem Rat und der

Kommission über die
Haushaltsdisziplin und die

Verbesserung des Haushaltsverfahrens

Korrigendum der Textsammlung 1047

ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1.
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1. Zweck der vorliegenden Vereinbarung zwischen dem Europäi-
schen Parlament, dem Rat und der Kommission (nachstehend „Or-
gane“) ist es, die Haushaltsdisziplin in die Praxis umzusetzen und
den Ablauf des jährlichen Haushaltsverfahrens und die interinstitu-
tionelle Zusammenarbeit im Haushaltsbereich zu verbessern.

2. Die vereinbarte Haushaltsdisziplin ist umfassend. Sie gilt
während der gesamten Laufzeit dieser Vereinbarung für alle Aus-
gaben und ist für alle an ihrer Durchführung beteiligten Organe
verbindlich.

3. Die Vereinbarung berührt nicht die jeweiligen Haushaltsbefug-
nisse der einzelnen Organe, die in den Verträgen festgelegt sind.

4. Jede Änderung dieser Vereinbarung bedarf der Zustimmung al-
ler an der Vereinbarung beteiligten Organe. Änderungen der Finan-
ziellen Vorausschau sind nach den in dieser Vereinbarung vorgese-
henen Verfahren vorzunehmen.

5. Die Vereinbarung gliedert sich in zwei Teile:

— Teil I regelt die Festlegung und die Durchführungsmodalitäten
der Finanziellen Vorausschau 2000—2006 und findet für deren
gesamte Geltungsdauer Anwendung;

— Teil II betrifft die Verbesserung der interinstitutionellen Zusam-
menarbeit während des Haushaltsverfahrens.

6. Die Kommission unterbreitet, so oft sie dies für notwendig hält,
in jedem Fall bei jedem Vorschlag für eine neue Finanzielle Vor-
ausschau gemäß Nummer 26, einen Bericht über die Durchführung
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dieser Vereinbarung, dem gegebenenfalls Änderungsvorschläge bei-
gefügt sind.

7. Die vorliegende Vereinbarung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.
Sie tritt ab diesem Tag an die Stelle der folgenden Texte:

— Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates
und der Kommission vom 30. Juni 1982 über verschiedene
Maßnahmen zur Gewährleistung einer besseren Abwicklung des
Haushaltsverfahrens (1);

— Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen
Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission vom 29.
Oktober 1993 über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung
des Haushaltsverfahrens (2);

— Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der
Kommission vom 6. März 1995 zur Aufnahme von Finanzvor-
schriften in Rechtsakte (3);

— Gemeinsame Erklärung vom 12. Dezember 1996 zur Verbesse-
rung der Unterrichtung der Haushaltsbehörde über die Fische-
reiabkommen (4);

— Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen
Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission vom 16.
Juli 1997 über Vorschriften zur Finanzierung der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (5);

— Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen
Parlament, dem Rat und der Kommission vom 13. Oktober
1998 zu den Rechtsgrundlagen und der Ausführung des Haus-
haltsplans (6).
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(1) ABl. C 194 vom 28.7.1982, S. 1.
(2) ABl. C 331 vom 7.12.1993, S. 1.
(3) ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 4.
(4) ABl. C 20 vom 20.1.1997, S. 109.
(5) ABl. C 286 vom 22.9.1997, S. 80.
(6) ABl. C 344 vom 12.11.1998, S. 1.



TEIL I

FINANZIELLE VORAUSSCHAU 2000—2006:
FESTLEGUNG UND

DURCHFÜHRUNGSMODALITÄTEN

A. Inhalt und Tragweite der Finanziellen Vorausschau

8. Die in Anhang I wiedergegebene Übersicht über die Finanziel-
le Vorausschau 2000—2006 ist Bestandteil dieser Vereinbarung. Sie
stellt den Bezugsrahmen für die interinstitutionelle Haushaltsdiszi-
plin dar. Ihr Inhalt entspricht den Schlußfolgerungen des Europäi-
schen Rates von Berlin vom 24./25. März 1999.

9. Die Finanzielle Vorausschau soll während eines mittelfristigen
Zeitraums eine geordnete Entwicklung der Ausgaben der Europäi-
schen Union, aufgegliedert nach großen Kategorien, in den Gren-
zen der Eigenmittel gewährleisten.

10. In der Finanziellen Vorausschau 2000—2006 sind für jedes
Jahr und für jede Rubrik oder Teilrubrik Ausgabenbeträge in Mit-
teln für Verpflichtungen festgesetzt. Jährliche Ausgabengesamtbeträ-
ge sind ebenfalls in Mitteln für Verpflichtungen und in Mitteln für
Zahlungen festgesetzt. Gesondert angegeben sind außerdem die für
erweiterungsbedingte Ausgaben verfügbaren Mittel für Zahlungen,
deren Inanspruchnahme in Nummer 25 Absatz 2 geregelt ist.

Alle diese Beträge sind in Preisen von 1999 ausgedrückt; nur die
Währungsreserve ist in jeweiligen Preisen angegeben.

Die Haushaltslinien, die durch zweckbestimmte Einnahmen im Sin-
ne des Artikels 4 der Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (1)
(nachstehend „Haushaltsordnung“) finanziert werden, bleiben in der
Finanziellen Vorausschau unberücksichtigt.
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Spezifische Ausgabenposten können nur bis zu der hierfür vorgese-
henen Obergrenze und unbeschadet von Nummer 11 Absatz 2 fi-
nanziert werden.

Die Informationen über die im Gesamthaushaltsplan der Europäi-
schen Gemeinschaften nicht ausgewiesenen Haushaltsvorgänge so-
wie die voraussichtliche Entwicklung der verschiedenen Eigenmit-
telkategorien der Gemeinschaft werden indikativ in gesonderten
Tabellen wiedergegeben. Diese Informationen werden jährlich bei
der technischen Anpassung der Finanziellen Vorausschau aktuali-
siert.

Die Agrarleitlinie bleibt unverändert. Sie wird auf der Grundlage
eines Berichts überprüft, den die Kommission dem Rat vor der
nächsten Erweiterung der Europäischen Union mit dem Ziel vor-
legt, jede für notwendig erachtete Anpassung vorzunehmen.

11. Die Organe erkennen an, daß jeder der in der Finanziellen
Vorausschau 2000—2006 in absoluten Zahlen festgesetzten Beträge
einen jährlichen Höchstbetrag für die Ausgaben im Rahmen des Ge-
samthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften darstellt. Un-
beschadet etwaiger Änderungen dieser Höchstbeträge gemäß den
Bestimmungen dieser Vereinbarung verpflichten sie sich, ihre je-
weiligen Befugnisse in der Weise auszuüben, daß die verschiedenen
jährlichen Ausgabenhöchstbeträge während jedes entsprechenden
Haushaltsverfahrens und bei der Ausführung des Haushaltsplans des
betreffenden Haushaltsjahres eingehalten werden.

Die Obergrenzen der Rubrik 7 der Finanziellen Vorausschau (Her-
anführungshilfe) haben jedoch indikativen Charakter; die beiden
Teile der Haushaltsbehörde können daher im Verlauf des Haus-
haltsverfahrens einvernehmlich eine Umschichtung der dort vorge-
sehenen Mittel beschließen.

12. Die beiden Teile der Haushaltsbehörde kommen überein, für
die Geltungsdauer der Finanziellen Vorausschau 2000—2006 die
Höchstsätze für die Erhöhung der nichtobligatorischen Ausgaben zu
akzeptieren, die aus den im Rahmen der Obergrenzen der Finanzi-
ellen Vorausschau aufgestellten Haushaltsplänen hervorgehen wer-
den.
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Mit Blick auf eine wirtschaftliche Haushaltsführung sorgen die Or-
gane dafür, daß beim Haushaltsverfahren und bei der Annahme des
Haushaltsplans innerhalb der Obergrenzen der einzelnen Rubriken
— außer bei der Rubrik 2 der Finanziellen Vorausschau (Struktur-
politische Maßnahmen) — so weit wie möglich ausreichende Spiel-
räume verfügbar bleiben.

Innerhalb der Höchstsätze für eine Erhöhung der nichtobligatori-
schen Ausgaben nach Absatz 1 verpflichten sich das Europäische
Parlament und der Rat, sich an die in der Finanziellen Vorausschau
für die strukturpolitischen Maßnahmen vorgesehenen Zuweisungen
für Verpflichtungsermächtigungen zu halten.

13. Nach dem Mitentscheidungsverfahren erlassene Rechtsakte des
Europäischen Parlaments und des Rates und Rechtsakte des Rates,
die die im Haushaltsplan verfügbaren Mittel oder die gemäß Num-
mer 11 in der Finanziellen Vorausschau veranschlagten Mittel über-
schreiten, können erst dann finanziell abgewickelt werden, wenn der
Haushaltsplan und gegebenenfalls die Finanzielle Vorausschau nach
dem für jeden dieser Fälle vorgesehenen Verfahren entsprechend
geändert worden sind.

14. Für jedes der unter die Finanzielle Vorausschau fallenden Jah-
re darf der Gesamtbetrag der erforderlichen Mittel für Zahlungen
nach der jährlichen Anpassung und unter Berücksichtigung der an-
derweitigen Anpassungen und Änderungen nicht zu einem Abrufsatz
der Eigenmittel führen, der höher ist als die für diese Eigenmittel
geltende Obergrenze.

Erforderlichenfalls beschließen die beiden Teile der Haushaltsbehör-
de auf Vorschlag der Kommission nach den in Artikel 272 Absatz 9
Unterabsatz 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft (nachstehend „EG-Vertrag“) festgelegten Abstimmungsre-
geln die erforderlichen Senkungen der Obergrenzen der Finanziel-
len Vorausschau, um die Einhaltung der Eigenmittelobergrenze zu
gewährleisten.

B. Jährliche Anpassungen der Finanziellen Vorausschau

Technische Anpassung

15. Jedes Jahr nimmt die Kommission vor Durchführung des
Haushaltsverfahrens für das Haushaltsjahr n+1 die Berechnung der
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Agrarleitlinie sowie folgende technische Anpassung der Finanziellen
Vorausschau an die Entwicklung des Bruttosozialprodukts (BSP)
und der Preise vor:

a) Neufestsetzung — zu Preisen des Jahres n+1 — der Ober-
grenzen sowie der Beträge der Mittel für Verpflichtungen und
der Mittel für Zahlungen, mit Ausnahme der Währungsreserve;

b) Berechnung des innerhalb der Eigenmittelobergrenze verfügba-
ren Spielraums.

Die Kommission nimmt diese technische Anpassung auf der Grund-
lage der letztverfügbaren Wirtschaftsdaten und -prognosen vor. Die
technische Anpassung der Obergrenze der Rubrik 1 der Finanziel-
len Vorausschau (Landwirtschaft) erfolgt jedoch auf der Grundlage
eines Deflators von jährlich 2 %. Bei der technischen Anpassung der
„Strukturfonds“-Obergrenze wird auf der Grundlage des pauschalen
Deflators verfahren, der in der Strukturfonds-Regelung für die Pro-
grammplanung der entsprechenden Interventionen vorgesehen ist.
Die Grundlage für die Indexierung der für die Jahre 2004 bis 2006
vorgesehenen Mittelausstattungen wird von der Kommission gege-
benenfalls vor dem 31. Dezember 2003 auf der Grundlage der letzt-
verfügbaren Angaben technisch angepaßt. Eine nachträgliche An-
passung der Mittelausstattungen für die Vorjahre findet nicht statt.

Die Ergebnisse dieser Anpassung sowie die grundlegenden Wirt-
schaftsprognosen werden den beiden Teilen der Haushaltsbehörde
mitgeteilt.

Für das betreffende Haushaltsjahr wird keine weitere technische An-
passung mehr vorgenommen, weder im Laufe des Haushaltsjahres
noch als nachträgliche Berichtigung im Laufe der folgenden Haus-
haltsjahre.

Anpassung in Verbindung mit den Ausführungsbedingungen

16. Gleichzeitig mit der Mitteilung über die technische Anpassung
der Finanziellen Vorausschau unterbreitet die Kommission den bei-
den Teilen der Haushaltsbehörde die Vorschläge zur Anpassung des
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Gesamtbetrags der Mittel für Zahlungen, die sie unter Berücksich-
tigung der Ausführungsbedingungen für notwendig hält, um eine
geordnete Entwicklung im Verhältnis zu den Mitteln für Verpflich-
tungen zu gewährleisten.

17. Für den Fall einer verspäteten Annahme der Programme für
die strukturpolitischen Maßnahmen verpflichten sich beide Teile der
Haushaltsbehörde, anläßlich der 2001 stattfindenden Anpassung auf
Vorschlag der Kommission die Übertragung der im Haushaltsjahr
2000 nicht verwendeten Mittelausstattungen unter Erhöhung der ent-
sprechenden Ausgabenhöchstbeträge auf die folgenden Jahre zu ge-
nehmigen.

18. Das Europäische Parlament und der Rat beschließen vor dem
1. Mai des Jahres n über diese Vorschläge gemäß den Abstim-
mungsregeln in Artikel 272 Absatz 9 Unterabsatz 5 EG-Vertrag.

C. Änderung der Finanziellen Vorausschau

19. Unabhängig von den regelmäßigen technischen Anpassungen
und den Anpassungen entsprechend den Ausführungsbedingungen
kann die Finanzielle Vorausschau auf Vorschlag der Kommission
geändert werden, um auf unvorhergesehene Situationen reagieren zu
können, wobei die Eigenmittelobergrenze unangetastet bleiben muß.

20. In der Regel muß ein solcher Änderungsvorschlag vor Beginn
des Haushaltsverfahrens für das betreffende Haushaltsjahr oder das
erste der von dieser Änderung betroffenen Haushaltsjahre vorgelegt
und angenommen werden.

Die Änderung der Finanziellen Vorausschau bis zu einer Höhe von
0,03 % des BSP der Gemeinschaft beim Spielraum für unvorherge-
sehene Ausgaben wird durch gemeinsamen Beschluß der beiden
Teile der Haushaltsbehörde angenommen, der gemäß den in Artikel
272 Absatz 9 Unterabsatz 5 EG-Vertrag festgelegten Abstimmungs-
regeln zustande kommt.

Jede Änderung der Finanziellen Vorausschau, die beim Spielraum
für unvorhergesehene Ausgaben über den Satz von 0,03 % des BSP
der Gemeinschaft hinausgeht, wird durch gemeinsamen Beschluß
der beiden Teile der Haushaltsbehörde angenommen, wobei der Rat
einstimmig beschließt.
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21. Die Organe prüfen für die von der Änderung betroffene Ru-
brik — außer bei Rubrik 2 — die Möglichkeiten einer Mittelum-
schichtung zwischen den unter diese Rubrik fallenden Programmen,
insbesondere auf der Grundlage zu erwartender unzureichender Mit-
telinanspruchnahmen. Anzustreben wäre, daß bis zur Obergrenze der
betreffenden Rubrik ein signifikanter Spielraum — ausgedrückt als
absoluter Betrag und in Prozent der geplanten neuen Ausgaben —
erwirtschaftet wird.

Die Organe prüfen außerdem Möglichkeiten, die Anhebung der
Obergrenze einer Rubrik durch Senkung der Obergrenze einer an-
deren Rubrik auszugleichen.

In den Rubriken 1 bis 6 der Finanziellen Vorausschau verfügbare
Mittel dürfen auf keinen Fall für die Rubrik 7 der Finanziellen Vor-
ausschau (Heranführungshilfe), und umgekehrt dürfen Mittel für die
Heranführungshilfe nicht für die Rubriken 1 bis 6 verwendet wer-
den.

Mittel für den Beitritt dürfen nur für rein erweiterungsbedingte Aus-
gaben, nicht aber für unvorhergesehene Ausgaben bei den Rubriken
1 bis 7 der Finanziellen Vorausschau verwendet werden. Umgekehrt
dürfen Mittel der Rubriken 1 bis 7 nicht zur Deckung der Kosten
weiterer Beitritte herangezogen werden.

Eine Änderung der Finanziellen Vorausschau bei den obligatori-
schen Ausgaben darf keine Verringerung des für die nichtobligato-
rischen Ausgaben verfügbaren Betrags nach sich ziehen.

Jede Änderung soll die Aufrechterhaltung eines geordneten Verhält-
nisses zwischen Verpflichtungen und Zahlungen gewährleisten.

D. Folgen des Nichtzustandekommens eines gemeinsamen
Beschlusses über die Anpassung oder Änderung der

Finanziellen Vorausschau

22. Kommt kein gemeinsamer Beschluß des Europäischen Parla-
ments und des Rates über eine von der Kommission vorgeschla-
gene Anpassung oder Änderung der Finanziellen Vorausschau zu-
stande, bleiben die nach der jährlichen technischen Anpassung
festgelegten Beträge als Ausgabenobergrenze für das betreffende
Haushaltsjahr gültig.
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E. Reserven

23. Die drei Reserven in Rubrik 6 der Finanziellen Vorausschau
werden in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaf-
ten eingesetzt. Die erforderlichen Mittel werden nur bei tatsächli-
cher Inanspruchnahme dieser Reserven abgerufen:

a) Die Währungsreserve soll im Zeitraum 2000—2002 die Aus-
wirkungen auffangen, die beträchtliche und unvorhergesehene
Änderungen der Euro-Dollar-Parität gegenüber der im Haus-
haltsplan verwendeten Parität auf die Haushaltsausgaben für die
Landwirtschaft haben können.

b) Die Reserve zur Sicherung von Darlehen an Drittländer ist
dazu bestimmt, die Haushaltslinien mit Mitteln auszustatten,
aus denen der Garantiefonds (1) gespeist wird und etwaige zu-
sätzliche Zahlungen, die bei Ausfall eines Schuldners zu leisten
sind, finanziert werden.

c) Die Reserve für Soforthilfen dient dazu, im Fall von Ereignis-
sen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht vorher-
sehbar waren, rasch einen punktuellen Bedarf an Hilfeleistun-
gen für Drittländer, vorrangig für humanitäre Zwecke, zu
decken.

Hält die Kommission die Inanspruchnahme einer dieser Reserven
für erforderlich, so unterbreitet sie den beiden Teilen der Haus-
haltsbehörde einen Vorschlag für eine entsprechende Mittelübertra-
gung.

Bevor die Kommission jedoch einen Rückgriff auf die Reserve für
Soforthilfen vorschlägt, ist sie gehalten, die Möglichkeiten einer
Neuverteilung der Mittel zu prüfen.

Zeitgleich mit ihrem Vorschlag für eine Mittelübertragung beruft die
Kommission so rasch wie möglich einen Trilog (gegebenenfalls in
vereinfachter Form) ein, um die Zustimmung der beiden Teile der
Haushaltsbehörde zu der Notwendigkeit einer Inanspruchnahme der
Reserven und dem erforderlichen Betrag einzuholen.
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Findet der Vorschlag der Kommission nicht die Zustimmung der
beiden Teile der Haushaltsbehörde und wird keine Einigung über
einen gemeinsamen Standpunkt erzielt, so ergeht seitens des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates kein Beschluß über den Mit-
telübertragungsvorschlag der Kommission.

F. Flexibilitätsinstrument

24. Das Flexibilitätsinstrument, dessen jährliche Obergrenze auf
200 Mio. EUR festgesetzt ist, dient dazu, in einem gegebenen
Haushaltsjahr und im Rahmen der festgelegten Beträge genau be-
stimmte Ausgaben zu finanzieren, die innerhalb der Obergrenze ei-
ner oder mehrerer Rubriken nicht getätigt werden können.

Der nicht verwendete Teil des jährlichen Betrags kann bis zum Jahr
n+2 übertragen werden. Im Fall einer Inanspruchnahme des Flexi-
bilitätsinstruments werden gegebenenfalls zunächst die übertragenen
Mittel, und zwar in der Reihenfolge ihrer Übertragung, verwendet.
Der Teil des für das Jahr n vorgesehenen Betrags, der im Verlauf
des Jahres n+2 nicht verwendet wird, verfällt.

Das Flexibilitätsinstrument sollte in der Regel in zwei aufeinander-
folgenden Haushaltsjahren nicht für ein und denselben Zweck her-
angezogen werden.

Die Kommission schlägt die Inanspruchnahme des Flexibilitätsin-
struments vor, nachdem sie alle Möglichkeiten einer Mittelum-
schichtung innerhalb der Rubrik, in der ein Mehrbedarf entstanden
ist, geprüft hat.

In ihrem Vorschlag zur Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstru-
ments nennt die Kommission die Art und die Höhe der zu finan-
zierenden Ausgaben. Der Vorschlag kann für das betreffende Haus-
haltsjahr im Laufe des Haushaltsverfahrens vorgelegt werden. Er
wird in den Vorentwurf des Haushaltsplans aufgenommen oder
gemäß der Haushaltsordnung zusammen mit dem einschlägigen
Haushaltsinstrument unterbreitet.

Die beiden Teile der Haushaltsbehörde beschließen einvernehmlich
gemäß den Abstimmungsregeln des Artikels 272 Absatz 9 Unterab-
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satz 5 EG-Vertrag, das Flexibilitätsinstrument in Anspruch zu neh-
men. Der Beschluß ergeht im Rahmen des in Teil II Abschnitt A
und in Anhang III vorgesehenen Konzertierungsverfahrens.

G. Anpassung der Finanziellen Vorausschau anläßlich
der Erweiterung

25. Im Fall einer Erweiterung der Europäischen Union um neue
Mitgliedstaaten während der Geltungsdauer der Finanziellen Vor-
ausschau passen das Europäische Parlament und der Rat auf Vor-
schlag der Kommission gemäß den Abstimmungsregeln des Artikels
272 Absatz 9 Unterabsatz 5 EG-Vertrag gemeinsam die Finanzielle
Vorausschau an, um dem erweiterungsbedingten Ausgabenbedarf
Rechnung zu tragen.

Unbeschadet der Ergebnisse der Beitrittsverhandlungen sollten die
betreffenden Rubriken nicht über die Beträge hinaus geändert wer-
den, die in dem indikativen Finanzrahmen angegeben sind, der von
einer ab dem Jahr 2002 um sechs neue Mitgliedstaaten erweiterten
Union ausgeht; dieser Finanzrahmen ist als Anhang II beigefügt,
der Bestandteil dieser Vereinbarung ist.

Zur Deckung des Mehrbedarfs dienen die hierzu in der Finanziel-
len Vorausschau vorgesehene Reserve und, falls notwendig, die
durch den erweiterungsbedingten Anstieg des BSP der Gemeinschaft
anfallenden zusätzlichen Eigenmittel.

H. Geltungsdauer der Finanziellen Vorausschau und Folgen
des Fehlens einer Finanziellen Vorausschau

26. Die Kommission unterbreitet vor dem 1. Juli 2005 Vorschlä-
ge für eine neue mittelfristige Finanzielle Vorausschau.

Falls eine Einigung über eine neue Finanzielle Vorausschau nicht
zustande kommt und falls die geltende Finanzielle Vorausschau
nicht von einer der an der Vereinbarung beteiligten Parteien aus-
drücklich gekündigt wird, werden die Obergrenzen für das letzte
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Jahr der geltenden Vorausschau nach Nummer 15 jedes Jahr in der
Weise angepaßt, daß auf diese Beträge der im vorhergehenden Zeit-
raum festgestellte durchschnittliche Steigerungssatz — ohne Berück-
sichtigung der erweiterungsbedingten Anpassungen — angewandt
wird. Dieser Steigerungssatz darf jedoch nicht höher sein als die
für das betreffende Jahr vorgesehene Wachstumsrate des BSP der
Gemeinschaft.

TEIL II

VERBESSERUNG DER INTERINSTITUTIONELLEN
ZUSAMMENARBEIT WÄHREND DES

HAUSHALTSVERFAHRENS

A. Das Verfahren der interinstitutionellen Zusammenarbeit

27. Die Organe kommen überein, ein Verfahren der interinstitu-
tionellen Zusammenarbeit für den Haushaltsbereich einzuführen. Die
Einzelheiten dieser Zusammenarbeit sind in Anhang III niedergelegt,
der Bestandteil dieser Vereinbarung ist.

B. Aufstellung des Haushaltsplans

28. Die Kommission legt jedes Jahr einen Vorentwurf des Haus-
haltsplans vor, der dem tatsächlichen Finanzierungsbedarf der Ge-
meinschaft entspricht.

Hierbei berücksichtigt sie

— die Kapazität zur Ausführung der Mittel, wobei sie darum
bemüht ist, eine strikte Relation zwischen Mitteln für Ver-
pflichtungen und Mitteln für Zahlungen zu gewährleisten;

— die Möglichkeiten, neue Politiken im Wege von Pilotvorhaben
und/oder neuen vorbereitenden Maßnahmen einzuleiten oder
auslaufende mehrjährige Aktionen fortzusetzen, nachdem die
Voraussetzungen für den Erlaß eines Basisrechtsakts im Sinne
der Nummer 36 geprüft worden sind;
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— die Notwendigkeit, eine Ausgabenentwicklung gegenüber dem
vorhergehenden Haushaltsjahr sicherzustellen, die den Erforder-
nissen der Haushaltsdisziplin entspricht.

29. Die Organe sorgen dafür, daß nach Möglichkeit nicht Linien
mit operativen Ausgaben in unbedeutender Höhe in den Haushalts-
plan eingesetzt werden.

Die beiden Teile der Haushaltsbehörde verpflichten sich ferner, der
Beurteilung der Möglichkeiten für die Ausführung des Haushalts-
plans Rechnung zu tragen, welche die Kommission in ihren Vor-
entwürfen sowie im Rahmen des laufenden Haushaltsvollzugs vor-
nimmt.

C. Klassifizierung der Ausgaben

30. Die Organe verstehen unter obligatorischen Ausgaben diejeni-
gen Ausgaben, die die Haushaltsbehörde aufgrund der rechtlichen
Verpflichtungen in den Haushaltsplan einsetzen muß, die sich aus
den Verträgen oder den aufgrund der Verträge erlassenen Rechtsak-
ten ergeben.

31. Für jede neue Haushaltslinie und für Haushaltslinien, deren
Rechtsgrundlage geändert worden ist, wird im Vorentwurf des
Haushaltsplans eine Klassifizierung vorgeschlagen.

Einigen sich das Europäische Parlament und der Rat nicht auf die
im Vorentwurf des Haushaltsplans vorgeschlagene Klassifizierung,
so prüfen sie die Klassifizierung der betreffenden Haushaltslinie auf
der Grundlage von Anhang IV, der Bestandteil dieser Vereinbarung
ist. Das Einvernehmen wird im Rahmen des in Anhang III vorge-
sehenen Konzertierungsverfahrens herbeigeführt.

D. Höchstsatz für die Erhöhung der nichtobligatorischen
Ausgaben bei Fehlen einer Finanziellen Vorausschau

32. Unbeschadet der Bestimmungen in Nummer 12 Absatz 1 ver-
einbaren die Organe folgendes:
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a) Der autonome Spielraum des Europäischen Parlaments zu
Zwecken des Artikels 272 Absatz 9 Unterabsatz 4 EG-Vertrag,
der die Hälfte des Höchstsatzes beträgt, gilt ab der Aufstellung
des Entwurfs des Haushaltsplans durch den Rat in erster Le-
sung, wobei etwaigen Berichtigungsschreiben zu dem Entwurf
Rechnung zu tragen ist.

a) Die Einhaltung des Höchstsatzes ist beim jährlichen Haushalts-
plan sowie dem (oder den) Berichtigungs- und/oder Nachtrags-
haushaltsplan (Haushaltsplänen) geboten. Unbeschadet der Fest-
setzung eines neuen Satzes bleibt der gegebenenfalls nicht in
Anspruch genommene Teil des Höchstsatzes für eine etwaige
Verwendung im Rahmen der Prüfung eines Entwurfs eines Be-
richtigungs- und/oder Nachtragshaushaltsplans verfügbar.

b) Erweist sich im Verlauf des Haushaltsverfahrens, daß der Ab-
schluß des Verfahrens davon abhängen könnte, daß für die Er-
höhung der nichtobligatorischen Ausgaben einvernehmlich ein
neuer Satz für die Mittel für Zahlungen und/oder ein neuer
Satz für die Mittel für Verpflichtungen festgesetzt werden muß
— letzterer kann auf anderem Niveau als erstgenannter festge-
setzt werden —, so bemühen sich die Organe unbeschadet von
Buchstabe a) anläßlich der in Anhang III vorgesehenen Kon-
zertierung, eine Einigung zwischen den beiden Teilen der Haus-
haltsbehörde herbeizuführen.

E. Aufnahme von Finanzvorschriften in Rechtsakte

33. Die nach dem Mitentscheidungsverfahren erlassenen Rechtsak-
te über Mehrjahresprogramme enthalten eine Vorschrift, mit der der
Gesetzgeber den Finanzrahmen des Programms für dessen gesamte
Laufzeit festsetzt.

Dieser Betrag bildet für die Haushaltsbehörde im Rahmen des jähr-
lichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen.

Die Haushaltsbehörde und die Kommission, letztere bei der Auf-
stellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans, verpflichten sich, von
diesem Betrag nicht abzuweichen, außer im Fall neuer objektiver
und fortdauernder Gegebenheiten, die unter Berücksichtigung der
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insbesondere durch Bewertungen ermittelten Durchführungsergebnisse
des betreffenden Programms ausdrücklich und genau darzulegen sind.

34. In den nicht nach dem Mitentscheidungsverfahren erlassenen
Rechtsakten über Mehrjahresprogramme wird kein „für notwendig
erachteter Betrag“ angegeben.

Sollte der Rat die Einführung eines finanziellen Bezugsrahmens be-
absichtigen, so stellt dieser eine Absichtsbekundung des Gesetzge-
bers dar und läßt die im Vertrag festgelegten Zuständigkeiten der
Haushaltsbehörde unberührt. Hierauf wird in jedem Rechtsakt hin-
gewiesen, der einen solchen finanziellen Bezugsrahmen enthält.

Ist im Rahmen des Konzertierungsverfahrens gemäß der Gemeinsa-
men Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der
Kommission vom 4. März 1975 (1) Einvernehmen über den betref-
fenden Betrag erzielt worden, so gilt dieser als Bezugsrahmen im
Sinne von Nummer 33 dieser Vereinbarung.

35. Der Finanzbogen gemäß Artikel 3 der Haushaltsordnung stellt
die finanzielle Umsetzung der Ziele des vorgeschlagenen Pro-
gramms dar und umfaßt einen Fälligkeitsplan für die Laufzeit des
Programms. Er wird gegebenenfalls bei der Aufstellung des Vor-
entwurfs des Haushaltsplans unter Berücksichtigung des Durch-
führungsstands des Programms geändert.

Dieser geänderte Finanzbogen wird der Haushaltsbehörde bei der
Vorlage des Vorentwurfs des Haushaltsplans sowie nach Annahme
des Haushaltsplans übermittelt.

F. Rechtsgrundlagen

36. Nach der Systematik des Vertrags ist zur Ausführung in be-
zug auf die im Haushaltsplan für alle Gemeinschaftsaktionen aus-
gewiesenen Mittel zuvor ein Basisrechtsakt zu erlassen.

Ein „Basisrechtsakt“ ist ein Rechtsakt des abgeleiteten Rechts, mit
dem eine Gemeinschaftsmaßnahme und die Vornahme der entspre-
chenden, im Haushaltsplan ausgewiesenen Ausgabe eine Rechts-
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grundlage erhalten. Dieser Rechtsakt muß in Form einer Verord-
nung, einer Richtlinie, einer Entscheidung oder eines Beschlusses
ergehen. Empfehlungen und Stellungnahmen sowie Entschließungen
und Erklärungen stellen keine Basisrechtsakte dar.

37. Folgende Mittel können jedoch ohne Basisrechtsakt verwendet
werden, soweit die Maßnahmen, zu deren Finanzierung sie dienen,
in den gemeinschaftlichen Zuständigkeitsbereich fallen:

a) i)i Mittel für experimentelle Modellstudien, mit denen die
Durchführbarkeit und der Nutzen einer Maßnahme geprüft
werden sollen. Die entsprechenden Verpflichtungsermächti-
gungen können nur für zwei Haushaltsjahre in den Haus-
haltsplan eingesetzt werden. Ihr Gesamtbetrag darf 32 Mio.
EUR nicht überschreiten;

a) ii) Mittel für vorbereitende Maßnahmen, die es ermöglichen sol-
len, Vorschläge für den Erlaß künftiger Gemeinschaftsmaß-
nahmen vorzubereiten. Die vorbereitenden Maßnahmen sind
Teil eines kohärenten Ansatzes und können unterschiedliche
Formen annehmen. Die entsprechenden Verpflichtungsermäch-
tigungen können nur für höchstens drei Haushaltsjahre in den
Haushaltsplan eingesetzt werden. Das Rechtsetzungsverfahren
sollte vor Ablauf des dritten Haushaltsjahres abgeschlossen
werden. Während des Ablaufs des Rechtsetzungsverfahrens
muß die Mittelbindung die Merkmale der vorbereitenden
Maßnahme bezüglich der geplanten Maßnahmen, der verfolg-
ten Ziele und der Nutznießer wahren.

a) ii) Die Höhe der eingesetzten Mittel darf daher nicht der Höhe
der für die Finanzierung der endgültigen Maßnahme selbst
vorgesehenen Mittel entsprechen. Der Gesamtbetrag der be-
treffenden neuen Linien darf 30 Mio. EUR je Haushaltsjahr
nicht überschreiten, und der Gesamtbetrag der effektiv für die
vorbereitenden Maßnahmen gebundenen Mittel darf nicht
über 75 Mio. EUR hinausgehen.

a) Bei der Vorlage des Vorentwurfs des Haushaltsplans wird die
Kommission einen Bericht über die unter den Ziffern i) und ii)
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genannten Maßnahmen unterbreiten, in dem das Ziel der Maß-
nahme, eine Evaluierung der Ergebnisse sowie das geplante wei-
tere Vorgehen dargelegt sind;

b) Mittel für punktuelle — oder sogar fortlaufende — Maßnahmen,
die die Kommission aufgrund von Aufgaben durchführt, welche
sich aus anderen institutionellen Vorrechten der Kommission als
dem unter Buchstabe a) genannten legislativen Initiativrecht und
aus den ihr im EG-Vertrag unmittelbar übertragenen besonderen
Zuständigkeiten ergeben. Ein Verzeichnis ist in Anhang V ent-
halten, der Bestandteil dieser Vereinbarung ist. Es kann gegebe-
nenfalls bei der Darstellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans
unter Angabe der betreffenden Artikel und Beträge ergänzt werden;

c) Mittel, die für das Funktionieren jedes Organs im Rahmen sei-
ner Selbstverwaltung bestimmt sind.

G. Ausgaben im Zusammenhang mit den Fischereiabkommen

38. Die Organe kommen überein, die Ausgaben im Zusammen-
hang mit den Fischereiabkommen entsprechend den Bestimmungen
des Anhangs VI, der Bestandteil dieser Vereinbarung ist, zu finan-
zieren.

H. Finanzierung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

39. Im Fall der GASP-Ausgaben, die gemäß Artikel 28 des Ver-
trags über die Europäische Union zu Lasten des Gesamthaushalts-
plans der Europäischen Gemeinschaften gehen, bemühen sich die
Organe, jedes Jahr im Rahmen des in Anhang III vorgesehenen
Konzertierungsverfahrens auf der Grundlage des von der Kommis-
sion erstellten Vorentwurfs des Haushaltsplans zu einer Einigung
über den Betrag der operativen Ausgaben, der zu Lasten des Haus-
halts der Gemeinschaften geht, und über die Aufteilung dieses Be-
trags auf die in Absatz 4 dieser Nummer vorgeschlagenen Artikel
des „GASP“-Kapitels des Haushaltsplans zu gelangen. Kommt kei-
ne Einigung zustande, so setzen das Europäische Parlament und der
Rat im Haushaltsplan den im Vorjahr eingesetzten oder — falls die-
ser niedriger ist — den im Vorentwurf des Haushaltsplans veran-
schlagten Betrag ein.
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Der Gesamtbetrag der operativen GASP-Ausgaben wird in vollem
Umfang in ein Kapitel des Haushaltsplans (GASP-Kapitel) einge-
setzt und auf die in Absatz 4 der vorliegenden Nummer vorge-
schlagenen Artikel dieses Kapitels aufgeschlüsselt. Dieser Betrag
soll den tatsächlich vorhersehbaren Mittelbedarf decken und einen
angemessenen Spielraum für unvorhergesehene Aktionen bieten. Es
werden keine Mittel in eine Reserve eingesetzt. Jeder Artikel um-
faßt bereits angenommene gemeinsame Strategien oder gemeinsame
Aktionen, vorgesehene, aber noch nicht angenommene Maßnahmen
und alle künftigen — das heißt unvorhergesehenen — Aktionen, die
der Rat während des betreffenden Haushaltsjahres annehmen wird.

Die Kommission ist aufgrund der Haushaltsordnung befugt, im
Rahmen einer GASP-Aktion innerhalb eines Kapitels des Haus-
haltsplans, d. h. innerhalb der Mittelausstattung für die GASP, au-
tonom Mittelübertragungen von Artikel zu Artikel vorzunehmen, so
daß die Flexibilität, die für eine rasche Durchführung der GASP-
Aktionen als erforderlich gilt, gewährleistet sein wird. Falls sich der
Umfang der GASP-Haushaltsmittel während des Haushaltsjahres als
zur Deckung der notwendigen Ausgaben unzureichend erweist,
kommen das Europäische Parlament und der Rat überein, auf Vor-
schlag der Kommission mit Dringlichkeit eine Lösung zu ermitteln.

Innerhalb des GASP-Kapitels des Haushaltsplans könnten die Arti-
kel, in die die GASP-Aktionen aufzunehmen sind, wie folgt lauten:

— Beobachtung und Organisation von Wahlen/Beteiligung an Maß-
nahmen für den Übergang zur Demokratie,

— Sonderbeauftragte der Union,
— Konfliktverhütung/Maßnahmen zur Schaffung von Frieden und

Sicherheit,
— finanzielle Unterstützung für Abrüstungsmaßnahmen,
— Beiträge zu internationalen Konferenzen,
— Sofortmaßnahmen.

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission kommen
überein, daß der Betrag für Aktionen, der in den im sechsten Ge-
dankenstrich genannten Artikel eingesetzt wird, 20% des für das
GASP-Kapitel des Haushaltsplans eingesetzten Gesamtbetrags nicht
überschreiten darf.
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40. Der Vorsitz des Rates hört das Europäische Parlament jährlich
zu einem vom Rat erstellten Dokument über die Hauptaspekte und
die grundlegenden Optionen der GASP, einschließlich der finanzi-
ellen Auswirkungen für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften. Darüber hinaus unterrichtet der Vorsitz das Eu-
ropäische Parlament in regelmäßigen Abständen über die Entwick-
lung und Durchführung der GASP-Aktionen.

Der Rat teilt dem Europäischen Parlament bei jedem kostenwirksa-
men Beschluß im GASP-Bereich unverzüglich und in jedem Ein-
zelfall mit, wie hoch die geplanten Kosten (Finanzbogen), insbe-
sondere die Kosten betreffend den zeitlichen Rahmen, das
eingesetzte Personal, die Nutzung von Räumlichkeiten und anderer
Infrastrukturen, die Transporteinrichtungen, Ausbildungserfordernisse
und Sicherheitsvorkehrungen, veranschlagt werden.

Die Kommission unterrichtet die Haushaltsbehörde vierteljährlich
über die Durchführung der GASP-Aktionen und die Finanzplanung
für die verbleibende Zeit des Haushaltsjahres.

Geschehen zu Straßburg am sechsten Mai neunzehnhundertneun-
undneunzig.

Für den Rat der Europäischen Union

Günter Verheugen

Für die Europäische Kommission

Jacques Santer

Für das Europäische Parlament

José María Gil-Robles
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ANHANG I

FINANZIELLE VORAUSSCHAU FÜR EU-15

Mittel für Verpflichtungen 2000

1. LANDWIRTSCHAFT 40 920
1. Ausgaben GAP (ausgenommen ländliche Entwicklung) 36 620
1. Ländliche Entwicklung und flankierende Maßnahmen 4 300

2. STRUKTURPOLITISCHE MASSNAHMEN 32 045
1. Strukturfonds 29 430
1. Kohäsionsfonds 2 615

3. INTERNE POLITIKBEREICHE (1) 5 930

4. EXTERNE POLITIKBEREICHE 4 550

5. VERWALTUNGSAUSGABEN (2) 4 560

6. RESERVEN 900
1. Währungsreserve 500
1. Soforthilfereserve 200
1. Reserve für Darlehensgarantien 200

7. HERANFÜHRUNGSHILFE 3 120
1. Landwirtschaft 520
1. Strukturpolitische Instrumente zur Vorbereitung des

Beitritts 1 040
1. Phare (beitrittswillige Länder) 1 560

MITTEL FÜR VERPFLICHTUNGEN INSGESAMT 92 025

(1) Nach Artikel 2 des Beschlusses Nr. 182/1999/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates und Artikel 2 des Beschlusses 1999/64/Euratom des Rates (ABl. L 26
vom 1.2.1999, S. 1 bzw. S. 34) beträgt der für den Zeitraum 2000—2002 für die
Forschung zur Verfügung stehende Ausgabenanteil 11 510 Mio. EUR zu jeweiligen
Preisen.
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(Mio. EUR – Preise 1999)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

42 800 43 900 43 770 42 760 41 930 41 660
38 480 39 570 39 430 38 410 37 570 37 290
4 320 4 330 4 340 4 350 4 360 4 370

31 455 30 865 30 285 29 595 29 595 29 170
28 840 28 250 27 670 27 080 27 080 26 660
2 615 2 615 2 615 2 515 2 515 2 510

6 040 6 150 6 260 6 370 6 480 6 600

4 560 4 570 4 580 4 590 4 600 4 610

4 600 4 700 4 800 4 900 5 000 5 100

900 650 400 400 400 400
500 250 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200

3 120 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120
520 520 520 520 520 520

1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040
1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560

93 475 93 955 93 215 91 735 91 125 90 660

(2) Ausgaben für Ruhegehälter: Die innerhalb der Obergrenzen dieser Rubrik berück-
sichtigten Beträge sind Nettobeträge, d. h. enthalten nicht die Beiträge des Perso-
nals zur entsprechenden Versorgungsordnung in Höhe des für 2000—2006 geschätz-
ten Betrags von 1 100 Mio. EUR (Preise 1999).
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ANHANG I

FINANZIELLE VORAUSSCHAU FÜR EU-15

(Fortsetzung)

Mittel für Verpflichtungen 2000

MITTEL FÜR ZAHLUNGEN INSGESAMT 89 600
Mittel für Zahlungen in % des BSP 1,13 %

VERFÜGBAR FÜR ERWEITERUNG (Mittel für Zahlungen)
Landwirtschaft
Sonstige Ausgaben

OBERGRENZE FÜR DIE MITTEL FÜR ZAHLUNGEN 89 600

Obergrenze für die Mittel für Zahlungen in % des BSP 1,13 %
Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben 0,14 %
Eigenmittel-Obergrenze 1,27 %
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(Mio. EUR – Preise 1999)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

91 110 94 220 94 880 91 910 90 160 89 620
1,12 % 1,13 % 1,11 % 1,05 % 1,00 % 0,97 %

4 140 6 710 8 890 11 440 14 220
1 600 2 030 2 450 2 930 3 400
2 540 4 680 6 440 8 510 10 820

91 110 98 360 101 590 100 800 101 600 103 840

1,12 % 1,18 % 1,19 % 1,15 % 1,13 % 1,13 %
0,15 % 0,09 % 0,08 % 0,12 % 0,14 % 0,14 %
1,27 % 1,27 % 1,27 % 1,27 % 1,27 % 1,27 %
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ANHANG II

FINANZRAHMEN FÜR EU-21

Mittel für Verpflichtungen 2000

1. LANDWIRTSCHAFT 40 920
1. Ausgaben GAP (ausgenommen ländliche Entwicklung) 36 620
1. Ländliche Entwicklung und flankierende Maßnahmen 4 300

2. STRUKTURPOLITISCHE MASSNAHMEN 32 045
1. Strukturfonds 29 430
1. Kohäsionsfonds 2 615

3. INTERNE POLITIKBEREICHE (1) 5 930

4. EXTERNE POLITIKBEREICHE 4 550

5. VERWALTUNGSAUSGABEN (2) 4 560

6. RESERVEN 900
1. Währungsreserve 500
1. Soforthilfereserve 200
1. Reserve für Darlehensgarantien 200

7. HERANFÜHRUNGSHILFE 3 120
1. Landwirtschaft 520
1. Strukturpolitische Instrumente zur Vorbereitung des

Beitritts 1 040
1. Phare (beitrittswillige Länder) 1 560

(1) Nach Artikel 2 des Beschlusses Nr. 182/1999/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates und Artikel 2 des Beschlusses 1999/64/Euratom des Rates (ABl. L 26
vom 1.2.1999, S. 1 bzw. S. 34) beträgt der für den Zeitraum 2000—2002 für die
Forschung zur Verfügung stehende Ausgabenanteil 11 510 Mio. EUR zu jeweiligen
Preisen.

(2) Ausgaben für Ruhegehälter: Die innerhalb der Obergrenzen dieser Rubrik berück-
sichtigten Beträge sind Nettobeträge, d. h. enthalten nicht die Beiträge des Perso-
nals zur entsprechenden Versorgungsordnung in Höhe des für 2000—2006 geschätz-
ten Betrags von 1 100 Mio. EUR (Preise 1999).
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(Mio. EUR – Preise 1999)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

42 800 43 900 43 770 42 760 41 930 41 660
38 480 39 570 39 430 38 410 37 570 37 290
4 320 4 330 4 340 4 350 4 360 4 370

31 455 30 865 30 285 29 595 29 595 29 170
28 840 28 250 27 670 27 080 27 080 26 660
2 615 2 615 2 615 2 515 2 515 2 510

6 040 6 150 6 260 6 370 6 480 6 600

4 560 4 570 4 580 4 590 4 600 4 610

4 600 4 700 4 800 4 900 5 000 5 100

900 650 400 400 400 400
500 250 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200

3 120 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120
520 520 520 520 520 520

1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040
1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560
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ANHANG II

FINANZRAHMEN FÜR EU-21

(Fortsetzung)

Mittel für Verpflichtungen 2000

8. ERWEITERUNG
8. Landwirtschaft
8. Strukturpolitische Maßnahmen
8. Interne Politikbereiche
8. Verwaltungsausgaben

MITTEL FÜR VERPFLICHTUNGEN INSGESAMT 92 025

MITTEL FÜR ZAHLUNGEN INSGESAMT 89 600
davon Erweiterung

Mittel für Zahlungen in % des BSP 1,13 %

Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben 0,14 %
Eigenmittel-Obergrenze 1,27 %
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(Mio. EUR – Preise 1999)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

6 450 9 030 11 610 14 200 16 780
1 600 2 030 2 450 2 930 3 400
3 750 5 830 7 920 10 000 12 080

730 760 790 820 850
370 410 450 450 450

93 475 100 405 102 245 103 345 105 325 107 440

91 110 98 360 101 590 100 800 101 600 103 840
4 140 6 710 8 890 11 440 14 220

1,12 % 1,14 % 1,15 % 1,11 % 1,09 % 1,09 %

0,15 % 0,13 % 0,12 % 0,16 % 0,18 % 0,18 %
1,27 % 1,27 % 1,27 % 1,27 % 1,27 % 1,27 %



ANHANG III

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT IM
HAUSHALTSBEREICH

A. Nach der technischen Anpassung der Finanziellen Vorausschau
für das folgende Haushaltsjahr und vor dem Beschluß der Kom-
mission über den Vorentwurf des Haushaltsplans wird ein Tri-
log einberufen, bei dem unter Wahrung der Zuständigkeiten der
Organe die für den Haushaltsplan des betreffenden Haushalts-
jahres in Betracht zu ziehenden Prioritäten erörert werden.

B. 1. Für alle Ausgaben wird ein Konzertierungsverfahren einge-
führt.

B. 2. Für die obligatorischen Ausgaben gibt die Kommission in der
Darstellung ihres Vorentwurfs des Haushaltsplans im einzel-
nen folgendes an:

B. 2. a) die Mittel für Ausgaben aufgrund neuer oder geplanter
Rechtsvorschriften;

B. 2. b) die Mittel für Ausgaben, die sich aus der Anwendung von
bei der Feststellung des vorhergehenden Haushaltsplans
bereits bestehenden Rechtsvorschriften ergeben.

B. 2. Die Kommission nimmt eine genaue Schätzung der finanzi-
ellen Auswirkungen der sich aus den Rechtsvorschriften er-
gebenden Verpflichtungen der Gemeinschaft vor. Sie aktuali-
siert diese Schätzungen erforderlichenfalls im Laufe des
Haushaltsverfahrens. Sie hält alle sachdienlichen Nachweise
zur Verfügung der Haushaltsbehörde.

B. 2. Die Kommission kann, sofern sie es für notwendig hält, die
Haushaltsbehörde mit einem Ad-hoc-Berichtigungsschreiben
befassen, um die bei der Schätzung der Agrarausgaben im
Vorentwurf des Haushaltsplans zugrunde gelegten Angaben zu
aktualisieren und/oder um auf der Grundlage der letztverfüg-
baren Informationen über die am 1. Januar des betreffenden
Haushaltsjahres in Kraft befindlichen Fischereiabkommen die
Aufteilung der bei der operativen Linie für die internationa-
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len Fischereiabkommen eingesetzten und der in die Reserve
eingestellten Mittel zu korrigieren.

B. 2. Dieses Berichtigungsschreiben ist vor Ende Oktober der
Haushaltsbehörde zu übermitteln.

B. 2. Erfolgt die Befassung des Rates später als einen Monat vor
der ersten Lesung des Europäischen Parlaments, so berät der
Rat über das Ad-hoc-Berichtigungsschreiben grundsätzlich bei
seiner zweiten Lesung des Haushaltsentwurfs.

B. 2. Die beiden Teile der Haushaltsbehörde bemühen sich daher,
bis zur zweiten Lesung des Haushaltsentwurfs im Rat die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die Beschlußfassung
über das Berichtigungsschreiben in einer einzigen Lesung je-
des der betroffenen Organe erfolgen kann.

B. 3. Ziel der Konzertierung ist es,

B. 2. a) die Aussprache über die globale Ausgabenentwicklung und
hierbei über die Grundzüge des Haushaltsplans für das
kommende Haushaltsjahr im Lichte des Vorentwurfs des
Haushaltsplans der Kommission fortzusetzen;

B. 2. b) eine Einigung zwischen beiden Teilen der Haushalts-
behörde herbeizuführen über

B. 2. b) — die in Nummer 2 Buchstaben a) und b) bezeichneten
Mittel, einschließlich der Mittel, die in dem in Num-
mer 2 genannten Ad-hoc-Berichtigungsschreiben veran-
schlagt sind,

B. 2. b) — die für nichtobligatorische Ausgaben in den Haushalts-
plan einzusetzenden Mittel unter Beachtung der Num-
mer 12 Absatz 3 der Vereinbarung,

B. 2. b) — insbesondere diejenigen Fragen, für die in der vorlie-
genden Vereinbarung auf dieses Verfahren Bezug ge-
nommen wird.
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B) 4. Das Verfahren wird durch einen Trilog eingeleitet, der so
rechtzeitig einberufen wird, daß die Organe sich spätestens
zu dem vom Rat für die Aufstellung seines Haushaltsent-
wurfs festgelegten Zeitpunkt um eine Einigung bemühen kön-
nen.

B) 4. Die Ergebnisse des Trilogs sind Gegenstand einer Konzertie-
rung zwischen dem Rat und einer Delegation des Europäi-
schen Parlaments; die Kommission nimmt daran teil.

B) 4. Die Konzertierungssitzung findet anläßlich der traditionellen
Begegnung derselben Teilnehmer an dem vom Rat für die
Aufstellung des Haushaltsentwurfs festgesetzten Tag statt, es
sei denn, daß auf der Trilogsitzung etwas anderes beschlos-
sen wird.

B) 5. Vor der ersten Lesung im Europäischen Parlament wird eine
erneute Trilogsitzung einberufen, auf der die Organe die Pro-
gramme ermitteln, über die im Rahmen der anstehenden
Konzertierung schwerpunktmäßig beraten werden soll, um zu
einer Einigung über die Mittelausstattung zu gelangen. Im
Zuge dieses Trilogs führen die Organe außerdem einen Ge-
dankenaustausch über den Stand der Ausführung des laufen-
den Haushaltsplans mit Blick auf die Erörterungen über die
Globalübertragung bzw. unter dem Gesichtspunkt eines even-
tuellen Berichtigungs- und Nachtragshaushalts.

B) 6. Die Organe setzen die Konzertierung nach der ersten Lesung
des Haushaltsplans durch jeden der beiden Teile der Haus-
haltsbehörde fort, um Einigung über die nichtobligatorischen
und die obligatorischen Ausgaben herbeizuführen und insbe-
sondere eine Aussprache über das in Nummer 2 genannte
Ad-hoc-Berichtigungsschreiben zu führen.

B) 6. Zu diesem Zweck wird im Anschluß an die erste Lesung im
Europäischen Parlament ein Trilog einberufen.

B) 6. Die Ergebnisse dieses Trilogs werden im Rahmen einer zwei-
ten Konzertierungssitzung am Tag vor der zweiten Lesung im
Rat erörtert.
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B) 6. Erforderlichenfalls setzen die Organe ihre Erörterungen über
die nichtobligatorischen Ausgaben nach der zweiten Lesung
im Rat fort.

B) 7. Im Rahmen der Trilogsitzungen werden die Delegationen der
Organe jeweils geführt vom Präsidenten des Rates (Haushalt),
vom Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Europäischen
Parlaments und von dem für den Haushalt zuständigen Mit-
glied der Kommission.

B) 8. Jeder der beiden Teile der Haushaltsbehörde trifft die erfor-
derlichen Vorkehrungen, um zu gewährleisten, daß die im
Rahmen der Konzertierung gegebenenfalls erzielten Ergebnis-
se während des gesamten laufenden Haushaltsverfahrens
berücksichtigt werden.

Korrigendum der Textsammlung 1079



ANHANG IV

KLASSIFIZIERUNG DER AUSGABEN (1)

Rubrik 1
— Ausgaben der gemeinsamen Agrarpolitik und Ausgaben

im Veterinär- und Pflanzenschutzbereich OA
— Ländliche Entwicklung und flankierende Maßnahmen NOA

Rubrik 2 NOA

Rubrik 3 NOA

Rubrik 4
— Ausgaben aufgrund internationaler Abkommen, die die

Union oder die Gemeinschaft mit Dritten geschlossen
hat, einschließlich Fischereiabkommen OA

— Beiträge zu internationalen Organisationen oder
Institutionen OA

— Andere bestehende Linien der Rubrik 4 der
Finanziellen Vorausschau NOA

Rubrik 5
— Vergütungen und verschiedene Beiträge beim

endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst OA
— Versorgungsbezüge und Abgangsgelder OA
— Streitsachen OA
— Schadenersatz OA
— Entschädigungen OA
— Andere bestehende Linien der Rubrik 5 der

Finanziellen Vorausschau NOA
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(1) OAN = obligatorische Ausgaben,
NOA = nichtobligatorische Ausgaben.



Rubrik 6
— Währungsreserve OA
— Reserve für Darlehensgarantien OA
— Soforthilfereserve NOA

Rubrik 7
— Landwirtschaft (ländliche Entwicklung und flankierende

Maßnahmen) NOA
— Strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung des

Beitritts NOA
— Phare (beitrittswillige Länder) NOA
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ANHANG V

VERZEICHNIS DER ARTIKEL DES EG- UND DES EAG-
VERTRAGS, IN DENEN DER KOMMISSION UNMITTELBAR
BESONDERE ZUSTÄNDIGKEITEN ÜBERTRAGEN WERDEN

UND DIE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN IN TEIL B
(OPERATIONELLE MITTEL) DES EINZELPLANS III

— KOMMISSION — DES HAUSHALTSPLANS HABEN
KÖNNTEN

I. EG-VERTRAG

Artikel 138 Sozialer Dialog

Artikel 140 Untersuchungen, Stellungnahmen, Beratung
über soziale Fragen

Artikel 143 und 145 Sonderberichte im Sozialbereich

Artikel 152 Absatz 2 Initiativen für eine bessere Koordinierung im
Bereich des Gesundheitsschutzes

Artikel 155 Absatz 2 Initiativen für eine bessere Koordinierung im
Bereich der transeuropäischen Netze

Artikel 157 Absatz 2 Initiativen für eine bessere Koordinierung im
Bereich der Industrie

Artikel 159 Absatz 2 Bericht über die Fortschritte bei der Ver-
wirklichung des wirtschaftlichen und sozia-
len Zusammenhalts

Artikel 165 Absatz 2 Initiativen für eine bessere Koordinierung im
Bereich der Forschung und der technologi-
schen Entwicklung

Artikel 173 Bericht auf dem Gebiet der Forschung und
technologischen Entwicklung

Artikel 180 Absatz 2 Inititativen für eine bessere Koordinierung
der Politiken auf dem Gebiet der Entwick-
lungszusammenarbeit
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II. EAG-VERTRAG

Kapitel 6 Abschnitt 5 Versorgungspolitik
Artikel 70 Finanzielle Beteiligung — im Rahmen

des Haushaltsplans — an Schürfungs-
vorhaben in den Hoheitsgebieten der
Mitgliedstaaten

Kapitel 7 Artikel 77 und Überwachung der Sicherheit
folgende
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ANHANG VI

FINANZIERUNG DER AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG
MIT DEN FISCHEREIABKOMMEN

A. Die Ausgaben für Fischereiabkommen werden aus zwei Haus-
haltslinien finanziert (unter Bezugnahme auf den Eingliede-
rungsplan zum Haushaltsplan 1998):

A. a) Internationale Fischereiabkommen (B7-8000),

A. b) Beitrag für internationale Organisationen (B7-8001).

A. Die Haushaltslinie B7-8000 deckt alle Beträge hinsichtlich der
am 1. Januar des betreffenden Haushaltsjahres geltenden Ab-
kommen und deren Protokolle. Die Beträge für alle neuen oder
erneuerbaren Abkommen, die nach dem 1. Januar des betref-
fenden Haushaltsjahres in Kraft treten, werden zwar der Linie
B7-8000 zugeführt, aber in die Reserve B0-40 eingesetzt.

B. Auf Vorschlag der Kommission bemühen sich das Europäische
Parlament und der Rat, den bei den Haushaltslinien und den in
die Reserve einzusetzenden Betrag im Rahmen des in Anhang
III vorgesehenen Konzertierungsverfahrens einvernehmlich fest-
zusetzen.

C. Die Kommission verpflichtet sich, das Europäische Parlament
regelmäßig über die Vorbereitung und den Verlauf der Verhand-
lungen, einschließlich ihrer Auswirkungen auf den Haushalts-
plan, zu unterrichten.

C. Was den Ablauf des Rechtsetzungsprozesses im Zusammenhang
mit den Fischereiabkommen anbelangt, so verpflichten sich die
drei Organe, alles zu tun, damit sämtliche Verfahren so schnell
wie möglich durchgeführt werden können.

C. Sollten sich die für die Fischereiabkommen vorgesehenen Mit-
tel (einschließlich der Reserve) als unzureichend erweisen, so
übermittelt die Kommission der Haushaltsbehörde die erforderli-
chen Informationen, damit ein Gedankenaustausch in Form ei-
nes gegebenenfalls vereinfachten Trilogs über die Ursachen für
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diese Lage sowie über Maßnahmen, die gemäß den festgelegten
Verfahren angenommen werden könnten, stattfinden kann. Die
Kommission schlägt gegebenenfalls geeignete Maßnahmen vor.

C. Die Kommission übermittelt der Haushaltsbehörde vierteljährlich
detaillierte Angaben über die Durchführung der geltenden Ab-
kommen und die Finanzplanung für den Rest des Jahres.
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ERKLÄRUNGEN
Erklärung zur Anpassung in Verbindung mit den Bedingungen

der Ausführung der Strukturfondsmittel

Die Organe kommen überein, daß im Fall einer erheblich verspä-
teten Annahme der neuen Strukturfonds-Regelung die Möglichkeit
einer erneuten Budgetierung auch auf die in den ersten beiden Jah-
ren der Finanziellen Vorausschau nicht verwendeten Mittel ausge-
dehnt werden kann.

Erklärung zu dem bei Rechtsakten mit erheblichen finanziellen
Auswirkungen geltenden Konzertierungsverfahren

Die Organe bekräftigen, daß die Gemeinsame Erklärung des Eu-
ropäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 4.
März 1975 betreffend die Einführung eines Konzertierungsverfah-
rens weiterhin uneingeschränkt gilt.

Erklärung zu den Grundsätzen und Mechanismen
der Agrarleitlinie

Gemäß der Entscheidung betreffend die Haushaltsdisziplin bestäti-
gen die Organe die Grundsätze und Mechanismen der Agrarleitli-
nie.

Erklärung zur URBAN-Initiative

Angesichts der Verminderung des für die innovatorischen Maßnah-
men vorgesehenen Finanzrahmens im Zusammenhang mit der
URBAN-Initiative kommen die Organe überein, die Möglichkeit zu
prüfen, bis zu 200 Mio. EUR durch Inanspruchnahme des Flexibi-
litätsinstruments im Zeitraum 2000—2006 hierfür bereitzustellen.

1086 Korrigendum der Textsammlung



Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Situation auf dem Balkan

Angesichts der Entwicklung der Situation auf dem Balkan, insbe-
sondere im Kosovo, ersuchen die beiden Teile der Haushaltsbehör-
de die Kommission, nach Feststellung und Schätzung des Bedarfs
die im Rahmen des Haushalts erforderlichen Vorschläge, gegebe-
nenfalls zusammen mit einem Vorschlag für eine Revision der Fi-
nanziellen Vorausschau, vorzulegen.

Erklärung der Kommission zu Nummer 6 der Vereinbarung

Was Nummer 6 der Vereinbarung betrifft, so erklärt die Kommis-
sion, daß sie das etwaige Ersuchen eines der beiden Teile der Haus-
haltsbehörde berücksichtigen wird, wenn sie die Frage prüft, ob der
unter dieser Nummer genannte Bericht vorgelegt werden soll.

Erklärung der Kommission zu Nummer 37 Buchstabe a)
Ziffer ii) der Vereinbarung

Die Kommission erklärt, daß sie sich vorbehält, im Fall außerge-
wöhnlicher äußerer Umstände eine Überschreitung der Obergrenze
von 30 Mio. EUR vorzuschlagen.
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Erklärung des Europäischen Parlaments zu Anhang VI
der Vereinbarung

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, daß nach Möglich-
keit in den Fischereiabkommen eine Frist von sechs Monaten zwi-
schen der Paraphierung des Abkommens und der Zahlung des er-
sten finanziellen Ausgleichs vorgesehen werden sollte, damit das
Parlament Stellung nehmen kann.

Erklärung des Rates zu Anhang III Abschnitt B Nummer 6

Der Rat erklärt, daß die Konzertierung mit dem Parlament vor der
zweiten Lesung des Haushaltsplanentwurfs durch den Rat nicht au-
tomatisch und in jedem Fall am Tag vor der Tagung des Rates
stattfinden muß; es kann jedoch objektive Gründe geben, diese
Konzertierung am Morgen vor der Ratstagung durchzuführen.
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